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Tagblatt

des

Grossen Rates des Kantons Bern.

Kreisschreiben

an die

Mitglieder des Grossen Rates.

Schwadernau, den 20. April 1927,

Herr Grossrat!

Im Einverstindnis mit dem Regierungsrat habe
ich den Beginn der ordentlichen Friihjahrssession des
Grossen Rates angesetzt auf Montag, den 16. Mai 1927.
Demgemiss werden Sie eingeladen, sich am genannten
Tage, nachmittags 2'/s+ Uhr, zur ersten Sitzung im
Rathause zu Bern einzufinden.

Die Verhandlungsliste weist folgende Geschifte
auf:

Gesetzesentwiirfe

zur ersten Beratung:

Gesetz iiber Jagd und Vogelschutz.

zur zweiten Beratung:

1. Gesetz betreffend die Elementarschadenversiche-
rung.

2. Gesetz betreffend die Revision der Tierseuchen-
kasse.

Dekretsentwiirfe :

Dekret betreffend Verstaatlichung der Schnitzlerschule
Brienz.

Vortriige der Direktionen:
Regierungsprasidium :

Ersatzwahlen in den Grossen Rat.

Polizeidirektion :

Einbiirgerungen.
2. Strafnachlassgesuche.

[y
.

Finanzdirektion :

Kiaufe und Verkiéufe von Dominen.

Bericht iiber die Motion Egger betreffend Reor-
ganisation der B. K. W,

Ll

Justizdirektion :

. Erteilung des Enteignungsrechtes.
2. Justizbeschwerden.

[e—y

Bau- und Eisenbahndirektion:

ra

Strassen- und andere Bauten.
2. Eisenbahngeschiifte.

Landwirtschaftsdirektion ;
Bodenverbesserungen und Alpweganlagen.

Forstdirektion:

1. Revision des Wirtschaftsplanes iiber die Staatswal-
dungen.
2. Anki#ufe und Verkidufe von Waldungen.

Motionen, Interpellationen, Anfragen:

1. Motion Herzog betreffend Einfiihrung der obliga-
torischen Haftpflichtversicherung fiir die Rad-
fahrer.

2. Motion Bourquin betreffend die Beriicksichtigung
der franzosischen Sprache bei den Verwaltungs-
und Gerichtsbehdrden des Amtsbezirkes Biel.

3. Motion E. Hinni betreffend die steuerrechtliche
Einschitzung der Wasserkrifte.

4. Motion Stucki-Ins betreffend Uebertragung der
Wabhlpriifungskompetenzen des Grossen Rates an
das Verwaltungsgericht.
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Interpellation Salchli betreffend Unregelmaissig-
keiten in der Verwaltung eines bernischen Ge-
meindeverbandes.

Interpellation Hurni betreffend den Erlass eines
Personalversicherungsgesetzes fiir Gemeinden und
Korporationen.

Wabhlen:

Es sind zu wihlen:

. Prisident und zwei Vizeprisidenten des Grossen

Rates.
Vier Stimmenzihler des Grossen Rates.
Prisident und Vizeprisident des Regierungsrates.

Ein Mitglied der kantonalen Rekurskommission
(Ersetzung des zuriicktretenden Mitgliedes R.
Ramseyer-Villeret). ;

* *
£ 3

Fiir die erste Sitzung wird aufgestellt die folgende

Tagesordnung :

. Beeidigung neuer Ratsmitglieder.

. Bereinigung der Geschiiftsliste.

. Gesetz betreffend Revision der Tierseuchenkasse.
. Gesetz iiber Jagd und Vogelschutz.

. Gesetz betreffend Elementarschadenversicherung.

Mit Hochschitzung!

Der Grossratsprdisident :
6. Gniigi.

Verzeichnis der i{ibrigen héngigen Geschéfte.
(§ 9 der Geschiftsordnung.)

. Dekret betreffend die Umlegung von Baugebiet.
. Motion Dr. Giorgio.

. Strafprozessordnung.

(16. Mai 1927.)

Erste Sitzung.

Montag den 16. Mai 1927,

nachmittags 21/, Uhr.

Vorsitzender: Prisident Gnégi.

Der Namensaufruf verzeigt 207 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 17 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Ackermann, Amstutz,
Biihler (Bleienbach), Held, Indermiihle (Thierachern),
Jossi, Keller, Lortscher, Miihlemann, Miilchi, Périat,
v. Steiger, Wyttenbach; ohne Entschuldigung ab-
wesend sind die Herren: Friedli (Schlosswil), Gros-
jean, Maitre.

Priisident. Bevor wir mit unseren Verhandlungen
beginnen, haben wir eine Pflicht der Pietiit zu erfiillen.
Am 16. Mirz ist im Lindenhofspital Regierungsrat
Fritz Burren verstorben. Das ganze Bernervolk
trauerte um ihn, in dem Gefiihl, einer seiner Besten
verloren zu haben. Die Presse aller politischen Schat-
tierungen hat ihm iibereinstimmend das Zeugnis eines
hervorragend pflichtgetreuen Magistraten und edlen,
vorbildlichen Menschen ausgestellt. Das Leben des
Verstorbenen ist reich an Arbeit, aber auch reich an
Erfolg und Anerkennung. Ihm ist die seltene Gabe be-
schieden gewesen, unter Wahrung seiner Grundsitze
auch dem politischen Gegner volle Gerechtigkeit und
Anerkennung zukommen zu lassen. Herr Burren hat
seinerzeit im politischen Kampf eifrig mitgefochten,
aber er hat diesen Kampf immer mit blanken Waffen
gefiihrt, in verbindlichen liebenswiirdigen Formen, er
hat immer mit grossem Geschick die lindlichen und
stddtischen Interessen zu vereinigen gesucht. Dass er
wie kein Zweiter zu dieser Mission berufen war, lag
wohl darin, dass er eine genaue Kenntnis sowohl der
lindlichen, wie der stidtischen Verhiltnisse und Eigen-
arten hatte. Fritz Burren ist aus einer Bauernfamilie
des Amtes Schwarzenburg hervorgegangen, er ist Leh-
rer geworden und spiter Redaktor und hat in allen
seinen Stellungen volle Anerkennung fiir seine Arbeit
gefunden. Im Jahre 1904 ist er als Vertreter der Stadt
Bern in den Grossen Rat gewiihlt worden. Er hat hier
der konservativen Partei angehort und war ein gern
gehorter Sprecher im Parlament, immer gut in der
Form, klar und streng sachlich. Im Jahre 1908 ist er
als Vertreter der konservativen Partei in die Regierung
gewihlt worden. Bis zu seinem Hinschied hat er die
Armen- und Kirchendirektion verwaltet, welche beiden
Direktionen seiner geistigen Einstellung wohl am besten
entsprochen haben. Die Besorgung des Armenwesens
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ist im Kanton Bern heute eine sehr wichtige und
grosse Aufgabe geworden und besonders die Kriegs-
jahre — das werden wir auch noch sagen diirfen —
zéhlten gerade in diesem Departement doppelt. Regie-
rungsrat Burren hat als Armendirektor die Folgen der
Armut zu mildern gesucht, soweit die gesetzlichen
und finanziellen Mittel ihm das erlaubten. Als Kirchen-
direktor war ihm ausserordentlich daran gelegen, den
kirchlichen Frieden zu erhalten und Konflikte auf die-
sem Gebiete zu vermeiden. Auch hier hat ihm sein
versohnliches, liebenswiirdiges Wesen seine Aufgabe
erleichtert. Man darf wohl sagen, dass er das ihm ge-
steckte Ziel hier vollkommen erreicht hat. Regierungs-
rat Burren war auch ein lebhafter Verfechter des Pro-
porzes auf eidgendssischem und kantonalem Boden,
dagegen war er nie ein Anhinger des Proporzes fiir die
Wahl der Regierung. Ueberhaupt hat Herr Burren im-
mer den Standpunkt eingenommen, dass die Regierung
iiber den Parteien zu stehen habe. Im Jahre 1914 ist
Regierungsrat Burren in den Nationalrat abgeordnet
worden, ebenfalls als Vertreter der konservativen Par-
tei. Spiter hat er sich der bernischen Bauern-, Ge-
werbe- und Biirgerpartei angeschlossen. Er hat sich
auch im Nationalrat hauptsichlich mit sozialpoliti-
schen Problemen befasst, Fabrikgesetzgebung, Alters-
und Invalidenversicherung, Alkoholverwaltung, er hat
aber auch gesetzlichen Schutz gegen die Folgen der
Elementarschidden verlangt. Auch im eidgendssischen
Parlament hatte der Name von Herrn Nationalrat Bur-
ren guten Klang und genoss hohes Ansehen. Regie-
rungsrat Burren war ein Mann von ungewohnlicher
Arbeitskraft und nie versiegendem Arbeitswillen. Er
hatte eine ideale und vorbildliche Auffassung von der
offentlichen Titigkeit. Als Mensch und Biirger hat er
ebenfalls hervorragende Eigenschaften besessen, die
seine vielen Freunde und Bekannten schwer vermissen
werden. Wir wollen Regierungsrat Burren auch hier
das Zeugnis ausstellen, dass seine Arbeit getragen ist
von hohem Pflichtgefiihl und hoher Lebensauffassung.
Wir werden ihm ein gutes Andenken bewahren. Ich
mochte den Rat ersuchen, sich zu Ehren von Herrn Re-
gierungsrat Burren von den Sitzen zu erheben. (Ge-
schieht.)

Am 25. Mirz verstarb in Lugnez nach langer, schwe-
rer Krankheit Grossrat Roueche, Landwirt. Er ge-
horte dem Parlament an seit 1922, ist aber hier im
Rate nicht stark hervorgetreten, dagegen spielte er eine
grosse Rolle in der Politik seiner engeren Heimat. Er
gehorte der freisinnigen Partei an und soll sich ent-
sprechend dem jurassischen Temperament eifrig an
politischen Kidmpfen beteiligt haben; wihrend fast 25
Jahren war er Gemeindeprisident seiner Heimat-
gemeinde Lugnez. Er war ein vorbildlicher und hin-
gebungsvoller Gemeindevorsteher, der die Anerken-
nung und das Vertrauen seiner Mitbiirger genoss und
das Gemeindewesen in fortschrittlichem Sinne leitete.
Im Privatleben besass Herr Roueche die Sympathien
weiter Kreise, vermoge seines freundlichen und dienst-
fertigen Wesens. Er soll seinen Freunden und vielen
Mitbiirgern grosse personliche Dienste geleistet haben.
Auch ihm werden wir ein gutes Andenken bewahren.
Ich ersuche Sie, sich zu Ehren des Verstorbenen von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)

Tagesordnung:

Ersatzwahl in den Grossen Rat.

Nach Verlesung der beziiglichen Beschliisse des
Regierungsrates treten neu in den Rat ein:

An Stelle des verstorbenen Herrn Ruch: Herr Hermann
Moser, Lehrer in Signau.

An Stelle des verstorbenen Herrn Roueche: Herr Jo-
seph Varé, secrétaire communal & Courgenay.

Die Herren Moser und Varé leisten den verfas-
sungsmissigen Eid.

Bereinigung des Traktandenverzeichnisses.

Gesetz iiber Jagd- und Vogelschutz.
Auf heute angesetzt.

Gesetzbetreffend Elementarschaden-
versicherung.

Auf heute angesetzt.

Gesetz betreffend die Revisionder Tier-
seuchenkasse.

Auf heute angesetzt.

Dekret betreffend Verstaatlichung der
Schnitzlerschule Brienz.

Wird an eine durch das Bureau zu bestellende
Kommission von 9 Mitgliedern gewiesen.

Ersatzwahlen in den Grossen Rat.

Erledigt.

Einbirgerungen und Strafnachlass-
gesuche.

Bereit.

Kiufe und Verkdufe von Domédnen.

Keine.
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Bericht iberdieMotionEggerbetreffend
Reorganisationder B.K. W.

Abgesetzt.

Erteilung des Enteignungsrechtes.

Bereit.
Justizbeschwerden.
Keine.

Strassen- und andere Bauten.
Keine.
Eisenbahngeschifte.
Bereit.

Bodenverbesserungen und Alpweg-
anlagen. '

Keine.

Revision des Wirtschaftsplanes iitber die
Staatswaldungen.

Bereit.

Ankdufeund Verkdufe von Waldungen.

Bereit.
Motion Herzog.
Abgesetzt.
MotionBourquin.
Abgesetzt.
Motion Héanni.
Bereit.
Motion Stucki (Ins).
Abgesetzt.
Interpellation Salchli.
Bereit.
Interpellation Hurni.
Bereit.

Wahlen.
Auf Mittwoch angesetzt.

(16. Mai 1927.)

Hurni. Unter dem Verzeichnis der iibrigen héngi-
gen Geschifte wire noch anzufithren das Dekret be-
treffend die Einkommensteuer. Ich erwihne das des-
halb, weil die Kommission bereits in der letzten Ses-
sion gewihlt worden ist und in zwei Doppelsitzungen
getagt hat. Das Dekret kann nicht vorgelegt werden,
weil zwei Artikel, die die Steuerveranlagung und den
ratenweisen Steuerbezug betreffen, an die Regierung
zuriickgewiesen worden sind. Das Dekret wird in einer
spateren Sitzung behandelt.

Schiirch. Im Auftrag des Herrn Grossrat v. Steiger,
Prisident der Spezialkommission fiir die Strafprozess-
ordnung, und auf Wunsch des Herrn Justizdirektors
Lohner, die beide heute nicht anwesend sein kdnnen,
habe ich dem Grossen Rat einige Mitteilungen iiber
den Stand der Vorarbeiten fiir dieses Steuergesetz zu
machen. Die Kommission hat das Gesetz durchberaten,
sie hat aber einzelne Spezialfragen fiir eine Bereini-
gungssitzung zuriickgelegt, die nach der Session des
Grossen Rates stattfinden soll. Die Arbeiten sollen so
zeitig abgeschlossen werden, dass es moglich sein soll,
bereits in der Septembersession auf die Behandlung
der ersten Lesung einzutreten.

Auf Vorschlag des Prisidenten wird als provisori-
scher Stimmenzihler an Stelle des entschuldigt ab-
wesenden Herrn Jossi bezeichnet: Herr Grossrat Fliick.

Gesetz
betreffend

Revisiou der Tierseuchenkasse.
Zweite Beratung.

(Siehe Nr. 10 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich abgedruckt auf Seite 10
hievor.)

Eintretensfrage.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. In der letzten Session hat der
Grosse Rat den Antrag des Regierungsrates und der
Kommission auf Revision der beiden Art. 4 und 9 des
Tierseuchengesetzes angenommen. Der Zweck der Re-
vision geht dahin, die Schweine, entsprechend der
grosseren Gefahr, die sie bieten und entsprechend den
grossen Entschiddigungen, die fiir sie ausbezahlt wer-
den miissen, mit hoheren Primien zu belasten, und
andere Tiergattungen, wie Pferde, Rindvieh, Ziegen
und Schafe zu entlasten. Es ist in den letzten Session
ausgefiihrt worden, dass die Entschiddigungen, die fiir
Schweine ausgerichtet werden miissen, gegeniiber den
Einzahlungen der Schweinebesitzer verhiltnismissig
sehr hoch sind, so dass es durchaus am Platze ist,
nach dieser Richtung Verdnderungen eintreten zu las-
sen. Wenn die Revision angenommen wird, kann man
die Zusicherung geben, dass die Besitzer von Rindvieh,
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Ziegen und Schafen in Zukunft von den Primien frei
sein werden, sofern nicht grosse Seuchenziige ein-
treten. Ich mochte Thnen ohne weitere Erorterungen
beantragen, auf die Vorlage einzutreten und die artikel-
weise Beratung durchzufiithren.

Jenny, Prisident der Kommission. Die Kommission
hat seit der ersten Lesung keine Sitzung abgehalten,
da bekanntlich in der ersten Beratung keine neuen An-
trige gestellt worden sind, also keine Differenzen be-
stehen. Der Sprechende hat sich indessen im Einver-
stindnis mit dem Landwirtschaftsdirektor veranlasst
gefiihlt, bei den Kommissionsmitgliedern eine Umfrage
ergehen zu lassen, ob sie eventuell zuhanden der zwei-
ten Beratung neue Antrige zu stellen haben. Dieses
Schreiben ist ohne Antwort gebieben, so dass man da-
raus schliessen darf, dass keine abweichenden Antrige
gestellt werden. Wir haben aus Sparsamkeitsgriinden
von der Abhaltung einer weiteren Sitzung Umgang ge-
nommen. Namens der Kommission beantrage ich Ein-
treten auf die artikelweise Beratung.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.
I, Ingress und Art. 4.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. In Art. 4 sollen die Ziffern 4 und
5 abgedndert werden. Die Beitriage fiir Pferde, Rind-
vieh, Schafe und Ziegen sollen bleiben wie bis jetzt,
soweit sie erhoben werden miissen, wobei die vorhan-
denen Zahlen Maximalzahlen bedeuten. Der Regie-
rungsrat soll das Recht haben, die Beitrige herabzu-
setzen, sobald ein gewisser Fonds da ist. Die Beitrige
fiir Rindvieh sind schon zweimal herabgesetzt worden.
Wie ich bereits auseinandergestezt habe, kann nach
Annahme der gegenwiirtigen Vorlage die vollstindige
Befreiung fiir Rindvieh, Pferde, Ziegen und Schafe
stattfinden, indem der Fonds die vorgesehene Hohe
erreicht hat.

Was nun die Schweine anbetrifft, so ist vorgesehen,
dass der Regierungsrat die Beitrige je nach den Ver-
haltnissen etwas erhdhen kann. Immerhin hat man ge-
glaubt, dass es am Platze sei, ein Maximum zu fixieren
und zwar auf einen Franken pro Stiick, wihrend der
jetzige Beitrag bekanntlich 50 Rp. ist. Im weitern
sollen Ferkel unter 6 Wochen ausgeschlossen werden,
nach der iibereinstimmenden Ansicht der Tierdrzte und
der Tierseuchenkassenkommission. Ich mdochte bean-
tragen, die Abdnderung so zu akzeptieren, wie sie aus
der ersten Beratung des Grossen Rates hervorgegangen
ist.

Angenommen.
Beschluss:

I. Die Art. 4, Ziff. 4 und 5 und Art. 9, Ziff. 1,
des Gesetzes iber die Tierseuchenkasse vom 22.
Mai 1921 werden abgedndert wie folgt:

Art. 4, Ziff. 4 u. 5 wird durch folgende neue
Bestimmung ersetzt:

129

Die Beitrige fiir Schweine werden jeweilen
auf Grundlage der im letzten Jahre fiir Schweine-
verluste ausgerichteten Entschiddigungen vom Re-
gierungsrat festgesetzt. Der Beitrag darf jedoch
Fr. 1. — pro Stiick nicht ibersteigen. Ferkel im
Alter von unter 6 Wochen fallen fiir die Berech-
nung der Beitrige ausser Betracht.

Art. 9.

Moser, Landwirtschaftsdirektor, Berichterstatter
des Regierungsrates. In Ziff. 1 ist zunidchst vorge-
sehen, dass fiir Tiere, welche an Rinderpest, Lungen-
seuche, Rotz, Beschilseuche, Milzbrand oder Wut um-
gestanden sind, oder abgetan werden miissen, 809/,
des Schatzungswertes entschidigt werden sollen. Das
entspricht genau der heutigen Ordnung der Dinge. Fiir
Tiere, die wegen Schweinerotlauf, Schweineseuche
oder Schweinepest abgeschlachtet werden miissen und
verwertet werden, sollen ebenfalls 809/, entschidigt
werden. Man macht bei Tieren des Schweinegeschlech-
tes heute die Erfahrung, dass eine Verwertung sehr oft
nicht stattfindet, wihrend sie bei besserer Aufmerk-
samkeit unbedingt moglich wire. Wenn keine Ver-
wertung stattfindet, soll die Entschiddigung auf 609/,
reduziert werden. Dabei ist aber zu bemerken, dass
fiir Tiere, die geimpft worden sind, die Entschddigung
immer 800/, betrigt. Man will die Viehbesitzer ver-
anlassen, ihre Schweinebestinde regelmdissig speziell
gegen Rotlauf zu impfen. In der ersten Beratung hat
Herr Grossrat Schwarz eine redaktionelle Aenderung
in dem Sinne beantragt, dass auch fiir Tiere, die ge-
impft worden sind, die aber nicht an Schweinerotlauf,
sondern an Schweineseuche oder Schweinepest zu
Grunde gegangen sind, 809/, ausbezahlt werden. Ich
habe die Anregung entgegengenommen, und bin im
Falle, heunte folgendes mitzuteilen: Was Herr Dr.
Schwarz wiinscht, entspricht der heutigen Praxis.
Wenn ein Bestand gegen Rotlauf geimpft wird, so er-
hilt er damit auch eine gewisse Immunitit gegen
Schweineseuche und Schweinepest. Wir haben gegen
die beiden letzteren Krankheiten noch keine sicher
wirkenden Impfstoffe, wohl aber gegen Rotlauf. Wenn
Rotlauf auftritt, und wenn der betroffene Bestand so-
fort geimpft wird, ist man nicht nur imstande, die er-
krankten Tiere zum grossen Teil zu retten, sondern man
ist ganz sicher imstande, die gesunden Tiere zu schiitzen.
Die von Herrn Dr. Schwarz gewiinschte Ordnung ent-
spricht der heutigen Praxis, und ich gebe hier zuhanden
des Stenogramms die Erklirung ab, dass diese Praxis
beibehalten werden soll. Es sollen also Tiere, die gegen
Rotlauf geimpft worden sind, und die nachher an
Schweineseuche oder Schweinepest zu Grunde gehen,
ebenfalls mit 800/, entschidigt werden, indem es
durchaus am Platze ist, dass wir Impfung gegen Rot-
lauf férdern und unterstiitzen. Ich glaube, man kdnnte
von einer redaktionellen Aenderung Umgang nehmen,
da an der heutigen Praxis nichts gedndert wird.

Jenny, Prisident der Kommission. Ich mdchte na-
mens der Kommission der Befriedigung tiber die vom
Herrn Landwirtschaftsdirektor soeben gemachten Zu-
sicherungen Ausdruck geben. Der Herr Landwirt-
schaftsdirektor hat betont, dass das der bisherigen
Praxis entspricht, indem die Erfahrung zeigt, dass

33*
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Tiere, die gegen Schweinerotlauf geimpft worden sind,
sich auch als widerstandsfihiger erweisen gegen an-
dere Schweinekrankheiten.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 9, Ziffer 1. Fiir Tiere, welche an Rinder-
pest, Lungenseuche, Rotz, Beschilseuche, Milz-
brand oder Wut (bei Wutkrankheit jedoch nur
fiir Wiederkduer, Schweine und Tiere des Pferde-
geschlechtes) umgestanden sind oder abgetan wer-
den miissen: 800/, des Schatzungswertes.

Fiir Tiere, die an Schweinerotlauf, Schweine-
seuche oder Schweinepest abgeschlachtet werden
miissen und verwertet werden: 800/, der Schat-
zungssumme, und fiir solche, die umgestanden
oder nicht verwertet worden sind: 609/, der
Schatzungssumme. Fiir umgestandene oder nicht
verwertete Schweine, die innerhalb der letzten
6 Monate gegen Rotlauf schutzgeimpft worden
sind, werden 800/, der Schatzungssumme ausge-
richtet. Ferkel, die das Alter von 6 Wochen noch
nicht erreicht haben, fallen fiir die Entschiddigung
ausser Betracht.

II.
Angenommen.
Beschluss:

II. Dieses Gesetz tritt, nach erfolgter Annahme
durch das Volk, auf einen vom Regierungsrat zu
bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.

Titel und Ingress.
Angenommen.
Beschluss:

Gesetz
betreffend

die Revision des Gesetzes iiber die Tierseuchen-
kasse vom 22. Mai 1921.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Schlussabstimmung.
Fiir Annahme des Gesetzesentwurfes . Mehrheit.

Geht an die Regierung zur Ansetzung der Volks-
abstimmung.

(16. Mai 1927.)

Gesetz

iiber
Jagd- und Vogelschutz.
Erste Beratung.

(Siehe Nr. 11 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Grosse Rat hat seinerzeit, gestiitzt
auf einen Antrag der Sparkommission einerseits, und
anderseits durch Erheblicherklirung der Motion des
Herrn Grossrat Woker, beschlossen, den Regierungs-
rat einzuladen, ein neues .agdgesetz vorzulegen. Der
Regierungsrat ist im Falle, Ihnen die neue Vorlage zu
priasentieren, die vom Regierungsrat und auch von
Ihrer Kommission behandelt worden ist, und woriiber
die grossritliche Kommission und der Regierungsrat
eine Vorlage ohne Differenzen unterbreiten kdnnen.

Wie Sie alle wissen, ist das Jagdwesen ein viel um-
strittenes Gebiet. Ich mdchte in der Eintretensdebatte
nur auf einige Hauptpunkte zu sprechen kommen. Das
Bernervolk hat im Jahre 1896 das erste Gesetz, wel-
ches das Pachtsystem vorsah, verworfen, und hat im
Jahre 1914 eine Vorlage, die auf dem Patentsystem be-
ruhte, aber auch die Moglichkeit der Einfiihrung des
Pachtsystems in einzelnen Amtsbezirken vorsah, eben-
falls verworfen. Im Jahre 1918 haben die Jéger einen
Initiativvorschlag eingebracht, der ebenfalls verworfen
worden ist. Endlich im Jahre 1921 ist das Gesetz zu-

stande gekommen, das heute gilt. Man glaubte, durch

Aufnahme verschiedener Bestimmungen in dieses Ge-

'setz unseren Wildstand heben und damit das ganze

Jagdwesen fordern zu konnen. Das heutige Jagdgesetz
enthdlt gegeniiber frither folgende Verbesserungen:
Abkiirzung der Jagdzeit, Einfiihrung der Schontage,
Ausschluss der Schrotflinten z. B. fiir den Abschuss
von Gemsen, Errichtung von Bannbezirken im ganzen
Kanton herum. Wir haben heute iiber 25 Bannbezirke
— allerdings meist kleinere — im Mittelland und im
Jura und haben einige grossere Bezirke (eidgendssi-
sche und kantonale) im Oberland speziell zur Erhal-
tung des Gemsbestandes. Durch die Schaffung aller
dieser Verbesserungen glatbte man eine wesentliche
Besserung der jagdlichen Zustinde im Kanton Bern
herbeifithren zu kénnen. Allein wir miissen heute zu-
geben, dass diese Erwartungen sich nicht erfiillt haben.
Heute wird allgemein erklirt, und auch von der Pa-
tentjigerschaft zugegeben, dass der Wildstand im Kan-
ton Bern ausserordentlich gering sei, dass das Wild
mit Ausnahme der Bannbezirke sozusagen auf dem
Aussterbeetat sei, und dass es daher unbedingt nétig
sei, andere Zustinde herbeizufiihren.

Man kennt in der Jagd hzuptséchlich zwei Systeme.
Das eine ist das Patentsystem, das wir heute haben,
und das jedem von Ihnen bekannt ist. Es besteht darin,
dass der Jiger im Herbst eines der verschiedenen Pa-
tente 16st und nachher im ganzen Kantonsgebiet frei

der entsprechenden Jagd obliegen kann. Das andere

System besteht darin, dass gewisse Gebiete, Jagdkreise,
Gemeindegebiete z. B. auf eine Anzahl von Jahren ver-
pachtet werden an einzelne Jiger oder Jagdgesellschaf-
ten, die dann innerhalb der Schranken der Bundes-
gesetzgebung die Jagd ausiiben und dafiir jdhrlich
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einen Pachtzins bezahlen. Die Erfahrung lehrt, dass
der Kanton Aargau beispielsweise dieses System seit
Jahrzehnten hat, dass die Kantone Baselland und
Schaffhausen es in neuerer Zeit eingefiihrt haben, und
dass gerade jetzt Bestrebungen im Gange sind, dasselbe
in St. Gallen und Freiburg einzufiihren. Im Kanton So-
lothurn ist ein entsprechendes Gesetz vor kurzem mit
einer kleinen Mehrheit von 150 Stimmen verworfen
worden. Vor ungefihr 10 Jahren wurde ein dhnliches
Gesetz in Solothurn aber noch mit 2/; Mehrheit ver-
worfen.

Es gibt mannigfache Gesichtspunkte, die fiir eine
Aenderung auf diesem Gebiete sprechen. Es muss aus
ethischen Riicksichten sehr bedauert werden, dass
unsere Gebiete, die jagdlich ganz vorziglich qualifi-
ziert wiren, wenigstens an manchen Orten, so im
Oberland, im Gebiet der Voralpen, im Jura, verddet
sind, wihrend sie ganz gut imstande wiren, ohne
irgendwie nennenswerte Schidigungen der landwirt-
schaftlichen Kulturen einen angemessenen Wildstand
zu erhalten. Man weiss wohl, dass im Unterland oder
Mittelland, wo das ganze Land unter dem Pflug ist,
ein starker Wildstand nicht begehrt ist, und dass man
aus Furcht vor dem Wildschaden lieber mit einem
etwas schlechteren Wildstand vorlieb nimmt. Auf der
andern Seite lehren die Erfahrungen in den benach-
barten Kantonen mit Pachtsystem und die Erfahrungen
in Deutschland und andern Lindern, dass man mit
diesem System durchaus auskommen kann, auch hin-
sichtlich des Wildschadens, wenn entsprechende Be-
stimmungen da sind, wenn die Jagdgesellschaften ver-
pflichtet sind, den Schaden angemessen zu vergiiten,
und wenn sie angehalten werden konnen, den Wild-
stand nicht iiber ein gewisses Mass anwachsen zu
lassen.

Auf der andern Seite spielen nicht nur ethische,
sondern volkswirtschaftliche Interessen eine grosse
Rolle. Man kann ohne Ueberhebung sagen, dass in der
Jagd ein verhiltnismissig grosses Kapital liegt. Wir
importieren jihrlich fiir viele Millionen Wild, das wir
ganz gut selbst produzieren konnten, ohne dass eine
nennenswerte Schidigung der Landwirtschaft eintreten
wiirde. Da muss man sagen, dass mit Riicksicht auf
die prekire Lage, in welcher sich heute der Staat und
die Gemeinden, namentlich die abgelegenen Gemein-
den befinden, eine derartige Einnahme sehr wiin-
schenswert wire, um eine gewisse Steuerentlastung
herbeizufiihren, oder um wichtige volkswirtschaftliche
Aufgaben l6sen zu konnen. Die Erfahrung zeigt, dass
beim Pachtsystem ganz bedeutend mehr eingenommen
wird als beim Patentsystem. Der Vortrag der Forst-
direktion weist das schlagend nach. Der Kanton Aar-
gau nimmt beispielsweise heute eine halbe Million ein.
Uebertragen auf den Kanton Bern wiirde das eine Ein-
nahme von rund 2 Millionen bedeuten. Allerdings ist
zu sagen, dass die Reviere im Kanton Aargau verhilt-
nismissig hoch im Preise stehen, wihrend wir in
Bern vorderhand nicht mit solchen Ertrigen rechnen
kénnen. Deshalb haben wir auch ganz vorsichtig ge-
rechnet, indem wir fiir die erste Pachtperiode nur den
vierten Teil in Aussicht genommen haben. Die Ein-
nahmen der Patentkantone sind jimmerlich klein. Der
grosse Kanton Bern nimmt heute ungefiahr 180,000 I'r.
ein, wovon den Gemeinden rund 50,000 Fr. zukommen,
was fiir die einzelne Gemeinde sehr wenig ausmacht.
Mit dem Pachtsystem konnten die Einnahmen von
Staat und Gemeinden gewaltig gehoben werden.
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Nun hort man aber sofort den Einwand, dass das
eine Herrenjagd sei. Da ist in aller Objektivitit zu
sagen, dass man dem heutigen Patentsystem viel mehr
die Herrenjagd vorwerfen kann als dem Pachtsystem.
Das geht schon daraus hervor, dass in den Pacht-
kantonen verhiltnismissig viel mehr Jiger sind als
in den Patentkantonen. Im Kanton Aargau haben wir
heute ungefihr 1600 Jager, tibertragen auf den Kanton
Bern wiirde das ungefihr 6000 Jiger ausmachen, wih-
rend wir nur 1300 haben. Allerdings finden sich unter
den aargauischen Jdgern viele Jagdgiste, die nur ein-
oder zweimal auf die Jagd gehen. Das Jagdvergniigen
offnet sich aber einem viel grosseren Kreis von Biir-
gern beim Pachtsystem als beim Patentsystem, nament-
lich wenn man so billige Jagdscheine macht auf kurze
Frist, wie wir vorgesehen haben. Man kann ruhig
sagen, dass das Verhéltnis der Jagdpachtgesellschaften
zu den Gemeindebehorden sozusagen ausnahmslos sehr
gut ist, indem die Jagdgesellschaften alles Interesse
haben, nicht die grossen Herren spielen zu wollen,
sondern mit den Gemeindebehdrden und den Biirgern
auf gutem Fusse zu stehen, damit auch ein entspre-
chender Schutz des Wildes da ist. Die Erfahrungen
sind mit ganz wenigen Ausnahmen sehr gute und das
Schlagwort von der Herrenjagd ist durchaus unberech-
tigt.

Gestatten Sie mir nun nach dieser allgemeinen
Orientierung einige kurze Bemerkungen iiber die ein-
zelnen Abschnitte und die Punkte, die namentlich zur
Diskussion Anlass geben werden. Was die sogenannte
Jagdberechtigung anbetrifft, so mochte ich darauf hin-
weisen, dass beziiglich der Anforderungen an die Jiger
gegeniiber dem geltenden Gesetz nichts gedndert wird.
Der Grundsatz, dass das Jagdregal dem Staat gehort,
ist auch hier festgehalten, dagegen ist darauf hinzu-
weisen, dass die Vorlage auslindische Jagdgesellschaf-
ten ausschliesst. Wir halten also hier mit den aus-
lindischen Staaten nicht Gegenrecht. Sie wissen, dass
Berner und andere Schweizerbiirger in ziemlich grosser
Zahl ins Elsass und nach dem Aargau zur Jagd gehen.
Im Gegensatz hiezu schliessen wir auslindische Ge-
sellschaften aus. Ausldnder, die in der Schweiz nieder-
gelassen sind, miissen gleich behandelt werden, wie
Schweizerbiirger. Das wird uns durch die Nieder-
lassungsvertrige vorgeschrieben.

In Abschnitt II wird der Grundsatz ausgesprochen,
dass jede Gemeinde einen Jagdkreis oder ein Revier
bilden soll. Wenn aber eine Jagdgesellschaft eine ge-
wisse Hebung des Wildstandes herbeifiihren soll, so
muss der Jagdkreis eine gewisse Grosse haben, denn
in ganz kleinen Jagdkreisen kann diese Forderung
nicht richtig erfillt werden. Aus diesem Grunde hat
man in den meisten Kantonen, die nun diese Gesetz-
gebung eingefiihrt haben, auch ein Minimum. Wir hat-
ten es urspriinglich auf 600 ha angenommen, haben
uns aber der Kommission angeschlossen, die auf 500 ha
gehen will. Im Kanton Bern haben wir etwas eigen-
artige Verhiltnisse. In einzelnen Landesteilen haben
wir viele verhiltnismissig kleine Gemeinwesen, deren
Gebiete wesentlich unter 500 ha sind. Wenn nun eine
einigermassen rechte Jagd eingerichtet werden soll,
so wird es nicht anders gehen, als dass sich zwei oder
drei Gemeinden zu einem Kreis zusammentun, der eine
gewisse Grosse hat. Die einzelnen Gemeinden wiirden,
wenn sie isoliert bleiben, verhdltnismissig nur sehr
bescheidene Jagdpachtgebiihren bekommen. Es ist vor-
gesehen, dass sich die Gemeinden vereinigen kdnnen
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eder auch durch Beschluss des Regierungsrates ver-
einigt werden kénnen. Man wird da so wenig zwangs-
weise vorgehen konnen, wie in andern Féllen, sondern
man wird die Gemeinden anhéren. Es ist ausdriicklich
gesagt, dass der Regierungsrat nicht absolut an die
500 ha gebunden ist, sondern Ausnahmen gestatten
kann. Auf der andern Seite ist darauf hinzuweisen,
dass wir im Kanton Bern Gemeinden haben, die nicht
nur 500, sondern 2200—3000 ha Flicheninhalt haben,
wo es geboten ist, eine Teilung in zwei oder drei Re-
viere vorzunehmen.

Eine wichtige Rolle spielen die Bannbezirke. Wir
haben im Kanton Bern, abgesehen von den kleinen
Bannbezirken im Mittelland und Jura und auch in den
Vorbergen, zwei eidgenossische Bannbezirke im Ober-
land, sowie kantonale Bannbezirke speziell zur Er-
haltung unseres (Gemsbestandes. Es ist selbstverstind-
lich, dass mit Einfithrung des Pachtsystems diese Bann-
bezirke nicht ohne weiteres aufgehoben werden kon-
nen. Das wiirde gegen das Volksempfinden gehen.
Man wiirde nicht verstehen, dass man jahrzehntelang
das Gemswild mit ziemlichem Kostenaufwand hegt
und pflegt und dass man dann pldtzlich verpachten
wiirde, um die schénen Gemsbestinde zur Strecke zu
bringen. Das muss unterbleiben. Aus diesem Grunde
ist ein allmdhlicher Abbau der Bannbezirke vorge-
sehen. Ich nehme an, dass iiberhaupt gewisse Bann-
bezirke im Oberland zur Aufrechterhaltung des Gems-
bestandes bestehen bleiben miissen. Es wire aber ein
Unrecht, wenn die Gemeinden, in deren Gebiet diese
Bannbezirke liegen, nicht eine gewisse Entschidigung
bekdmen. Darum ist vorgesehen, dass die Gemeinden,
in deren Gebiet Bannbezirke liegen, in Form von Jagd-
pachtertridgen gleichviel beziehen sollen, wie die iibri-
gen Gemeinden im betreffenden Landesteil, also soviel,
wie dem Durchschnitt des Erloses im betreffenden
L.andesteil entspricht.

Im weitern ist vorgesehen, dass selbstverstindlich
auch der Wildschaden in entsprechender Weise ver-
giitet werden muss. In der ersten Vorlage des Regie-
rungsrates war auch vorgesehen, dass der Thuner-,
Brienzer- und Bielersee Jagdreviere des Staates bilden,
zu welchen die Gemeinden nichts zu sagen haben. Man
hat aber darauf aufmerksam gemacht, dass das boses
Blut geben wiirde. Aus diesem Grunde hat der Regie-
rungsrat darauf verzichtet, die Seen als staatliche Re-
viere extra anzufithren. Sie werden den einzelnen
‘Gemeinden zugeteilt. Es ist ein Gewinn fiir die Re-
viere, wenn die Jiager nicht nur auf dem Land, sondern
auch zu Wasser die Jagd ausiiben kénnen. Das ist
eine Losung, die jedenfalls durchaus im Interesse der
Jagerei in dem betreffenden Gebiete liegt.

Ausserordentlich wichtig ist das Vorgehen bei der
Verpachtung. Wir haben uns die Sache so vorgestellt,
dass jeder Amtsbezirk von sich aus soll handeln kon-
nen, in dem Sinne, dass vorerst der Statthalter die
Gemeindevertreter zusammenberuft und mit ihnen und
dem Oberforster die Einteilung des Amtsbezirkes be-
spricht. Einzelne Gemeinden haben sehr ungiinstige
Grenzen. Man wird unbedingt, wie das auch in andern
Kantonen geschehen ist, suchen miissen, zweckmissige
Grenzen herzustellen. Es miissen gewisse Zipfel ab-
getauscht werden. Als Grenzen nimmt man gerne
Strassen, Flussldufe, Hohenriicken. Zuerst wiirden also
die Grenzen bereinigt, und dann wiirde die Versteige-
rung stattfinden, wobei man sich vorgestellt hat, dass
der Statthalter auf einen Tag eine Anzahl Gemeinden
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zur Versteigerung ausschreiben wiirde, wobei dann
die Versteigerung nach dem Los in zwei Aufrufen
stattfinden wiirde. Man hat sich die Sache so vorge-
stellt, dass die Gemeinden ihre Vertretungen abordnen,
die mit Kompetenzen ausgeriistet sind, damit nachher
der Statthalter mit dem Oberforster und den Gemein-
devertretern den Zuschlag geben kann. Im urspriing-
lichen Entwurf der Forstdirektion hat man, wie das an
allen andern- Orten der Fall ist, einfach das hochste
Angebot als massgebend erklirt, sofern die Leute ent-
sprechende Garantie in bezug auf Leumund und Kau-
tionsfihigkeit bieten. Allein es ist von verschiedenen
Seiten aufmerksam gemacht worden, dass das den
Widerstand unserer Jiger und vieler Biirger in hohem
Masse herausfordern wiirde. und dass man daher eine
Bestimmung aufnehmen sollte, wonach man nicht an
das hochste Angebot gebunden ist. Man hat sich ge-
fragt, ob man nicht festsetzen wolle, dass einheimische
oder ortsansissige Jager so und soviele Prozent unter
dem Hochstangebot die Jagd haben kénnen. Das gibe
aber die allergrossten Schwierigkeiten. Unsere Patent-
jiger, die namentlich damit argumentieren, dass die
Fremden kommen und ihnen die Sache wegnehmen,
sind alle eigentlich Revierfreunde, aber nur fir sich
im engeren Kreise. Die ortsansissigen Jiger werden
immer wild, wenn andere von auswirts kommen. Ich
will das an einem einfachen Beispiel nachweisen. Vor
einigen Jahren hat man den beriihmten Dentenberg in
Bann gelegt und nachher wieder geoffnet. Bei der
Oeffnung sind aus dem ganzen Kantonsgebiet Jager in
Automobilen dahergekommen und am ersten Tag sind
70 Hasen geschossen worden. Da haben sich die Jiger
aus jener Gegend mit einem gewissen Recht beschwert,
es sei ein Skandal, dass jurassische und oberldndische
Jiager meinen, sie miissen nun auf dem Dentenberg die
Hasen zusammenschiessen, die man an Ort und Stelle
gehegt und gepflegt habe. Im Grund der Dinge ist je-
der Patentjiger in gewissem Sinne Revierjiger. Er hat
es gern, wenn er in seinem Gebiet moglichst unange-
tastet der Jagd obliegen kann.

Man hat im Gesetz einen Modus gesucht, der diesen
Bestrebungen entgegenkommt. Es ist durchaus ver-
stindlich, und der Regierungsrat hat sich dieser Auf-
fassung auch angeschlossen, dass man die ortsansissi-
gen Jiger in gewissem Umfang begiinstigen solle. Aus-
linder haben wir ausgeschlossen. Ausserkantonale
zahlen die doppelte Jagdscheingebithr. Man sagte sich,
es werde am besten sein, wenn man einfach festsetze,
dass die ortsanséissigen Jiger beriicksichtigt werden
konnen, auch wenn sie nicht das Hochstangebot ein-
reichen. Wenn die Steigerung vorbei ist, wird der
Statthalter eine Gemeinde um die andere nehmen, mit
dem Oberforster und den Gemeindevertretern die Sache
besprechen und nachher entscheiden. Wir hatten ge-
glaubt, das sei eine sehr gute Ldsung, indem wir uns
gesagt haben, wahrscheinlich werde der Statthalter als
Vertrauensmann des Amtsbezirkes nie gegen Gemeinde-
vertreter entscheiden. Ich bin aber seither darauf auf-
merksam gemacht worden, dass das keine geniigende
Garantie sei, sondern dass man den Gemeindevertretern
weitergehende Befugnisse zuteilen sollte. Ueber diesen
Punkt wird noch zu diskutieren sein. Grundsitzlich sind
wir der Meinung, dass man entgegenkommen muss und
dass das Interesse der Gemeinden gewahrt werden
muss. Es ginge zu weit, wenn die ansissigen Jiger ein
spezielles Privilegium bekdmen, dass also die Gemein-
de auf eine grosse, schone Einnahme zum Nutzen eini-
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ger Jiger, die in der Oertlichkeit vorhanden sind, ver-
zichten wiirde. Die notige Korrektur wird sich von
selbst ergeben, indem die Gemeindebiirger wohl nicht
einverstanden sein werden, die Jagd um allzu billigen
Preis loszuschlagen.

Es ist auch die Anregung gemacht worden, man
solle iiberhaupt nicht so vorgehen, sondern solle eine
kantonale Jagdkammer einsetzen. Das Wort hat fiir
mich etwas feudalen Klang. Man wiirde besser von
einer Jagdkommission sprechen. Diesse Jagdkommis-
sion hitte die Reviere sdmtlicher Gemeinden zu
schidtzen und die Jiger aus den betreffenden Gemein-
den konnten sich an diesen Kreis wenden, ohne dass
die Gemeinden etwas dazu zu sagen hiitten. Diese Lo-
sung habe ich ablehnen miissen, da ich glaube, sie
wiirde nicht akzeptiert werden. Wir wollen den Ge-
meinden durchaus freie Hand lassen. Die Jagd ist ein
schoner und edler Sport, und weil dem so ist, sollen
diejenigen, die diesen Sport ausiiben, auch etwas
zahlen. Es gibt verschiedene andere sehr vornehme
Sportarten, wo die Betreffenden auch gern bereit
sind, bedeutende Opfer zu bringen. Also ist es durch-
aus am Platze, wenn diejenigen, die dem Jagdsport
obliegen wollen, etwas dafiir bezahlen.

Das Gesetz sieht vor, dass einer als Jagdgast gegen
Losung eines Scheines um den Betrag von 5 Fr. eine
ganze Woche lang soll jagen kénnen oder gegen Bezah-
lung eines Scheines von 25 Fr. wihrend der ganzen
Dauer des Herbstes soll eingeladen werden konnen.
Da kann man nicht sagen, dass die Jagd erschwert
wird. Die Erfahrungen in den Revierkantonen be-
weisen das Gegenteil, indem dort viel mehr Landwirte
jagen. Im Kanton Baselland z. B. sind von 450 Jigern
fast 250 Landwirte. Die Landwirte werden von den
Jigern mit Vorliebe eingeladen, da man auf sie wegen
des Wildschadens Riicksicht nehmen muss. Ein Land-
wirt, der bei der Jagd mitmacht, ist in bezug auf Wild-
schaden weniger empfindlich, als wenn er nicht ein-
geladen wird.

In allen Pachtgesetzen heisst es, dass nach Ablauf
der Pachtperiode eine neue Verpachtung ausgeschrie-
ben werden muss, dass freie Konkurrenz stattzufinden
hat. Man hat geglaubt, es sei sehr wichtig, eine Be-
stimmung aufzunehmen in dem Sinne, dass nach Ab-
lauf einer Pachtperiode die Jagdgesellschaft und die
Gemeinde zusammen verhandeln konnen, dass, wenn
sie einig werden, man von einer Ausschreibung Um-
gang nehmen konne. Solche Vereinbarungen unter-
liegen der Genehmigung der Forstdirektion. Man hat
kein Interesse daran, eine Ausschreibung vorzuneh-
men, wenn die Beteiligten sich wieder einigen um
den bisherigen Pachtzins oder einen hoheren.

Jedermann, der auf die Jagd will, muss einen Jagd-
schein haben, den er beim Statthalter zu lésen hat.
Ueber die Abstufungen mochte ich keine Worte ver-
lieren. Kantonsbiirger bezahlen 25 Fr. Ausserkantonale
50 Fr. und Auslinder, die sich voriibergehend in der
Schweiz aufhalten, z. B. Kurgiste, bezahlen 100 Fr.
Diese Leute wollen wir teilnehmen lassen. Dagegen
sind auslindische Jagdgesellschaften im Gegensatz zu
andern Gebieten von der Jagd im Kanton Bern ausge-
schlossen. Weiter gibt es Jagdscheine zu 5 Fr., die
fir eine Woche gelten. Wir hatten urspriinglich 10 Fr.
vorgesehen, die Kommission hat das auf 5 Fr. ernie-
drigt und der Regierungsrat hat sich einverstanden
erklirt. Ich bin der Meinung, dass 10 Fr. nicht zuviel
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gewesen wiren, habe aber keinen andern Antrag ge-
stellt.

Nun die Verwendung des Jagdertrages. Im Entwurf
der Regierung war gesagt, dass die Gemeinden 509/,
und der Staat 509/, erhalten sollen. Es ist bereits aus-
einandergesetzt worden, dass die Bannbezirke nicht
sofort aufgehoben werden kénnen. Das wiirde einen
Sturm der Entriistung geben. Wir miissen also dort
noch Wildhut haben und miissen auch die Gemeinden
entschidigen. Urspriinglich war man der Auffassung,
diese Summe vom ganzen Jagdertrag vorweg zu neh-
men. Man fand aber, das sei nicht richtig. Wenn das
Revier einer Gemeinde versteigert sei, soll die Ge-
meinde den zugesprochenen Prozentsatz von dieser
ganzen Summe bekommen, ohne Schmilerung. Auf
der andern Seite geht es nicht wohl an, dass man dem
Staate grosse neue Lasten auferlegt. Ich mdchte da
speziell — ich bitte, mir das nicht iibel zu nehmen —
die Herren Grossrite ersuchen, sich in diesem Punkte
nicht nur als Vertreter .ihrer Gemeinden, sondern na-
mentlich als Vertreter des Staates fithlen zu wollen.
Schliesslich muss man nach beiden Richtungen hin
suchen, dass die Einnahmen angemessen vermehrt
und verteilt werden.

Nun hat die grossriatliche Kommission anders be-
schlossen. Sie hat den Gemeindeanteil auf 609/, er-
hoht. Dabei ist viel diskutiert worden, ob man nicht
den Gemeinden eine bestimmte Verwendung vorschla-
gen solle. Es ist verlangt worden, dass diese 609/, zu
einem Teil fiir soziale Zwecke zu verwenden seien. Auf
der andern Seite ist gesagt worden, man sollte sie
eigentlich fiir landwirtschaftliche Zwecke verwenden.
‘Wir haben gefunden, es sei am gescheitesten, man sage
iiberhaupt nichts und lasse den Gemeinden vollstindig
freie Hand. Die landwirtschaftlichen Gemeinden kon-
nen das Geld verwenden, wie es ihnen passt; es ist
durchaus falsch, wenn man sagt, die Landwirtschaft
bekomme nichts. Die Landwirtschaft hbekommt in den
Landgemeinden die 600/, Gemeindeertrag. Wir sind
also der Meinung, man solle den Gemeinden nichts vor-
schreiben. Auf der andern Seite ist verlangt worden,
man solle einen gewissen Prozentsatz des Staatsanteils
unbedingt flir soziale Zwecke verwenden, wenn ge-
wisse Volkskreise sich um die Sache interessieren
sollen. Die Kommission hat beschlossen, 209/,, also
die Halfte des Staatsertrages, sozialen Zwecken, spe-
ziell den Krankenkassen zuzuwenden. Dann bleiben
fir den Staat nur noch 200/, des Pachtertrages und
die Jagdscheine. Er wird keine vermehrten Einnah-
men haben. Allein man hat gefunden, wenn man mit
Hilfe dieser Bestimmung dem Gesetz zur Annahme
verhelfen konne, wenn man alle Kreise befriedigen
konne, so sei das schon etwas wert. Diese Angelegen-
heit wird vom Prisidenten der Kommission bei der
Detailberatung ndher ausgefiihrt werden.

Die Bestimmungen {ber die Ausiibung der Jagd,
iiber den Vogelschutz usw., iiber den Schutz des
Grundeigentums, entsprechen genau den bisherigen
Bestimmungen. Wir haben heute die Bestimmungen,
die fiir die Landwirte sehr giinstig sind, indem sie auf
ihrem Gebiete alles Raubwild, das ihnen Schaden zu-
fugt, abschiessen konnen, ohne eine Bewilligung ein-
holen zu miissen. Raubwild kann also der Landwirt
abschiessen. Am heutigen Zustande wird da nichts
geindert. Dagegen hat man in Art. 44 und 45 ein neues
Verfahren fiir die Wildschadenvergiitung aufgenom-
men. Wenn eine Einigung zwischen den Vertretern
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der Jagdgesellschaft und dem betreffenden Landwirt
nicht erzielt werden kann, so entscheidet eine beson-
dere Kommission. Der Obmann dieser Kommission hat
Entscheidungsbefugnis bis auf 50 Fr.; gegen seinen
Entscheid kann Rekurs erhoben werden. Praktisch
geht die Sache in den Pachtkantonen heute so: Die
Jagdgesellschaft hat in den einzelnen Gemeinden einen
Vertrauensmann, dem der Wildschaden zu melden ist.
Er sucht sich mit dem betreffenden Landwirt zu ver-
einbaren. Konnen sie sich nicht einigen, kommt der
Obmann und entscheidet die Sache. Fille, wo die
Kommission einberufen werden muss, kennt man -ei-
gentlich gar nicht. Ich méchte nur noch der Vollstin-
digkeit halber bemerken, dass das gleiche Verfahren
auch stattfinden muss in denjenigen Gegenden, wo die
Bannbezirke bleiben, wo also die Entschiddigung fiir
Wildschaden vom Staate zu leisten ist. Der Jagdkom-
mission hat man prinzipiell die gleichen Obliegenhei-
ten zugewiesen wie im alten Gesetz. Die Jagdkommis-
sion soll alle Erlasse vorbereiten. Sie ist ein Organ,
das der Forstdirektion zur Seite steht. Man hat nur
eine Vermehrung auf 11 Mitglieder vorgenommen, in-
dem man sich sagte, man miisse die Jiger, die Land-
wirte, die Naturschiitzler vertreten sein lassen. Die
Kommission kommt nicht hiufig zusammen; die Ko-
sten, die natiirlich vom Staate getragen werden miis-
sen, sind nicht sehr gross.

Wir haben uns Miihe gegeben, eine Vorlage zu
bringen, die auch unter den heutigen ungiinstigen Ver-
hiltnissen eventuell Annahme finden kénnte. Wir ha-
ben uns von dem Gedanken leiten lassen, dass mass-
gebend sein sollen einerseits ethische und anderseits
volkswirtschaftliche Gesichtspunkte, dass eine ange-
messene und gerechte Verteilung zwischen Staat und
Gemeinden stattfinden soll. Es ist sicher, dass noch
grosse Widerstinde zu tiberwinden sind, in der Bevol-
kerung draussen, auch wenn der Grosse Rat fir das
Gesetz einsteht. Eine Einigung der politischen Par-
teien auf diesem Gebiete ist durchaus notig. Es han-
delt sich aber auch um ein Gebiet, wo eine solche Ei-
nigung moglich ist. Die Jdgerei ist keine politische
Sache. Wenn eine Einigung in den Hauptpunkten er-
zielt werden kann, und wenn nachher die Parteien da-
fiir einstehen, so ist die Moglichkeit vorhanden, das
neue System einfithren zu kénnen und damit den Ge-
meinden, aber auch dem Staat erhohte Einnahmen zu
sichern und einen Wildstand heranzuziehen, an dem
alles Freude hat. In diesem Sinne mdchte ich namens
des Regierungsrates ersuchen, auf die Vorlage einzu-
treten.

Lindt, Prisident der Kommission. Die Kommission
hat in dreitigiger Beratung die ganze Gesetzesvorlage
durchberaten und wir konnen mit Vergniigen kon-
statieren, dass das Resultat der Kommissionsberatung
auch von der Regierung akzeptiert worden ist. In der
Kommission ist von einzelnen Mitgliedern der Antrag
auf Nichteintreten gestellt und begriindet worden. Von
der einen Seite sind mehr grundsitzliche Erwégungen,
von der andern mehr Opportunititsgriinde geltend ge-
macht worden. Es wurde geltend gemacht, dass im
allgemeinen und speziell im Jura die Stimmung gegen
das Reviersystem sei und dass das Volksempfinden
dasselbe gegenwirtig ablehne. Es sei daher zu be-
fiirchten, dass man unniitze Arbeit leiste, und es sei
vielleicht besser, noch zuzuwarten, bis das Volk sich
mehr zur Ueberzeugung durchgerungen habe, dass die
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Einfithrung des Pachtsystems richtig sei und im Inter-
esse der Allgemeinheit liege.

Die Mehrheit der Kommission hat sich den von der
Opposition vorgebrachten Griinden nicht anschliessen
konnen, sondern hat die Erwédgungen, die Ihnen vorhin
vom Vertreter des’ Regierungsrates auseinandergesetzt
worden sind, zu den ihrigen gemacht und mit allen
gegen drei Stimmen Eintreten beschlossen. Wir sind
der Meinung, dass die von der Opposition vorgebrach-
ten Griinde nicht stichhaltig seien. Wir diirfen uns als
gesetzgebende Behorde nicht durch Opportunitits-
griinde leiten lassen, sondern wir miissen uns in erster
Linie liberzeugen, ob ein Schaden, ein Uebel vorhan-
den ist und ob wir dieses Uebel aus der Welt schaffen
konnen. Dass unsere Jagdverhiltnisse nicht glinzend
sind, das ist ziemlich allgemein anerkannt. Im Jahre
1921 haben wir ein neues Jagdgesetz gemacht. Seit
sechs Jahren ist es in Kraft. Wie haben sich wihrend
seiner (iiltigkei: die Verhiltnisse entwickelt? So, dass
Uberall geklagt wird, der Wildstand gehe vollstindig

zuriick, es sei Uberhaupt kein Wild mehr vorhanden.

Seit dem Jahre 1921 ist der Jagdertrag und namentlich
die Zahl der Jiger stindig zuriickgegangen. Im Jahre
1921 hatten wir im Kanton Bern noch 1726 Jiger, im
Jahre 1926 noch 1314. 1921 betrug die Gesamtein-
nahme 235,000 Fr., 1926 aber noch 187,000 Fr. Davon
bekam der Kanton, nach Abzug der Auslagen und Un-
kosten fiir Wildhut, netto 52,000 Fr., die Gemeinden
46,000 Ir. In den Kreisen der Patentjiger wird allge-
mein anerkannt, dass der Wildstand zuriickgegangen
sei. Man erklirt sich bereit, bei einer Verbesserung
mitzuhelfen. Ich personlich habe aber die Auffassung,
dass eine Besserung unter dem Patentsystem nicht mog-
lich ist. Was hat man fiir Abhilfemittel? Nichts anderes
als eine Vermehrung der Schontage oder eine Ver-
grosserung der Bannbezirke oder eine allgemeine Er-
hohung der Patenttaxen, um dadurch die Anzahl der
Jiager zu reduzieren. Das Letztere will man aber ge-
rade nicht, man mochte mehr die allgemeine Jigerei
einflihren. Wenn man das macht, sind die Resultate
ziemlich illusorisch. Sobald man die Bannbezirke wie-
der offnet, wird der Wildstand, der sich dort ange-
sammelt hat, in wenigen Tagen vollstindig vernichtet.
Gerade solche Zustinde haben das Volksempfinden
aufgertittelt, dass diese Art der Jigerei nicht richtig
sei und nicht geschiitzt werden sollte. Das Wild sollte
geschont werden, Jungtiere sollten sich richtig ent-
wickeln konnen. Das lidsst sich aber beim Patent-
system nicht machen, indem der Patentjiger, der ein
junges Tier durchgehen lidsst, eben nicht sicher ist, ob
nicht der néichste das Tier iiber den Haufen schiesst.

Auf der andern Seite miissen wir doch anerkennen,
dass in den letzten Jahren die Auffassung im Volke
immer mehr Boden gefasst hat, dass unsere Genera-
tion, dass die Menschheit iiberhaupt eine Verpflich-
tung hat, die Naturdenkmiler zu schiitzen, die Natur
so zu erhalten, wie sie eigentlich sein soll, mit der
Flora und Fauna, wie sie frither da war, in einem Um-
fang natiirlich, bei dem auch die Interessen der Land-
wirtschaft beriicksichtigt werden konnen. Wir leben
im Zeitalter der Naturschutzbestrebungen, wo die Ein-
zelnen und die Oeffentlichkeit keine Opfer scheuen,
um hier mitzuhelfen, dass die Natur in ihrem gegen-
wirtigen Zustande wenigstens erhalten bleibt. Man
kommt nach und nach zum Bewusstsein, dass es eigent-
lich nicht recht ist, wenn wir aus rein materiellen
Riicksichten alles zusammen zerstéren, sondern dass
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wir auch ethische und ideelle Riicksichten walten las-
sen miissen, damit unsere Kinder und Nachkommen
in gleicher Weise Freude haben konnen an der Natur
wie wir.

Wie kann man das am besten erreichen? Da hat
schon Herr Regierungsrat Moser darauf hingewiesen,
dass das Beispiel der Revierkantone uns den Weg
weist, den wir gehen miissen. In den Revierkantonen
haben wir noch einen Wildstand, dort sehen wir noch
Rehe und Hasen, an denen sich jedermann erfreuen
kann, dort haben wir einen belebten Wald und eine
belebte Flur. Wir halten dafiir, dass wir diesen Weg
zu beschreiten haben. Wir wissen, wo das Uebel sitzt
und wir sehen den Weg, auf dem man Abhilfe schaf-
fen kann. Und darum sind wir in der Kommission der
Auffassung gewesen, man miisse auf das Gesetz ein-
treten. Dass wir dadurch in den Kreisen der Patent-
jager nicht gerade Freunde gewinnen, das wissen wir.
Die Patentjiger haben die Kanonade gegen diejenigen,
die fiir das Reviersystem eintreten, in den Zeitungen
schon eroffnet. Wir finden da einen Artikel, der den
Titel tragt: « Goldjager». In diesem Artikel wird von
allen denjenigen Mitgliedern des Grossen Rates, dic
nicht Landwirte und nicht Jager sind, gesagt, sie seien
alle Jagdignoranten, es werde ergotzlich sein, zu se-
hen, wie die Jagdignoranten das Gesetz behandeln
werden. Dann wird einem vorgeworfen, man suche
eine Goldader und damit wolle man dem Staat und
den Gemeinden finanziell auf die Beine helfen. Man
hat die ganze Tétigkeit des Grossen Rates und seiner
Kommission ins Léacherliche ziehen wollen. Ich be-
daure diese Art der Polemik. Es tut mir leid, sagen
zu miissen, dass der betreffende Artikelschreiber die
Verhiltnisse vollstindig verkennt, und dass er am
allerwenigsten republikanisches und demokratisches
Empfinden an den Tag legt und am allerwenigsten
weiss, auf welchem gesetzlichen Boden wir uns be-
wegen miissen. Wir haben im Grossen Rat die Pflicht,
nicht nur fiir einzelne Kreise Gesetze zu machen,
nicht nur die engen jagdlichen Interessen zu unter-
suchen und zu ordnen, sondern wir haben das Jagd-
recht vom allgemeinen kantonalen und Gemeindestand-
punkt aus zu betrachten und gestiitzt auf eine allge-
meine Ueberzeugung eine Ordnung zu treffen. So darf
jeder, auch wenn er von der Jagd nichts versteht,
mitmachen. Es ist deshalb ganz licherlich, wenn auf
diese Art und Weise Opposition gemacht wird.

Ein anderer Artikel in der letzten Nummer der
Patentjigerzeitung hat mich mehr zum Lachen gereizt.
Da wird denjenigen, die fiir das Reviersystem eintreten,
vorgeworfen, sie fechten mit Schlagwdrtern. Sonst
hat man immer die Erfahrung gemacht, dass die Pa-
tentjiger mit Schlagwdrtern gefochten haben, beson-
ders mit dem Schlagwort der Herrenjagd. Worin fin-
den nun diese Herren die Schlagworter? In unserer
Behauptung, man wolle Wald und Feld wieder neu
beleben, man wolle den Gemeinden und dem Kanton
hohere Einnahmen geben und man wolle die Zahl der
Jiger vermehren. Muss man nicht lachen, wenn man
sich vergegenwirtigt, wie unter dem jetzigen Patent-
system Feld und Wald belebt worden ist. Alles ist aus-
gerottet. Wenn man in Revierkantone geht, sieht man,
wie die Verhiltnisse ganz anders sind. Es handelt sich
hier nicht um ein Schlagwort der Revierfreunde, son-
dern um Tatsachen, wenn sie sagen, dass durch Ein-
fiihrung der Pachtjagd der Wildstand gehoben, Feld
und Flur wieder belebt werde. Die hohere Finnahme
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ist ebenso Tatsache. Wir haben im ganzen Kanton
nicht einmal 100,000 Fr. eingenommen, 52,000 Fr. fiir
den Kanton und 46,000 fiir die Gemeinden, wihrend
nach der vorsichtigen Berechnung von Seite des Herrn
Regierungsrat Moser der Gesamtertrag der Pachtjagd
liber eine halbe Million ausmachen wird. Ganz gleich
verhidlt es sich mit der Zahl der Jiger. Herr Regic-
rungsrat Moser hat schon darauf hingewiesen, dass
diese Zahl in Pachtkantonen wesentlich grosser ist.
Der Beweis ist leicht zu erbringen. Das sind alles
Griinde, die fiir die Einfithrung der Revierjagd spre-
chen. Die Kommission ist zur Ueberzeugung gekom-
men, dass man den Schritt wagen diirfe und wagen
miisse.

Wir wollen ein Jagdgeselz schaffen, durch welches
ein Wildstand erhalten wird in der Hohe, wie er nach
der Natur der Bebauung unseres Landes erhalten wer-
den kann. Wir wollen also in erster Linie dafiir sor-
gen, dass unser Land nicht von allen Lebewesen ent-
blosst ist, sondern dass ein normaler Wildstand erhal-
ten bleibt. Wir wollen auch dafiir sorgen, dass die
volkswirtschaftlichen Giiter, die in der Jagd liegen,
richtig ausgeniitzt werden konnen. Erlauben Sie mir
nun, mit einigen Worten zu beleuchten, ob diese bei-
den Zwecke in dem vorliegenden Jagdgesetzentwurt
beriicksichtigt und gefordert werden. Der Zweck kann
erreicht werden, wenn die nétigen Bestimmungen fiir
Hege und Schonung des Wildes enthalten sind und
wenn anderseits auch die ndtigen Sicherungsmass-
nahmen vorhanden sind, dass der Grundeigentiimer
auf seinem Grundeigentum geschiitzt ist und nicht
unter der Hege leiden muss. Im weitern ist zu fragen,
ob unsere einheimischen Jiger zu ihrem Rechte kom-
men, ob ihnen fiir die Austibung fiir die Jagd Ver-
giinstigungen eingerdumt werden, ob auch die Inter-
essen der Gemeinden gewahrt werden. Endlich ist zu
fragen, in welcher Weise der finanzielle Ertrag ver-
mehrt wird.

Da mochte ich die einzelnen Punkte beriihren, die
meiner Ansicht nach dafiir sprechen, dass diese Vor-
aussetzungen im vorliegenden Gesetzesentwurf erfiillt
werden. Was die Hege und Pflege des Wildstandes
anbetrifft, so ist die erste wichtige Bestimmung die,
dass das Minimum eines Jagdkreises 500 ha und nicht
weniger betragen soll. Dadurch ist es dem betreffenden
Pachter moglich, innerhalb des Reviers einen rich-
tigen Wildstand erhalten zu kdnnen. Je kleiner die
einzelnen Reviere sind, desto weniger ist eigentlich
die Hege moglich. Das Wild wechselt seinen Standort
und geht in andere Reviere iiber, wo man nicht weiss,
ob die Piachter dhnlich denken. So ist eine Hege erst
moglich, wenn eine gewisse Minimalgrosse vorhanden
ist. Jede Gemeinde soll grundsitzlich einen Jagdkreis
bilden. 609/, aller Gemeinden haben aber Gebiete
iiber 500 ha, so dass dort wesentlich grossere Jagd-
kreise entstehen konnen. Im weitern ist den Péchtern
im (esetz ausdriicklich ein schonender Jagdbetrieb
und eine pflegliche Behandlung des Wildstandes vor-
geschrieben. Es ist auch bei Hingabe der Pacht darauf
zu sehen, ob die betreffenden Pichter in dieser Bezie-
hung auch die nétigen Garantien bieten. Es ist das im
Art. 12 ausdriicklich angegeben und namentlich auch
in Alinea 2 speziell darauf hingewiesen, wo von der
Hingabe an ortsansidssige Jager die Rede ist. Eine der
wichtigsten Bestimmungen nach dieser Richtung ist
meiner Auffassung nach die Bestimmung, dass die
Pachter verpflichtet sind, der Forstdirektion auf Be-
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gehren Abschusstatistiken einzureichen. Die Torst-
direktion hat es in der Hand, zu schauen, wie in den
einzelnen Revieren der Wildstand behandelt wird, und
rechtzeitig einzuschreiten, wenn von Seite der Pdchter
Raubwirtschaft getrieben werden sollte. Dazu kommt
die weitere Bestimmung, dass der Regierungsrat zum
Schutz einzelner Tierarten einschreiten kann, indem
er die Jagd einschrinken oder sogar vollstindig ver-
bieten kann, und ferner die Bestimmung, dass er in
den letzten zwei Jahren der Pachtzeit einschrinkende
Bestimmungen erlassen kann. Unter diesen Gesichts-
punkt fallen auch die Bestimmungen iiber Erdffnung
von Bannbezirken und Vogelschutzreservationen, und
im weiteren gehdren dazu alle Bestimmungen, die sich
in Art. 30 und 37 finden. Wenn man diese Bestim-
mungen ruhig abwiigt, so muss man sagen, dass im Ge-
setz dasjenige enthalten ist, was notwendig ist, um
in richtiger Art und Weise trotz der Handhabung des
Jagdrechtes unseren Wildstand zu schiitzen und zu
erhalten.

Man hat bereits auf die Bestimmungen fiir die ein-
heimischen Jiger hingewiesen. Eine der wichtigsten
Schutzbestimmungen ist die, dass tiberhaupt das ganze
Ausland ausgeschlossen ist, dass also als Jagdpichter
nur auftreten konnen Kantonsangehorige oder Nieder-
gelassene. Damit ist die Behauptung widerlegt, dass
sehr reiche Kaufleute aus Berlin, Paris oder Frankfurt
kommen und einfach diese schonen Reviere pachten,
um nachher im Oberland auf die Gemsjagd zu gehen
und im Ausland entsprechend renommieren zu kénnen.
Das alles ist ausgeschaltet. Als Pdachter kann auftreten,
wer in der Schweiz niedergelassen ist. Der in der
Schweiz niedergelassene Auslinder ist dem Schweizer-
biirger gleichgestellt. Zu den Schutzbestimmungen fiir
die ansdssigen Jiger gehdrt das Vorrecht, das schon
erwiahnt worden ist, gehort die Beschrinkung der An-
zahl der Jagdreviere, die man pachten kann. Nament-
lich ist zu betonen, dass die Gemeinden das Recht
haben, nach Ablauf der Pachtzeit ohne neue Versteige-
rung die Pacht neuerdings dem bisherigen Péchter zu
iibertragen. Das ist sicher eine Bestimmung, die im
Interesse der ortsansissigen Jiger liegt. Wenn sie in
gutem Verhdltnis mit der Bevdlkerung, mit den Be-
horden und mit den einzelnen Grundbesitzern stehen,
dann haben sie eine ziemliche Sicherheit, dass sie die
Pacht spiter wiederum bekommen werden. Ein Vorteil
tir sie liegt auch in der Differenzierung bei den Jagd-
scheingebiihren.

Man hort etwa noch, es sei im Jagdgesetz den Ge-
meindeinteressen nicht in richtiger Weise Rechnung
getragen worden. Obschon das Jagdregal dem Staate
zuerkannt ist, sind meiner Auffassung nach die Rechte
der Gemeinden in ungemein weitem Rahmen beriick-
sichtigt. Man hat die Gemeinden als Jagdkreise ge-
nommen und im weitern wird die Forstdirektion die
Einteilung der Jagdkreise nur nach Anhorung der Ge-
meinden durchfithren. Kleineren Gemeinden ist das
Recht gegeben, sich freiwillig zusammenzuschliessen,
da die Wahrscheinlichkeit grosser ist, dass der Pacht-
zins hoher wird, wenn das Jagdgebiet grdsser ist. Eine
Teilung von Gemeinden darf nach dem vorliegenden
Entwurf nur auf Wunsch der betreffenden Gemeinden
vorgenommen werden. Daneben ist den Gemeinden
in den verschiedensten Punkten ein Mitspracherecht
gegeben worden, so bei der Einteilung des Jagdkreises
bei der Hingabe der Pacht. Bei der Frage z. B., ob die
Pacht dem Hochsthietenden gegeben werden soll, oder
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ob die ortsansiissigen Jiger zu beriicksichtigen sind,
hat die Gemeinde ein weitgehendes Mitspracherecht.
Wenn neue Mitglieder in die Jagdgesellschaft eintreten
sollen, darf die Genehmigung von Seite der Forst-
direktion erst im Einverstindnis mit der betreffenden
Gemeindeverwaltung gegeben werden. Die Gemeinde hat
die Antragstellung bei Weiterverpachtung. Den Gemein-
den wird eine Entschidigung fiir das Areal, das als Bann-
bezirk bezeichnet worden ist, zugewiesen. Sie haben fer-
ner das Recht, in die Schatzungskommission fiir Wild-
schaden einen Vertreter abzuordnen, und sodann wer-
den vom gesamten Pachtertrag den Gemeinden 609/,
zugewiesen, iiber die sie frei, ohne irgendwelche Bin-
dung verfiigen konnen. Ich frage, ob man nicht durch
diese Bestimmung von Seite des Staates, der Inhaber
des Jagdrechtes ist, den Gemeinden ungemein weit
entgegengekommen ist. Der Staat seinerseits hat seine
409/, zur Hialfte gebunden. Nach der bisherigen Er-
fahrung werden die Entschidigungen fiir Wildhut und
die Entschadigungen fiir Bannbezirke etwa 100,000 Fr.
ausmachen; von dem, was nach Abzug dieser Aus-
lagen iibrig bleibt, .wird die Hilfte fiir bestimmte
Zwecke gebunden, wihrend die Gemeinden ihre 600/,
netto erhalten und frei iiber diese verfiigen konnen.

Auch der einzelne Landwirt ist meiner Auffassung
nach in der Gesetzesbestimmung in richtiger Weise
geschiitzt, denn das Gesetz stellt den Grundsatz auf,
dass von Seite der Jiager die Jagd ohne Schidigung
des Grundeigentums und ohne Beldstigung der Besitzer
durchgefiithrt werden soll. Ich kann aus Erfahrung
reden: Der Revierjiger hat selbst das allergrosste
Interesse, dafiir zu sorgen, dass er mit den Bauern
seines Revieres auf gutem Fusse steht, dass zwischen
ihm und den Grundeigentiimern in seinem Revier ein
gutes Einvernehmen herrscht. Die Grundeigentiimer
stellen sich viel besser als unter dem Patentsystem.
Wenn eine Schidigung eintritt, sind sie gesichert. Der
betreffende Revierpichter muss fiir Personen- und Sach-
schaden versichert sein. Wenn jemand angeschossen
werden sollte, so ist durch diese Versicherung der
betreffende Verletzte gedeckt. So bedauerlich natiir-
lich solch ein Unfall ist, und so gern man ihn vermei-
den méchte, so werden doch die Verletzten im Scha-
densfalle versichert sein. Das ist ein Moment, das in
jeder Beziehung weiter geht als das gegenwiértige Jagd-
gesetz. Im fernern sind die Pichter einer Jagdgesell-
schaft solidarisch verpflichtet, fiir den Wildschaden
aufzukommen. Gegenwirtig hat der Grundeigentiimer
bei Wildschaden so ziemlich das Nachsehen, wihrend
er beim Pachtsystem die Sicherheit hat, dass er fiir
diesen Schaden voll gedeckt wird, und zwar auf eine
Art und Weise, wo er nicht von Pontius zu Pilatus
laufen muss, sondern durch ein sehr einfaches Ver-
fahren, wobei der Piachter des Reviers auch noch die
Kosten des Abschidtzungsverfahrens zu zahlen hat. Sie
sehen, dass auch da die Interessen des Grundeigen-
timers stark gewahrt sind. Den Gemeinden ist der
Pachtzins sichergestellt, indem der Pdchter verpflich-
tet ist, den Pachtzins vor Beginn des Pachtjahres zu
bezahlen. Er bekommt den Jagdschein nur, wenn der
Pachtzins bezahlt ist. Die Gemeinde und der Staat
haben also die Sicherheit, dass sie schon am Anfang
des Jahres den Pachtzins fiir das folgende Jahr bekom-
men. Wenn auch einmal Differenzen entstehen, die zur
Anrufung des Gerichtes fithren, so braucht die betref-
fende Gemeinde nicht in einem andern Kanton ihr
Recht zu suchen, sondern jeder Pichter, der nicht
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im Kanton wohnt, ist verpflichtet, in der Gemeinde,
wo er ein Revier pachtet, ein Rechtsdomizil zu ver-
zeigen, das fiir alle Streitigkeiten aus diesem Ver-
hiltnis, soweit sie nicht giitlich erledigt werden,
gilt. Es haben also die Gemeinden und die Grund-
eigentiimer die Sicherheit, dass sie bei ihrem eigenen
Richter ihr Recht suchen kénnen und nicht in fremdes
Gebiet gehen miissen. Ich erwihne nebenbei die Be-
stimmungen, die aus dem bisherigen Jagdgesetz her-
iibergenommen sind tiber Einschrinkung der Jagdtage,
iber Verbot der Jagd innerhalb von Gebiduden, Park-
anlagen, Gemiisegirten, Obst- und Weingirten. Der
Vertreter des Regierungsrates hat bereits darauf hin-
gewiesen, dass der Besitzer einer Liegenschaft das
Recht hat, Raubwild, wie es in Art. 42 erwihnt wird,
abzuschiessen, um sich, seine Haustiere und Kulturen
vor Schaden zu bewahren.

Das sind so einige Bestimmungen aus dem Gesetz,
die Ihnen dartun sollen, dass also auch in dieser Be-
ziehung der Grundeigentiimer geschiitzt ist und dass
man ihm in starker Weise entgegenkommt. Sie tragen
dazu bei, dass nach Annahme des Gesetzes eine rich-
tige Schonung des Wildstandes eintreten kann, ohne
dass dadurch die einzelnen Grundeigentiimer oder die
Gemeinden in ihren Rechten verkiirzt werden.

Nun noch die volkswirtschaftliche Frage. Die geht
dahin, ob man wirklich durch das Gesetz, wie es vor-
gesehen ist, das allgemeine Gut, das in der Jagd liegt,
besser ausniitzt als bisher. Diese Frage kann man
schlankweg mit Ja beantworten. Der Herr Regierungs-
rat hat schon darauf hingewiesen, dass der Ertrag aus
der Jagd bei Verpachtung der Reviere wesentlich bes-
ser sein wird. Die Art, wie die Verpachtung vorge-
sehen ist, halten wir in der Kommission auch fiir rich-
tig. Der andere Vorschlag, dass man zuerst durch
Sachverstindige den Wert der einzelnen Reviere schii-
tzen lassen und nachher die Reviere zu diesem Preis
abgeben solle, ist nicht durchfithrbar. Der richtige
Weg ist derjenige der Steigerung, wo Angebot und
Nachfrage sich am richtigsten klar stellen. Auf diesem
Wege wird man sicher das beste Resultat bekommen.
Dass die Badume nicht in den Himmel wachsen, dafiir
haben wir die notigen Schutzbestimmungen im Gesetze
selbst, speziell die Bestimmung, dass man trotz eines
héheren Angebotes auswirtiger Jager die Pacht den
ortsansidissigen Jigern iiberweisen kann.

In der Kommission hat Art. 22, der iiber diese
Fragen handelt, eine eingehende Diskussion hervorge-
rufen. Es sind verschiedene Ab#dnderungsantrige ge-
stellt worden, iiber die ich in der Eintretensdebatte
nicht reden will. Das mdchte ich betonen, dass Art. 22,
wie er nun vorgeschlagen wird, wonach der Kanton,
409/, des Pachtertrages erhilt, mit der Bindung, dass
nach Abzug seiner Wildhut- und Entschidigungs-
kosten an Gemeinden in Bannbezirken die Hilfte des
Nettoertrages zugunsten der freiwilligen und obliga-
torischen Krankenversicherung verwendet werden soll,
wihrend auf der andern Seite die Gemeinden 609/,
ohne Bindung bekommen, ein Kompromiss ist, dem
samtliche politische Richtungen, die in der Kommis-
sion vertreten gewesen sind, zugestimmt haben. Ein-
treten wurde mit Mehrheit gegen drei Stimmen be-
schlossen. Die Zustimmung zum Gesetzesentwurf ge-
schah nachher mit allen Stimmen bei einer Enthaltung,
so dass man sagen kann, dass die Kommission sich in
dieser Beziehung geeinigt hat.
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Und nun die Verwendung des Pachtertrages. Da
wird jedermann anerkennen, dass 500/, des Netto-
ertrages des Staates, die gebunden sind fiir die Kranken-
versicherung, einem Zweck zukommen, zu dessen Unter-
stiitzung wir absolutverpflichtet sind. Alle Beviolkerungs-
schichten haben davon ihren Vorteil, denn die Kran-
kenversicherung ist nicht eine Spezialitit irgend eines
Bevolkerungskreises, sondern eine Angelegenheit des
ganzen Volkes. Wir erfiillen deshalb eine soziale For-
derung, wenn wir diesen Bestrebungen 500/, des Netto-
ertrages des Staates zuerkennen. Auf der andern Seite
konnen die Gemeinden mit den ihnen zufallenden 609/,
machen, was sie wollen. Die Verhiltnisse in den einzel-
nen Gemeinden sind vollstindig verschieden, und die
Erfordernisse in den landwirtschaftlichen Gemeinden
sind andere, als in den Stidten und industriellen Ge-
meinden. Innerhalb der Landwirtschaft sind die Verhilt-
nisse wieder verschieden, je nachdem die Gemeinde
im Mittelland, im Oberland oder im Jura liegt. Was
am einen Ort sehr dringend und notwendig 1st, fillt
am andern Ort weg. Es steht den einzelnen Gemeinden
vollstindig frei, den Ertrag so zu verwenden, wie sie
es fiir richtig und notwendig erachten. Die einen
konnen ihn fiir Viehversicherung, die andern fiir Weg-
bauten verwenden, die dritte in die allgemeine Ver-
waltung hineinnehmen. Wir glauben, dass landwirt-
schaftliche Kreise gegen diese Regelung nicht zu op-
ponieren brauchen, indem ihnen dadurch am aller-
meisten Gelegenheit gegeben ist, das Geld dort zu ver-
wenden, wo sie es fir richtig anerkennen. Darum ha-
ben wir uns einigen konnen auf die nunmehr im Art. 22
enthaltenen Propositionen. Mit diesem Kompromiss
waren. simtliche in der Kommission vertretenen po-
litischen Richtungen einverstanden. Wir haben die
Ueberzeugung, dass man mit vollem Recht fiir dieses
Gesetz eintreten kann. Wenn noch im einen oder an-
dern Punkt allfillige Aenderungen gewiinscht werden,
so ist das Sache der Detailberatung. Der Entwurf, wie
er aus den Kommissionsbheratungen hervorgegangen
ist, schafft Abhilfe fiir alle die Uebelstinde, die wir
genannt haben. Wir wollen hoffen, dass er spiter,
wenn er vor das Volk kommt, Gnade finde. Mit diesen
Worten mochte ich namens der Kommission Eintreten
auf die -Vorlage empfehlen.

M. Bechler. Au sein de la commission, je me suis
opposé & l'entrée en matiere, justifiant cette attitude
par l'opinion dominante dans toutes les régions mon-
tagneuses du canton, et tout particuliérement, comme
on l'a déja dit, dans le Jura. Cette opposition se ma-
nifeste aussi bien dans I'Oberland et dans I'Emmen-
tal que dans le Jura. Cela s’explique, puisque ce sont
aussi des contrées montagneuses.

Chez nous, les montagnes, les paturages sont con-
sidérés comme étant du domaine public et I'exercice
de la chasse offre 'occasion d’en parcourir les che-
mins et les sentiers. On s’explique par la aisément la
mentalité qui régne et subsistera encore longtemps
dans nos contrées. Le systéme actuel de patentes y
est considéré comme un droit acquis, auquel on ne
voudrait pas voir porter atteinte.

Contrairement & ce qu'on a prétendu, ce n’est pas
le systéme des patentes, mais le systéme de I'affermage
qui serait antidémocratique. Le fait que l'application
de ce dernier systéeme donnerait 4000 a 6000 chasseurs
ne fait rien & I'affaire. Il ne faut pas nier le coté dé-
mocratique de la question, car il existe. D’apres le
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rapport de M. le directeur des foréts, avec 4000 & 6000
chasseurs, la recette pour le canton serait de 2,000,000
francs. Actuellement, la chasse rapporte a peine 100,000
francs, ce qui signifie clairement qu’elle cotiterait en-
viron 20 fois plus qu’actuellement et les chasseurs
auraient, en outre, 4 leur charge les frais de garde-
chasse. Cela prouve suffisamment que le systéme de
I'affermage est anti-démocratique. Il permettrait, cela
est vrai, a un beaucoup plus grand nombre de citoyens,
de se livrer au beau sport de la chasse, mais il en ex-
clurait une partie des 1200 & 1500 chasseurs actuels.
Quoi qu’'on en puisse dire, I'affermage conduirait a la
création d’un privilege en faveur des classes les plus
riches de la population. Il ne faut donc pas s’étonner
si le peuple considére le systéme de 'affermage comme
un moyen de rogner encore un peu les libertés qui lui
sont chéres et a 'abrogation desquelles il ne saurait
consentir.

Pour arriver au repeuplement du gibier dans nos
foréts, on peut employer d’autres moyens. Tout le
monde serait d’accord par exemple de voir diminuée
la durée de la chasse. Les chasseurs actuels ne sont
pas opposés a cette diminution. Le systéme de l'af-
fermage est trés impopulaire. Des votes précédents
I'ont prouvé. Nous croyons méme que l'opposition est
plus forte que jamais. Nous partageons un peu le
pessimisme de M. le directeur des foréts, qui dit dans
son rapport:

«... Si donc les partis ne parvenaient pas a s’en-
tendre sur les points principaux de la question, mieux
vaudrait renoncer & pousser l'affaire plus loin, afin
d’éviter un travail et les frais inutiles. »

Encore une fois, nous croyons que la tentative sera
vaine et c’est pourquoi je propose au Grand Conseil
de ne pas entrer en matiére sur un projet qui nous
doterait d'une loi anti-démocratique.

M. Gressot. J'ai déja eu l'occasion de vous ex-
poser mon point de vue dans cette affaire. J'y reviens
encore une fois aujourd’hui. Je sais bien qu’une forét
sans gibier est un corps sans ame, de méme qu’une
caisse d’Etat sans argent est aussi un corps sans ame.
Et vous essayez, de tous vos efforts, & rendre une ame
a la forét, une ame a la caisse d’Etat. Mais j’ai bien
peur que vous leur fassiez rendre ’ame tout a fait! Voi-
ci pourquoi, — et M. Bechler vous l'a déja dit: Cette
loi serait antidémocratique. Je souligne que dans le
canton de Soleure, un chef socialiste, le Dr Affolter, a,
de toutes ses forces, proné une loi analogue. Qu’a-t-on
vu? Le Dr Affolter, chef socialiste, n'a pas été suivi
par ses troupes. Le parti socialiste a été, pour une
bonne part, dans le rejet du projet par le peuple.

Le droit de chasse découle de la grande révolution
frangaise dont nos bons démocrates se réclament. Par
conséquent, ce serait tourner le dos aux principes dela
révolution de 1789 que de voter le systéme de 'affer-
mage de la chasse.

Il y a encore d’autres arguments a faire valoir a
I’encontre de ce nouveau systéme, notamment en ce
qui concerne les mesures financiéres. On prétend que
le systéme que le Grand Conseil s’appréte a voter rap-
portera de l'argent & la caisse de I'Etat, mais on ne
dit pas combien cette loi cotterait avant qu’elle put
déployer ses effets. Jusqu'a ce moment, nous aurions
dépensé des sommes qui seraient récuprées difficile-
ment.
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Un autre argument encore. Si cette loi est votée,
nous verrons une floraison de braconniers, qui se char-
geront bien d’empécher I’augmentation du gibier.

Du reste, — je tiens a le dire — nous sommes dans
une période de crise de confiance du peuple. On I'a vu
hier & propos de la loi sur les automobiles, qui a été
rejetée. On le verra dans d’autres occasions encore. Le
moment est donc trés mal choisi pour proposer au
peuple une loi, qu’il refusera. Il serait préférable, au
lieu de perdre son temps, et peut-étre de l’argent, en
discutant une loi, qui sera probablement repoussée par
le peuple, de consacrer toutes nos forces, tout notre
talent, & préparer des lois plus acceptables pour le
peuple.

Basé sur ces raisons, j'appuie fermement la ma-
niére de voir de M. Bechler de ne pas entrer en ma-
tiere. Si vraiment vous voulez repeupler la forét, il
y aurait d’autres moyens & employer. Ne pourrait-on
pas, par exemple, créer des parcs de réserve, qui per-
mettraient le repeuplement du gibier et surtout ne
devrait-on pas faire une chasse beaucoup plus intense
aux braconniers et accentuer la sévérité des mesures
de répression. Peut-étre arriverait-on de cette ma-
niére a repeupler de gibier la forét, pour le grand bien
des chasseurs et le grand contentement de nos tables.

C’est pourquoi, comme M. Bechler, je voterai contre
I'entrée en matiere.

Neuenschwander. Man begreift, dass bei der Wahl
eines neuen Systems die Opposition sich regt. Wie man
hort, haben die Herren Patentjiger 20,000 Fr. fiir die
Propaganda gegen das Gesetz zur Verfiigung gestellt.
Die Opposition wird sehr intensiv sein, aber eine ob-
jektive Beurteilung einer Gesetzesvorlage wird man
von ihr nicht erwarten diirfen. Wenn man eine Ge-
setzesvorlage bekdmpfen will, sollte man triftige Griin-
de haben. Man kann sich hier im Rat nicht einfach
auf das stiitzen, was daheim gesagt wird. Auch bei
uns, nicht nur in den Berggegenden des Juras und des
Oberlandes, wird es Opposition geben, wenn man ein-
mal das Jagdwesen verbessern und auf eine hohere
Stufe heben will. Man muss den Mut haben, demVolke
etwas vorzulegen, das geeignet ist, die Verhiltnisse
zu verbessern. Herr Bechler spricht nun von 2 Mil-
lionen Einnahmen. Es geht klipp und klar aus dem
Vortrag hervor, dass man mit diesem Betrag gar
nicht rechnet. Man kann iiberhaupt nicht bestimmt
sagen, wie viel eingenommen wird, man darf aber an-
nehmen, dass der Betrag von einem Franken pro
Hektare eingehen wird. Von 2 Millionen spricht kein
Mensch. Mit dieser Zahl wollen die Patentjiger bloss
das Volk kopfscheu machen. Sicher ist nur, dass mehr
herauskommen wird als nach dem gegenwirtigen Ge-
setz. Auch die Jagd nach dem gegenwiirtigen Gesetz
ist nicht billig. Wenn einige Patentjdger sich zu Jagd-
gesellschaften zusammenschliessen, und mit den (re-
meinden reden, in denen sie wohnen, damit sie dic
Pacht bekommen, werden sie nicht viel teurer kom-
men. Es wird einige Reviere geben, die sehr viel
gelten, andere werden nicht so viel gelten. Es ist un-
richtig, wenn man behaupten will, gestiitzt auf diese
2 Millionen, dass die Kosten, die dem einzelnen Jiger
erwachsen, hoher seien als bisher. Uebrigens ist immer
noch zu sagen, dass wir hoffen, einen besseren Wildstand
zu bekommen. Es gibt gegenwiirtig Reviere, die total
ausgeschossen sind. Wenn man die nach dem Ertrag
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einschitzen wiirde, wiirde man nicht viel dafiir geben
konnen. Wir hoffen, dass der Ertrag sich steigern
werde und mit dem steigenden Ertrag werden die Ko-
sten der Jagd sich vermindern. Herr Bechler hat ge-
sagt, es werde als undemokratisch empfunden, wenn
man nun die Jagd verpachte; es sei ein Vorrecht der
Reichen, der kleine Mann kénne nicht mitmachen. Ich
weiss, wie die Verhiltnisse im Kanton Aargau sind. Die
Pichter sind dort meist gut biirgerliche Leute. Sie pach-
ten nicht, um irgendwie ein Vorrecht zu haben, sondern
um weidgerecht jagen zu konnen. Es gibt viele Jéger,
denen die Jagd im Kanton Bern verleidet ist. Sie wol-
len die Jagd so betreiben, wie sie es weidminnisch
als richtig ansehen. Es ist also nicht stichhaltig, dass
es sich hier um ein Vorrecht der Reichen handelt. Es
ist jedem moglich, gegen Losung eines Jagdscheines
fir 5 Fr. wihrend einer Woche der Jagd in einem Re-
vier obliegen zu konnen, sobald er von den Pichtern
dieses Reviers eingeladen wird. Das ist nicht so
schwer. Jeder, der sich dafiir interessiert, wird, sofern
er ein anstindiger Mensch ist, jagen konnen, er wird
nicht mit der gleichen Freiheit wie jetzt durch den
ganzen Kanton gehen kénnen, aber er wird in ein paar
Revieren eingeladen werden konnen.

Wie steht es iibrigens mit der Jagdfreiheit im Kan-
ton Bern? Haben wir die Jagd nicht bereits so schwer
eingeschrinkt, dass es fast nicht mehr der Miithe wert
ist, auf die Jagd zu gehen? Haben wir nicht im Inter-
esse der Schonung des Wildes die Schontage einge-
fihrt, die Jagdzeiten neuerdings beschrinkt? Was
bleibt am Ende {ibrig, wenn noch weiter eingeschrinkt
werden soll? Gerade unsere Jager sollten es schiitzen,
dass sie nach dem neuen Gesetz nicht nur im Herbst
ein paar Tage auf die Jagd gehen kdnnen, sondern
dass sie schon im Friihling gehen diirfen, wenn die
Schnepfenjagd beginnt. Die objektiv denkenden Jiger
diirften also sehr wohl das verbesserte Jagdsystem
akzeptieren.

Unverstindlich waren mir die Aeusserungen des
Herrn Gressot. Er sagt, die Kosten der Einfiihrung
des Gesetzes seien so gross, dass dieselben von vorn-
herein den grossten Teil des Ertrages wegnehmen.
Wenn man die Kosten der Grossratssitzungen rechnet,
wird das stimmen. Wir haben es aber hier in der
Hand, zu sparen, indem man die Diskussion nicht all-
zu sehr ausdehnt. Aber diese Kosten zahlen sowohl die
Freunde als die Gegner des Gesetzes. Etwas recht
hat er, indem er der Bestimmung iiber die Verteilung
des Jagdertrages in den einzelnen Bezirken opponiert.
Es ist moglich, dass man vielleicht eine prédzisere Lo-
sung suchen sollte. Wir wollen soweit gehen, dass
klar da liegt, dass jede Gemeinde bekommt, was ihr
gehort. Nicht begriffen habe ich die Behauptung des
Herrn Gressot, wonach nach Annahme des Gesetzes
die Schleichjigerei zunehmen werde. Es ist gerade
ein Hauptzweck des Gesetzes, die Schleichjigerei zu
bekdmpfen. Gegenwirtig kommen wir nicht dazu. Es
ist frither gesagt worden, dass sogar Mitglieder des
Grossen Rates in dieser Beziehung Verschiedenes ge-
leistet haben. Eine Bekdmpfung dieser Uebelstinde
wird moglich sein, indem der Jagdpédchter in seinem
wohlverstandenen Interesse fiir gute Wildhut zu sor-
gen hat. Wenn man keine Verbesserung einfiihren
will, dann ist es schade um Zeit und Geld, dann kom-
men wir aber nie auf einen besseren Boden. Wir miis-
sen es einmal wagen, dem Volke ein Jagdsystem vor-
zulegen und zur Annahme zu empfehlen, durch wel-
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ches diese unhaltbaren Zustinde verbessert werden.
Ich will hoffen, dass nicht nur der Grosse Rat, sondern
auch ein Grossteil des Bernervolkes diesem verbesser-
ten Jagdgesetzentwurf zustimmen wird.

Grimm. Unsere Fraktion ist in iberwiegender
Mehrheit fiir Eintreten. Massgebend ist zuniichst ein-
mal die allgemeine Erwigung des Naturschutzes und
zweitens die materielle Erwigung, die aber zugleich
ideelle Ziige aufweist, dass nach Annahme des Ge-
setzes die Krankenversicherung im Kanton Bern ge-
fordert werden kann. Wir sind uns vollstindig be-
wusst, dass in weiten Kreisen der Bevolkerung sich
unter dem Schlagwort der Herrenjagd Widerstand er-
heben wird. Wir haben hier einen Vorgeschmack be-
kommen in dem temperamentvollen Votum des Herrn
Gressot, der mit Freiheit und Demokratie um sich ge-
worfen hat, wobei ich personlich nur wiinschen méch-

te, dass er das nicht nur hier machen mochte, sondern

auch bei Wahlen und Abstimmungen im Jura, wo un-
sere Leute nicht einmal vom Stimmzettel Gebrauch
machen konnen. Es scheinen dort etwas andere Auf-
fassungen von Freiheit und Demokratie zu herrschen,
als sie Herr Gressot hier vertreten hat. Wie steht es
mit der Freiheit und Demokratie auf diesem Gebiete?
Wir haben im Kanton 1300 Patentjiger. Diese unter-
stehen den Vorschriften der eidgendssischen und kan-
tonalen Gesetzgebung. Sie zahlen ihre Taxe, bekom-
men damit das Recht, die Jagd auszuiiben und haben
sich den geltenden Vorschriften zu unterziehen. Kann
man nun, nachdem 1300 Mann in Frage kommen, sa-
gen, es handle sich um ein allgemeines Volksrecht?
Das ist doch zum mindesten iibertrieben. Theoretisch
ist richtig, dass jeder Biirger das Jagdpatent erwerben
kann, sofern er den Vorschriften des (Gesetzes Geniige
leistet, aber praktisch ist es so, dass nur ein kleiner
Kreis der Bevolkerung iiberhaupt imstande ist, vom
Jagdrecht Gebrauch zu machen, weil die 6konomischen,
sozialen und anderen Verhiltnisse es dem Grossteil
gar nicht erlauben, die Jagd auszuiiben. Ich stehe per-
sonlich mit der grossen Mehrheit unserer Fraktion auf
dem Standpunkt, dass es im Grunde genommen un-
richtig ist, wenn man an die Frage, ob Patent- oder
Pachtjagd unter dem Gesichtswinkel der Demokratie
und Freiheit herantreten will. Im einen wie im andern
Fall ist es ein Privilegium, das entweder dem Patentjiger
oder dem Revierjiger zusteht, ein Privilegium, das mit
Freiheit und Demokratie ausserordentlich wenig zu tun
hat. Darum glaube ich, dass man die Sache schon von
einem andern Gesichtspunkte aus betrachten muss.
Man kann nicht mit Schlagworten von Demokratie
und Freiheit gegen diese Vorlage fechten, die doch
mindestens einer Priiffung wert ist. Wir stehen nicht
auf dem Standpunkt, es sei gleichgiiltig, ob der Grosse
Rat die Sache behandle oder nicht, das Schicksal die-
ser Vorlage sei entschieden. Wir wissen allerdings,
und wissen warum, dass das Volk in wiederholten Ab-
stimmungen anders entschieden hat, sowohl im Bund
wie im Kanton, als die Rite ihm vorgeschlagen haben.
Aber das Wesen der Demokratie und der freiheitlichen
Auffassung besteht nicht darin, dass das Parlament
einfach nachgibt, wenn sich gewisse Stromungen im
Volke zeigen, sondern die Aufgabe der Demokratie und
die Mission der Freiheit besteht doch eigentlich auch
darin, dass die Vertreter des Volkes, sobald sie die
Ueberzeugung haben, dass das, was als sogenannte
Volksmeinung momentan gilt, nicht zutreffend ist, ver-
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suchen, diese Volksmeinung zu korrigieren. Man soll
nicht, weil da und dort der Wind anders weht oder
weil im konkreten Fall der Patentjigerverein bereits
gedroht hat, er werde daran denken bei der nichsten
Wahl, man soll nicht schon deswegen kapitulieren im
Namen und Freiheit der Demokratie. Das wire mir
eine schone Freiheit und Demokratie, die sich auf die-
sen Boden stellen wiirde. Herr Gressot hat von den
Verhéltnissen im Kanton Solothurn gesprochen. Dort
sei unsere Partei Herrn Regierungsrat Affolter nicht
gefolgt. Ich kenne die Verhiltnisse zu wenig; ich weiss
nur, dass im solothurnischen Gesetz eine Vorschrift,
dass ein Teil des Pachterlgses fiir soziale Zwecke ver-
wendet werden solle, nicht vorhanden war. Im Kanton
Bern kommt noch etwas anderes dazu: Wir haben
keinen Vertreter in der Regierung, so dass wir auch
keine Gelegenheit haben, diesen Vertreter nachher zu
desavouieren. Wir entscheiden selbstindig, und brau-
chen uns nicht auf die gleiche Linie zu stellen, wie der
Kanton Solothurn, indem unsere Partei eben eine an-
dere Haltung eingenommen hat als die solothurnische.

Und nun der allgemeine Gesichtspunkt des Natur-
schutzes. Der Grossteil der Arbeiterschaft wird nicht
dazu kommen, zu jagen. Im allgemeinen spielt die
Jagd als Jagd fiir den Arbeiter keine Rolle. Dagegen
ist wichtig die Erwédgung, dass wenn die Leute iiber
Land gehen, sie in Feld und Flur doch gern auch
Tiere sehen wiirden, damit sie sich nicht nur auf
Grund von Abbildungen in alten Schulbiichern vor-
stellen miissen, wie ein Reh oder ein Hase aussieht,
sondern das auch mit eigenen Augen ansehen kdnnen.
Das ist besonders wichtig vom Standpunkt des Ar-
beiters aus, der in der Stadt lebt und nicht so mit der
Natur verwachsen ist, wie ein Landwirt. Richtig ist,
dass man heute in unsern Feldern und Wildern keine
Tiere mehr sieht. Es ist diesen Nachmittag von einem
Mitglied des Grossen Rates in einer privaten Diskus-
sion behauptet worden, sein Knabe habe gestern einen
Hasen irgendwo in der Gegend des Belpherges gesehen.
Es handelt sich offenbar um den beriihmten Hasen des
Kantons Bern, den man bald da bald dort sieht, der
nach Bediirfnis immer wieder auftaucht. Im allgemei-
nen haben wir sehr wenig Hasen im Kanton Bern.
Wenn es nicht einen an der Mittelpresse gidbe, so
wiissten wir von Hasen iiberhaupt nichts. (Heiterkeit.)

Nun kommt der zweite Gesichtspunkt, dass wir
mit diesem allgemeinen Ziel des Naturschutzes einen
sozialen Zweck verbinden kdnnen. Sie kennen aus
der Eingabe der bernischen Krankenkassen, die kiirz-
lich hier im Rate behandelt worden ist, die Verhilt-
nisse des Krankenversicherungswesens. Man hat nach-
gewiesen, dass andere Kantone fiir die Zwecke der
Sozialfiirsorge auf dem Gebiete der Krankheitshekdm-
pfung bedeutend weiter gehen als der Kanton Bern,
der einer der wenigen Kantone ist, die fiir die Kran-
kenversicherung nichts leisten. Wir haben die Ge-
setzesbestimmung, die den Gemeinden die Einfiihrung
des Obligatoriums ermdoglichen soll. Der Bund hat zu
diesem Zwecke Subventionen zugesichert, die aber
erst erhiltlich sind, wenn der Kanton seinerseits ge-
wisse finanzielle Leistungen an die Kassen iibernimmt.
Ich brauche hier kein Wort {iber den guten Stand der
bernischen Staatsfinanzen zu sagen; das konnen sach-
kundigere Leute tun, ich beschrinke mich darauf,
festzustellen, dass auf jede Forderung immer wieder
die Antwort kommt: Das vermogen wir jetzt nicht; wir
miissen suchen, diese Eisenbahnmillionen in unserer
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Staatsrechnung abzutragen. Es ist also keine Rede
davon, dass Mittel fiir Sozialversicherungszwecke vor-
handen sind. Wenn nun der Kanton Bern vor einer
derartigen Finanzlage steht, und bei den bestehenden
Verhiltnissen nicht zu erwarten ist, dass er fiir die
Zwecke der Krankenversicherung irgend etwas unter-
nimmt, so hat man um so mehr Grund, die Mdglich-
keiten auszuschopfen, die sich im Zusammenhang mit
dem Jagdgesetz bieten. Wir miissen uns daran erin-
nern, dass die Unterstiitzung, die hier der Kranken-
firsorge gewihrt wird, im Grunde genommen weiter
geht, als das in einer Maximalzahl ausgefithrt wird.
Wer die Verhiltnisse in den Gemeinden untersucht,
wer das Armenwesen priift und sich nicht damit be-
gniigt, festzustellen, dass die Armenlasten von Jahr
zu Jahr anwachsen, sondern wer den Ursachen nach-
gehen will, die der Armut zu Grunde liegen, der wird
feststellen konnen, dass ein Grossteil der Verarmung
auf Erkrankungen in der Familie zuriickzufiihren ist.
Dort fingt es an, wenn der Verdienst ausbleibt, wenn
Arzt und Apotheke nicht mehr bezahlt werden kénnen,
dann landen diese Familien bei der Armenpflege, wer-
den voriibergehend unterstiitzt und kommen schliess-
lich auf den Notarmenetat. Da darf man es dann nicht
leicht nehmen, wenn es sich um die Frage handelt,
ob man die 1300 Patentjiger im Kanton unterstiitzen
will, oder die rund 100,000 Mitglieder, die in berni-
schen Krankenkassen zusammengeschlossen sind. Die
Fiirsorge fiir Kranke und Arme ist entschieden hoher
zu stellen. Was heute als Demokratie und Freiheit ge-
priesen wird, stellt sich heraus als die Fortdauer eines
Privilegiums zugunsten der 1300 privilegierten Jiger.

Ich weiss wohl, es wird mir entgegengehalten wer-
den, es seien noch andere Leute da, nicht nur die 1300
Patentjiger. Gewiss, in fritheren Beratungen von Jagd-
gesetzen haben einzelne Herren im Grossen Rat sich
ziemlich offen als Jiger bekannt, und zwar als Jéger,
die nicht immer ein Patent gelost haben, als sogenannte
Biichsler oder Schleichjiger. Es gibt solche Leute im
Kanton Bern. Es sind mir aber auch Leute bekannt,
die nachher schwer dafiir haben biissen miissen, dass
sie sich in diese Dinge eingelassen haben. Die Ver-
gehen gegen das Jagdgesetz spielen bei den Begnadi-
gungsgesuchen an die Bundesversammlung eine grosse
Rolle. Die Bussen sind ziemlich hoch. Ich kdnnte
Dutzende von Briefen aus dem Lande vorweisen, in
denen arme Teufel bitten, man mdchte ein gutes Wort
fir sie einlegen, sie konnten die Busse einfach nicht
bezahlen. Sie hitten doch nur einen Bock geschossen
und werden nun so hergenommen. Man tut den Leuten
keinen Dienst, wenn man in dieser Richtung Konzes-
sionen macht, denn man lisst dadurch nur den Glau-
ben aufkommen, sie hitten ein gewisses Recht, wil-
dern zu kdnnen, ohne ein Patent beziehen zu miissen.
Es ist diesen Morgen in unserer Fraktion ein FFall zi-
tiert worden, wo ein Mann direkt in Konkurs geraten
ist, weil er fiir eine Busse betrieben worden ist, die
infolge Uebertretung von Jagdvorschriften verhingt
wurde.

Wenn man sich auf den Boden der Tatsachen stellt
und sich die Zahl von 1300 Jigern vergegenwiirtigt,
kann man nicht mit dem Einwand der Demokratie und
Freiheit kommen. Auf der andern Seite steht die Sub-
vention an die Krankenkassen, die der Grosse Rat
letztes Jahr abgelehnt hat. Es ist festzustellen, dass
die soziale Not gross ist und dass man das Kranken-
versicherungswesen im Kanton Bern fordern muss.
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Angesichts dieser Tatsachen kann der Entscheid in
der vorliegenden Frage nicht schwer fallen. Jeder, der
nicht unmittelbar an diesem bisherigen System inter-
essiert ist, wird sich auf den Boden stellen: Wenn man
den Zweck des Naturschutzes erfiillen kann, wenn
man gleichzeitig die Erfiillung eines sozialen Zweckes
damit verbinden kann, soll man das tun. Dann muss
man der Strdmung, die im Oberland, im Jura und an
andern Orten besteht, entgegentreten. Das ist das
richtige Vorgehen, das ist Demokratie, und das ent-
spricht dem freiheitlichen Empfinden. Wir sollen von
der Freiheit Gebrauch machen, um den Leuten zu sa-
gen, wie die Verhdltnisse liegen, und ihnen ausein-
andersetzen, dass es gescheiter ist, eine Regelung zu
treffen, die die Verwirklichung der Zwecke der Kran-
kenversicherung fordert, und die gleichzeitig die na-
turschiitzlerischen Bestrebungen unterstiitzt, ohne dass
deswegen im Ernste jemand behaupten kann, er sei
in seinen personlichen Verhéltnissen irgendwie ge-
schidigt worden. Man braucht sich nur die Frage
vorzulegen: Wie steht der Handel, wenn der Grosse
Rat Nichteintreten beschliesst, oder wenn das Volk
die Vorlage verwirft? Sind dann irgendwelche weiter-
gehende Rechte gesichert? Kann man davon reden,
dass durch die Verwerfung der Vorlage und durch die
Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes irgend
etwas Nennenswertes erreicht sei? Keine Rede davon.
Preisgegeben wird nur das, was wir doch eigentlich
alle wollen, dass man Feld und Flur etwas belebt, und
preisgegeben wird der Gedanke, dass im Kanton Bern
fiir eine bessere Unterstiitzung der Krankenversiche-
rung gesorgt werden soll. Diese Vorteile sollte auch
der Grosse Rat nicht aus der Hand geben und sich
nicht durch Schlagworte und Pressionen irgendwie
irrefiihren lassen. Wir haben in der Kommission an
dieser Vorlage mitgearbeitet. Es ist so, wie der Herr
Kommissionspriasident auseinandergesetzt hat: Was
heute in der Vorlage enthalten ist, ist ein Kompromiss.
Ich sage mit allem Nachdruck: Es ist das Minimum
dessen, was wir verlangen miissen. Einzelne unserer
Fraktionsgenossen werden noch da oder dort Abinde-
rungsantrige stellen. lch mochte aber jetzt schon be-
tonen, dass wir nicht riitteln lassen an den 150,000
Franken, und nicht riitteln lassen an der Verteilung
60:40, dass wir hingegen erwarten, dass der eine oder
andere Antrag unserer Fraktion noch Beriicksichtigung
finden moge. Ich mochte lhnen nochmals beantragen,
auf die Vorlage einzutreten.

Woker. Ich habe den zutreffenden Ausfiihrungen,
die der Genosse Grimm im Namen unserer Iraktion
soeben gemacht hat, materiell nichts beizufiigen, muss
aber auf einen formellen Fehler hinweisen, der bei
den zustindigen Organen in bezug auf die sogenannte
Motion Woker entstanden ist. Diese Frage wird re-
ferendumspolitisch eine gewisse Bedeutung haben.

Die Sparkommission hat bekanntlich den Anstoss
gegeben, die Regierung zu ersuchen, sie solle ein
neues Jagdgesetz ausarbeiten, das dem Kanton ver-
mehrte Einnahmen bringt. Der Grosse Rat hat noch in
der friiheren Legislaturperiode diesem Antrag zuge-
stimmt. Nachher kam die Abstimmung iiber das Fi-
schereigesetz, die dem Herrn Forstdirektor ausser-
ordentlich missfallen hat. Er gab der Auffassung Aus-
druck, es werde nun mit einem neuen Jagdgesetz nicht
so pressieren, man konne hier zuwarten. Das hat den

Sprechenden, im Verein mit dem Genossen Grimm, mit
Herrn Neuenschwander, Herrn Lindt und einigen an-
dern Ratsmitgliedern, veranlasst, gewisse Erklirungen
einzureichen, worin die Regierung ersucht wurde, mit
grosster Beschleunigung nun an das neue Jagdgesetz
heranzutreten, und eine Vorlage im Sinne der Pacht-
jagd auszuarbeiten. Das ist der Sachverhalt. Wenn
ich darauf hinweise, so geschieht es deshalb, weil be-
reits im Volke draussen versucht wird, parteipolitische
Geschifte zu machen. Sie mdgen sich vielleicht er-
innern, dass im Jahre 1914 bei der Propaganda gegen
die damalige Vorlage eine Ansichtskarte in tausenden
von Exemplaren verkauft wurden, die einen Bauern
darstellte, der seinen Hut in der Hand hilt und einen
tiefen Biickling macht. Darunter stand derVers: «Bure-
ma, zieh d’Kappe ab; d’Herrschaft will go jage!»
Heute wird dieser Spruch wiederum kolportiert, aber
es ist nun nicht mehr von der Herrschaft die Rede,
sondern vom Sozi, der jagen will. Man stiitzt sich
darauf, dass als Ausgangspunkt dieser ganzen Sache
die Motion Woker zu gelten habe, also die Motion eines
Sozialdemokraten, wiahrend es sich doch um eine ge-
meinsame Aktion aller Fraktionen handelt. Das soll
nun aber nicht so verstanden werden, als ob ieh hier
einen Millimeter von dem abweichen wollte, was ich
frither auseinandergesetzt habe. Ich bin heute noch
voll iiberzeugt, dass bei uns im Kanton Bern jagdlich
erst dann bessere Verhiltnisse kommen, dass wir erst
dann wirkliche Einnahmen aus der Jagd erhalten
konnen, wenn wir das Pachtsystem einfithren. Auf
einer Skitour iiber Belp, Zimmerwald nach Riggis-
berg, die ich im vergangenen Winter unternommen
habe, habe ich weder eine Hasenspur, noch eine
Rehspur, noch die Spur eines Fuchses gesehen. Das
beweist, dass es mit unserem Wildstand ganz bds
steht. Das verdanken wir diesem Patentsystem, wo
jeder sagt: Was ich nicht schiesse, schiesst ein anderer.
Wenn heute behauptet wird, es stehe gar nicht so bds,
der Kanton sei nicht ausgeschossen, so mochte ich den
Herren sagen, sie mogen einmal im Winter iiber grosse
Schneeflichen oder in die Wilder gehen und Sie wer-
den tiberhaupt keine Wildspuren sehen.

Noch ein Moment, das mich dazu fiihrt, fiir dieses
Pachtsystem einzustehen. Ich habe seit Jahren die Er-
fahrung gemacht, dass ein Haufen Geld aus unserem
Kanton Bern herausgeht. Ich sehe jeden Herbst und
Winter, wie viele Leute nach dem Kanton Aargau, ins
Elsass, ins Badische oder Vorarlbergische gehen, nur
deshalb, weil ihnen das Jagen unter dem System des
Kantons Bern verleidet ist, weil sie diese Massen-
morderei oder Schleichjigerei nicht mehr mitansehen
migen. Diese Leute schleppen iiber eine Million zum
Kanton hinaus an Pachtzinsen, Auslagen fiir Wildhut,
Ausgaben fiir Reisen und auswirtige Verpflegung. Das
Geld konnten wir dem Kanton Bern ganz gut erhalten,
wenn wir ein Jagdgesetz hitten, das den Bediirfnissen
dieser Leute angepasst wire.

Bangerter. Ich kann thnen zum voraus verraten,
dass ich das Wort nicht ergriffen habe, um einen An-
trag auf Nichteintreten zu stellen. Ich weiss sehr wohl,
dass der grossere Teil des Rates sehr revierfreundlich
ist, so dass ein solcher Antrag keinen Zweck hitte.
Ich zweifle also nicht daran, dass es gelingen wird,
diese Vorlage im Grossen Rat durchzubringen. Aber
ich habe grosse Bedenken vor der Volksabstimmung.
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Wir haben gehort, dass bereits ein Aktionskomitee an
der Arbeit ist, um diese Vorlage zu bekiimpfen, und
Herr Neuenschwander hat lhnen verraten, dass dem
Komitee 20,000 Fr. zur Verfiigung gestellt worden
sind, lange bevor diese Vorlage nur von der Kommis-
sion durchberaten war. Wir wissen, dass diese Vor-
lage mit Leidenschaft bekimpft werden wird. Wenn
man die Vorlage durchbringen will, muss man alles
tun, was moglich ist, um den Gegnern die Waffen aus
der Hand zu nehmen. Da hitte ich speziell drei Punkte
vor Augen, die ich gern bei der Eintretensdebatte be-
rithren mochte. Einmal ist mir aufgefallen, dass gleich
im ersten Satze gesagt wird, dass das Jagdregal dem
Staate zugehort. Das ist ein Angriffspunkt, den die
Gegner aufgreifen werden, um ein gewisses Misstrauen
ins Volk zu bringen. Man hiitte das vermeiden sollen;
wenn absolut etwas gesagt werden muss, so kdnnte
man sagen, das Jagidregal stehe dem Staate und den
Gemeinden zu. Das wiirde einen guten Eindruck ma-
chen und dem Gegner die Waffe aus der Hand nehmen.
Ein weiterer Angriffspunkt ist in Art. 11 enthalten,
wo gesagt wird, dass die Versteigerung der Jagdgebiete
dem Regierungsstatthalter zusteht. Es wiire vorsich-
tiger, wenn man die Sache umkehren und sagen wiirde,
die Versteigerung werde unter Mitwirkung der Staats-
vertreter den Gemeindebehorden iibertragen. Das all-
gemeine Publikum, aber auch die Pichter haben viel
mehr Zutrauen zu den Gemeindebehdrden, als zu
Staatsvertretern und das Verhiltnis wiirde viel besser,
wenn man diese Losung wihlen wiirde. Im weitern
wiirde ich es lieber sehen, wenn in Art. 12 gesagt wiir-
de, iiber die Hingabe entscheide die Gemeindebehdrde,
unter Mitwirkung der Staatsvertreter. Es wire ein
grosser Vorteil fiir die Revierfreunde selbst, wenn man
diese Punkte in der Weise revidieren wiirde.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verteilung des
Jagdertrages in Art. 22. Auch dort sollte man einen
Schritt weiter gehen und den Gemeinden mindestens
709/, zusprechen. Wir haben gehort, dass das Revier-
system viel demokratischer ist, als das gegenwirtige
Patentsystem. Bei dem heutigen Patentsystem kdnnen
sich bloss 1300 Jager beteiligen, bei dem Reviersystem
konnen es mindestens 6000 Jager sein. Wenn diese
6000 Jiager im Durchschnitt fiir den Jagdschein nur
eine Gebiihr von 25 Fr. bezahlen, erwiichst hier dem
Staate eine Einnahme von 150,000 Fr., also viel mehr,
als er jetzt schon einnimmt. Der Herr Forstdirektor
hat heute gesagt, dass die Herren Grossrite sich nicht
nur als Gemeindevertreter, sondern auch als Staats-
vertreter fiihlen sollten. Ich stehe ganz auf seinem
Boden. Wenn man die Staatsinteressen gehorig wahren
will, sollte man die Gemeindebeitrige erhdhen, denn
ich bin ganz sicher, dass fiir den Staat mehr heraus-
schauen wird, als das beim gegenwirtigen System der
Fall ist. Wenn man den Gemeinden nicht besser ent-
gegenkommt, wird das Gesetz vor dem Volk nicht
Gnade finden. Hier ist die einzige Moglichkeit, die
Vorlage durchzubringen. Ich glaube im Interesse des
Staates selbst zu reden, wenn ich diese Zuweisung an
die Gemeinden um 109/, erh6hen mochte. Ich will Sie
nicht linger aufhalten; Erliuterungsfragen werden
in der Detailberatung gestellt werden kdnnen. Zum
Schluss mochte ich mitteilen, dass ich an dem Begeh-
ren der sozialdemokratischen Fraktion absolut nicht
riitteln mochte. Ich halte das fiir das Minimum dessen,
was man ihr bieten muss, wenn man die Partei an den
Karren des Gesetzes spannen will.

(16. Mai 1927.)

Stucki (Grosshochstetten). Bloss einige Worte, um
Ihnen zu begriinden, weshalb ich ein Freund des Ge-
setzes bin. Ich mdchte nicht auf die Vorlage eintreten,
sondern nur einige allgemeine Punkte beriithren. Die
finanzielle Frage ist geniigend erortert worden. Ich
glaube, dass gerade dieser Punkt hauptsichlich fiir
unsere Berggegenden von ausserordentlicher Wichtig-
keit ist. Man hat in letzter Zeit viel von der Notlage
der Berggegenden reden héren. Hier ist nun die Mog-
lichkeit, den Gemeinden in den Bergen indirekt zu
helfen. :

Weiter stimme ich zur Vorlage, weil nach meiner
personlichen Ansicht die jetzige Patentjagd mit den
Laufhunden eine Tierquilerei ist, hauptsichlich die
Jagd auf Rehe. In unserer Gegend sind grosse Hoch-
wilder; das Waldgebiet reicht von Oberdiessbach bis
nach Bowil. Es ist ein Waldgebiet von etwa 1000 Ju-
charten mit ziemlich schonem Rehbestand. Wihrend
der Jagdzeit halten sich Tag fiir Tag Jdgergruppen mit
Dutzenden von Laufhunden im Waldgebiet auf. Die
Rehe werden aufgejagt und fliichten sich, die Hunde
werden miide, aber schon bevor die Hunde die Trei-
berei aufgeben, kommt das gehetzte Reh in eine andere
Gruppe. Diese Hunde, die ausgeruht sind, nehmen
die Spur auf, und das geht schliesslich weiter, bis das
Reh zu Tode gejagt ist, bis die Hunde es zerreissen.
Wer einmal die Schreie eines solchen zu Tode gehetz-
ten Tieres gehort hat, die einem durch Mark und Bein
gehen, der wird alles daran setzen, um diese Tier-
quélerei gegeniiber den schonen und armen Tieren zum
Aufhoren zu bringen. Ich bin nicht Jiger, aber ich
habe als Gast mehr als einmal im Kanton Aargau mit-
gemacht. Da habe ich konstatieren konnen, dass das
ganz anders ist, wenn man mit den kleinen Hunden
solches Wild auf einige hundert Meter verfolgt und die
Hunde nachher wieder zuriickkommen. Das ist nicht
diese Morderei und Hetzerei, wie bei der Laufhund-
jagd im Kanton Bern.

Ein weiterer Punkt ist der, dass bei uns die Leute
an keine Grenze gebunden sind. Sie konnen durch den
ganzen Kanton hindurch jagen. Wie ist es denn bisher
gegangen? Wenn an einem Ort ein kleines Gebiet in
Bann gelegt war, und einen schonen Wildbestand er-
halten hatte, und wenn dieses Gebiet wieder gedffnet
wurde, dann kamen die Jiger scharenweise von allen
Seiten; der Wald wurde umstellt und in zwei Tagen
war der ganze Hasenbestand abgeschossen. Bei der
Revierjagd kommen manchmal auch zahlreiche Ge-
sellschaften zusammen. Diese stehen aber unter der
Leitung der Jagdpédchter, und diese wissen, dass sie
in einem Treiben nicht allzuviel Tiere erlegen diirfen.
Ich bin tiberzeugt, dass unsere Patentjiger zum gros-
sen Teil die Revierjagd gar nicht kennen. Sie kommen
mit Schlagwdrtern, nur um ihre personlichen Inter-
essen zu verfechten. Ich bin seit 20 Jahren, nicht als
Jager, sondern als Experte der Hagelversicherung, sehr
viel in den Kanton Aargau gekommen und habe immer
Freude gehabt, wenn in den Kartoffel- oder Getreide-
ickern Hasen oder Rehe aufgescheucht wurden. Das
war eine Abwechslung in der strengen Arbeit. Bei uns
kann man tagelang in Feld und Wald herumlaufen,
ohne einen Hasen oder ein Reh zu sehen. Die Jiger,
die einigermassen Verstindnis fiir die Sache haben,
sagen selbst, dass es so nicht weiter gehen kénne, dass
etwas anderes gehen miisse. Ich empfehle das Gesetz
bestens zur Annahme.
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Ryter. Ich bin einer von den weissen Raben, die
sich in unserer Fraktion mit der Vorlage nicht befreun-
den konnten. Ich werde aber nicht auf Nichteintreten
plidieren, sondern mich der Stimme enthalten. Wenn
man uns die Zusicherung geben konnte, dass die Vor-
lage in der vorgesehenen Form den Ertrag abwerfen
wiirde, den man der obligatorischen oder freiwilligen
Krankenversicherung zuwenden mochte, dann kdnnte
ich mich einverstanden erkliren. Sie sehen aus der
Vorlage, dass wiederum ein Dekret vorgesehen ist. Da-
mit macht man einen Grossteil der Biirger kopfscheu.
Das Oberland ist derjenige Kantonsteil, der der Revier-
jagd ganz sicher feindlich gegeniibersteht. Gerade der
Herr Forstdirektor wird bestitigen miissen, dass sich
in den letzten Jahren die Klagen iiber zunehmenden
Wildschaden stindig mehren. Ich kenne Leute, die
Eingaben gemacht haben wegen dieses Wildschadens;
sie haben nicht einmal eine Antwort bekommen. Ob
das anders wird, wenn die Revierjagd eingefiihrt ist,
das weiss ich nicht. Damit konnte man viele Wider-
stinde im Oberland beseitigen, denn die Leute sagen
sich, Wildschaden in dem heutigen Umfange kdnnen
sie einfach nicht mehr tragen. Wenn der Staat den
Wildstand fordern will, so soll er dafiir aufkommen.
Die Klagen iiber die schwere Lage der Bergbevolkerung
mehren sich. Die Gemsen machen dem Bergbauer das
Leben noch saurer. Dass ich nicht tibertreibe, moge
Ihnen die Tatsache beweisen, dass ein einziger Bann-
bezirk im Frutigland auf 1500 Tiere geschitzt wird.

Herr Bechler hat ganz richtig ausgesprochen, dass
nun einmal das Wild als Allgemeingut betrachtet wird.
Dem Staate wird zur Not das Recht zuerkannt, dass
er hier eine Oberhoheit hat. Sobald wir aber eine Re-
vierjagd haben, so miissen wir die grossten Bedenken
haben wegen der Zunahme des Wildfrevels. Ein wei-
terer schwieriger Punkt ist die Ausitbung der Polizei
und der Jagdaufsicht in den Revieren durch private
Jagdhiiter, durch Revierférster, wie man sie im
Deutschen Reiche nennt. Gerade dort habe ich Be-
denken, dass die Vorlage die schwersten Anfechtungen
erfahren wird. Es verstosst nun einmal gegen das
Volksempfinden, dass man in jedem Forstbeamten,
Bannwart oder Wildhiiter einen Polizeispitzel ver-
muten muss, der mit Primien bedacht wird, wenn er
seinen Verpflichtungen nachkommt. Diese Bedenken
teilt auch die Forstdirektion, wie aus dem Vortrag
hervorgeht, wo ich folgende Stelle finde: « Dabei sind
wir uns klar, dass fiir die Annahme einer solchen Vor-
lage durch das Volk immer noch erhebliche Wider-
stinde zu iiberwinden sind, und dass es der kréftigen
Unterstiitzung der politischen Parteien bedarf, wenn
ein Erfolg erzielt werden soll. Bei Abstimmungen iiber
Jagd- und Fischereigesetze sind erfahrungsgemaiss
Schlagworte von grossem Einflusse, auch wenn be-
deutende Betriige fiir Staat und Gemeinde auf dem
Spiele stehen. Wenn daher bei der Beratung dieser
Vorlage im Grossen Rate eine Einigung der politischen
Parteien in den wichtigsten Fragen nicht erzielt wer-
den kann, diirfte es zweckmaissiger sein, auf die Fertig-
stellung eines neuen Jagdgesetzes zu verzichten, um
unnotige Kosten und erfolglose Arbeit zu vermeiden. »

Man sieht, dass die Forstdirektion diese Bedenken
kennt. Ich halte sie fiir sehr gefihrlich. Ich kenne die
Kreise im Oberland, die hier in Frage kommen. Ich
habe mich von keinem einzigen Patentjiger beeinflus-
sen lassen. Es ist nun einmal nicht von der Hand zu
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weisen, dass die heutige Revierjagd als etwas Un-
demokratisches betrachtet wird. Auf der andern Seite
soll etwas herausgeholt werden, was ich als selbst-
verstindlich betrachte. Eine Unterstiitzung von einem
Franken pro Krankenkassenmitglied sollte in unserem
Kanton doch durchdringen konnen auf dem geraden
Wege und nicht auf dem Umwege iiber eine Vorlage,
die ganz sicher schwere Anfechtungen erfahren wird.
Ich will nicht als Prophet auftreten, aber fiir meine
Person glaube ich nicht an eine Annahme durch den
Souverén.

Meer. Ich mdchte namentlich begriissen, dass man
nun die Krankenversicherung unterstiitzen will. Wir
haben nun verschiedene Bemerkungen, namentlich von
jurassischen Vertretern, gehort, die uns darauf auf-
merksam machen, dass sie dieser Vorlage nicht zu-
stimmen konnen. Von der gleichen Seite ist kiirzlich
der Wunsch gedussert worden, der Kanton mochte die
Krankenkassen unterstiitzen. Nun kann ich mir nicht
zusammenreimen, dass man nachher eine Vorlage, die
diese Unterstiitzung bringen will, bekdmpft. Wir
diirfen das nicht machen. Allerdings weiss ich, dass
man fiir Vorlagen, an denen die Krankenkassen inter-
essiert sind, nicht etwa auf grosses Interesse und
Verstiindnis beim Regierungsrat rechnen kann. Be-
gehren der Krankenkassen sind immer abgelehnt wor-
den. Ich habe geglaubt, es sollte moglich sein, eine
Unterstiitzung zu bekommen, um die Kassen zu halten,
bis die Bundesunterstiitzung etwas hoher wird. Das
wurde hauptsichlich vom Jura aus als dringend not-
wendig bezeichnet. Gerade von jurassischer Seite ist
am Verbandstag der Krankenkassen in Interlaken ein
solcher Antrag gestellt worden. Man hat diese Eingabe
im Grossen Rat abgelehnt mit der Behauptung, die Re-
gierung habe einfach die Mittel nicht zur Verfiigung.
Hier konnen nun diese Mittel beschafft werden, und
ich glaube, es ist nichts als recht und billig, wenn man
diese Quellen nun einmal erschliesst. Wir werden
michstens an unserem Verbandstag Gelegenheit haben,
zu der Sache Stellung zu nehmen. Ich habe schon
heute die Ueberzeugung, dass die Mitglieder, die dort
erscheinen werden, fiir die Vorlage eintreten werden.
Das ist kein kleines Hiuflein mehr. Wenn noch andere
Kreise mithelfen, so werden wir dieser Vorlage zum
Durchbruch verhelfen kdénnen. Ich weiss, dass die
150,000 Fr. nicht das sind, was fliessen sollte, ange-
sichts der grossen Aufgaben, welche die Kassen Tag
fiir Tag haben, und durch welche sie dem Staat Aus-
lagen abnehmen und der Gemeinde dazu. Es wiire
nun am Platz, dass man diese bescheidenen Mittel in
Anspruch nimmt und sie diesen Kassen zufiihrt.

M. Bueche. Vous avez entendu, il y a un instant,
plusieurs collegues du Jura parler contre la loi. Il ne
serait peut-étre pas déplacé, dans cette enceinte, de
dire que, méme dans le Jura, tout le monde n’est
pas de la méme opinion au sujet du projet soumis aux
délibérations du Grand Conseil. Il est vrai que la ma-
jorité de la population, dans le Jura, est hostile & la
loi proposée, sous prétexte d’un droit de chasse et de
péche, et d’autres, que la majorité d’entre nous ne se
laissent pas volontiers enlever. S'il fallait agir selon
le fameux principe: «Je suis leur chef, il me faut donc
les suivre», il vaudrait mieux, pour nous, étre op-
posé a la loi. Cependant, il est sage de voir les avan-
tages offerts par ce projet et de considérer les réper-
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cussions qu’'une modification de I'état de choses ac-
tuel pourrait avoir.

Le projet actuel d’affermage de la chasse ren-
contrera certainement de 'opposition, ainsi que je l'ai
dit. Sans méconnaitre la valeur de l'ancien droit et
sans avoir fait de jurisprudence, il me parait cepen-
dant que si le droit de chasse existe, nous devons
avoir la possibilité de '’exercer. Or, & I'heure actuelle,
cette possibilité n’existe plus; le gibier en forét est
pour ainsi dire nul. J’habite réguliérement la montagne
I'été. 11 m’est arrivé de voir la queue d'un liévre. Ma
jeune fille, agée de 15 ans, a eu cette occasion de voir
le premier liévre vivant de sa vie. Pourtant, comme
je viens de le dire, je passe réguliérement 1'été a la
montagne, prés des foréts et paturages. Vous pouvez
donc vous faire une idée de la rareté du gibier chez
nous. Si des mesures de protection ne sont pas prises
pour le gibier et la faune dans notre pays, d’ici a
quelques années, le droit de chasse sera tout simple-
ment de porter un fusil, de se promener avec dans la
rue, quitte & prendre un abonnement chez Christen, a
Bale. (Rires.)

N’y aurait-il pas avantage, pour les communes en
général et les communes de montagne en particulier,
a accepter cette loi, puisque les 600/, du produit de
l'affermage iraient dans leurs caisses, ce qui ne man-
querait pas de constituer pour elles un précieux avan-
tage?

D’autre part, la moitié des 409/, de ce méme pro-
duit, touchés par I'Etat étant versés aux caisses-mala-
die, il serait bon de voir aussi si l'institution de ces
caisses-maladie ne mérite pas, de notre part, un petit
effort, pour assurer leur dotation. Autrement je ne vois
pas comment on pourrait créer ces caisses-maladie
surtout nécessaires dans les centres ouvriers. Si nous
voulons attendre que les communes fassent 1'appoint
nécessaire, nous attendrons longtemps, d’autant plus
que I'Etat ne sera pas en mesure de faire longtemps
des sacrifices considérables aux caisses-maladie. Le
projet que nous discutons est raisonnable. Chacun
devrait l'examiner attentivement et le recommander
autour de lui, dans son district. Je n’ignore pas qu'une
certaine hostilité régne chez les chasseurs. Or, combien
sont-ils ? Ils ne forment qu'une minorité. Dans ce cas
particulier, I'intérét de la collectivité doit passer avant
I'intérét de quelques-uns, et bien avant celui de 1500
chasseurs, — ou de 4000 chasseurs, si le projet est
adopté.

Ce sont les raisons qui me font voter pour ma part
le projet, ceci sans méconnaitre la valeur d’anciens
droits. On peut raisonnablement étre partisan de la
loi pour autant que la garantie sera donnée que ce ne
sont pas des étrangers au canton et méme 2 la Suisse
qui viendront tuer le peu de gibier épargné. Si cette
garantie est donnée, un certain nombre de citoyens
pourront voter la loi. Au nom de ceux-la, je voterai
I'entrée en matiére.

Schluss der Sitzung um 53/, Uhr.

Der Redalsteur:

Vollenweider.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 17. Mai 1927,
vormittags 81/, Uhr.

Vorsitzender: Prisident Gndgi.

Der Namensaufruf verzeigt 209 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 15 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung diec Herren: Ackermann, Ammann,
Beutler, Indermiihle (Thierachern), Jossi, Keller,
Mithlemann, Miilchi, Périat; o hne Entschuldigung ab-
wesend sind die Herren: Aeschlimann, Luterbacher,
Liithi (Biel), Maitre, Mosimann, Rickli.

Tagesordnung:

Gesetz

iiber

Jagd- und Vogelschutz.
Fortsetzung der ersten Beratung.
(Siehe Seite 130 hievor.)

Zurbuchen. Wenn wir uns vor Augen halten, dass
der vorliegende Gesetzesentwurf auf eine Anregung
der Sparkommission zurtickzufiihren ist, so ist es fiir
uns klar, dass sein Hauptzweck darin besteht, dem
Staate vermehrte Mittel zuzufiihren, und es lisst sich
nicht bestreiten, dass die Vorlage diesen Zweck in
weitgehendem Masse erfiillt. Man sollte aber annehmen
konnen, dass dieser Erlass auch in anderer Hinsicht
das Beste bringe, was iiberhaupt méglich sei; denn
ich kdnnte mir sonst nicht vorstellen, wie vier- bis
sechstausend Jéger nach der Neuordnung der Dinge
tiber eine halbe Million Franken zusammentragen wol-
len, um diesem einzig noch iibriggebliebenen Berner-
hasen, der schon fast historische Beriihmtheit erlangt
hat, bis an die Zihne bewaffnet als Leibwache dienen
zu wollen.

Und trotz alledem ist der Entwurf nicht sehr po-
puldr; in allen Landesteilen erwichst ihm Opposition.
Namentlich ist darauf hingewiesen worden, dass eine
wesentliche Opposition im Oberland besteht. Dem-
gegeniiber ist freilich zu sagen, dass dies nur in be-
schrinktem Masse der Iall ist. Es gibt eine ganze
Anzahl Leute im Oberland, die das Gute in diesem
Entwurf anerkennen. Ich personlich stehe auf dem
Boden, dass das Reviersystem sehr gute Seiten hat,
die im Entwurf zum Ausdruck kommen.
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Die Opposition teilt sich hauptsichlich in zwei La-
ger. Es gibt Leute, die iiberhaupt nicht einmal in die
Diskussion einer solchen Vorlage eintreten wollen,
also prinzipielle Gegner des Reviersystems sind. An-
dere werfen diesem Entwurf gewisse Miingel vor. Wenn
es uns ernst ist, dem Gesetz zur Annahme verhelfen
zu wollen, dann ist es unsere Pflicht, die Griinde der
Opposition anzuhdren, zu analysieren und zu entschei-
den, was davon Beriicksichtigung verdient und was
abgewiesen werden muss.

Die Opposition befasst sich hauptsichlich mit Art.
12, der von der Hingabe der Pacht handelt. Man be-
kommt das Gefiihl, der Staat wolle in die Gemeinden
hinausgehen und dort Gemeindeareal verpachten, wo
er sehr oft ausser der Pfrundmatte keinen Quadrat-
centimeter eigenes Terrain besitzt, und man findet,
dieses Hingaberecht sollte den Gemeinden iibertragen
werden und nicht den Organen des Staates, seien es
nun Organe der Zentral- oder der Bezirksverwaltung.

Bestritten ist auch der Art. 22, der die Verteilung
des Ertrages aus der Pachtjagd behandelt. In weiten
Kreisen des Oberlandes herrscht die Auffassung, dass,
weil das Oberland den Haupterlos einbringen werde,
angesichts der vielen Gemeinden mit geringer Ein-
wohnerzahl, aber einer grossen Ausdehnung und also
auch einem grossen Jagdergebnis, der Staat diesen
oft armen Gemeinden gegeniiber etwas larger sein
diirfte und 709/, zur Verteilung gelangen sollten, wih-
rend dem Staat selbst nur 300/, zukdmen. Ich glaube,
das dirfte man von ihm verlangen. Nach den bereits
mitgeteilten Zahlen rechnet man mit einem Jagdertrig-
nis von mehr als einer halben Million. 309/, davon,
also rund 160,000 Fr., wiirden dem Staat zufallen. Bei
einer Beteiligung von 4000 Jigern wiirden die Jagd-
scheine im Betrag von 25 Fr. weitere 100,000 Fr. ein-
bringen. In Abzug kdmen 100,000 Fr. fiir die Ver-
giitung an diejenigen Gemeinden, deren Areal im Bann-
bezirk liegt, und die Vergiitung fiir die Wildhut der
kantonalen Bannbezirke. So bleibt immer noch ein
Betrag von 160,000 Fr. fiir den Staat, nicht eingerech-
net die Jagdscheine, die die ausserkantonalen Jiger
zu losen hétten, sowie allfillige Bussen fiir Jagdver-
gehen, die ebenfalls dem Staat zufallen wiirden, so
dass der Staat sich mit einer (esamteinnahme von
165,000 bis 180,000 Fr. wesentlich besser stellt als mit
den 50,000 bis 60,000 Fr., die er heute aus dem Jagd-
wesen herauswirtschaftet.

Ich mochte Sie ersuchen, die Einwinde der Gegner
bei der Detailberatung anzuhéren, und ich werde mir
erlauben, sofern es nicht von anderer Seite geschieht,
in der weitern Beratung solche Antrige einzubringen.
In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Eintreten auf die
Vorlage.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. (estatten Sie mir nur ganz wenige und
kurze Bemerkungen zu den in der Eintretensdebatte
gemachten Ausfiihrungen.

Die Herren Grossrite Gressot und Bechler haben
darauf hingewiesen, dass das Pachtsystem undemo-
kratisch sei, dass es das Wildern fordere usw. Darauf
kann man ruhig antworten, dass die Tatsachen das
Gegenteil beweisen. Das Pachtsystem ist genau so de-
mokratisch wie das Patentsystem; bei objektiver Be-
trachtung ist in dieser Hinsicht entschieden kein Un-
terschied zwischen beiden Systemen.
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Herr Grossrat Ryter hat verschiedene Bemerkun-
gen angebracht, die nun tatsichlich mit den Verhilt-
nissen in direktem Widerspruch stehen. Er hat z. B.
auf den gewaltigen Wildschaden hingewiesen, der
heute in den Hochwild-Bannbezirken entstehe. Ich
gebe diese Schiden ohne weiteres zu. Da ist nun
aber zu sagen, dass die Gemeinden, die solche Bann-
bezirke aufweisen, nicht etwa der Meinung sind, sie
sollten aufgehoben werden, im Gegenteil. Gerade von
Diemtigen ist in jlingster Zeit ein Gesuch an uns ge-
langt, neue Bannbezirke in jener Gemeinde zu schaf-
fen. Ferner ist darauf zu verweisen, dass das heutige
Gesetz keine Verpflichtung enthdlt, irgendwie den
Wildschaden zu vergiiten, wihrend die neue Vorlage
statuiert, dass die Jagdpéchter fiir den gesamten Scha-
den verantwortlich sind, und dass dort, wo Bann-
bezirke bestehen, Staat und Gemeinden verpflichtet
sind, den Wildschaden vollstindig zu vergiiten. Das ist
der grosse Unterschied. Es ist also durchaus unrich-
tig, zu behaupten, dass der Wildschaden nicht ent-
sprechend regliert wiirde. Heute ist dem so; in keinem
Kanton sieht das Patentsystem die Ausrichtung von
Betragen fiir Wildschaden vor.

Zur Behauptung, dass das Pachtsystem das Auf-
treten der Wilderer in vermehrtem Masse bringen
werde, mdchte ich nur sagen: Das wollen wir dann
ruhig den Jagdpdchtern iiberlassen! In den andern
Kantonen macht man in dieser Beziehung gute Erfah-
rungen. Ich weiss sehr wohl, dass in gewissen Ge-
bieten unseres Kantons das Wildererunwesen eine
Rolle spielt. Allein man kann dem Staat nicht zumuten,
durch eine ausgedehnte Wildhut, mit grossen Kosten,
diese Wilderer abzufangen. Auch der gewdhnliche
Biirger sieht sich in der Regel nicht veranlasst, An-
zeige zu erstatten, indem er sich nicht den Hass des
Verzeigten zuziehen will. Ganz anders ist es aber un-
ter dem Pachtsystem. Es steht den Jagdpédchtern frei,
einen Wildhiiter anzustellen; dieser wird von den
Jagern selbst bezahlt und hat zum Rechten zu sehen;
von einem Polizeispitzel oder dergleichen kann da
also keine Rede mehr sein. Wer nicht mit einer Flinte
oder einer versteckten Flinte durch Wald und TFeld
und Flur spaziert, der wird von den Wildhiitern je-
denfalls nicht angehalten.

Ich mdchte noch ausdriicklich aufmerksam machen,
dass fiir die Ausfiihrung des ganzen Gesetzes nur ein
einziges Dekret vorgesehen ist, das mit der Jagd selbst
gar nichts zu tun hat; es wird nur zu bestimmen ha-
ben, wie der jahrlich fiir die Krankenkassen auszu-
scheidende Betrag verwaltet werden soll. Alles, was
die Jagd selbst betrifft, ist im Gesetz enthalten, und
im tbrigen macht das Bundesgesetz Regel. Der Grosse
Rat wird also mit keinem weitern Dekret beldstigt
werden, und man kann auch nicht behaupten, die Sa-
che komme dann in der Praxis ganz anders heraus,
als man jetzt glaube.

Was die Anspielung auf die Viehprimierungen an-
betrifft, mochte ich hier im Grossen Rate neuerdings
anfithren, dass der Kanton Bern punkto Viehprimie-
rung nun gliicklich im 18. Range steht. Jedenfalls
kann man dem Grossen Rat und der bernischen Re-
gierung oder der Landwirtschaftsdirektion nicht den
Vorwurf machen, dass sie zu viel fiir die Viehprdmie-
rung tun, wo wir nun fast am Schwanze der ganzen
FEidgenossenschaft stehen. Ich muss also diesen Ver-
gleich als durchaus hinkend zuriickweisen.

37*
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Mehrfach ist angetont worden, man sollte den Ge-
meinden noch mehr geben. Es ist doch merkwiirdig:
Auf der einen Seite sagt man, man wolle dieses Pacht-
system gar nicht, wolle auf diese grossen Einnahmen
verzichten, und auf der andern Seite kann man den
Gemeinden nicht genug zuwenden! Wenn ich solche
Widerspriiche hore, habe ich immer das Gefiihl, dass
man es mit der Vorlage nicht gut meint. Nach meiner
Meinung ist die durch die grossritliche Kommission
vorgenommene Verteilung richtig. Die Regierung kann
aber nicht zugeben, dass man noch weiter geht; denn
eine Einigung ist nicht moglich, wenn der an die Kran-
kenkassei abzuliefernde Betrag noch verkleinert wird.
Es wire ja sehr schon, wenn man den Gemeinden noch
mehr Miltel zuweisen kénnte; aber nach unserem Ent-
wurf erhalten sie doch schone Betriige, ohne deswegen
irgendwelche Auslagen zu haben, wihrend der Staat
die Wildhut unterhalten muss und alle Kosten auf
sich zu nehmen hat. Das nimmt dem Staat einen Teil
seiner 400/, weg, so dass er sich im Grunde gar nicht
besser stellt als bisher. Heute erhalten die Gemeinden
aus dem Jagdwesen zirka 40,000 Fr. Wird unser An-
trag angenommen, darf man ruhig behaupten, dass sie
im Minimum 300,000 Fr. erhalten werden. Das ist der
Unterschied. Da kann man doch nicht behaupten, die
Gemeinden seien zu wenig beriicksichtigt worden.

Ich mochte also den Grossen Rat bitten, auf die
Vorlage ecinzutreten.

Abstimmung.

Fir Eintreten auf die Vorlage . Grosse Mehrheit.

Detailberatung.

Art. 1.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Nach der bisherigen Gesetzgebung steht
dem Staat das Jagdregal zu, wie in gewissem Umfang
auch das Fischereiregal und anderseits auch das Salz-
regal. Es liegt keine Ursache vor, nach dieser Rich-
tung eine Aenderung eintreten zu lassen. Materiell
spielt es iibrigens auch keine Rolle, ob der Staat allein
oder in Verbindung mit den Gemeinden Inhaber des
Jagdregals sei, wie dies gestern von einem Redner als
zweckmissig angefithrt worden ist.

Lindt, Prisident der Kommission. In der Kommis-
sion hat dieser Artikel zu keiner Diskussion Anlass
gegeben. Aus der Eintretensdebatte ist hervorgegangen,
dass bei einzelnen Mitgliedern des Rates die Absicht
besteht, in der Art der Verpachtung eine Aenderung
am Entwurf in Vorschlag zu bringen. Ich glaube,
wenn der Grosse Rat diese Auffassung teilt, so kann
es dann bei Art. 12 geschehen, ohne dass deswegen
eine Aenderung des Art. 1 notig wiire.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 1. Das Jagdregal steht dem Staat zu. —
Das Jagdrecht wird an Einzelpersonen oder Jagd-
gesellschaften gebietsweise verpachtet.

(17. Mai 1927.)

Art. 2.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel ist kurz und klar gehalten.
Wer die Jagd ausiiben will, muss im Besitz eines
Jagdscheines sein, so wie heute im Besitz eines Pa-
tentes.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 2. Die Ausiibung der Jagd ist nur den
Inhabern eines Jagdscheins gestattet.

Art. 3.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 3 entspricht genau dem heutigen Ge-
setz. Es werden hier die Erfordernisse niedergelegt,
die erfiilllt sein miissen, damit ein Jagdschein ausge-
stellt werden darf. Einmal muss das 20. Altersjahr
zuriickgelegt sein; wer einen schlechten Leumund ge-
niesst oder dem Trunke ergeben ist, bekommt den Jagd-
schein nicht, ebenso wenig, wer bevormundet ist, in
Konkurs erklidrt oder fruchtlos ausgepfindet ist; aus-
geschlossen sind auch Personen, die in den letzten 10
Jahren zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 2 Mo-
naten verurteilt worden sind. Im Einverstindnis mit
dem Prisidenten der grossritlichen Kommission moch-
te ich bei Ziffer g) eine kleine redaktionelle Aenderung
beantragen. Es handelt sich dabei um folgendes:

Wir haben den Entwurf, wie er aus den Beratungen
der Regierung und der grossritlichen Kommission
hervorging, und wie Sie ihn nun in H&inden haben,
dem Bundesrat zur Vernehmlassung zugestellt, da der
Bundesrat nach dem eidgendssischen Jagdgesetz zu-
stindig ist, die kantonalen Gesetze zu genehmigen.
Es gentiigt also nicht, dass unser Bernervolk eventuell
diese Vorlage annimmt; sie muss, um rechtsgiiltig zu
sein, auch noch die Genehmigung des Bundesrates er-
halten haben. Damit nicht Kollisionen eintreten, oder
der Bundesrat irgend einen Artikel beanstande, haben
wir ihm die Vorlage eingesandt, und das Departement
des Innern beantragt nun, in Ziffer g) zu sagen: «in-
folge rechtskriftigen Urteils». In einzelnen Kantonen
ist ndmlich die Gesetzgebung derart, dass auch Ad-
ministrativbehorden, z. B. der Statthalter oder die Ju-
stizdirektion, gewisse Vergehen direkt mit Strafe ahn-
den, also Urteile aussprechen konnen. Damit nun
Uebereinstimmung herrsche, schligt das eidgendssische
Departement des Innern diese kleine Abidnderung vor.

Das letzte Alinea bestimmt: «Pachtvertrige mit
Jagdpédchtern, welche die Jagdberechtigung verloren
haben, fallen mit der Feststellung des Verlustes da-
hin.» Ist der Betreffende Mitglied einer Jagdgesell-
schaft, so trifft der Verlust der Jagdberechtigung na-
tirlich nur ihn; am Verhdltnis zu den iibrigen Mit-
gliedern dieser Gesellschaft wird dadurch nichts ge-
indert; sie haften nach wie vor fiir die eingegangenen
Verpflichtungen.

Lindt, Prisident der Kommission. Die Bemerkun-
gen des eidgendssischen Departements des Innern zu
unserem Entwurf gelangten erst zur Kenntnis der Re-
gierung, nachdem die Kommission ihre Beratungen
beendigt hatte, weshalb diese nicht mehr dazu Stellung
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nehmen konnte. Dagegen hat Herr Regierungsrat Mo-
ser mit mir als dem Prisidenten der Kommission dic
einzelnen Punkte besprochen. Sie sind mehr redak-
tioneller Art, so dass ich glaubte, es nicht verantworten
zu konnen, die Kommission deswegen noch zu einer
Sitzung einzuberufen.

Speziell die Aenderung in lit. g) hat nur redaktio-
nelle Bedeutung. Statt «infolge gerichtlichen Straf-
urteils » soll es nun heissen: «infolge rechtskriftigen
Urteils». Es ist dabei zu beriicksichtigen, dass die
Verfiigung iiber den Entzug der Jagdberechtigung nach
dem eidgendssischen Jagdgesetz massgebend ist nicht
nur fiir den Kanton, in welchem der Entzug ausge-
sprochen worden ist, sondern fiir das gesamte Gebiet
der Schweiz. Da nun nicht iiberall das Gericht kom-
petent ist zum Entzug der Jagdberechtigung, sondern
in einzelnen Kantonen auch die Administrativbehor-
den, so ist es besser, hier den Ausdruck «gerichtlich »
zu streichen, da er die Administrativentscheide aus-
schliessen wiirde, und ihn zu ersetzen durch «rechts-
kriftig». Dadurch kommt die Bestimmung in Ein-
klang mit dem eidgendssischen Gesetz.

Ich kann noch kurz darauf hinweisen, dass im letz-
ten Alinea die Verhiltnisse beim Entzug der Jagd-
berechtigung geordnet sind sowohl fiir den Einzel-
pachter, als auch fiir die Jagdgesellschaft. Sie sehen,
dass ein Jagdpidchter oder Mitglied einer Jagdgesell-
schaft, dem infolge einer Verfehlung die Berechtigung
zur Jagd entzogen wurde, dennoch fiir die eingegange-
nen Verpflichtungen haftet. Die Pachtsumme z. B.
muss im voraus bezahlt werden und wird nicht zu-
riickerstattet.

Angenommen nach Antrag Moser.

Beschluss:

Art. 3. Die Pachthingabe und die Erteilung des
Jagdscheines darf nicht erfolgen an Personen,
welche:

a) das 20. Altersjahr noch nicht zuriickgelegt
haben;

b) einen schlechten Leumund geniessen, dem
Trunke ergeben sind, oder sonst bei der Aus-
ibung der Jagd eine Gefahr fiir die 6ffentliche
Sicherheit bilden;

¢) bevormundet oder im Aktivbiirgerrecht einge-
stellt sind oder ihre Steuerpflicht nicht erfiillt
haben oder fiir sich oder ihre Familie offent-
liche Unterstiitzung geniessen;

d) in Konkurs erklirt oder fruchtlos ausgepfin-
det sind, bis zur Befriedigung ihrer Gldubiger;

e) die ihnen wegen Jagdfrevel auferlegten Bussen
noch nicht bezahlt haben;

f) in den letzten 10 Jahren wegen anderer als po-
litischer Vergehen zu einer Freiheitsstrafe von
mehr als 2 Monaten verurteilt worden sind.
Wurde ihnen die Strafe bedingt erlassen, so
sind sie nach Ablauf der Probefrist wieder be-
rechtigt zum Bezug eines Jagdscheins;

g) infolge rechtskriftigen Urteils von der Jagd-
berechtigung ausgeschlossen sind.

Tritt eine der Voraussetzungen, welche die Er-
teilung der Jagdberechtigung ausschliessen, nach-
triiglich ein, oder erhilt die Behorde erst nach-
triaglich von dem Bestehen einer solchen Kennt-
nis, so ist der Jagdschein und die Jagdkarte dem
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Betreffenden ohne Entschiddigung oder Riick-
ersiattung bezahlter Gebiihren sofort zu entziehen.

Pachtvertrige mit Jagdpédchtern, welche die
Jagdberechtigung verloren haben, fallen mit der
Feststellung des Verlustes dahin. — Bei Jagd-
gesellschaften findet diese Bestimmung jedoch nur
auf die betreffenden Mitglieder der Jagdgesell-
schaft Anwendung. — Durch die Aufhebung des
Vertrages wird der Pichter oder das betreffende
Mitglied der Jagdgesellschaft von den bereits aus
der Pacht entstandenen Verpflichtungen nicht be-
freit. Bezahlter Pachtzins wird nicht zuriick-
erstattet.

Art. 4.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Das erste Alinea sieht vor, dass, wer im
Kanton Bern ein Jagdrevier pachten will, in der
Schweiz niedergelassen sein muss. Infolgedessen sind
auslindische Jagdgesellschaften bei uns von vorn-
herein ausgeschlossen, wie ich bereits gestern ausge-
fihrt habe. Im Gegensatz zu den heutigen Verhalt-
nissen, wo Berner im Elsass, im Badischen oder im
Vorarlberg auf die Jagd gehen konnen, ist es keiner
badischen oder andern auslindischen Gesellschaft
moglich, bei uns zu jagen. Die in der Schweiz nieder-
gelassenen Ausldnder konnen wir dagegen nicht anders
behandeln als unsere eigenen Leute.

Das zweite Alinea bestimmt, dass ein und dieselbe
Person hochstens zwei Jagdkreise gleichzeitig in Ein-
zelpacht ibernehmen oder sich hochstens an drei Jagd-
kreisen beteiligen darf. Diese Frage hat viel zu reden
gegeben, nicht nur bei uns, sondern auch in andern
Kantonen. Durch diese Beschrinkung mochte man er-
reichen, dass nicht ein einzelner, sehr gut situierter
Biirger oder eine einzelne Jagdgesellschaft zu viele
Reviere fiir sich erwerben kann, sondern dass auch
andere, die sich an der Pacht beteiligen wollen, diese
Moglichkeit in vermehrtem Masse haben. Wir halten
dafiir, diese Ordnung der Dinge sei ungefihr die rich-
tige. Wir rechnen im Kanton Bern mit 400 Jagd-
revieren, da jede Gemeinde in der Regel ein Revier
bildet, die kleinen Gemeinden aber zusammengefasst
werden sollen; umgekehrt konnen die grossen Gemein-
den mehrere Reviere bilden; es kénnten also auch 500
Pachtreviere sein.

Lindt, Prisident der Kommission. Das erste Alinea
von Art. 4 enthilt die Schutzbestimmungen fiir unsere
einheimischen Jiger, wie sie gestern im Eintretens-
votum klargelegt worden sind. Die ausserhalb der
Schweiz wohnenden Auslinder sind vollstindig ausge-
schlossen. Sie finden die weitere Schutzbestimmung
fiir die Grundeigentiimer, dass der nicht im Kanton
Bern niedergelassene Jagdpichter verpflichtet ist, in
der Pachtgemeinde Rechtsdomizil zu verzeigen und
dass er fiir alle aus dem Pachtverhiltnis sich ergeben-
den Klagen den Gerichtsstand der Pachtgemeinde an-
erkennen muss.

Alinea 2 befasst sich mit der Zahl der Reviere,
die der einzelne Pichter erwerben kann. Diese Fas-
sung entspricht einem in der Kommission gestellten
Antrag. Im urspriinglichen Entwurf hiess es allge-
mein, der einzelne Pichter diirfe nicht mehr als drei
Jagdkreise pachten. In der Kommission wurde dann
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gesagt, man sollte die Moglichkeit, dass =in Einzel-
pichter drei Kreise allein pachten konne, ausschlies-
sen, weil durch diese Einschrinkung eine umso gros-
sere Anzahl Jiger sich jagdlich betitigen kénnen. Die-
ser Erwigung wurde Rechnung getragen; als Resultat
liegt die heutige Fassung von Art. 4 vor, wonach einer
als Einzelpichter nur zwei Reviere haben kann; bei
einem dritten kann er sich dann noch als Mitglied
einer Jagdgesellschaft beteiligen. Auch wer kein Re-
vier selber pachten will, kann sich als Mitglied von
Jagdgesellschaften an drei verschiedenen Kreisen be-
teiligen. Die Kommission beantragt Ihnen, den Art. 4
in der vorliegenden Fassung anzunehmen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 4. Wer eine Jagdpacht erwerben will,
muss in der Schweiz niedergelassen sein. Wer als
Piichter die Jagd ausiiben will, muss, sofern er
nicht im Kanton niedergelassen ist, in der Pacht-
gemeinde Rechtsdomizil verzeigen und fiir alle
Klagen aus dem Pachtverhiltnis, aus der Aus-
iibung der Jagd oder aus Wildschiden den Ge-
richtsstand der Pachtgemeinde anerkennen.

Ein und dieselbe Person darf gleichzeitig hoch-
stens zwei Jagdkreise in Einzelpacht libernehmen
und mit Inbegriff der Einzelpacht an hdochstens
drei Jagdpachten gleichzeitig beteiligt sein.

Art. 5.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Diese Bestimmung spielt in allen Revier-
kantonen eine wichtige Rolle. Ueberall ist es {iblich,
dass die Jagdgesellschaft oder auch der Einzelpidchter
die Berechtigung hat, Géste einzuladen. Als solche
kommen in allererster Linie Leute aus der Gemeinde
selbst in Betracht, indem die Jagdgesellschaften alles
Interesse daran haben, mit den ortsansdssigen Biir-
gern auf gutem Fusse zu stehen. Man hat mit dieser
Bestimmung anderwirts gute Erfahrungen gemacht,
weshalb es am Platze ist, sie auch hier aufzunehmen.
Line besondere Gefahr bilden diese Eingeladenen bei
der Ausiibung der Jagd nicht; wer jagen will, der muss
irgend einmal den Anfang machen und sich durch die
Uebung eine gewisse Fertigkeit im Schiessen aneignen.
Es wird hier bestimmt, dass der Pichter seinen Gast
in keiner Weise mit Gebiihren oder einem Anteil am
Jagdpachtzins belasten darf. Dadurch will man ver-
hindern, dass die Jagdgesellschaften schliesslich noch
ein Geschift machen, indem sie Géste einladen und
ihnen pro Tag so und soviel abfordern. Diese Bestim-
mung findet sich auch in den Gesetzen aller andern
Pachtkantone.

Angenommen.
Beschluss:
Art. 5. Der Jagdpichter kann fiir einzelne
Jagdtage Giste einladen. Der Jagdgast darf vom

Pachter in keiner Weise zur Mittragung der Ko-
sten der Jagdpacht herangezogen werden. Da-
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gegen ist der Pidchter befugt, von den Jagdgisten
einen Beitrag an die Versicherungsprimien zu
erheben.

Art. 6.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 6 sieht vor, dass zur Deckung der
Schiden, die bei der Jagd entstehen konnen, gemiss
Bundesgesetz, Art. 13 und 14, eine Versicherung ab-
geschlossen werden muss. Eine Jagdgesellschaft hat
nicht nur ihre Mitglieder, sondern auch die Giste und
die Jagdaufseher in dieser Weise zu versichern. Die
Versicherung muss so gehalten sein, dass sie unter
allen Umstinden auch fir grossere Ungliicksfille ge-
nigen kann. Wie anderwirts, so ist auch hier vorge-
sehen, dass die Forstdirektion auf Kosten sidmtlicher
Pichter einen solchen Vertrag kollektiv abschliessen
kann, was fiir die Pichter das einfachere und auch
billigere Vorgehen ist. Ferner sind die Pédchter ver-
pflichtet, zugunsten ihrer Aufseher und Treiber fiir alle
ihnen bei Ausiibung der Jagd oder der Wildhut zu-
stossenden Unfille eine Versicherung abzuschliessen.
Fiir diese beiden Versicherungen werden die nihern
Bedingungen durch eine Vollziehungsverordnung des
Regierungsrates festgelegt, da dies im Gesetz selbst
zu weit fithren wiirde. Es betrifft dies aber einzig und
allein das Verhiltnis der Jagdgesellschaft zur Ver-
sicherung, bezw. zur Haftpflicht, so dass man dies
ruhig einer Vollziehungsverordnung des Regierungs-
rates iiberlassen kann.

Lindt, Prisident der Kommission. In Alinea 1
finden Sie diese Haftpflichtversicherung. Sie umfasst
den Personen- und Sachschaden. Wird bei Ausiibung
der Jagd durch einen Jiger eine Person verletzt oder
ein Gegenstand beschidigt, so haftet, abgesehen von
dem durch das Wild verursachten Schaden, hiefiir
die Versicherung, und zwar muss der Pichter eine
solche Versicherung nicht nur fiir sich, sondern auch
fiir seine Jagdaufseher und namentlich auch fiir seine
Jagdgiste abschliessen; er ist also verantwortlich fiir
den Sachschaden, den seine Giste verursachen. Im
Kanton Aargau umfasst die Haftpflichtversicherung
eine Versicherungssumme fiir die einzelne Person
von im Maximum 50,000 Fr.; fiir das Schadensereig-
nis, also eine Mehrheit von Schiden, die mit dem
gleichen Ereignis eintreten, eine Maximalsumme von
100,000 Fr., und fiir Sachschaden 5000 Fr. Wenn man
diese Zahlen von 50,000, 100,000 und 5000 Fr. hort,
konnte man glauben, diese Versicherung komme dann
teuer zu stehen; allein sie ist in Wirklichkeit sehr
billig; die Kollektivversicherung kostet im Kanton
Aargau fiir diese Versicherung 8 Fr. 50. Das ist wahr-
haftig eine kleine Last, die der einzelne Jiger auf sich
nehmen kann, wenn er dafiir die Garantie erhilt,
dass die Versicherungsgesellschaft an seiner Stelle
dann die allfdlligen Schiden vergiitet. Baselland hat
die entsprechenden Summen festgesetzt auf 30,000,
100,000 und 5000 Fr. Art. 6 kann also unter allen Um-
stinden zur Annahme empfohlen werden, da er die
Interessen sowohl der Jiger selbst als auch diejenigen
aller Drittpersonen in richtiger Weise schiitzt.

Angenommen.
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Beschluss:

Art. 6. Zur Deckung der Schiden, die bei der
Jagd entstehen, und fiir welche der Jagdpichter
gemiss Art. 13 und 14 B.G. vom 10. Juni 1925
haftet, ist dieser verpflichtet, fiir sich, seine Jagd-
aufseher und die Jagdgiste bei einer schweizeri-
schen Versicherungsgesellschaft eine Haftpflicht-
versicherung abzuschliessen. Diese Versicherung
kann auch kollektiv durch die Forstdirektion auf
Kosten der Pichter abgeschlossen werden.

Die Pachter sind ausserdem verpflichtet, zu-
gunsten der Jagdaufseher und Treiber fiir alle
diesen bei der Jagd oder bei der Ausiibung der
Jagdpolizei und Wildhut zustossenden Unfiille
eine Versicherung abzuschliessen.

Fiir beide Versicherungen werden die nihern
Bedingungen in der Vollziehungsverordnung fest-
gelegt.

Art. 7.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Abschnitt II ist sehr wichtig. Er ord-
net die Einteilung der Jagdkreise. Alinea 1 von Art. 7
bestimmt, dass zur Durchfiihrung der Pachtjagd das
Kantonsgebiet durch die Forstdirektion unter Anhérung
der Jagdkommission und der Gemeinden in Jagdkreise
eingeteilt wird. Weiter heisst es, dass in der Regel
jede Gemeinde einen Jagdkreis bilden solle. Dagegen
konnen kleinere Gemeinden sich vereinigen oder auch
durch die Forstdirektion vereinigt werden; umgekehrt
kénnen grossere Gemeinden auf ihren Wunsch geteilt
werden. Von Fachleuten ist je und je darauf aufmerksam
gemacht worden, dass die Jagdkreise nicht unter einer
gewissen Fliche bleiben diirfen, wenn die Hege des
Wildstandes und die Jagd noch richtig soll durchge-
fiihrt werden konnen. Die Kreise konnen auch besser
verpachtet werden und gelten entsprechend mehr, wenn
sie eine gewisse Grosse aufweisen. Immerhin hat man
sich entschlossen, von den 600 ha, die urspriinglich
als minimale Fliche vorgesehen waren, auf 500 hinab-
zugehen, und hat ferner beigefiigt, dass in besondern
Fallen, wenn z. B. eine Gemeinde nur 400 ha aufweist
und gern allein ein Jagdrevier bilden méochte, der Re-
gierungsrat Ausnahmen gestatten konne.

Lindt, Prisident der Kommission. Art. 7 hat in der
Kommission zu ziemlich reger Diskussion Anlass ge-
geben. Wir haben dort die minimale Grosse eines
Jagdkreises diskutiert und sind, wie der Herr Regie-
rungsrat ausfithrte, von 600 auf 500 ha hinabgegangen.
Es wurde dabei namentlich ins Feld gefiihrt, je grosser
man das Areal gestalte, desto weniger Gemeinden dann
einen eigenen Jagdkreis bilden konnten. Bei einer Be-
grenzung auf 500 ha weist ungefdhr ein Drittel aller
Gemeinden unseres Kantons nicht geniigend Areal auf,
um einen Jagdkreis zu bilden. Von den 497 Gemeinden
des Kantons werden bei der jetzigen Fassung von
Art. 7 zirka 180 Gemeinden von der Bildung eines
selbstindigen Jagdkreises ausgeschlossen. Gegeniiber
der fritheren Fassung haben wir auch noch die Milde-
rung eintreten lassen, dass kleinere aneinanderstossen-
de Gemeinden die Freiheit haben sollen, sich zusam-
menzuschliessen, dies also nicht von Amtes wegen
durch die Forstdirektion geschehen muss. Ferner ha-
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ben wir festgelegt, dass grissere Gemeinden durch die
Forstdirektion nicht in mehrere Kreise geteilt werden
diirfen, es sei denn auf Wunsch der Gemeinde selbst.
So ist also ebenfalls das Recht der Gemeinde gewahrt
worden.

Nun mochte ich doch noch bemerken, dass die
Festsetzung einer Minimalgrenze von 500 ha fiir eine
bejagbare Fliche von wesentlicher Bedeutung fiir dic
Erreichung eines der Hauptzwecke dieses Gesetzes
ist, nimlich fiir die richtige Hege und Schonung des
Wildstandes. Wenn der Pichter sich die Miihe neh-
men soll, den Wildstand in richtiger Weise zu hegen,
so muss sein Jagdgebiet eine gewisse Grosse auf-
weisen; er wird dann das Zentrum dieses Reviers
quasi als Heiligtum, so halb als Schongebiet behandeln
und die Jagd mehr den Grenzen dieses Gebietes ent-
lang ausiiben. Auf diese Art wird es dem Wildstand
am ehesten moglich sein, sich richtig zu entwickeln.
Aber auch fiir die Gemeinden ist diese Begrenzung
auf 500 ha nicht ohne Bedeutung. Weil sich auf einem
grosseren Areal ein grosserer Wildstand entwickeln
kann, wird fiir grossere Jagdkreise selbstverstindlich
auch ein giinstigeres Angebot fallen. Es liegt also im
Interesse der Gemeinden selbst, wenn die Minimalgrosse
nicht zu sehr reduziert wird. Je kleiner der Jagdkreis,
desto geringer wird das Angebot sein, weil dort nur
‘ein kleiner Wildstand erhalten werden kann. Darum
hat die Kommission ihre Meinung im Entwurf nieder-
gelegt, dass man nicht weiter hinabgehen solle als bis
auf 500 ha, und hat den Grundsatz der Regierung
gutgeheissen, dass normalerweise jede Gemeinde einen
Jagdkreis bilden solle. Ich empfehle lhnen, diesem
Artikel zuzustimmen.

Roth. In Absatz 2 heisst es, dass dort, wo Teile
einer Gemeinde einem anstossenden Jagdkreis zuge-
teilt werden, das Pachtertrignis auf die Gemeinden
zu verteilen sei, und zwar entsprechend der produk-
tiven Fliche. Ich wiinsche Aufschluss dariiber, wie
dies zu verstehen ist, ob das durch eine Stadt oder ein
Dorf bedeckte Areal in Abzug gebracht, ob nur Land
und Wald in Berechnung gezogen werden soll.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Unter produktiver Fliche verstehen wir
das gesamte Kulturareal, also Land, Weide, Wald, un-
ter Abzug der Strassen- und Bauflidchen. Hiefiir haben
wir eine Statistik fiir den gesamten Kanton, in der die
produktive Fliche jeder einzelnen Gemeinde aufge-
fithrt ist. Die Verteilung des heutigen Jagdertrages,
aus dem die Gemeinden 3009/, erhalten, erfolgt nach
genau dem gleichen Modus.

Reichenbach. Dieser Art. 7 ist speziell fiir die Ji-
ger von grosser Wichtigkeit. Ich mochte nicht den
Zwerg-Revieren das Wort reden. In den territorial
stark ausgedehnten Gebieten aber hat man eher die
Befiirchtung, die Reviere konnten dann zu gross wer-
den, was fiir manchen einheimischen Jéger, der sonst
fiir das Gesetz zu gewinnen wire, den Verzicht auf
etwas bedeutet, das er heute hat, nimlich das Recht
zur Ausiibung der Jagd. Laut diesem Gesetz sollen die
Jagdkreise durch die Forstdirektion in Verbindung
mit der Jagdkommission festgesetzt werden. Ich
mochte nun den Herrn Forstdirektor anfragen, ob es
nicht méglich wire, noch vor der zweiten Lesung eine
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Umfrage bei den Gemeinden dariiber zu veranstalten,
wie sie sich die Gestaltung der Jagdreviere in ihrer
Gemeinde denken. Auf diese Weise konnte ein Teil
der Opposition von vornherein beseitigt werden.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Man hat in der Kommission, aber auch
schon im Regierungsrat die Frage eingehend bespro-
chen, ob man eine maximale Grosse der einzelnen
Jagdkreise im Gesetz festlegen wolle. Die Ausfithrun-
gen des Herrn Grossrat Reichenbach gehen eigentlich
darauf hinaus, dass man nicht zu grosse Jagdreviere
wiinscht, weil diese einen grossen Pachtzins einbringen
miissten und dadurch die Jagd fiir den Einzelnen zu
teuer wird. Allein man sagte sich, das wire ein Ein-
griff in die Gemeindesouverinitit; man solle es daher
den Gemeinden iiberlassen, ob sie ihr Gebiet in meh-
rere Kreise teilen wollen oder nicht. Wir sind auf der
Forstdirektion der Auffassung, dass die grosseren Ge-
meinden des Oberlandes, solche mit 2000 und 2500 ha
Gebiet, in ihrem eigenen Interesse handeln, wenn sie
sich teilen; denn so gut wie die allzu kleinen Reviere
ihren Nachteil haben, ist dies auch der Fall bei den zu
grossen Jagdkreisen, wo dann die Pachtsumme zu
hoch geht und die Zahl der Pichter sich verringert,
wie es durch Herrn Reichenbach ausgefithrt wurde.
Ich bin gerne bereit, mit den grossern Gemeinden des
Oberlandes und auch des Juras in Verbindung zu tre-
ten, moéchte aber darauf aufmerksam machen, dass
sie vollstandig frei sind, zu handeln, wie sie es fiir gut
finden. Wir konnen diesen Gemeinden Vorschlige ma-
chen, sie aber nicht zwingen, eine Teilung ihres Ge-
bietes vorzunehmen; sonst heisst es dann wieder, man
wolle in ihre Angelegenheiten hineinregieren. Ich kann
also die Anregung des Herrn Grossrat Reichenbach
entgegennehmen und werde lhnen das Ergebnis der
Erkundigung bei der zweiten Lesung zur Kenntnis
bringen.

Hiltbrunner. Ich glaube, da die vorberatenden Be-
hérden ohnehin noch einmal zusammentreten miissen,
sollte man auch diesen Artikel fiir diese Nachberatung
vormerken. Es wire vielleicht auch am Platze, dem
Gedanken Ausdruck zu verschaffen, dass, sobald ein
Jagdkreis iiber 2000 ha betrdgt, der Regierungsrat die
Bildung von Jagdgesellschaften bis zu 15 Mitgliedern
bewilligen konnte. Ich denke, wir werden in den vor-
beratenden Behorden dann noch hieriiber sprechen
miissen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 7. Zur Durchfiihrung der Pachtjagd wird
das Kantonsgebiet von der Forstdirektion unter
Anhorung der Jagdkommission und der Gemein-
den in Jagdkreise eingeteilt.

In der Regel bildet jede Gemeinde einen Jagd-
kreis. Kleinere aneinanderstossende Gemeinden
konnen sich freiwillig zu einem Jagdkreis zu-
sammenschliessen oder durch die Forstdirektion
zu einem Jagdkreis vereinigt, grossere auf ihren
Wunsch in mehrere geteilt werden. Wo es aus
jagdlichen Griinden tunlich erscheint, kdnnen klei-
nere Teile einer Gemeinde einem anstossenden
Jagdkreise zugeteilt werden, wobei das Pacht-
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ertrignis auf die Gemeinden der produktiven Fli-
che entsprechend verteilt wird.

Die bejagbare Fliche eines Jagdkreises soll
mindestens 500 ha umfassen. In besondern Fillen
kann der Regierungsrat Ausnahmen gestatten.

Art. 8.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel umschreibt die Einrichtung
der Bannbezirke niher. Einmal enthélt er die Bestim-
mung, dass der Regierungsrat jeweilen, wenn eine
neue Pachtperiode beginnt, dariiber zu beschliessen
hat, ob neue Bannbezirke zu bilden oder bestehende
aufzuheben seien. Allgemein ist zu sagen, dass im
Mittelland und Jura und auch in grosseren Teilen des
Oberlandes die Bannbezirke aufgehoben werden. Wir
werden nur noch die eigentlichen Hochwildbannbezirke
in einem gewissen Umfang beibehalten, da es nicht
angeht, diese Gemsenherden nun einfach opfern zu
wollen. Allein auch dort wird dann ein gewisser Ab-
bau stattfinden miissen, und man wird sich nur noch
auf einige ausgesprochene Reservationen beschrinken,
die man nach den inzwischen gemachten Erfahrungen
noch als notwendig betrachtet.

Anders ist es mit den sogenannten Vogelschutz-
reservationen. Das sind kleine Gebiete, so z. B. der
Gerzensee, der Selhofenzipfel, der Burgsee bei Aeschi,
der untere Teil des Thunersees, wo sich noch Schilf
befindet. Diese Bannbezirke werden festgelegt, damit

speziell die seltenen Vogelarten dort ungehindert nisten

und briiten konnen. Immerhin wird dies beim Pacht-
system auch weniger notwendig sein als unter dem
Patentsystem. Es ist vorgesehen, dass der Regierungs-
rat das Recht hat, ganz typische Territorien, in denen
diese seltenen Vogelarten vorkommen, im Interesse
ihrer Erhaltung als Banngebiet zu erkliren. Finanziell
spielt das gar keine Rolle, so dass sich jedermann mit
dieser Losung einverstanden erkldren kann.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 8. Bei der Bildung oder Neubildung der
Jagdkreise beschliesst der Regierungsrat jeweilen
dariiber, ob und welche Bannbezirke oder Vogel-
schutzreservationen auf den Zeitpunkt des Be-
ginns einer neuen Pachtperiode errichtet oder auf-
gehoben werden sollen.

Ein Abbau der Hochgebirgshannbezirke darf
nur allmdhlich erfolgen.

Art. 9.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 9 ordnet die Verhiltnisse in den
Bannbezirken. Dariiber habe ich Ihnen schon Ver-
schiedenes mitgeteilt. Sobald ein Territorium als Bann-
bezirk erkldrt oder aus dem bisherigen Banngebiet bei-
behalten wird, konnen die davon betroffenen Gemein-
den nicht ihr gesamtes Areal verpachten und gehen des

Pachterloses verlustig. Daher wird hier der Grundsatz

aufgenommen, dass diese Gemeinden im Verhiltnis
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des vom Bann betroffenen Bezirkes entschidigt wer-
den sollen, und zwar unter Berechnung des in ihrem
Landésteil durchschnittlich per Hektare erzielten
Pachtetloses. Nehmen wir einmal an, dass im Ober-
land durchschnittlich pro ha 1 Fr. 20 oder 1 Fr. 50
Pachterlos erzielt wird, so werden die Gemeinden, die
Bannbezirk aufweisen, fiir denselben mit 1 Fr. 20 oder
1 Fr. 50 per ha entschidigt; diese Entschidigung hat
der Staat aps seinem Betreffnis auszurichten. Ander-
seits entsteht unter Umstinden in den Bannbezirken
auch etwas Wildschaden; da ist es nun notwendig
und zweckmissig, dass Gemeinden und Staat sich in
diesen Schaden teilen. Erstens werden sich die Ent-
schidigungsforderungen so viel einfacher reglieren
lassen, und zweitens erwachsen einer Gemeinde aus
der Bildung eines Bannbezirkes auch gewisse Vorteile.
Ich erinnere Sie nur an den Bannbezirk Harder, in
welchem man die Steinbockkolonie ausgesetzt hat und
die unter strenger Hut stehen muss. Dort und auach in
andern Bannbezirken spielt die Hut dieser Tiere gerade
fir die Fremdensaison keine geringe Rolle. Es ist da-
her auch kein Wunder, dass wir aus dem Oberland
jedes Jahr Gesuche um Ausdehnung der Bannbezirke
erhalten; wenn es auf die oberlindischen Gemeinden
ankdme, wiirden noch viel mehr Gebiete in Bann ge-
legt, als es heute der Fall ist, und dies namentlich mit
Riicksicht auf die Fremdenindustrie. Daher ist es am
Platze, dass diese Gemeinden auch etwas an den durch
das Wild etwa verursachten Schaden beitragen; es
wire durchaus unbillig, die ganze Entschddigung dem
Staate allein auferlegen zu wollen.

Lindt, Prisident der Kommission. Die Kommission
halt die Art der Entschddigung fiir die Gemeinden,
deren Gebiet im Bannbezirk liegt, unter Berechnung
des durchschnittlichen Erloses des betreffenden Lan-
desteils, fiir gerechtfertigt; denn innerhalb der ein-
%elnen Landesteile sind die Verhiltnisse iiberall un-
gefihr die nimlichen. Wenn also eine Gemeinde pro-
portional zu ihrer im Bannbezirk liegenden Fliche ent-
schidigt wird fiir die ihr dadurch entgehende Pacht-
summe, so kann sie sich nicht beklagen, dass sie zu
kurz komme.

In der Eintretensdebatte ist von Herrn Ryter be-
merkt worden, in den Bannbezirken werde der ent-
standene Wildschaden nicht entschidigt. Das ist direkt
unrichtig; denn es widerspricht der Bestimmung von
Art. 9, Al. 2, wo dem Staat und den Gemeinden die
Pflicht auferlegt wird, den Eigentiimern den eingetre-
tenen Schaden zu vergiiten. Es heisst da ausdriick-
lich, dass die Gemeinden und der Staat «in gleicher
Weise und zwar zu gleichen Teilen gemeinsam haftbar
sind wie Jagdpidchter». Wie der Jagdpéchter haftet,
das finden Sie in Art. 44 der Vorlage, wo bestimmt
wird: «Der Schaden, welcher durch Hasen, Wild-
kaninchen, Rehe, Gemsen, Hirsche, Wildschweine,
Dachse, Murmeltiere oder Fasanen verursacht wird,
ist dem geschidigten Besitzer durch den Jagdpéchter
zu ersetzen.» Es tritt also in diesen Fillen eine volle
Schadensvergiitung ein. Wenn Streit entstehen sollte
zwischen dem Eigentiimer des Terrains und dem Staat
und der Gemeinde, so wird auch hier die Abschitzung
des Sehadens durch die Schatzungskommission voll-
zogen; dadurch wird also eine loyale und gerechte
Schadensvergiitung gesichert. Wir glauben deshalb in
der Kommission; dass man dem Art. 9, wie er vorliegt,
zustimmen kann.

151

Neuenschwander. Aus dem Art. 9 geht nicht klar
hervor, wer die Entschidigungen an die durch Bann-
bezirke betroffenen Gemeinden zu lzisten hat. Der Herr
Forstdirektor hat bemerkt, selbstverstindlich miisse
der Staat dafiir aufkommen. In diesem Falle glaube
ich, man sollte am Schluss des ersten Alineas sagen:
«... durch den Staat zu entschiddigen», damit gar
kein Zweifel dariiber besteht. Ich glaube, das konnte
man heute gleich beschliessen, und stelle Thnen in
diesem Sinne Antrag. '

Mit dem zweiten Alinea bin ich einverstanden. Es
ist allerdings moglich, dass etwelche Opposition des-
wegen entsteht, dass die Gemeinden die Hilfte des im
Bannbezirk entstandenen Schadens decken sollen. Ich
finde aber, es ist am Platz, diese Bestimmung aufzu-
nehmen, damit auch die Gemeinden die eingegangenen
Entschddigungsanspriiche kontrollieren konnen und
man nicht zu weitgehende Forderungen stellt.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wir haben uns allerdings die Sache etwas
anders vorgestellt, so nimlich, dass die Gemeinden,
in denen ein derartiger Schaden gemeldet wird, das
Entschiddigungsverfahren durchfithren und der Staat
ihnen dann die Hilfte der ausbezahlten Entschiddigun-
gen zuriickvergiitet. Das scheint mir viel einfacher zu
sein, als wenn der Staat jemanden speziell beauftragen
muss, sich den Schaden an Ort und Stelle anzusehen.
Die Gemeinden kennen die Verhidltnisse und kdnnen
viel leichter urteilen, ob die Anspriiche richtig sind,
um etwaige Ueberforderungen zu reduzieren. Ich halte
dieses Vorgehen fiir das richtigere.

Lindt, Prisident der Kommission. Herr Regierungs-
rat Moser hat den Antrag Neuenschwander nicht rich-
tig aufgefasst, denn dieser bezieht sich nicht auf
Alinea 2, sondern 1. Herr Neuenschwander mdichte
einfach im Gesetz selbst deutlich sagen, dass die Ent-
schidigung an Gemeinden, deren Areal Bannbezirk ist,
ihnen vom Staat bezahlt werden soll. Das will aber
auch der Regierungsrat, und damit sollte man sich zu-
frieden geben konnen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich gehe damit einig.

Scherz (Reichenbach). Ich akzeptiere die Erkli-
rung des Herrn Kommissionsprisidenten, dass die Er-
mittlung des Schalens fiir den Fall, dass ein Streit
zwischen dem Grundeigentiimer und den entschidi-
gungspflichtigen Organen entstehen sollte, nach Art. 45
geregelt wird. Doch ist es vielleicht gut, dies zuhanden
der zweiten Lesung noch klarzustellen, denn dieser
Art. 45 spricht von einem Jagdpichter, der ein Mit-
glied dieser Kommission zu ernennen hitte; hier aber
haben wir natiirlich fiir den Bannbezirk keinen sol-
chen.

Angenommen nach Antrag Neuenschwander.

Beschluss:

Art. 9. Im Falle der Errichtung oder Beibehal-
tung von Bannbezirken ist der dadurch den be-
teiligten Gemeinden am Pachtzins entstehende
Ausfall nach der produktiven Fliche des Bann-
bezirks und auf der Grundlage des im Landesteil
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durchschnittlich von der Hektare erzielten Ge-
meindeanteils durch den Staat zu entschidigen.

Die betreffenden Gemeinden und der Staat sind
gegeniiber Forderungen, welche fiir Wildschaden
im Bannbezirk entstehen, in gleicher Weise und
zwar zu gleichen Teilen gemeinsam haftbar wie
Jagdpichter.

Art. 10.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Urspriinglich hatte man die Auffassung,
und der erste Entwurf der Forstdirektion war auch so
abgefasst, dass Brienzer-, Thuner- und Bielersee, weil
diese Staatseigentum sind, durch den Staat selber zur
‘Verpachtung ausgeschrieben werden sollen. Allein man
hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es in den
betreffenden Gemeinden unangenehm beriihren wiirde,
wenn man die Seen von den anstossenden Gemeinden
abtrennen wollte, und dass anderseits auch die Aus-
ithung der Jagd schwierig wire. Wenn der Jiger vom
Land aus einen Vogel abschiesst, und dieser in den
See fillt, darf er das Seegebiet nicht betreten, um ihn
zu holen; umgekehrt kann der Jiger auf dem See einen
Vogel schiessen, der noch ans Land fliegt, von wo er
wieder nicht geholt werden darf. So hat man sich ge-
einigt, dass die Seen grundsiitzlich den anstossenden
Gemeinden zuzuteilen seien. Ich stelle mir die Sache
so vor, dass die Gemeinden in der Breite, wie sie an
den See anstossen, bis in die Seemitte hinaus ein ein-
ziges Revier bilden wiirden. Der Regierungsrat wird
das noch genau festzusetzen haben; im Gesetz selber
kénnen wir es nicht im einzelnen ausfithren, weil das
zu weit fithren wiirde. Die an die Seen anstossenden
Gemeinden konnen sich aber befriedigt erklaren, indem
sie auf jeden Fall das erhalten werden, was ihnen zu-
kommt.

Neuenschwander. Ich mochte mir hier einen An-
trag erlauben. Mit dieser Zuweisung des Seegebietes
bin ich einverstanden. Wir haben aber auch noch
kleinere Seen, so z. B. den Gerzensee; es wire gut,
auch diese hier einzubeziehen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Gerzensee gehort nicht dem Staat;
infolgedessen beriihrt uns hier die Zuteilung zur Ge-
meinde, auf dessen Areal er sich befindet, auch nicht.
Gleich verhilt es sich mit all den andern kleinen Seen,
die ganz in einer Gemeinde drin liegen oder an meh-
rere Gemeinden anstossen. Das gilt iiberhaupt durch-
wegs, wo es sich nicht um Staatsareal handelt wie
bei den drei genannten Seen, dem Aarebett und dem
Emmebett, sondern wo wir Privateigentum haben, im-
merhin nun nicht Privateigentum in dem Sinne, dass
nur gerade der betreffende Grundbesitzer jagen diirfte;
denn auch dieses Areal gehort in den Jagdkreis der
betreffenden Gemeinde hinein. Es wiirde viel zu weit
fihren, alle die kleinen Seen wie Gerzensee, Amsol-
dingersee, Burgiischisee und die vielen Seelein im Ge-
birge hier aufzuzihlen; sie sind einfach im Areal der
betreffenden Gemeinden inbegriffen.

Roth, Der Herr Regierungsrat hat die Aare ge-
nannt, die ebenfalls Staatsgebiet sei. Ich méchte da
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anfragen, wie es sich dort verhilt mit der Zuteilung
an die Gemeinden, ob man die Grenze auch in der
Flussmitte ziehen wird.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Gemeindegrenze macht hier Regel;
wo sie mit der Aaremitte zusammenfillt, wird also
diese als Grenze genommen. Das ist eine Sache der
Bereinigung der Jagdkreise und wird dort zu bespre-
chen sein. Ein Anspruch des Staates ist da durchaus
ausgeschlossen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 10. Der Brienzer-, der Thuner- und der
Bielersee werden den angrenzenden Gemeinden
zugeteilt. Das Nédhere bestimmt der Regierungs-
rat.

Die Schwimmvdogeljagd auf Grenzgewissern
ist vom Regierungsrat mit den benachbarten Kan-
tonen besonders zu regeln.

Art. 11.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Gestiitzt auf Erfahrungen an andern Orten
hat man sich die Sache so vorgestellt, dass die Jagd-
kreise auf dem Wege der Versteigerung zu verpachten
seien. Der Regierungsstatthalter wiirde den Versteige-
rungstag so ansetzen, dass in den Amtshezirken, wo
nur wenige Gemeinden sind, fiir simtliche Gemeinden
die Versteigerungen am gleichen Tage stattfinden wiir-
den, in den andern Amtsbezirken wenigstens fiir einen
Teil derselben gleichzeitig. Damit keine Jalousie ent-
steht, wiirde die- Reihenfolge der Gemeinden entweder
durch das Los oder in alphabetischer Reihenfolge be-
stimmt. Eine Gemeindevertretung miisste bei dieser
Versteigerung anwesend sein, entweder der Gemeinde-
rat oder einzelne Mitglieder desselben oder eine Spe-
zialkommission. Der Staat als solcher wiirde den
Oberforster abordnen, da diesem die topographischen
Verhiltnisse am besten bekannt sind, und er auch am
ehesten Auskunft geben kann iiber die Grenzen der
einzelnen Jagdreviere, liber die sich etwa auswirtige
Pichter erkundigen wiirden. Dann kommt die Ver-
steigerung, die in zwei Ausrufen erfolgen wiirde. Nach
Beendigung lidsst der Statthalter die Gemeindevertreter
und den Staatsvertreter zu sich kommen und bespricht
mit ihnen die Frage, ob die Hingabe um dieses Angebot
erfolgen solle oder nicht. Der Amtsschaffner wiirde
das Protokoll fithren, die Pachtertrige einziehen und
den Gemeinden ihren Anteil ausbezahlen, so dass die
Gemeinden mit dem Einzug der Gebiihren usw. nichts
zu tun hétten. Soviel in bezug auf das Verfahren.

Weiter finden Sie die Bestimmung, dass die Pacht
eines Jagdkreises entweder einer einzelnen Person
oder einer Jagdgesellschaft von hochstens 10 Personen
zu libertragen sei. Vorgesehen ist, dass der Regierungs-
rat in gewissen Fidllen Ausnahmen gestatten kann;
wir stellen uns die Sache so vor, dass bei ganz grossen
Jagdrevieren sich auch Gesellschaften von 12 oder 15
Personen beteiligen konnen. Von einer Seite ist mir
bereits die Bemerkung gemacht worden, es sei nicht
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gut, wenn man schon im Gesetz zu viele Ausnahmen
vorsehe, sondern man solle lieber gleich sagen: «Fiir
grossere Bezirke kann der Regierungsrat Ausnahmen
gestatten.» Wenn man so beschliessen will, hat die
Regierung nichts dagegen einzuwenden; immerhin
glauben wir, dass Gesellschaften von 10 Personen ge-
niigen sollten. In den Kantonen Baselland und Schaff-
hausen sind es sogar nur 6 Personen, die sich gleich-
zeitig an der Pacht eines Revieres beteiligen diirfen.
Unsere Bestimmung steht nun im Zusammenhang mit
derjenigen in Art. 4, wonach ein und dieselbe Person
sich nicht an mehr als drei Revieren beteiligen darf.

Lindt, Priasident der Kommission. In Art. 11 ist
als Mittel fiir die Verteilung der Reviere an die Pichter
der Weg der Versteigerung gewiéhlt. Schon in der Ein-
tretensdebatte wurde kurz darauf hingewiesen, dass
man bei den vorberatenden Behdrden eine zeitlang,
als noch der erste Entwurf in Diskussion stand, die
Frage erwogen hat, ob es nicht moglich wire, die Re-
viere so hinzugeben, dass durch eine Schatzungskom-
mission der jagdliche Wert der einzelnen Reviere fest-
gestellt wird und dass dann einfach die betreffende
Gemeinde ihr Revier um diese angemessene Pachtsum-
me vergibt. Allein wir hielten dieses Vorgehen nicht
fiir richtig, sondern gaben der 6ffentlichen Versteige-
rung den Vorzug, weil bei einer solchen Angebot und
Nachfrage am besten zur Geltung kommen. Aus dem
Gut, das in der Jagd der einzelnen Gemeinde liegt, lisst
sich am ehesten der richtige Nutzen ziehen, wenn man
es auf eine dffentliche Steigerung bringt. Die einhei-
mischen Jiger mochten vielleicht dem andern Weg den
Vorzug geben, da sie auf diese Weise am giinstigsten
wegkdmen; es ist ja anzunehmen, dass die Schatzung
niedriger ausfallen wiirde als das Resultat einer Ver-
steigerung. Anderseits wiirden dadurch aber die Inter-
essen der Oeffentlichkeit, einmal die der Gemeinde,
die 609/, aus dem Pachtertrag erhalten soll, aber auch
des Staates, geschidigt, wenn nicht das mogliche Ma-
ximum aus dem Revier erhiiltlich gemacht werden
konnte. Es stehen sich hier also die Interessen der
ortsansissigen Jiger und diejenigen der Oeffentlich-
keit in gewissem Sinne gegeniiber. In diesem Falle
werden Sie mit uns einig gehen, wenn wir sagen, dass
die Interessen der Oeffentlichkeit den privaten Inter-
essen voranzugehen haben. In richtiger Wiirdigung
dieser offentlichen Interessen haben wir nun also den
Weg der Versteigerung gewihlt. Gleichwohl kdnnen
sich die ortsansédssigen Jager nicht beklagen; denn bis
zu Ende findet hier der Grundsatz Anwendung, dass
nicht unbedingt das hochste Angebot beriicksichtigt
werden muss, sondern dass, wie Sie in Alinea 2 des
Art. 12 sehen, die ortsansissigen Jager beriicksichtigt
werden kdnnen, wenn sie ein angemessenes Angebot
machen. Wir halten diese Art der Hingabe der Pacht
fiir die richtige, weil sie im Interesse der Oeffentlich-
keit liegt.

Die Kommission hat endlich beschlossen, zum letz-
ten Absatz noch beizufiigen: « In besondern Fillen kann
der Regierungsrat Ausnahmen gestatten.» Dieser Satz
stand urspriinglich nicht im Entwurf. Es wurde darauf
hingewiesen, dass unter Umstinden in einem sehr
grossen Jagdrevier eine Gesellschaft von 10 Personen
nicht geniigen wiirde, und dass sehr wohl eine grossere
Zahl von Jigern den Jagdbetrieb vollstindig weidge-
recht und schonend durchfiihren konnten; schliesse
man aber diese Moglichkeit aus, so seien die grossen
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Gemeinden, die an sich ein sehr gutes Revier bilden
wiirden, nur einer kleinen Zahl von Jédgern zuging-
lich. Dieser Argumentation konnte sich die Kommis-
sion nicht verschliessen. Wir bestimmten daher, dass
in solchen Ausnahmefillen auch Gesellschaften von
mehr als 10 Personen beriicksichtigt werden kdénnen.
Dieser Zusatz hat also lediglich den Sinn, dass der Re-
gierungsrat bei grossen Gebieten, wie wir sie speziell
im Oberland finden, die Bildung von Jagdgesellschaf-
ten mit tiber 10 Mitgliedern gestatten kann, weil dies
im Interesse des jagdlichen Betriebes, aber auch im
Interesse der Jdger selbst liegt, indem es dann einer
grossern Zahl derselben moglich ist, sich iiberhaupt
an der Jagd zu beteiligen. Ich beantrage Ihnen Zu-
stimmung.

Kunz, Solche allgemein gehaltene Ausnahmebe-
stimmungen sind in unsern Gesetzen in der Regel
nicht beliebt. Wie ich in gewissen Kreisen vernommen
habe, erregt dieser letzte Satz von Art. 11 Anstoss,
weshalb ich beantragen mochte, dass die Kommission
und der Regierungsrat zu priifen haben, ob man die-
sen Satz nicht pridziser fassen konnte, z. B. in der
Weise, wie es schon von Herrn Hiltbrunner angeregt
wurde: «In Jagdkreisen mit itber 2000 ha darf der Re-
gierungsrat die Zahl der Gesellschaftsmitglieder auf
15 Personen erhohen.» Ich bin sicher, dass der Satz,
wie er in der Vorlage steht, von den Gegnern des Ge-
setzes ausgeschlachtet wird, weshalb ich als Freund
der Vorlage in diesem Sinne Antrag stelle.

Bangerter. Es ist eine bekannte Tatsache, und
ist auch hier im Saale schon wiederholt darauf hin-
gewiesen worden, dass das Pachtsystem beim Volk,
besonders auf dem Land, nicht sehr beliebt ist; jeden-
falls braucht es noch viel Arbeit, bis man dem Volk
diese Reviervorlage mundgerecht machen kann. Ich
glaube nun, man konnte den Reviergedanken populidrer
machen, indem man den Gemeinden mehr Kompetenzen
einriumt. Statt den Regierungsstatthalter mit der Ver-
steigerung der Jagdkreise zu betrauen, sollte man
diese Kompetenz den Gemeindebehdrden iiberweisen.
Das wiirde sicher das Zutrauen des Volkes zur Vorlage
stirken. Ich sehe nun aber ein, dass ein derartiger
‘Antrag hier keine grosse Aussicht auf Erfolg haben

wiirde, weshalb ich vorliufig davon Umgang nehme.

Dagegen mochte ich die Kommission bitten, wenn es
ihr wirklich ernst damit ist, die Vorlage dann auch
vor dem Volk durchzubringen, diese Frage noch vor
der zweiten Lesung einer ernsthaften Priifung zu un-
terziehen. Mir scheint, es sollte moglich sein, den Ge-
meinden oder Gemeindebehorden etwas mehr Kom-
petenzen in dieser Sache einzuriumen, wodurch der
Gedanke des Reviersystems beim Volk nur gewinnen
konnte.

Neuenschwander. Ich halte es fiir durchaus rich-
tig, wenn man diesen Art. 11 an der nichsten Kom-
missionssitzung nochmals unter die Lupe nimmt. Er
steht in Verbindung mit dem Art. 5, wo es heisst, dass
der Jagdgast vom Pichter in keiner Weise zur Mit-
tragung der Kosten der Jagdpacht herangezogen wer-
den darf. Anders sind die Verhiltnisse im Aargau.
Dort sind in der Regel nicht so viele Pichter beteiligt,
vielleicht nur 6 oder 7; die Jagdgesellschaft zahlt aber
gewohnlich das doppelte, in den grossen Revieren 15
bis 20 Personen. Wenn man in unserem Gesetz fiir

39*
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die Pachtiibernahme eines Reviers die Zahl der ein-
zelnen Gesellschaft so stark einschrinkt, so wird da-
durch die Zahl der Jdger, die sich iiberhaupt an der
Jagd beteiligen konnen, wesentlich reduziert, was un-
ter allen Umstinden vermieden werden sollte. Wir
miissen es ermoglichen, dass die bisherigen Jagd-
freunde sich wenigstens an einem Revier beteiligen
konnen. . Ich wire daher der Meinung, es sei die Frage
zu priifen, ob man die Maximalzahl einer Gesellschaft,
besonders fiir grossere Jagdkreise, nicht auf 15 er-
hohen sollte. Im Kanton Aargau konnen die Jagd-
pdchter sich verstindigen und die Kreise unter sich
abteilen, wihrend nach unserer Vorlage jede Gemein-
de in der Regel einen Kreis bilden soll. Da diese
durchschnittlich grosser sein werden als im Aar-
gau, glaube ich, man sollte diesen Wiinschen nach
Erhohung der Mitgliederzahl der Jagdgesellschaften
entgegenkommen. Nach unserer Vorlage wiirde ohne-
hin die Pacht eines Reviers fiir den gewdohnlichen
Biirger eine zu teure Geschichte, da man mit einer
Pachtsumme von 400—500 Fr. rechnet. Wir miissen
alles vermeiden, was den Anschein erwecken konnte,
dass das Jagen in Zukunft so teuer zu stehen komme.
Sobald sich statt 10 Personen nun ihrer 15 an einem
Jagdkreis beteiligen kénnen, wird die Ausgabe fiir den
Einzelnen begreiflicherweise entsprechend geringer.
Ich bin deshalb der Auffassung, dass man den gedus-
serten Wiinschen Rechnung tragen und bis zur nich-
sten Lesung beziigliche Antriige stellen sollte.

Lindt, Prisident der Kommission. Auf die Be-
merkungen der Herren Kunz, Bangerter und Neuen-
schwander mochte ich einige Aufschliisse erteilen. Herr
Kunz wiinscht, der Schlussatz des Art. 11 mdochte et-
was praziser gefasst werden, ausgehend von der Er-
wagung, dass das Wort « Ausnahmen » in solchen Fél-
len nicht beliebt sei. Das mag richtig sein; jedoch
sollte man sich auch nicht dngstigen lassen durch die
Verdrehung dieses Wortes, indem man erklirt, da sei
von Ausnahmen die Rede, man wisse ja nie, wie es
dann gehalten werde. So wird nur das Misstrauen des
Volkes erhoht. All denen, die mit solchen Erwigungen
hausieren gehen, darf man nun einmal sagen: Es ist
eure Pflicht, anzunehmen, dass die Regierung, die die
Gesetze auszufiihren hat, nicht aus schlechten Kerlen
besteht, sondern dass sie loyal und ehrlich iber der
Ausfithrung solcher Bestimmungen wacht! Wenn man
nun einmal im Wort « Ausnahme » diese grosse Gefahr
erblickt, dann konnte man einfach erkliren, worin
diese Ausnahme besteht, also z. B. eine Fldche nennen,
von der an grossere als nur zehnkopfige Jagdgesell-
schaften zugelassen werden. Als Prisident der Kom-
mission bin ich bereit, die Anregung in diesem Sinne
entgegenzunehmen und auf die zweite Lesung hin
die Frage in der Kommission und in Verbindung mit
der Regierung zu studieren.

Im gleichen Sinne werden wir die Anregung des
Herrn Bangerter priifen, die dahingeht, dass die Ver-
pachtung nicht durch den Regierungsstatthalter, son-
dern durch die einzelnen Gemeinden vorgenommen
werden sollte. Es ist dies eine sehr weitgehende
Anregung, die eine ziemliche Aenderung der Grund-
sitze bedingen wiirde, wie wir sie in bezug auf die
Verpachtung vorgesehen haben. Allein ich bin auch
schon von anderer Seite auf diese Frage hingewie-
sen worden. Wenn man in der jetzt vorgesehenen
Regelung der Verpachtung wirklich eine grosse Ge-
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fahr fiir das Gesetz sieht, dann ist es unsere Pflicht,
die Frage griindlich zu priifen. Ob wir dann dieser
Anregung Folge geben kdnnen, und wenn ja, in wel-
cher Form und welchem Umfange, werden wir Ihnen
in der zweiten Lesung mitteilen konnen. Dénn die Art
und Weise der Durchfithrung dieses neuerl Grundsatzes
und der Konsequenzen, die damit verkniipft sind, er-
fordert etwelches Studium und auch eine eingehende
Verstindigung mit der Regierang, weil wit es ver-
meiden wollen, da eine Differenz zwischen Regie-
rung und Kommission zu schaffen.

Nicht einverstanden dagegen bin ich mit der An-
regung des Herrn Neuenschwander. Er irrt sich etwas.
Ich habe zwar die Ehre, zusammen mit ihm im Kan-
ton Aargau zu jagen, muss ihm aber erwidern, dass
der Kanton Aargau nur ein Maximum von 6 Jagdpich-
tern per Jagdkreis zuliisst. Hingegen ist es dort statt-
haft, dass die Pichter verschiedener aneinanderstos-
sender Reviere nach aussen hin gewissermassen nur
eine einzige Gesellschaft bilden und die verschiedenen
Reviere gemeinsam bejagen. Rechtlich betrachtet gilt
dagegen nur derjenige als Pichter eines Revieres, der
in der betreffenden Gemeinde als Jiger eingetragen
ist; in den {iibrigen Kreisen wird er rechtlich lediglich
als Jagdgast betrachtet, auch wenn dies nach aussen
hin nicht so zum Ausdruck kommt. Der Hauptunter-
schied besteht also darin, dass im Kanton Aargau die
Pachtsummen fiir die einzelnen Reviere zusammen-
gelegt und nach der Zahl der verschiedenen Pichter
berechnet werden kdnnen, wihrend nach unserer Vor-
lage die einzelnen P#chter allein fiir die Pachtsumme
haftbar sind. Das hindert natiirlich nicht, dass auch
bei uns die Péchter verschiedener Gemeinden sich
zusammenschliessen, sich gegenseitig als Giste ein-
laden und also die Kreise gemeinsam bejagen kdénnen.
Fiir die Pachtsumme dagegen haftet im einzelnen Kreis
immer nur derjenige, der dort als Pachter eingetragen
ist.

Um den Zweck, den Herr Neuenschwander im Auge
hat, zu erreichen, ist es bei uns nicht notwendig, eine
Aenderung im Entwurf eintreten zu lassen. Es wird
sich ganz von selbst so machen, dass die einzelnen
Jagdgesellschaften sich verstindigen und sich gegen-
seitig als Jagdgiste einladen. So kann dann eine grosse
Jagdgesellschaft die Jagd in mehreren aneinander-
stossenden Revieren gemeinsam ausiiben, wobei der
Einzelne vielleicht in einem oder zwei Kreisen als
Pichter jagt, in den iibrigen als Jagdgast. Ich glaube
also nicht, dass eine Aenderung im Sinne des Herrn
Neuenschwander notig sei. Wenn aber ohnehin am
Art. 11 Abdnderungen getroffen werden miissen, so
wird sich die Kommission bei diesem Anlass auch
noch iiber diese Frage aussprechen kdnnen.

Prisident. Ich frage die Herren Kunz und Ban-
gerter an, ob sie sich von der Erklirungen des Herrn
Kommissionsprasidenten befriedigt erkliren kdnnen.

Kunz. Ja.
Bangerter. Ich bin einverstanden.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mochte Ihnen in wenig Worten be-
griinden, warum der Regierungsrat diese Ordnung vor-
gesehen hat. Zum vornherein erklire ich mich durch-
aus damit einverstanden, dass die Anregungen der
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Herren Grossrite Bangerter, Kunz und Neuenschwan-
der in der Regierung und der Kommission noch gepriift
werden sollen. Allein auf der andern Seite mochte ich
doch darauf hinweisen, dass absolut keine eigenmich-
tigen Tendenzen irgend welcher Art zu dieser Ldsung
gefithrt haben. Mit den Kantonen Aargau und Basel-
land kann man nicht ohne weiteres Vergleiche anstel-
len, weil dort die Gemeinden durchschnittlich viel
grosser sind als hier. Wir haben im Kanton Bern eine
grosse Anzahl Gemeinden mit 200 und 300 ha Fliche;
das wire kein richtiges Jagdrevier, es wiirde bei der
Versteigerung keine Nachfrage aufweisen und deshalb
auch nichts gelten. Wir haben uns ferner gesagt: Wenn
jede Gemeinde einzeln ihre Versteigerung durchfiihrt,
dann miissen die Pachtliebhaber von einer Gemeinde
zur andern reisen, es entstehen fiir sie grossere Ko-
sten, und das wiirde das Ergebnis der Versteigerung
sehr stark beeintrichtigen. Wird aber die Steigerung
fiir alle Gemeinden eines Amtsbezirkes oder doch fiir
einen Teil derselben, vielleicht 10—12 Gemeinden,
am ndmlichen Tage durchgefiihrt, dann kommen die
Pachter in grosser Zahl herbei, es gibt einen allgemei-
nen Stimulus; auch wird sich der Ertrag fiir die ein-
zelnen Jagdkreise so einigermassen ausgleichen, da
die Hingabe unter den gleichen Verhdltnissen erfolgt.

Ob nun die Leitung der Versteigerung selbst in den
Handen der Gemeindebehdrden oder des Statthalters
liegt, ist eine rein formelle Angelegenheit, und auf
diese formellen Dinge sollte man nicht so grosses Ge-
wicht legen. Viel wichtiger ist es dann, nach Schluss
des Ausrufes sich dariiber auszusprechen, ob fiir die
Zuteilung der Pacht endgiiltig die Gemeindebehdrde
oder der Statthalter massgebend sein soll. Wenn wir
die Ordnung so vorgesehen haben, wie es im Entwurf
steht, so gerade deswegen, um die Interessen der Ge-
meinden zu schiitzen. Ich bin vollstindig iiberzeugt
davon, wenn jede Gemeinde fiir sich eine Versteige-
rung ausschreibt, so wird sie dabei entschieden
schechter fahren, als wenn die Versteigerung fiir alle
Gemeinden miteinander erfolgt; denn die Liebhaber
wiirden nicht von einer Gemeinde zur andern reisen;
in verschiedenen Kreisen wiirden sie sich nicht be-
teiligen, in der Hoffnung, spéter einen andern Kreis
pachten zu kdnnen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 11. Die Jagdkreise werden im Wege der
Versteigerung verpachtet.

Die Versteigerung wird vom Regierungsstatt-
halter unter Mitwirkung des Amtsschaffners als
Protokollfiihrer, des Kreisoberférsters als Staats-
vertreter und der zustindigen Gemeindevertreter
durchgefiihrt.

Die Pacht eines Jagdkreises kann einzelnen
Personen oder einer Gesellschaft von hdchstens
10 Personen iibertragen werden. In besondern
Fiallen kann der Regierungsrat Ausnahmen ge-
statten.

Art. 12.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dies ist ein Artikel, der sicher im Plenum
des Rates Anlass zu eingehender Diskussion geben
wird. In allen andern Revierkantonen und auch im
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Ausland gilt durchwegs der Grundsatz, dass fiir die
Hingabe das Hochstangebot massgebend ist, sofern die
Pichter die notigen Garantien bieten. In unserem Ent-
wurf wird zugunsten der ortsansissigen Jiger eine
Ausnahme gemacht, man will ihnen ein Entgegenkom-
men zeigen; ich glaube zwar nicht, dass dieses Ent-
gegenkommen bei den Patentjigern grossen Eindruck
machen wird. Im urspriinglichen Entwurf lautete die
Bestimmung so, dass das hochste Angebot massgebend
sein sollte, dass aber die ortsansdssigen Jdger das
Recht hitten, die Pacht zu diesem Hichstangebot an
sich zu ziehen. Verschiedene Anregungen und Ein-
gaben haben uns dann veranlasst, in Verbindung mit
der grossritlichen Kommission diesen Punkt anders
zu ordnen, ndmlich in der Weise, dass die ausschliess-
lich oder doch mehrheitlich in der Pachtgemeinde
niedergelassenen Jagdgesellschaften ohne Riicksicht
auf hohere Angebote beriicksichtigt werden konnen,
sofern ihr Angebot angemessen erscheint und sie fiir
einen richtigen Jagdbetrieb geniigend Garantie bieten.
Dabei ist auch die Anregung gefallen, einen gewissen
Prozentsatz als Marge festzusetzen. Allein das ist aus-
serordentlich schwierig und hétte auch, wie nachge-
wiesen werden kann, gar keine Bedeutung; denn wenn
auch ein solcher Prozentsatz festgelegt wiirde, kdnnte
gleichwohl von auswirtigen Jégern iiberboten werden.
Wichtiger ist fiir die ortsansissigen Bewerber, dass sie
itherhaupt, trotz hohern Angeboten, beriicksichtigt
werden konnen.

Das Verfahren ist in folgender Weise gedacht: Die
Steigerung hat stattgefunden, die Angebote liegen vor;
der Statthalter nimmt die betreffenden Gemeindever-
treter zu sich, bespricht mit ihnen die Sache und sucht
ihre Zustimmung fiir die Hingabe im einen oder andern
Sinn zu erhalten. Nach Anhdrung dieser Gemeinde-
vertreter und des Staatsvertreters wiirde dann der
Statthalter entscheiden; gegen seinen Entscheid kann
der Rekurs an den Regierungsrat ergriffen werden.
Wenn also die Gemeindevertreter mit der Hingabe
nicht einverstanden sind, kdnnen sie ohne weiteres
den Rekurs ergreifen. Es wurde mir dazumal gesagt,
man solle fiir den Entscheid unbedingt den Statthalter
zustindig erkldren, denn er sei der Vertrauensmann
des Amtsbezirks, sei auch von diesem selbst gewihlt
und nicht etwa durch die Regierung. Anderseits hat
man mir dann aber erklirt, das treffe nicht tiberall zu;
man sihe es lieber, wenn die Gemeindevertreter bei
der Hingabe einen stirkern Einfluss hétten, wenn sie
eventuell das massgebende Wort sprechen diirften und
dann der Rekurs von den andern Beteiligten erhoben
werden konnte. Wenn 4, 5 oder 6 Gemeindevertreter
anwesend sind, dann ist aber auch anzunehmen, dass
diese iiber die Hingabe unter sich oft nicht einig sind,
sondern sich in eine Mehrheit und eine Minderheit
spalten. Dieser Art. 12 wird also zu eingehender
Diskussion Anlass geben und vielleicht dazu fiihren,
dass den Gemeindevertretern ein noch stirkerer Ein-
fluss gesichert wird. Wenn man das tun will, haben
wir unserseits nichts dagegen, namentlich wenn man
glaubt, durch eine fortgesetzte Delegierung von Kom-
petenzen das Gesetz eher durchzubringen. Anderseits
mochte ich aber doch darauf aufmerksam machen, dass
diese Delegierung von Rechten allerlei Arten nach und
nach auch ihren ungiinstigen Einfluss ausiiben kann
und dass es sicher nicht im Interesse einer richtigen
Demokratie ist, der eigentlichen Zentralgewalt immer
mehr von ihren Rechten wegzunehmen, sie immer
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mehr zu dezentralisieren. Wenn man glaubt, hier miisse
eine Aenderung eintreten, so ist die Regierung grund-
sitzlich nicht dagegen.

Lindt, Prisident der Kommission. In der Kommis-
sion haben wir keinen Anstoss daran genommen, dass
der Regierungsstatthalter der Leiter der Steigerung
sein und den Entscheid fillen soll. Wir hatten die Auf-
fassung, da das Jagdregal dem Staate gehort, sei es
auch angezeigt, dass dieser Staatsbeamte die Verstei-
gerung leite, da er einerseits der Vertreter des Eigen-
timers dieses Jagdregals sei, anderseits aber doch
auch das Vértrauen des Amtsbezirkes geniesse, da ja
der Regierungsstatthalter durch das Volk des Amts-
bezirks selbst gewdhlt sei, so dass nicht der geringste
Zweifel an der Loyalitit und der unparteiischen Lei-
tung durch diesen Vertreter erhoben werden konne.
So erklirten wir uns denn in der Kommission dis-
kussionslos mit dieser Ordnung der Dinge einverstan-
den.

Neu in diesen Artikel schalteten wir aber die Ver-
pflichtung ein, die Pacht noch am Versteigerungstag
selber hinzugeben, damit die Steigerer, die ein Ange-
bot gemacht haben, sofort wissen, woran sie sind.
Wird das Revier nicht ihnen zugeschlagen, so kénnen
sie sich sofort an einer andern Steigerung beteiligen,
da nach dem Entwurf eine ganze Anzahl von Gemein-
den, vielleicht alle aus dem ganzen Amtshezirk, am
nimlichen Tag zur Versteigerung gelangen. Aus die-
sem Grunde ist die sofortige Hingabe notig, wie wir
sie am Schluss des ersten Alineas mit den Worten sta-
tuiert haben: «... unmittelbar nach Schluss der Stei-
gerung ». Diese Bestimmung hat auch noch einen an-
dern Zweck. Sie vermeidet es, dass ein einzelner Jiger
in den gliicklichen Besitz von mehr als drei Jagd-
revieren kommt und dann gemiss einer Bestimmung
von Art. 4 in der Lage ist, auf eines dieser Reviere zu
verzichten. Erfolgt die Hingabe nicht sofort, so wird
sich einer sagen: Sicher ist sicher — ich weiss ja
nicht, ob ich jenes Revier bekomme oder nicht, des-
halb beteilige ich mich lieber noch an drei weitern,
denn alle bekomme ich jedenfalls nicht, da unter den
Bietenden auch ortsansissige Jager sind! So konnte es
dazu kommen, dass einer mehr Reviere zugeschlagen
erhilt, als er anzunehmen berechtigt ist, und das gibe
eine unangenehme Situation; der Pachter wiirde dann
auf eines dieser Reviere verzichten, und die betroffene
Gemeinde wire vor die Frage gestellt, ob sie nun das
niedrigere Angebot beriicksichtigen oder eine neue
Versteigerung abhalten wolle. So entstiinden Kom-
plikationen. Auch aus diesem Grunde ist es erforder-
lich, ob nun fiir die Versteigerung selbst dieses oder
jenes Verfahren gewidhlt wird, dass iiber die Hingabe
der Pacht sofort entschieden wird.

Ueber das Vorrecht der Ortsansissigen ist schon
Verschiedenes gesagt worden; es wird nicht notig
sein, dass ich ndber darauf eintrete. Ich personlich
und mit mir die Kommission sind der Auffassung, dass
wir mit dieser Bestimmung, die sich sonst nirgends in
den Jagdgesetzen von Revierkantonen vorfindet, den
ortsansissigen Jigern ungemein weit entgegenkom-
men. Aber diese anerkennen das nicht, sondern weisen
in ihren Zeitungen schon jetzt darauf hin, es heisse im
Entwurf nur: «konnen ... bevorzugt werden », wobei
sie dieses «konnen » drei- und vierfach unterstreichen
und die Frage stellen: Glaubt ihr, solange es heisst
«konnen», es werde uns jemals ein Revier zugeschla-

(17. Mai 1927.)

gen? — Das ist nun einmal die Tendenz der Patent-
jiger, den Bestimmungen eine solche Auslegung zu
geben; statt anzuerkennen, dass in diesem Alinea 2
fiir sie eine Bevorzugung liegt, erklidren sie es als eine
Falle, auf die sie nicht hereingehen wiirden. Ich
glaubz, diejenigen, die mit der Versteigerung zu tun
haben werden, Gemeinde- wie Staatsvertreter, sind
anderer Auffassung, und wenn diese Bestimmung ein-
mal Rechtskraft erhalten hat, dann wird sie sicher
durch den Staatsvertreter, namentlich aber auch durch
die Gemeindevertreter ehrlich und loyal gehandhabt
werden. An verschiedenen Orten wird dann der Fall
eintreten, dass die Ortsansissigen den Vorzug erhalten,
namentlich wenn sie in ihrer Gemeinde Zutrauen und
Achtung geniessen und man weiss, dass sie ordentlich
und weidménnisch richtig jagen. Eine Gemeinde wird
schliesslich auch etwelche Einbusse bei der Verpach-
tung mit in Kauf nehmen, wenn sie weiss, dass sie es
dafiir mit Leuten zu tun hat, die die Achtung und das
Zutrauen verdienen, statt mit vollstindig Unbekannten.
Daher wird diese Bestimmung nicht auf dem Papier
stehen bleiben, sondern voraussichtlich in verschie-
denen Féllen zur Anwendung gelangen. Umso eigen-
artiger und fiir die Kampfesweise der Gegner dieses
Gesetzes charakteristischer ist es, wenn sie jetzt schon
das Misstrauen gegen dieses «konnen» in die Diskus-
sion streuen und behaupten, diese Bestimmung sei
ohne Bedeutung. Doch, dieser Satz hat Bedeutung fiir
das Gesetz, und die einheimischen Jager sollten froh
sein, dass man ihnen in solcher Weise entgegenkommt.

Mit Riicksicht hierauf und in Wahrung der Inter-
essen der ortsansissigen Jiger wurde in der Kommis-
sion auch noch der Antrag gestellt, in das Gesetz die
Bestimmung aufzunehmen, dass die Pacht den orts-
ansdssigen Jigern zugeschlagen werden miisse, wenn.
die Differenz zwischen ihrem und dem héchsten Ange-
bot nicht mehr als 309/, betrage. Auf den ersten Blick
sagter. wir uns, diese Bestimmung liege im Interesse
der Ortsansadssigen und ermdogliche eine richtige Durch-
fihrung des Alinea 2; so hitte man ohne weiteres
auch eine klare Situation gehabt. Allein als wir diesen
Antrag niher diskutierten, und in seinen Konsequenzen
und praktischen Auswirkungen iiberdachten, kamen
wir zu dem Schluss, dass diese Bestimmung nicht im
Interesse der ortsansdssigen Jiger liege. Man ver-
gegenwdrtige sich nur den Hergang einer solchen Ver-
steigerung. Im Anfang fallen die Angebote ziemlich
lebhaft; dann kommt der Moment, wo man fiihlt, dass
man sich der obern Grenze nidhert; es wird noch ein
wenig geboten, und dann ist Schluss. Kommt nun ein
Jagdrevier zur Versteigerung, und es sagt sich einer:
Ich will es haben, koste es nun, was es wolle! so wird
er, wenn im Gesetz diese Marge von 309/, festgelegt
ist, ruhig hinaufbieten, um immer oben zu sein, und
wenn er dann sieht, dass die Grenze erreicht ist, iiber
die hinaus die Ortsansdssigen wahrscheinlich nicht
mehr bieten werden, wirft er noch ein Mehrgebot
von 409/, hin und die Sache ist erledigt; denn die Dif-
ferenz ist nun zu gross, als dass die Ortsansissigen
noch weiter bieten kénnten. Darum glaubte die Kom-
mission, dass eine solche Bestimmung sich in der
Praxis gerade in ihr Gegenteil umkehren konnte, und
hat diesen Antrag abgelehnt. Der Artikel in seinem
jetzigen Wortlaut ist sicher giinstiger fiir die orts-
ansissigen Jiger. Es miissen zwei Bedingungen erfiillt
sein, damit ihr Angebot Beriicksichtigung findet; ein-
mal muss ihr Angebot ein angemessenes sein; sodann



(17. Mai 1927.)

miissen die betreffenden Jiger auch Garantie bieten
fiir einen richtigen Jagdbetrieb. Diese zwei Fragen
konnen gerade von den Gemeindevertretern richtig ab-
geschiitzt werden. Es ist viel wahrscheinlicher, dass
die Ortsansidssigen Beriicksichtigung finden, wenn die
Differenz nicht prozentual begrenzt ist.

Eine Bemerkung noch zum letzten Alinea. Unter
« Beteiligten », die Rekurs gegen den Entscheid des
Regierungsstatthalters erheben kénnen, sind einmal
diejenigen zu verstehen, die sich an der Steigerung des
betreffenden Reviers beteiligt haben, ferner der Staats-
vertreter und endlich die Gemeindevertreter. Wenn
z. B. der Statthalter die Pacht dem Héchstbietenden
zuschligt und dieser nicht in der Gemeinde selbst
wohnt, so konnen die ortsansissigen Bieter Rekurs
erheben. So steht auch dem Kreisoberforster das Recht
zu, Einsprache zu erheben, wenn er mit der Hingabe
nicht einig geht, was zwar nicht oft vorkommen wird.
Auch die Gemeindevertreter konnen den Rekurs er-
greifen; es wird allerdings schon ein ganz krasser Fall
vorliegen miissen, damit sie das tun. Aber festzuhalten
ist hier, dass die Bietenden, die Gemeindevertreter und
der Regierungsvertreter als « Beteiligte » zu betrachten
sind und demgemiss das Rekursrecht haben.

Die Kommission beantragt lhnen, den Art. 12 in
dieser Form zu akzeptieren.

Schneider. Schon in der Kommission hat die Tat-
sache zu Diskussionen Anlass gegeben, dass der Re-
gierungsstatthalter bei dieser Versteigerung eigentlich
das michtigste Wort zu sprechen haben soll. Der Spre-
chende hat dort darauf hingewiesen, dass man in ein-
zelnen Amtsbezirken dem Statthalter nicht dasjenige
Zutrauen entgegenbringe, das notig sei, damit keiner
unter den Beteiligten sagen konne, er sei ungerecht
behandelt worden. Man hat darauf verwiesen, die Ver-
héltnisse konnten sich so gestalten, dass bessere Jagd-
gesellschaften Einfluss auf den Statthalter haben und
dadurch die einheimischen Jager in Nachteil versetzt
wiirden. In der Kommission hat man sich darauf ge-
einigt, dass der Regierungsstatthalter den Entscheid
fillen solle. Inzwischen konnten wir mit den Leuten
Fiithlung nehmen und erfahren, dass diese Fassung An-
stoss erregt. Ich glaube daher, es wire gut, dieses
Alinea 1 an die vorberatende Kommission zuriickzu-
weisen, damit eine andere Losung gefunden werden
kann, vielleicht in der Weise, dass die Gemeindever-
treter beim Entscheid iiber die Hingabe der Pacht
einen grossern Einfluss bekommen. In diesem Augen-
blick geht es nicht wohl an, sich fiir die eine oder an-
dere Fassung zu entschliessen; dagegen sollten wir
den Artikel an die Kommission zuriickweisen, in der
Erwartung, dass eine andere Fassung im Volk dann
mehr Anklang findet und damit auch die ganze Vor-
lage. Ich mochte diese Anregung hiér nur zur Diskus-
sion stellen.

Marbach. Ich hatte im Sinn, den Antrag zu stel-
len, es sei in Alinea 2 das beanstandete Wortchen
«kdnnen » zu ersetzen durch «sollen». Die Diskussion
hat mich noch nicht eines andern belehrt; aber ich
mochte doch in der Stellung meines Antrages vorsich-
tig sein, und einfach den Kommissionsprisidenten er-
suchen, diesen Antrag zur Priifung durch die Kom-
mission entgegenzunehmen. Es besteht die Tendenz,
den Regierungsstatthalter auszuschalten; damit geht
man aber moglicherweise zu weit. Bleibt das Alinea 1
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unverindert in der Vorlage, dann kdnnte nach meinem
Antrag an Stelle des «konnen» das «sollen» gesetzt
werden. Ein anstindiger Pachtpreis wiirde auch so
noch herausgeschlagen, weil immer noch die Klausel
dasteht: «wenn ihr Steigerungsangebot angemessen
erscheint ». Es scheint mir wichtig, dass wir hier zu
einer Einigung gelangen, weil dieser Artikel in der Be-
urteilung des Gesetzes durch das Volk und die Gemein-
den eine grosse Rolle spielen wird. Ich bitte daher die
Kommission, meinen Antrag zuhanden der zweiten Be-
ratung entgegenzunehmen.

Kammermann. Wir haben gestern bei der Ein-
tretensdebatte gesehen, dass dieses neue Jagdgesetz
nicht {iberall gute Aufnahme finden wird. Darum ist
es notig, solche Angriffspunkte, die durch die Op-
position beniitzt werden konnten, zu vermeiden. Art. 12
1st nun einer derjenigen, die sicher von der Opposition,
namentlich von den Patentjigern, aufgegriffen werden,
weil der Regierungsstatthalter iiber die Hingabe der
Pacht zu entscheiden hat. Nun hat der Herr Forst-
direktor durchblicken lassen, er sei bereit, bis zur
zweiten Lesung zu priifen, ob es moglich sei, den Ge-
meinden vermehrte Kompetenzen einzuriumen; der
Herr Kommissionsprisident dagegen hat sich hieriiber
ausgeschwiegen. Ich hitte gerne auch von ihm die
Erklarung gehort, er sei zu dieser wohlwollenden Prii-
fung durch die Kommission bereit. Die Situation ist
namlich so, dass bei Annahme des Wortlautes in die-
sem Artikel die Jadger befiirchten, in Zukunft nicht
mehr Beriicksichtigung zu finden, weil der Statthalter
sie weniger gut kennt als die Gemeindevertreter. Ich
habe die Auffassung gehort, die bisherigen Patentjiger
hétten keine Aussichten, als Jagdpédchter beriicksich-
tigt zu werden, weil der Statthalter andere Herren,
die er besser kenne, bevorzugen wiirde. Ich sehe nicht
ein, dass man die Verfiigungsrechte so sehr ausein-
anderreisst, auch wenn man diese Kompetenz nicht
dem Statthalter zuweist. Es ist sehr wohl moglich,
dass durch Einwohnergemeindebeschluss der (remein-
derat beauftragt wird, selbst die Verpachtung vorzu-
nehmen, eine Angelegenheit, die nur alle 8 Jahre ein-
mal kommt und also gut der Gemeinde iiberlassen wer-
den kann. Das kann auch in der Weise geschehen,
dass sich zu diesem Zwecke zwei oder drei Gemein-
den zusammenschliessen.

Ich bin also der Meinung, man sollte trachten, alle
Punkte, die der Annahme des Gesetzes schaden konn-
ten, auszumerzen, namentlich wenn deswegen das Ge-
setz gar nicht schlechter aussieht. Nach meiner Auf-
fassung wird durch die beantragte Abidnderung das
Jagdregal des Staates in keiner Weise beeintrichtigt;
man kann doch ganz gut den Gemeinden in diesem
Gesetz den Auftrag erteilen, sich mit der Verpachtung
ihres Gemeindereviers zu befassen. So werden gerade
die gegnerischen Jdger einen Angriffspunkt verlieren,
der von Bedeutung ist.

Reoth. Ich mochte diesen Gedanken ebenfalls warm
unterstiitzen. Wenn wir die Sache genau ansehen,
so finden wir in Art. 11 nicht nur einen, sondern drei
Staatsvertreter. In erster Linie ist der Regierungs-
statthalter, wenn schon vom Volke gewihlt, Staats-
vertreter, ferner der Amtsschaffner, der als Sekretir
bei der Versteigerung figuriert und da unter Umstin-
den einen grossen Einfluss haben kann, und endlich
noch der Kreisoberférster. Diese drei Staatspersonen
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zusammen konnen beim Versteigerungsakt einen gros-
sen Einfluss ausiiben. Demgegeniiber sollte man nun
doch die Gemeinden etwas besser beriicksichtigen,
weshalb ich Thnen beantragen mochte, das erste Alinea
von Art. 12 folgendermassen zu formulieren: «Die Hin-
gabe der Pacht erfolgt im Einverstindnis mit den Ge-
meindevertretern durch den Regierungsstatthalter un-
mittelbar nach Schluss der Steigerung.» Das setzt na-
ttrlich voraus, dass eine Einigung der Gemeindever-
treter stattgefunden hat. Kommt aber keine solche
Einigung zustande, dann fillt der Statthalter den Ent-
scheid. Sind dagegen die Gemeindevertreter unter sich
einig, dann soll der Statthalter verpflichtet sein, die
Pacht geméss diesem Vorschlag zu vergeben.

von Almen. Sie wissen, dass wir im Oberland
einen schweren Stand haben werden, wenn wir dem
Gesetz zur Annahme verhelfen wollen. Dieser Art. 12
ist dabei von ausschlaggebender Bedeutung. Es ist un-
bedingt notig, den Gemeinden hier mehr Kompetenzen
einzurdumen. Ich beantrage deshalb Riickweisung von
Art. 12 an die vorberatenden Behorden und danke dem
Regierungsrat dafiir, dass er bereit ist, diese Anregun-
gen zu beriicksichtigen.

Prisident. Die Diskussion bleibt vorliufig auf
diesen Riickweisungsantrag beschrinkt.

Neuenschwander. Ich mochte beantragen, diesen
Riickweisungsantrag von Almen abzulehnen. Ich glau-
be nicht, dass wir diesen Artikel, der ganz genau un-
tersucht werden muss, bevor wir ihn abdndern, jetzt
an die Kommission zuriickweisen konnen. Die An-
regungen und Vorschlige, die jetzt gemacht worden
sind, sollte man entgegennehmen und ihnen soweit als
moglich bei der zweiten Beratung Riicksicht tragen:
Wichtig genug ist diese Materie schon, um besprochen
zu werden; aber es ist durchaus nicht leicht, eine
Fassung zu finden, die allen Wiinschen entspricht.
Ich mochte nur kurz darauf verweisen, dass das Jagd-
regal dem Staat gehdrt und man den Staat in seinen
Kompetenzen nicht wohl so einschrinken kann, dass
er schliesslich gar nichts mehr zur Sache zu sagen hat.
Ich bin einverstanden mit der Auffassung, dass eine
Pacht nicht vergeben werden sollte, wenn die Ge-
meindevertreter damit nicht einverstanden sind. Aber
bei manchen Kreisen ist nicht nur eine:Gemeinde be-
teiligt, sondern deren 3 oder 4. Da muss dann vorerst
eine Verstindigung unter den Delegierten der ver-
schiedenen Gemeinden erfolgen; denn wenn die einen
dafiir sind, die Pacht dem einen Bietenden zuzuschla-
gen, die andern einem andern, so kommt man zu kei-
nem Ziel, weshalb auch in solchen Fillen eine Instanz
entscheiden muss. Mit Riicksicht auf all diese Schwie-
rigkeiten mochte ich Sie dringend bitten, nicht jetzt
schon einen Beschluss zu fassen, sondern erst bei der
zweiten Lesung definitiv zu entscheiden.

Zumstein. Ich unterstiitze den Riickweisungsantrag
von Almen. Art. 12 ist so wichtig, dass bei der Ab-
stimmung das ganze Gesetz davon abhingt. Ich bin
nicht klar dariiber, was der Ausdruck sagen soll:
«wenn ihr Steigerungsangebot angemessen erscheint »;
das ist ein dehnbarer Begriff. Wenn z. B. ein auswir-
tiger Jager fiir ein Jagdrevier 2000 oder 3000 Fr.
bietet, was ist dann fiir die ortsansdssigen Jéger ein
« angemessenes Steigerungsangebot»? s lidsst sich
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sicher eine Form finden, die den Schutz der Orts-
ansidssigen in priziserer Form zum Ausdruck bringt.
Es hat gestern geheissen, man habe Furcht vor den
Patentjigern. Das ist nicht richtig, aber diese Leute
haben grossen Einfluss. Mancherorts sagt man viel-
leicht: «Der und der geht jagen ...»; das klingt in
einem Ton, als wollte man sagen: Der hiitte eigentlich
etwas anderes zu tun. Nicht so bei uns. Wenn es da
von einem heisst: « Der geht jagen», so steigt er in der
Achtung der andern. Und diese Leute haben grossen
Anhang; gerade bei uns hinten haben die Jiger den
grossten Teil der Wihler hinter sich. Wenn wir also
in der Vorlage noch Punkte finden, die zum Angriff
gegen das Gesetz dienen kdnnen, so miissen wir da-
nach trachten, sie auszumerzen. Ein grdsserer Schutz
der ortsansissigen Jiger ist sicher am Platze.

Lindt, Prisident der Kommission. Entschuldigen
Sie, wenn ich zu diesem Riickweisungsantrag noch
einige Worte formeller Natur anbringe und Ihnen als
Prasident der Kommission Ablehnung dieses Antrages
empfehle. Das geschieht nicht etwa deshalb, weil ich
dagegen wire, diese Frage zu priifen, sondern weil,
wenn dieser Riickweisungsantrag angenommen wird,
die erste Beratung des Gesetzes in dieser Session nicht
mehr beendigt werden kann. Herr Regierungsrat Mo-
ser hat Thnen in seinem Eintretensvotum auseinander-
gesetzt, warum die Diskussion und Vorlage dieses Ge-
setzes in dieser beforderlichen Weise erfolgt ist: da-
mit wir rechtzeitig mit dem Gesetz fertig werden
und damit, wenn es einmal angenommen ist, wir un-
gefahr zur gleichen Zeit wie die andern Revierkantone
unsere Jagdreviere zur Pacht ausschreiben kdnnen
und die Beteiligung bei unsern Pachtversteigerungen
eine grossere sein wird. Der Herr Forstdirektor hat
gesagt, er hoffe, dass wir in dieser Session die erste
Beratung beendigen und dann in der Herbstsession,
da voraussichtlich bis dahin der Grosse Rat nicht mehr
zusammentreten wird, die zweite Lesung vornehmen
konnen, so dass Ende dieses oder zu Beginn des nich-
sten Jahres die Vorlage vor das Volk gelangen konne.
Wenn nun die erste Beratung jetzt nicht beendigt
werden kann, so wird das frithestens in der September-
session moglich sein; nach der ersten Lesung muss der
Entwurf publiziert werden und ist eine gewisse Frist
einzurdumen, wéahrend welcher Bemerkungen wund
eventuell Vorschlige zum Entwurf eingereicht werden
konnen. Alsdann muss die Kommission den Entwurf
neuerdings beraten, was schwerlich auf die November-
session hin geschehen kann, so dass die zweite Lesung
erst zu Beginn des nichsten Jahres erfolgen kdnnte.
So wird es Sommer oder sogar Herbst 1928 werden,
bis das Gesetz zur Volksabstimmung kommen kann,
und damit wire der Zeitpunkt verpasst, um unsere
Jagdreviere rechtzeitig zur Versteigerung bringen zu
konnen. Aus diesem Grunde beantrage ich Ihnen, den
Riickweisungsantrag abzulehnen.

Anderseits gebe ich als Priisident der Kommission
hier die Erklirung ab, dass die einzelnen Punkte, die
von dieser oder jener Seite geltend gemacht worden
sind, und die alle dahin tendieren, man méchte das
Verfahren bei der Versteigerung in dem Sinne &ndern,
dass den Gemeinden grossere Kompetenzen eingerdumt
werden, mit der Regierung besprochen und gepriift
werden sollen. Diese Fragen sind wichtig, und ihre
Regelung kann nicht von heute auf morgen sozusagen
aus dem Handgelenk geschiittelt werden, so dass es
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der Kommission und der Regierung nicht mdoglich
wire, wenn man heute Riickweisung beschliesst, noch
im Laufe dieser Woche zusammenzutreten und die
richtige Redaktion zu finden. In so kurzer Zeit ist das
ausgeschlossen, denn die Redaktion der einzelnen Be-
stimmungen muss genau gepriift werden. Wir haben
nun schon gesehen, wie man jedes Wort sechsmal
dreht, um ja irgendwo eine Unsicherheit zu entdecken.

Darum sollte auch den Herren, die diesen Riick-
weisungsantrag gestellt oder unterstiitzt haben, unsere
Erklirung geniigen, dass wir die gemachten Einwénde
und Forderungen genau priifen und gemeinsam mit der
Regierung den Boden suchen werden, der den Wiin-
schen, soweit sie wirklich berechtigt sind, Rechnung
trigt.

Im gleichen Sinne sollte, wie ich glaube, auch der
Antrag des Herrn Roth behandelt werden. Er geht nicht
so weit wie die andern Vorschlige, umfasst jedoch
die gleiche Materie, so dass ich auch Herrn Roth er-
suche, seinen Antrag fallen zu lassen und ihn nur zu-
handen der zweiten Lesung an die Kommission zu
weisen.

von Almen. Um den Fortgang der Verhandlungen
nicht weiter zu storen, ziehe ich meinen Riickwei-
sungsantrag zuriick. Ich bin mit dem durch den Prii-
sidenten vorgeschlagenen Vorgehen einverstanden, er-
warte aber, dass bei der zweiten Lesung dieser Art. 12
noch behandelt werde.

Roth. Auch ich bin damit einverstanden, wenn
mein Antrag in eine Anregung an die Kommission zu-
handen der zweiten Beratung umgewandelt wird.

Schletti. Ich méchte eine Anfrage an den Herrn
Regierungsrat und den Kommissionspriasidenten rich-
ten, die sich auf die Ausdriicke «kdnnen » und « ange-
messen » im zweiten Alinea bezieht. Urspriinglich be-
stand die Idee, die einzelnen Jagdreviere vorher schi-
tzen zu lassen und dann den ortsansissigen Jigern das
Recht einzurdumen, diese Gebiete zum Schatzungs-
wert zu pachten. Ich mdchte nun anfragen, warum
man diese Idee hat fallen lassen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Diese Idee wurde fallen gelassen, weil
man sich sagte, dass das eine ausserordentliche Ein-
schrinkung der Kompetenzen der Gemeinden bedeuten
wiirde. Ich muss mich da nun doch etwas wundern.
Auf der einen Seite sagt man, der Statthalter solle
nicht entscheiden diirfen, denn er kénnte vielleicht
den Zuschlag an das hochste Angebot erkliren, und es
liege doch nicht im Interesse der Gemeinden, soviel
Geld zu erhalten, sondern die ortsansédssigen Jiger zu
beriicksichtigen; und auf der andern Seite fragt man,
warum keine Schatzungskommission eingesetzt werde,
die die Gemeindereviere schitzen wiirde, so dass die
Jiger dann das Recht hitten, die Pacht um diesen
Preis zu tibernehmen. Ich glaube, durch das letztere
Verfahren wiirde man die Gemeinden vollstindig um
ihre Mitsprache bringen; sie koénnten sich in keiner
Weise mehr dussern, ob sie so einverstanden seien oder
nicht.

Ich sehe die ganze Geschichte nicht fiir so gefihr-
lich an. Wenn in einer Gemeinde ein Angebot von
Ortsansissigen von 2000 Fr. vorliegt und ein solches
von 3000 oder 4000 Fr. von Auswirtigen, dann bin
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ich iiberzeugt, dass auch die Gemeindevertreter er-
kliren werden: Diese Differenz ist zu gross, wir kon-
nen die Ablehnung des hoheren Angebotes nicht ver-
antworten, und wenn die einheimischen Jédger nicht
mehr bieten wollen, dann miissen sie trachten, ander-
wirts zu jagen, denn unser Revier ist uns mehr wert.
Umgekehrt aber wird man, wenn die Differenz keine
grosse ist, den Ortsansidssigen den Vorzug geben.

Noch heute bin ich der Meinung, dass die Ordnung,
wie der Entwurf sie vorsieht, die richtige ist; der
Statthalter wird den Entscheid nicht iiber die Gemein-
den hinweg fillen. Was Herr Roth iiber die Staats- .
vertreter sagt, ist nicht richtig; die Vorlage nennt ein-
zig den Oberforster als Staatsvertreter, der Staat ist
nur mit einer einzigen Stimme vertreten; anderseits
konnen auch die Vertrster der Gemeinde nur eine
Stimme abgeben, sie miissen sich also zu einigen
trachten. Stellen Sie sich aber vor, dass die Gemeinde-
vertreter sich nicht verstindigen konnen und dass sie,
nicht aber der Statthalter, entscheiden sollen. Wohin
wiirde das fithren? Ich glaube, die Interessen von Ge-
meinden und Staat laufen in dieser Sache ziemlich
parallel, und da die Gemeinden ohnehin mehr bekom-
men als der Staat, nimlich 609/,, ist bei ihnen das
Interesse an einer richtigen Hingabe noch grisser.

Ich bin durchaus einverstanden damit, dass man
diese Fragen nochmals priift, denn ich verstehe, dass
der Art. 12 ausserordentlich wichtig ist. Aber was ich
an dieser Stelle nicht verstehen kann, ist, dass man so
ausserordentlich besorgt ist um das Wohl der soge-
nannten ortsansissigen Jiger und ihnen so ungemein
grosse Privilegien einrdumen will. Man glaube doch
nicht, wenn im Kanton Bern mit seinen annihernd
500 Gemeinden von heute auf morgen das Revier-
system eingefiihrt wird, dass aus der ganzen Schweiz
die Jagdpédchter so massenhaft erscheinen werden, um
unsere Reviere zu ersteigern! Das Angebot ist auf je-
nen Zeitpunkt so gross, dass einzelne Gemeinden viel-
leicht Miithe haben werden, iiberhaupt einen Pachter
zu bekommen. Die bernischen Jédger in erster Linie
werden danach trachten, hier etwas erwerben zu kon-
nen, und es werden auch einige auswirtige Jiger er-
scheinen. Aber so gross wird die Nachfrage sicher
nicht sein, dass die ortsansissigen Jiger befiirchten
miissen, iberboten zu werden. Die Sache wird ver-
haltnisméssig billig abgehen.

Huggler. Es wird schon gut sein, den Art. 11
und 12 nicht zu viel Wert beizulegen; denn ich sehe
nicht ein, dass sie den Jigern so grosse Vorteile brin-
gen und auch die Jiger selbst werden das nicht gel-
ten lassen. Wenn man bedenkt, dass ein einzelnes
Pachtgebiet ein ziemliches Stiick Geld kostet, so wird
es wohl nur selten dazu kommen, dass es den orts-
anséssigen Jdgern zugesprochen wird, weil sich die
Gemeindevertreter und vielleicht auch der Staatsver-
treter dagegen striuben werden, das Revier zu einem
niedrigern Angebot hinzugeben. Wir sind viel zu ma-
terialistisch gesinnt, als dass solches héufig vorkom-
men konnte. Darum ist es gut, wenn dieser Artikel
von der Kommission und der Regierung noch zur ni-
hern Priifung auf die zweite Beratung hin entgegen-
genommen wird.

Ueltschi. Einig ist man darin, wie die Eintretens-
debatte bewiesen hat, dass man dem Volk ein neues
Jagdgesetz vorlegen will. Das ist aber ein unniitzer
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Versuch, wenn wir nicht die verschiedenen hier ge-
fallenen Anregungen entgegennehmen und nicht das
zum Ausdruck bringen, was im Volk draussen gespro-
chen wird. Hier ist der Ort, um seine Reklamationen
anzubringen. Gerade von den Art. 11 und 12 glaube
ich, dass sie im Volk Anstoss erregen werden. Der
Herr Regierungsrat hat geltend gemacht, der Statthal-
ter werde durch das Volk gewidhlt. Das ist richtig;
aber durch die Zusammenlegung der Aemter ist die
Sache nun anders geworden. Sie wissen, dass ein ge-
wisses Misstrauen sich bemerkbar macht, weil das
- Volk nun tatsichlich nicht mehr einen gewdhnlichen
Biirger zum Statthalter machen kann; es muss ein ju-
ristisch gebildeter sein, weil er gleichzeitig Gerichts-
priasident ist. Das ist der springende Punkt.

Die Ausscheidung zwischen Staat und Gemeinden
ist im Jahre 1816 erfolgt; aber dazumal bestanden eben
nicht die gleichen Auffassungen wie heute. Es wurde
damals mit den Gnidigen Herrn von Bern verhandelt,
aber dabei eben nur das herausgebracht, was den ein-
zelnen Gemeinden moglich war. Spiter haben die Ver-
hiltnisse wieder gedndert, wie sie fiir die heutige
Generation tatsdchlich auch besser passen. Aber ge-
rade durch die Neuregelung der Bezirksbeamtungen
ist ein Stiick Zutrauen der Gemeinden zum Staat ge-
schwunden, weil z. B. ein gewdhnlicher Sterblicher
nicht mehr Statthalter werden kann.

Der Herr Kommissionsprisident moéchte nicht aus-
ser acht lassen, dass in der Diskussion nicht nur zum
Ausdruck gekommen ist, man solle den Gemeinden
moglichst viele Kompetenzen einrdumen, sondern auch,
dass die Verpachtung der Jagdreviere den Gemeinden
iibertragen werden sollte. Ich frage mich, ob es nicht
richtiger gewesen wire, den Art. 1 so zu fassen: «Das
Jagdregal steht dem Staate zu, dagegen wird die Ver-
pachtung der Gemeinde iibertragen.» Gerade bei die-
sem Punkte hitte man mit der Abdnderung der Vor-
lage beginnen sollen. Ich mdchte auch dies noch der
Kommission als Anregung mitgeben.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 12. Ueber die Hingabe der Pacht ent-
scheidet nach Anhérung der Staats- und Gemein-
devertreter der Regierungsstatthalter unmittelbar
nach Schluss der Steigerung.

Ortsansissige Bewerber oder mehrheitlich in
der Pachtgemeinde niedergelassene Jagdgesell-
schaften konnen dabei ohne Riicksicht auf hohere
Drittangebote bevorzugt werden, wenn ihr Steige-
rungsangebot angemessen erscheint und die Be-
werber fiir einen pfleglichen Jagdbetrieb hin-
reichende Garantie bieten.

Gegen den Entscheid des Regierungsstatthal-
ters konnen die Beteiligten innert 8 Tagen Rekurs
an den Regierungsrat erkliren.

Art. 13.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier ist vorgesehen, dass jede Jagdpacht-
gesellschaft einen Vertreter zu bezeichnen hat, der sie
gegeniiber den Behorden und Drittpersonen rechts-
giiltig zu vertreten hat. Das ist so zu verstehen und
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wird gewohnlich auch so gehalten, dass die Jagdpacht-
gesellschaft in der betreffenden Gemeinde einen Ver-
trauensmann bezeichnet, der sie vertritt, z. B. in Fal-
len von Wildschaden und iiberhaupt bei Verhandlun-
gen mit den Behorden, die etwa notig werden. Ferner
wird bestimmt, dass fiir Forderungen aus dem Pacht-
verhiltnis und aus Wildschaden alle Mitglieder der
Gesellschaft solidarisch haften und dass die Aufnahme
neuer Mitglieder in eine Jagdgesellschaft, sowie die
Uebertragung der Pacht, der Genehmigung der Forst-
direktion unterliegen, nachdem die Gemeinden ange-
hort worden sind. Es ist zu bemerken, dass auch hier
das Departement des Innern eine kleine redaktionelle
Aenderung beantragt, nidmlich in der vierten Zeile
Streichung der Worte «aus der Ausiibung der Jagd»,
so dass der Satz dann lauten wiirde: « Jede Jagdpacht-
gesellschaft hat einen Vertreter zu bezeichnen, der sie
den Behorden und Dritten gegeniiber rechtsgiiltig ver-
tritt. Fiir Forderungen aus dem Pachtverhiltnis oder
aus Wildschaden haften alle Mitglieder solidarisch»
usw. Wenn beispielsweise bei Ausiibung der Jagd ein
Pichter jemanden verletzt, so kann nicht die ganze
Jagdgesellschaft haftbar gemacht werden, sondern nur
der betreffende Jiager, wobei natiirlich die Versiche-
rung, wie dies in Art. 6 ausdriicklich vorgesehen ist,
den Schaden deckt. Wir beantragen also Streichung
der Worte «aus der Ausiibung der Jagd ».

Lindt, Prisident der Kommission. Ich méchte nur
bemerken, dass in diesem Artikel zwei Punkte von
Vorteil sind. Einmal, dass die solidarische Haftpflicht
der Mitglieder einer Jagdgesellschaft statuiert wird.
Solidarisch haften diese Mitglieder fiir den Pachtzins
und ausserdem fiir Forderungen aus dem Pachtverhalt-
nis und aus Wildschaden. Vom Departement des In-
nern wird uns der Antrag gestellt, die Worte «aus der
Ausiibung der Jagd» zu streichen. Der Herr Regie-
rungsrat hat die Sache mit mir besprochen; wir haben
die beziiglichen Bestimmungen gepriift und sind zum
Schluss gekommen, dass die Bemerkung des Departe-
ments des Innern gerechtfertigt ist, indem Art. 13 des
Bundesgesetzes ausdriicklich sagt, dass derjenige, der
die Jagd ausiibt, fiir den Schaden haftet, den er und
die von ihm verwendeten Hunde verursachen. So ist
also die Haftpflicht fiir die Ausiibung der Jagd fiir den
einzelnen Jiger bundesgesetzlich geordnet und wir
konnen natiirlich keine gegenteiligen Bestimmungen
aufstellen. Es handelt sich da um diejenige Halft-
pflicht fiir Personen- und Sachschiden, fiir die der
einzelne Jiger gemiss Art. 6 verpflichtet ist, eine Ver-
sicherung abzuschliessen. Fiir solche Fille haftet also
die Versicherung, so dass Garantie geboten ist, dass
bei Unféillen der Verletzte eine gerechte Entschidi-
gung erhdlt. Mit Riicksicht auf die erwidhnte Be-
stimmung des Bundesgesetzes koénnen wir da also
keine Solidarhaft statuieren, und diese wire meines
Erachtens auch gar nicht gerechtfertigt. Man kann
nicht wohl die Mitglieder einer Jagdgesellschaft dafiir
haftbar machen, wenn einem einzelnen irgend eine Un-
vorsichtigkeit passiert. In dem am letzten Sonntag
verworfenen Bundesgesetz hat man ja nicht einmal
die Solidarhaftpflicht anerkennen wollen fiir diejenigen
Fille, die ein Automobil direkt verursacht; da kénnen
wir erst recht nicht eine solche Solidarhaftpflicht fest-
setzen fiir Leute, die in jenem Moment gar nicht dabei
sind und also auch nicht den geringsten Einfluss auf
das Vorkommnis haben. Die Kommission hatte nicht
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Gelegenheit, sich iiber diese vom Departement des In-
nern beantragte Streichung auszusprechen, da diese
Bemerkungen erst nach unserer letzten Kommissions-
sitzung eintrafen; aber ich denke, die ibrigen Kom-
missionsmitglieder konnen sich dieser Auffassung an-
schliessen.

Der zweite Punkt, den ich hervorheben mdéchte, ist
die Forderung, dass die Jagdgesellschaft einen Ver-
treter, also eine einzelne Person bezeichnen muss, mit
der man zu verkehren hat in allen Fragen, die das
Pachtverhéiltnis betreffen. Staat, Gemeinde und Grund-
eigentiimer haben nur mit diesem Vertreter zu ver-
kehren, was die Sache wesentlich vereinfacht und
Klarheit bringt bei allfillig notwendigen Verhandlun-
gen. Ich beantrage Thnen Zustimmung, mit der be-
antragten kleinen Abidnderung.

Angenommen nach Antrag Moser.

Beschluss:

Art. 13. Jede Jagdpachtgesellschaft hat einen
Vertreter zu bezeichnen, der sie den Behorden
und Dritten gegeniiber rechtsgiiltig vertritt. Fiir
Forderungen aus dem Pachtverhdltnis oder aus
Wildschaden haften alle Mitglieder solidarisch.
Die Aufnahme neuer Mitglieder in eine Jagdgesell-
schaft, sowie die Uebertragung der Pacht oder der
Pachtbeteiligung unterliegt unter Anhdrung der
Gemeinden der Genehmigung der Forstdirektion.

Art. 14.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier wird bestimmt, dass mit dem Tod
eines Einzelpidchters die Pacht erlischt. Stirbt aber
ein Mitglied einer Jagdgesellschaft, so bleibt der Pacht-
vertrag aufrechterhalten; die iibrigen Mitpdchter haf-
ten in gleicher Weise solidarisch wie bisher. Vorge-
sehen ist, dass der bezahlte Pachtzins nur im Todes-
falle eines Einzelpdchters und unter angemessener Be-
riicksichtigung der Verhiltnisse ganz oder teilweise
zuriickerstattet wird. Weitere Bemerkungen brauchen
hiezu wohl nicht gemacht zu werden.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 14. Die Pacht erlischt mit dem Tode des
Einzelpichters. Stirbt ein Mitglied einer Jagd-
pachtgesellschaft, so bleibt der Pachtvertrag mit
den ubrigen Mitgliedern in Kraft. Bezahlter Pacht-
zins wird nur im Todesfalle von Einzelpadchtern
und unter angemessener Beriicksichtigung der
Verhiltnisse ganz oder teilweise zuriickerstattet.

Art. 15.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel bestimmt, dass die Ver-
pachtung der Jagdkreise unter Abschluss eines Jagd-
pachtvertrages erfolgt. Hiefiir werden besondere ge-
druckte Formulare zur Verfiigung gestellt, in denen
nur noch der Name der Gemeinde und der Pachtzins
ausgesetzt zu werden braucht, wihrend alles iibrige
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vorgedruckt ist, so die Bedingungen, der Zeitpunkt,
bis zu dem der Pachtzins zu bezahlen ist, usw.

Eine sehr wichtige Bestimmung finden Sie im zwei-
ten Alinea. Danach kann die Forstdirektion auf Antrag
der Gemeinde und des Pichters die bestehende Pacht
ohne Ausschreibung um eine weitere Periode verlin-
gern. Diese Bestimmung findet man in den iibrigen
Kantonen, die das Pachtsystem besitzen, nicht. Wir
haben das Gefiihl, wenn das Verhiltnis einer Ge-
meinde zur Jagdpachtgesellschaft ein gutes ist, und
sich die beiden liber die Fortdauer dieses Verhiltnisses
verstindigen, so habe es keinen Zweck, eine Neuaus-
schreibung vorzunehmen. Ich beantrage Ihnen An-
nahme dieses Artikels.

Lindt, Priasident der Kommission. Die Pachtdauer
ist hier auf mindestens 8 Jahre festgesetzt; das ent-
spricht ungefidhr der Dauer, die man auch in den iibri-
gen Kantonen mit Reviersystem hat; im Aargau sind
es 8 Jahre, in Baselland ebenfalls, in Schaffhausen 6
Jahre. Bei denjenigen Kantonen, fiir die in néchster
Zeit die Frage der Einfithrung des Reviersystems
hingig wird, sind dhnliche Fristen vorgesehen, nim-

Jlich in Freiburg 9 Jahre, in St. Gallen 6 Jahre. Wir

halten 8 Jahre fiir die richtige Dauer; 6 Jahre sind
nach unserer Auffassung etwas wenig, weil die Dauer
der Pacht von Einfluss ist auf die Hege und Schonung
des Wildstandes. Nur wenn die Péichter eine bestimmte
langere Zeit vor sich haben, konnen sie erkliren, dass
sie nun dem Wild Zeit lassen wollen, sich richtig zu
entwickeln. Sie geniessen dann ja auch den Nutzen
dieser lingern Schonung, wihrend der sich der Wild-
stand besser vermehren kann. Je kiirzer die Pachtzeit,
desto geringer das Interesse an einer richtigen Scho-
nung, Hege und Pflege des Wildstandes.

Sie sehen weiter, dass der Pachtzins jeweilen vor
Beginn des Pachtjahres, das mit dem Kalenderjahr zu-
sammenfillt, bezahlt werden muss. Urspriinglich war
vorgesehen, wenn die Pachtsumme bis zum 1. Januar
nicht bezahlt sei, die Pacht ohne weiteres eingehen
zu lassen. Man hat dann die Kommission darauf auf-
merksam gemacht, das sei etwas zu rigoros, indem der
Fall eintreten konne, dass aus Versehen die Frist ver-
passt werde; da sei es nicht angebracht, die Pacht
sofort als hinfdllig zu erkldren. Daher sieht nun der
Artikel eine schriftliche Mahnung vor, ndmlich eine
Notfrist von einem Monat; da wird dann sicher in den
allermeisten Fidllen bezahlt werden. Geschieht das
nicht, dann ist es gerechtfertigt, den Pachtvertrag da-
hinfallen zu lassen.

Es ist dann die Aeusserung gefallen, es sei aber
doch merkwiirdig, dass einer wéhrend dieser Notfrist
von einem Monat das Recht haben solle, noch jagen
zu gehen. Das ist ein Irrtum. Wenn das Pachtjahr be-
ginnt, also mit Jahresanfang, wird auch wieder eine
neue Jagdkarte ausgestellt, und wer diese erhalten
will, muss gemiss Art. 18 sich dariiber ausweisen,
dass er den Pachtzins bezahlt hat. Wer also auf den
1. Januar 1927 seine Jahreskarte losen will, der muss
sich dariiber ausweisen, dass er bis zum 31. Dezember
1926 den Pachtzins fiir das Jahr 1927 bezahlt hat,
sonst bekommt er keine Karte. Wer also siumig ist mit
der Entrichtung des Pachtzinses, der kann wihrend
der erwidhnten Notfrist nicht auf die Jagd gehen.

Ferner wird bestimmt, dass derjenige, der die Pacht-
summe nicht bezahlt, fiir den durch den Hinfall seines
Pachtvertrages entstehenden Schaden haftbar ist. Wo-

41*
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rin kann dieser Schaden bestehen? Die Gemeinde,
respektive der Kanton, muss das Revier neu zur Ver-
pachtung ausschreiben und es versteigern, was Kosten
verursacht; dazu kommt allenfalls noch ein Ausfall
am Pachtzins, wenn das Revier nachher nicht mehr
so viel gelten sollte wie bis anhin. Vielleicht sind auch
noch Forderungen aus dem Pachtverhiltnis héngig.
Fiir das alles ist der bisherige Pachter haftbar. Wir
haben in der Kommission fiir notwendig befunden,
das hier ausdriicklich zu erkliren, da es vorher nicht
im Entwurf stand.

Sodann wurde noch ein zweites Alinea aufgenom-
men, iiber dessen Bedeutung Thnen Herr Forstdirektor
Moser das Notige gesagt hat. Ich kann seine Ausfiih-
rungen nur unterstiitzen. Zufolge dieser Bestimmung
haben die einzelnen Jagdpéchter ein Interesse daran,
mit der Bevdlkerung, besonders mit den Grundeigen-
timern ihres Reviers, in gutem Einvernehmen zu ste-
hen und also den Jagdbetrieb schonend durchzufiih-
ren. So ist fir sie die Wahrscheinlichkeit grosser,
dass ihnen die Jagd in diesem Revier fiir eine neue
Jagddauer ohne besondere Steigerung zugesprochen
wird. Ich begriisse diese Bestimmung besonders, weil
sie von Bedeutung ist fiir eine schonende und richtige
Durchfithrung der Jagd, und weil sie mithelfen wird,
das Reviersystem bei unserer Bevilkerung beliebt zu
machen, so dass das Volk, wenn die Neuerung einmal
da ist, zur Einsicht kommt, dass es etwas Rechtes an-
genommen hat, das ihm nur von Vorteil sein kann. Ich
beantrage IThnen Annahme des Art. 15.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 15. Die Verpachtung der Jagdkreise er-
folgt unter Abschluss eines Pachtvertrages auf
die Dauer von mindestens 8 Jahren; die Pacht be-
ginnt mit dem 1. Januar. Der Pachtzins ist vor
Beginn des jeweiligen Pachtjahres zu entrichten.
Wird der Pachtzins auf Verfall nicht entrichtet,
und auf schriftliche Mahnung hin nicht innert
einer Notfrist von einem Monat bezahlt, so fillt
die Pacht dahin. Der Pichter haftet in diesem
Falle fiir den entstehenden Schaden (Kosten fiir
neue Verpachtung, Ausfall am Pachtzins usw.).

Auf Antrag der an der Pacht eines Jagdkreises
beteiligten Gemeinden und des Jagdpéchters kann
die Forstdirektion die bestehende Pacht ohne Aus-
schreibung um eine jeweils weitere Periode ver-
langern.

Art. 16.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier wird die Unterpacht der Jagdkreise
verboten. Es darf also eine Jagdgesellschaft nicht
Teile ihres Jagdkreises an eine andere Gesellschaft
oder einen einzelnen Pichter verpachten. Allerdings
konnen Jagdgesellschaften gegenseitig Terrain ab-
tauschen, z. B. da, wo das eine Revier ins andere
hineingreift oder wo uniibersichtliche Grenzen vor-
handen sind; jedoch muss dies der Forstdirektion zur
Kenntnis gebracht werden, die die Genehmigung er-
teilt.

Angenommen, . i

(17. Mai 1927.)

Beschluss:

Art. 16. Unterpacht der Jagdkreise ist ver-
boten. Vereinbarungen der Pichter benachbarter
Jagdkreise iiber gegenseitige Abtretung einzelner
Teile des Pachtgebietes bediirfen der Genehmi-
gung der Forstdirektion.

Art. 17.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In Art. 2 dieses Entwurfes haben wir vor-
gesehen, dass, wer die Jagd ausiiben will, im Besitz
eines Jagdscheines sein miisse; dieser Jagdschein er-
setzt eigentlich das heute bestehende Patent. Nun
sieht Art. 17 vor, dass dieser Jagdschein vom Regie-
rungsstatthalter ausgegeben wird. Es ist naheliegend,
dass man nicht die Zentralbehérden und auch nicht
die Gemeindebehorden damit beschiftigt. Dieser Jagd-
schein wird ausgestellt, sobald, wie vorhin der Herr
Kommissionsprisident erwdhnt hat, die Quittung fiir
den Pachtzins des neuen Jahres vorgewiesen wird. Der
Schein lautet auf den Namen, ist uniibertragbar und
hat Giiltigkeit entweder fiir ein Jahr und das ganze
Kantonsgebiet, oder nur fiir eine Woche und einen
bestimmten Jagdkreis. Wir unterscheiden da also
zwei verschiedene Jagdscheine. Den erstern muss je-
der Jagdpichter 16sen, ebenso jeder Gast, der im gan-
zen Kantonsgebiet eingeladen sein will, wihrend der
nur fiir eine Woche und einen bestimmten Jagdkreis
ausgestellte Jagdschein solchen Gésten ausgehdndigt
wird, die nur etwa ein- oder zweimal im Jahr auf die
Jagd gehen wollen, vielleicht im Herbst einmal von
einem Jagdfreund dazu eingeladen sind und also dafiir
keine hohe Gebiihr entrichten wollen. Das Nihere
iiber diese Gebiihren wird in Art. 19 geregelt. Nach
eingehender Beratung sind wir dazu gelangt, lhnen
die Einfithrung dieser beiden Jagdscheine zu bean-
tragen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 17. Die Jagdscheine werden vom Regie-
rungsstatthalter ausgestellt. — Der Jagdschein
lautet auf den Namen, ist uniibertraghar, hat Giil-
tigkeit entweder fiir ein Pachtjahr und fiir das
ganze Kantonsgebiet oder fiir eine Woche und fiir
einen bestimmten Jagdkreis. Die Gebiihren fallen
in die Staatskasse.

Priisident. Herr Marbach stellt den Antrag, es sei
nach Art. 17 ein neuer Artikel einzuschalten, der fol-
genden Wortlaut haben soll:

« Uebersteigt das von einer Person in Pacht genom-
mene Areal (Einzelpacht, Anteil an Gesellschaftspacht,
oder Einzelpacht plus Anteil an Gesellschaftspacht)
total 500 ha, so sind zuhanden des Staates folgende
Zuschldge der Gesamtsumme der auf sie fallenden
Pachtsumme zu entrichten: bei 500—1000 ha 209/,
bei 1000—1500 ha 509/,, bei iiber 1500 ha 1009/,.
Ausserhalb des Kantons wohnende Pichter haben
itberdies einen Zuschlag von 159/, zuhanden des
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Staates zu entrichten, und zwar unbeschadet der
Grosse des auf einen Einzelnen entfallenden Pacht-
areals. »

Marbach. Das ist nicht mein personlicher Antrag,
sondern ein solcher unserer Fraktion. Unsere Meinung
ist die, dass dieser Antrag zuhanden der zweiten Le-
sung an die Kommission gehen soll. Von vornherein
mochte ich bemerken, dass es sich dabei nicht um
das Areal der Gesamtheit einer Jagdgesellschaft han-
delt, sondern um den Anteil des einzelnen Pichters.
Wenn einer es sich leisten kann, ein so grosses Areal
zu pachten, so ist es nur billig, dass er auch einen Pro-
gressionszuschlag bezahlt; dies auch deswegen, weil
er — in der Regel wird das nicht etwa ein Orts-
ansiissiger sein — durch die Erwerbung eines so gros-
sen Areals dazu beitrigt, den Ortsansidssigen ihren An-
teil zu verkleinern. Diese Progressionsbetrige sollten
in die Staatskasse fliessen, was ermoglichen wiirde,
die aus dem Jagdgesetz sich ergebenden sozialen Ver-
pflichtungen etwas zu erhdhen.

Alle, die bisher gesprochen haben, haben bestitigt,
dass auf dem Land eine ausserordentlich grosse Op-
position gegen das Jagdgesetz herrsche; ich glaube,
das ist auch in der Stadt der Fall, und es wird nicht
so leicht sein, unsern Leuten das neue Jagdsystem
mundgerecht zu machen. Aber ein paar tausende an
Stimmen in den Arbeiterkreisen kénnen wir dadurch
gewinnen, wenn wir darauf verweisen, dass diejenigen,
die es wirklich vermdgen, mehr bezahlen miissen. Ich
stelle nicht unbedingt ab auf diese Grenzen von 500,
1000 und 1500 ha; es wird Sache der Kommission sein,
hier eventuell eine kleine Abinderung vorzunehmen.
Ebenso beharre ich nicht unbedingt auf den 20, 50
und 1009/, Zuschlag; vielleicht findet die Kommission
eine geschicktere Losung, z. B. 25, 40 und 80°9/,. Das
wire dann Sache der Beratung in der Kommission.
Grundsitzlich aber wird es richtig sein, diesem An-
trag zuzustimmen; denn von seiner Annahme oder
Ablehnung hangen einige tausend Stimmen ab, die
sich fiir das Gesetz gewinnen liessen oder aber zum
Gegner tiiberlaufen.

Der zweite Absatz unseres Antrages besagt, dass
Ausserkantonale mit einem kleinen Prozentsatz mehr
belastet werden sollen; das scheint mir zum Schutze
der im Kanton ansissigen Jager selbstverstindlich zu
sein. Wir erleben das gleiche ja auch in der Fischerei.
Wenn wir an die Sense hiniiber fischen gehen, und
uns ans jenseitige Ufer begeben, so werden wir be-
straft, wihrend die Freiburger auf beiden Seiten fi-
schen konnen. Das ist etwas, was dem Schweizer
wider den Strich geht. Alle Schweizer sind vor dem
Gesetze gleich — aber das Gesetz ist eben nicht fiir
alle gleich! So wire es eben auch beim Jagen.

Es besteht fiir uns noch ein anderer Grund, warum
wir die ausserkantonalen Jiger stirker belasten wol-
len. Wenn man, wie es diesen Morgen immer wieder
verlangt wurde, ein Privilegium fiir den Ortsanséssigen
schaffen will, so wiirde der in der Stadt wohnhafte
Biirger direkt benachteiligt. Will man den Ortsansiis-
sigen bevorzugen — und dies mit Recht —, so soll
man auch den Kantonsbiirger gegeniiber dem Ausser-
kantonalen privilegieren; denn die ausserkantonalen
Bezirke wenden auch Repressalien an und gewiihren
dem Berner durchaus nicht die gleichen Rechte, wie
ihren eigenen Leuten.
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Ich hoffe, die Kommission wird dazu gelangen, die-
sem Grundsatz zuzustimmen und moglichst nahe bei
unsern Ansétzen bleiben. Das wird dem Gesetz aus-
serordentlich niitzen, und zwar nicht nur in den pro-
letarischen Kreisen, sondern auch bei den Bauern, die
eine gewisse Besorgnis haben, dass die auswirtigen
«Protzen» ihnen alles vorwegschnappen konnten.

Lindt, Priasident der Kommission. Ich kann mich
nur personlich zu diesem Antrag dussern, da er mir
erst im jetzigen Moment zur Kenntnis gelangt. Bei
niherem Zusehen wird sicher noch mancher Grossrat
stutzig, namentlich wenn er sich die Konsequenzen
dieses Antrages vergegenwirtigt. Sein Zweck ist also,
zu Lasten des Pichters eine Progression in den Ab-
gaben an den Staat einzufithren. Der Antrag betrachtet
gewissermassen das Jagdrevier von 500 ha als die
Norm, die zuschlagsfrei sein soll. Wer aber mehr als
nur ein solches Revier pachtet, ist progressionspflich-
tig. So ist es beim Einzelpdchter. Fiir die Mitglieder
einer Jagdpachtgesellschaft erfolgt die Berechnung in
der Weise, dass das gesamte von ihr gepachtete Areal
durch die Anzahl der Mitglieder dividiert wird. Das hat
nun zur Folge, dass in einer Jagdgesellschaft einzelne
progressionspflichtig werden konnen, andere nicht.
Wenn z. B. eine Jagdgesellschaft aus 10 Mitgliedern
besteht und, sagen wir im Oberland, einen Jagdkreis
von 2500 ha pachtet, so trifft es auf den Einzelnen
250 ha, die zuschlagsfrei sind. Pachtet aber eines die-
ser Mitglieder im Mittelland noch ein Revier von 500
Hektaren allein, so macht es fiir ihn zusammen 750
Hektaren und er wird also progressionspflichtig.

Wie wirkt sich nun diese Progression aus? Fiir ein
Areal von 500—1000 ha soll einer 209/, Zuschlag
zur Pachtsumme bezahlen. Macht das auf ihn entfal-
lende Areal 1000—1500 ha aus, so betrigt der Pro-
gressionszuschlag fiir ihn 509/,, und hat er tber 1500
Hektaren, so muss er den doppelten Pachtzins ent-
richten. Das ist also eine sehr starke Progression.
Diese Zuschlige sollen in die Staatskasse fliessen, mit
der Zweckbestimmung, die Leistungen des Staates an
die Krankenkassen wesentlich zu erhéhen.

Ich personlich kann mich mit diesem Antrag nicht
einverstanden erkldren; eine solche Bestimmung wiir-
de sehr stark ausgebeutet werden, da liesse sich mit
einer gewissen Berechtigung sagen, es sei eine Herren-
jagd. Man wiirde damit erreichen, dass eigentlich nur
die finanziell sehr gut Gestellten ein Revier von einer
gewissen Grosse in Pacht nehmen konnten, was sicher
von den Ortsansidssigen und den weniger Bemittelten
empfunden wiirde, weil diese Progression schwer auf
den Pichtern lasten miisste. Der Antrag hitte aber
auch die weitere Konsequenz, dass die Beteiligung an
der Versteigerung geringer wiirde. Wenn man iber-
haupt diesen Gedanken der Progression im Gesetz
zum Ausdruck bringen will, dann miisste es meiner
Auffassung nach in der Weise geschehen, dass man
zum mindesten von den drei Normalrevieren, die der
Einzelne gemiss Art. 4 pachten kann, zwei zuschlags-
frei sind. Aber ich halte schon die Progression an
sich hier nicht fiir akzeptabel, weil sie zu belastend
ist.

Der Zweck, der damit verfolgt wird, ist ja sehr
lobenswert. Es ist nur zu begriissen, wenn die Kran-
kenversicherung durch den Staat besser unterstiitzt
werden kann. Aber wir wollen uns doch klar werden,
wie die Verhilltnisse tatsichlich sind, und ob wirklich
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der bei Annahme des vorliegenden Entwurfes vom
Staat an die Krankenkassen zu leistende Betrag so ge-
ring ist. Es ist IThnen auseinandergesetzt worden, dass
wihrend der ersten Pachtzeit der voraussichtliche
Pachtertrag auf ungefiahr 1 Fr. pro ha geschétzt wer-
den konne, dass sich also die Einnahme des Kantons
aus der Jagdpacht auf ungefihr 550,000 Fr. beziffern
werde. Davon fallen 409/, = 220,000 Fr. dem Staate
zu. Wenn nun der Staat insgesamt 100,000 Fr. Aus-
lagen hat fiir die Wildhut in den Bannbezirken und
fir die Vergiitung des Pachtzinsausfalles an die in
Bannbezirken gelegenen Gemeinden, so verbleiben ihm
noch 120,000 Fr. Reinertrag, wovon er 50 0/, = 60,000
Franken jihrlich fiir die Krankenversicherung sicher-
stellen muss, wihrenddem gegenwértig in dieser Sa-
che gar nichts geht. Das ist sicher eine weitgehende
Unterstiitzung der Krankenkassen. Nun ist aber diese
Bestimmung des Jagdgesetzes nicht nur fiir die erste
Jagdperiode festgesetzt, sondern iiberhaupt fiir die
ganze Zeit, wihrend der dieses Gesetz in Kraft sein
wird. Es werden sich aber die Verhdltnisse schon bei
der zweiten Pachtperiode, nach den ersten 8 Jahren,
entschieden besser gestalten. Ich glaube, dass man
dann mit einem hohern Ertrag als 1 Fr. pro ha wird
rechnen konnen; er wird sich auf ungefihr 2 Fr.
beziffern, einen Betrag, der dann ungefihr das Sta-
bile fiir die Bewertung des jagdlichen Ertrages unserer
Reviere darstellen wird. Da stellt sich dann die Si-
tuation schon etwas anders, indem sich bei den 550,000
Hektaren produktiver Fliche des Kantons ein Ertrag
von 1,100,000 Fr. ergibt, wovon auf den Staat 440,000
Franken entfallen; nach Abzug der 100,000 Fr. Aus-
lagen wie vorher verbleiben ihm noch 340,000 Fr. Da
ist also schon der Moment gekommen, wo die in Art. 22
vorgesehene maximale Jahresquote fiir die Kranken-
versicherung abfillt; denn die 500/, des Reinertrages
sind dann 170,000 Fr. und tbersteigen den fiir diesen
Zweck vorgesehenen Hochstbetrag von 150,000 Fr. be-
reits. Das ist doch sicher ein schoner, nicht gering
einzuschitzender Beitrag.

So lobenswert der Zweck selber ist und so sehr ich
personlich die Unterstiitzung der Krankenkassen wiin-
sche, finde ich doch, es gehe zu weit, in dieser Weise
den Jigern eine Last aufbiirden zu wollen. Das konnte
die Folge zeitigen, dass aus den Kreisen, die fiir das
Reviersystem an sich Sympathien haben, diesem Ge-
setz erst recht Gegnerschaft erwichst; die Aussichten
fir Annahme des Gesetzes wiirden dadurch verringert
und die Krankenkassen hitten dann {iberhaupt nichts.
Schon aus dieser Erwigung heraus sollte man den
Gedanken der Einfithrung einer Progression in diesem
Gesetz ablehnen.

Ausser dsieser Progression, die selbstverstindlich
fiir die Ausserkantonalen ebenfalls giiltig wire, kime
dann noch eine Extrabelastung der ausserkantonalen
Jiager von 159/, Zuschlag zum Pachtzins. Das hitte
sicher zur Folge, dass die Beteiligung der ausserkan-
tonalen Jiger an unsern Versteigerungen gleich null
wire; denn einmal hitten sie den Pachtzins zu be-
zahlen, ferner die Progression und endlich noch diesen
15-prozentigen Zuschlag. Das ist eine Belastung, die
nicht mehr verantwortet werden kann und meiner
Ansicht nach die Grenzen der Billigkeit iiberschreitet.
Im folgenden Artikel belasten wir durch die Jagd-
scheingebiihren die Auswértigen ohnehin schon; es
ist das ungefihr die Belastung, die man auch in andern
Kantonen handhabt, und das finden wir auch gerecht.
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Aber dass man ihnen nachher noch einen Zuschlag
auf dem Pachtzins zumutet, geht zu weit. Wir sind
nicht ein so grosses Gebiet, dass unser Kanton sich
abschliessen kann; wir haben auch gewisse Verpflich-
tungen gegeniiber den andern Schweizerbiirgern; sie
sollen in unserem Kanton ebenfalls jagen diirfen, wie
bemerkt, gegen Bezahlung einer etwas erhdhten Ge-
biihr.

Ich glaube also, dieser Antrag geht entschieden
zu weit. Was bei mir namentlich ausschlaggebend
ist, das ist die Befiirchtung, dass wir durch die An-
nahme einer solchen Bestimmung das Gesetz unge-
mein gefihrden wiirden, und dass infolgedessen ge-
rade der Zweck, den die Partei des Herrn Marbach
hier besonders begriisst, die Unterstiitzung der Kran-
kenkassen, verunmoglicht wiirde. Darum stelle ich
Ihnen den Antrag auf Ablehnung.

Priisident. Herr Marbach hat erkliart, dass er die
Entscheidung {iber diesen Antrag nicht heute wiin-
sche, sondern dass derselbe nur von den vorberaten-
den Behorden zuhanden der zweiten Lesung entgegen-
genommen werden solle.

Marbach. Ich mochte nur auf ein einziges Ar-
gument des Herrn Kommissionsprisidenten antworten,
nidmlich, dass der Antrag unserer Fraktion dieses Ge-
setz eigentlich erst zu einem Herrengesetz, die Jagd
zu einer Herrenjagd machen wiirde. Da komme ich
wirklich nicht mehr nach! Vermag es einer, einen so
grossen Anteil zu pachten, dann kann er in sozialer
Beziehung auch etwas mehr leisten. Im andern Falle
aber soll er sich mit einem kleinern Revier begniigen,
und dann bleibt fiir die tibrigen Bewerber auch noch
etwas iibrig, so dass moglichst viele jagen kénnen. Un-
ser Antrag hitte also die Folge, dass es aus den mitt-
leren Schichten noch mehr Leuten ermoglicht wiirde,
ebenfalls einer Jagdgesellschaft beizutreten und sich
an einem Areal zu beteiligen. Aus diesem doppelten
Grunde bitte ich Sie also, dem Antrag zuzustimmen,
wobei ich nochmals betone, dass wir durchaus mit
uns dariiber reden lassen, wie die Progressionsansitze
aussehen sollen. Grundsitzlich aber ist unser Antrag
das Richtige, und ich bin iberzeugt, dass von der Ab-
lehnung desselben fiir das Gesetz so viel auf dem Spiele
steht, wie der Kommissionspriasident glaubt, dass ihm
diese Bestimmmung schaden kénnte.

Priisident. Herr Marbach stellt einen Antrag, der
einen neuen Artikel im Gesetz bedingen wiirde, und
zwar zuhanden der Kommission fiir die zweite Lesung.
Der Herr Kommissionspriasident ist der Auffassung,
dieser Antrag sei abzulehnen.

Lindt, Prasident der Kommission. Ich habe nur
gesagt, wie ich den Antrag materiell auffasse. Will
Herr Marbach ihn als Anregung an Kommission und
Regierung gehen lassen, dann habe ich nichts dagegen.
Ich wollte nur personlich meiner Meinung Ausdruck
geben, dass man diesem Antrag materiell nicht Folge
geben konne.

Marbach. Es war durchaus meine Meinung, dass
dieser Antrag lediglich als Anregung der Kommission
iiberwiesen werden sollte. Da aber der Kommissions-
prasident so positiv erklirt, dieser Antrag konne nicht
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in Betracht gezogen werden, bin ich gezwungen, ihn
hier formell zu stellen, wobei ich wiederhole, dass
man die Skala noch dndern kann.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich glaube, der Grosse Rat konne diese
Anregung durchaus entgegennehmen. Wenn nun auch
der Herr Kommissionsprasident sich gedussert hat,
nach seiner Auffassung konne eine solche Ordnung
nicht getroffen werden, so soll uns das nicht hindern,
den Antrag wenigstens zur Priifung entgegenzunehmen.
Bei der zweiten Lesung wird man dann auf die Dis-
kussion dieser Frage eintreten miissen.

Marbach. Nach dieser Erklirung des Herrn Re-
gierungsrates kann ich meinen Antrag, der urspriing-
lich im Sinne einer Anregung eingereicht wurde, zu-
riickziehen.

Art. 18.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel enthilt nur die Ordnungs-
vorschrift, dass der Pichter oder die Pachtgesellschaft
vor Bezug des Jahresscheines sich dariiber auszuwei-
sen hat, dass der Pachizins bezahlt und die in Art. 6
vorgeschriebene Versicherung abgeschlossen ist.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 18. Vor Bezug des Jagdscheines hat sich
der Piachter oder die Pachtgesellschaft dariiber
auszuweisen, dass der Pachtzins bezahlt und die
in Art. 6 vorgesehenen Versicherungen abge-
schlossen sind.

Art. 19.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier werden die Gebiihren fiir den Jagd-
schein geregelt. Ueberall, im Aargau, in Baselland und
Schaftfhausen, herrscht das Prinzip, dass man die Ein-
heimischen, d. h. die Kantonsbiirger, anders behandelt
als die Auswirtigen. In unserem Entwurf wird der
Preis fiir den Jagdschein fiir Kantonsbiirger mit Gil-
tigkeit fiir das ganze Jahr auf 25 Fr. festgesetzt, fiir
ausserhalb des Kantons wohnende Pdchter auf das
Doppelte. Es entspricht dies dem Antrag, wie er seiner-
zeit vom Initiativkomitee fiir die Einfiihrung der Pacht-
jagd im Kanton Bern gestellt worden war. Wir halten
diese Gebiihr fiir angemessen; sie stimmt mit derjeni-
gen des Kantons Aargau iiberein. Sodann wird auch
ein Jagdschein ausgestellt an Auslinder, die sich vor-
iibergehend in der Schweiz aufhalten. Wir denken da-
bei an Kurgiste, die noch im Herbst im Oberland sind
und etwa eine Jagd mitmachen wollen; die Gebiihr
hiefiir wird auf 100 Fr. festgesetzt. Im Jagdgesetz von
1832, das bis 1921 Giiltigkeit hatte, war die Forst-
direktion erméchtigt, an «hervorragende Fremde » eine
Bewilligung zur Ausiibung der Jagd zu erteilen. Es
wurde einige Male davon Gebrauch gemacht in dem
Sinne, dass wenn im Herbst ein Fremder im Oberland
einen oder zweiTage mit auf dieJagd zu gehen wiinschte,
die Gemeindebehorde und der Regierungsstatthalter
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eine derartige Bewilligung erteilen konnten. So haben
wir z. B. diese Bewilligung einmal einem chinesischen
Fiirsten erteilt, der auch mit auf die Jagd ging; aber
geschossen hat er, so viel ich weiss, nichts.

Ausser diesem fiir das ganze Jahr giiltigen Jagd-
schein stellen wir auch noch einen Wochenschein aus,
der nur fiir eine Woche und auch nur fiir ein bestimm-
tes Revier gilt. Urspriinglich war die Gebiihr dafiir
auf 10 Fr. festgesetzt; die Kommission hat ihn dann
aber auf 5 Fr. herabgesetzt, und die Regierung kann
sich aus folgenden Erwigungen anschliessen: Lost
einer einen Jagdschein fiir das ganze Jahr, so bezahlt
er 25 Fr. Dafiir kann er zu allen Jagdzeiten auf die
Jagd gehen, im Januar, im Frihjahr, im Vorsommer,
vom 1. September an und wenn die Flugjagd beginnt;
er kann auch im ganzen Kanton herum als Gast einge-
laden werden. Wenn aber einer gerne einmal auf die
Jagd gehen mochte, ohne allzu viel dafiir auszulegen,
indem er vielleicht von einem Freund fiir einen oder
zwei Tage wiahrend einer Woche eingeladen wird, dann
wire es ein Missverhdltnis, fir diesen Jagdschein 10
Franken zu verlangen. Bei einer Gebiithr von 5 Fr.
dagegen ist es auch einem weniger Bemittelten mog-
lich, etwa einmal dem Jagdvergniigen zu huldigen;
denn er kann ja nur als Jagdgast in Frage kommen;
sobald er Pachter ist, muss er die 25 Fr. sowieso be-
zahlen, ausserdem noch den Pachtzins. Wird er dann
ein andermal eingeladen, so muss er neuerdings 5 Fr.
bezahlen. Er muss sich also entscheiden, ob er mehr-
mals fiir eine Woche diese 5 Fr. bezahlen oder nicht
gleich einen Jagdschein fiir das ganze Jahr im Betrag
von 25 Fr. losen will.

Lindt, Priasident der Kommission. In der Kommis-
sion hat dieser Wochenjagdschein zu Diskussionen An-
lass gegeben. Herr Regierungsrat Moser hat Ihnen
soeben die Erwigungen, die die Kommission veran-
lassten, mit der Gebiihr auf 5 Fr. hinabzugehen, aus-
einandergesetzt. Ich will nur noch einen Punkt zur
weitern Begriindung herbeiziehen. Durch diesen Jagd-
schein von 5 Fr. ist es noch mehr Leuten ermdglicht,
sich an der Jagd zu beteiligen. Nach dem Spruch, dass
derjenige, der einmal dem Teufel den kleinen Finger
gegeben hat, stirkeres Verlangen danach bekommt,
wird es auch bei der Jagd gehen; es entsteht vermehrte
Nachfrage nach den Jagdrevieren und das bewirkt
einen richtigen Ertrag bei der Versteigerung.

In der Kommission ist auch noch der Antrag ge-
stellt worden, mit dem unter lit. a) genannten Jagd-
schein fiir im Kanton wohnende Pichter und fiir
Jagdaufseher auf 20 Fr. hinabzugehen. Allein die
Kommission hat diese Reduktion verworfen, indem sie
fand, dass das fiir Pichter und Aufseher, die dann ge-
stiitzt auf diesen Schein noch im ganzen Kanton herum
eingeladen werden konnen, nicht zu viel sei.

Wiithrich (Belpberg). Ich stelle den Antrag, es sei
der Wochenjagdschein auf 10 Fr. zu erhdhen, wie es
im urspriinglichen Entwurf der Fall war. Man wird
das nicht iibertrieben finden, wenn man bedenkt, dass
man bei der Patentjagd iiber 100 Fr. Ausgaben hat und
dafiir bloss etwas iiber 30 Tage jagen kann. Diese 10
Fr. Gebiihr fiir eine Jagdwoche sind kein zu hoher
Betrag.

Roth. Ich finde im Nachsatz, der vom Wochen-
jagdschein handelt, eine Unklarheit. Herr Forstdirek-
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tor Moser hat erklirt, dass dieser nur fiir ein einziges
Revier gelte. Das sollte man hier deutlich zum Aus-
druck bringen, indem man sagt: «5 Fr. fiir ein Re-
vier ...».

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Das ist bereits in Art. 17 gesagt.

Abstimmung.

Fir den Antrag Wiithrich . Minderheit.

Beschluss:

Art. 19. Die Gebiihr fiir den Jagdschein be-
trigt:
a) fir im Kanton wohnende Péchter
und fiir die Jagdaufseher .
b) fiir ausser dem Kanton wohnende

Fr. 25. —

Pachter . . . . . . . . . . » 50.—
c¢) fiir im Kanton wohnende Jagdgiste » 25.—
d) fir ausser dem Kanton wohnende

Jagdgiaste . . . . . . . . . » 50.—
e) fiir Ausldnder, welche sich voriiber-

gehend in der Schweiz aufhalten » 100. —

Fiir einen Wochenjagdschein betrigt die Ge-
biihr fiir im Kanton wohnende Jagdgiste 5 Fr.,
fiir ausserhalb des Kantons wohnende Jagdgiste
20 Fr.

Art. 20.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wer als Jagdgast eingeladen wird, der hat,
wie wir soeben horten, einen Jagdschein zu losen und
muss sich vom betreffenden Jagdpéchter auch noch
eine Jagdgastkarte ausstellen lassen, damit man weiss,
dass er wirklich in diesem Revier jagen darf. Diese
Karte muss er z. B. dem Wildhiiter vorweisen; wer
sie nicht besitzt, hat auch kein Recht, sich im Jagd-
revier aufzuhalten. Es ist also eine reine Ordnungs-
vorschrift.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 20. Wer zur Jagdausiibung in einen Jagd-
kreis eingeladen wird, hat sich vom betreffenden
Pichter eine Jagdgastkarte ausstellen zu lassen.
Die Ausstellung dieser Karte darf jedoch nur ge-
gen Vorweisung des Jagdscheins erfolgen.

Art. 21.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dies ist ebenfalls eine Ordnungsvorschrift.
Pichter, Géste und Aufseher miissen den Jagdschein
auf sich tragen und auf Verlangen vorweisen. Wer
nicht im Besitz derselben ist, wird bestraft, natiir-
lich auch der Gast, der den Jagdschein oder die Jagd-
gastkarte nicht vorweisen kann.

Angenommen.
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Beschluss:

Art. 21. Pachter, Giste und Aufseher haben
bei der Ausiibung der Jagd den Jagdschein stets
auf sich zu tragen, der Gast ausserdem die vom
Pichter ausgestellte Jagdkarte.

Diese Ausweise miissen auf Verlangen den mit
der Jagdpolizei betrauten Organen vorgewiesen
werden.

Der Pichter, der Giste ohne Jagdschein und
Jagdkarte in seinem Kreis jagen lisst, ist, wie der
betreffende Gast, strafbar.

Art, 22.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-.
rungsrates. Der Regierungsrat war urspriinglich der
Ansicht, dass der Anteil des Staates aus dem Pacht-
zins hoher angesetzt werden solle, niamlich aus den
Griinden, die ich Ihnen gestern in der Eintretens-
debatte erdrtert habe. Es ist nicht zu vergessen, dass
nach dem vorliegenden Entwurf dem Staat bedeutende
Auslagen verursacht werden. Ich erinnere an die Be-
soldungen der Wildhiiter in den Hochbannbezirken
und an die Entschidigung fiir den Pachtzinsausfall an
die betreffenden Gemeinden; ferner hat der Staat die
ganze Verpachtung der Reviere durchzufiihren. Die
Gemeinden dagegen haben keine besondern Auslagen,
kommen also wesentlich besser weg als der Staat. Die
grossritliche Kommission hat aber das Verhédltnis ge-
andert und ist mit dem Anteil der Gemeinden auf 609/,
hinaufgegangen, so dass dem Staat nur noch 409/, ver-
bleiben; die Gemeinden erhalten also 3/;, der Staat
2/ des Pachtertrages.

In der urspriinglichen Vorlage war keine Vorschrift
enthalten iiber die Verwendung dieses Ertrages, weder
fiir den Staat, noch fiir die Gemeinden. Die Regierung
war und ist heute noch der Auffassung, dass man neue
Einnahmen nicht an einen bestimmten Zweck binden
soll, schon deshalb nicht, weil wir immer noch mit
einem alljihrlichen Defizit zu kdmpfen haben. Die
grossritliche Kommission hat dann aber dariiber dis-
kutiert, ob nicht ein Teil der Einnahmen sowohl des
Staates als auch der Gemeinden fiir soziale Zwecke
festgelegt werden sollte. Ich will mich dariiber nicht
lange auslassen, sondern nur sagen, dass man sich
schliesslich nach eingehender Beratung dahin geeinigt
hat, es sei den Gemeinden keine Vorschrift dariiber
zu machen, wie sie ihre 609/, verwenden, namentlich
da es sich dort, wo die Einnahmen am grissten sein
werden, in den Gebirgsgemeinden mit ihrem ausge-
dehnten Revier, meist um landwirtschaftliche Bevol-
kerung handelt. Man hat also den in der Kommission
gestellten Antrag, dass auch die Gemeinden einen Teil
ihres Ertrignisses fiir soziale Zwecke verwenden soll-
ten, wieder fallen gelassen, weil die Verhiltnisse von
einer Gemeinde zur andern sehr verschieden sind.

Dagegen wurde dann beschlossen, dass der Staat
von den ihm zukommenden 409/, die Hilfte, im Ma-
ximum 150,000 Fr., jahrlich fiir soziale Zwecke ver-
wenden miisse, und zwar zu Gunsten der Unter-
stlitzung der freiwilligen und der obligatorischen Kran-
kenversicherung. Wenn die von uns angestellten Be-
rechnungen zutreffen, so kann in der ersten Pacht-
periode eine Einnahme von jidhrlich ungefihr einer
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halben Million erzielt werden, wovon auf die Ge-
meinden 300,000 Fr. entfallen, auf den Staat voraus-
sichtlich 220,000 Fr. Ungefihr 100,000 Fr. werden hie-
von in Abzug kommen fiir Wildhut und Entschidigun-
gen, so dass dem Staat noch zirka 120,000 Fr. ver-
bleiben. Die Hilfte davon miisste nun also in einen
Fonds zu Gunsten der Krankenversicherung gelegt
werden. Wie der Herr Kommissionsprisident ausge-
fiihrt hat, kann man annehmen, dass in der zweiten
Pachtperiode die Einnahmen sich vielleicht auf 2 Fr.
pro Hektare steigern werden, was eine Million aus-
machen wiirde. Wenn der Ertrag bei uns so hoch
ginge, wie im Kanton Aargau, so konnten wir sogar
auf zwei Millionen rechnen, weil jener Kanton unge-
fahr einen Viertel des bernischen Areals betrigt und
eine halbe Million einnimmt. Aber ich bin in dieser
Hinsicht nicht zu optimistisch, sondern rechne ziem-
lich niichtern, namentlich fiir die erste Periode, weil
wir nicht iiberall ein starkes Angebot haben werden;
unser Kanton ist ja gegenwirtig so ziemlich ausge-
schossen.

Bei der Diskussion iiber die Verteilung des Ertrages
zwischen Staat und Gemeinden wurden Stimmen laut,
der Anteil der Gemeinden sollte noch héher sein, der-
jenige des Staates geringer. Ich erklire hier: Wenn
eine weitere Reduktion des Staatsanteils vorgenom-
men wird, dann hat die Regierung von ihrem Stand-
punkt aus kein Interesse mehr am Gesetz, da wir dann
aus der Jagd noch weniger erzielen wiirden als bis-
her. Da das Jagdregal dem Staat zusteht, muss auch
ein gewisser Anteil aus dem Ertrag dem Staat zufallen;
er stellt sich mit seinen zirka 60,000 Fr. ziemlich be-
scheiden, da ja die andern 60,000 Fr. fiir die Zwecke
der Krankenversicherung Verwendung finden sollen.
Ich mochte deshalb den Grossen Rat bitten, den Kom-
promiss, wie er abgeschlossen worden ist, einerseits
innerhalb den politischen Parteien in der Kommission
und anderseits zwischen der Kommission und der Re-
gierung, unverdndert anzunehmen. Man ist dabei den
Gemeinden sicher weit entgegengekommen; denn sie
konnen ohne irgendwelche Auslagen ihre 609/, ein-
streichen und nach Belieben verwenden, wihrend der
Staat ziemliche Auslagen hat und ein Teil seiner Ein-
nahmen gebunden ist. Auf der andern Seite ist auch
zu sagen: Wenn wir nicht moglichst alle Kreise am
Gesetz interessieren konnen, so hat es keine Aus-
sichten auf Annahme. Ich beantrage Ihnen also An-
nahme des Art. 22 in der vorliegenden Form.

Eingegangen ist folgende

Einfache Anfrage:

Le soussigné prie le Conseil-exécutif de bien vou-
loir lui communiquer, si en vue de faciliter I'exécution
de la loi du 9 mai 1926 concernant l’allocation de sub-
ventions aux caisses d’assurance-chémage, il est dis-
posé: '

1o & accélérer par des moyens appropriés 1'élabora-
tion des réglements communaux y relatifs;

20 4 favoriser l'établissement des dits réglements
par le moyen de circulaires explicatives aux com-
munes, sous le contrdle de 1'Office cantonal du
travail;
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30 en outre, s'il admet que les communes ont la
compétence de déclarer obligatoire pour toute per-
sonne travaillant dans une usine ou entreprise si-
milaire, l'affiliation & la caisse communale de
chomage;

40 le Conseil-exécutif estime-t-il, enfin, que si la sub-
vention communale en faveur d’une caisse pu-
blique est supérieure au minimum de 109/, pré-
vu a lart. 5, al. 1, de la loi, cette augmentation
de subvention doive également étre versée a d’au-
tres caisses subventionnées par le canton, lors
méme que ces caisses sont de nature privée?

Signataire: Schlappach.

(Der Regierungsrat wird ersucht, zu erklidren, ob
er bereit wire, die Ausfithrung des Gesetzes vom 9.
Mai 1926 betreffend Ausrichtung fiir die Arbeitslosen-
fiirsorge zu erleichtern dadurch, dass er dafiir sorgt,
dass: 1. der Erlass der notigen Gemeindevorschriften
in geeigneter Weise beschleunigt wird; 2. zu diesem
Behuf erlduternde Kreisschreiben erlassen werden,
wenn deren Durchfithrung unter Kontrolle des kanto-
nalen Arbeitsamtes stehen soll.

Ist der Regierungsrat ferner der Ansicht, dass die
Gemeinden zustindig sind, den Beitritt zur Gemeinde-
versicherungskasse fiir jede in einem Betrieb oder
dhnlichen Anstalt arbeitende Person als obligatorisch
zu erkldren?

Ist endlich der Regierungsrat der Ansicht, dass,
wenn der Gemeindebeitrag zu Lasten einer offent-

lichen Kasse hoher ist als das gesetzliche Minimum

von 109/,, dieser hohere Beitrag auch andern vom
Kanton unterstiitzten Kassen zukommt, und zwar auch,
wenn es private Kassen sind?)

Vertagungsfrage.

Priisident. Es ist mir mitgeteilt worden, dass die
freisinnig-demokratische Fraktion morgen Nachmittag
einen Ausflug zu machen gedenkt und deshalb den
Rat ersucht, morgen von einer Nachmittagssitzung ab-
zusehen. Ich mochte diese Anregung unterstiitzen,
da wir wahrscheinlich mit unsern Traktanden diese
Woche gleichwohl fertig werden. Sollte es notig sein,
so wiirden wir am Donnerstag eine Nachmittagssitzung
abhalten. (Zustimmung.)

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redalkteur:

Vollenweider.
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Dritte Sitzung.

Mittwoeh den 18. Mai 1927,
vormittags 81/, Uhr.

Vorsitzender: Prasident Gnigi.

Der Namensaufruf verzeigt 212 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 12 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Ackermann, Beutler, Go-
keler, Indermiihle (Thierachern), Jossi, Keller, Miilchi;
ohne Entschuldigung abwesend sind die Herren:
Aeschlimann, Gobat, Liithi (Biel), Maitre, Osterwalder.

Tagesordnung:

Gesetz
iiber

Jagd- und Vogelschutz.
Fortsetzung der ersten Beratung.

(Siehe Seite 144 hievor.)

Art. 22.

Lindt, Prisident der Kommission. Wir haben hier
einen der wichtigsten Artikel des ganzen Gesetzes vor
uns. Er soll die Verwendung des Pachtertrages re-
geln, sowie dessen Verteilung zwischen Kanton und
Gemeinde. Es ist deshalb auch begreiflich, dass sich
in der Kommission iiber Art. 22 eine rege Diskussion
erhoben hat. Im Entwurf der Regierung war nicht die
Verteilung vorgeschlagen, wie wir sie jetzt haben,
409/, fiir den Staat und 6009/, fiir die Gemeinden,
sondern die Regierung wollte das gesamte Pacht-
ertragnis einfach zwischen Staat und Gemeinde hilf-
tig teilen. In der Kommission ist ein Antrag gestellt
worden, man mdchte dem Staat nur 309/, geben, den
Gemeinden 700/, und anderseits ist von Seite der
Vertreter der Sozialdemokratie der Antrag gestellt
worden, man solle sowohl beim Staat als auch bei den
Gemeinden die Verwendung des Ertrages binden und
zwar fiir die obligatorische und freiwillige Kranken-
versicherung beim Staat und bei den Gemeinden fiir
allgemeine Versicherungszwecke. Darunter wiren zu
verstehen: Viehversicherung, Hagelversicherung, Mo-
biliarversicherung, auch Krankenversicherung und alle
diejenigen Arten von Versicherungen, die in den ein-
zelnen Gemeinden fiir die Allgemeinheit in Betracht
kommen koénnen. Die Vertreter der Sozialdemokratie
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erklirten, nur bei einer solchen Bindung des Ertrages
dem Gesetz zustimmen zu kdnnen. Sie wiesen darauf
hin, dass ein Beschluss ihres kantonalen Parteitages
schon diese Grundsitze aufgestellt habe.

Diese Antrige haben in der Komission zu lebhaften
Diskussionen gefiihrt. Zuniichst der Staatsanteil. Der
Sprecher der Regierung hat gegeniiber einem Antrag,
dass der Staatsanteil ganz gebunden werden soll, so-
fort bekannt gegeben, dass er, im Falle der Annahme
dieses Antrages, von Seite der Regierung beauftragt
sei, den weiteren Antrag zu stellen, dass vor der Fest-
setzung des Staatsanteils in erster Linie die Kosten
der Wildhut und der Entschiidigung der Bannbezirks-
gemeinden abgezogen werden und dass erst von die-
sem Nettoertrag die Teilung zwischen Kanton und
Gemeinde vorgenommen werde. Dieses Vorgehen lag
nach unserer Auffassung nicht im Interesse der Sa-
che, indem bei der Steigerung speziell die Gemeinde-
vertreter nicht orientiert wiren, wieviel nun die Ge-
meinde eigentlich erhidlt. Man hitte zunichst im gan-
zen Kanton die Steigerungen durchfithren, das Ge-
samtertrignis zusammenstellen und davon die Kosten
abziehen miissen und hitte erst dann die Verteilung
zwischen Kanton und Gemeinde vornehmen kdnnen.
Das hitte auf alle Félle keinen guten Einfluss auf die
Steigerungen gehabt, und es hitte die Entscheidungen
der Gemeindevertreter ungemein erschwert, wenn sie
im Augenblick der Steigerung sich nicht ungefihr da-
rilber Rechenschaft hitten geben konnen, wie hoch
der Anteil der Gemeinde sein werde. Man hat sich des-
halb mit diesem Eventualantrag der Regierung abso-
lut nicht befreunden kénnen, sondern hat den Stand-
punkt eingenommen, man kdnne den Anregungen der
Vertreter der sozialdemokratischen Partei hinsichtlich
des Staatsanteils insofern entgegenkommen, dass man
einen Teil des Nettoertrages fiir die Zwecke der obli-
gatorischen und freiwilligen Krankenversicherung bin-
de. Fiir die Bindung nur eines Teiles spricht die Er-
wigung, dass man doch den Kanton durch das neue
Gesetz nicht schlechter stellen will als vorher. Unter
dem jetzigen Gesetz fiel auch ein Teil der Einnahmen
in die allgemeine Staatskasse und zwar ungefdhr
52,000 Fr. im letzten Jahre. Die Kommission fand, es
sei deshalb richtig, dem Kanton auch unter dem neuen
Gesetz einen Teil seines Anteils zur freien Verfiigung
zu iberlassen. Es ist auch bemerkt worden, dass
sich vielleicht eine Einwendung erheben werde. Wenn
man die Kosten der Wildhut und die Entschidigung
der Bannbezirksgemeinden vorwegnehmen wiirde, so
konnte die Befiirchtung laut werden, dass die Regie-
rung in der Berechnung dieser Kosten zu weitherzig
sei, ohne dass die Gemeinden etwas dagegen sagen
konnten. Man fand daher, es sei besser, man ziehe
diese Kosten nicht zuerst ab, sondern lasse sie durch
den Staat allein tragen, dann werde er wohl dafiir
sorgen, dass sie nicht allzugross werden.

Nachdem die verschiedenen Ansichten sich gegen-
seitig ausgesprochen hatten, hat man sich auf dem
Boden gefunden, dass man sagte, vom Staatsanteil
kommen in erster Linie in Abzug die Kosten fiir die
Wildhut und fiir die Entschidigung an die Gemeinden
in Bannbezirken; von dem verbleibenden Nettoertrag
soll die Hilfte fiir die obligatorische und freiwillige
Krankenversicherung verwendet werden; in der Ver-
wendung der andern Hilfte soll der Staat frei sein.
Nach den Berechnungen stellt sich die Sache bei einer
Einnahme von 1 Fr. pro Hektare wie folgt: Der Staats-
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anteil betrdgt brutto 220,000 Fr., davon kommen in
Abzug 100,000 Fr. Wildhutkosten und Kosten der Ent-
schiddigung der Gemeinden in Bannbezirken. Es bleibt
ein Nettoertrag von 120,000 Fr., der, entsprechend
dem Vorschlag der Kommission, halbiert wiirde. Die
Hilfte wiirde fiir die Krankenversicherung ausgeschie-
den; iiber die andere Hilfte konnte der Staat frei ver-
figen. Nun hat man natiirlich im Gesetz auch kurz be-
merken miissen, auf welchem Wege man nachher die
Verwendung dieses Anteils, der fiir die Krankenver-
sicherung ausgeschieden wird, ordnen will. Es war
notig, dafir im Gesetz selbst ein Dekret vorzusehen.
Im letzten Alinea ist ausdriicklich gesagt, dass durch
ein Dekret des Grossen Rates die fiir die Verwendung
dieser Summe erforderlichen Richtlinien aufgestellt
werden. Angesichts dieser Bestimmung ist die Be-
firchtung, die ein sozialdemokratischer Vertreter in
der Eintretensdebatte gefiussert hat, man wisse nicht,
ob dieser Betrag wirklich fiir die Krankenversicherung
verwendet werde, absolut aus der Luft gegriffen. Der
Grosse Rat kann durch ein Dekret in allen Einzelheiten
bestimmen, wie die Sache durchgefiihrt werden soll.
Dieses Dekret hat sich nur mit der Art der Verwen-
dung dieser fiir die Krankenversicherung bestimmten
500/, zu befassen; auf die jagdlichen Verhiltnisse hat
es keinen Einfluss.

Man hat im weitern gefunden, es sei richtig, dass
man diese Ausscheidung fiir die obligatorische und
freiwillige Krankenversicherung nicht unbegrenzt
durchfiihre, sondern dass man einen jihrlichen Ma-
ximalbetrag bestimme. Da hat die Kommission gefun-
den, dass 150,000 Fr. eine angemessene Grenze seien.
Damit haben sich auch die sozialdemokratischen Kom-
missionsmitglieder einverstanden erklirt.

Es ist bereits erwidhnt worden, dass auch eine
Bindung gegeniiber den Gemeinden beantragt worden
ist. Da ist nun in der Kommission sofort Opposition
entstanden. Man hat darauf hingewiesen, dass die Ver-
héltnisse in einzelnen Gemeinden im Kanton herum
ungemein verschiedene seien, dass sie auch in den
einzelnen Landesteilen schon sehr verschieden sein
konnen. Wir haben landwirtschaftliche, industrielle
und stddtische Gemeinden. Landwirtschaftliche Ge-
meinden haben wir im Berggebiet, im Mittelland und
im Jura. Die Verhiltnisse liegen iiberall wieder an-
ders, so dass man sich sagte, es konne nur nachteilig
sein, wenn man den Gemeinden von vornherein vor-
schreiben wiirde, wofiir sie ihre Gemeindeanteile ver-
wenden sollen. Die einzelnen Gemeinden wissen selbst
am allerbesten, wo sie der Schuh driickt, welche Be-
diirfnisse am dringendsten sind. Sie werden den Er-
trag der Pacht fiir diese Zwecke verwenden. Die Kom-
mission hat daher gefunden, es sei richtiger, den Ge-
meinden die Verwendung nicht vorzuschreiben, son-
dern das der freien Verfiigung zu tiberlassen. Aus land-
wirtschaftlichen Kreisen ist in der Kommission da-
rauf hingewiesen worden, dass es eigentlich gerecht
wire, wenn man auf der einen Seite beim Staatsanteil
5009/, fiir die Krankenversicherung binde, bei den Ge-
meinden eine Bindung fir landwirtschaftliche Zwecke
einzufithren. Es sind Antrige gestellt worden, einen
Teil des den Gemeinden zufallenden Ertrages zu 6ffent-
lichen Versicherungszwecken oder zu land-, forst- und
alpwirtschaftlichen Zwecken zu binden. Allein man hat
auch diese Bindung von der Hand gewiesen. Es wurde
gesagt, die Gemeinden und die interessierten Kreise
seien viel freier in der Verwendung des Ertrages, wenn

169

man die Gemeindeanteile nicht binde. Ich méchte da-
rauf hinweisen, dass die landwirtschaftlichen Kreise
sich auf jeden Fall nicht benachteiligt filhlen konnen.
Allen Landgemeinden steht es frei, den Gesamtertrag
zu landwirtschaftlichen Zwecken zu verwenden, zu
Wegbauten, Bodenverbesserungen usw. Anderseits kann
aber in einer andern Gemeinde vielleicht ein Schul-
hausbau vor der Tiire stehen oder die Gemeinde kann
fiir ein bereits vollendetes Schulhaus noch Verpflich-
tungen haben. Wenn nun diese Gemeinde findet, es
sei in ihrem Interesse, den Ertrag der Jagdpacht zur
Amortisation der Schulhausbauschuld zu verwenden,
so will man sie daran nicht hindern. Wenn keine Bin-
dung vorhanden ist, so ist die Freiheit in bezug auf
die Verwendung grésser. Darum hat man die Bindung
bei den Gemeinden vollstindig aufgehoben und der
Antrag ist in der’ Kommission fallen gelassen worden.

Nun hat man in den Zeitungen schon gelesen, man
sollte den Gemeinden einen grosseren Anteil als 609/,
zuweisen. Die Gegner des Gesetzes wollen in den
Kreisen der Gemeinden, speziell der Gemeinderite,
Unwillen erregen und Begehrlichkeiten wecken, indem
sie bemerken, dass dieser Gemeindeanteil sehr gering
sei. Ich mdchte doch mit einigen Worten darauf hin-
weisen, dass dieses Argument absolut unrichtig ist.
Es ist falsch, wenn man behaupten will, dass diese
Zuweisungen an die Gemeinden nur ein Trinkgeld
seien. Zunichst ist zu betonen, dass der Gemeinde-
anteil in keiner Weise gebunden ist. Wenn man zwi-
schen dem vergleicht, was die Gemeinden jetzt be-
ziehen, und was sie nach Annahme dieses Gesetzes
bekommen werden, so wird jedermann sofort begrei-
fen, wo das Interesse der Gemeinden liegt, ob im Fort-
bestand des jetzigen Zustandes oder in der Annahme
des neuen Gesetzes. Es ist schon gesagt worden, dass
im Jahre 1926 der Anteil, der den Gemeinden laut dem
Gesetz aus dem Patentertrag zugewiesen worden ist,
total 46,000 Fr. ausmacht, wihrend bei Annahme
eines Ertrages von einem Franken pro Hektare pro-
duktiven Landes der Ertrag der Gemeinden 330,000
Franken ausmachen wiirde. Die Staatskasse wird, wie
schon frither bemerkt, ungefihr gleichviel bekommen
wie heute.

Sie sehen aus diesem Beispiel, dass es absolut un-
gerechtfertigt wire, den Gemeinden noch einen hohe-
ren Prozentsatz zuzuweisen, umso mehr als dadurch
der Staat nicht mehr in der Lage wiire, seine Ver-
pflichtungen gegeniiber den Krankenkassen zu erfiillen.

Ich mochte dringend ersuchen, an diesem Vertei-
lungsmodus nicht zu riitteln. Es handelt sich um einen
Kompromiss zwischen allen Parteien, die in der Kom-
mission vertreten waren. Nach langer Diskussion ha-
ben wir uns auf diesem Boden gefunden. Wir haben
die Ueberzeugung, dass diese Art der Verteilung allen
Beteiligten am besten gerecht wird. Der Kanton be-
kommt einen Anteil, wovon die Héilfte fiir 6ffentliche
soziale Zwecke bestimmt ist, die nicht nur einer Klasse
der Bevolkerung, sondern der Gesamtbevolkerung zu-
gute kommen. Auf der andern Seite bekommen auch
die Gemeinden ihren Anteil, der ihnen ermdglicht,
diesen Jagdpachtertrag zu offentlichen Zwecken, je
nach ihren Wiinschen, zu verwenden. Das ist der
Kompromiss. Herr Grimm hat als Sprecher der sozial-
demokratischen Fraktion im Eintretensvotum erklirt,
dass das die Basis ist, auf der die Sozialdemokratie
sich mit dem Gesetz einverstanden erkliren kann. Er
hat ausdriicklich betont, das sei die Mindestforderung,
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an der seine Partei unter allen Umstinden festhalten
miisse. Darunter habe ich in erster Linie die Vertei-
lung zu 40 und 609/, verstanden, und im weitern die
Art und Weise, wie nachher der Teil, der fir die
Krankenkassen ausgeschieden wird, berechnet werden
soll. Vom Bruttostaatsertrag kommen in Abzug die er-
wihnten Kosten, was restiert, wird zu 509/, gebunden.
Auf der andern Seite herrscht hinsichtlich des Ge-
meindeanteils volle Freiheit. Bei ruhiger Untersuchung
wird jeder sagen miissen, dass auf diese Art jedenfalls
der Pachtertrag am besten verwendet werden kann.
Ich méchte Thnen deshalb namens der Kommission, die
in dieser Beziehung einstimmig gewesen ist, empfeh.
len, diesem Kompromissantrag zuzustimmen.

Neuenschwander. Bei Behandlung des wichtigen
Art. 22 hat man andere Gesetze beigezogen, so z. B. das
Gesetz, das im Kanton Aargau gilt, wo schon seit
langem das Reviersystem eingefiihrt worden ist. Das
Gesetz beruht auf einer Volksinitiative, in welcher
verlangt wurde, dass das Jagdrecht grundsitzlich an
das Grundeigentum iibergehe, und dass dieses Jagd-
recht namens der Grundeigentiimer durch die Gemein-
den verliehen werde.

Bei uns haben wir andere Verhdltnisse. Es sind
zwar etwa einmal Wiinsche laut geworden, man moch-
te das Jagdrecht dem Grundeigentum zuweisen. Aber
man kann sagen, dass der Staat ein wohl erworbenes
Recht auf das Jagdregal hat. Im Kanton Aargau ist
vorgesehen, dass der ganze Ertrag den Gemeinden zu-
fallt und dass diese Einnahmen vorab zu landwirt-
schaftlichen Zwecken verwendet werden miissen. Der
Staat bekommt einen Zuschlag von 159/, zum Pacht-
zins und im weiteren die Gebiihren fiir die Jagd-
scheine. Wir wollen dafiir sorgen, dass der Staat auch
mit dem neuen Gesetz nicht zu kurz kommt. Allerdings
sind wir der Meinung, das neue Gesetz diirfe auch
nicht ein Fiskalgesetz sein. Die Herren wissen ja,
wie sich das Volk jeweilen dussert, wenn der Staat
seine Interessen etwas intensiv wahrt.

Nun haben Sie bereits gehort, welche Vorschlige
gemacht worden sind. Der Sprechende hat sich ge-
stattet, den Antrag zu stellen, es seien den Gemeinden
700/, zuzuweisen. Dieser Antrag ist eingehend behan-
delt worden. Am Schluss der Diskussion wurde be-
schlossen, den Gemeinden 6009/, zuzubilligen. Dieser
Beschluss wurde einstimmig gefasst. Auch ich habe
mich demselben angeschlossen. Es ist bereits gesagt
worden, dass wir auf die Antrige der sozialdemokrati-
schen Partei Riicksicht nehmen miissen. Wenn nicht
alle Parteien fiir das Gesetz einstehen, so besteht wenig
Aussicht auf Annahme des Gesetzes. Ich glaubte ruhig
zustimmen zu diirfen, indem die Mehrertrige, die nun
dem Staat zufliessen, zur Forderung der Krankenver-
sicherung verwendet werden. Die Griinde, weshalb
wir diese Verteilung akzeptiert haben, sind stichhaltig.
Ueber die Bindung des Ertrdgnisses, das dem Staat zu-
fliesst, mochte ich nicht viel Worte verlieren, sondern
die Ausfiihrungen des Herrn Kommissionspriasidenten
unterstiitzen. Hinsichtlich der Gemeindeanteile ist der
Sprechende der Meinung gewesen, man diirfte gut eine
teilweise Bindung vornehmen, und zwar entweder fiir
landwirtschaftliche Zwecke oder fiir die Forderung
der Versicherung. Man hat sich nachher darauf ge-
einigt, keine Bindung in das Gesetz aufzunehmen. Die
Gemeinden sollen frei iiber diese Ertrignisse verfiigen
konnen. Das wird so herauskommen, dass Gemeinden
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mit vorwiegend landwirtschaftlicher Bevolkerung das
Geld selbstverstindlich fiir die landwirtschaftliche Be-
volkerung verwenden, indem ohne weiteres zugegeben
werden muss, dass der Grundbesitz das Recht hat,
etwas von diesem Ertrag zu profitieren. Andere Ge-
meinden werden den Ertrag fir Versicherungszwecke
reservieren. Falls man in landwirtschaftlichen Kreisen
und in Kreisen der Sozialdemokratie Wert darauf legt,
in dieser Beziehung etwas ins Gesetz aufzunehmen,
konnte man sagen, dass der Ertrag vorab zu landwirt-
schaftlichen oder Versicherungszwecken verwendet
werden soll. Damit wire ich personlich einverstanden.
Man konnte diese Frage in der Kommission bis zur
zweiten Lesung nochmals behandeln.

Weiter mochte ich mitteilen, dass ein Kollege mich
ersucht hat, im dritten Absatz eine kleine Abénderung
vorzuschlagen. Er findet, man sollte einen Dekrets-
vorbehalt im Gesetz unbedingt vermeiden, da das Volk
einen solchen mit Misstrauen aufnehme. Das konnte
man durch eine einfache redaktionelle Aenderung tun,
indem das Wort «Dekret» ausgeschaltet wiirde. Man
konnte daher einfach sagen: «Der Grosse Rat stellt
die fiir die Verwendung dieses Fonds erforderlichen
Richtlinien auf.» Ich empfehle Ihnen Annahme des
Art. 22 mit dieser Abdnderung.

Marti. Der Herr Forstdirektor hat schon gestern
gesagt, er mochte gebeten haben, an dieser Verteilung
nicht mehr zu riitteln. Ich bin sehr mit ihm einver-
standen, auch ich begriisse die Verteilung sehr. Die
409/,, die dem Staat zufallen, lasse ich unangetastet,
aber an der Verwendung der 609/, die den Gemeinden
zufallen sollen, mochte ich riitteln. Ich mochte den
Gemeinden da nicht volle Freiheit lassen, sondern
schon im Gesetz festlegen, dass ein Teil dieser 6079/,
zu landwirtschaftlichen Zwecken verwendet werden
muss. Die Hilfte des den Gemeinden zufallenden Er-
trages sollte der Landwirtschaft sichergestellt werden.
Ich beantrage daher zu sagen, dass von dem Betrag,
der den Gemeinden zukommt, die Hilfte zu land- und
alpwirtschaftlichen Zwecken zu verwenden ist.

Ziircher (Langnau). Den Antrag Marti halte ich
fir richtiz. Ueber den Vorschlag der Kommission
kann man geteilter Meinung sein. Ich bin damit ein-
verstanden, dass man dem Staat diese 4090/, zukom-
men ldsst, und dass man die Hilfte davon fir die
Zwecke der Krankenversicherung bindet, denn diese
Krankenversicherung dient im Grunde der Allgemein-
heit. Sie kommt auch vielen Landwirten zugute, ob-
schon auch die Verbreitung der Versicherung in land-
wirtschaftlichen Kreisen heute noch nicht so ist, wie
man sie wiinschen mdchte. Man bringt die Leute nicht
leicht in diese Versicherung. Den Antrag Marti moch-
te ich unterstiitzen. Die Begriindung ist einfach. Wir
haben in vielen Berggegenden noch ganz unhaltbare
Wegzustinde. Wir haben Wege, die von zwei oder drei
Privaten unterhalten werden miissen, an deren Unter-
halt die Gemeinden gar keinen Beitrag leisten. Gerade
die Bauern in diesen abgelegenen Gegenden haben un-
ter dem vermehrten Wildstand am meisten zu leiden.
Diesen Leuten sollte man entgegenkommen, und sollte
den Gemeinden auferlegen, einen Fonds zu griinden,
um solchen Leuten etwas zu helfen. Es ist gar nicht
recht, dass diese Bauern leer ausgehen sollen. Wenn
man eine Bestimmung nach Vorschlag Marti aufnimmt,
schafft man dem Gesetz viele Anhinger. Unsere Leute
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konnen sich nicht dazu hergeben, fiir das Gesetz zu
stimmen, wenn sie von demselben nur Nachteile zu
befiirchten haben. Wenn auch die Summen fiir die
einzelnen Gemeinden klein sind, konnen sie zu einem
Fonds zusammengelegt und damit kann dann im Laufe
der Zeit den Leuten in abgelegenen Gegenden geholfen
werden.

Stucki (Grosshochstetten). Die Herren Vorredner
denken nur an die Berggemeinden. Wenn es nur sol-
che gibe, hitten sie mit ithrem Antrag recht. Wenn man
aber daran denkt, dass es auch noch industrielle Ge-
meinden gibt, so muss man sich sagen, dass hier Op-
position entstehen konnte, wenn bestimmt wird, dass
300/, fiir landwirtschaftliche Zwecke reserviert wer-
den sollen. Auf jeden Fall wiinscht dann die andere
Partei den Rest fiir ihre Zwecke. Lassen wir den Ge-
meinden die Freiheit, je nach ihren Verhiltnissen zu
bestimmen.

Schletti. Ich mochte den Antrag des Herrn Marti
lebhaft unterstiitzen. Wenn man den Anteil des Staa-
tes zu einem guten Zweck bindet, darf man gewiss
auch den Gemeinden eine kleine Vorschrift machen,
umso mehr als das Ertrignis der Jagd doch eigentlich
auf Kosten der Landwirtschaft erzielt wird. Man hat
im Bunde den Benzinzoll auch gebunden, also kann
man auch hier gewisse Bindungen aufnehmen. Das
sollte namentlich mit Riicksicht auf die Besitzverhilt-
nisse in den Berggegenden geschehen. Viele Gemein-
den, die grosse Jagdreviere bilden, bestehen aus Teil-
gemeinden, Aussengemeinden. Diese Aussengemein-
den bekommen von diesem Jagdertrignis nichts, son-
dern nur die Hauptgemeinde. Es wire ungerecht, wenn
man dieser das ganze Ertrignis lassen wiirde, wihrend
die Grundeigentiimer in den Aussenbezirken, die viel-
leicht 3/, des Jagdreviers umfassen, nichts bekom-
men sollen. Es ist eine grosse Gegnerschaft besonders
in unserer Gegend, weil die Leute sich sagen, sie
hitten nur die Nachteile von diesem Gesetz zu kosten,
weil der Gemsbestand grosser wird, wihrend sie von
dem Jagdertrag nichts spiiren. Referendumspolitisch
ist es von grossem Vorteil, wenn wir diese Kreise fiir
das Gesetz gewinnen, wenn sie sich sagen, dass sie
gelegentlich fiir eine Altersversicherung einen Beitrag
bekommen konnen. Deshalb mochte ich Sie bitten,
diesem Antrag zuzustimmen.

Hostettler. Auch ich mochte diesen Antrag Marti
unterstiitzen, hauptsidchlich aus dem Grunde, weil
sonst wenig Aussicht besteht, das Gesetz zur Annahme
zu bringen. Dieser Antrag schafft dem Gesetz neue
Freunde. Die Bauern sagen sich, dass so Aussicht be-
steht, dass auch fiir sie etwas abfdllt. Von der Wild-
schadenvergiitung halten sie ndmlich nicht viel.

Zumstein. Ich sehe nicht ein, warum man nicht
einen gewissen Teil fiir landwirtschaftliche Zwecke
binden kann. Gerade die Verhiltnisse im Jura zwin-
gen eigentlich dazu. Wir haben dort industrielle Ge-
meinden mit Berghofen. Die Besitzer dieser Berghofe
miissen das Wild fiittern, sie haben den Schaden da-
von. Wenn im Gesetz nicht festgelegt ist, dass ein Teil
des Ertrages fiir land- und alpwirtschaftliche Zwecke
verwendet werden muss, werden z. B. die jurassi-
schen Gemeinden nie dazu kommen, einen Beitrag fiir
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solche Zwecke zu sprechen. Wenn man vor dem Volke
fiir das Gesetz einstehen muss, so muss man den Leu-
ten auch sagen konnen, dass sie etwas davon haben.

Christeler. Auch ich unterstiitze den Antrag des
Herrn Marti. Dabei leitet mich vor allem die Riick-
sicht auf die misslichen Wegverhiltnisse in unserer
Gegend. Wir haben im Obersimmental viele Wege, von
denen man nicht weiss, ob es eigentlich Wasserldufe
oder aber Wege sind. Das ist die beste Unterstiitzung
der Bergbevdlkerung, wenn man den Leuten hilft, zu.
richtigen Wegen zu kommen. Auch die Unterstiitzung
der Krankenkassen ist sehr zu begriissen, besonders
in den Gebirgsgegenden.

Ueltschi. Meine Vorredner haben schon sehr viel
von dem gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Der
Herr Kommissionspriasident hat speziell betont, Art.
22 sei ein Kompromissartikel. Kompromisse erzielt
man nur durch Konzessionen. Ich kann den Herren
von der Linken nur gratulieren, dass sie eine Kon-
zession erreicht haben, die wirklich nicht nur fiir die
Linke von Wert ist, sondern fiir die Allgemeinheit. Ich
bin mit Herrn Christeler einverstanden, dass wir einen
Haufen Leute in unserer Gegend haben, die von dieser
Forderung der Krankenversicherung profitieren wer-
den. Man weiss heute nicht mehr recht, wie das Jagd-
regal entstanden ist. Man sollte doch sehen, dass durch
die Art der Verteilung des Jagdertrages die Bauern das
Gefiithl bekommen, dass die Einnahmen aus der Jagd
aus rein landwirtschaftlichen Gebieten stammen. Diese
Tatsache ist beim Abschluss des Kompromisses nicht
nach Gebiihr beriicksichtigt worden. Pers6nlich konn-
te ich sagen, dass fiir unsere Gemeinde die Fassung,
wie die Kommission sie vorschligt, geniigen wiirde.
Aber die Vielgestaltigkeit unseres Kantons und die
wechselnde politische Zusammensetzung in den Ge-
meinden verlangt einen gewissen Schutz der land-
wirtschaftlichen Minorititen. Die Einnahmen aus der
Jagd werden auf Kosten der Landwirtschaft erzielt.
Das soll beriicksichtigt werden. Aus diesem Grunde
unterstiitze ich den Antrag Marti, wobei ich aller-
dings sagen mochte: «alp- und landwirtschaftliche
Zwecke », weil wir doch das Gefiithl haben, die Ein-
nahmen aus dem Jagdgesetz werden in ider Hauptsache
in den Gebirgsgegenden erzielt. Es ist uns schon oft
gesagt worden, dass wir bei uns die schonsten Reviere
haben. Wir werden fiir das Gesetz eintreten, wenn man
uns Gerechtigkeit widerfahren lisst. Bei allem Kom-
promisseln konnte man auch dem wichtigsten Volks-
teil, der Landwirtschaft, entgegenkommen. An der
Weltwirtschaftskonferenz in Genf ist festgestellt wor-
den, dass die Landwirtschaft vom volkswirtschaft-
lichen Standpunkt aus auch international ein iiberaus
wichtiger Faktor ist. Einen solchen Faktor darf man
nicht einfach vernachldssigen und bei jeder Gelegen-
heit hintanstellen. Sie sollten unseren Forderungen
einigermassen gerecht werden, deshalb mdchte ich
ersuchen, auf einen Kompromiss nach dieser Richtung
einzutreten. Die stddtischen Interessen haben in der
Kommission eine ausgezeichnete Vertretung bekom-
men. Herr Lindt ist der erste Vertreter der Stadt Bern;
sie kommt bei ihm immer zuerst, die Landgemeinden
werden doch ein wenig hintangesetzt. Herr National-
rat Grimm ist ein zweiter solcher Vertreter. Er hat
uns davor gewarnt, an der Verteilung etwas zu dndern.
Wir wollen daran nicht riitteln, wir wollen einverstan-
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den sein mit der Verteilung 60:40, aber man soll auf
unsere Verhiltnisse Riicksicht nehmen. Man spricht
immer davon, dass man uns helfen will, nun soll man
sich aufraffen und uns etwas bewilligen, also uns
nicht einfach immer mit Worten abspeisen. Hier haben
Sie es in der Hand, uns zu helfen. Wenn das wiederum
abgelehnt werden sollte, werden wir die Konsequenzen
fiir die Zukunft ziehen. Wir werden dann wissen, dass
man fiir uns kein Verstindnis aufbringt. Dieses Ge-
tiihl diirfen Sie bei uns nicht aufkommen lassen. Daher
mochte ich die Herren ersuchen, einzulenken und nicht
nur zu sagen, man wolle das als Anregung zuhanden
der Kommission entgegennehmen, sondern dann in der
Kommission auch dafiir einzutreten, dass man uns
Rechnung trigt.

Ryter. Gerade im Interesse der ldndlichen Ge-
meinden habe ich Bedenken gegen den Antrag Marti.
Wir haben sehr viele lindliche Gemeinden, die finan-
ziell nicht glinzend dastehen, die jede Einnahme sehr
gut brauchen koénnen. Diese Gemeinden haben eine
ausschliesslich biirgerliche Bevolkerung, die die Ver-
teilung nach ihrem Ermessen besorgen kann. Wenn
wir nun einer finanzschwachen Gemeinde im Ober-
land zum vornherein vorschreiben, die Hilfte ihrer
Einnahme aus der Jagdpacht miisse zu landwirtschaft-
lichen Zwecken ausgeschieden werden, so wiirde diese
Gemeinde geschiadigt. Wir haben eine wildreiche Ge-
meinde im Oberland, die Gemeinde Kandersteg. Die ist
durch Beitrige an Wildbachverbauungen und Strassen-
bauten so sehr in Anspruch genommen, dass sie am
Ende ihrer Leistungsfdhigkeit angelangt ist. Wenn man
nun vom Pachtertrag noch die Hilfte zu landwirt-
schaftlichen Zwecken ausscheiden will, ist der Ge-
meinde nicht gedient. Es fragt sich, ob Aufwendungen
fir eine Wildbachverbauung Aufwendungen zu land-
wirtschaftlichen Zwecken sind oder nicht, oder ob die
Aufwendung fiir die Klusenstrasse, die im Interesse
der Erschliessung des Gasterntales und der dahinter
liegenden Alpen gebaut wird, eine Aufwendung zu
landwirtschaftlichen Zwecken ist. Das kann zu Strei-
tigkeiten in der Gemeinde fiihren. Herr Ueltschi hat
mir personlich gesagt, seine Gemeinde werde aus
dem Ertrignis die Strassenpflisterung amortisieren.
Andere Gemeinden werden vielleicht ihre Schwellen-
pflicht ablésen. Die Herren wiirden sich sicher ins
eigene Fleisch schneiden, wenn man bestimmt fest-
legen wollte, dass die Hilfte zu landwirtschaftlichen
Zwecken ausgeschieden werden miisste.

Grimm. Wenn man Herrn Ueltschi gehdrt hat,
miisste man annehmen, wir hitten die Mehrheit in
diesem Saale. Das ist ja nun einstweilen noch nicht
der Fall; zum Gliick fiir Euch (Heiterkeit), aber auch
zum Glick fiir uns, da wir so immer noch weiter
kimpfen konnen. Zur Sache selbst mdchte ich zu-
nichst mit Genugtuung feststellen, dass am Vertei-
lungsmodus 60 und 409/ nicht geriittelt wird. Es blei-
ben also nur noch zwei Sachen. Die erste ist von
Herrn Neuenschwander aufgeworfen worden. Er fragt
sich, ob man im Gesetz von einem Dekret reden soll,
oder ob man nicht besser sage, der Grosse Rat stelle
Richtlinien auf. Wenn man in offener Grossratsver-
handlung sagt, man miisse aus referendumspolitischen
Griinden den Begriff des Dekretes aus dem Gesetz weg-
eskamotieren, so ist es doch besser, man bleibe bei
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dem altbewadhrten Ausdruck «Dekret» und lasse die
Fassung, wie sie ist.

Die zweite Frage bezieht sich auf die Bindung des
Gemeindeanteils. Urspriinglich stand ich in der Kom-
mission auf dem Boden, dass man auch den Anteil der
Gemeinden binden soll und zwar aus dhnlichen Er-
wigungen, wie sie hier bereits vorgebracht worden
sind. Der Gemeindeanteil hitte darnach eine Bindung
erfahren fiir Zwecke der offentlichen Versicherung,
wobei man je nach den ortlichen Verhiltnissen Kran-
kenversicherung oder Hagelversicherung oder irgend
eine andere Versicherung hitte verstehen kénnen, so
dass von Fall zu Fall den einzelnen Bediirfnissen
Rechnung getragen worden wire. In der Kommis-
sionsbheratung ist dieser Antrag von landwirtschaft-
licher Seite erginzt worden in dem Sinne, dass auch
land-, alp- und forstwirtschaftliche Zwecke vorbehal-
ten werden sollten. Materiell gingen die Meinungen
nicht weit auseinander. Schliesslich hat die Kommis-
sion gefunden, es sei am besten, man lasse den Ge-
meinden {iiberhaupt freie Hand. Nun begreife ich,
wenn aus landwirtschaftlichen Kreisen der Wunsch
laut wird, man solle die Hilfte unter allen Umstinden
fiir die Bediirfnisse der Land- und Alpwirtschaft bin-
den, um eine gewisse Opposition, die sonst nicht be-
schwichtigt werden konnte, zu eliminieren. Das alles
mag richtig sein, aber die Herren vergessen, dass ge-
rade eine solche Bestimmung den Anlass zu einer An-
fechtung aus andern Kreisen bieten kann. Was auf der
einen Seite an Zustimmenden gewonnen werden kann,
wird auf der andern abgestossen. Unter diesen Um-
stinden miisste man eine Losung suchen, die dem An-
trag Marti soviel als moglich entgegenkommt, ohne
dass auf der andern Seite Gemeinden oder Bevolke-
rungskreise sich zuriickgesetzt fiihlen, weil hier eine
einseitige Bindung vorliegt. In der Richtung, wie der
Antrag in der Kommission zuerst gestellt wurde, sollte
eine Losung moglich sein. Der Grosse Rat soll heute
nicht materiell im Sinne des Antrages Marti entschei-
den, sondern der Kommission den Auftrag geben, eine
Losung zu finden, die der Landwirtschaft entgegen-
kommt, ohne anderseits die industriellen Zentren gegen
das Gesetz einzunehmen. Eine derartige Losung wird
zu finden sein, sobald man ernstlich will. Ich méchte
bitten, heute materiell iiber den Antrag Marti nicht zu
entscheiden, sondern der Kommission den Auftrag zu
geben, im Sinne einer moglichsten Beriicksichtigung
des Gedankens des Antrages Marti nochmals zu be-
raten und zuhanden der zweiten Lesung einen ent-
sprechenden Antrag zu stellen. Wir haben auf beiden
Seiten ein Interesse daran, dass die Opposition so viel
als moglich zuriickgedimmt werde. Das kann man
nicht machen, wenn man nur einseitige Bindungen
aufstellt, ohne sich iiber deren Wirkungen nach der
andern Richtung Rechenschaft zu geben.

Schneider. In der Kommission habe ich den An-
trag gestellt, ein gewisser Prozentsatz des Gemeinde-
ertrages sollte zu land-, alp- und forstwirtschaftlichen
Zwecken gebunden werden, wihrend Herr Grimm eine
Bindung fiir allgemeine Versicherungszwecke wollte.
Im gegenseitigen Einverstindnis sind dann beide An-
trige fallen gelassen worden. Ich bin immer noch der
Auffassung, es sei nur recht und billig, der Landwirt-
schaft etwas von den Gemeindeeinkiinften zukommen
zu lassen, da doch die Landwirtschaft die Lasten des
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vermehrten Wildstandes zu tragen hat. Wenn man nun
behauptet, die Gemeinden seien vollstindig frei, so
miissen wir feststellen, dass den Gemeinden oftmals
gesetzliche Grundlagen fiir Subventionen fehlen. Wir
haben einen Notar als Gemeindekassier. Wenn der An-
teil am Pachtertrag kommt, wird er schmunzeln, und
wenn dann in der Gemeindeversammlung von land-
wirtschaftlicher Seite der Antrag gestellt wird, eine
gewisse Summe fiir landwirtschaftliche Zwecke aus-
zuscheiden, so wird er fragen, wo die gesetzliche
Grundlage sei und wird einfach gestiitzt auf seine
Gesetzeskenntnis behaupten, davon stehe nirgends
etwas und dann verschwindet das Geld in der allge-
meinen Gemeindekasse, und diejenige Bevolkerungs-
schicht, die am meisten unter dem vermehrten Wild-
stand leidet, hat nichts davon. Der Gedanke, der von
Herrn Ziircher aufgegriffen worden ist, dass man
eventuell die Privatwege hineinnehmen kénnte, scheint
mir aller Berticksichtigung wert. In den Berggegenden
hat man oft das Gefiihl, man solite den Leuten in den
abgelegenen Gegenden entgegenkommen. Man spricht
immer davon, dass man die Entviolkerung der Berg-
gegenden sollte verhindern kénnen. Hier haben Sie
Gelegenheit, in diesem Sinne etwas zu tun. Man
sollte dem Antrag Marti zustimmen und beifiigen, dass
auch Privatwege zu abgelegenen Hofen subventioniert
werden konnen.

Hénni (Grossaffoltern). Auf den ersten Blick mag
es eigentlimlich erscheinen, wenn auch aus b#uer-
lichen Kreisen die Auffassung vertreten wird, dass es
nicht angezeigt sei, vorab eine gewisse Quote der Ge-
meindeeinnahmen festzulegen. Wenn man aber die Sa-
che nidher ansieht, so stellt sie sich etwas anders dar.
Nehmen wir an, eine Berggemeinde bekomme fiir ihr
Revier 6000 Fr. Sie zerfalle in 6 Sektionen, habe aber
ein zentralisiertes Schulwesen. Die 6 Untergemeinden
haben ganz verschiedene Verpflichtungen zu erfiillen.
Die eine hat eine Bauschuld, die andere schuldet Bei-
trige an Wildbachverbauungen, die dritte méchte einen
Weg erstellen. Wenn diese Untergemeinden nun ihr
Betreffnis bekommen und man ihnen vorschreibt, dass
sie nur die Hilfte davon frei verwenden diirfen, so
werden diese Gemeinden ganz sicher geschiadigt. Man
sollte doch solchen Untergemeinden ermdoglichen,
gleich den ganzen Ertrag zur Schuldentilgung zu ver-
wenden und nicht bloss die Hilfte. Auch im Flachland
konnen die Verhiltnisse dhnlich liegen. Eine Gemein-
de, die z.B. 1200 Fr. bekommt, hat schon ein sehr
grosses Revier. Wenn man von diesem Ertrag noch die
Hilfte bindet, so ist der Gemeinde nicht mehr sehr
viel geholfen. Die Begehrlichkeit kommt von allen
Seiten, der Beitrag wird verkiimmelt. Die Gemeinden
sollten in ihrer Verfiigung souverin sein. Daher em-
pfehle ich den Kommissionsantrag.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In Anbetracht der gewalteten Diskussion
scheint es mir richtiger, wenn der Grosse Rat nicht
materiell iiber den Antrag Marti entscheiden, sondern
ihn an die Kommission zuriickweisen wiirde. Wir
wiirden diesen Antrag im Sinne der Ausfithrungen des
Herrn Grimm noch priifen. Ich mochte die Erkliarung
abgeben, dass ich gern bereit bin, mitzuhelfen, damit
wir fiir die zweite Lesung eine Losung finden, die dem
Sinne nach dem Antrag Marti Rechnung trigt.
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Lindt, Prisident der Kommission. Ich bin eben-
falls bereit, den Antrag Marti als Anregung zuhanden
der zweiten Lesung entgegenzunehmen. Wir werden
die Sache wohlwollend priifen und bei der zweiten
Lesung dariiber Auskunft geben, zu welchem Ent-
scheide wir gekommen sind.

Marti. In erster Linie méchte ich, entsprechend
dem Wunsch des Herrn Ueltschi, meinen Antrag ab-
indern. Sodann kann ich mich der Ansicht anschlies-
sen, dass man die Sache in der Kommission bis zur
zweiten Lesung nochmals priifen soll.

Prisident. Es bleibt damit nur noch der Antrag
Neuenschwander.

Abstimmung.

Fiir den Antrag Neuenschwander . Minderheit.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss:

Art. 22. Vom Ertrag der Jagdpachtzinse fallen
409/, in die Staatskasse, 600/, an die Gemeinden.

Vom Betrag, der dem Staat von seinem Anteil
nach Abzug der Kosten verbleibt, die sich aus den
bestehenden Bannbezirken fiir die Hut und Aus-
richtung von Entschidigungen nach Art. 9 dieses
Gesetzes ergeben, sind 509/, hochstens jedoch
150,000 Fr., zur Aeufnung und Speisung eines
staatlichen Fonds zur Forderung der obligatori-
schen und freiwilligen Krankenversicherung zu
verwenden.

Ein vom Grossen Rat zu erlassendes Dekret
stellt die fiir die Verwendung dieses Fonds er-
forderlichen Richtlinien auf.

Art. 23.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 23. Dem Jagdpichter ist ein schonender
Jagdbetrieb und eine pflegliche Behandlung des
Wildstandes zur Pflicht- gemacht.

Art. 24.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die Vorschriften dieses Artikels entspre-
chen der Praxis, wie $ie allgemein in den Revier-
kantonen gehandhabt wird.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 24. Der Pichter darf in den benachbarten
Jagdkreisen weder Wild aufjagen noch verfolgen;
angeschossenes oder verendetes Wild gehort, vor-
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behiltlich abweichender Vereinbarungen der Pich-
ter, dem Inhaber desjenigen Jagdkreises, in wel-
chem es ergriffen wird.

Art. 25.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier ist vorgesehen, dass auch Friihjahrs-
jagden angeordnet werden kdnnen, speziell auf Schne-
pfen. Das ist eine reine Ermachtloungsvorschrlft ge-
stiitzt auf das Bundesgesetz.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 25. Die Jagd auf Schnepfen im Friihjahr
wird durch den Regierungsrat geordnet.

Art. 26.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier wird dem Regierungsrat die Befugnis
erteilt, den Abschuss gewisser Wildarten zu verbieten,
wenn diese Wildarten stark dezimiert sind. Wir den-
ken da speziell an gewisse Vogelarten, die man vor
dem Aussterben bewahren sollte. Ferner will man
verhiiten, dass in den beiden letzten Jahren der Pacht-
periode einfach das vorhandene Wild zusammenge-
schossen werde.

Lindt, Prisident der Kommission. In der Kommis-
sion ist von einer Seite noch angeregt worden, man
mochte beifiigen, dass der Regierungsrat hier die Jagd-
kommission anzuhoren habe. Die Kommission hat ge-
funden, das sei uberfliissig, weil in Art. 47 der allge-
meine Grundsatz enthalten sei, dass diese Jagdkom-
mission zur Vorberatung der regierungsritlichen Er-
lasse beigezogen werde. Die Bestimmung im zweiten
Alinea mochte ich lhnen wirmstens zur Annahme
empfehlen. Sie soll verhindern, dass riicksichtslose
Jager gegen das Ende der Pachtzeit einen iiberméssi-
gen Abschuss von Wild in ihren Revieren vornehmen.
Anhand der Abschuss-Statistiken, die die Forstdirek-
tion verlangen kann, kann eine Kontrolle iiber die Art,
wie die Jagd in den einzelnen Revieren ausgeiibt wird,
stattfinden. Die Forstdirektion sieht, ob die Jagd scho-
nend durchgefithrt wird oder nicht, und hat die no-
tigen Unterlagen, einzugreifen, wenn die Gefahr vor-
handen sein sollte, dass ein iibergrosser Abschuss
stattfindet, also die Reviere ausgeschossen werden,
damit ein allfilliger spaterer Piachter nichts mehr
findet. Aehnliche Bestimmungen sind auch in andern
Revierkantonen erlassen worden.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 26. Wenn es zum Schutze einzelner Wild-
arten notwendig erscheint, ist der Regierungsrat
ermichtigt, die durch das Bundesgesetz vom 10.
Juni 1925 festgesetzten Jagdzeiten einzuschrinken
oder die Jagd auf einzelne Wildarten im Gebiet
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des ganzen Kantons oder in Teilen desselben zeit-
weise oder ganz zu verbieten (Art. 29 B.G.).

Fiir die zwei letzten Jahre der Pacht ist die
Forstdirektion erméchtigt, den Abschuss bestimm-
ter Wildarten ganz zu verbieten.

Art. 27.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wenn der Regierungsrat den Abschuss
gewisser Wildarten verbietet, so hat der Jagdpichter
keinen Anspruch auf Ermissigung des Pachtzinses.
Irgend eine Schiddigung der Gemeinden oder des Staa-
tes findet also nicht statt.

Ryter. Ich méchte Sie ersuchen, hier eine kleine
Aenderung vorzunehmen und zu bestimmen, dass
eine Entschddigung auch dann nicht geleistet wird,
wenn der Ertrag durch Krankheit in den Wildbe-
stinden geschiddigt wird. Sie wissen, dass gerade
im Simmental die infektiose Galt bei den Ziegen ge-
genwirtig ziemlich iberhandnimmt. Diese Galt ist ein
Schrecken fiir die Geissenbauern, wie die Maul- und
Klauenseuche fiir die Landwirte, die Rindvieh halten.
Nun wissen wir nicht nur aus der Tagespresse, son-
dern aus personlichen Beobachtungen, dass sich in
letzter Zeit diese Galt auch auf die Gemsen iibertrigt.
Um die Einnahmen aus dem Jagdgesetz moglichst un-
eingeschrinkt den Krankenkassen zufithren zu kon-
nen, moéchte ich die Bestimmung eingefiihrt wissen,
dass, wenn die Galt iiberhand nehmen sollte und das
Jagdertrignis vermindert wiirde, der Jagdpéachter nicht

etwa das Recht hat, den Pachtzins zu erméssigen oder

von seiner Verpflichtung {iberhaupt zuriickzutreten.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Herr Ryter macht aufmerksam auf die
sogenannte Agalaktie bei Ziegen und Gemsen. Man hat
bis dahin immer geglaubt, dass diese Krankheit von
Gemsen auf Ziegen und umgekehrt {ibertragen werden
konne. Wir haben im Anfang des vergangenen Jahres
im Stockhorngebiet zwei Gemsen einfangen lassen,
die stark von Agalaktie befallen waren. Die Krankheit
dussert sich darin, dass die Tiere mehr oder weniger
erblinden und die Milchdriisen vertrocknen. Die ein-
gefangenen Tiere wurden hier im Seruminstitut be-
handelt und mit gesunden Ziegen zusammengebracht.
Es zeigte sich, dass die Ziegen nicht angesteckt wur-
den. Die Gemsen wurden wieder geheilt. Die eine be-
findet sich im Tierpark in Bern. Sie hat sogar ein
Junges geworfen. Wir haben dann kranke Ziegen zu
den geheilten Gemsen gestellt. Auch hier hat keine In-
fektion stattgefunden. Man hat sogar von dem Sekret,
das die erkrankten Tiere aus den Augen ausscheiden,
auf die gesunden Tiere iibertragen, und auch hier hat
keine Infektion stattgefunden. Diese Versuche bestiti-
gen die Feststellung, die Herr Professor Guillebeau
schon vor vielen Jahren gemacht hat, dass die Agalak-
tie der Ziegen mit derjenigen der Gemsen nicht in Ver-
bindung steht.

Anderseits gebe ich ohne weiteres zu, dass eine
Schiadigung der Gemsen durch diese Agalaktie ein-
treten kann. Ich glaube aber nicht, dass es notig ist,
hier im Gesetz eine Bestimmung aufzunehmen, dass

der Pichter nicht berechtigt sei, eine Reduktion des
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Pachtzinses zu verlangen. Man kann den Antrag Ryter
immerhin als Anregung zuhanden der Kommission
entgegennehmen.

Schneider. Es ist in Art. 27 von weiterer Ein-
schrinkung der Jagdzeit die Rede. Einschrinkung der
Jagdzeit bringt aber vermehrten Wildschaden. Wer
soll diesen tragen? Der Jagdpdchter wird in diesem
Fall die Bezahlung ablehnen.

Lindt, Prisident der Kommission. Herr Schneider
ist im Irrtum. Wenn gestiitzt auf Art. 27 die Jagdzeit
eingeschrinkt wird, so befreit das den Pachter absolut
nicht von seiner Haftung fiir Wildschaden. Diese Ein-
schrinkung ist eine Massnahme, die von der Regierung
verfiigt wird, um eine einzelne Wildart, die gewisser-
massen am Aussterben ist, zu erhalten. Wenn aber fast
kein Wild mehr vorhanden ist, so kann dieses wenige
vorhandene Wild doch nicht einen vermehrten Scha-
den anrichten.

Herrn Ryter mochte ich sagen, dass es nicht notig
ist, eine Bestimmung im Sinne seines Antrages anzu-
nehmen. Das liegt im Risiko, das jeder Pichter iiber-
nimmt. Wenn einer ein Jagdrevier pachtet, so weiss
er nicht, was wihrend 8 Jahren alles mit seinem Wild-
stand eintreten kann. Wenn z. B. eine Krankheit im
Wildstand eintritt und infolgedessen der Wildstand zu-
riickgeht, so hat der Pdchter kein Recht, eine Ermis-
sigung zu verlangen. Die Regierung kann ihm auch
keine gewihren. Jeder Pachter tibernimmt das Risiko,
dass im Wildstand wihrend der Jagdzeit irgendwelche
Aenderungen eintreten konnen. Wenn solche Veridnde-
rungen eintreten, so kann das seine Wirkungen auf die
nichste Verpachtung haben, indem der neue Pichter
vorsichtiger sein wird. Aber fiir die laufende Pacht-
periode hat das keinen Einfluss. Rechtlich frage ich
mich, ob es nicht vorsichtiger ist, iiberhaupt nichts
zu sagen, als diesen Punkt speziell zu erwéhnen, in-
dem man aus dieser speziellen Erwidgung Riickschliisse
auf die allgemeinen Grundsitze des Risikos des Jagd-
péchters ziehen konnte.

Ryter. Nach den Erklirungen von Herrn Regie-
rungsrat Moser hitte ich eigentlich befriedigt sein kon-
nen, aber gerade die letzten Ausfiihrungen des Herrn
Kommissionsprisidenten zeugen dafiir, dass Vorsicht
am Platze ist. Ich kann mich einverstanden erkliren,
wenn in der Kommission nochmals iiber die Sache
gesprochen wird.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 27. Wird nach Art. 10 B. G. vom 10. Juni
1925 oder in Anwendung von Art. 26 dieses Ge-
setzes zur Erhaltung und Mehrung der Wildbe-
stinde die Jagdzeit eingeschrinkt oder die Jagd
auf einzelne Wildarten verboten, so kann der
Jagdpédchter hieraus keinerlei Anspruch auf Er-
missigung oder Nachlass des Pachtzinses ab-
leiten.

Wird die Jagd infolge ausserordentlicher Ver-
hiltnisse nach Art. 11 B.G. vom 10. Juni 1925
lingere Zeit untersagt, so entscheidet der Regie-
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rungsrat, ob und inwieweit die betreffenden Jagd-
pachter Anspruch auf Erlass des Pachtzinses ha-
ben.

Art. 28.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 28. Die Jagdpéchter sind verpflichtet, dem
Regierungsrat zum Zwecke statistischer Feststel-
lungen die notigen Angaben zu machen.

Art. 29.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Durch das Bundesgesetz ist den kanto-
nalen Behorden die Kompetenz gegeben, noch weiter-
gehende Schutzbestimmungen fiir die Erhaltung des
Wildes zu treffen. Es wiirde zu weit fiihren, die ein-
zelnen Bestimmungen im kantonalen Gesetz niher auf-
zufithren. Der Hinweis in Art. 29 geniigt vollstindig.

Reber. Ich vermisse in diesem Abschnitt jede Be-
stimmung tiber die Jagdzeit. Es ist uns zwar gesagt
worden, dass diese Bestimmungen genau im Bundes-
gesetz stehen. Es wire aber doch wiinschbar, wenig-
stens eine Bestimmung iiber das Betreten des freien
Kulturlandes im Gesetz zu haben. Ich erinnere mich,
dass in dem verworfenen Solothurner Reviergesetz
die Bestimmung enthalten war, das freie Kulturland
diirfe erst vom 1. November weg betreten werden. Man
wiirde der Gegnerschaft ein ziigiges Argument weg-
nehmen, wenn man im Anschluss an Art. 29 vielleicht
sagen wiirde, dass das offene Kulturland erst vom 1.
November an betreten werden darf. Ich mochte das
als Anregung an die Kommission leiten.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Mit einer derartigen Bestimmung wiirde
man die Jagd ganz einfach unmoglich machen oder
doch wenigstens kolossal erschweren. In den andern
Kantonen ist der Beginn der sogenannten allgemeinen
Jagd ausnahmslos auf den 1. Oktober angesetzt. Nach
den Bestimmungen des Bundesgesetzes konnen gewisse
Tierarten iiberhaupt nur in dieser Zeit gejagt werden.
Schwierigkeiten wiirde auch die Frage bereiten, was
als offenes Kulturland zu betrachten ist. Wir haben
sogar in Gebirgsgegenden an sonnigen Halden Kar-
toffelpflanzungen. Es ist allgemein iiblich, dass die
sogenannte allgemeine Jagd am 1. Oktober beginnt.
Die Flugjagd beginnt sogar noch frither. Der Schaden,
den die Jiger in Ausiibung der Jagd anrichten, ist
verhiltnismissig gering. Die Revierjagden gehen erst
Ende Oktober oder im November vor sich. Wir sollten
nicht eine Bestimmung aufnehmen, die mit dem Bun-
desgesetz in Widerspruch steht, indem nach Bundes-
gesetz gewisse Wildarten nur im Oktober gejagt wer-
den kénnen. Immerhin will ich die Anregung des
Herrn Grossrat Reber entgegennehmen.

Kammermann. Die Bedenken des Herrn Reber
halte ich fiir unbegriindet. Heute wiren eher solche
Befiirchtungen am Platze, denn heute gehen die Jiger
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in Gruppen mit 4, 5 und 6 Hunden durch die Kulturen.
Da weiss der Eigentiimer nicht, an wen er sich wenden
soll. Sobald wir das Reviersystem haben, kennen wir
den Revierpiachter und konnen uns an ihn halten. Das
beweist die Erfahrung im Kanton Aargau. Ich habe
von aargauischen Bauern gehort, dass sie in dieser
Beziehung noch gar keine Anstinde gehabt haben.
Patentjiger hingegen kénnen wir nicht fassen. Schliess-
lich haben wir auch im November noch Wiesen, von
welchen Gras geholt werden kann, also kdnnte auch
nach dem 1. November noch Schaden entstehen.

Lindt, Prisident der Kommission. Die Befiirchtun-
gen des Herrn Reber sind wirklich vollstindig unbe-
griindet. Was die Haftpflicht fir Schaden anbelangt,
so hat Herr Kammermann bereits Auskunft gegeben.
Ich kann erwidhnen, dass dafiir eine Versicherung vor-
handen ist. Nun verwundert es mich, dass man die
Jagdzeit, die fiir die Patentjiger am 1. Oktober beginnt,
fir die Revierjiger verkiirzen will. Man beurteilt den
Jagdbetrieb beim Reviersystem nicht richtig. Unter
dem Patentsystem geht jeder Patentjiger am 1. Ok-
tober ganz bombensicher auf die Jagd. Der Revier-
jager hat es in der Hand, innerhalb der ganzen Jagd-
zeit zu jagen, die Jagd so einzurichten, wie es ihm am
besten passt. Er ist sicher, dass er immer noch etwas
findet, auch wenn er nicht schon am 1. Oktober auf
die Jagd geht. Man macht in kleinen Revieren ein bis
zwei Treibjagden. Bei grossen Revieren bejagt man
nicht das ganze Revier in einer Jagd vollstindig, son-
dern man nimmt Partie um Partie. So geht man im
Revier hochstenfalls zweimal am gleichen Orte durch.
Der Schaden, der entsteht, ist viel kleiner als der Scha-
den bei der Patentjagd. Ich kann nur sagen, dass we-
gen Kulturschaden durch Jdger wihrend der ganzen
Periode, wo ich im Kanton Aargau gejagt habe, noch
nie Schadenersatz geltend gemacht worden ist. Es ist
noch nie irgendwelche Reklamation wegen eines Scha-
dens, der in Ausiibung der Jagd durch Hunde oder
Jager entstanden wire, eingelangt. Das ist doch ein
Zeichen dafiir, dass die Jagd in den Revieren schonend
betrieben wird. Darum glaube ich, dass die Befiirch-
tungen des Herrn Reber nicht begriindet sind.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 29. Soweit in diesem Gesetze nicht be-
stimmte Vorschriften aufgestellt sind, ist der Re-
gierungsrat ermichtigt, im Rahmen der durch
Art. 29 des B. G. vom 10. Juni 1925 den Kan-
tonen iibertragenen Befugnisse die bundesgesetz-
lichen Schutzvorschriften zu erweitern.

Art. 30.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel enthdlt die Bestimmungen
tiber Wild- und Vogelschutz. Sie lauten im ganzen
gleich wie im bisherigen Gesetz. Einige kleine Er-
gidnzungen haben sich mit Riicksicht auf das kiirzlich
in Kraft getretene Bundesgesetz als notwendig erwie-
sen. Ich nehme an, dass das Bernervolk damit ein-
verstanden ist, dass auch in Zukunft bei uns die Jagd
am Sonntag verboten bleibt.

Angenommen.
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Beschluss:

Art. 30. An Sonn- und staatlich anerkannten
Feiertagen ist die Ausiibung der Jagd verboten.

Art. 31.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 31. Die Verwendung von Repetierwaffen
ist verboten.

Art. 32.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die grossen Laufhunde haben eine Rist-
hohe von 38, 40 und mehr cm. Diese Laufhunde sind
bekanntlich grosse Feinde speziell des Rehes, indem
sie dank ihrer Schnelligkeit Rehe zu Boden hetzen
konnen. Es ist von Herrn Stucki sehr zutreffend aus-
gefithrt worden, wie unangenehm eine derartige Jagd
berithrt. In den Revierkantonen sind die Laufhunde
tiberall abgeschafft. Ueberall ist die Vorschrift, dass
die Hunde nicht mehr Risthéhe haben diirfen als 34
cm. Daran mochte ich festhalten. Es ist ohne weiteres
zuzugeben, dass eine schone Laufhundjagd auf Hasen
auch ein hiibsches Schauspiel bieten kann. Das ist
auch der Grund, warum unsere Patentjiger diese Jagd
gern haben und als ideal anschauen. Bei der Aus-
tibung dieser Laufhundjagd sind keine Grenzen ge-
steckt, sondern die Jagd erstreckt sich auf grosse Ge-
biete. Beim Reviersystem sind die Verhéltnisse ver-
schieden, indem die Hunde so dressiert werden miis-
sen, dass sie nicht in andere Reviere abgehen. Man
braucht so grosse Hunde, wie man sie bei der ge-
wohnlichen Laufhundjad in den Patentkantonen ver-
wendet, nicht mehr. Wir haben {iberhaupt die Ab-
sicht, die grossen Laufhundjagden zu verbieten, damit
Erscheinungen, wie sie von Herrn Grossrat Stucki an-
gefiihrt worden sind, nicht mehr vorkommen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 32. Die Verwendung von Laufhunden mit
einem Stockmass (Risthohe) von iiber 36 cm ist
verboten.

Art. 33.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regzie-
rungsrates. Das eidgenossische Departement des In-
nern hat die Redaktion dieses Artikels etwas bean-
standet. Nach Besprechung mit dem Herrn Kommis-
sionsprésidenten bin ich im Falle, dem Rat eine etwas
andere Redaktion vorzuschlagen. Das Departement
macht darauf aufmerksam, dass gemiss Art. 45 des
Bundesgesetzes die Besitzer von Hunden, die unbe-
rechtigterweise jagen und damit eine Schidigung des
Wildes herbeifithren, bestraft werden. Damit steht
nun die Bestimmung, die wir aufgestellt haben, nicht
im Einklang, indem nur gewisse Rassen genannt wer-
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den. Die Forstdirektion hat sich dabei durch Jéger be-
raten lassen. Wir wissen heute, dass die sogenannten
Wolfshunde, Schéiferhunde sehr gefdhrlich sind fiir
Hasen und Rehe und grossen Schaden anrichten. Im
Einverstindnis mit dem Kommissionsprisidenten
mdchte ich folgende Redaktion vorschlagen: «Es ist
verboten, Hunde widerrechtlich zu Jagdzwecken zu
verwenden, Hunde wihrend der geschlossenen Jagd:
zeit oder ohne Berechtigung wihrend der offenen Jagd-
zeit vorsdtzlich oder fahrlissig jagen zu lassen. Die
Forstdirektion ist bei einlaufenden Klagen ermichtigt,
Massnahmen gegen wildernde Katzen und Hunde zu
treffen. » Art. 23 des Bundesgesetzes schreibt das aus-
driicklich vor. Wir halten dafiir, dass die allgemeine
IFassung des Bundesgesetzes Bedenken erregen konnte.
Deshalb haben wir die Bestimmung aufgenommen,
dass auf einlaufende Klagen hin Massnahmen getroffen
werden sollen. Es miissen zuerst Klagen kommen, be-
vor man irgendwie die Ermichtigung gibt, wildernde
Hunde oder Katzen abzuschiessen. Wir haben davon
Umgang genommen, eine Bestimmung aufzustellen,
wie sie in andern Gesetzen enthalten ist, dass Katzen,
die mehr als 200 m von Gebduden entfernt betroffen
werden, abgeschossen werden diirfen. Das kdnnte eine
durchaus berechtigte Opposition hervorrufen. Wir
kommen schon heute in den Fall, Bewilligungen zu
geben zum Abschuss von wildernden Hunden oder
von wildernden Katzen. Es gibt Katzen, die in einem
gewissen Alter sich einfach vom Hause entfernen, im
Walde den Vogeln nachstellen und junge Hasen ver-
tilgen und so ganz erhebliche Schiddigungen anrichten.
Wenn man unsern Vorschlag annimmt, so ist damit
jeder Kritik der Boden entzogen.

Lindt, Prisident der Kommission. Wir sind, wie
Sie bereits gehort haben, von Seite des Departementes.
des Innern darauf aufmerksam gemacht worden, dass
der Wortlaut von Art. 33 nicht mit den Vorschriften
des Art. 45 des Bundesgesetzes iibereinstimme, und
dass es richtiger wire, wenn wir uns in unserem kan-
tonalen Gesetz an den Tatbestand halten wiirden, wie
er im Bundesgesetz umschrieben ist. Materiell dndert
das an der Bestimmung des Art. 33 nichts, wir haben
deshalb geglaubt, personlich eine andere Redaktion
vorschlagen zu diirfen, ohne den Kompetenzen der
Kommission irgendwie Abbruch zu tun. Sie finden
die drei Fille, die im Bundesgesetz vorgeschrieben
sind, auch in unserer Formulierung. Der erste Fall ist
der Fall der widerrechtlichen Verwendung von Hun-
den zur Jagd. Darunter ist die Verwendung von Hun-
den mit mehr als 36 cm Risthdhe verstanden. Ich be-
merke nebenbei, dass wir im vorhergehenden Artikel
36 cm vorgesehen haben, wie das in den meisten Re-
vierkantonen {iblich ist. Einzig Baselland geht auf
34 cm. Der zweite Fall ist der Fall des vorsitzlichen
oder fahrlissigen Jagenlassens von Hunden bei ge-
schlossener Jagd. Der dritte Fall ist der, wo ein Nicht-
jagdberechtigter seinen Hund vorsitzlich oder fahr-
lissig wihrend der offenen Jagd jagen ldsst. Darunter
sind alle Hunderassen verstanden; es ist nicht nétig,
im Gesetz die Wolfshunde oder Windhunde oder andere
Rassen speziell aufzufiihren. Es ist also gleichgiiltig,
was fiir ein Hund das ist; sobald er jagt, fallt er unter
diese Bestimmung.

Wir glauben, dass diese neue Redaktion den Be-
denken des Departementes Rechnung trigt.
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Im zweiten Alinea ist eine neue Bestimmung hin-
zugekommen. Es ist dort gefragt worden, ob man ein-
fach diese Hunde, die man wildernd antrifft, oder die
Katzen, die man in einer gewissen Distanz von ihrem
Hause trifft, iiber den Haufen schiessen kann. Das ist
nicht der Sinn der Bestimmung. Deshalb hat Herr Re-
gierungsrat Moser geglaubt, und ich habe mich seiner
Ansicht anschliessen konnen, dass es vorsichtiger sei,
wenn man im Gesetz ausdriicklich sagt, wie es gemeint
ist. Daher soll die Bestimmung aufgenommen werden,
dass die Forstdirektion bei einlaufenden Klagen er-
michtigt ist, Massnahmen gegen wildernde Katzen
und Hunde zu treffen. Es miissen also zuerst Klagen
vorhanden sein, bevor die Forstdirektion den betref-
fenden Wildhiiter oder Pichter ermichtigen kann,
diese Hunde oder Katzen zu vernichten. Das ist eine
Bestimmung, die sicher zur Beruhigung in b#uer-
lichen Kreisen dienen wird. Ich méchte deshalb die
neue Redaktion von Art. 33 personlich empfehlen und
glaube, dass auch die andern Kommissionsmitglieder
sich dieser Verdnderung anschliessen kdnnen.

Angenommen nach Antrag Moser.

Beschluss:

Art. 33. Es ist verboten, Hunde widerrechtlich
zu Jagdzwecken zu verwenden, Hunde wihrend
der geschlossenen Jagdzeit oder ohne Berechtigung
wihrend der offenen Jagdzeit vorsitzlich oder
fahrlissig jagen zu lassen.

Die Forstdirektion ist bei einlaufenden Klagen
ermichtigt, Massnahmen gegen wildernde Katzen
und Hunde zu treffen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 34. Fiur die Durchfiihrung des Vogel-
schutzes sind die bundesrechtlichen und die vom
Regierungsrat in Ausfithrung dieses Gesetzes er-
lassenen Bestimmungen massgebend.

Art. 35.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 35. Der Regierungsrat ist erméchtigt, die
zum Schutze der Vogelwelt erlassenen Bestim-
mungen des Bundes zu erweitern und mit Hilfe
der Gemeinden zweckentsprechende Massnahmen
zu ergreifen.

Art. 36.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 36 bringt das praktisch zur Auswir-
kung, was ich bereits in der Eintretensdebatte erwihnt
habe. Ueberall sind die Naturfreunde bestrebt, die

45*



118

Vogelwelt vor der Vernichtung zu schiitzen. Es werden
nicht nur kiinstliche Nistkéisten aufgehéngt, sondern
man sucht auch kleine Bezirke, die giinstige natiirliche
Bedingungen fiir das Briiten und den Aufenthalt von
Vogeln bieten, zu reservieren. Es handelt sich dabei
um ganz kleine Bezirke, kleinere Seen, Gewiisser-
strecken, Auen oder Grundstiicke, die mit Strduchern
stark bewachsen sind. Man will dem Regierungsrat
die Ermichtigung geben, solche Reservationen zu
schaffen, entweder durch Ankauf oder durch Pachtung
des betreffenden Territoriums und dauernde Bestim-
mung desselben als Reservation. Von grosser finan-
zieller Tragweite ist die Sache nicht, aber anderseits
kann es wiinschbar sein, solche Grundstiicke unter
Umstdnden zu erwerben. Ich mdchte beantragen,
Art. 36 in der vorgeschlagenen Fassung anzunehmen.

M. Schlappach. L’art. 36 est ainsi concu: «Lors-
qu'il parait désirable de cesser entierement ou par-
tiellement de cultiver des portions restreintes de ter-
rain en vue de la création de I'aménagement de bos-
quets permanents ou de réserves pour la protection
des oiseaux, le Conseil-exécutif peut indemniser les
possesseurs de la perte subie de ce chef, ou acquérir
leurs fonds, au besoin par voie d’expropriation.

Nous retenons ces mots: «ou acquérir leurs fonds,
au besoin par voie d’expropriation». Aussi bien la loi
cantonale que la loi fédérale concernant l'expropria-
tion, portent comme titre: «Loi sur I'expropriation
pour cause d’utilité publique.»

Je souligne cette désignation « pour cause d’utilité
publique ».

Aujourd’hui la question est de savoir si, au point
de vue d’utilité publique, il est davantage dans I'in-
térét économique et général du canton de conserver
a celui-ci la surface cultivée ou ensemencée et dont
I'agriculture a besoin, ou s’il est plus utile de con-
sacrer ces champs, ces prés ou ces surfaces labourées,
pour y installer, le cas échéant, des bosquets ou des
refuges, tels que les prévoit l'art. 36.

Il me semble que cette disposition impérative « par
voie d’expropriation », va beaucoup trop loin, et qu’elle
dépasse au cas présent la notion d’utilité publique qui
caractérise avant tout le principe de l'expropriation.
C’est la raison pour laquelle il serait sage et indiqué
aujourd’hui, de supprimer la fin de cet article, c’est-
a-dire les mots «par voie d’expropriation ».

En tous les cas, si le représentant du Gouverne-
ment et de la commission ne voulaient pas aller si
loin, il faudrait ajouter, ce me semble, les mots sui-
vants:

«On acquiert leurs fonds, au besoin par voie d’ex-
propriation, sauf le cas ot ceux-ci lui sont absolument
nécessaires.»

Ainsi, le cas suivant peut se présenter: Un petit
paysan est propriétaire d’'un domaine situé dans un
endroit favorable — orée d’un bois, lisiere d’une forét
— 4 l'aménagement d’un refuge. Si I'intéressé refuse
de sacrifier ses terres, on pourrait alors 'exproprier
tout simplement, et il devrait se soumettre & la loi. Il
faudrait donc dans des cas de ce genre donner cepen-
dant quelques garanties, c’est-a-dire que l'on ne re-
courra a 'expropriation que s’il est prouvé ou rendu
vraisemblable que cette mesure ne causerait pas, au
propriétaire menacé, un préjudice dans I’exploitation
rationnelle de sa propriété.

(18. Mai 1927.)

Il parait donc nécessaire de sauvegarder ici les in-
téréts légitimes ou méme des droits acquis. On ne
peut passer outre aussi cavaliérement, méme s’il s’a-
git de chasse, en introduisant dans la loi des disposi-
tions aussi draconiennes que celle de 1'expropriation,
mesure qui ne se comprend et ne s’applique que dans
les cas ou la question d’utilité publique joue un role
prépondérant.

Le complément de phrase que nous proposons
d’ajouter ne portera donc préjudice & personne; il ne
contrevient pas non plus aux dispositions inscrites
par le législateur a l'art. 36, mais il sera en tous les
cas une sauvegarde contre 'appétit de ceux qui, vou-
lant appliquer la loi, dans toute sa rigueur, risque-
raient de n’étre guidés que par leur égoisme ou leur
intérét personnel.

Lindt, Prisident der Kommission. Herr Schlappach
hat in erster Linie auf das Expropriationsgesetz hin-
gewiesen und erklirt, nach diesem Gesetz sei eine
Expropriation nur moglich im o6ffentlichen Interesse,
fiir Zwecke des offentlichen Wohls. Er beantragt, im
Art. 36 einen Zusatz anzufiigen, der dahin geht, dass
das Expropriationsverfahren nur dann angewendet
werde, wenn das zu expropriierende Terrain fiir den
betreffenden Grundeigentiimer nicht absolut notwendig
sei zum richtigen Betrieb seines landwirtschaftlichen
Gewerbes. Was den ersten Punkt anbelangt, so mochte
ich ebenfalls darauf hinweisen, dass die gesetzliche
Bestimmung vorhanden ist, dass die Voraussetzung einer
Expropriation die Verwendung zu 6ffentlichen Zwecken
ist. Nun ist in Art. 36 nicht etwa vorgesehen, solche Re-
servationen fiir irgendwelche Liebhabereien zu schaf-
fen, sondern der Zweck dieses Artikels besteht darin, die
Erhaltung von Vogelarten zu sichern, die fiir die Land-
wirtschaft niitzlich sind, oder diesen Vogelarten da,
wo sie nicht mehr vorhanden sind, die notigen Vorbe-
dingungen zu ihrer Niederlassung und ihrem dauern-
den Verbleiben zu geben. Es handelt sich also nur um
niitzliche Vogelarten, die fiir Feld und Wald von gros-
sem Nutzen sind, weil sie schidliches Ungeziefer ver-
tilgen, dem man auf andere Art nicht so gut auf den
Leib riicken kann. Ich habe kein Bedenken, fiir solche
Zwecke den Expropriationsweg in Anspruch zu neh-
men, und ich halte deshalb die Kritik des Herrn
Schlappach nicht fiir gerechtfertigt.

Nun der Eventualantrag. Die Expropriation wird
das dusserste Mittel sein. Selbstverstindlich wird sich
die Forstdirektion vorher mit den betreffenden Grund-
eigentiimern zu verstindigen suchen. Es ist nicht von
vornherein gesagt, dass man expropriieren muss. Man
kann einen Pachtvertrag abschliessen, so dass der
Mann keinen Schaden hat, aber es konnen Fille vor-
kommen, wo der Betreffende einfach den Nutzen einer
solchen Reservation nicht begreifen will. Leider gibt
es auch solche Leute, die absolut nicht Vernunft an-
nehmen wollen. Fiir solche Ausnahmefille muss man
der Regierung das Expropriationsrecht einrdumen. Sie
wird da nicht expropriieren, wo der betreffende Eigen-
timer nach der Expropriation seine landwirtschaft-
lichen Grundstiicke nicht mehr richtig bewirtschaften
kann. Wenn sie dennoch enteignen wiirde, hitte der
betreffende Grundeigentiimer das Recht, von der Re-
gierung Abnahme des gesamten Gutes zu verlangen
und weiter das Recht, eine Entschidigungsforderung
zu stellen. Ich halte es deshalb nicht fiir notig, dass
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man diesen Nachsatz noch aufnimmt und beantrage
Ablehnung der Anregung des Herrn Schlappach, des-
sen Befiirchtungen unbegriindet sind.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Diese Enteignung wird {iberhaupt eine
Seltenheit sein oder nie vorkommen, denn um eigent-
liches Kulturland kann es sich da nicht handeln, son-
dern hochstens um Land, das mit Gestriipp bewachsen
ist, oder um kleine Seen oder Schilfgebiete, wo ge-
wisse, niitzliche Vogelarten-nisten. Als Beispiel nenne
ich den Selhofenkopf, wo die Giirbe in die Aare miin-
det. Das Gebiet gehort dem Staat, und die Forstdirek-
tion hat dort eine solche Reservation eingerichtet, die
sehr giinstige Resultate zeitigt. Dann gibt es andere
kleine Gebiete, die sich fiir diese Zwecke eignen. Ich
bin daher auch der Meinung, dass man keine grossen
Bedenken zu haben braucht. Um aber jedes Bedenken
iiberhaupt zu zerstreuen, kann ich mich, im Gegensatz
zum Herrn Kommissionsprisidenten, mit der Aufnahme
des Eventualantrages des Herrn Schlappach einver-
standen erkliren. Er wird dazu beitragen, dass nie-
mand gegen diesen Artikel Strurm laufen kann; prak-
tisch hat der Antrag keine grosse Bedeutung. Es wird
sehr viel brauchen, bis Regierungsrat und Grosser Rat
dazu zu bewegen sind, ein Stick Land fiir diesen
Zweck zu expropriieren. Ein Schaden entsteht dem
Landwirt nicht; das Gebiet darf einzig nicht mit
Waffen betreten werden, die Jagd ist ausgeschlossen,
damit die Tiere sich moglichst unbehelligt entwickeln
konnen.

Abstimmung.

Fiir den Eventualantrag Schlappach . Minderheit.

M. Schlappach. Je retire ma proposition au profit
de celle que j’ai également présentée tout & I'heure, &
titre éventuel c’est-a-dire ... si ceux-ci sont absolu-
ment nécessaires.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Herr Schlappach hat eigentlich zwei An-
trage gestellt. Mir scheint, dass man dariiber getrennt
abstimmen sollte.

Priisident. Die Abstimmung ist vorgenommen wor-
den; der Rat hat sich mit Mehrheit gegen den Even-
tualantrag Schlappach ausgesprochen.

M. Schlappach. Je retire cette proposition pour me
rallier 4 celle acceptée par M. le directeur des foréts.
Il est bon de voter encore une fois, personne n’étant
bien au clair.

Prisident. Wiinscht der Rat die Abstimmung
nochmals vorzunehmen?

Lindt, Prisident der Kommission. Es wird am
besten sein, wenn nochmals abgestimmt wird.

Abstimmung.

Fiir den Eventualantrag Schlappach . Mehrheit.

Priisident. Herr Schlappach hat nach der An-
nahme seines Eventualantrages seinen Hauptantrag
zuriickgezogen.
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Beschluss:

Art. 36. Wo zur Schaffung und Unterhaltung
dauernder Vogelschutzgeholze oder von Vogel-
schutzreservationen die ganze oder teilweise Ein-
stellung der kulturellen Ausbeutung beschrinkter
Geldndeteile wiinschbar erscheint, ist der Regie-
rungsrat ermichtigt, die Besitzer fiir den Ertrags-
ausfall zu entschidigen oder das Gebiet, wenn
notig durch Enteignung, zu erwerben.

Die Enteignung darf nicht erfolgen, wenn die-
ses Gebiet dem Eigentiimer absolut notwendig
ist.

Art. 37.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Kanton kann nach den Bestimmungen
dieses Artikels Massnahmen zur Erhaltung und Meh-
rung der geschiitzten Vogel unterstiitzen. Das wird
heute schon praktiziert, indem wir bei der Aufstellung
von Nistkédsten oder der Errichtung von Futterplidtzen
einen kleinen Beitrag geben. Wir tun das nur, wenn
die betreffende Organisation selbst auch Leistungen
ibernimmt. Wir haben dafiir einen Kredit von einigen
hundert Franken zur Verfiigung.

Miiller (Herzogenbuchsee). Art. 37 ist ebenfalls
fir unsere Ornithologen ein wichtiger Artikel. Ich bin
aufgefordert worden, hier die Anregung einzubringen,
es sei von den 4090/, die der Staat bekommt, eine ge-
wisse Summe fiir die Zwecke des Vogelschutzes zu
binden. Die Ornithologen haben aus eigenen Mitteln
Opfer gebracht zum Schutze der Vogelwelt, und sie
haben damit auch der Landwirtschaft geniitzt. Die
Ornithologen sind sehr daran interessiert, dass eine
Bestimmung geschaffen wird, die den Schutz der
Vogelwelt moglich macht. Das sind auf jeden Fall
Leute, die aus Liebe zur Tierwelt Jahr fiir Jahr ihre
Beitrage aufbringen. Es fragt sich, ob nicht der Kan-
ton aus dem Ertrag, den er bekommt, einige Prozente
fur diese Zwecke festlegen soll. Die Ornithologen wer-
den zu grossen Freunden des Jagdgesetzes, wenn sie
sehen, dass ihre Bestrebungen anerkannt werden. Sie
sind auf jeden Fall eine ansehnliche Gesellschaft und
kilmmern sich sehr darum, ob ihren Bestrebungen
Verstindnis entgegengebracht wird.

Ich méchte wiinschen, dass ihnen vermehrte Mittel
zugewendet werden.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich anerkenne die sehr niitzlichen Be-
strebungen der ornithologischen Vereine vollauf. Wir
haben diese Bestrebungen heute schon unterstiitzt, in-
dem wir einen gewissen Teil der Auslagen zuriickver-
giiten. Aber wir miissen es ablehnen, einfach eine Sub-
vention zu geben, die dann vom betreffenden Verein
verwendet wird, wobei aber nicht notig ist, dass die-
ser Verein selbst etwas leistet. Wir haben unsere bis-
herigen Subventionen aus dem Jagdertrag genommen.
Die Meinung ist die, dass man auch in Zukunft aus
den Einnahmen, die der Staat aus der Jagd bezieht,
gewisse Betrige ausscheidet. Die Ornithologische Ge-
sellschaft des Kantons Bern wird schon gegenwirtig
mit 1000 Fr. unterstiitzt. Ich bin durchaus bereit, das
auch in Zukunft zu tun, von einer Bindiing kann aber



180

keine Rede sein. Ich nehme an, der Herr Vorredner
sei einverstanden, wenn ich sage, dass es geniigt, wenn
hier die Erklirung abgegeben wird, dass man auch
inskiinftig wenn mdoglich noch mehr die Bestrebungen
der Vogelfreunde unterstiitzen will.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 37. Der Kanton unterstiitzt die im Sinne
von Art. 27 B. G. vom 10. Juni 1925 zur Erhaltung
und Mehrung der geschiitzten Vogel getroffenen
Massnahmen durch Beitrige an die von Gemein-
den oder Vereinen fiir solche Zwecke nachge-
wiesenermassen gemachten Aufwendungen.

Art. 38.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. In Art. 38 wird gesagt, dass die Jagdauf-
sicht in den Jagdkreisen durch die Jagdaufseher zu er-
folgen habe, die von den Jagdpichtern angestellt wer-
den. Diese Jagdaufseher miissen Schweizerbiirger sein
und miissen im Sinne von Art. 3 alle Eigenschaften
besitzen, die man von einem normalen Jager fordern
kann. Sie miissen vom Regierungsstatthalter beeidigt
und mit Ausweisen und Dienstanleitungen versehen
sein. Weiter ist gesagt, dass die Wildhut in eidgends-
sischen oder kantonalen Bannbezirken, die, wie Sie
wissen, zum Teil abgebaut werden sollen, wobei man
immerhin, im Interesse der Erhaltung des Gemsbestan-
des, eine gewisse Teilung vornehmen muss, durch
Wildhiiter erfolgt, die vom Staate gewdhlt und bezahlt
werden. Sodann ist bestimmt, dass die Wildhiiter, die
nach Aufhebung eines Bannbezirkes aus dem Staats-
dienst entlassen werden miissen, nachher in der Hilfs-
und Pensionskasse des Staates bleiben diirfen. Ge-
statten Sie mir iiber diesen Punkt noch einige Bemer-
kungen. Wir haben im Kanton 15 Wildhiiter. Das sind
Ménner, die jihrlich mindestens 200 Tagestouren ma-
chen miissen. Sie sind infolgedessen auch angestellt
zu einer Besoldung, die etwa 2/; einer Landjiger-
besoldung ausmacht und sie miissen iiber ihre Touren
ein Tagebuch fithren und miissen sich auf den Touren
bestitigen lassen, dass sie an bestimmten Orten vor-
beigekommen sind. Nun konnen wir Wildhiiter nicht
in jungen Jahren wihlen. Meist sind es Ménner in be-
standenem Alter. Man nimmt nicht selten friihere Ji-
ger oder Wilderer, indem diese das Gebiet, in welchem
sich das Wild aufhilt, am besten kennen, ebenso die
Schliche der Wilderer. Ich mdchte hier namens der
Regierung die Erklirung abgeben, dass durchaus kei-
ne Absicht besteht, die Wildhiiter zu entlassen. Man
wird einfach keine neuen mehr anstellen, indem man
die Hochgebirgsbannbezirke allmihlich abbauen will.
Anderseits werden wir behilflich sein, dass diese
Wildhiiter von den betreffenden Jagdpédchtern ange-
stellt werden. Es ist ganz klar, dass in den grossen
Jagdrevieren des Oberlandes nach Annahme des Ge-
setzes die Jagdpidchter Wildhiiter einstellen miissen.
Ich bin iiberzeugt, dass die Jagdpdchter mit Vorliebe
die Wildhiiter anstellen, die schon bisher das Gebiet
begangen haben, namentlich dort, wo wir einen Bann-
bezirk aufheben und in das Pachtsystem iiberfiihren.
Es ist mit der Behauptung gegen das Gesetz Sturm
gelaufen worden, dass man Wildhiiter entlassen wolle.

(18. Mai 1927.)

Ich moéchte in aller Form hier erkldren, dass durch-
aus keine Absicht besteht, Wildhiiter zu entlassen.
Wir wollen sie behalten und sehen, soweit es notig ist,
ihnen neue Reviere zuzuhalten. Sie konnen in der
Hilfs- und Pensionskasse bleiben. Das letztere muss
ausdriicklich gesagt werden, da sonst das Dekret iiber
die Hilfs- und Pensionskasse Regel machen wiirde,
wonach, wenn die Stelle aufgehoben ist, der Inhaber
der Stelle der Kasse nicht mehr angehdren kann.

Lindt, Prisident der Kommission. Ich kann die
Ausfiithrungen des Herrn Regierungsrat Dr. Moser in
allen Teilen bestitigen. Wir haben uns in der Kom-
mission speziell iiber diese Verhiltnisse der Wildhut
ausgesprochen. Das Schlussalinea ist von der Kom-
mission beschlossen worden. Man sagte sich, wenn
mit der Zeit allfillige Bannbezirke im Hochgebirge
aufgehoben werden, so sei es selbstverstindlich und
im allerhdchsten Interesse der betreffenden Jagdpéch-
ter, dass sie den Wildhiiter, der vorher Staatsbeamter
gewesen ist, anstellen als ihren Jagdaufseher. Nun
haben die Wildhiiter befiirchtet, dass sie dann aus dem
Staatsdienst ausscheiden und infolgedessen auch der
staatlichen Versicherung verlustig gehen. Die Leute
haben gefunden, es sei nicht recht, wenn sie tatsich-
lich nachher die gleiche Titigkeit, nur unter einem
andern Arbeitgeber, vollfithren, dass sie nicht den Ge-
nuss der Hilfskasse weiter haben koénnen. Dieser Ge-
danke hat eine gewisse Berechtigung, und wir haben
uns deshalb entschlossen, dass ein in die Dienste von
Revierpichtern libertretender fritherer staatlicher Wild-
hiiter in der Kasse weiter verbleiben darf. Das ist nur
moglich, wenn wir im Gesetz ausdriicklich eine Be-
stimmung aufnehmen, indem das Dekret {iber die
Hilfskasse der kantonalen Beamten, Angestellten und
Arbeiter diese Moglichkeit sonst nicht gibt. Die Sache
ist nicht von grosser Bedeutung. Es sind gegenwirtig
15 Wildhiiter. Wir haben die Sicherheit, dass auch
nach Aufhebung der Bannbezirke diese Leute wieder
als Jagdaufseher angestellt werden von den privaten
Revierpidchtern und dass sie nachher trotzdem in der
Kasse bleiben kdonnen.

Im dritten Alinea sind die Worte «eidgendssische
und kantonale» vor Bannbezirke tberfliissig. Man
sollte einfach von Bannbezirken im Hochgebirge spre-
chen. Ich mochte beantragen, die bereits erwidhnten
Worte zu streichen.

Bolz. Bei oberflichlicher Betrachtung hat Art. 38
vielleicht keine grosse Bedeutung im Ratssaal, aber er
kann im Volke draussen eine Bedeutung bekommen,
die fiir das Gesetz entscheidend werden kann. Die
Zeit, wo das Jagdrecht ein elementares Volksrecht war,
und wo die Jagd im Interesse der Volkserndhrung auch
notwendig war, ist lingst vorbei. Seit Jahrhunderten
ist das Jagdrecht ein Privilegium. Der Grosse Rat stellt
sich mit dem neuen Gesetz auf den Boden der Tat-
sache, dass das Jagdrecht ein Privilegium bleibe, dass
die Frage nur die ist, wie das Gut, das in einem Wild-
stand liegt, fiir das Volksganze nutzbar gemacht wird,
d. h. was aus der Jagd herausgebracht werden kann.
Aber auch wenn die Tatsachen so sind, dass heute
nicht mehr ein allgemeines Jagrecht besteht, so wis-
sen wir doch, dass im Volke draussen ganz merkwiir-
digerweise dieses alte elementare Recht tief verwur-
zelt ist, dass es im Blut und im Kopf dieser Leute im-
mer noch viel mehr spukt als bei oberflichlicher Be-



(18. Mai 1927.)

trachtung scheinen mdochte. So wissen wir auch, dass
der eine, der den Willen hat, sich dem Jagdsport hin-
zugeben, und der Jagdfreude obzuliegen, ein Patent
16st, wihrend der andere auf Jagdabenteuer ausgeht,
indem er wildert. Das sind oftmals Leute, die mog-
licherweise ein Patent bezahlen kénnen, die aber einen
solchen Abenteuerdrang in sich haben, dass sie es
vorziehen, auf gesetzwidrigem Wege ihrem Jagdsport
obzuliegen. Der Grosse Rat kann alle diese Leute, die
das Gesetz verletzen, und die Abschlachtung von Wild
auf diese Art betreiben, nicht schiitzen. Es ist nicht
der Zweck meiner Ausfithrungen, etwa fiir die Leute
zu reden, die der Freveljagd obliegen. Wir miissen
uns dariiber Rechenschaft geben, dass Art. 38 die
Wildhut auf einen andern Boden stellt. Kiinftig ist der
Wildhiiter nicht mehr Repridsentant der Staatsgewalt,
kann nicht Anspruch erheben auf die Achtung, wie sie
der Landjiger genossen hat und noch geniesst, son-
dern der Jagdaufseher und Wildhiiter wird angestellt
vom Jagdpédchter und ist ihm verantwortlich. Da be-
steht nun die Gefahr, dass wegen dieser Regelung ein
Schlagwort auftauchen konnte, das dem ganzen Gesetz
gefihrlich werden kann. Es besteht die Gefahr, dass
das Schlagwort von einer privaten Polizei Boden fin-
de. Ich habe vorhin gesagt, dass im Unterbewusstsein
die Leute noch von diesem Elementarrecht traumen.
Es braucht nur ein ziigiges und trifes Schlagwort,
um Hunderte und Tausende, die an der Jagd an sich
gar nicht interessiert sind, kopfscheu zu machen.

Ich glaube, grundsitzlich wére es besser gewesen,
wenn sich die Losung hitte finden lassen, dass die
Wildhut und Jagdaufsicht weiterhin vom Staate aus-
gelibt worden wire. Der Herr Forstdirektor hat vor-
hin gesagt, wir hitten bis jetzt 15 Wildhiiter im Kan-
ton Bern. Durch das Gesetz werden 400 Pachtbezirke
geschaffen, von denen moglicherweise jeder seinen
eigenen Wildhiiter bekommt oder vielleicht 2—3 sich
zusammentun, um gemeinsam einen Wildhiiter anzu-
stellen. Das heisst, dass der Staat nicht so viel Ange-
stellte neu einstellen kann, auch wenn er die Jagd-
péchter in billiger Weise zur Deckung der Kosten der
Wildhut heranzieht. Das heisst aber auf der andern
Seite fiir das Publikum, dass die mit polizeilichen
Machtbefugnissen ausgeriisteten Wildhiiter sich so sehr
vermehren, dass viel mehr Gelegenheit besteht, mit
ihnen in Konflikt zu kommen.

Man hat sehr viel von den Interessen der Jiger und
der Landwirte gesprochen. Es gibt aber auch ein
Interesse des breiten Publikums, das nicht Jagd und
nicht Landwirtschaft betreibt. Das ist das Publikum,
das in die Natur, in die Berge geht. Es ist vom Inter-
esse des Publikums an einer Hebung des Wildstandes
gesprochen worden. Ich bin einverstanden, dass ein
solches Interesse da ist, mochte aber auf der andern
Seite zeigen, dass gerade dieses Publikum Konflikten
mit den Wildhiitern ausgesetzt ist, wenn es seiner
Freude an diesem Tierbestand Ausdruck geben will.
Es gibt nicht nur einen Sport, der darauf ausgeht, die
Tiere zu erlegen, Die Tiere sind immer noch schdner
und lustiger fiir den Menschen, wenn sie lebendig
sind. Es gibt einen Sport, diese Tiere zu beschleichen,
zu beobachten und aus allerndchster Ndhe auf die
photographische Platte zu bringen. Das ist ein Sport,
der von allen Naturfreunden gepflegt wird. Der Stolz
derjenigen, denen es gelungen ist, ein Bild von Tieren
in der freien Natur zu liefern, ist mindestens so gross
wie der Stolz des Jdgers iiber ein erlegtes Tier. Man
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kann sich nun vorstellen, dass die Wildhiiter die von
privaten Jagdpichtern angestellt sind, und in vermehr-
ter Zahl auftreten, etwa einmal diese Touristen, die
mit ihren Photoapparaten herumgehen, stellen werden.
Dann sind Zusammenstdsse moglich. Dabei ist doch
zu sagen, dass der Wilderer die Nacht oder die frithen
Morgenstunden benutzen wird, wihrend der Photo-
graph an das volle Tageslicht gebunden ist. Hier kon-
nen sich also Konflikte einstellen. Grundsitzlich wire
es fiir das Gesetz besser, wenn die Wildhut, wie bis
anhin, vom Staat ausgetibt wiirde. Aber ich sehe ein,
dass das bedingen wiirde, dass die Artikel, die iiber
die Jagdpolizei handeln, zuriickgewiesen werden miiss-
ten. Das wiirde eine Unterbrechung der Beratungen
herbeifiihren, was wir nicht wollen. Ich wiirde es fiir
die erste Lesung fiir gut finden, wenn wir als Sicher-
heitsventil zur Beruhigung nach aussen nicht schon
jetzt nach der ersten Beratung solche Schlagworte auf-
kommen lassen. Deshalb sollte das zweite Alinea die
Bestimmung enthalten, dass die Anstellung der Wild-
hiiter der Bestitigung durch das Regierungsstatthalter-
amt unterliegt, dass der Statthalter die Jagdaufseher
beeidigt, Beschwerdefille untersucht und entscheidet,
die in bezug auf die Ausiibung der Jagdaufsicht an-
hingig gemacht werden. Grundsitzlich bleibt es bei
dem, was Art. 38 im ersten Alinea sagt, aber wir wol-
len nach aussen feststellen, dass nicht einem Willkiir-
regiment freie Bahn geschaffen wird, dass man nicht
einer privaten Polizei ausgeliefert sein will. Ueber die-
sen Antrag hinaus, der das Minimum dessen darstellt,
was wir in die erste Lesung hineinnehmen sollten,
mdchte ich den Wunsch an die vorberatenden Behor-
den richten, fiir die zweite Beratung doch noch zu
priifen, ob es nicht denkbar wire, eine Losung zu
finden, nach welcher wirklich der Staat, wie bisher,
die Wildhut und die Jagdaufsicht ausiibt, in der Wei-
se, dass fiir die Deckung der Kosten die Jagdpéchter
entsprechend beigezogen werden konnten. Es ist viel
Misstrauen und viel Skepsis zu iiberwinden, sogar hier
im Grossen Rat, aber draussen im Volk erst recht. Wir
wissen, dass gerade Jagd- und Fischereigesetze ganz
besonderer Kritik unterliegen und ganz besonderen Ge-
fahren ausgesetzt sind. Wir glauben, wir kdnnen es
uns als gesetzgebende Behorde nicht leisten, das Ge-
setz so nach der ersten Lesung ins Volk hinaus gehen
zu lassen, wie es jetzt ist. Viele unter uns haben zwar
die Auffassung, dass es sowieso geliefert sei. Wir kon-
nen uns bei dem Misstrauen, das gegen solche Gesetze
besteht, eine solche Angriffsfliche, wie ich sie genannt
habe, nicht leisten, sondern wir miissen besonders mit
Riicksicht auf den sozialen Zweck, der ebenfalls er-
fillt werden soll, alles tun, um das Gesetz zu sichern.
Ich mochte bitten, meinen Abdnderungsantrag zu Alinea
2 anzunehmen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mdchte die Diskussion tiiber diese
Wildhiiter nicht stark verlingern, mochte aber Herrn
Grossrat Bolz doch darauf aufmerksam machen, dass
er sich in einem Punkt im Irrtum befindet. Wir haben
heute staatliche Wildhiiter fiir die kantonalen und eid-
gendssischen Bannbezirke in der Zahl von etwa 15,
aber die Jagdschutzvereine haben iiber 200 freiwillige
Wildhiiter im ganzen Kantonsgebiet. Wir stellen den
Jagdschutzvereinen zu diesem Zwecke ungefihr 35,000
Franken zur Verfiigung, worauf sie nach dem Gesetz
Anspruch haben. Die Zahl der Jagdaufseher ist schon
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heute sehr gross. Diese Jagdaufseher werden vom
Statthalter beeidigt und bekommen Ausweiskarten von
uns. Die Institution ist schon da, nur sind diese
Wildhiiter, die im ganzen Kantonsgebiet fiir den Jagd-
schutz angestellt sind, in keiner Weise Beamte, aber
sie haben gleiche Rechte wie die Organe der Polizei
und wie die Wildhiiter in den Bannbezirken. Nun ist
in Art. 38, Alinea 2, ausdriicklich gesagt, dass sie vom
Statthalter beeidigt und mit Ausweis und Dienstanlei-
tung versehen werden. In der Dienstanleitung ist ge-
nau gesagt, was sie fiir Kompetenzen haben. Davon
kann keine Rede sein, dass der Wildhiiter einen, der
mit einem Photographenapparat herumfahrt, irgendwie
anhalten kann. Auf der andern Seite ist es Pflicht des
Wildhiiters, dafiir zu sorgen, dass eine Schddigung des
Wildstandes nicht stattfindet. Niemand wird es als
Schiadigung betrachten, wenn einer sich im Wald ver-
steckt, um Hasen, Fiichse oder Rehe beobachten und
photographieren zu kénnen. In den Dienstanleitungen
wird dafiir gesorgt werden, dass das Publikum nicht
haldstigt wird. Ich begreife die Bedenken, die Herr
Bolz gedussert hat, bin aber der Meinung, er sollte sei-
nen Antrag in eine Anregung umwandeln, damit Re-
gierung und Kommission die Sache priifen kdnnen.

Lindt, Prisident der Kommission. Ich habe die
Auffassung, dass der Antrag Bolz iiberfliissig sei. Er
verlangt eine Bestitigung der Anstellung durch den
Regierungsstatthalter, eine Beeidigung durch den Statt-
halter und einen Ausweis von derselben Amtsstelle.
Er will weiter dem Statthalter den Entscheid in all-
falligen Beschwerden iiberlassen. Sobald der Jagdauf-
seher beeidigt ist, gewisse polizeiliche Funktionen
hat, unterliegt er in dieser Eigenschaft der Kontrolle
der Organe, die in Polizeisachen die Oberaufsicht ha-
ben. Es kann also gegen den Jagdhiiter Beschwerde
eingereicht werden, die auf dem normalen Weg durch
Statthalter und Regierungsrat entschieden werden
muss. Eine Bestitigung der Anstellung des Jagdhiiters
halte ich fiir ausgeschlossen, sie hat nur dann einen
Sinn, wenn man annehmen konnte, dass fiir die Jagd-
hut Personen angestellt werden konnten, die irgend
etwas auf dem Kerbholz haben. Eine gewisse Kon-
trolle ist schon vorhanden, denn jeder Jagdaufseher
muss einen Jagdschein haben, muss jagdfihig sein,
und in Art. 38 heisst es ausdriicklich, dass die Jagd-
aufseher Schweizerbiirger und im Sinne des Art. 3
dieses Gesetzes jagdfihig sein miissen. In Art. 3 sind
alle diese Eigenschaften aufgezidhlt. Darin liegt eine
vollkommene Garantie, dass man als Jagdaufseher nur
Leute nehmen kann, die den Anforderungen, welche an
sie gestellt werden, auf alle Fille gerecht werden. Der
Regierungsstatthalter hat schon eine Kontrolle iber
diese Leute, indem er die Person ist, die die Jagd-
scheine ausstellt. Darum halte ich die Bestitigung des
Anstellungsvertrages durch den Regierungsstatthalter
fiir tiberfliisssig. Die Bestimmung trigt in der vorge-
schlagenen Fassung den Bedenken, die Herr Bolz ge-
dussert hat, vollstindig Rechnung. Herr Bolz hat spe-
ziell auf die Photographen hingewiesen. Da kommt es
darauf an, wie sich der betreffende Photograph auf-
fiihrt, ob die Moglichkeit vorhanden ist, dass sich die-
ser Photographenapparat zum Schluss in eine Flinte
verwandelt. Der Jagdaufseher muss das Recht zur
Untersuchung haben. Wenn aber einer wirklich mit dem
Photographenapparat eine Momentaufnahme macht,

wird der Jagdaufseher aus der Art und Weise des Vor-
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gehens und Benehmens bald sehen, mit wem er es zu
tun hat. In dieser Beziehung haben die Jagdaufseher
noch eine gute Nase. In dem Revier, in dem ich jage,
ist mir noch kein Anstand mit Spaziergingern bekannt
geworden und doch ist dieses Revier am Sonntag von
Ausfliiglern, namentlich aus Basel, sehr stark be-
gangen. Man kann die Sache wirklich auch zu schwarz
malen, indem man meint, dass jeder Jagdaufseher ein
Polizeispitzel sei. Wenn man alle diese Bedenken
noch geflissentlich herausstreicht, schafft man im
Volk Misstrauen und bewirkt gerade das, was man
nicht beabsichtigt. Darum glaube ich, dass der Antrag
Bolz iiberfliissig sei. Ich habe nichts dagegen, dass
diese Frage in der Kommission nochmals besprochen
werde, mochte aber beantragen, einen Antrag abzu-
lehnen.

Bolz. Was der Herr Kommissionspriasident aus-
fiihrt, das ist vielleicht fiir die Jiger ganz selbstver-
stindlich und klingt auch im Rat sehr plausibel, aber
draussen im Volke schaut man die Sache anders an.
Nicht alle lesen das Gesetz, und wenn dann ein ziigiges
Schlagwort kommt, so wird das Gesetz geliefert sein.
Der Herr Kommissionsprisident erklirt, mein Antrag
sei liberfliissig. Ich habe mich ausdriicklich an das ge-
halten, was in der Vorlage steht, und habe das noch
etwas erweitert, um bestimmte Sicherungen zu schaf-
fen, namentlich fiir die Touristen. Der Herr Kommis-
sionsprasident hat von den Photographen gesprochen,
die sich nachher als Wilderer entpuppen kdnnten. Ich
gebe zu, dass solche Fille denkbar sind, aber es ist
aus meinen Ausfithrungen hervorgegangen, dass ich

diese Leute nicht schiitzen mochte. Wir wissen, dass

in bestimmten Gegenden eine Vermehrung der Wild-
hiiter platzgreifen wird, wodurch die Gefahr entsteht,
dass vermehrte Zusammenstosse sich ereignen. Da
wollen wir die Sicherheit schaffen, dass der Zivilist
selbst weiss, wo er reklamieren kann. Der Jagdaufseher
weiss dann auch, dass er nicht bloss der bezahlte Be-
auftragte des Pichters ist, sondern den Statthalter
hinter sich hat, wo er sich verantworten kann. Es ist
der Sinn meines Antrages, dass das alles zum Aus-
druck komme. Ich halte den Antrag in diesem Sinne
aufrecht, denn ich glaube, es sei vom Standpunkt des
Gesetzes aus niitzlich, wenn wir in der ersten Lesung

vorbeugen, dass nicht jetzt schon Schlagworte auf-
kommen.

Abstimmung.

Fiir den Antrag der vorberatenden Be-

horden. . . . . . . . . . 61 Stimmen.
Fir den Antrag Bolz. . . . . . . 49 »

Der Zusatzantrag Lindt wird vom Vorsitzenden,
weil nicht bestritten, als angenommen erklirt.

Beschluss:

Art. 38. Die Jagdaufsicht in den Jagdkreisen
wird durch die von den Jagdpichtern angestellten
und besoldeten Jagdaufseher ausgeiibt. Die Jagd-
aufseher miissen Schweizerbiirger und im Sinne
des Art. 3 dieses Gesetzes jagdfihig sein.

Sie werden vom Regierungsstatthalter beeidigt
und mit Ausweis und Dienstanleitung versehen.

Die Wildhut in den Bannbezirken des Hoch-
gebirgs wird den vom Staat damit besonders be-
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trauten Wildhiitern tibertragen. — Besondere Auf-
sichtsorgane sind ebenfalls fiir die Hut bestehen-
der Vogelschutzreservationen zu bestellen.

Im Falle der Aufhebung von Hochgebirgsbann-
bezirken ist der Regierungsrat ermiichtigt, die
Wildhiiter dieser Bezirke, sofern sie weiterhin die
Wildhut ausiiben, als Mitglieder der staatlichen
Hiilfskasse der Beamten und Angestellten beizu-
behalten.

Herr Vizepréisident Neuenschwander iiber-
nimmt den Vorsitz.

Art. 39.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Diese Bestimmung entspricht genau der
Bestimmung des Bundesgesetzes.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 39. Die Jagdaufseher der Jagdkreise, die
Wildhiiter der Hochgebirgsbannbezirke, sowie die
vom Staat sonst bestellten Aufsichtsorgane, ferner
die Feldhiiter, das beeidigte Forstpersonal des
Staates, der Gemeinden und der Waldhutgenos-
senschaften, stehen in der Verfolgung von Wider-
handlungen gegen die Vorschriften der eidgenos-
sischen und kantonalen Gesetzgebung iiber Jagd
und Vogelschutz in den nidmlichen Pflichten und
Rechten, wie die untern Beamten der gericht-
lichen Polizei.

Im iibrigen sind die Bestimmungen der Bun-
desgesetzgebung massgebend.

Art. 40.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier hat das Departement des Innern
ebenfalls eine kleine Aenderung der Redaktion ge-
wiinscht, die allerdings nicht materiellen, sondern nur
formellen Charakter hat. Es beantragt, statt der Fas-
sung: «Die Jagdberechtigten sind fiir allen Schaden
haftbar, den sie in der Ausiibung der Jagd verursa-
cheny, zu sagen: «Wer die Jagd ausiibt, haftet fiir den
Schaden, den er oder die von ihm verwendeten Hunde
verursachen. » Ich méchte beantragen, diese Redaktion
anzunehmen. Im iibrigen heisst es ausdriicklich, dass
die Ausiibung der Jagd ohne Schidigung des Grund-
eigentums und der landwirtschaftlichen Kulturen und
ohne Belidstigung der Besitzer erfolgen soll.

Lindt, Prisident der Kommission. Personlich kann
ich mich mit der Erginzung und Aenderung, wie sie
vom Departement des Innern verlangt wird, einver-
standen erkliren. Es soll also im Titel auch von der
Haftung des Schadens gesprochen werden.

Angenommen nach Antrag Moser.

Beschluss:

Art. 40. Die Ausilibung der Jagd soll ohne
Schidigung des Grundeigentums und der land-
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wirtschaftlichen Kulturen und ohne Beldstigung
der Besitzer erfolgen. Wer die Jagd ausiibt, haftet
fir den Schaden, den er oder die Hunde verur-
sachen.

Weder der Staat noch die Gemeinden kénnen
fiir Schaden, welcher bei Ausiibung der Jagd ent-
steht, haftbar gemacht werden.

Art. 41.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 41. Ohne Bewilligung des Besitzers darf
die Jagd nicht ausgeiibt werden in Gebduden und
deren nichster Umgebung, in Baumschulen, Park-
und Gartenanlagen, sowie bis nach beendigter
Ernte in Weinbergen, Obst- und Gemiisegirten.

In Friedhofen darf die Jagd nicht ausgeiibt
werden.

Art. 42.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Diese Bestimmung entspricht dem gelten-
den Recht.

Lindt, Prisident der Kommission. Ueber Art. 42,
in Verbindung mit Art. 44, hat sich in der Kommis-
sion eine eingehende Diskussion wegen der Wild-
schweine entwickelt. Im urspriinglichen Entwurf war
in Art. 42 von den Wildschweinen nicht die Rede,
wohl aber war in Art. 44 der Grundsatz aufgestellt
worden, dass der Jagdpachter fiir Schaden, der durch
Wildschweine verursacht wird, haftbar wird. Es ist
darauf aufmerksam zu machen, dass wir im Kanton
Bern keine Wildschweine als Standwild haben, son-
dern dass namentlich im Jura Wildschweine aus dem
Elsass in die Schweiz iibertreten, ganz plotzlich er-
scheinen und plotzlich verschwinden, aber auf diesen
Streifziigen ganz wesentlichen Schaden anrichten. Es
wurde darauf hingewiesen, das gehe so rasch, dass es
absolut notig sei, dass die betreffenden Besitzer der
Liegenschaft das Recht haben sollen, diese Wild-
schweine abzuschiessen, wenn sie sie hekommen. Man
miisse sofort eingreifen, sonst niitze alles zusammen
nichts.

Man muss die ganze Sache von zwei Gesichtspunk-
ten aus betrachten. Die eine Losung ist die, dass man
ganz allgemein sagt: Mit Riicksicht auf die Tatsache,
dass es sich nicht um ein Standwild handelt, und dass
diese Wildart sehr grossen Schaden anrichtet, wollen
wir den Grundsatz aufstellen, dass die Besitzer von
Liegenschaften die Wildschweine schiessen diirfen.
Wenn man diesen Grundsatz aufstellt, muss man die
Konsequenz ziehen. Sie besteht darin, dass in Art. 44
die Haftung des Jagdpichters fiir den durch Wild-
schweine verursachten Schaden aus dem Gesetze eli-
miniert wird, also der Jagdpichter von dieser Haft-
pflicht befreit wird. Das wire eine schlanke Ordnung.
Das Wildschwein kann vom Besitzer der Liegenschaft
gejagt und erlegt werden, aber der Jagdpdchter ist
nicht fiir den Schaden verantwortlich, den allfiillig
auftretende Wildschweine verursachen.
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Die Kommission hat einen Mittelweg zwischen der
urspriinglichen Fassung des Gesetzes und dieser Lo-
sung aufgestellt. Man sagte in der Kommission, es sel
zuzugeben, dass die Wildschweine nicht Standwild
seien, sondern nur sporadisch auftreten. Es wurde
aber weiter gesagt, es sei die Moglichkeit vorhanden,
dass der Jagdpichter zu spit komme und das Nach-
sehen hitte, und dann nur noch den Schaden bezahlen
kann. Man hat gefunden, man wolle eine Erweiterung
ins Gesetz aufnehmen, wonach der Jagdpichter befugt
wire, den Besitzern von Liegenschaften in seinem
Jagdrevier den Abschuss der Wildschweine zu gestat-
ten. Wenn er die Bewilligung nicht gibt, und wenn
dann Schaden entsteht, weil er zu spit kommt, kann
er sich im hochsten Fall an den Kopf greifen, wenn
er zuviel bezahlen muss. Gibt er aber dem Besitzer
das Recht, die Wildschweine abzuschiessen, so schiitzt
er sich zugleich gegen Schaden. Wenn trotzdem der
Jagdpéchter fiir den Schaden haftet, muss der betref-
fende Besitzer der Liegenschaft das erlegte Wild-
schwein abliefern, der Erlos gehort also dem Pichter.
Das ist die Regelung, die wir im Gesetz vorgesehen
haben. Vom Standpunkt des Liegenschaftenbesitzers
aus halte ich diese Losung fiir die bessere, dem Lie-
genschaftsbesitzer grundsitzlich die Erlegung zu ge-
statten und als Korrelat die Haftung fiir Wildschwein-
schaden aufzuheben. Der Besitzer der Liegenschaft
hitte die Moglichkeit, das Wildschwein zu schiessen
und aus dem Erlos seinen Schaden zu decken. Nach
der Losung, wie sie hier vorgeschlagen wird, hat er
dieses Recht nicht, aber der Jagdpichter garantiert,
dass er fiir den Schaden haftet. Darum ist die Kom-
mission zu der neuen Losung gekommen. Ich méchte
empfehlen, den Art. 42 in dieser Fassung zu akzep-
tieren.

Zumstein. Zufillig wohne ich in einem Gebiet, wo
Wildschweine 6fters vorkommen und grossen Schaden
anrichten. Die Bestimmung, wie sie von der Kommis-
sion vorgeschlagen worden ist, halte ich praktisch
nicht fir durchfithrbar. Wenn jeder Besitzer nur auf
seinem eigenen Land Wildschweine erlegen kann, so
wird er sein ganzes Leben lang kein Wildschwein
schiessen. Ich mochte deshalb den Artikel so fassen,
dass die Grundeigentiimer berechtigt sind, innerhalb
des Revieres Wildschweine abzuschiessen. Es ist sehr
schwierig, den Artikel so zu fassen, dass er allen Leu-
ten passt. Ich glaube nicht, dass die Grundeigentiimer
entschidigt werden konnen, wie sie es verdienen. Die
Wildschweine konnen am Abend vor der Ernte kom-
men und grossen Schaden anrichten. Man sollte iiber-
haupt dem Grundeigentiimer das Recht geben, natiir-
lich unter Leitung eines Jagdaufsehers oder eines pa-
tentierten Jigers oder des Gemeindeprisidenten, Wild-
schweine abzuschiessen. Wenn ausserordentlicher
Schaden entsteht, wiirde der dem Staat aufgebiirdet.
Ich glaube sogar, dass der Regierungsrat sich damit
einverstanden erkliren konnte. Regierung und Kom-
mission sollten Art. 42, Alinea 3, nochmals priifen, und
untersuchen, ob man nicht eine bessere Lisung finden
konnte, die praktisch durchfithrbar ist und den Grund-
eigentiimern mehr Satisfaktion und Sicherheit gibt.

Ziircher (Langnau). Ich hitte gewiinscht, dass
in Art. 42, Abs. 1, das Wort « private » gestrichen wiir-
de. Ausgenommen sollen sein: private Weiden und
Waldungen. Die Ausnahme fiir Waldungen ist begreif-
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lich; mit den Weidenverhdltnissen ist es etwas an-
deres. Wenn man die Bestimmung hier aufrecht erhal-
ten wiirde, wiaren die Leute gendtigt, ihre Kleintiere
von den Fiichsen fressen zu lassen. Man sollte daher
den Abschuss auf privaten Weiden gestatten.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mochte doch den Grossen Rat bitten,
diesen Antrag abzulehnen. Wenn Sie ihn annehmen,
wird das einfach zur Folge haben, dass die grossen
Reviere im Oberland viel weniger gelten, sobald die
Besitzer von privaten Weiden auf ihrer Weide einfach
auf die Jagd gehen konnen. Herr Ziircher geht von der
unrichtigen Voraussetzung aus, dass es dem Besitzer
heute verboten sei, auf seinem Grundeigentum einen
Fuchs abzuschiessen. Wenn ein Bergheimwesen be-
wohnt wird, so ist immer etwas Kulturland in der
Néhe. Man hat das nie so aufgefasst, dass man sagt,
es sei eine Privatweide, wo der Fuchs nicht abge-
schossen werden diirfe. Man kann den Jagdpichter
ohne weiteres anhalten, eine Bewilligung zum Ab-
schuss zu geben. Sicher ist, dass beim Reviersystem
viel mehr Filichse abgeschossen werden als beim Pa-
tentsystem, denn der Revierpichter hat alle Ursache,
durch seine Wildhiiter mit den Fiichsen etwas aufzu-
riumen. Wenn er das nicht macht, fressen die Fiichse
die Hasen. Ich verstehe den Antrag Ziircher ganz gut,
er mag fiir kleine Verhiltnisse passen, aber er passt
nicht fir die grossen Privatweiden im Kanton. Das
wire ein Einbruch in das ganze System, der den Er-
trag aus dem neuen System stark vermindern miisste.
Ich erklare nochmals, dass die Forstdirektion das Recht
hat, Spezialbewilligungen zu geben. Es braucht sich
der Betreffende nur zu melden. Auf der andern Seite
hat der Jagdpidchter alle Ursache, dafiir zu sorgen,
dass Raubwild abgeschossen wird. Die Wildhiiter im
Hochgebirge haben Instruktion, Fiichse und Marder
abzuschiessen. Den Abschuss von Adlern haben wir
verboten, indem diese Adler am Aussterben waren.
Jetzt haben wir wieder einige Horste, allerdings auch
Schiden, die wir in einem gewissen Umfange ver-
giitet haben, und jedenfalls in besserem Masse ver-
giiten kdnnen, nachdem das Bundesgesetz vorsieht,
dass der Bund die Hilfte der Vergiitung fiir solche
Schéden, die in den Bannbezirken eintreten, tragt. Ich
mochte bitten, den Antrag Ziircher abzulehnen. Man
kann in anderer Weise den Bedenken des Herrn Ziir-
cher durchaus entgegenkommen. Der Antrag Ziircher
bedeutet einen Einbruch in das System und miisste
finanziell eine sehr ungiinstige Auswirkung haben.

Wyttenbach. Ich méchte beantragen, in Alinea 1
und 3 noch die Worte «oder Pichter» einzuschalten.
Wenn eine Schidigung der Kulturen stattfindet, hat
der Pichter den Schaden, und nicht der Besitzer. Im
weitern mochte ich die Forstdirektion anfragen, was
man unter Krahen versteht. Sind darunter die so-
genannten Saatkridhen, Dohlen, auch verstanden? Das
ist ein Vogel, der die kleineren Arten ungemein stark
schidigt. Ich mochte wiinschen, dass man diese auch
abschiessen darf.

Hofer. Der Antrag des Herrn Ziircher, der bei
Herrn Regierungsrat Moser nicht Gnade gefunden hat,
ist nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen.
Wir stehen vor der Wahl eines anderen Systems.
Art. 42 des bisherigen Jagdgesetzes ist vollstindig
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itbernommen worden. Schon heute bestand aber eine
unbillige Behandlung der Bewohner der Bergheim-
wesen, hauptsichlich im Emmental. Sie wissen, wie
schwer es ist, in den Bergen oben sich eine richtige
Existenz zu schaffen. Sie haben die Notschreie aus
dem Oberhasli und aus andern Télern gehort. Ueber-
all hort man gute Ratschlige. Zu diesen guten Rat-
schligen gehort auch der, dass diese Bergbauern
Hithnerzucht treiben sollen. Aber die Hiihner kdnnen
sie nicht in der Stube haben, sondern miissen sie um
das Haus herum wunterbringen. Es wire nichts als
recht und billig, wenn man diesen Bediirfnissen Rech-
nung tragen konnte. Die bisherige Gerichtspraxis hat
den Weidebesitzern gestattet, Fiichse abzuschiessen.
Unter dem neuen Gesetz kommt die private Aufsicht,
und diese wird erheblich schérfer sein. Es wird nicht
mehr gestattet werden, dass sie mit Biichsen herum-
laufen und doch wére es notwendig, dass sie dieses
Raubwild abschiessen. Da glaube ich, wir sollten uns
herbeilassen, und die Anregung entgegennehmen, wo-
nach in Art. 42 jedem Besitzer von Liegenschaften in-
nerhalb eines Umkreises von 500 m von einer bewohnten
Alphiitte erlaubt wird, Raubwild abzuschiessen. Wenn
wir diese Anregung entgegennehmen konnten, wiirde
sich das Misstrauen, das wirklich berechtigt ist, er-
heblich mildern.

Lindt, Prisident der Kommission. Zunichst eine
Bemerkung auf die Anregung des Herrn Wyttenbach.
Er wiinscht, dass man neben dem Wort «Besitzer»
auch noch das Wort «Pichter » auffiihrt. Bei der Ab-
fassung dieses Artikels hat man mit Ueberlegung den
Ausdruck Besitzer gewihlt. Dieser umfasst den Eigen-
tiimer und der Pichter. Solange der Pachtvertrag be-
besteht, ist der Pichter der Liegenschaft zugleich der
Besitzer im rechtlichen Sinne. Juristisch ist diese
Sache klar und kann nicht zum geringsten Zweifel
Anlass geben. ’

Nun hat Herr Zumstein die Anregung gemacht,
man mdchte in der Kommission und Regierung die
Frage der Regelung des Wildschweinschadens noch-
mals priifen. Ich bin gern bereit, den Anregungen
des Herrn Zumstein Rechnung zu tragen. Wenn man
allerdings den Antrag so annehmen wiirde, wie er ihn
formuliert hat, dass man den Besitzer von Liegen-
schaften allgemein ermichtigt, innerhalb des Reviers
Wildschweine zu erlegen, dann miissen wir in Art.
44 die Haftung fiir Wildschweinschaden dem Pichter
abnehmen. Gegeniiber der Anregung des Herrn Ziir-
cher stehe ich auf dem Boden des Regierungsrates.
Auch ich halte dafiir, dass man dieser Anregung nicht
entsprechen kann, besonders aber nicht in der Form
des Herrn Hofer. 500 m Radius ist ein kleines Revier
fiir den betreffenden Grundeigentiimer. Das geht doch
nicht. Wir bekiimen eine grosse Anzahl solcher kleiner
Privatreviere und der eigentliche Pichter wéire be-
nachteiligt. Ich glaube, das ist auch nicht die Aus-
legung der Bestimmung des Art. 42, Alinea 1. Diese
bietet keine Schwierigkeit. Herr Regierungsrat Moser
hat Thnen bereits auseinandergesetzt, dass unmittelbar
in der Nihe einer solchen bewohnten Alphiitte ein
Pflanzplatz sein wird, und innerhalb dieses Pflanz-
platzes kann der Eigentiimer das Jagdrecht ausiiben,
ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Er wird
den Hiihnerstall unmittelbar vor der Hiitte haben und
kann deshalb die Hithner vor dem Fuchs genau schiitzen.
Ich glaube nicht, dass die Beibehaltung der heutigen
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Fassung zu Streit Anlass geben wird Wenn man aber
die Privatweiden streicht, hat das ganz andere Kon-
sequenzen. Das ganze System des Gesetzes wiirde iiber
den Haufen geworfen. Ich mochte daran erinnern,
dass der Grundeigentiimer beim Pachtsystem viel bes-
ser geschiitzt ist als beim Patentsystem. Er hat die
ganze Zeit den Pichter zur Hand. Wenn irgendwie
Wildschaden eintritt, so wird zuerst der Jagdaufseher
darauf aufmerksam gemacht, dieser wird es dem Jagd-
péachter sagen und normalerweise wird der Jagdpéchter
und der Aufseher dem Raubwild sofort entgegentreten.
Auch der ganze Jagdbetrieb wickelt sich viel besser
ab. Ich glaube, dass wir die Befiirchtungen, die allen-
falls beim Patentsystem praktische Bedeutung gehabt
hitte, beim Reviersystem weniger zu hegen brauchen,
indem entweder durch ein Mitglied der Jagdgesellschalft,
das in der betreffenden Gemeinde wohnt, oder durch
den Jagdaufseher sofort eingeschritten werden kann,
wenn irgendwie Verhiltnisse kommen, die Schaden
befiirchten lassen. Darum glaube ich, man sollte den
Antrag Ziircher ablehnen.

Reichenbach. Auch ich mochte Ablehnung des An-
trages Ziircher beantragen. Wenn wir diesen Antrag
aufnehmen, konnen wir mit der Beratung des Jagd-
gesetzes aufhdren, denn dann haben wir die Zustinde,
wie wir sie heute haben, die freie Jagd fiir jeden Berg-
eigentiimer. Eine Wildhut und Jagdaufsicht ist illuso-
risch, wenn jedem Eigentiimer oder Pichter eines
Bergheimwesens noch gestattet werden wollte, Walf-
fen mit auf den Berg zu nehmen. Wir haben dann gar
keine Garantie, dass diese Waffen nicht auch gegen
das Nutzwild verwendet werden.

Kammermann. Ich begreife Herrn Ziircher sehr
gut, ebenso Herrn Hofer, und mdchte hier ausdriicklich
sagen, dass die Bedenken, die sie ausgesprochen ha-
ben, berechtigt wiren, wenn das Patentsystem bleiben
wiirde. Unter dem Pachtsystem ist der Péchter des Re-
viers haftbar fiir den Schaden, den der Fuchs an-
richtet. Das ist ein Punkt, der abgeklirt werden muss.
Wenn das nicht so ist, wenn der Eigentiimer den
Schaden selbst tragen muss, den das Raubwild an-
richtet, so ist die Position des Herrn Ziircher natiir-
lich eine ganz andere. Ich habe die Auffassung, man
sollte eine kleine Konzession machen und sagen, auf
150 oder 200 m von der Liegenschaft solle dem Eigen-
tiimer das Recht zustehen, Raubwild abzuschiessen.
Ich mochte gerade Auskunft haben von Herrn Lindt,
wie es in diesen Sachen beziiglich der Haftung ge-
halten wird. Letzten Samstag abend hat in Riifenacht
ein Fuchs 12 Hithner genommen. Unter dem Patent-
system ist niemand haftbar, der Bauer muss also den
Schaden selbst tragen, obschon in diesem Fall eine
Unterstiitzung ihm sehr wohl tite. Wenn keine befrie-
digende Auskunft gegeben wird, wire ich dafiir, dass
man die Anregung Ziircher entgegennehmen wiirde.
Allerdings miisste man den Kreis etwas enger ziehen.

Ziircher (Langnau). Es ist nicht ein Antrag, son-
dern eine Anregung. Dem Herrn Kommissionsprasi-
denten muss ich bemerken, dass die Fiichse nicht nur
nachts in die Stille kommen, sondern tags auf den
Weiden die Hiithner nehmen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Wir nehmen die Anregung entgegen und
werden die Sache nochmals priifen.

47*
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Lindt, Prisident der Kommission. Ich muss noch
auf die Anfrage des Herrn Kammermann antworten.
Art. 44, Alinea 2, sagt deutlich, dass fiir Schaden,
der durch Raubwild, dessen Erlegung dem Besitzer
der Liegenschaft zusteht, verursacht wird, der Péachter
zu keinen Entschiddigungen verpflichtet ist. Das ist
auch im Kanton Aargau so. Man kann die Hiihner in
den Hiihnerstédllen so unterbringen, dass kein Fuchs
hineinkommt. Am Tag werden sie nicht genommen.

Kammermann. In Riifenacht wurden sie eben
mitten am Tag genommen.

Holzer. Gestatten Sie mir auch einige Worte. Ich
mochte bitten, die Anregung des Herrn Ziircher mit
allem Wohlwollen zu priifen. Herr Ziircher spricht
aus Erfahrung. Wir sagen den Leuten immer, sie sol-
len die Hiithnerzucht einfiithren. Sie erkliren uns da-
gegen, das sei ausgeschlossen, sie hiitten es probiert,
aber der Fuchs nehme alles. Die Fiichse werden eben
auch schlauer. (Heiterkeit.) Vorhin hiess es, man
konne die Stille so einrichten, dass kein Fuchs hinein-
komme. Die Fiichse kommen aber- doch dazu. Sie
werden eben immer schlauer. Ich mochte daher bitten,
die Anregung des Herrn Ziircher wohlwollend zu prii-
fen. Dann wollen wir schauen, dass die Hithnerzucht
auch auf den Bergen oben Eingang findet. Es ist uns
allerdings versichert worden, die Bewilligung werde
erteilt. Es wire nur interessant, zu wissen, ob die
Bewilligung erteilt wird, bevor der Fuchs die Hiihner
genommen hat oder erst nachher. Der Besitzer der
Alp ist im Tal; auf dem Berg hat er einen Hirten mit
seiner Familie, die gliicklicherweise zahlreich ist. Wenn
nun dieser Hirt dem Besitzer sagt, er habe Hilthner an-
geschafft, wie es zu halten sei, wenn ein Fuchs kom-
me, so stelle ich mir vor, dass der Besitzer sofort die
Bewilligung erwerben wird, damit der Fuchs, wenn er
kommt, abgeschossen werden darf, und nicht erst,
wenn der Fuchs die Hithner genommen hat.

Priasident. Ich stelle fest, dass Herr Ziircher sei-
nen Antrag in eine Anregung umgewandelt hat. Im fer-
nern mochte ich Herrn Wyttenbach anfragen, ob er
nach erhaltener Aufklirung an seinem Antrag festhilt.

Wyttenbach. Ich ziehe meinen Antrag zuriick,
habe aber wegen der Saatkrihe von der Forstdirektion
keine Antwort bekommen.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Abschuss derselben ist erlaubt.

Priisident. Die Situation wire die, dass zu Art. 42
verschiedene Wiinsche und Anregungen angebracht
worden sind. In erster Linie haben wir die Anregung
des Herrn Zumstein in bezug auf den Abschuss von
Wildschweinen, ferner die Anregungen der Herren
Zircher und Hofer. Ich nehme an, die Kommission
werde einverstanden sein, diese Anregungen zu priifen
und in der zweiten Lesung Bericht zu erstatten.

Angenommen nach Kommissionsvorlage.

Beschluss:

Art. 42. Einem jeden Besitzer von Liegen-
schaften ist jederzeit erlaubt, selbst oder durch
Beauftragte, jedoch ohne Hunde zu gebrauchen,

Herr Grossrat Mithlemann .

(18. Mai 1927.)

Raubwild, Krihen, Elstern, Hiher, Sperlinge und
nichtgeschiitzte Raubvdgel, durch welche seinen
Giitern Schaden zugefiigt werden kann, innerhalb
von deren Grenzen, jedoch nur ausserhalb der
Waldungen, Gemeinde- und Privatweiden, zu er-
legen.

Das Recht, Waldungen mit der Jagdschuss-
waffe zu durchqueren, darf aus dieser Erméchti-
gung nicht abgeleitet werden.

Der Jagdpichter ist befugt, den Besitzern von
Liegenschaften seines Jagdkreises den Abschuss
der Wildschweine innert den Grenzen ihres Ei-
gentums zu gestatten. Die erlegten Wildschweine
sind in diesem Falle Eigentum des Jagdpéchters.

Priisident. Ich m6chte IThnen vorschlagen, zur Be-
schleunigung des Wahlgeschéftes zwei provisorische
Stimmenzéhler zu ernennen in der Person der Herren
Uebelhardt und Herzog. (Zustimmung.)

Wahl des Grossratsprisidenten.

Bei 180 ausgeteilten und 164 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 20 leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 144, somit bei einem absoluten Mehr von 73
Stimmen, wird zum Prisidenten des Grossen Rates
gewahlt:

Herr Grossrat Neuenschwandermit 131 Stimmen.

Die iibrigen Stimmen sind vereinzelt.

Wahl der Vizeprisidenten des Grossen Rates,

Bei 186 ausgeteilten und 182 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 2 leer und ungiiltig, giiltige Stim-
men 180, somit bei einem absoluten Mehr von 91 Stim-
men, werden gewihlt:

Als I. Vizeprisident:

Herr Grossrat Jakob mit 157 Stimmen.

Als II. Vizeprasident:
mit 138 Stimmen.

Die iibrigen Stimmen sind vereinzelt.

Wahl der Stimmenzihler des Grossen Rates.

Bei 153 ausgeteilten und 151 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon keine leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 151, somit bei einem absoluten Mehr von 76
Stimmen, werden gewéhlt:

Herr Grossrat Matter (Koniz) . mit 140 Stimmen.

» » Rollier. . . . » 133  »
» » Reinmann . . » 130 »
» » Flick . . . . » 113 »
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Wahl des Regierangsprisidenten,

Bei 110 ausgeteilten und 106 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 15 leer und ungiiltig, giltige
Stimmen 91, somit bei einem absoluten Mehr von 46
Stimmen, wird gewéhlt:

Herr Regierungsrat Moser . mit 85 Stimmen.

Wahl des Vizeprisidenten des Regierungsrates.

Bei 110 ausgeteilten und 106 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 17 leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 89, somit bei einem absoluten Mehr von 45
Stimmen, wird gewihlt:

Herr Regierungsrat Joss . mit 82 Stimmen.

Moser, Regierungsprisident. Ich mdchte dem Gros-
sen Rat die Wahl zum Regierungsprisidenten und die
hohe Ehre, die er mir dmait erwiesen hat — diesmal
zum dritten Mal — bestens verdanken. Ich werde
mein ganzen Konnen und meine ganze Kraft einsetzen,
um mich des grossen Zutrauens wiirdig zu erweisen.
(Beifall.)

Ersatzwahl eines Mitgliedes der Rekurskommission.

Bei 118 ausgeteilten und 112 wieder eingelangten
Stimmzetteln, wovon 29 leer und ungiiltig, giiltige
Stimmen 83, somit bei einem absoluten Mehr von 42
Stimmen, wird gewihlt:

Herr Grossrat Bourquin (Biel) . mit 80 Stimmen.

Einbiirgerungsgesuche.

Auf den Antrag des Regierungsrates und der Ju-
stizkommission wird den nachgenannten Personen,
welche sich tiber ihre Handlungsfihigkeit, den Genuss
eines guten Leumundes, sowie iiber giinstige Ver-
mogens- und Erwerbsverhiltnisse ausgewiesen haben,
auf ihr Ansuchen hin, bei 118 in Betracht fallenden
Stimmen, absolutes Mehr 60, das bernische Kantons-
biirgerrecht und das Biirgerrecht der nachbezeichneten
Gemeinden mit 91—109 Stimmen erteilt, in dem Sinne
jedoch, dass die Einbiirgerung erst mit der Zustellung
der Einbiirgerungsurkunden in Wirksamkeit tritt:

1. Christoph August Hermann Butz, von Berlin,
geb. 12. Mai 1890, Versicherungsangestellter in Heim-
berg, Ehemann der Lina geb. Lehmann, geb. 1891,
Vater von 3 minderjihrigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Heimberg das Gemeindebiirger-
recht zugesichert hat.

2. Eleonora Maria Glaus, Osterreichische Staats-
angehorige, geb. 30. Oktober 1909, wohnhaft in Ober-
ried am Brienzersee, Adoptivtochter der Elise Glaus,
welcher die Einwohnergemeinde Oberried am Brienzer-
see das Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.
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3. Rosa Berta Biancone, von Ivrea, Italien, geb.
10. Oktober 1881, Angestellte der Stadtbibliothek in
Bern, ledig, welcher die Einwohnergemeinde Bern das
Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

4. Frangois Joseph Sesiani, von Staufen, Baden,
geb. 12. Juni 1881, Zinngiesser in Delsberg, Ehemann
der Bertha Elisa geb. Misteli, geb. 1883, Vater von 2
minderjihrigen Kindern, welchem die Einwohner-
gemeinde Delsberg das Gemeindebiirgerrecht zuge-
sichert hat.

5. Christian Rech, von Strassburg, Frankreich,
geb. 28. September 1908, Landarbeiter in Mont-Trame-
lan, welchem die Einwohnergemeinde Mont-Tramelan
das Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

6. Jean Ernest Melia, von Cittiglio, Italien, geb.
21. Dezember 1895, Maurer in Diesse, Ehemann der
Angele Irma geb. Sprunger, geb. 1901, Vater von 2
minderjiahrigen Kindern, welchem die Einwohnerge-
meinde Diesse das Gemeindebiirgerrecht zugesichert
hat.

7. Jossel David Scharschawsky, russischer
Staatsangehoriger, geb. 27. Oktober 1889, Chemiker
in Laupen, Ehemann der Dweira geb. Galpern, geb.
1888, Vater eines minderjihrigen Kindes, welchem die
Einwohnergemeinde Laupen das Gemeindebiirgerrecht
zugesichert hat.

8. Ernst Max Schiirer, von Oberplanitz, Sachsen,
geb. 14. Marz 1883, Musiker in Bern, Ehemann der
Marie geb. Broglie, geb. 1883, Vater von 2 minder-
jahrigen Kindern, welchem die Einwohnergemeinde
Bern das Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

9. Emil Steiger, von Bregenz, Vorarlberg, geb.
13. Oktober 1884, Schreiner in Bern, Ehemann der
Emma geb. Wegmiiller, geb. 1886, Vater von 2 minder-
jahrigen Kindern, welchem die Einwohnergemeinde
Bern das Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

10. Ursula F rick, von Seifertshofen, Wiirttemberg,
geb. 29. Dezember 1882, Modistin in Bern, ledig, wel-
cher die Einwohnergemeinde Bern das Gemeindebiir-
gerrecht zugesichert hat.

11. Frau Marie Rudolf geb. Probst, von Selzach
(Solothurn), geb. 5. Januar 1865, Witwe des Urs Josef
Rudolf, Privatiére in Bern, welcher die Einwohner-
gemeinde Bern das Gemeindebiirgerrecht zugesichert
hat.

12. Heinrich Becky, von Sondernheim, Bayern,
geb. 23. April 1884, Goldschmied in Bern, Ehemann
der Rosa geb. Leibundgut, geb. 1881, Vater eines
minderjihrigen Sohnes, welchem die Einwohnergemein-
de Bern das Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

13. Franz Anton Rudolf, von Georgswalde, Tsche-
choslowakei, geb. 26. Juli 1876, Schlosser in Bern,
Ehemann der Maria Martha geb. Ramseyer, geb. 1883,
Vater von 2 minderjihrigen Kindern, welchem die
Einwohnergemeinde Bern das Gemeindebiirgerrecht
zugesichert hat.
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14. Robert Karl Eberhardt, von Steinenbronn,
Wiirttemberg, geb. 13. Dezember 1905, Konditor in
Bern, ledig, welchem die Einwohnergemeinde Bern das
Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

15. Gustav Adolf Wimmer, von Pressburg, Tsche-
choslowakei, geb. 5. September 1906, Uhrenmacher in
Tavannes, ledig, welchem die Einwohnergemeinde Ta-
vannes das Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

16. Max Paul Schmidt,von Gorlitz, Preussen, geb.
25. September 1882, Dekorationsmaler in Beatenberg,
Ehemann der Aline Lea geb. Gafner, geb. 1890, Vater
von 2 minderjihrigen Kindern, welchem die- Einwoh-
nergemeinde Beatenberg das Gemeindebiirgerrecht zu-
gesichert hat.

17. Karl Eugen Rob é, von Burgfelden, Elsass, geb.
4. Dezember 1878, Werkfiihrer in Rohrbach, Ehemann
der Rosa geb. Nolze, geb. 1882, Vater von 3 minder-
jihrigen Kindern, welchem die Einwohnergemeinde
Rohrbach das Gemeindebiirgerrecht zugesichert hat.

18. Eli Joseph Dumoulin, belgischer Staatsange-
horiger, geb. 20. November 1908, Landwirt in Plagne,
welchem die Einwohnergemeinde Plagne das Gemein-
debiirgerrecht zugesichert hat.

19. Gérasime Sfaellos, griechischer Staatsange-
horiger, geb. 6. Dezember 1893, Uhrensteinfabrikant
in Biel, Ehemann der Augusta geb. Orsat, geb. 1896,
welchem die Einwohnergemeinde Biel das Gemeinde-
biirgerrecht zugesichert hat.

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redakteur:

Vollenweider.

(19 Mai 1927.)

Vierte Sitzung.

Donnerstag den 19. Mai 1927,

vormittags 81/, Uhr.

Vorsitzender: Prisident Gnégi.

Der Namensaufruf verzeigt 196 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 28 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Ackermann, Berger, Beut-
ler, Egger, Giorgio, Grimm, Indermiihle (Thierachern),
Jossi, Keller, Krebs, Miilchi, Miller (Aeschi), Périat,
Reinmann, Reist, Strahm, Wiithrich (Belp); ohne
Entschuldigung abwesend sind die Herren: Arni, Ban-
gerter, Bueche, Choulat, Gobat, Luterbacher, Liithi
(Biel), Maitre, Monnier (Tramelan), Schlappach,
Schlumpf.

Tagesordnung 3

Interpellation der Herren Grossriate Salchli und Mit-
unterzeichner betreffend Unregelmassighkeiten in der
Verwaltung eines bernischen Gemeindeverbandes.

(Siehe Seite 490 des letzten Jahrganges.)

Salchli. Vor einigen Wochen haben Sie durch die
Presse Kenntnis erhalten von einem Wasserrechts-
skandal, der sich im Kanton Wallis abgespielt hat.
Der Fall, den ich IThnen heute vorbringe, hat ziemlich
Aehnlichkeit mit jenem, und der bisherige Verlauf der
Aktion lasst mit ziemlicher Sicherheit darauf schlies-
sen, dass auch im Kanton Bern beabsichtigt wird,
einen solchen Evéquoz-Handel en miniature in Szene
zu setzen. Ich kann deshalb meine heutigen Ausfiih-
rungen am besten einleiten mit einem Spriichlein
Riickert’s, das da lautet:

«Wer einmal liigt, muss oft zu liigen sich gewohnen,
Denn sieben Liigen braucht’s, um eine zu beschonen. »

Ich habe am 10. November 1926 mit 38 Mitunter-
zeichnern folgende Interpellation eingereicht: «Ist der
Regierung bekannt, dass gegen einen Gemeindeverband
Klage eingereicht worden ist wegen Unregelmissig-
keiten in der Verwaltung des Gemeindevermdgens?
Hat die Regierung davon Kenntnis, dass, entgegen den
klaren Bestimmungen von Art. 60 des Gemeinde-
gesetzes vom 9. Dezember 1917, bis heute noch keine
Feststellungen in dieser Sache stattgefunden haben?
Ist die Regierung bereit, unverziiglich und ohne An-
sehen der Personen ihre Pflicht zu tun und den gesetz-
lichen Vorschriften Nachachtung zu verschatfen? »



(19 Mai 1927.)

Der erste Teil der Interpellation ist heute bereits
iiberholt; denn die Regierung hat sich seither mit der
Sache befasst.

Damit man gleich von Anfang an weiss, gegen wen
sich diese Interpellation richtet, mochte ich Thnen hier
vom Reglement des Seelindischen Wasserversorgungs-
Gemeindeverbandes Kenntnis geben. Art. 1 lautet:
« Unter dem Namen « Seelindische Wasserversorgung »
besteht ein Gemeindeverband im Sinne des Art. 67 des
bernischen Gesetzes iiber das Gemeindewesen vom 9.
Dezember 1917. Als Sitz des Verbandes gilt der Wohn-
ort des jeweiligen Prisidenten. Die’Dauer des Verban-
des ist unbestimmt.» Auf der letzten Seite steht zu
lesen: « Sanktion: Vom Regierungsrat genehmigt. Bern,
den 25. April 1922. Im Namen des Regierungsrates:
Der Prisident: Burren. Der Staatsschreiber: Rudolf. »

Jedermann, der sich das Reglement ansieht, wird
der Auffassung sein, dass es sich hier um einen Ge-
meindeverband entsprechend dem Gemeindegesetz vom
Jahre 1917 handle, der also unter der staatlichen
Oberaufsicht stehe; denn Art. 1 der von der Regierung
genehmigten Statuten sagt dies selbst. Einzig die ber-
nische Regierung ist der Ansicht, dass man es hier
nicht mit einem solchen Gemeindeverband zu tun
habe.

Auch tber den zweiten Teil der Interpellation
brauche ich heute nicht mehr viel zu sagen. Ich will
bloss daran erinnern, dass am 13. September letzten
Jahres vom Sprechenden gegen diesen Gemeindever-
band, resp. dessen Vorstand, auf der Gemeindedirek-
tion eine Beschwerde eingereicht worden ist mit fol-
gendem Rechtshegehren: «Gestiitzt auf das Vorge-
brachte und auf das Gesetz iiber das Gemeindewesen,
speziell auf Art. 60 desselben, werden folgende Be-
gehren gestellt: 1. Es sei an Hand der Protokolle des
S.W.G. festzustellen, wieviel jedes Mitglied des Vor-
standes entsprechend seinem Sitzungsbesuch und ent-
sprechend dem Beschluss der Delegiertenversammlung
vom 29. Mai 1925 nachzufordern berechtigt war. 2. Die
zu unrecht ausbezahlten Summen seien vom Vorstand
an die Kasse des Gemeindeverbandes zuriickzuzahlen,
mit angemessener Zinsvergiitung vom Tage des Be-
_ zuges an gerechnet. » Ich bitte, diese Worte « vom Tage
des Bezuges an» genau im Geddchtnis zu behalten, da
sie spiter noch eine Rolle spielen.

Die Regierung hat sich mit der Sache beschiftigt.
Ich werde auf ihre Ausfithrungen noch zuriickkommen.
Die Gemeindedirektion und, wie ich glaube, auch der
Regierungsrat, ist der Ansicht, auf die Sache nicht
weiter eintreten zu miissen, mit der Begriindung, dass
ich mich auf Art. 60 des genannten Gesetzes berufe.
Sie haben aber gehort, dass ich sage, gestiitzt auf das
Gemeindegesetz, speziell auf Art. 60, womit ich an-
deuten wollte, dass nach diesem Art. 60 die Regierung
verpflichtet sei, sofort die nétigen Feststellungen zu
machen und dann eventuell die Angelegenheit zur
weitern Untersuchung zu iiberweisen. Ich glaubte
nicht, als ich mich auf das Gesetz berief, noch die
drei Buchstaben u. ff. beifiigen zu miissen. Aber nun
glaubt die Gemeindedirektion, weil ich es unterlassen
habe «u. ff. » hinzuzusetzen, sie kénne mich als A-f-f
behandeln. (Heiterkeit.) i

Am 13. September 1926 ist meine Klage auf der
Gemeindedirektion eingereicht worden, und diese leitete
sie schon zwei Tage spiter, wie sich feststellen lisst,
an das Regierungsstatthalteramt Nidau weiter, und
zwar, wie gesagt, zur Vornahme der notigen Feststel-
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lungen. Es ist aber in der Sache nichts gegangen,
man vernahm nichts mehr davon, so dass ich mir er-
laubte, am 13. Oktober, also einen Monat spiter, auf
dem Regierungsstatthalteramt Nidau vorzusprechen.
Der Regierungsstatthalter war nicht anwesend, wahr-
scheinlich befand er sich auf dem Richteramt. Ich er-
kundigte mich deshalb beim Aktuar. Dieser durch-
blitterte sein Journal von vorn nach hinten und von
hinten nach vorn und erklirte mir dann: «Es tut mir
leid, aber es steht noch nichts da drin; ich weiss nicht,
ob in der Sache etwas geht oder nicht.» Infolgedessen
schrieb ich nochmals an die Gemeindedirektion, und
diese stellte fest, dass sie selbst am 3. November, also
bereits zwei Monate, nachdem die Klage hiingig ge-
macht worden war und in Nidau hétte untersucht
werden sollen, von sich aus rechargiert hatte, aber
ebenfalls ohne eine Antwort zu erhalten. Und noch
am Tage vor der Einreichung dieser Interpellation im
Grossen Rat musste mir die Gemeindedirektion sagen,
dass sie ebenfalls noch nichts wisse. Da wird man es
mir schon nicht verargen, wenn ich mich dann ver-
anlasst sah, die Sache hier zur Sprache zu bringen.

Ich will dem Regierungsstatthalter von Nidau kei-
nen Vorwurf machen; man kann von einem Beamten
nicht mehr verlangen, als er zu leisten imstande ist.
Jedenfalls sehen wir da nun eine der Segnungen der
Vereinfachung der Bezirksverwaltung, die seit ihrer
Einfilhrung, oder sagen wir, ihrer Durchzwingung,
schon oft zu Klagen Anlass gegeben hat. Gerade diese
Woche wieder konnten wir bei Anlass der Beratung
des Jagdgesetzes vernehmen, welches die Stimmung
im Lande herum ist. Es sind gut biirgerliche Mitglieder
des Grossen Rates, die sagten, man konne dem Regie-
rungsstatthalter nicht mehr alles Zutrauen schenken.
Das war ungefidhr der Tenor der Ausfithrungen, wenn
es auch nicht wortlich genau so geheissen hat. Wir
werden wohl in kurzem dazu gelangen, diese Ordnung
wieder zu 4ndern; denn es geht nun einmal nicht an,
einem einzelnen Beamten die Aemter des Statthalters
und des Gerichtsprisidenten aufzubiirden, weil er so
nichl allen Geschidften die nétige Aufmerksamkeit
schenken kann. Aber auch wenn ein solcher Mann
iiberlastet ist, sollte er nach meiner persénlichen Auf-
fassung alle Tage etwa eine Viertelstunde Zeit haben,
um dem Aktuar des betreffenden Amtes die eingegan-
genen Korrespondenzen vorzulegen, damit dieser ord-
nungsgeméiss den Eingang buchen kann und sich spé-
ter nachforschen ldsst, was gegangen ist.

Damit glaube ich auch den zweiten Teil meiner
Interpellation erledigt zu haben; es ist wohl nicht no-
tig, dass die Regierung hierauf besonders antwortet.

Dagegen muss ich den dritten Teil derselben etwas
ausfiihrlicher behandeln. In seiner Sitzung vom 3. De-
zember 1926 hat der Regierungsrat beschlossen, es
sei der Eingabe keine weitere Folge zu geben. Die Aus-
fihrungen des Regierungsrates iiber die Seeliindische
Wasserversorgung, die ich im folgenden kurz mit
S.W.G. bezeichnen werde, lassen sich ungefihr folgen-
dermassen wiedergeben: Die Regierung ist der Auffas-
sung, der S.W.G. sei wohl formell ein Gemeindever-
band nach Art. 67 des Gemeindegesetzes vom Dezem-
ber 1917, materiell sei er aber eine Organisation auf
genossenschaftlicher Grundlage und werde nach kauf-
méinnischen Grundsitzen geleitet. Wenn gestiitzt auf
diese Auffassung die Regierung beschlossen hitte, es
sei infolgedessen auf die Eingabe nicht einzutreten, so
héitte man sich in aller Ruhe mit der Regierung iiber
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diese I'rage unterhalten konnen, ohne gegenseitig bise
zu werden. Nun hat sich aber leider die Gemeinde-
direktion und daher auch der Regierungsrat weiterhin
mit der Sache befasst; sie hielten es fiir angezeigt,
sich auch materiell mit dem Inhalt der Beschwerde zu
beschiftigen, und liessen sich leider bereit finden,
einseitige, von interessierter Seite stammende Behaup-
tungen als Tatsachen hinzunehmen, Behauptungen des
Vorstandes des S.W.G., von deren Unrichtigkeit sich
die Regierung durch einfache, sachliche Priifung der
ihr angebotenen Beweismittel hitte {iberzeugen lassen
konnen. Ich erklire dies hier im vollen Bewusstsein
der Verantwortung, die ich damit {ibernehme. Mit
dieser Auffassung, dass man nicht auf einseitige Be-
hauptungen abstellen darf, stehe ich nicht einzig da.
Ich berufe mich da z. B. auf Herrn Kollega Minger als
Zeugen. In seinem Votum vom 3. Mirz 1927, als es
sich um die Wahlbeschwerde von Pruntrut handelte,
hat er gesagt: « Man darf nicht auf Behauptungen ab-
stellen, deren Richtigkeit nicht aktenmissig erwiesen
ist. »

Nachdem die Regierung in ihrem Beschluss vom
3. Dezember letzten Jahres Behauptungen des Vorstan-
des des S.W.G. angefiihrt hat, die ich zu widerlegen,
durch Aktenstiicke ins richtige Licht zu setzen mich
anerboten habe, ohne dass die Regierung mir die Mog-
lichkeit dazu gegeben hitte, bin ich gezwungen, auf
einige dieser Behauptungen des Vorstandes des S.W.G.
einzutreten. Ich kann natiirlich nicht auf alle diese
Unrichtigkeiten zu sprechen kommen, denn die Re-
gierung hat vorsorglicherweise schon einen andern
Beschluss gefasst. Auf Wunsch des Vorstandes des
S.W.G. hat sie beschlossen, es sei der Gemeindedirek-
tion zu verbieten, dem Kliger Einsicht in die Akten zu
geben, und zwar mit der Begriindung: «weil es nahe
liegt, dass Salchli die Aeusserungen des Vorstandes in
seinem Privatstreite mit letzterem verwenden mdochte.»

Da die Regierung diesen Privatstreit mit dem
S.W.G. anfiihrt, sehe ich mich auch veranlasst, Ihnen
ganz kurz davon Kenntnis zu geben. Sie werden sehen,
dass ich damit nicht etwa internationale Verwicklun-
gen heraufzubeschworen beabsichtige.

Am 31. August 1925 wurde die Rechnung iiber das
Priamienanleihen von 1,5 Millionen der Seeldndischen
Wasserversorgung abgeschlossen. Dabei hat der Vor-
stand in einem Vorbericht, der allen Gemeinderiten
und Gemeindedelegierten vorgelegt wurde, ausgefiihrt:

«In Nidau wurde ein Bureau errichtet, das unter
Aufsicht des Vorstandes und der Schweizerischen
Volksbank die Ausgabe des Primienanlejhens besorgen
sollte. Schon nach wenigen Monaten wurde man aber
gewahr, dass sich dieses Bureau nicht bewdhrte. Die
Lenker zogen an falschen Ziigeln. Es fehlte wenig
mehr und die Pessimisten vom Vorjahr hitten recht
bekommen. Diese Gefahr wurde aber von der Schwei-
zerischen Volksbank und vom Vorstand rechtzeitig
erblickt. Eine Reorganisation wurde vorgenommen und
als Geschéftsfithrer Herr Hermann Mori engagiert.
Nach und nach trat dann Besserung ein. Propaganda,
Insertionen, Plakat- und Affichagewesen wurden so-
zusagen ginzlich ausgeschaltet, dafiir aber mehr und
tichtigere Vertreter engagiert und denselben Prospek-
te mit Empfehlungen angesehener und weithin be-
kannter Nationalrite in die Hand gegeben. Mit diesen
Empfehlungen konnten dann unsere Vertreter die Obli-
gationen an Mann bringen....»
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Ich war der Urheber des Primienanleihens, habe
die Pline ausgearbeitet und bin nachher in der Lei-
tung dieses Bureaus gestanden, das sich angeblich
«nicht bewidhrt hatte». Ich sagte mir: Wenn man
schon im Vorbericht Sachen bringt, die nicht mit der
Wirklichkeit iibereinstimmen, so wird es jedenfalls
auch in der Rechnung so sein. Ich habe verlangt, dass
dieser Bericht, den ich als unrichtig angefochten habe,
untersucht werde, aber nicht gerichtlich. Ich habe
einigemale deswegen an den Vorstand geschrieben,
aber alles umsonst.

Nun komme ich auf das zu sprechen, was der Re-
gierungsrat in seinem fast drei Seiten langen, gedruck-
ten Bericht von den Behauptungen des Vorstandes der
S.W.G. als Tatsachen hingenommen hat. Zu diesem
Zwecke muss ich auf die Geschichte der S.W.G. zu-
riickkommen. Diese wurde 1908 als Genossenschaft
in Betrieb gesetzt. Es gehdrten ihr 11 Gemeinden an
und sie hatte bei Eréffnung einen Schuldenbestand von
rund 3/, Millionen. Diese verlangten 1909 eine Ver-
zinsung von 29,125 Fr. 05. Der Schuldenzins stieg von
Jahr zu Jahr an, Amortisationen konnten nicht gemacht
werden. Im Jahre 1921 z. B., als man mit dem Ver-
kauf der Primienobligationen beginnen konnte, betrug
der Schuldenzins die schone Summe von 42,251 Fr. 70.
Von 1908—1921 hat die S.W.G. einzig an Schulden-
zinsen 493.872. Fr. 40 bezahlt, also in diesen 14 Jah-
ren durchschnittlich per Jahr 35276 Fr. 50. Amorti-
sationen konnten keine gemacht werden. Unter diesen
Umstdnden ist es begreiflich, dass man in den be-
teiligten Gemeinden allgemein das Gefiihl bekam, man
rutsche unauthaltsam einem Abgrund zu, es kdénne so
nicht weiter gehen. Der Vorstand konnte keine Vor-
schlige zur Sanierung bringen. Wenn das Betriebs-
defizit jeweilen wieder zu gross wurde, wusste er
nichts anderes zu tun, als entweder den Wasserzins,
der sonst schon hoch genug war, zu erhéhen, von den
beteiligten Gemeinden Beitrige zu verlangen und den
Beitrag der Brandversicherungsanstalt von iiber 65,000
Franken zur Defizittilgung zu verwenden, trotzdem
er laut Statuten zinstragend angelegt werden sollte.

Wenn der Vorstand nicht fahig war, richtige Sa-
nierungsvorschlige zu bringen, so hat er doch eifer-
slichtig dariiber gewacht, dass auch von anderer Seite
nichts geschah. Wenn ein Vorschlag aus Kreisen von
ausserhalb des Vorstandes kam, wurde er, ohne nihere
Priifung auf seine Zweckmissigkeit hin, einfach unter
den Tisch gewischt. Ich will nur an einem ganz klei-
nen Beispiel zeigen, wie der Vorstand sein Amt erfiillte.
Wenn man die Jahresberichte von 1908—1926, die
ich alle besitze, weil ich jahrelang Delegierter war,
durchsieht, so zeigt sich, dass der Vorstand in seinem
Vorbericht zur Rechnung immer dann am weitschwei-
figsten wurde, wenn die Defizite am grossten waren.
1910 betrug der Verlustsaldo seit Eroffnung des Be-
triebes 41,925 Fr. 40. Er wurde zum Teil gedeckt
durch Beitrige der Gemeinden von zusammen 10,003
Fr. 50, durch Zuschiisse aus dem Reservefonds von
15,261 Fr., und der Rest von 16,660 Fr. 70 auf neue
Rechnung vorgetragen. Ein Jahr spiter wurde der
Verlustsaldo von 22,623 Fr. 65 wiederum gedeckt mit
einem Beitrag von 16,660 Fr. 70 aus dem Brandver-
sicherungsbeitrag, der eigentlich in den Reservefonds
gehorte, und der Rest von 5962 Fr. auf neue Rechnung
vorgetragen. Innerhalb dieser zwei Jahre sind also
nur aus Beitrdgen der Gemeinden und der Brandver-
sicherungsanstalt 41,965 Fr. 40 zur Defizitdeckung ge-
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braucht worden; Amortisationen konnten {iberhaupt
keine stattfinden; und doch berichtete der Vorstand
in seinem Vorbericht folgendes: « Unser Werk scheint
also die schwierigen Anfinge itiberwunden zu haben
und einer aufsteigenden, gedeihlichen Entwicklung
entgegenzugehen. Die Betriebsverluste gehen von Jahr
zu Jahr zuriick und schon winkt uns die Morgenrite
einer defizitlosen Zeit....» Und ein Jahr, nachdem
dies verkiindigt worden war, betrug das Defizit schon
wieder 16,578 Fr. 15. Die Morgenrite einer defizit-
losen Zeit war verschwunden, dafiir risonnierte der
Vorstand wie folgt: «Es ist bedauerlich, dass der Staat
solche volkswirtschaftliche Werke, welche indirekt
auch in seinem Nutzen arbeiten, nicht besser unter-
stiitzt. Etwelche Riicksichtnahme diirfte fiiglich er-
wartet werden.» In dieser Weise — abwechselnd Mor-
genrdte und graueste Aschermittwochsstimmung —
fuhrwerkte der Vorstand weiter bis 1921, wo es ihm
dann einmal so recht auf die Finger brannte.

Der Sprechende hat schon 1910 und auch in der
Folge mehrmals wieder darauf verwiesen, dass es
nicht moglich sei, von den Bankinstituten oder vom
Staat billiges Geld zu bekommen, so dass man sich den
Zinsverhiltnissen anpassen miisse und nicht auf eine
Ausnahmebehandlung rechnen konne. Ich habe aber
ausgefiihrt, es wire moglich, auf andere Weise Geld
zu bekommen. Ich habe diese Frage intensiv studiert
und dabei gesehen, wie verschiedene zweifelhafte
Banken, so die Bank Steiner in Lausanne, Heilmann in
Bern (die spitere Union-Bank), die Banque agricole
et commerciale in Genf, riesige Geschifte machten mit
Primienobligationen, die meist auslindischer Herkunft
waren und also nicht so leicht kontrolliert werden
konnten. Ich habe immer wieder erklirt: Das wire
das Richtige fiir uns; durch Gemeindegarantie kénnten
wir einen Titel ausgeben, der mindestens ebenso sicher
wire wie z. B. das Anleihen des Stadttheaters in Bern,
das durch die Gemeinde verbiirgt wurde; es handle
sich nicht darum, die Spielleidenschaft und die Ge-
winnsucht der Biirger neu zu wecken und auszubeuten,
sondern darum, das Geld, das sonst ins Ausland fliesse,
einmal einem gemeinniitzigen Zweck in unserem Lande
dienstbar zu machen. Der Vorstand aber verstand
nichts von einem solchen Prdmienanleihen; er war zu
dngstlich, um die Geschichte tiberhaupt zu studieren,
und immer gelang es ihm, die Sache abzuweisen. Die
Delegiertenversammlung wollte nicht darauf eintreten,
bis endlich 1918 sich eine Mehrheit der Delegierten
fand, die auf die Sache eintreten wollte. Das war also
nicht, wie die Regierung nach den Behauptungen des
Vorstandes «feststellt», am 7. Februar 1920.

Ich muss Thnen hier noch eine kurze Stelle aus dem
Rechnungsbericht der S.W.G. vom Dezember 1918 zur
Kenntnis bringen, obschon ich nicht gerne von meiner
Person selbst rede. Der Vorstand sagt da: « Der Aus-
blick auf die Zukunft unseres Werkes bietet iiberdies
Sorgen genug. Nicht nur sollte das Schuldkapital in
weit hoherem Masse amortisiert werden, als es bis da-
hin geschah, sondern es sollte auch die Griindung eines
Erneuerungsfonds ins Auge gefasst werden konnen,
um bei allfillig zukiinftig notig werdenden gréssern
Reparaturen und Erneuerungen finanziell gefestigt da-
stehen zu konnen. In Riicksicht auf diese Situation
war man von jeher bestrebt, Mittel und Wege zur He-
bung der finanziellen Lage zu suchen. Da zur Zeit auf
dem Darlehensweg keine nennenswerten Einsparungen
erzielt werden konnen, so befasste man sich im Be-
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richtsjahr auch mit dem heutzutage hiufig angewen-
deten Finanzierungsmittel des Primienanleihens. Die
Generalversammlung beauftragte denn auch Herrn
Grossrat Salchli (Briigg), der sich bereits mit dem
Studium dieser Materie beschiftigt hatte, die Sache
weiter zu verfolgen und die nétigen Orientierungen zu
besorgen. Herr Salchli hat sich daraufhin mit grossem
Eifer dieses Auftrages angenommen und dem Vorstand
in mehreren Sitzungen das notige Material unterbrei-
tet. Zum Zwecke der Emissionsiibergabe und Ein-
holung von Gutachten trat man dann mit mehreren
Bankinstituten in Verbindung....» Diese Bankinsti-
tute, mit denen man in Verbindung trat, und ‘die selbst-
verstindlich dem Vorstand der S.W.G. sagten, das
solle man nicht tun, man werde sich dabei die Finger
verbrennen, waren die Glaubiger der S.W.G., nimlich
die Kantonalbank von Bern mit etwas iiber 300,000 Fr.,
und die Ersparniskasse Nidau mit iiber einer halben
Million Guthaben. Wenn man einen einzelnen Kunden
mit einem so grossen Posten in seinen Biichern hehal-
ten kann, ist das selbstverstindlich besser, als wenn
sich eine solche Summe auf 200 oder 300 kleinere
Schuldner verteilt.

Im Bericht vom Jahre 1919 wird nur kurz erwihnt:
« Zur besseren Finanzierung der S.W.G. wurde Herrn
Grossrat Salchli das Studium eines Prdmienanleihens

-tibertragen. In verschiedenen Sitzungen und Versamm-

lungen wurde beschlossen, ein solches Anleihen von
11/, Millionen durchzufiihren, und hoffen wir auf den
besten Erfolg. »

Sie sehen, die Gemeindedirektion war vom Vor-
stand falsch informiert, wenn sie sagt, das sei am 7.
Februar 1920 beschlossen worden. Der Vorstand aber
musste diese Behauptung aus einem bestimmten Grund
aufstellen. Sie haben nun also aus den Jahresberichten
von 1918 und 1919 vernommen, dass beschlossen wor-
den war, ein Primienanleihen durchzufiihren. Nun
mussten wir aber die sonderbare Tatsache konstatie-
ren: Die Gemeindedelegierten waren fiir dessen Durch-
fithrung, der Vorstand aber wollte es nicht, und kiim-
merte sich deshalb auch nicht um die Sache und um
die Beschliisse der Delegiertenversammlung. Und nun
sind dann die Gemeindebehdrden von Aegerten und
Briigg aufgestanden; beide sind bei diesem Gemeinde-
verband beteiligt, und Briigg ist diejenige Gemeinde,
die zufolge ihrer Grosse, wenn man das Betriebsdefizit
decken muss, auch am meisten Geld abzuliefern hat.
Die Behorden dieser zwei Gemeinden haben im No-
vember 1919 eine Versammlung zur Besprechung der
Sachlage einberufen. Es wurde ein Inserat im Nidauer
Anzeiger vom 7. November 1919 erlassen, das folgen-
den Wortlaut hatte: « Oeffentliche Versammlung, Sonn-
tag, den 9. November 1919, nachmittags 21/, Uhr, in
der Wirtschaft zum Béren in Aegerten. Verhandlun-
gen: Die finanzielle Lage der S.W.G. Diskussion und
Vorschlige zur Sanierung der unhaltbaren Zusténde.
Referent: Grossrat Salchli in Briigg.» Und dann folgte
die allgemeine Einladung. Unterzeichnet war sie von
den Gemeindebehorden von Aegerten und Briigg. Am
gleichen Tage, als dieses Inserat erschien, wurde der
Gemeindeprasident von Aegerten bearbeitet. Ich kann
ihn leider nicht mehr als Zeugen zitieren, weil er in-
zwischen verstorben ist. Man legte ihm nahe, bei die-
ser Versammlung nicht mitzumachen, sondern dafiir
zu sorgen, dass sie nicht zustande kommen kdnne. Und
dann kam noch ein fiir diesen Gemeindeprisidenten
gliicklicher, aber fiir die Gemeinden ungliicklicher Um-
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stand hinzu: In Hagneck, das ebenfalls zu diesem
Gemeindeverband gehort, brach in der gleichen Woche
die Seuche aus. Nun hitte der Gemeindeprisident ein-
fach den Hagneckern telephonieren kdnnen, es diirfe
keiner von ihnen erscheinen. Statt dessen aber verbot
er die Versammlung; wir mussten sie daher in aller
Eile nach Briigg ins «Jura» dislozieren. Alle Gemein-
den, mit Ausnahme von Hagneck, waren ziemlich
stark vertreten. Eingeladen waren die Gemeindebehdr-
den, die Gemeindedelegierten und sodann alle stimm-
tahigen Biirger dieser Gemeinden. Der Saal war ge-
driangt voll. Nach langen Ausfithrungen des Sprechen-
den und der Diskussionsredner, die sich nur in zu-
stimmendem Sinne dusserten, beschloss diese offent-
liche Versammlung, die Beschliisse der Delegiertenver-
sammlungen von 1918 und 1919 seien unverziiglich
durchzufiihren; bis Neujahr sollten sich die Gemein-
den &dussern, ob sie die Biirgschaft fiir die Riickzah-
lung der ausgelosten Primienobligationen {ibernehmen
wollten oder nicht.

Es wollte aber mit den Gemeindebeschliissen nicht
vorwirts gehen, und es fand eine zweite offentliche
Versammlung in Nidau statt, und zwar am 7. Februar
. 1920. Aber sie gab dem Vorstand keinen Anlass, Lor-
beeren zu ernten. Da das Inserat hiezu etwas zu lang
ist, will ich darauf verzichten, es Ihnen vorzulesen.
Unterzeichnet ist es vom Gemeinderat von Aegerten,
vom Vorstand der S.W.G. und vom Gemeinderat von
Briigg. Wir erkldrten damals dem Vorstand, es sei
eine neue Versammlung einzuberufen, und wenn der
Vorstand sich dabei nicht beteiligen wolle, mache man
es ohne ihn. Da hat der Vorstand fiir gut befunden,
sich auch zu beteiligen. Dort wurde wiederum be-
schlossen, das Primienanleihen sei durchzufiihren. Die
meisten Gemeinden haben ihre diesbeziiglichen Be-
schliisse rechtzeitig gefasst, einzelne dagegen haben
damit zugewartet; Schwadernau und Tduffelen z. B.
verzogerten ihre Beschliisse bis zum 30. Oktober, re-
spektive 1. Dezember 1920. Das ldsst sich konstatie-
ren anhand eines Regierungsratsbeschlusses vom 15.
Dezember 1920.

Durch diese beinahe dreijihrige Verschleppung
durch den Vorstand — er sagt zwar heute: «nach bei-
nahe zweijihriger Vorarbeit des Vorstandes ...», und
auch die Regierung driickt sich dhnlich aus — wurde
gliicklich die Zeit der Hochkonjunktur verpasst, in der
man die Pridmienobligationen leicht hitte absetzen
konnen. Wir konnten damit erst 1921 beginnen, also
in dem Moment, als die Krisis in allen wirtschaftlichen
Zweigen einsetzte. Zum Beweis dafiir, dass die Krisis
damals wirklich eine scharfe’ war, erinnere ich nur
an einen Bericht der Direktion des Innern vom Februar
1921 betreffend Arbeitslosenfiirsorge, worin die berni-
sche Regierung beantragte, es sei fiir die Arbeitslosen-
tiirsorge ein Kredit von 500,000 Fr. zu bewilligen, was
dann auch geschah.

Nun behauptet der Vorstand, und die Regierung
ihrerseits wiederholt es, und dann sollte man anneh-
men, es sei Tatsache: « Der Absatz der Lose gestaltete
sich in den ersten zwei Jahren sehr schwierig; spii-
ter besserte er sich dann.» Diese Behauptung dient
dazu, den Vorbericht, den ich Thnen verlesen habe, zu
stiitzen, ndmlich die Behauptung des Vorstandes in
diesem Bericht, das Bureau in Nidau habe sich nicht
bewiihrt etc. Wie ist es aber in Tat und Wahrheit ge-
gangen? Der Sprechende musste die ganze Geschichte
organisieren. Wenn man in einem Krisenjahr begin-
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nen muss, wo alle Leute klagen, wo auch die Bauern
sehr schwer betroffen waren, werden Sie verstehen,
dass man nicht schon in den ersten Wochen fiir
100,000 Fr. absetzen kann. Zudem war ich nicht
Kaufmann und musste deshalb fiir den Verkauf der
Obligationen zuerst einige Erfahrung sammeln. Ich
musste also Inserate erlassen und Vertreter suchen
und dann aus den Angemeldeten heraus dem Vorstand
einige Leute zur Wahl vorschlagen. Trotz der Krise
haben wir aber im ersten Jahr fir 282,850 Fr. Obli-
gationen abgesetzt, was in Anbetracht der Zeitum-
stinde, unter denen ich das Bureau zu organisieren
und zu leiten hatte, doch wohl ein schoner Erfolg
war. Im Jahre 1922 wurden insgesamt fiir 644,050 Fr.
abgesetzt. In diesen beiden Jahren, die nach den Be-
hauptungen des Vorstandes und den «Feststellungen »
der Regierung nichts abgetragen haben, und wo der
Absatz sehr schwierig war, wurden also fiir insgesamt
926,900 Fr. Obligationen abgesetzt; das ist der grosste
Teil dessen, was tiberhaupt vertrieben wurde. Denn im
Jahre 1923, mit dem man dann abgeschlossen hat,
wurden noch 409,200 Fr. umgesetzt, total 1,336,100
Franken.

Eines ist mir unbegreiflich: Trotzdem ich der Ge-

‘meindedirektion geschrieben, und auch personlich bei

ihr vorgesprochen habe, indem ich erklirte, dies und
jenes im Regierungsratsbeschluss vom 3. Dezember
1926 sei unrichtig, ich wolle den Beweis dafiir er-
bringen, trat sie nie darauf ein, sondern stiitzte sich
weiterhin auf die Behauptungen des Vorstandes, und
der Regierungsrat tat dies ebenfalls. Aus dem Erlos
der in den Jahren 1921 und 1922 verkauften Obliga-
tionen konnten bei der Ersparniskasse Nidau 208,000
Franken und bei der Kantonalbankfiliale in Biel 285,000
Franken Schulden amortisiert werden, total 493,000
Franken. Ausserdem mussten wir natiirlich alle Un-
kosten, die Provisionsspesen an die Vertreter, und fer-
ner die ausgelosten Obligationen aus diesem Erlos von
1921 und 1922 ausbezahlen.

Das Resultat war zu Ende 1923 folgendes: Siamt-
liche Schulden waren bezahlt, fiir 150,000 Fr. waren
noch unverkaufte Obligationen da, von denen man den
Nutzen selber hatte, und zudem fiir tiber 100,000 Fr.
hochverzinsliche Wertschriften. Statt dass der Vor-
stand dies nun anerkannt und erkldrt hitte: Wir haben
uns seinerzeit geirrt, als wir dagegen waren, denn die
Sache ist nun doch gut herausgekommen — statt des-
sen wollte der Vorstand es nun gewesen sein, der
hatte eingreifen miissen, um die Geschichte zu sanie-
ren, ansonst der Gemeindeverband in noch viel hohere
Schulden gestiirzt worden ware. Wenn diese ihre Be-
hauptung wahr wire, dann hitten die Leute doch auch
den Mut aufbringen sollen, um dies im aussergericht-
lichen Verfahren feststellen zu lassen. Dass sie dies
aber nicht wagten, das lisst tief blicken.

Nach diesem Bericht des Vorstandes, dass er ein-
greifen und die Sache habe regeln miissen, verlangte
er auch entsprechende Gratifikationen. Das kam am
29. Mai 1925 vor die Delegiertenversammlung. Die
vom Vorstand selbst aufgestellten Forderungen schie-
nen dieser aber zu hoch, weshalb die Delegiertenver-
sammlung beschloss, es sei einem jeden Vorstandsmit-
glied fiir diejenigen Sitzungen, an denen man fiir das
Primienobligationen - Anleihen gearbeitet habe, noch
ein Betrag von 10 Fr. nachzubezahlen; iiberdies solle
dem Prisidenten und dem Sekretir noch je 1000 Fr.
Gratifikation ausgerichtet werden, den iibrigen Mit-
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gliedern je 200 Fr. Dieser Beschluss wurde den Herren
durch den Vorsitzenden der Versammlung erdffnet.
Sowohl der Prisident als auch der Sekretir erklirten
sofort, damit seien sie nicht zufrieden, und wenn man
ihnen nicht mehr gebe, dann wollten sie lieber nichts.
Der Sekretir fiigte bei, er wolle lieber demissionieren.
Die andern drei Vorstandsmitglieder dagegen erklirten
sich damit einverstanden. An der gleichen Versamm-
lung wurden aber noch andere Gratifikationen vorge-
schlagen, und zwar fiir einen Herrn H. 1000 Fr. und
einen Herrn B. 500 Fr. Das lehnte die Versammlung
aber ganz kategorisch ab, ebenso nachher einen An-
trag auf Wiedererwigung, also auf Zuriickkommen.
Diese Summen durften also nicht ausbezahlt werden.
Man koénnte sich dariiber streiten, ob die Herren ihre
Sitzungen richtig gezdhlt hatten oder nicht; aber die
von der Delegiertenversammlung abgelehnten Gratifi-
kationen durfte man ihnen nicht auszahlen.

Von da an kommen nun die Unkorrektheiten des
Vorstandes, die ich nicht als Betrug oder Unterschla-
gung taxieren will; es handelt sich um Unregelmissig-
keiten in der Verwaltung des Vermogens des Gemein-
deverbandes, die untersucht und entsprechend kor-
rigiert werden sollten. Am 23. Januar 1926 wurde die
Abrechnung vorgelegt. Daraus war nicht ersichtlich,
was an Gratifikationen ausbezahlt worden war. Der
Sprechende, als Delegierter der Gemeinde Briigg, ver-
langte Auskunft iber die Héhe der ausbezahlten Sum-
men. Diese Auskunft wurde verweigert, und bloss ge-
sagt, es sei alles mit rechten Dingen zugegangen, es
liege nichts Unlauteres vor. Man stellte meine Anfrage
einfach als eine Anrempelei gegeniiber dem Vorstand
hin, und die Delegiertenversammlung genehmigte, trotz
Einsprache des Sprechenden, die Rechnung, was bei
ihrer Zusammensetzung nicht verwunderlich ist. Ich
fiihlte mich veranlasst, gegen diesen Beschluss Be-
schwerde zu erheben, und zwar geschah das einige
Tage nach der Delegiertenversammlung. Die Versamm-
lung hatte also am 23. Januar stattgefunden; am
1. Februar erhielt ich folgendes Schreiben vom Vor-
stand der S.W.G.:

«Herrn A. Salchli-Steiner, Briigg. Mit Schreiben
vom 25. Februar fragten Sie die Schweizerische Volks-
bank in Biel an, ob Sie sich, einige Punkte des Pri-
mienanleihens der S.W.G. betreffend, durch Einsicht-
nahme in die Akten informieren kdnnten. Sie fiigten
gleichzeitig bei, dass die daherigen Kosten von der
S.W.G. zu tragen seien. Demgegeniiber miissen wir
Ihnen mitteilen, dass Ihr Verlangen dem Beschluss der
Delegiertenversammlung widerspricht. Die Schweize-
rische Volksbank ist nicht befugt, [hnen die Biicher
und Belege zum Primienanleihen zur Verfiigung zu
stellen, und dies erst recht nicht auf Kosten der
S.W.G. Die Bank wurde nur erméchtigt, Thnen auf
Ihre Kosten iiber Punkte Bericht zu geben, die offen-
sichtlich nicht zu Rempeleien und Zeitungspolemiken
verwendet werden konnen. Sollten Sie mit dieser Ant-
wort nicht zufrieden sein, so werden wir die Ange-
legenheit nochmals der Delegiertenversammlung vor-
bringen. »

Heute behauptet der Vorstand, und die Gemeinde-
direktion sagt es ihm nach, und die Regierung glaubt
es, dem Beschwerdefiihrer sei an dieser Versammlung
Gelegenheit geboten worden, die Belege einzusehen; er
habe alles nachsehen konnen, einzig der Delegierte
Nyffenegger von Worben sei dagegen gewesen. Man
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sieht, wie die Behauptungen mit den Tatsachen iiber-
einstimmen.

Nachdem ich am 1. Februar dieses Schreiben er-
halten hatte, reichte ich am 5. Februar 1926 beim
Regierungsstatthalteramt Nidau folgende Beschwerde
ein: «Herr Regierungsstatthalter! Unter dem Namen
Seelindische Wasserversorgung besteht ein Gemeinde-
verband im Sinne von Art. 67 des bernischen Ge-
setzes iiber das Gemeindewesen vom 9. Dezember
1917. Sitz des Verbandes ist gegenwirtig Tduffelen,
Amtsbezirk Nidau. Dieser Gemeindeverband hat in den
Jahren 1921—1925 ein Primienanleihen von 1,5 Mil-
lionen emittiert und in Regie vertrieben. Die Abrech-
nung dariiber, abgeschlossen per 31. August 1925,
wurde von der Hauptversammlung der Gemeindeabge-
ordneten vom 23. Januar 1926 mehrheitlich genehmigt.
Rechnungsfiihrer ist ein Hermann Mori, gewesener
Buchhalter und Kassier bei der S.W.G. Laut dem der
Versammlung vorgelegten gedruckten Bericht ist die
ganze Prifung der Abrechnung Moris iiber eine so
grosse Summe stichprobenweise erfolgt. — Zugegeben,
dass die Revisionsorgane kompetent sind, zu entschei-
den, ob bloss mit Stichproben gepriift werden soll,
oder ob von allen Belegen Einsicht zu nehmen sei.
Ebenso zweifellos ist aber das Recht der von den Ge-
meinden gewidhlten Abgeordneten, ebenfalls Einsicht
in die Biicher und Belege zu nehmen und Stichproben
zu machen; denn mit der Genehmigung der Abrech-
nung iibernehmen sie die volle Verantwortung fiir
deren Richtigkeit. Unterzeichneter, Abgeordneter der
Gemeinde Briigg, hat an der Versammlung vom 23. Ja-
nuar fiir sich ein diesbeziigliches Verlangen gestellt.
Durch Schreiben des Vorstandes der S.W.G. vom 1.
Februar 1926 wird mir dieses Recht verweigert, wes-
halb ich hiemit, gestiitzt auf oben erwihntes Gesetz,
Beschwerde fithre. Mein Rechtsbegehren geht vor-
liufig dahin, es sei mir Gelegenheit zu verschaffen,
gemeinsam mit Herrn Gemeindeinspektor Ruhier Ein-
sicht zu nehmen und Stichproben zu machen. »

Sie sehen, dass ich auch den Bedenken des Vor-
standes, ich konnte etwas sehen, das zu Rempeleien
und Zeitungspolemiken Anlass geben konnte, Rech-
nung getragen habe, indem ich vorschlug, der Ge-
meindeinspektor solle mitkommen, damit ja verhindert
werden kdénne, dass Salchli etwas sehe, was nicht fiir
ihn sei. Nachdem ich dann endlich nach lingern Be-
mithungen Einsicht in einige Rechnungsbelege erhielt,
konnte ich feststellen, dass offensichtlich zu viel
Sitzungsgelder ausbezahlt worden waren. Sie wurden
berechnet fiir die Zeit vom 6. April 1918 bis und mit
dem Jahre 1925, also fiir 7 Jahre und 2!/, Monate.
Ich glaube zwar, wenn der Vorstand dariiber Auf-
schluss gegeben hitte, wieviel Sitzungsgelder er ver-
rechnet habe, diese Gelder wiren von der Delegierten-
versammlung gleichwohl bewilligt worden. Ich muss-
te aber weiter feststellen, dass jene 1000 Fr. an den
Herrn H. und jene 500 Fr. an Herrn B. ebenfalls aus-
bezahlt worden waren, und dies war der Grund, wa-
rum man die Auskunft verweigerte. Nachdem die De-
legiertenversammlung die Ausrichtung dieser Gratifi-
kationen abgelehnt hatte, und nachdem auch ein An-
trag auf Wiedererwidgung ganz kategorisch abgewiesen
worden war, hatte selbstverstindlich der Vorstand kein
Recht, diese Summen doch auszubezahlen; sie hitten
héchstens an eine spitere Delegiertenversammlung ein
Wiedererwigungsgesuch stellen konnen. Tut man dies
trotzdem und verweigert man nachher noch die Aus-

49*



194

kunft, dann bedeutet das nach meiner Auffassung eine
Unregelmissigkeit in der Gemeindeverwaltung, eine
eigenmichtige Handlung des Vorstandes. Ich bin auch
heute noch bereit, Herrn Regierungsrat Simonin Be-
weismittel zu unterbreiten, wenn er sie ansehen will,
damit er sich davon iiberzeugen kann, dass diese Sum-
men nicht ausbezahlt werden durften. Vorsichtiger-
weise spricht sich die Regierung in ihren bisher ge-
troffenen Entscheiden iiber diesen Punkt nicht aus. Da
also diese strittigen Summen nicht bewilligt worden
waren, stellte ich das Rechtsbegehren, der Vorstand
solle sie an die Verbandskasse zuriickbezahlen, unter
angemessener Verzinsung vom Tage des Bezuges an.

Nun sagte man mir letzten Montag auf der Gemein-
dedirektion, meine Auffassung iiber dieses Beschwer-
deverfahren sei unrichtig; nach Art. 60 des Gemeinde-
gesetzes habe die Regierung in erster Linie festzustel-
len, ob irgend etwas Anlass biete zur Untersuchung,
und dann habe sie Beschluss zu fassen, dass entweder
die Untersuchung anzuordnen oder nicht anzuordnen
sei, und erst nachher falle Art. 61 des Gesetzes in Be-
tracht, wonach der Regierungsstatthalter mit der Un-
tersuchung betraut wird und hierauf dem Beschwerde-
beklagten eine Frist von 14 Tagen zur Beantwortung
der Beschwerde eingeriumt werden muss. Ich gebe
zu, dass dieses Verfahren richtig ist. Aber man hat
dieses Verfahren ja nicht eingeschlagen. Die Gemein-
dedirektion ist nicht so vorgegangen, sondern hat die
Sache ohne weiteres dem Regierungsstatthalter zur
Vornahme der vorldufigen Feststellungen tiberwiesen.
Dieser aber hat den Eingang der Akten nicht verbucht,
wie ich Ihnen eingangs ausgefiihrt habe, sondern er
hat die Sache wiederum ohne weiteres dem Vorstand
der S.W.G. iibertragen, und dessen Anwalt brauchte
jedenfalls etwas zu viel Zeit, um die Behauptungen
des Vorstandes zusammenzufassen, ndmlich bis zum
10. November, also zwei Monate nach Einreichung
der Klage. An diesem Tage endlich ist die Angelegen-
heit mit den Behauptungen des Vorstandes an die Ge-
meindedirektion zuriickgelangt.

Nun sagt man mir, weil ich speziell auf Art. 60 des
Gesetzes verwiesen habe, gehen mich die andern Ax-
tikel nichts an; ich hitte also kein Recht mehr, wei-
tere Beweismittel anzurufen und Einsicht zu nehmen
von der Antwort der Beschwerdebeklagten; ich sei
vollstindig ausgeschaltet. Wenn man es in allen Fil-
len so hielte, dann wiirde ich mich auch nicht dartiber
aufregen, trotzdem ich heute noch der Ansicht bin,
wenn ich das Gesetz anrufe, so fallen alle Bestimmun-
gen desselben, die auf diesen Fall Anwendung haben
konnen, in Betracht. Dass aber die Regierung auch
anders kann, das will ich Thnen an einem Beispiel
zeigen. Es betrifft allerdings diesmal nicht die Ge-
meindedirektion, sondern die Direktion des Innern,
und auch nicht den heutigen Inhaber dieser Stelle,
sondern den frithern. Dort ist man gerade in umge-
kehrter Weise vorgegangen.

Es war im Dezember 1923, in einem Zeitpunkt, als
die Gemeinderatswahlen in der Gemeinde Briigg wie-
der stattfinden sollten. Bis zu jenem Zeitpunkt ge-
niigte es den Biirgern unserer Gemeinde, zwei Par-
teien zu haben, die Bauern- und Biirgerpartei und die
Sozialdemokratische Partei, die mitunter in Sach-
fragen aufeinanderplatzten, sich aber immerhin bei-
derseits soweit als moglich méssigten. Nun stellte sich
aber das Bediirfnis heraus, eine neue Partei zu griinden,
eine sogenannte Unabhingige Partei, die sich rekru-
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tierte aus Leuten, welche weder bei der Bauern- und
Biirgerpartei, noch bei der Sozialdemokratischen Partei
ihren politischen Ehrgeiz befriedigen konnten, Leute,
die man niemals als Mitglied in irgend eine Kommis-
sion oder Behorde vorschlagen wollte und die daher
unzufrieden waren. Zusammengefasst und komman-
diert wurden sie von fritheren Salutisten und Tem-
perenzlern, auch Mitgliedern der Sozialdemokrati-
schen Partei, die nach dem Generalstreik dort ausge-
schlossen worden waren, weil sie etwas zu stark «mos-
kowiterln» wollten und nachher eine Kommunistische
Partei griindeten. Sie hatten damals ihr neues Abzei-
chen im Rockkragen befestigt, im Dorfe herumstolziert
und im «Basler Vorwirts» in perfider Weise iiber die
Mitglieder der Bauern- und Biirgerpartei im Gemeinde-
rat losgezogen. Das Priludium fiir ihr Eingreifen in
die Gemeinderatswahlen war folgendes: « Offene An-
frage an den Tit. Gemeinderat von Briigg. Ist der Ge-
meinderat bereit, der Bevilkerung von Briigg Auskunft
zu geben iiber den Grund und Stand der von der Ge-
meindedirektion veranlassten Untersuchung gegen die
Gemeindeverwaltung? Hilt es der Gemeinderat als so-
genannte neutrale Gemeindeverwaltungsinstanz fiir
vereinbar, dass angeblich Beteiligte an der Unter-
suchung teilnehmen, und ist es wahr, dass solchen in
Akten Einblick gewiihrt wurde? Was gedenkt der Ge-
meinderat zu tun, um das Ansehen der Gemeinde wie-
der zu befestigen? »

Der Gemeinderat glaubte hieraus schliessen zu
kénnen, dass man bei der Gemeindedirektion eine Be-
schwerde gegen ihn fiithre, konnte aber nichts hieriiber
vernehmen. Der Zweck dieser Einsendung war ein-
fach der gewesen, in Flugblittern nachher alles Mog-
liche auszustreuen, Dinge, die sich nicht etwa nur
gegen die Sozialdemokratische Partei, sondern auch
gegen die Bauern- und Biirgerpartei richteten. In einem
solchen Flugblatt wurde unter anderem gesagt:

«Wiahrend der ungliicklichen Arbeitslosenkrisis
wurde in gewissen Fillen versucht, die Arbeiter in be-
rechtigten Anspriichen abzuweisen oder zu verkiirzen,
was im Stile der «Berner Tagwacht» und der «See-
linder Volksstimme » aber andere Ausdriicke verdient.
Den Arbeitern, die sich fiir diese Ungliicklichen ver-
wendeten, wurde in schamloser, hetzerischer Art und
Weise mit Drohungen auf den Leib geriickt. Andern
wurde mit voller Kelle angerichtet, ohne dass sie zu
Notstandsarbeiten angehalten wurden.» Die Ironie des
Schicksals wollte es, dass gerade zwei biirgerliche
Mitglieder des Gemeinderates dieses Arbeitslosenwesen
unter sich hatten. Sie haben aber ihr Amt richtig ge-
fithrt, es war eine schamlose Verleumdung, was in
diesem Flugblatt stand; diese Mitglieder sind deshalb
auch vom Gemeinderat in Schutz genommen wor-
den .

Priésident. Ich mochte wirklich bemerken, dass
der Herr Interpellant etwas stark vom Thema ab-
weicht. Wir haben unsere Zeit noch auszuniitzen, so
dass man sich auf das zur Sache Gehorende beschrin-
ken sollte.

Salchli. Das gehort zur Sache. Uebrigens wire
ich jetzt schon fertig, wenn mich der Prisident nicht
unterbrochen hitte. (Heiterkeit.)

Der Gemeinderat von Briigg wusste nicht, was in
der Sache ging. Von der Direktion des Innern aus
wurde in Briigg eine Untersuchung durchgefiihrt; es
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wurden Leute einvernommen, so auch die Mitglieder
des Gemeinderates, die die Arbeitslosenstelle unter
sich hatten; da man aber nichts Positives vernehmen
konnte, gab das wieder Anlass zu Geriichten. Am
25. Juni 1925 hat daher der Gemeinderat Briigg fol-
gendes an die Regierung geschrieben: «Im November
1924 wurde gegen die Arbeitslosenstelle der Gemeinde
Briigg Beschwerde gefiihrt. Diese Beschwerde ist laut
Schreiben des kantonalen Arbeitsamtes vom 20. April
1925 als erledigt erklirt worden. Von den obern In-
stanzen ist weder gegen die beschwerdebeklagte Ar-
beitslosenstelle, noch gegen die hiesigen Gemeinde-
behorden irgend eine Verfiigung oder Massnahme in
dieser Sache getroffen worden.» Wir haben dann
auch das Gesuch gestellt, endlich erfahren zu diirfen,
was gegen uns vorgebracht worden sei. Man hat uns
aber abgewiesen und erklirt, wir hitten kein Recht,
Einsicht in die Akten zu nehmen. Also am einen Ort
darf der Kldger nicht Einsicht nehmen, am andern Ort
der Beklagte nicht — wer darf denn tberhaupt Ein-
sicht nehmen? Wir haben durch Intervention von
Mitgliedern des Grossen Rates versucht, die Bewilli-
gung dafiir zu bekommen, aber das gelang uns nie.
Nun hitte ich schon in der Februarsession meine
Interpellation begriinden sollen. Ich habe aber damals
noch mit Herrn Regierungsprisident Bosiger Riick-
sprache genommen, ebenso mit der Gemeindedirektion,
und man riet mir, ein Wiedererwigungsgesuch zu ma-
chen; man werde dann entscheiden, ob darauf einzu-
treten sei oder nicht. Dieses Gesuch wurde abgegeben,
aber auch dort ist man wieder nicht auf die Sache
eingetreten. Durch Schreiben vom 11. April 1927 wur-
de mir mitgeteilt, man miisse mich immer und immer
wieder darauf aufmerksam machen, dass ich seinerzeit
nicht im Sinne von Art. 63 ff., sondern von Art. 60
des Gesetzes eine Untersuchung verlangt habe, und
dass die andern Gesetzesartikel infolgedessen ausser
Betracht fallen. Man antwortete mir also, man kdnne
nicht auf eine neue Untersuchung eintreten; immer-
hin wolle man mich anfragen, ob ich auf eine formelle
Erledigung durch den Regierungsrat dringe oder nicht.
Das wollte ich natiirlich nicht, nachdem die Gemein-
dedirektion erklirt hatte, sie wolle nicht mehr darauf
zuriickkommen, und es auch abgelehnt hatte, neue
Beweismittel anzuhoren. So habe ich denn die Ge-
meindedirektion auf einige Irrtiimer aufmerksam ge-
macht und ihr geantwortet, ich verlange nur, dass
nach Recht und Gesetz die Sache untersucht werde,
dann werde man schon das Richtige herausbringen.
Zugleich habe ich dem Prisidenten des Regierungs-
rates eine Kopie dieses Schreibens gesandt und ihn
aufmerksam gemacht auf die Art und Weise, wie auf
der Gemeindedirektion untersucht und die Gesetze
interpretiert werden. Das hatte dann einen Beschluss
des Regierungsrates zur Folge: «Beschwerde gegen
eine Direktion», worin der Regierungsrat erklirt, die
Gemeindedirektion habe es ja nicht abgelehnt, die An-
gelegenheit dem Regierungsrat zu unterbreiten. Er
weist aber die Beschwerde ab und iibermacht zum
Trost dem Sprechenden eine Kostennote von 25 Fr.
Dieses Geld reut mich nicht; denn durch diesen Ent-
scheid kann ich nun feststellen, dass man auf die Sa-
che wieder nicht eintreten will. Das wird spiter bei
einem andern Anlass noch zur Sprache kommen.
Nun hat aber unterdessen der Vorstand der S.W.G.
gegen den Sprechenden eine Strafklage in Nidau ein-
gereicht. Diese stiitzt sich auf zwei Kopien meiner
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Eingaben, welche jedenfalls vom Sekretir der S.W.G.
kopiert worden sind. In der Hauptsache stiitzt man
sich dabei auf ein Rechtsbegehren, das ich bei der er-
sten Eingabe gemacht habe, ndmlich das Rechtsbegeh-
ren II: «Die zu unrecht ausbezahlten Summen seien
vom Vorstand an die Kasse des Gemeindeverbandes
zuriickzuzahlen, mit angemessener Zinsvergiitung vom
Tage des Bezuges an». Das wurde aber nicht richtig
kopiert. Es wurde mit der Maschine eine Abschrift
meiner Eingabe gemacht und dort heisst es nun: «vom
Tage des Betruges an». Die beiden Wérter haben so
verdammte Aehnlichkeit, dass jedenfalls der Fehler
ein absichtlicher ist. Das zeigt, wie raffiniert man
vorgeht, in der Hoffnung, der Angeklagte habe Angst
und {iberhore dann diesen Passus, so dass das Gericht
daraus schliessen miisse, der Angeklagte habe den
Vorstand wirklich des Betruges angeschuldigt. Man
sieht: Missgeschick iiberall, am einen Ort absichtlich,
am andern unabsichtlich.

Doch ich will nicht linger werden. Ich habe es fiir
notig gefunden, hier tiber diese Verhiltnisse Auskunft
zZu geben Ich wiederhole nur: Zum mindesten jene
1000 und 500 Fr. sind zu unrecht ausbezahlt worden;
die Regierung kann heute noch konstatieren, ob es so
ist oder nicht, und dann wird sie sagen miissen, da
liege eine Unregelmissigkeit in der Verwaltung des
Gemeindevermogens vor, und sie wird dann auch zu
einem andern Schluss kommen miissen.

M. Simonin, directeur des affaires communales,
rapporteur du Conseil-exécutif. Les faits auxquels se
rapporte l'interpellation de MM. les députés Salchli et
consorts sont assez simples. Ils sont cependant com-
pliqués par des questions de procédure administrative
qui ne sont pas bien compréhensibles aux non-initiés,
c’est-a-dire aux personnes non versées dans cette par-
tie assez difficile de notre Direction; M. Salchli les a
compliqués aussi par des détails qui sont sans impor-
tance en l'affaire actuelle.

Voici ces faits brievement exposés.

Il s’est constitué, il y a quelques années, dans le
Seeland, un syndicat de communes (Gemeindeverband )
pour procurer a cette région de I'eau potable. Ce syn-
dicat, dénommé «Seelindische Wasserversorgung»
est organisé commercialement comme une association
(Genossenschaft); il se compose de 11 communes,
qui sont les membres du syndicat (voir art. 3 du régle-
ment du 20 mars 1922). Ses organes sont: 10 I'assem-
blée des délégués (Delegiertenversammlung); chaque
commune a droit & deux voix, qui peuvent étre don-
nées par un ou deux délégués (art. 11) — mais ce ne
sont pas eux qui sont les membres du syndicat, mais
bien les communes; 20 le comité (Vorstand), composé
de cinq membres, qui est le pouvoir directeur, et 3
un organe de contrdle.

Or, afin de couvrir les dettes contractées par le
syndicat pour I’exécution de son programme, 'installa-
tion d’eau potable, il a été recouru & I'émission d'un
emprunts & lots de un million cinq cent mille francs.
Nous n’avons pas eu & nous préoccuper de la question
de savoir qui avait eu I’heureuse idée de cet emprunt.
Cette opération fut préparée par le comité des 1918 et
décidée par I'assemblée des délégués du 7 février 1920.
Cela intéressera M. Salchli, car cela peut concerner ses
relations avec les membres du syndicat. Mais je n’in-
siste pas si c’est M. Salchli ou un instituteur de Bell-
mund. Le placement des obligations se fit d’abord dif-
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ficilement. C'est exact, M. Salchli 1'a reconnu lui-
méme, mais il n’est pas, prétend-il, la cause de ces dif-
ficultés. A la longue, cependant, ce placement donna
de bons résultats, de telle sorte qu'en 1923 toutes les
dettes du syndicat purent étre couvertes et que le
compte final établi au 31 ot 1925 permit d’attribuer
4 I'avoir du syndicat 100,000 fr. en valeurs et de cons-
tituer différentes réserves. C’était évidemment 14 une
bonne aubaine. Aussi, I’assemblée des délégués décida
le 29 mai 1925 d’allouer aux membres du comité pour
leurs peines extraordinaires causées par I'émission et
le placement de 'emprunt & lots des gratifications et
des jetons de présence supplémentaires.

En ce qui concerne les gratifications attribuées aux
membres du comité, le président et le secrétaire ont
recu l'un et 'autre 1000 fr., trois autres membres 200
francs chacun et un ancien caissier 700 fr., ce qui fait
en tout 3300 fr. En outre, & 'assemblée des délégués
du 23 janvier 1926, ainsi que cela résulte des comptes
produits, il a été décidé, en modification d'une dé-
cision de l'assemblée du 29 mai 1925, d’accorder une
indemnité de 1500 fr. & deux comptables, MM. Balmer
et Hofner, soit & chacun 750 fr., pour les services ren-
dus au syndicat dans l'affaire de I'emprunt & lots.
Quant aux jetons de présence supplémentaires, alloués
aux membres du comité, qui touchaient 6 fr. par sé-
ance, il a paru équitable de leur accorder 10 fr. en
plus pour les séances ou ils s’étaient occupés de I'em-
prunt. De ce fait les membres du comité et I'ancien
caissier Aegerter ont touché depuis l'affaire de 1’em-
prunt, une somme totale de 6570 fr., a titre de jetons
de présence extraordinaires pour un nombre de sé-
ances variant entre 81 et 152. La somme totale versée
a titre de gratification et & titre de jetons de présence
extraordinaires, s'éléve, aussi bien d’aprés les comptes
de M. Salchli que d’apres celui du comité du syndicat,
au chiffre de 9870 fr. Si I'on ajoute & cette somme les
1500 fr. versés aux deux comptables B. et H., on ar-
rive & un montant de 11,370 fr., soit environ 12,000
francs, qui représenteraient I'ensemble des postes con-
testés, en partie du moins, par M. Salchli, comme nous
le verrons tout a I'heure.

Or, remarquons que les décisions des assemblées
des délégués du 29 mai 1925 et du 23 janvier 1926
n'ont pas été attaquées dans le délai légal de 14 jours,
a teneur des articles 63 et suivants de la loi sur l'or-
ganisation communale par l'une ou l'autre des com-
munes composant le syndicat. Or, elles seules avaient
le droit de porter plainte. Comme elles ne 'ont pas
fait, on peut dés lors admettre qu’elles ont approuvé
tacitement les décisions des assemblées des délégués.
Mais alors, est intervenu M. le député Salchli, qui
était délégué de la commune de Briigg & l'assemblée
du syndicat. M. Salchli avait, comme tel, le droit de
discuter a I'assemblée les propositions & elle soumises,
de voter dans un sens ou dans l'autre, de se faire pré-
senter des comptes, d’en discuter les différents postes,
mais il n’avait pas le droit de porter plainte en con-
formité des articles 63 et suivants de la loi précitée.
Ce droit appartenait & la commune de Briigg, soit &
ses autorités. Bien plus, c’est seulement plusieurs
mois aprés les assemblées des délégués en question,
soit le 13 septembre 1926, que M. le député Salchli
adressa au directeur des affaires communales un mé-
moire ou il relevait en partie les faits exposés et con-
cluait, comme il I'a dit tout & I’heure, en demandant
que la Direction des affaires communales ordonnat
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d’office une enquéte administrative dans le sens de
I'art. 60 de la loi communale, notamment pour établir
combien chaque membre du comité avait le droit de
toucher pour ses jetons de présence. En vertu de la
décision de 'assemblée du 29 mai 1925, ce qui avait
été percu en trop devait étre restitué au syndicat avec
les intéréts. Ainsi, d’aprés la teneur du mémoire de
M. Salchli, il ne s’agissait pas d'une plainte ordinaire
dans le sens des art. 63 et suivants de la loi commu-
nale. D’ailleurs, ainsi que je I'ai déja relevé, se fat il
agi d'une plainte ordinaire, que M. Salchli n’était pas
légitimé, c’est-a-dire n’avait pas qualité pour faire
cette plainte, les membres du syndicat étant les com-
munes et non pas leurs délégués aux assemblées. Du
reste, ett-il qualité pour la porter, la plainte de M.
Salchli était tardive; il s’est, comme je 'ai dit tout a
I’heure, adressé a la Direction des affaires communales
pres d’'un an apreés la décision attaquée. En outre, s'il
s’était agi d’une plainte ordinaire, ce n’est pas le
Conseil-exécutif, mais le préfet qui aurait dia en étre
saisi en premier lieu. Mais il n’est pas douteux que
d'aprés le mémoire de M. Salchli, il s’agissait d’une
dénonciation destinée & provoquer une intervention
officielle du gouvernement dans le sens des art. 60 et
suivants de la loi sur les affaires communales. M.
Salchli, en invoquant ces articles, I'a donné lui-méme
a entendre.

En pareil cas, le dénonciateur n’est pas partie en
cause et I'autorité supérieure saisie n’a pas 'obligation
de tenir compte de ses conclusions ou desiderata.
L’art. 60 porte en effet ce qui suit: « Si le préfet ou une
Direction du Conseil-exécutif remarquent des infrac-
tions aux dispositions légales ou réglémentaires, ou
des irrégularités dans I'administration des biens com-
munaux et dans la gestion des affaires communales en
général, ils procéderont d’'office aux constatations né-
cessaires et saisiront le Conseil-exécutif. Celui - ci
prendra des mesures provisoires, s’il y a lieu, et or-
donnera une enquéte. » Dans la pratique, cette disposi-
tion s’applique de la maniere suivante: Lorsqu’une
Direction du Conseil-exécutif regoit une dénoncia-
tion qui parait avoir quelque fondement, elle ordonne
une enquéte préliminaire par l'intermédiaire du préfet
pour vérifier 'exactitude des griefs allégués. Si l'en-
quéte préliminaire confirme dans une certaine mesure
ces griefs, alors la Direction intéressée propose au
Conseil-exécutif d’ordonner une enquéte principale
(voir arrét du Conseil-exécutif du 3 décembre 1926
rendu sur la dénonciation Salchli).

Or, la Direction des affaires communales a procédé
en l'espéce comme nous venons de 'indiquer. En effet,
a la date du 15 septembre 1926, soit le lendemain de
la réception du mémoire de M. Salchli, nous avons
transmis cette piéce au préfet du district de Nidau en
le chargeant d’ouvrir une enquéte préliminaire. Apres
une recharge de notre part, en date du 3 novembre
1926, ce préfet nous adressa un rapport, daté du 10 du
méme mois, ou il déclare notamment ce qui suit: «Nach
Empfang der Beschwerde habe ich vorerst eine vor-
laufige Untersuchung vorgenommen, dabei aber nichts
feststellen konnen, dass die Mitglieder des Vorstandes
irgendwie belasten konnte. Hernach habe ich die Be-
schwerde den Beschwerdebeklagten zugestellt. Die
Antwort ist mir am 8. November zugestellt worden. Ich
habe die Protokolle (ndmlich der Sitzungen des Vor-
standes) nochmals durchgesehen und feststellen kén-
nen, dass die Zahl der fiir das Primienanleihen abge-
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haltenen Vorstandssitzungen richtig ist, dass die Ent-
schiadigungen fir die daherigen Sitzungen richtig be-
rechnet und auf einem Beschluss der Delegiertenver-
versammlung beruhen. Auf der gleichen Grundlage
basieren auch die iibrigen, dem Vorstand ausgerichte-
ten Gratifikationen. Gegen diese Beschliisse kann
nichts eingewendet werden, denn die Delegiertenver-
sammlung ist zu deren Fassung zustindig. Uebrigens
muss gesagt werden, dass die Entschiddigung im Ver-
héltnis zu den sehr umfangreichen und zeitraubenden
Arbeiten des Vorstandes eine wirklich kleine genannt
werden muss. ... Nach allem, was aus den Akten er-
sichtlich ist, erweist sich die Beschwerde als voll-
stindig unbegriindet.» Dés lors, sur le vu de ce rap-
port et de la réponse du comité du syndicat et des
piéces produites, le Conseil-exécutif, vu les proposi-
tions des Directions des affaires communales et de la
justice, a, par arrét du 3 décembre 1926, décidé qu’il
n’y avait pas lieu de donner suite aux dénonciations
de M. Salchli.

Il me faut maintenant examiner les principaux
griefs articulés par M. Salchli, et montrer qu'en effet,
ils ne sont pas justifiés. Ils concernent, comme vous
venez de l'entendre, 'allocation de jetons de présence
extraordinaires aux membres du comité du syndicat et
Poctroi de gratifications & ces derniers et d’indemnités
4 deux autres personnes. Or, l'attribution de ces som-
mes a été décidée par l'assemblée des délégués, a
deux séances, & teneur des procés verbaux. Il est
possible qu'a la séance du 23 janvier 1926, une partie
de ces sommes ait été comprise dans le compte géné-
ral. Mais enfin, il a été accepté. M. Salchli avait fait
des observations a cette séance. Il prétend aujourd’hui
qu’il a porté plainte au préfet de Nidau. Mais je n’ai
pas entendu parler de cette plainte, qui, d’ailleurs,
serait tardive, puisqu’elle n’aurait été formulée qu’en
mars 1926. En outre, M. Salchli n’avait pas qualité
pour porter plainte. Je le répéte: c’est & la com-
mune de Briigg qu’il appartenait d’intervenir; elle ne
I'a pas fait, ayant certainement des raisons pour cela,
celles sans doute indiquées par le préfet de Nidau
dans son rapport. J'insiste sur ce point: l'attribution
des sommes en question appartenait & I'assemblée des
délégués. Ceite assemblée était compétente & cet effet,
a teneur de l'art. 13, lit. 1 du réglement du syndicat,
qui dit en effet: « Die Hauptversammlung hat folgende
Geschiifte zu erledigen: ... 1) Festsetzung der Hono-
rare und Sitzungsgelder der Mitglieder des Vorstandes
und der Kontrollstelle.» Quant aux indemnités accor-
dées aux deux comptables qui se sont occupés de l'af-
faire de I'emprunt a lots, ce n’était en réalité pas des
honoraires, mais des rétributions dues pour des tra-
vaux effectués.

Maintenant, une question s’est posée a la Direction
des affaires communales: Est-ce que l'assemblée des
délégués a dépassé la mesure au point que ses dé-
cisions puissent étre envisagées comme une irrégula-
rité dans le sens de l'art. 60 de la loi communale? Le
Conseil-exécutif estime que non. On est en présence
d’un syndicat de communes, organisé commerciale-
ment, qui a fait une excellente opération financiére en
émettant et en plagant des obligations & lots. Il a
fait un bénéfice de plus de 100,000 fr. Deés lors, il pa-
rait équitable que les membres du comité qui ont co-
opéré par leur intelligence et leur activité a ce résul-
tat soient convenablement rétribués. C’est ce que l'as-
semblée des délégués a compris et on ne saurait lui
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en faire un reproche. On ne doit pas raisonner en pa-
reil cas, comme on le fait & ’égard de fonctionnaires
communaux dont les attributions et les traitements
sont strictement réglés par la loi et le réglement mu-
nicipal. M. Salchli, du reste, n’a pas insisté aujour-
d’hui, sur le caractére excessif de ces allocations, c’est
pourquoi je n’insiste pas davantage.

Quant au nombre des séances a4 prendre en con-
sidération pour les jetons de présence extraordinaires,
M. Salchli voudrait les compter seulement dés la date
de I'émission de 'emprunt, ler décembre 1920, tandis
que l'assemblée des délégués les font courir dés le
6 avril 1918, séance ou il fut question de I'emprunt
pour la premiére fois. Cela fait en tout 153 séances
jusqu’au 27 juin 1925. L’assemblée des délégués était
évidemment compétente a cet effet, et les communes
du syndicat n’ont pas contesté sa décision. Cette dé-
cision I'emporte sur 'opinion personnelle de M. Salchli.

Il semble que M. Salchli est bien séveére dans son
appréciation des allocations extraordinaires accordées
aux membres du comité, si l'on tient compte du traite-
ment qu'il a lui-méme touché comme employé prin-
cipal du syndicat depuis le mois de décembre 1920 &
fin octobre 1923, soit pendant prés de trois ans. Aux
dires du comité, M. Salchli aurait recu une somme to-
tale de 26,133 fr. En outre, comme il avait été remercié
de ses services, on lui accorda, & titre d’indemnité
(Abfindung) un montant de 7000 fr. Il aurait ainsi
per¢u du syndicat en totalité 33,133 fr., ce qui repré-
senterait un traitement annuel de 11,000 fr. en moyen-
ne. S’il en est vraiment ainsi, M. Salchli ne devrait
pas trouver excessifs les avantages accordés aux
membres du comité, du moins si on applique & ce der-
nier la mesure dont a bénéficié M. Salchli. En tout
cas, dans son rapport déja invoqué, le préfet du dis-
trict de Nidau ne peut s’empécher de remarquer: «Er
(Salchli) war seinerseits beim Unternehmen angestellt
und hat nach allem, was ich Gelegenheit zu beobach-
ten hatte, fiir die Arbeit, die er verrichtete, einen
prichtigen Lohn bezogen.» Dés lors, si 'on devait ap-
pliquer au comité du syndicat les principes rigides
admis & 'égard des administrations municipales, M.
Salchli devrait souffrir, lui aussi, qu'on use & son
égard de la méme aune. Et ce n’est sans doute pas son
désir. Alors? «Wie ich dir, so du mir!»

Enfin, M. Salchli aurait voulu qu’'on mit & sa dis-
position dans cette procédure officielle les proces-
verbaux des séances de comité. Mais cette prétention
a 6té repoussée avec raison par le Conseil-exécutif,
car, nous le répétons, M. Salchli n’est pas partie en
cause dans cette procédure.

Apres cet exposé, il nous sera facile de répondre a
la derniére question (les deux autres ayant été aban-
données) de MM. les interpellateurs, posée le 10 no-
vembre 1926, soit environ un mois avant l'arrét du
Censeil-exécutif du 3 décembre suivant. Le gouverne-
ment, aprés avoir pris connaissance de l'enquéte pré-
liminaire, estime que les faits constatés ne justifient
pas louverture d’'une enquéte principale, telle qu’elle
est prévue par l'art. 60, in fine, de la loi sur I'organi-
sation communale.

Ajoutons, pour étre complet, que M. Salchli a, le
15 mars dernier, adressé & la Direction des affaires
communales, & I'intention du Conseil-exécutif, une de-
mande de reprise en considération (Wiedererwigungs-
gesuch), afin qu'il soit procédé & une nouvelle enquéte
et & un nouvel examen de l'affaire. Nous avons ré-
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pondu & M. Salchli le 11 avril que sa demande avait
peu de chance d'étre agréée par le Conseil-exécutif
et nous lui en avons indiqué les motifs, ajoutant que
toutefois, s’il insistait, nous soumettrions sa nouvelle
demande a cette autorité. M. Salchli a, sur ce, porté
plainte le 14 avril contre nous au Conseil-exécutif,
prétendant que nous cherchions pour des motifs de
forme 4 empécher une véritable enquéte de s’ouvrir
sur l'affaire de la S.W.G. Mais, par arrét du 6 mai
courant, le Conseil-exécutif a rejeté la plainte de M.
Salchli, en mettant les frais (25 fr.) a sa charge.
Toutefois, nous le répétons, si M. Salchli insiste, nous
soumettrons au gouvernement sa demande nouvelle.

Salchli. Ich habe leider nur den kleinsten Teil des-
sen verstanden, was Herr Regierungsrat Simonin aus-
gefiihrt hat; denn erstens bin ich nicht einer, der gut
franzosisch versteht, und zweitens versteht man Herrn
Simonin meist iiberhaupt nicht. Deshalb kann ich
keine Erklirung abgeben, ob ich befriedigt sei oder
nicht.

Gesetz

iiber

Jagd und Vogelschutz.
Fortsetzung der ersten Beratung.
(Siehe Seite 168 hievor.)

Art. 43.

Lindt, Prisident der Kommission. Art. 43 sieht vor,
dass die Forstdirektion erméchtigt sein soll, den Ab-
schuss von Tieren der in Art. 8 des Bundesgesetzes
erwihnten Arten, die erheblichen Schaden anrichten,
auch ausserhalb der eigentlichen Jagdzeiten zu ge-
statten. Dieser Abschuss darf aber nur durch Jagd-
pichter und -Aufseher und ohne Verwendung von
Laufhunden erfolgen. Das sind Bestimmungen, die mit
dem Bundesgesetz im Einklang stehen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 43. Die Forstdirektion ist erméchtigt, den
Abschuss von Tieren der in Art. 8 des B. G. vom
10. Juni 1925 erwihnten Arten, die erheblichen
Schaden anrichten, auch ausserhalb der fir die-
selben festgesetzten Jagdzeiten anzuordnen. Dieser
Abschuss darf jedoch nur durch die Jagdpichter
und Jagdaufseher erfolgen und ohne Verwendung
von Laufhunden.

Art. 44.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier ist vorgesehen, dass der durch Hasen,
Wildkaninchen, Rehe, Gemsen, Hirsche, Wildschweine,
Dachse, Murmeltiere oder Fasanen verursachte Scha-
den dem Besitzer durch den Jagdpichter zu ersetzen
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ist. Entsteht jedoch Schaden durch Raubwild, das vom
Grundeigentiimer selbst abgeschossen werden darf, so
ist der Pichter nicht entschiddigungspflichtig. Es ent-
spricht dies voll und ganz der bisherigen Uebung. In
samtlichen Revierkantonen ist es ebenfalls so geordnet..

Lindt, Prisident der Kommission. Ich mochte neuer-
dings in Erinnerung rufen, dass gemiss Art. 13 fir
den Wildschaden, fir den der Pachter aufzukommen
hat, die Mitglieder einer Jagdgesellschaft solidarisch
haften. So ist dem Grundeigentiimer Sicherheit ge-
boten. In gleicher Weise wie hier sind die Verhilt-
nisse geordnet in den Kantonen Aargau und Baselland,
wiahrend Schaffhausen keine eigentlichen Bestimmun-
gen dariiber ins Gesetz aufgenommen hat, sondern nur
kurz die Haftung erwéhnt hat und dann fiir die Detail-
ordnung der Haftung, auch in bezug auf den Umfang
derselben, auf den Pachtvertrag verweist, der diese
Bestimmungen im einzelnen enthélt. Wir halten aber
die Ordnung der Dinge, wie wir sie lhnen hier vor-
schlagen, fiir die richtigere; auf jeden Fall werden so
auch die Interessen des Pachters voll gewahrt. Es ist
dabei noch zu bemerken, dass andere Revierkantone
die weitere Bestimmung haben, die wir hier nicht
aufstellen, dass der Grundeigentiimer das Raubwild,
das er unter gewissen Voraussetzungen selbst abschies-
sen darf, dem Jagdpéchter abliefern miisse. Nach
unserer Fassung von Al 2 bleibt also solches Raub-
wild, das der Grundeigentiimer in Ausiibung seiner
Berechtigung gemiss Art. 42 schiesst, in seinem Besitz.

Ich mochte Ihnen beantragen, der Deutlichkeit
halber in .Al. 2 noch eine kleine Einschaltung zu
machen und nach dem Wort « Liegenschaften » zu
sagen: « gemiss Art. 42 ». So sieht man auch gleich,
was darunter zu verstehen ist.

Sehneider. Schon in der Kommission waren wir
hier nicht ganz einstimmig. Ich habe dort beantragt,
es seien zu den hier aufgezidhlten Tieren auch noch
die Eichhérnchen beizufiigen. Im Mittelland und Em-
mental haben wir grosse Weisstannenbestinde, denen
die Eichhornchen im Winter durch Abbeissen der
Knospen ziemlich schaden. Ist fiir diesen Schaden der
Jagdpéchter nicht entschadigungspflichtig, so muss
der Grundeigentiimer ihn selbst tragen. Bei der ver-
mehrten Wildhut, die nun kommen wird, ist es dem
Eigentiimer nicht mehr moglich, mit dem Gewehr
auszuziehen und diese Tiere abzuschiessen. Das sollte
durch den Jagdpichter geschehen; sobald er fiir den
Schaden verantwortlich ist, wird er schon dafiir sorgen,
dass die Eichhdrnchen nicht zu sehr iiberhand nehmen.
Es ist keine leichte Sache, einen solchen Schaden
feststellen zu lassen; aber betrdchtlich ist er auf alle
Fille, da die jungen Weisstannen, denen die Knospen
abgefressen werden, verkriippeln. Ich stelle meinen
Antrag zu Handen der Kommission; die Eichhérnchen
wiren nach den Wildkaninchen zu nennen. Die hier
aufgezéihlten Tiere richten z. B. im Emmental fast
weniger Schaden an als die Eichhoérnchen. Fiigen wir
diese noch bei, so wird die Bestimmung mehr eine
vorbeugende Wirkung ausiiben; die Jagdaufseher
werden dann diesen Tieren etwas Aufmerksamkeit
schenken und dafiir sorgen, dass sie sich nicht zu
sehr vermehren. In der Kommission sprachen sich,
wenn ich mich recht erinnere, bei der Abstimmung
4 Mitglieder fiir und 4 gegen meinen Antrag aus, und
der Prisident erklirte sich dann dagegen.
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Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Im Einverstandnis mit dem Kommissions-
prasidenten nehme ich diese Anregung zur weitern
Priifung entgegen.

Kammermann, Aus der gestrigen Beratung des
Art. 42 ist hervorgegangen, dass, wenn auch unser
Herr Kommissionsprisident jagen geht, er doch nicht
den richtigen Begriff von einem Hiihnerstall und von
der Hiihnerhaltung auf dem Lande hat. Er hat die
Sache so dargestellt, dass man bei den Bauernhiusern
oder auf den Weiden Hiihnerstille bauen kénne, in
die die Fiichse nicht einzudringen imstande seien,
sodass es tberfliissig sei, einen gewissen Schutz fiir
die Bigentiimer von Hiithnern ins Gesetz aufzunehmen.
Das verhilt sich nun nicht ganz so. Meist befindet
sich der Hithnerhof ausserhalb des Hauses. In neuerer
Zeit beginnt man die Hithnerh&user mitten im Hiihner-
hof selbst zu errichten. Ich mdchte Ihnen nun einen
Fall erziahlen, der zeigt, wie schlau die Fiichse sind,
so wie uns das gestern auch schon durch Herrn Holzer
geschildert worden ist.

Einer meiner Nachbarn, ein kleiner Bauer, befasst
sich speziell mit der Hiihnerhaltung; er bringt seine
Tiere nach Bern auf den Markt, wo er seine Kunden
hat. Er richtet sich einen grossen Hithnerhof ein und
stellt mitten hinein ein schénes Hiihnerhiuschen, das
er mit Schindeln eindeckt. Er hat 30-34 Stiick. In
der Nacht kommt ein Fuchs und gribt, da die Um-
zdunung 2,5 m hoch ist, ein Loch unter derselben
hindurch. Das Hithnerhaus ist verschlossen. Da klettert
der schlaue Fuchs aufs Dach, reisst die Schindeln
auf und totet 24 Hiihner, worunter 2 Hennen, die
bereits gebriitet hatten. Ich habe diesen Fall dem
Forstdirektor vorgebracht aund ihn gefragt, ob man
nichts fiir diese arme Familie tun konne. Er erklérte:
Ich kann nichts machen, als die Bewilligung erteilen,
wenn bei euch wirklich Fuchsplage besteht, die Tiere
abzuschiessen. Ich hitte es fiir recht und billig ge-
funden, wenn man in einem solchen Falle diesen
armeren Leuten unter die Arme gegriffen hitte; denn
diese Leute hatten nun keinen Erlgs mehr aus ihrem
Hiihnerstall; auch die Brut kam noch um, sodass fiir
ein halbes Jahr der Nutzen aus diesem Betrieb ganz
verloren ist.

Ich méchte hier zu Handen der Forstdirektion und
der Kommission die Anregung machen, es sei ein
weiteres Alinea aufzunehmen, wonach der Staat, der
ja auch unter dem Reviersystem das Jagdregal hat,
einen Teil des Schadens {ibernimmt, der festzusetzen
wire vom Wildhiiter des betreffenden Reviers und
vielleicht einem Vertreter der Gemeinde, was sehr
einfach durchzufiihren wire, und wonach ein weiterer
Teil durch den Jagdpéchter zu tragen wire. Ich wire
sogar bereit, noch weiter zu gehen. Es bestehen ja
Aussichten, dass bei Einfiihrung der Revierjagd die
Gemeinden einen gewissen Betrag erhalten. Da liesse
sich der Schaden dritteilen, indem auch die Gemeinde,
die das Revier verpachtet, einen Drittel zu iibernehmen
hitte. Wir haben oft gesehen, wie man den Leuten
in den abgelegenen Gehoften Ratschlige erteilt, auf
welche Weise sie ihren Betrieb verbessern konnten.
BEs ist das eine gewisse Beruhigung, wenn man denen,
die nahe am Wald, an den zerkliifteten Abhiéngen
und in den Bergen wohnen, einen gewissen Schutz
zuteil werden lasst. Bin grosser Betrag brauchte fiir
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das, was ich hier anrege, nicht eingestellt zu werden;
denn es ist nicht zu befiirchten, dass fiir jedes Huhn,
das auf diese Weise umkommt, Rechnung gestellt
wird; es wird da sicher nicht so herauskommen wie
bei der Schweineversicherung.

Man wird mir wohl auch antworten, es sei nicht
mehr so gefihrlich mit den Fichsen, wenn einmal
das Reviersystem eingefiihrt sei, weil ja der Revier-
pichter selber ein Interesse daran habe, dass die Fiichse
nicht zu zablreich werden, weil er sonst keine Hasen
in seinem Revier hat; er wird also dem Wildhiiter
Auftrag geben, von Zeit zu Zeit die Fiichse etwas
zu reduzieren. Geschieht dies, dann wird eben das
Risiko um so kleiner sein, dass der Pichter fiir solche
Schaden aufkommen muss. Dann wird man auch auf
mancher Alp eher daran denken konnen, einige Hiithner
zu halten. Die Eier wiirden den Sennen sicher auch
munden, aber bisher durften sie kaum wagen, Hiihner
anzuschaffen, weil der Fuchs sie ihnen doch ausge-
riumt hétte und weil der Ankaufspreis eines Leg-
huhnes heute 6-8 Fr. betriigt. Ich hoffe, Forstdirektion
und Kommission werden diesen Antrag zu wohl-
wollender Priifung entgegennehmen ; denn wenn solche
Schiden auf drei Parteien verteilt werden, macht es
keinem von ihnen viel aus.

Hauswirth. Eine kurze redaktionelle Bemerkung.
Wiire es nicht angezeigt, in Alinea 2 das Wort « Pach-
ter» zu ersetzen durch «Jagdpédchter», wie es sonst
iiberall im Gesetze lautet? Hier wiire die Prézisierung
ebenso notwendig, damit keine Missverstéindnisse ent-
stehen.

Lindt, Prisident der Kommission. Ich personlich
bin bereit, die Anregung des Herrn Kammermann zur
Priifung entgegenzunehmen. Der Vorfall, den er ge-
schildert hat, ist ungemein bedauerlich, denn der
betreffende Kigentiimer hatte nach menschlichem
Ermessen alle Vorkehren getroffen, um seine Hiihner
vor den Fiichsen zu schiitzen. Ich glaube, man wird
in der Kommission eingehend untersuchen miissen,
ob in solchen Fillen dem Grundeigentiimer nicht ein
Entgegenkommen erwiesen und der Schaden zum
Teil gedeckt werden kann.

Zur Anregung des Herrn Schneider hat sich der
Herr Forstdirektor bereits gedussert. '

Der Bemerkung des Herrn Dr. Hauswirth kann
man Rechnung tragen.

Priisident. Der Antrag des Herrn Kommissions-
prasidenten auf Einschaltung der Worte «gemiiss
Art. 42 > und derjenige des Herrn Dr. Hauswirth, statt
« Pdchter » zu sagen «Jagdpéchter», sind nicht be-
stritten, der Artikel somit in dieser Form angenommen.

Beschluss:

Art. 44. Der Schaden, welcher durch Hasen,
Wildkaninchen, Rehe, Gemsen, Hirsche, Wild-
schweine, Dachse, Murmeltiere, oder Fasanen
verursacht wird, ist dem geschédigten Besitzer
durch den Jagdpéchter zu ersetzen.

Fiir Schaden, der durch Raubwild oder sonstige
Schidlinge verursacht wird, deren Erlegung dem
Besitzer der Liegenschaften gemiss Art. 42 zusteht,
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ist der Jagdpdchter zu keiner Entschadigung
verpflichtet, sofern die Schadigung innerhalb der
im Art. 42 erwihnten Grundstiicke verursacht
worden ist.

Art. 45.

Moser, Forstdirektor, Bericherstatter des Regie-
rungsrates. Dieser Artikel ordnet das Verfahren in der
wichtigen Frage der Wildschadenvergiitung. Hs ist
vorauszusehen, dass dieser Schaden in den meisten
Fallen ohne weiteres durch giitliche Vereinbarung
zwischen dem Grundbesitzer und dem Jagdaufseher
oder auch dem Vertrauensmann des Péachters reguliert
wird. Wenn aber diese Verstindigung nicht mdoglich
ist, dann sieht das Gesetz vor, dass der Regierungs-
statthalter fiir jeden Amtsbezirk einen Obmann be-
stimmt, der bis zu einer Grenze von 100 Fr. den
Schaden entgiiltig abschitzen kann. Wir hielten diese
Ordnung fiir angezeigt, damit eine gewisse Gleich-
missigkeit in der Festsetzung der Entschédigung zu-
stande kommt. Uebersteigt der Schaden 100 Fr., so hat
die Schatzungskommission ihres Amtes zu walten.
Sie ist in der Weise zusammengesetzt, dass der vom
Regierungsstatthalter fiir den ganzen Amtsbezirk be-
zeichnete Schitzer als Obmann amtiert und ausserdem
der Jagdpidchter und der Gemeinderat je ein Mitglied
zu wihlen haben. Die Kosten der Schétzung hat der
Jagdpéchter zu tragen; im Rekursfall jedoch hat die
unterliegende Partei fiir die Kosten aufzukommen.
Die Entscheide der Schatzungsorgane sind gleichge-
stellt den vollstreckbaren Gerichtsurteilen, mit andern
Worten, es kann nicht mehr weiter prozediert werden,
der Entscheid der Schatzungskommission ist ein end-
giltiger.

Der Herr Kommissionspriasident wird hier noch
zwei kleinere Einschaltungen beantragen.

Lindt, Prisident der Kommission. Die Art und
Weise, wie hier die Wildschadenvergiitung fir die
Fille, in denen man sich nicht giitlich mit dem
Grundeigentiimer vereinbaren kann, geordnet ist, ist
die in den andern Revierkantonen {ibliche. Dagegen
variiert natiirlich die Hohe der Kompetenzen. Wir
sehen vor, dass ein Schaden bis zu 100 Fr. endgiiltig
durch den Obmann der Kommission allein festgesetazt
wird. Schidden von tiber 100 Fr. schitzt die Sachver-
stindigenkommission, wobei in Fillen von iiber 500
Fr. das Rekursrecht eingerdumt wird. Im Aargau wird
die Einzelkompetenz des Prisidenten auf 20 Fr. limi-
tiert, ein Rekursrecht besteht von 300 Fr.an. Auch
in Schaffhausen ist die Kompetenz des Obmannes auf
20 Fr. begrenzt, ein Rekurs in Form der Appellation
an die Oberschitzungsbehérden ist vorgesehen von
100 Fr. an. Baselland besitzt keine besondere Schiit-
zungskommission. Wir glauben, dass die im Entwurf
vorgeschlagene Ordnung den Verhiltnissen unseres
Kantons entspricht.

Bei der Diskussion tiber Art. 9 hat der Sprechende
mitgeteilt, dass bei der Frage der Entschidigung von
Wildschaden in den Bannbezirken, falls eine Verstin-
digung nicht moglich ist, ebenfalls diese Schatzungs-
kommission in Funktion zu treten hat. Das geht klar
aus Al 1 dieses Art. 45 hervor, das lautet: «Wo die
Hohe der Wildschadenvergiitung nicht giitlich ver-
einbart werden kann, erfolgt die Ermittlung durch
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eine Kommission von drei Sachverstindigen.» Bei
Art. 9 haben wir ausdriicklich festgestellt, dass dieses
Verfahren auch fiir Wildschaden in Bannbezirken zur
Anwendung kommt.

Nun miissen wir aber bei Art. 4> noch zwei Punkte
festlegen. Es heisst da, dass ein Mitglied durch den
Regierungsstatthalter bezeichnet wird, ein zweites
durch den Jagdpichter und das dritte durch die Ge-
meindebehdrde. Bei den Bannbezirken ist nun kein
Jagdpéchter vorhanden, weshalb wir angeben miissen,
wer in diesem Falle den zweiten Sachverstindigen
zu bezeichnen hat. Ich halte es fiir angezeigt, dass
da der geschidigte Grundeigentiimer ein Mitglied zu
wihlen hat, so dass ich Ihnen beantragen mochte, im
zweiten Satz nach dem Wort « Gemeinderat» einzu-
schalten: «In Fillen von Wildschadenabschitzungen
gemiss Art. 9, Al. 2, wird der zweite Sachverstandige
von dem geschiddigten Grundeigentiimer bezeichnet.»

Aus den gleichen Erwégungen muss beim zweiten
Alinea eine kleine Erginzung angebracht werden,
wo es heisst: «Die Kosten der Schatzung durch die
erstinstanzliche Schatzungsbehorde triagt der Jagd-
péichter.» Da bin ich der Auffassung, dass Staat und
Gemeinde zusammen, die fiir den Wildschaden aufzu-
kommen haben, die geringen Kosten der Schatzung
tragen sollen. Es wire also nach «Jagdpéchter » bei-
zuftigen: «In den Féllen von Art. 9, AL 2, der Staat
und die betreffenden Gemeinden gemeinsam.>» So be-
steht volle Klarheit dartiber, wie das Verfahren in
Fillen von Schaden in Bannbezirken einzuschlagen
ist. Ich beantrage Ihnen, Art. 45 mit diesen beiden
Ergénzungen anzunehmen.

Roth. Die Vorschrift tiber die Bildung des Schieds-
gerichtes scheint mir nicht gliicklich abgefasst zu sein.
Wo man ein Schiedsgericht bildet, geschieht das ge-
wohnlich in der Weise, dass der Statthalter einen
Obmann bezeichnet und jede Partei einen Schieds-
richter, oder aber dass diese beiden Mitglieder selbst
den Obmann wiéhlen und nur wenn sie sich dariiber
nicht einigen konnen, der Obmann durch den Statt-
halter bestimmt wird. Das natiirliche Verfahren wire
aber doch dieses, dass der Geschédigte einen Schieds-
richter ernennt, der Jagdpiichter einen, und dass die
beiden einen Obmann bezeichnen; wo es sich um
Bannbezirke handelt, wird der Geschidigte ein Mit-
glied wihlen und die Gemeinde ein weiteres. Ich halte
es nicht fir richtig, dass der Gemeinderat, wenn es
sich um ein Pachtrevier handelt, den einen Sachver-
stindigen bezeichnen soll; sonst bestimmt er unter
Umsténden einen solchen, mit dem der geschidigte
Grundeigentiimer nicht auskommt, mit dem er viel-
leicht gar nicht verkehren kann, und er wére nun
doch verpflichtet, mit diesem zu unterhandeln.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die hier vorgeschlagene Ordnung ist un-
gefihr dieselbe wie im Kanton Aargau, solange dort
das Reviersystem schon besteht, und man ist gut damit
gefahren. Wenn Wildschaden entsteht, betrifft er ge-
wohnlich nicht nur einen, sondern zwei oder drei
Eigenttimer gleichzeitig, so z. B. im Wald durch das
Entrinden junger Tannen durch die Rehe, oder auch
durch Fasanen, wenn sie in die Getreideicker ein-
dringen. Da miisste nun jeder Grundeigentiimer ein
Mitglied in die Schatzungskommission wihlen und die
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Sache wiirde dadurch komplizierter. Der Gemeinderat
hat nicht etwa erst dann einen Sachverstindigen zu
bezeichnen, nachdem ein Schaden gemeldet worden
ist, sondern von Anfang an, sobald das Gesetz in
Kraft tritt. Sicher wird hiefiir ein Mann bezeichnet,
der in der ganzen Gemeinde das Zutrauen geniesst,
sodass man annehmen kann, er werde das Interesse
der Grundeigentiimer in richtiger Weise wahrnehmen.
Tut einer das nicht, so hat er Angriffe zu erwarten
und wird dann nicht mehr bestitigt. Mir scheint diese
Ordnung der Dinge konne sehr wohl gutgeheissen
werden, da sie sich anderwirts bewidhrt hat.

Lindt, Prisident der Kommission. Ich méchte die
Ausflihrungen von Herrn Regierungsrat Moser unter-
stiitzen und Herrn Roth darauf aufmerksam machen,
dass diese Abschitzungskommission zu Beginn der
Jagdpachtzeit gleich fiir deren ganze Dauer eingesetzt
wird; der vom Statthalter ernannte Obmann ist von
vornherein bekannt, ebenso der Vertreter der Ge-
meindebehorde, und auch der Jagdpéchter hat von
vorneherein seinen Vertreter zu ernennen. Wenn also
ein Schadentall eintritt, weiss der Geschidigte sofort,
an wen er sich zu wenden hat. Er braucht nur dem
Obmann zu schreiben: Bei mir ist ein Wildschaden
eingetreten; ich verlange, dass er abgeschitzt wird;
ich selbst halte ihn fir so und so hoch. Liegt der
Fall noch in der Kompetenz des Obmannes, so geht
dieser hin, zieht den Vertreter des Pichters bei und
entscheidet. Ueberschreitet der mutmassliche Schadens-
betrag seine Kompetenz, so bietet er die Schatzungs-
kommission auf und macht dem Jagdpéchter Mitteilung,
an dem und dem Tage werde die Sache untersucht,
er mochte sich auch einfinden. Dann wird der Fall
an Ort und Stelle untersucht und erledigt. Das ist
ein sehr einfaches Verfahren. Der Vertreter der Ge-
meinde ist ein Vertrauensmann simtlicher Grundeigen-
timer dieser Gemeinde, in der Regel ein Gemeinde-
rat, jedenfalls ein Landwirt, der in gutem Rufe steht
und sozusagen als eine landwirtschaftliche Autoritit
betrachtet werden kann. So werden die Rechte der
Grundeigentiimer sicher richtig gewahrt.

Ryter. Dieser Artikel iiber die Wildschadenver-
gitung wird sicher eine bedeutende Rolle spielen,
wenn das Gesetz vor das Volk kommt. Ich persénlich
kann mich mit der Regelung abfinden, wie sie der
Herr Kommissionspréisident vorschliagt; nach dieser
BErgianzung halte ich sie fiir eine gliickliche. Um aber
doch allen Bedenken gerecht zu werden, glaube ich,
man sollte nach dem ersten Alinea, wo von der Ober-
schitzungsbehorde die Rede ist, die Worte beiftigen:
« welche nach Anhérung der Parteien endgiiltig ent-
scheidet ». Wir miissen uns vergegenwirtigen, dass die
Feststellung des Wildschadens immer sehr schwer ist,
sei es nun auf den Bergen oder sei es in den Télern,
wo durch Rehe grosserer Schaden verursacht werden
kann. Auch aus den Bergen kénnen Klagen kommen,
dass z. B. ein Rudel Gemsen stiindig am gleichen Orte
weidet. Solche Klagen treffen nun selbstverstindlich
erst nach Verlauf von einiger Zeit ein, wo die Hohe
des Schadens vielleicht die Grenze von 500 Fr. errejcht,
wo es aber infolge der Witterungsverhiltnisse, z. B.
durch Schneefall, erschwert wird, den Schaden genau
zu bestimmen. Deshalb habe ich das Gefiihl, es wire
im Interesse der Vorlage, wenn man nach meinem
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Antrag beifiigen wiirde: «nach Anhérung der Par-
teien ».

Aus den ndmlichen Erwagungen habe ich Bedenken
gegen die Bestimmung des zweiten Alineas. Voll-
stindig einverstanden bin ich mit dem ersten Satz:
« Die Kosten der Schatzung durch die erstinstanzliche
Schatzungsbehérde trégt der Jagdpéchter.» Anders
aber ist es mit dem Nachsatz: « Die Rekurskosten
tragt die unterliegende Partei. » Es erleidet einer einen
grossern Schaden. Im Moment, wo er festgestellt wird,
betrigt er nach seiner vollen Ueberzeugung iiber
500 Fr. Die Schatzungsbehérde kommt nun aber erst
nach 5 oder 6 Tagen hinauf, es ist vielleicht gerade
Friuhling, und da #ndert innert weniger Tage die
Natur kolossal stark, gerade in Fohnnichten, sodass
man sich am andern Tag fast nicht mehr auskennt.
Kommt nun also erst nach einigen Tagen die Schat-
zungskommission daher, so befindet sich das Léger
sozusagen wieder im alten Zustande, es kann kein
wesentlicher Schaden mehr konstatiert werden, und
auch auf die Akten der erstinstanzlichen Untersuchung
kann nicht stark abgestellt werden. Da wire es nun
eine_Ungerechtigkeit, wenn in einem solchen Falle
die Rekurskosten dem Eigentiimer auferlegt wiirden.
Es wird sich dabei meist um Bannbezirke handeln;
denn in andern Revieren kann ich mir einen so grossen
Schaden nicht leicht vorstellen, es miisste denn Scha-
den am Obstwachs oder im Wald durch gréssere Reh-
rudel sein. Ich halte es deshalb fiir gerecht, wenn
auch in diesem Fall Staat und Gemeinde die Rekurs-
kosten tragen. Wenn ja der Eigenttimer oder Péchter
schon mit einem Drittel des Schadens belastet werden
soll, erreicht man dadurch, dass einer nicht mutwillig
einen Rekurs provoziert.

Ich will heute keinen Antrag betreffend Tragung
der Rekurskosten stellen, ersuche aber die Kommission,
diese Frage auf die zweite Lesung hin noch zu unter-
suchen. Dagegen halte ich an meinem Antrag zum
ersten Alinea fest.

Lindt, Prisident der Kommission. Der Zusatzantrag
des Herrn Ryter zu Al 1 wire nicht notwendig, da
es selbstverstindlich so gemeint ist. Wenn man das
aber ausdriicklich wiinscht, um alle Zweifel zu be-
heben, so kann ich mich personlich mit dieser Ergénzung
einverstanden erkéren.

Dagegen kann ich seine Ausfiihrungen zum zweiten
Alinea nicht vollstindig gelten lassen. Es handelt sich
hier um einen ganz allgemein giiltigen Grundsatz,
wonach die unterliegende Partei die Rekurskosten zu
tragen hat, wenn sie den KEntscheid einer untern
Instanz an eine obere Entscheidungsbehérde weiter-
zieht. Das ist ein Sicherheitsventil, damit allzu streit-
stichtige Leute nicht in leichtfertiger Weise alle In-
stanzen bis zuoberst hindurchreiten. Das Beispiel des
Herrn Ryter ist nun sehr unglicklich gewahlt. Was
kann dem Geschidigten Besseres widerfahren, als
dass der Herrgott so freundlich ist und ihm einen
guten warmen Regen und warmes Féhnwetter schickt,
sodass nach ein paar Tagen das Gras wieder so hoch
steht wie vorher! Mehr kann er ja gar nicht wiinschen.
Wenn man wiinscht, dass dieser Punkt fiir die zweite
Lesung noch gepriift werde, kann es geschehen ; aber
ich wiederhole, dass wir da einen ganz allgemein
giiltigen Grundsatz itiber die Tragung der Rekurs-
kosten aufgenommen haben.

51%*
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Lortscher. Ich wollte mich zum ersten Antrag des
Herrn Ryter dussern, und zwar im Sinne der Unter-
stiitzung. Nun hat der Herr Kommissionsprisident
bereits erklirt, dass er zur Prifung entgegenge-
nommen werde. (Lindt: Nicht nur zur Prufung,
sondern iiberhaupt angenommen!) In meinen Kreisen
hatte ich oft Gelegenheit, zu konstatieren, dass eine
Antipathie gegen dieses Gesetz besteht, schon des-
wegen, weil man behauptet, die Vergiitung des Wild-
schadens stehe wohl auf dem Papier, aber es werde
sehr schwierig sein, die Anspriiche richtig geltend zu
machen, namentlich weil es schwer halte, den Schaden
feststellen zu lassen. Die Anregung des Herrn Ryter
wire dazu angetan, diese Bedenken einigermassen zu
zerstreuen, weil dann der Geschidigte Gelegenheit
hat, sich zu wehren und den Nachweis fiir den ein-
getretenen Schaden zu erbringen. Hs koénnen ja auch
Schiden eintreten, bei denen man im Zweifel dariiber
sein kann, ob sie wirklich durch das Wild verursacht
worden sind. Wenn der Anregung des Herrn Ryter
Folge gegeben wird, dann wird noch mancher, der
augenblicklich etwas schwankend ist, seine Opposi-
tion gegen die Vorlage aufgeben.

Neuenschwander. Es ist klar, dass dieser Artikel
méglichst priizis abgefasst werden muss, damit die
Bedenken wegen der Vergiitung des Wildschadens
behoben werden konnen. Wir sehen das daraus, dass
immer noch solche Zweifel bestehen, obschon man
ohne weiteres die Zusicherung gibt, dass der Wild-
schaden auf alle Fille vergiitet werden soll und der
Grundbesitzer also geniigend geschiitzt ist. Erst letat-
hin habe ich noch behaupten horen, dass speziell
im flachen Land hochwertiges Kulturland geschadigt
werden konnte und man die grosste Mithe haben
werde, seine Anspriiche geltend zu machen. Nach
den Erfahrungen, die wir im Aargau gemacht haben,
konnen wir ruhig behaupten, dass die Grundbesitzer
in weitgehender Weise gegen Wildschaden geschiitzt
sein werden.

Herr Roth hat gewiinscht, dass auch der ge-
schidigte Grundbesitzer ermichtigt werde, einen Ex-
perten zu bezeichnen. Das konnte praktisch nicht gut
durchgefiihrt werden. Wir haben einmal aus einer
Gemeinde durch 30 verschiedene Grundbesitzer Wild-
schaden angemeldet bekommen. Es war das in der
Nihe von Waldungen, wo Bohnenpflanzungen usw.
sich befanden. An solchen Orten muss natiirlich Wild-
schaden entstehen. Die Grundbesitzer hatten sich so
zu sagen organisiert, um eine gemeinsame Schaden-
ersatzeingabe zu machen. Sie konnen sich nun vor-
stellen, welch umfangreiches Kollegium zustande kime,
wenn jeder einzelne Geschidigte fir sich einen Ex-
perten hétte bezeichnen wollen. In Bestatigung dessen,
was Herr Regierungsrat Moser ausgefiihrt hat, kann
ich nur sagen, dass im erwéhnten Fall der Gemeinde-
vertreter in sehr nachdriicklicher und auch in erfolg-
reicher Weise die Interessen der geschiadigten Grund-
besitzer gewahrt hat und wir ziemlich hoch verknurrt
worden sind. Man kann sich also beruhigen, auch
wenn die Grundbesitzer nicht noch extra einen Ver-
treter zu ernennen haben; der Gemeindevertreter wird
ihre Interessen schon in geniigender Weise wahren.

Angenommen mit den Zusatzantrigen Lindt und
Ryter.
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Beschluss:

Art. 45. Wo die Hohe der Wildschadenver-
giitung nicht giitlich vereinbart werden kann,
erfolgt die Ermittlung durch eine Kommission
von drei Sachverstindigen. Das erste Mitglied,
zugleich Obmann, wird vom Regierungsstatthalter
fir den ganzen Amtsbezirk ernannt, das zweite
vom Jagdpéchter und das dritte vom Gemeinde-
rat. In Fillen von Wildschadenabschitzungen
gemiss Art. 9, Al 2, wird der zweite Sachver-
standige von dem geschidigten Grundeigentiimer
bezeichnet. — Bei Schadenanmeldungen bis zu
Fr. 100 kann die Ermittlung des Schadens durch
den Prisidenten der Kommission allein vorge-
nommen werden. Betrigt die einzelne Schaden-
ersatzforderung mehr als Fr. 500, so kann der
Entscheid der Schitzungskommission innerhalb
sechs Tagen an eine vom Regierungsrat zu
ernennende dreigliedrige Oberschitzungsbehorde
weitergezogen werden, welche nach Anhérung
der Parteien endgiiltig entscheidet.

Die Kosten der Schatzung durch die erst-
instanzliche Schatzungsbehérde trégt der Jagd-
péchter, in den Fillen von Art. 9, Al 2, der Staat
und die betreffenden Gemeinden gemeinsam; die
Rekurskosten die unterliegende Partei.

Die Entscheide der Schatzungsorgane sind voll-
streckbaren Gerichtsurteilen gleichgestellt (Art. 80
B. G. iiber Schuldbetreibung und Konkurs vom
11. April 1889).

Die néhern Bestimmungen tiber die Schatzung
und das Verfahren werden in der Vollziehungs-
verordnung festgestellt.

Kammermann. Ich méchte nur noch eine Anfrage
an die Forstdirektion und den Kommissionsprisidenten
richten. Es gibt Fille, wo mehrere Gemeinden zu einem
Bannbezirk gehéren. So hatten wir z. B. einen Bann-
bezirk der Gemeinden Vechigen, Stettlen und Muri.
Wer hat da den Gemeindevertreter zu bezeichnen?
Das sollte noch gesagt werden.

Lindt, Priasident der Kommission. Ich fasse es so
auf, dass der Delegierte derjenigen Gemeinde zu funk-
tionieren hat, in deren Bezirk der Schaden einge-
treten ist.

Kammermann. Das sollte man dann auch sagen!

Vertagungsfrage.

Priisident. Wir miissen nun schliissig werden tiber
das weitere Vorgehen in unserer Arbeit. Wir haben
noch eine sehr grosse Traktandenliste vor uns, und
zwar alles Fragen, die in dieser Session erledigt werden
miissen. Ich mochte Ihnen folgenden Vorschlag
machen: Gestern nachmittag hatten wir eine Ruhe-
pause; da sollte es Ihnen nun auch so gehen wie
mir, dass man heute wieder ordentlich arbeiten mag.
Ich beantrage Ihnen deshalb, heute eine Nachmit-
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tagssitzung abzuhalten, und zwar um 2'/z Uhr. Falls
man dann noch nicht mit allem fertig ist — ich
hoffe zwar immer noch, das sei moglich — wiirden
wir morgen noch eine Sitzung halten und dann die
Session schliessen ; denn es miisste sich etwas sonderbar
ausnehmen, wenn wir am Montag die zweite Sessions-
woche beginnen wiirden und dann vielleicht nur
noch eine Sitzung von einer oder zwei Stunden hétten.
(Zustimmung).

Art. 46.

Lindt, Priasident der Kommission. Hier haben wir
keine besonderen Bemerkungen anzubringen. Es sind
das Bestimmungen, die sich ergeben aus dem Bundes-
gesetz betreffend Jagd und Vogelschutz. Der zweite
Absatz ordnet die Fille, wo infolge allzu grosser Hege
und Schonung des Wildes in einem Revier das Jagd-
wild zu sehr iiberhandnimmt und grossere Schiden
verursacht. Da konnen die betreffenden Gemeinden
eine Bingabe machen, und wenn dann trotz Mahnung
des Jagdpichters durch die Regierung kein Abschuss
vorgenommen wird, soll die Forstdirektion ermachtigt
sein, diesen Abschuss von Staates wegen zu veran-
lassen, und zwar durch dazu besonders geeignete
Organe. Von dieser Massnahme ist dem betreffenden
Jagdpichter einfach Mitteilung zu machen. Das be-
deutet eine Garantie fir die Grundeigentiimer gegen
allzu weitgehende Schonung des Wildes und somit
auch zu starke Ab#sung von Kulturen.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 46. Die Forstdirektion ist ermichtigt:
a) ohne Riicksicht auf das Jagdpachtrecht gemiss
den Bestimmungen des Bundesgeseizes vom
10. Juni 1925 Bewilligung zur Beschaffung
wissenschaftlichen Materials zu erteilen.

b) Im Falle von Ueberhandnahme von Jagdwild
in Pachtrevieren, auf Eingabe des Gemeinde-
rates und nach vergeblicher Mahnung des
Pichters den Abschuss von Jagdwild von
Staatswegen anzuordnen und durch besonders
bezeichnete Jiger vornehmen zu lassen. Eine
solche Massnahme ist dem Pichter sofort
schriftlich mitzuteilen. Der Ertrag des erlegten
Wildes féllt nach Abzug der entstandenen
Kosten dem Pichter zu.

Art. 47.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Die hier vorgesehene Jagdkommission ist
ein Organ, das der Forstdirektion zur Seite gestellt
wird. Sie hat bei allen Verordnungen, tiberhaupt bei
der gesamten Durchfiihrung des Jagdwesens, mitzube-
raten und Vorschlige zu machen. Sie wird vom Re-
gierungsrat gewihlt und soll aus 11 Mitgliedern be-
stehen. Die Kosten, die diese Kommission verursacht,
sind nicht sehr gross, da die Kommisson alle Jahre
nur etwa zweimal, hichstens dreimal zusammentreten
wird, so z. B. fiir den Jagdbeginn. Auch im Winter
werden gewisse Beschliisse zu fassen sein, da gele-
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gentlich Anfragen aus den Gemeinden kommen usw.
Bei einer Mitgliederzahl von 11 lassen sich alle
Landesteile und auch die verschiedenen Interessenten-
gruppen beriicksichtigen.

Angenommen.

Beschluss:

Art. 47. Zur Vorberatung der iiber die Ordnung
und Hebung der Jagd in Ausfiihrung der Gesetz-
gebung im Pachtjagdgebiet zu treffenden Mass-
nahmen wird die Jagdkommission -eingesetazt,
welche mit dem Forstdirektor als Prasidenten 11
Mitglieder ziahlt. — Die Jagdkommission wird,
unter besonderer Beriicksichtigung der einzelnen
Landesteile, der Jagerschaft und der Naturschutz-
bestrebungen, alle vier Jahre durch den Regie-
rungsrat gewéhlt.

Art. 48.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich habe Ihnen schon auseinandergesetzt,
dass sich die Strafbestimmungen detailliert im Bundes-
gesetz vorfinden. Man hat deshalb hier nur Strafbe-
stimmungen aufgenommen, soweit es sich um die im
Bundesgesetz nicht vorgesehenen Widerhandlungen
handelt, und dafiir einen Bussenansatz von 20 bis
200 Fr. festgelegt. Die Ordnung ist also eine ganz
dhnliche wie im heutigen Jagdgesetz.

Nun mdéchte ich lhnen gestiitzt auf eine Zuschrift
des eidgendssischen Departements des Innern bean-
tragen, im zweiten Alinea nach «Gesetze » die Worte
einzuschieben: «und in der Bundesgesetzgebung ».
Es ist dies eine rein redaktionelle Ergéinzung.

Angenommen nach Antrag Moser.

Beschluss:

Art. 48. Widerhandlungen gegen dieses Ge-
setz, insbesondere gegen die in Art. 2, 4, 5, 16,
20, 21, 23, 24, 28, 32, 33, 38, 42 und 43 ent-
haltenen Bestimmungen oder gegen die in Voll-
zug dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften und
Verbote, werden, soweit nicht die Vorschriften
des Bundes iiber Jagd- und Vogelschutz auf sie
zur Anwendung kommen, mit Bussen von Fr. 20
bis Fr. 200 bestraft und es finden im tibrigen
die allgemeinen Bestimmungen der Strafgesetz-
gebung des Kantons Bern und die in diesem
Gesetze und in der Bundesgesetzgebung aufge-
stellten Vorschriften Anwendung.

Ebenso gelten fiir das Strafverfahren die Be-
stimmungen tber die Strafrechtspflege im Kanton
Bern, soweit nicht im vorliegenden Gesetze oder
in der Bundesgesetzgebung abweichende Vor-
schriften aufgestellt- sind.

Art. 49.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Was im ersten Alinea steht, ist ein Grund-
satz, den man in der Gesetzgebung tiber das Strafver-
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fahren usw. aufgenommen hat. Auch hier verlangt
das Departement des Innern eine KErgénzung, und
zwar in dem Sinne, dass ihm von jedem Urteil, das
den Ausschluss von der Jagdberechtigung herbei-
fiihrt, Kenntnis gegeben werden soll. Wenn ein Jéger
zum zweiten- und drittenmal wichtige Bestimmungen
des Gesetzes iibertritt, so ist der Richter verpflichtet,
ihm die Jagdausiibung fiir ein, zwei oder drei Jahre
zu entziehen. Damit der Betreffende nun nicht etwa
in andern Kantonen jagen kann, soll dem Departe-
ment des Innern von derartigen Urteilen mit Entzug
der Jagdberechtigung Kenntnis gegeben werden, da-
mit dies den iibrigen Kantonen ebenfalls mitgeteilt
werden kann. Wir erhalten von Zeit zu Zeit derartige
Mitteilungen, wonach dem Jéger so und so im Kan-
ton Uri oder im Kanton Zug durch richterliches Ur-
teil die Jagdberechtigung fiir so und soviele Jahre
entzogen worden sei. Diese Mitteilungen werden bei
uns gesammelt, und wenn im Herbst jeweilen die
Eingaben um Patentausstellung kommen, kontrolliert
man, ob solche mit diesem Entzug darunter sind. Das
Departement wiinscht deshalb folgende Ergénzung
durch ein neues Alinea: « Von jedem rechtskriftigen
Urteil, das den Ausschluss aus der Jagdberechtigung
verfiigt, ist der eidgendssischen Inspektion fiir Forst-
wesen, Jagd und Fischerei durch das betreffende
Gericht eine Abschrift zuzustellen.» Auch dies ist
eine rein redaktionelle Ergénzung.

Angenommen nach Antrag Moser.

Beschluss:

Art. 49. Bei Uebertretungen dieses Gesetzes,
sowie des Bundesgesetzes tber Jagd und Vogel-
schutz vom 10. Juni 1925 und der zugehdrigen
kantonalen und eidgendssischen Erlasse wiirdigt
der Richter oder das Gericht das Ergebnis der
Beweisfiihrung nach freiem Ermessen.

Von allen Urteilen und richterlichen Ver-
figungen ist der Forstdirektion innerhalb dreier
Tage nach Ausfillung des Urteils Kenntnis zu
geben, und es sind ihr auf Verlangen die Straf-
akten zur Verfiigung zu stellen.

Von jedem rechtskriftigen Urteil, das den
Ausschluss von der Jagdberechtigung verfiigt, ist
der eidgendssischen Inspektion fiir Forstwesen,
Jagd und Fischerei durch das betreffende Gericht
eine vollstandige Abschrift zuzustellen.

Art. 50.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Art. 50 enthilt zweierlei Bestimmungen.
Alinea 1 bestimmt, dass bei Ausfillung von Bussen,
wenn diese nicht bezahlt werden, Gefingnisstrafe an
deren Stelle tritt, wie das bei Bussen durchwegs ge-
handhabt wird. Alinea 2 sagt, dass die Forstdirektion
dem Verleider die Hélfte der ausgesprochenen Busse
als Verleideranteil zuzuweisen habe. Das entspricht
der heutigen Gesetzgebung. Ich weiss schon, dass
diese Bestimmungen im grossen und ganzen nicht
beliebt sind. Allein bei Jagd und Fischerei hat man
sie iiberall beibehalten miissen; denn wenn man das
nicht tut, dann erfolgen auch keine Anzeigen, weder
von den Biirgern, die zufillig diese Uebertretung mit
ansehen, noch von den Polizeiorganen; denn es ist
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den Leuten unangenehm, solche Anzeigen zu erstat-
ten, sie mochten sich auch nicht den Hass des Fehl-
baren zuziehen. Man muss daher diesen Verleider-
anteil in Gesetzen tiber Jagd und Fischerei beibehalten.
Das entspricht genau der gegenwiirtigen Ordnung.

Haas. Als Mitarbeiter an diesem Gesetz erlaube
ich mir, einige Eindriicke wiederzugeben, die ich im
Laufe der langen Beratung gewonnen habe. Es ist
Erfreuliches und auch Unerfreuliches darunter. Das
erste erfreuliche Moment ist dies, dass, wie sich fest-
stellen ldsst, im Rate eine Mehrheit bereit ist, das
Wild durch Gesetz zu schiitzen. Unerfreulich dagegen
ist, dass ein grosses Misstrauen unter den Mitgliedern
des Rates, und nicht zuletzt in den Parteien gegen-
tiber der Regierung und ihren Untergebenen, den
Regierungsstatthaltern, besteht. Das sollte nicht vor-
kommen. Wir haben letzten Sonntag erfahren kénnen,
dass das Volk auch gegeniiber den gesetzgebenden
Behorden Misstrauen hat, und diese selbst sind nicht
zuletzt daran schuld. Mit zirka 100,000 Stimmen
Mehrheit hat das Volk die eidgendssische, nicht nur
die kantonale Vorlage verworfen, und das gibt zu
denken. Aber was ich fiir diesen Gesetzesentwurf
voraussehe, das ist ein grosses « Ja», sonst miissten
wir uns wirklich schimen vor dem dunkelsten Erd-
teil, wo in Uganda die Regierung verboten hat, so-
gar die gefihrlichen Raubtiere abzuschiessen. Und
wir hier missen unser Wild auch schiitzen, sogar die
zahmen Hasen. (Heiterkeit.)

Wir diirfen es nicht darauf ankommen lassen, dass
die Ausfithrungsbestimmungen durch ein Dekret er-
folgen miissen oder gar nur der Regierung iibertragen
werden; das geht auf keinen Fall an.

Hier im Rat ist die Bemerkung gefallen, das Gesetz
sei nicht demokratisch. Einem der Herren aus der Mitte
wurde entgegengehalten, man kenne nur noch die Hasen
aus der Mittelpresse. Und auf einer andern Seite ist
ausgerufen worden, das sei eine schone Demokratie. Es
hat mich gefreut, das Wort « Demokratie » aus diesem
Munde zu héren. Wie schon wire es, wenn ein jeder
den Sinn des Wortes im Herzen tragen wiirde; das
wiare zum Wohl nicht nur des Berner- und des
Schweizerlandes, sondern der ganzen Menschheit.

Weiter ist dann eine Anregung gekommen, man
mochte den Abschuss der Fichse in vermehrtem
Masse gestatten, da sie von Jahr zu Jahr schlimmer
werden. Dem muss ich voll und ganz zustimmen. Und
so sind noch eine ganze Menge Anregungen der
Kommission iibergeben worden. Sie dirfen nicht
iibersehen, dass die Gegner dieses Gesetzes mit allen
Mitteln dagegen ankdmpfen werden, wobei sie, wie
ich zu meinem Bedauern konstatieren musste, noch
das Geld verwenden, das der Staat gegeben hat.

Priisident. Ich muss Herrn Haas aufmerksam
machen, dass wir bei Art. 50 stehen und er noch kein
Wort zu demselben gesprochen hat. Ich méchte ihn
doch bitten, sich in der Diskussion auf Art. 50 zu
beschrinken.

Haas. Ich mochte das Gesetz in erster Lesung dem
Rate zur Annahme empfehlen, und dann werden jeden-
falls auch Hasen und Fiichse wieder zusammen arbei-
ten. (Heiterkeit.)

Angenommen.
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Beschluss:

Art. 50. Bei Ausfillung der Bussen soll fiir
den Fall, dass dieselben nicht innerhalb der Frist
von drei Monaten erhiltlich sind, oder im Falle
der Zahlungsunfihigkeit des Verurteilten, in dem
Urteil zugleich die Umwandlung in Gefingnis-
strafe ausgesprochen werden.

Die Forstdirektion hat dem Verleider die Hélfte
der ausgesprochenen Bussen als Verleideranteil
zuzuweisen. — Ist die Busse nicht erhiltlich,
oder wird sie auf dem Begnadigungswege ganz
oder teilweise erlassen, so ist dem Verleider aus
der Staatskasse ein Drittel der ausgesprochenen
Busse auszurichten.

Art. 51.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 51. Der Regierungsrat ist mit dem Voll-
zuge dieses Gesetzes und der eidgendssischen
Vorschriften iiber Jagd und Vogelschutz beauf-
tragt. Er erldsst die weiter erforderlichen Vor-
schriften.

Dieses Gesetz tritt nach Genehmigung durch
den Bundesrat auf den vom Regierungsrat fest-
zusetzenden Zeitpunkt in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird
das Gesetz iiber Jagd und Vogelschutz vom
30. Januar 1921 aufgehoben.

Titel und Ingress.
Angenommen.
Beschluss:

Gesetz
iiber
Jagd und Vogelschutz.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in der Absicht, den Wildstand zu heben, und
die Einnahmen des Staates und der Gemeinden
aus dem Jagdregal zu mehren,

in Vollziehung des Bundesgesetzes iiber Jagd
und Vogelschutz vom 10. Juni 1525,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Priisident. Wiinscht jemand auf einen Artikel
zuriickzukommen ?

M. Bourquin (Bienne). Je vous propose de revenir
sur larticle 10 et de décider de le renvoyer A la
commission pour qu’elle en donne une interprétation
plus précise. '

Priisident. Dieser Antrag ist nicht bestritten.
Tagblatt des Grossen Rates, — Bulletin du Grand Conseil.
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M. Bourquin (Bienne). A Pappui de ma proposi-
tion, je reldve que article 10 prévoit que la surface
du lac est divisée en autant d’arrondissements que
le lac a de communes riveraines. Dans son exposé,
M. le directeur des domaines et foréts nous dit que
la limite serait simplement tirée contre le centre du
lac, que les arrondissements seraient ainsi prolongés
sur la surface du lac. Or, principalement pour le lac
de Bienne, j’y vois une grosse difficulté, non pas
pour la division des surfaces, mais pour les fermiers
qui, plus tard, auront & délimiter ’arrondissement sur
lequel ils se trouvent. Plus 'on gagne le large, plus
la difficulté de déterminer la limite de ces arrondisse-
ments est grande. Il y a 15 fermiers et autant de com-
munes riveraines du lac de Bienne. Ce lac a une
configuration spéciale. Une langue de terre relie cer-
taines communes & l'lle de St-Pierre. Au lieu de
suivre les directions données hier par M. le directeur
des domaines dans son rapport, la Commission devrait
trouver une autre solution qui consisterait & prolonger
de 100 meétres le rivage les arrondissements, et depuis
I3, laisser la surface du lac & la disposition des fer-
miers de toutes les communes environnantes. Cette
solution aurait pour avantage d’éviter un conflit entre
hes différents fermiers du lac de Bienne, au nombre

e 15,

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich habe bereits bei Art. 10 ausgefiihrt,
dass man zuerst die Meinung hatte, die Seen sollten
ein eigenes Revier bilden. Allein es wurde dann auf-
merksam gemacht, das wire sehr ungeschickt, da
mitunter der Abschuss von Wasservigeln vom Ufer
aus erfolge und auch umgekehrt vom See aus nach
dem Ufer hin. Nun verhilt sich die Sache praktisch
so: Die eigentliche Schwimmvogeljagd vollzieht sich
nicht weit draussen auf dem See, sondern mehr dem
Ufer entlang. Ich glaube, es ldsst sich schon eine
Losung finden; Leute, die die Sache verstehen, werden
die Ufergebiete in richtiger Weise den verschiedenen
Gemeinden zuteilen. Wir nehmen die Anregung des
Herrn Bourquin gerne entgegen; aber es geht nicht
anders, als dass man das Seegebiet den einzelnen
Jagdrevieren zuteilt; eine andere Abgrenzung wire
sehr schwierig und wiirde bei den betroffenen Ge-
meinden Unwillen hervorrufen, sobald man ihnen die
Seegegend wegnehmen wollte. Ein Revier, zu dem
noch ein Teil des Sees gehort, wird dadurch viel-
gestaltiger und umso wertvoller. Wir werden den in
Frage kommenden Gemeinden einen Vorschlag machen
und nach ihrer Riickidusserung dann die definitive
Zuteilung vornehmen.

Mani. Ich mochte eine Anregung machen zu Art.
12. (Zustimmung.) Es wurde gestern in engerem Krei-
se iiber diesen Artikel diskutiert. Dabei zeigte es sich,
dass die Gemiiter noch nicht beruhigt sind; der Ar-
tikel ist tiberhaupt noch nicht erledigt. Auf Antrag
Reichenbach hat die Forstdirektion versprochen, eine
Anfrage an die Gemeinden zu richten und die Behor-
den zu veranlassen, sich iiber die Jagdkreiszuteilung
zu dussern. Das hat uns gefallen. Ich mochte nun die
Forstdirektion ersuchen, in dem Zirkular, das man zu
diesem Zwecke erlassen muss, auch gleich den Art. 12
zur Sprache zu bringen und die Gemeinden anzufra-
gen, wie sie sich zur Frage der Verpachtung stellen,
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ob sie die Hingabe durch die Gemeinde oder durch
den Statthalter vorziehen wiirden. Man konnte in
diesem Zirkular vielleicht gleich Vorteile und Nach-
teile der beiden Verfahren auseinandersetzen. Ich
glaube, das wiirde im Volk etwelche Beruhigung
bringen.

Reichenbach. Ich wiinsche auf Art. 26 zuriickzu-
kommen. (Zustimmung.) Alinea 2 dieses Artikels han-
delt von der Kompetenz der Forstdirektion, wihrend
der zwei letzten Jahre der Pachtzeit den Abschuss
gewisser Wildarten ganz zu verbieten. Ich verstehe
diese Bestimmung gut; sie wird aufgestellt, damit das
Revier in der letzten Zeit der Pachtdauer nicht ganz
ausgeschossen werden kann. Ich mdchte nun keinen
Antrag stellen. Es sind aber nun der Kommission
schon so viele Wiinsche zuhanden der zweiten Lesung
itbergeben worden, dass es auf einen mehr oder we-
niger nicht ankommt. Ich ersuche daher die Kommis-
sion, fiir dieses zweite Alinea eine gliicklichere Lo-
sung zu finden, woraus ganz klar hervorgeht, warum
diese Bestimmung dasteht. Mein Wunsch wire, dass
dieses Verbot nur im Einverstindnis mit den Gemein-
den erfolgen konnte; denn diese sind am echesten in
der Lage, zu beurteilen, ob bei Ausiibung der Jagd
richtig vorgegangen wird, wenn schon auch eine
Jagdkommission da ist. Ein solches Abschussverbot
sollte z. B. nicht erfolgen, wenn die betreffende Ge-
meinde selbst nicht dafiir ist.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ich mochte kurz auf diese zwei Anregun-
gen antworten und die letztere vorwegnehmen. Herr
Reichenbach befindet sich in einem kleinen Irrtum.
Wenn von keiner Seite irgendwelche Mitteilung kommt,
mischen wir uns nicht in diese Dinge ein und erlassen
also auch keine Bestimmung, wonach das eine oder
andere Wild nicht mehr geschossen werden darf.
Wenn also keine Klagen erfolgen, haben wir auch kei-
nen Grund, uns in das Verhdltnis zwischen Gemeinde
und Jagdpichter einzumischen, es sei denn, man ma-
che uns aufmerksam, dass in dem und dem Revier ein
seltenes Wild vorkomme. Bevor man irgendwelche Be-
schliisse fasst, wiirde man ohnehin immer die Jagd-
pichter begriissen.

Herrn Mani mochte ich auf folgendes aufmerksam
machen: Ich glaube, das Wesentliche ist nicht, ob die
Versteigerung unter der Leitung des Regierungsstatt-
halters oder der Gemeindebehérden stattfinden soll,
sondern ob wir den Gemeinden die Kompetenz ein-
rdumen wollen, den Entscheid zu fillen. Ich weiss
genau zum voraus, wenn wir eine solche Anfrage
stellen, dass diejenigen, die iiberhaupt antworten wer-
den, erkliren, dass sie diese Kompetenz wiinschen;
da ist eine Umfrage gar nicht nétig. Ich habe Sie aber
schon darauf aufmerksam gemacht, dass es ein grosser
Nachteil wire, wenn jede einzelne Gemeinde von sich
aus eine eigene Versteigerung durchfithren wiirde.
Nimmt man aber mehrere Gemeinden miteinander,
dann finden sich auch mehr Interessenten ein, da die
Jagdpichter auch nicht alle Tage diesen Versteigerun-
gen nachgehen koénnen. Daher finden wir es fiir ange-
zeigt, dass der Statthalter die Versteigerung gleich-
zeitig fiir eine Anzahl Gemeinden durchfiihrt. Er selber
wird, wenn die Gemeinden den Entscheid iiber die
Hingabe selber fillen wollen, nichts dazu sagen. Findet
man, dieses Recht solle den Gemeindevertretern blei-

(19 Mai 1927.)

ben, so habe ich persénlich nichts dagegen; die Ge-
meindevertreter tragen dann die Verantwortung dafiir,
wenn sie die Pacht den Ortsansissigen um so und so-
viele hundert Franken niedriger iibertragen haben; sie
sollen dann den Gemeindebiirgern begriinden, warum
sie das hohere Angebot ausgeschlagen haben. Im gros-
sen und ganzen aber wird es meist so herauskommen,
dass die Gemeindevertreter das hochste Angebot be-
riicksichtigen, namentlich wenn es sich dabei um
Leute handelt, die sie kennen und zu denen sie Zu-
trauen haben konnen. Da wird es einfach heissen:
Wir koénnen nicht auf einige hundert Franken mehr
verzichten, nur wegen der guten Freundschaft mit
dem Jager A, B oder C. Dem Statthalter ist es vielleicht
auch angenehmer, wenn er mit dieser Verantwortung
nichts zu tun hat.

Ich halte es fiir iiberfliissig, ein solches Zirkular
zu erlassen; denn die Gemeinden, die antworten, wer-
den sagen, dass sie diese Kompetenz gerne in Anspruch
nehmen. Es ist {iberhaupt eigentiimlich, was man fiir
Erfahrungen mit solchen Zirkularen macht. Da ant-
worten die einen, die andern aber nicht. Wenn man
dann bei letztern rechargiert, heisst es, sie hétten
Wichtigeres zu tun, als darauf zu antworten.

Ich glaube, Herr Mani kann sich nach diesen Aus-
fihrungen einverstanden erkliren. Grundsitzlich bin
ich also einverstanden, dass den Gemeinden die Ent-
scheidungskompetenz iiber die Pachthingabe iiber-
lassen wird.

Messerli. Bei Art. 12, der soeben in Diskussion
steht, handelt es sich um die Frage, wer die Pacht-
steigerung durchfithren und wer die Pacht hingeben
soll. Ich finde, es sei jedenfalls nicht von gutem, wenn
nur der Regierungsstatthalter oder der Staatsvertreter
zu entscheiden haben, ebenso wenig, wenn nur die Ge-
meindevertreter zu entscheiden haben. Nachdem in Art.
22 festgelegt worden ist, wie die Pachtertrignisse zwi-
schen Staat und Gemeinde zu verteilen sind, konnte
man das andere nun so ordnen, dass der Statthalter
die Versteigerung durchfithrt, und zwar gemdiss An-
trag von Regierung und Kommission fiir das ganze
Amt gleichzeitig, und dass die Hingabe durch ein Kol-
legium von 5 Mann erfolgt: den Statthalter als Ob-
mann, den Kreisoberforster oder einen andern Staats-
vertreter, und drei Gemeindevertreter. So wiren dann
auch die Interessen von Staat und Gemeinde im Ver-
hdltnis zum Pachtertrag gewahrt, die Verantwortung
aber wird dann von beiden Seiten getragen. Nach
meiner Auffassung wird diese Frage bei der Versteige-
rung am wenigsten Schwierigkeiten verursachen, und
nachdem einmal die ersten Pachtjahre vorbei sind,
wird die Geschichte sich derart einleben, dass sich die
Hingabe noch reibungsloser vollzieht. Im Interesse
der Annahme aber sollte die Kommission diese Frage
noch priifen und eine Losung in diesem Sinne suchen.

Gestatten Sie mir sodann auch noch einige Be-
merkungen zu Art. 22.

Prisident. Wird das Zuriickkommen auf Art. 22
bestritten? Es ist nicht der Fall.

Messerli. Es sind Anregungen gefallen, den Pacht-
anteil der Gemeinden zu 20, 30 oder noch mehr Pro-
zent fiir die Hebung der Alp- und Landwirtschaft,
eventuell auch fiir forstwirtschaftliche Zwecke, aus-
zuscheiden. Die Kommission wird diese Frage priifen;
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ich mochte aber heute schon sagen: Wenn nicht eine
Reservestellung in diesem Sinne vorgesehen wird, na-
mentlich fiir Alpverbesserungen, dann werden wir im
Oberland eine ganz bedeutende Opposition finden. Ich
mochte dem Gesetze nicht zustimmen, wenn eine sol-
che Zweckbestimmung nicht aufgenommen wird; es
wiirde dann den Gemeinden immer noch freistehen,
sogar den ganzen Ertrag aus der Pacht fiir alp- und
landwirtschaftliche Zwecke zu verwenden.

Priisident. Mir scheint eine weitere Diskussion
iber Art. 22 iberflissig, da die Position bereits be-
zogen ist. In der Kommission wird man bestimmte
Antrige stellen, und wenn bei der zweiten Lesung der
Entscheid kommt, hat man immer noch Gelegenheit,
seine Auffassung zu vertreten.

Schlussabstimmung.

Fiir Annahme des Gesetzesentwurfes Grosse Mehrheit.

Gesetz
betreffend

die Elementarschadenversicherung.

Zweite Beratung.

(Siehe Nr.12 der Beilagen; die Verhandlungen der
ersten Beratung finden sich abgedruckt auf Seite 15
hievor.)

Eintretensfrage.

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Die Gesetzesvorlage iiber die Elemen-
tarschadenversicherung ist in der ersten Lesung vom
Grossen Rate einstimmig gutgeheissen worden. Es sind
damals gewisse Wiinsche ausgesprochen und gewisse
Gedanken in Erwigung gezogen worden, die uns ver-
anlasst haben, der Sache noch etwas nachzugehen.
Namentlich hat der von Herrn Grossrat Lindt ver-
tretene Standpunkt wegen der Gefihrdung der Brand-
versicherungsanstalt uns bewogen, noch einmal die
Frage zu priifen, ob die Brandversicherungsanstalt
in allen Teilen und gegen alle Eventualititen sicher-
gestellt sei. Wir haben diese Frage griindlich gepriift
und sind heute in der Lage, Ihnen in dieser Richtung
drei Antrige zu unterbreiten.

In der Kommission, in der Regierung und in der
Brandversicherungsanstalt haben wir die neuen An-
trige wohl erwogen und mochten Thnen beantragen,
auf die zweite Lesung einzutreten.

Bratschi (Bern), Prisident der Kommission. Der
Grosse Rat hat in der letzten Session die Vorlage be-
treffend die Elementarschadenversicherung ohne Ab-
inderungen angenommen, jedoch der Kommission ver-
schiedene Wiinsche zur Priifung mitgegeben. So ist
von Herrn Indermiihle gewiinscht worden, es seien die
Erdbebenschiden mit einzubeziehen, ferner von Herrn
Lindt, es seien Sicherungen gegeniiber der Anstalt zu
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treffen, und endlich von Herrn Balmer, ob nicht eine
Milderung eintreten konnte beim Selbstbehalt. Die
Kommission hat zu all diesen Fragen Stellung genom-
men und, wie Sie aus der Vorlage ersehen, so viel
als moglich den gedusserten Wiinschen Rechnung ge-
tragen.

In der letzten Beratung ist ausfiihrlich mitgeteilt
worden, warum die Erdbebenversicherung nicht mit
einbezogen werden kann. Aus dem gleichen Grunde
sind wir der Auffassung, dass man den Selbstbehalt
sein lassen muss, weil man den Gebiudebesitzer an
der Instandhaltung seiner Gebdulichkeiten interessie-
ren muss, und zwar namentlich deswegen, weil die
Versicherung keine Vorschriften dariiber aufstellt, wie
die Gebidude beschaffen sein miissen, wéhrend die
Brandversicherungsanstalt gewisse Vorschriften hie-
riilber aufstellt. :

Die Sicherungsmassnahmen fiir die Anstalt finden
Sie in den Zusitzen zu den Art. 2 und 20. Wir haben
davon abgesehen, ein Schadensmaximum festzusetzen,
wie das in der letzten Beratung gewiinscht worden ist,
haben aber eine neue Formulierung fiir die erwdhnten
Artikel gefunden. Sie sehen, dass sich die Revision
durchaus in der Richtung einer weitern Sicherstellung
der Anstalt bewegt; denn wir sind uns bewusst, dass
wir durch diese Vorlage die Brandversicherungsanstalt
nicht schidigen wollen; es muss deshalb alles getan
werden, um sie sicherzustellen.

Auch die Mobiliarversicherung ist dringend ge-
wiinscht worden. Hieriiber besteht nun ebenfalls ein
Artikel in der Vorlage, der die Moglichkeit gibt, sich
‘spidter an einer zu schaffenden Anstalt zu beteiligen.
Diese muss heute schon in die Vorlage einbezogen wer-
den, damit die Brandversicherungsanstalt, wenn spi-
ter eine solche Anstalt auf schweizerischem Boden
geschaffen wird, sich daran beteiligen und in dieser
Weise die Mobiliarversicherung fiir Elementarschiden
férdern kann.

Die Kommission ist in ihrer Beschlussfassung wie-
derum einstimmig; wir empfehlen Ihnen die Vorlage
zur Annahme, indem wir hoffen, durch die getroffenen
Aenderungen die bei der ersten Lesung gedusserte Kri-
tik widerlegen zu kdénnen. Wir ersuchen den Rat, der
Vorlage beizupflichten, damit das Volk endlich die so
lang ersehnte Elementarschadenversicherung erhilt.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.

Ingress und Art. 1.
Angenommen.
Beschluss:

Art. I. Das Gesetz vom 1. Mirz 1914 iiber die
kantonale Versicherung der Gebdude gegen Feuers-
gefahr wird abgedndert und ergénzt wie folgt:

Art. 1 ist aufgehoben und wird durch folgende
Bestimmung ersetzt:

Art. 1. Die Versicherung der Gebidude gegen
Feuersgefahr und Elementarschaden steht der auf
Gegenseitigkeit beruhenden, mit den Rechten einer
juristischen Person ausgestatteten Anstalt zu, die
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sich unter dem Namen « Brandversicherungsanstalt
des Kantons Bern» unter staatlicher Aufsicht sel-
ber verwaltet.

Fiir ihre Verbindlichkeiten haftet ausschliess-
lich ihr eigenes Vermogen.
Der Sitz ist in Bern.

Art. 2.

Schiffmann. Nur die kurze Anfrage an Herrn Re-
gierungsrat Joss, ob sogenannte Uferabrutschungen von
Seen und Fliissen hier einbezogen sind.

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Schon in der letzten Beratung ist Herrn
Grossrat Schletti eine #dhnliche Antwort erteilt wor-
den, in dem Sinne nidmlich, dass Erdschlipfe, die hier
angefiihrt sind, zweifellos nicht nur dann gemeint
sind, wenn sie sich oberhalb der Gebdude losen und
diese von dorther bedrohen, sondern auch, wenn die
Abrutschung unterhalb der Gebdude eintritt und das
Gebdude nachgezogen wird, oder auch, wenn ein Erd-
schlipf um ein Gebdude herum sich 19st und das Ge-
biude mitreisst. Alle Abrutschungen dieser Art sollen
in die Versicherung einbezogen sein.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 2 ist aufgehoben und wird durch folgende
Bestimmungen ersetzt und ergénzt:

Art. 2. Die Anstalt hat den Zweck, nach
Massgabe dieses Gesetzes aus den Beitrdgen der
Gebdudeeigentiimer (Primien) den Schaden zu
ersetzen, welcher an den bei ihr versicherten
Gebsuden entsteht;

1. durch Brand;

2. durch Blitzschlag mit oder ohne Entziindung;

3. durch das Loschen des Brandes und die zu der
Verhinderung seines Umsichgreifens getroffe-
nen Massnahmen;

4. durch Lawine, Schneedruck, Sturmwind, Berg-
sturz, Erdschlipf, Steinschlag, Hochwasser und

Ueberschwemmung;
5. durch das von amtlicher Seite angeordnete
Niederlegen stehengebliebener Gebdudeteile

(Art. 49, Ziffer 3, hiernach).

Gebidudeschaden, welcher durch Hochwasser
oder Ueberschwemmung verursacht wird, ist dem
Eigentiimer nur zu vergiiten, wenn ihm dafiir
nicht Schadenersatzanspriiche gegen Dritte zu-
stehen und er auch nicht selber fiir den Schaden
haftbar ist.

Der durch Krieg oder Erdbeben verursachte
Triimmerschaden wird nicht vergiitet. Fiir den
durch Krieg oder Erdbeben herbeigefiihrten Brand-
schaden und fiir denjenigen katastrophalen Ele-
mentarschaden (Triimmerschaden), welcher durch
eines der in Absatz 1, Ziffer 4, hievor genannten
Naturereignisse verursacht worden ist, leistet die
Anstalt nur insoweit Ersatz, als die Eidgenossen-
schaft, der Kanton, und die &ffentliche Liebes-
tatigkeit dafiir nicht aufkommt und als die zweck-
bestimmten Reserven dazu ausreichen.
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Art. 2bis,
Angenommen.
Beschluss:

Art, 2vis, Dem offentlichen Verkehr dienende
gegen Feuersgefahr versicherte holzerne, gedeckte
Briicken sind von der Versicherung gegen Ele-
mentarschaden ausgeschlossen.

Vom Gebdudeschaden, den ein in Art. 2,
Ziffer 4, oben genanntes Naturereignis herbeige-
fithrt, hat der Eigentiimer 10 °/, mindestens aber
Fr. 100 fiir jedes Gebidude, selbst zu tragen.

Der Gebédudeeigentiimer hat zu beweisen, dass
der eingetretene Schaden die direkte Folge eines
Naturereignisses ist.

Fiir Gebdudeschaden, welcher nicht die direkte
Folge eines der in Art. 2, Ziffer 4, oben genannten
Naturereignisses ist, besteht kein Anspruch auf
Vergiitung. Insbesondere wird der Schaden nicht
ersetzt, welcher mit der Zeit infolge schlechten
Baugrundes, ungeniigender Fundamente, fehler-
hafter Arbeit, mangelhaften Unterhalts, oder
durch vorgenommene Erdbewegung, Grundwasser-
und Bodenabsenkung, durch die Wasserleitung
oder das Eindringen von Regen- und Schnee-
wasser durch Dach, Wand, Fenster oder Lukarne
an Geb#duden entsteht.

Art. 2ter,

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Hiezu ist eine kurze Erklirung nétig.
Es sind Studien im Gange zur Griindung einer schwei-
zerischen Genossenschaft oder Gesellschaft, die die
Elementarschadenversicherung durchfithren will. Man
denkt sich die Sache so, dass Institute wie unsere kan-
tonale Brandversicherungsanstalt und auch die Mo-
biliarversicherungsgesellschaften beitreten sollten. So
ergibe sich eine Zusammenfassung aller schweizeri-
schen Risiken und damit auch eine bessere Verteilung.
Ich glaube, die Griindung einer solchen Gesellschaft
wire zu begriissen. Leider sind wir heute nicht in der
Lage, zu erkliren, wie sie dann aussehen soll und wie
sie sich auswirken wird. Aber notwendig ist es, hier
im Gesetz einen Artikel aufzunehmen, der unserer
Brandversicherungsanstalt die Moglichkeit gibt, fiir
den Fall, dass eine derartige Gesellschaft gegriindet
wird, ihr beizutreten. Das ist der Sinn dieses Art. Qter,

Angenommen.
Beschluss:

Art. 2ter, Die Brandversicherungsanstalt kann
mit Zustimmung des Grossen Rates die Versiche-
rung der in Art. 2, Ziffer 4, hiervor aufgefiihrten
Elementarschiden einer schweizerischen Anstalt,
welche die Versicherung der Gebdude und des
Mobiliars gegen Elementarschaden zum Zwecke
hat, iibertragen. Sie ist ermiichtigt, sich bei der
Griindung eines solchen Institutes mit eigenen
Mitteln zu beteiligen.
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Art. 3.
Angenommen.

Beschluss:

Art. 3, Ziffer 3 dieses Artikels ist aufgehoben
und wird wie folgt ersetzt und ergiinzt:

Art. 3, Ziffer 3. Den Schaden, der durch eine
Explosion entsteht und zwar bedingungslos, wenn
die Explosion durch Brand, Blitzschlag, elektri-
schen Kurzschluss, durch die Lé&scharbeit oder
durch Entziindung von Leucht- oder Kochgas
herbeigefiihrt wird, ferner durch Rauchgase in
Heizofen und deren Rauchabzugskanilen, im
tibrigen dagegen nur, wenn der Geb#udeeigen-
timer der Versicherung gegen Explosionsgefahr
beigetreten war oder wenn die Ausscheidung des
Explosionsschadens vom iibrigen Schaden nicht
moglich ist.

Art. 16.

Gestrichen.

Art. 20.

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Dieser Artikel sieht vor, dass die Brand-
versicherungsanstalt neben der Brandreserve, die im
Gesetz verlangt wird, nun auch noch eine Reserve
schaffen darf und soll fiir die Elementarschadenver-
sicherung, und zwar stellen wir uns vor, sie sollte bis
auf 2 Millionen gedufnet werden. Von diesem Moment
hinweg wiren dann die Zinsen und allfidlligen Ueber-
schiisse zu verwenden fiir die jihrlichen Verpflichtun-
gen gegeniiber den Versicherten. Es ist vorgesehen,
dass im Falle von Katastrophen die Reserve ange-
griffen werden darf, dass sie also nicht stabil auf 2
Millionen bleibt; in den nachfolgenden Jahren miisste
die Reserve dann wieder auf 2 Millionen aufgefiillt
werden.

Ich halte es fiir durchaus zweckméissig, wenn man
in der Brandversicherungsanstalt diese zwei Geschiifte
sauber auseinanderhdlt. Das Brandversicherungsge-
schift, das bisher betrieben wurde, soll durch diese
Revision in keiner Weise berithrt werden. Die Brand-
reserve soll also der Brandversicherung erhalten blei-
ben, und fiir das neue Geschift der Elementarschaden-
versicherung schaffen wir eben diese neue Reserve.

Bratschi (Bern), Prasident der Kommission. Das
bisherige Brandversicherungsgesetz sagt in Art. 16,
wenn die ordentlichen Mittel zur Deckung des Brand-
schadens nicht ausreichen, konne ein Nachschuss be-
zogen werden. Ueber dessen Hohe heisst es ausdriick-
lich: « Der letztere soll auf soviele Zehntel des ordent-
lichen Beitrages festgesetzt werden, als der Fehlbetrag
Zehntelsfranken auf je tausend Franken des Versiche-
rungskapitals ausmacht. Die Deckung grosserer Fehl-
betrige kann auf mehrere Jahre verteilt werden. » Das
wird auch fiir die Elementarschadenversicherung Gel-
tung bekommen; in Verbindung damit steht nun dieser
Art. 20 betreffend die Schaffung eines besondern Fonds
fiir diese Versicherung. Dafir fillt dann der Satz in
Art. 16, den wir in der letzten Vorlage hatten, dahin,
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der bestimmte: « Zur Deckung von Elementarschiden
soll der Nachschussbeitrag 10 Rp. von je 1000 Fr.
Versicherungskapital in einem Jahre nicht {iberstei-
gen. »

Lindt. Sie werden sich noch erinnern, dass ich bei
der ersten Beratung dieses Gesetzes verschiedene Be-
denken gedussert habe, die auch den Organen der
Branversicherungsanstalt zu denken gegeben haben.
Mit Genugtuung mochte ich nun konstatieren, dass
diese Bedenken nicht so ganz aus der Luft gegriffen
waren, aber auch ihre Friichte getragen haben, indem
gerade nach den zwei Richtungen hin, wo ich auf Ge-
fahren hingewiesen habe, in der neuen Vorlage Sicher-
heitsmassnahmen getroffen worden sind in bezug auf

die Gesamtiibernahme des Schadens. So sagt der neue

Art. 2 ausdriicklich, dass die Anstalt nur insoweit Er-
satz leistet, als die Eidgenossenschaft, der Kanton und
die offentliche Liebestitigkeit fiir den Schaden nicht
aufkommen und als die zweckbestimmten Reserven
dazu ausreichen; dies in der einen Richtung. Und fer-
ner ist nun in Art. 20 der Reservefonds vorgesehen,
der, wie der Regierungsrat ausdriicklich betont, separat
neben der Reserve fiir Brandfille zu verwalten und zu
behandeln ist.

Ich glaube, durch diese beiden Bestimmungen wer-
den meine Befiirchtungen, die ich bei der ersten Bera-
tung gedussert habe, hinféllig. Ich kann mich also
durch diese FErginzungen beruhigt erkliren, umso
mehr, als ich erfahren habe, dass diese Ergdnzungen
in Uebereinstimmung mit den verantwortlichen Or-
ganen der Brandversicherungsanstalt getroffen worden
sind. Ich mo6chte dem Herrn Regierungsrat Joss spe-
ziell dafiir danken, dass er so freundlich war, meinen
Bedenken Rechnung zu tragen und einen Weg zu fin-
den, der wirklich nun alle Bedenken fiir die Brand-
versicherungsanstalt ausschaltet.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 20 erhilt als zweitletzten Absatz folgende
Bestimmung:

Die Zentralbrandkasse dufnet iiberdies fiir die
Elementarschadenversicherung aus den Ueber-
schiissen der dafiir besonders bezogenen Nach-
schussbeitrige Reserven, deren Zinsertrag und
Ueberschuss fiir die laufenden Ausgaben der Ele-
mentarschadenversicherung verwendet werden
kann, wenn die Summe von 2 Millionen Franken
erreicht ist. Das Kapital darf ausser dem in Art. 2,
letzter Absatz, vorgesehenen Falle noch Verwen-
dung finden, wenn der Elementar-Jahresschaden
einen Beitrag von mehr als zwanzig Rappen von
tausend Franken des Versicherungskapitals er-
fordert, soll jedoch in den folgenden Jahren wie-
der auf den frithern Stand gebracht werden.

Art. 40.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 40. Ziffer 2 dieses Artikels ist aufge-
hoben und wird wie folgt ersetzt:

53*
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Art. 40, Ziffer 2, im Schadensfall, wenn der
Wert der versicherten Ueberreste weniger als
einen Drittel der Versicherungssumme ausmacht.

Art. 42.

Schneider. Ich mochte nur eine Frage stellen. Es
heisst hier unter Ziffer 1: « wenn es sich in ganz ver-
wahrlostem Zustande befindet oder durch einen er-
littenen Teilschaden, durch teilweisen Abbruch oder
anderweitige Beschidigung unbewohnbar geworden
ist»>. Wenn man aber an Alphiitten, an Stiille oder
Heuschober denkt, wie wir sie in den Bergen finden,
dann frage ich mich, ob nicht der Ausdruck «unbe-
wohnbar » ersetzt werden sollte durch « unbrauchbar ».

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des Re-

gierungsrates. Wir nehmen diese kleine redaktionelle
Aenderung entgegen.

Bratschi (Bern), Priasident der Kommission. Ich
glaube, es kann diesem Wunsche Rechnung getragen
werden, indem man einfach sagt: «... oder ander-
weitige Beschiddigung, soweit es sich um eine Wohn-
stiatte handelt, unbewohnbar geworden ist».

Schneider. Der Herr Kommissionsprisident hat
mich nicht richtig begriffen. Wenn es sich um Vieh-
stille und dergleichen handelt, dann wiirden sie nun
ausser Betracht fallen, wenn man den Ausdruck «un-
bewohnbar » beibehdlt, und das miissen wir hier ver-
meiden.

Président. Herr Schneider méchte also verhin-
dern, dass solche Heuschober oder Scheunen, wenn
ihnen etwas zustosst, von der Versicherung ausge-
schlossen wiirden. Es sollte also eine Fassung gefun-
den werden, nach der auch diese inbegriffen sind.
« Unbrauchbar » ware doch wohl der richtige Begriff
hiefiir.

Schneider. Einverstanden.

Angenommen nach Antrag des Prisidenten.

Beschluss:

Art. 42 ist aufgehoben und wird durch fol-
gende Bestimmungen ersetzt und ergénzt:

Art. 42. Ein Gebidude, bei dem einer der nach-
folgend aufgezihlten Uebelstinde vorhanden ist,
kann nach fruchtloser Mahnung zur Beseitigung
desselben in der Versicherung eingestellt werden,
némlich:

1. wenn es sich in ganz verwahrlostem Zustande
befindet oder durch einen erlittenen Teilscha-
den, durch teilweisen Abbruch oder anderwei-
tige Beschddigung unbrauchbar geworden ist;

2. wenn es sich in feuergefihrlichem Zustande
befindet;

3. wenn Bauart oder mangelhafter Unterhalt die
Beschiddigung durch ein Naturereignis wesent-
lich begiinstigt;

4. wenn der Eigentiimer die Schutz- oder Losch-
einrichtungen, zu deren Beschaffung er durch

staatliche Vorschriften verpflichtet ist, trotz
einer von der kompetenten Staatsstelle unter
Androhung der Folgen erlassenen Aufforderung
nicht erstellt oder anschafft, oder die Zahlung
der ihm auferlegten Beitrige verweigert.
Wenn auf dem Gebdude Grundpfandrechte,
Grundlasten, Nutzniessungs- oder Wohnrechte
lasten, so miissen die Gliubiger oder Berechtigten
von der Einstellung des Gebdudes benachrichtigt
werden. Der Anstalt steht es frei, eine Benach-
richtigung derselben schon bei der Einleitung
des Verfahrens vorzunehmen. Die Einstellung des
Gebdudes gibt dem Grundpfand- und Grundlast-
gliubiger das Recht, das Kapital zu kiindigen
und hat tberdies die in den Art. 65 und 87 an-
gegebene Wirkung.
Sind bei Neubauten die Feuerpolizeivorschriften
nicht befolgt worden, so kann die Aufnahme in
die Versicherung verweigert werden.

Art. 42bis,
Angenommen.
Beschluss:

Art. 42bs, Die Anstalt hat das Recht, ein
durch Naturereignis zerstértes, zur vollen Ver-
sicherungssumme vergiitetes Gebdude, welches
ihrem Einspruche entgegen auf dem gefihrdeten
Platze neu aufgebaut wird, in Bezug auf das
drohende Ereignis von der Versicherung auszu-
schliessen. Einspruch und Ausschluss sind dem
Eigentiimer und den bisherigen Pfandgldubigern
schriftlich zu eréffnen. Der Ausschluss aus der
Versicherung ist iiberdies im Grundbuche anzu-
merken.

Art. 43.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 43 ist aufgehoben und wird wie folgt
ersetzt und erginzt:

Art. 43. Dem Versicherten liegt ob, ein aus-
gebrochenes Schadenfeuer zu bekidmpfen, bei
Naturereignis die zur Schadensabwendung ge-
eigneten Schutzvorkehren zu treffen und iiber-
haupt zur Schadensminderung nach Kriften bei-
zutragen.

Art. 47.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 47 wird aufgehoben und erhilt folgenden
neuen Wortlaut:

Art. 47. Der Feuerwehrkommandant, bezie-
hungsweise Brandmeister, welcher die Ldsch- und
Rettungsarbeiten leitet, hat dafiir zu sorgen, dass
mutwillige Zerstérungen oder Beschddigungen,
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die nachweisbar weder zur Erreichung des Losch-
zweckes, noch zur Vornahme der Rédumungs-
arbeiten, noch im Interesse der 6ffentlichen Sicher-
heit notwendig sind, vermieden werden.

Art. 48.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 48. Absatz 1 dieses Artikels ist aufge-
hoben und wird wie folgt ersetzt und erginzt:

Art. 48. Nach der Bewiltigung des Brandes,
beziehungsweise nach einem Blitzschlag oder einer
Explosion oder nach einem Naturereignis, diirfen
bis zum Zeitpunkt, wo die Abschédtzung definitiv
in Rechtskraft erwiichst, am Versicherungsgegen-
stand oder an dessen Ueberresten ohne Erlaubnis
der Anstalt keine wesentlichen oder wertvermin-
dernden Verénderungen vorgenommen werden.
Vorbehalten bleibt Art. 49, Ziffern 2 und 3.

Art. 51.

Angenommen.
Beschluss:

Art. 51. Ziffer 1 dieses Artikels ist aufgehoben
und wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

Art. 51, Ziffer 1. Hatte das Gebidude nach
der letzten Schitzung, aber vor dem Schadens-
ereignis durch Erdbeben, durch Einsturz infolge
fehlerhafter Anlage, Herstellung oder mangel-
haften Unterhalts oder durch ein anderes schi-
digendes Ereignis eine wesentliche Wertvermin-
derung erlitten, so bildet der herabgeminderte
Wert desselben den Ersatzwert. Dies ist auch
der Fall, wenn die Wertverminderung durch teil-
weisen, vor dem Schadensereignis vorgenommenen
Abbruch oder durch eine Explosion herbeigefiihrt
worden ist, fiir deren Folgen die Anstalt nicht
aufzukommen hat.

Art. 60.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 60 erhilt folgenden Zusatz:

Art. 60, neuer Absatz. Vorbehalten Dbleibt
Art. 2, vorletzter Absatz.

Art. 66.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 66 wird aufgehoben und durch folgende
Bestimmung ersetzt:

Art. 66. Der Versicherte, welcher sich der
absichtlichen Brandstiftung oder der Teilnahme
an diesem Verbrechen schuldig macht, oder ab-
sichtlich eine Explosion verursacht oder vorsitz-
lich ein in Art. 2, Ziffer 4, hiervor genanntes

Naturereignis beniitzt, um Schaden an seinem
Gebiude herbeizufiihren, oder sich an einer solchen
Handlung beteiligt, verliert den Anspruch auf
Vergiitung des Schadens.

Art. 67.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 67 wird aufgehoben und durch folgende
Bestimmung ersetzt:

Hat der Versicherte durch Fahrlissigkeit ein
die Anstalt zur FErsatzleistung verpflichtendes
Ereignis herbeigefiihrt, oder die Entstehung eines
Schadens begiinstigt, so soll ihm ein Abzug an
der Entschddigung gemacht werden, dessen Be-
trag sich nach dem Grad des Verschuldens richtet,
jedoch die Hilfte der Entschidigung nicht iiber-
steigen darf.

Art. 69.
Angenommen.
Beschluss:

In Art. 69, Absatz 1, werden die Worte «im
Brandfall » gestrichen. Die neue Fassung lautet:

Art. 69. Wird ein Geb#dude, dessen Verkehrs-
wert festgestellt war, nicht wieder aufgebaut, so
ist die Entschiddigung in demjenigen Verhiltnis
zu kiirzen, in welchem der Verkehrswert zum
Zustandswert steht.

Art. 70,
Angenommen.
Beschluss:

In Art. 70, Absatz 1, werden die Worte « vom
Brand betroffenen> und «Brand» (Schadenab-
schitzung) gestrichen. Der neue Absatz 1 erhilt
folgende neue Fassung:

Art. 70. Koénnen Ueberreste eines Geb#udes,
die dem Eigentiimer bei der Schadenabschitzung
in Anrechnung gebracht wurden, deswegen nicht
zum Wiederaufbau verwendet werden, weil die
Gemeinde die Abtretung von Grund und Boden
auf dem Wege der Zwangsenteignung verlangt,
so vergiitet die Anstalt dem Eigentiimer die Hilfte
des ihm hierdurch erwachsenden Nachteils.

Art. 74.
Angenommen.
Beschluss:
Art. 74. Der letzte Absatz ist aufgehoben und
wird ersetzt und ergénzt wie folgt:

Art. 74, letzter Absatz. Bei Nichtwiederaufbau
muss auch die Riumung des Geb#udeplatzes der
Ausbezahlung der Entschiddigung vorausgehen.
Nach Ablaut eines Jahres seit dem Schadener-
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eignis kann sowohl die Ortspolizeibehorde als
auch die Anstalt die Rdumung und Verebnung
des Platzes verlangen.

Art. 76 und 77.
Angenommen.
Beschluss:

In den Art. 76 und 77 wird das Wort « Brand »
gestrichen. Diese Artikel erhalten folgende neue
Fassung:

Art. 76. Entschidigungen im Betrage von
wenigstens Fr. 200 werden vom Tage der Ab-
schitzung an zum jeweiligen niedrigsten Aktiv-
zinsfuss der Hypothekarkasse des Kantons Bern
verzinst.

Art. 77. Mit der Entschidigung der Anstalt

konnen ausstehende Versicherungsbeitrige und
Schitzungskosten verrechnet werden.

Art. 93.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 93, 1. Absatz ist aufgehoben und wird
ersetzt und erginzt wie folgt:

Art. 93. Das Sammeln von Beisteuern seitens
einzelner durch Brand oder Naturereignis ge-
schidigter Personen ist untersagt; ebenso das
Ausstellen von Zeugnissen oder Empfehlungen zu
diesem Zwecke.

Art. 97.
Angenommen.
Beschluss:

Art. 97. Ziffer 2 dieses Artikels ist aufgehoben
und wird durch folgende Bestimmungen ersetzt
und erginzt : -

Art. 97, Ziffer 2. Mit einer Busse von fiinf
bis hundert Franken:

die Nichtversicherung versicherungspflichtiger
Gebiude (Art. 4, Absatz 1), die Nichtbekdmpfung
eines Schadenfeuers (Art. 43), die Unterlassung
der zur Schadensminderung geeigneten Schutz-
vorkehren, soweit solche in der Macht des Ver-
sicherten oder der Hausbewohner liegen (Art. 43),
die Unterlassung der Schadensanzeige (Art. 44,
Absatz 1), das Dulden mutwilliger Zerstérungen
und Beschidigungen bei der Lidsch- und Rettungs-
arbeit (Art. 47), die Vornahme von Verénderungen
am Schadensobjekt nach der Bewiltigung des
Ereignisses (Art. 48), die Unterlassung des Ver-
sicherten, den Anordnungen des Regierungsstatt-
halters nachzukommen (Art. 49, zweitletzter Ab-
satz), die absichtliche Nichtangabe geretteter
Gegenstiinde (Art. 58), der Brandbettel und die
Ausstellung von Zeugnissen und Empfehlungen
zu diesem Zwecke (Art. 93, Absatz 1).

Bei Riickfall innerhalb Jahresfrist soll die
erstmals ausgesprochene Strafe verdoppelt werden.

Art. II.

Bratschi (Bern), Priasident der Kommission. Ich
mochte, nachdem dieser Wortlaut nun geindert wor-
den ist, namens der Kommission nur dem Wunsch
Ausdruck geben, dass die Verhandlungen mit dem
Riickversicherungsverband, denen man durch den
neuen Wortlaut grosseren Spielraum gewéihrt hat, so
gefordert werden, dass das Gesetz gleichwohl wenn
moglich auf den 1. Januar 1928 in Kraft treten kann;
denn das Volk wartet darauf. Es ist Pflicht der Kom-
mission, darauf hinzuweisen, dass das Gesetz mog-
lichst rasch in Kraft erklirt werden sollte. Der Regie-
rungsrat hat uns die Zusicherung gegeben, alles zu
tun und die Sache nach Annahme durch das Volk so
zu fordern, dass dieses Inkrafttreten wenn irgend
moglich auf 1. Januar 1928 erfolgen koénne.

Angenommen.
Beschluss:

Art. II. Nach Annahme durch das Volk be-
stimmt der Regierungsrat den Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes.

Titel und Ingress.
Angenommen.

Beschluss:

Gesetz
betreffend
Abinderung und Ergéinzung des Gesetzes vom
1. Mirz 1914 iber die kantonale Versicherung
der Gebiude gegen Feuersgefahr.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,
auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Prisident. Wiinscht jemand auf einen Artikel zu-
riickzukommen ?

Biirki. Ich mochte auf Art. 42 zuriickkommen.
(Zustimmung.) Wir haben dort den Ausdruck «un-
brauchbar» eingesetzt. Das gefdllt mir auch nicht
recht. Allgemein wiirde dagegen das Wort « unbeniitz-
bar» eher zutreffen.

Joss, Direktor des Innern, Berichterstatter des Re-
gierungsrates. Ich bin damit einverstanden. Sprach-
lich ist es jedenfalls richtiger.

Angenommen nach Antrag Biirki.

Beschluss:

Art. 42 ist aufgehoben und wird durch folgen-
de Bestimmungen ersetzt und ergénzt:

Art. 42. Ein Gebédude, bei dem einer der nach-
folgend aufgezdhlten Uebelstinde vorhanden ist,
kann nach fruchtloser Mahnung zur Beseitigung
desselben in der Versicherung eingestellt wer-
den, namlich:
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1. wenn es sich in ganz verwahrlostem Zu-
stande befindet oder durch einen erlittenen
Teilschaden, durch teilweisen Abbruch oder
anderweitige Beschiddigung unbeniitzbar ge-
worden ist;

2. wenn es sich in feuergefihrlichem Zustande
befindet ;

3. wenn Bauart oder mangelhafter Unterhalt
die Beschidigung durch ein Naturereignis
wesentlich begiinstigt ;

4. wenn der Eigentiimer die Schutz- oder Lisch-
einrichtungen, zu deren Beschaffung er durch
staatliche Vorschriften verpflichtet ist, trotz
einer von der kompetenten Staatsstelle unter
Androhung der Folgen erlassenen Auffor-
derung nicht erstellt oder anschafft, oder
die Zahlung der ihm auferlegten Beitrige
verweigert.

Wenn auf dem Gebdude Grundpfandrechte,
Grundlasten, Nutzniessungs- oder Wohnrechte la-
sten, so miissen die Gldubiger oder Berechtigten
von der Einstellung des Gebdudes benachrichtigt
werden. Der Anstalt steht es frei, eine Benach-
richtigung derselben schon bei der Einleitung des
Verfahrens vorzunehmen. Die Einstellung des Ge-
biudes gibt dem Grundpfand- und Grundlast-
gliubiger das Recht, das Kapital zu kiindigen und
hat iiberdies die in den Art. 65 und 87 angegebene
Wirkung.

Sind bei Neubauten die Feuerpolizeivorschrif-
ten nicht befolgt worden, so kann die Aufnahme
in die Versicherung verweigert werden.

-

'Schlussabstimmung.

Fiir Annahme des Gesetzesentwurfes: Einstimmigkeit.

Priisident. Der Regierungsrat teilt uns durch ein
Schreiben mit, dass er dem Grossen Rat den Entwurf
zu einem Gesetz und beziiglichen Dekret iiber die Re-
gelung des Verkehrs mit Motorfahrzeugen vorlegen
werde, und ersucht den Grossen Rat um Ernennung
einer Kommission zur Vorberatung dieses Entwurfes.
Da es nun lingere Zeit gehen wird, bis wieder eine
Session stattfindet, wird es gut sein, diese Kommis-
sion jetzt zu bezeichnen. Da unser Bureau ohnehin
eine Sitzung abhalten muss, kdnnte es diese Wahl be-
sorgen. In Anbetracht der Wichtigkeit der Angelegen-
heit sollte man eine 15-gliedrige Kommission wiihlen.
(Zustimmung.)

Schluss der Sitzung um 12 Uhr.

Der Redakteur:
Vollenweider.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil.
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Funfte Sitzung.

Donnerstag den 19. Mai 1927,
nachmittags 21/, Uhr.

Vorsitzender: Prisident Gnigi.

Der Namensaufruf verzeigt 188 anwesende
Mitglieder. Abwesend sind 36 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Ackermann, Berger, Beut-
ler, Diirr, Egger, Gerber, Giorgio, Gokeler, Grimm,
Indermiihle (Thierachern), Jobin, Jossi, Keller, Krebs,
Lardon, Mosimann, Miilchi, Miiller (Aeschi), Périat,
Reinmann, Reist, Wiithrich; ohne Entschuldigung
abwesend sind die Herren: Arni, Bangerter, Bratschi
(Reconvilier), Bueche, Choulat, Gobat, Leuenberger,
Luterbacher, Liithi, Maitre, Monnier (Tramelan),
Raaflaub, Schlappach, Schlumpf.

Fingelangt ist folgende

Interpellation :

Ist der Regierungsrat in der Lage, Auskunft zu er-
teilen iiber die Vorgéinge in der bernischen Ziindholz-
Industrie? Insbesondere kann der Regierungsrat Auf-
schluss geben iiber das in der Ziindholz-Industrie ge-
troffene Abkommen betreffend Stillegung einzelner Be-
triebe und die Verhandlungen mit dem Schwedentrust,
ganz besonders iiber die Wirkungen dieser Abkommen

1. auf die kiinftige Preisgestaltung,

2. auf das Schicksal der in der bernischen Ziind-
holz-Industrie beschiftigten Arbeiter und Arbeite-
rinnen?

Bern, den 19. Mai 1927.
Biitikofer
und 25 Mitunterzeichner.

Tagesordnungs:

Antwort des Regieruugsrates auf die einfache
Anfrage Schlappach.

(Siehe Seite 167 hievor.)

Priisident. Die Antwort ist ziemlich umfangreich;
ich beantrage, von deren Verlesung Umgang zu neh-
men und das Schriftstiick auf dem Kanzleitisch nieder-
zulegen. (Zustimmung.)

Diese Antwort hat folgenden Wortlaut:
1927. 04
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1. ... & accélérer par des moyens appropriés I'é-
laboration des réglements communaux pour des
caisses publiques d’assurance-chomage.

Das kantonale Arbeitsamt hat auf unsere Veranlas-
sung hin schon im Juni 1926, also wenige Tage nach
Inkrafttreten unseres Gesetzes vom 9. Mai 1926 be-
treffend die Beitragsleistung an die Arbeitslosenkassen,
ein erstes « Normalreglement fiir eine offentliche Ar-
beitslosenkasse » ausgearbeitet.

Dieses Normalreglement, von dem das eidgendssi-
sche Arbeitsamt sagte, es bilde eine praktische Weg-
leitung fiir alle Gemeindebehdrden, und vereinfache
nicht nur die Priifung und Genehmigung von Kassen-
reglementen, sondern férdere auch erheblich die Griin-
dung gut fundierter Gemeindearbeitslosenkassen, wird
den Gemeindebehorden auf Verlangen zugestellt.

Dass unser Normalreglement den Bediirfnissen un-
serer Gemeinden entspricht, geht daraus hervor, dass
die meisten bernischen Gemeinden, die bis anher eine
offentliche Arbeitslosenkasse (Gemeindearbeitslosen-
kasse) errichtet haben, unser Normalreglement ganz
oder nur mit geringen Abidnderungen als Statuten iiber-
nommen haben.

. Die Entwicklung der Arbeitslosenversicherung auf
offentlich-rechtlicher Grundlage macht denn auch in
unserm Kanton Fortschritte. Bis Ende April dieses
Jahres hat der Regierungsrat, auf unsern Antrag hin,
acht offentliche Arbeitslosenkassen anerkannt.

Da sich an die stadtbernische Arbeitslosenkasse
noch 15 wumliegende Landgemeinden angeschlossen
haben ist heute den Arbeitnehmern von 24 bernischen
Gemeinden Gelegenheit geboten, sich bei einer dffent-
lichen Arbeitslosenkasse gegen die wirtschaftlichen
Folgen von Arbeitslosigkeit zu versichern. Wie wir
auch in unserm Verwaltungsbericht fiir das Jahr 1926
ausfithren, ist die Moglichkeit, sich bei einer offent-
lichen Arbeitslosenkasse zu versichern, insbesondere
fiir diejenigen Arbeiter von Bedeutung, die sich keiner
privaten Arbeitslosenkasse anschliessen konnen oder
wollen, und keine Gelegenheit haben, einer privaten
paritidtischen Arbeitslosenkasse (Betriebsarbeitslosen-
kasse) beizutreten.

Daneben befassen sich heute noch eine grosse Zahl
weiterer Gemeinden, ja sogar ganze Amtsbezirke, mit
der Errichtung von offentlichen Arbeitslosenkassen.

Unserm Arbeitsamt gehen denn auch bestindig An-
fragen und Ansuchen um Beistand durch Rat und Tat,
wie z. B. Ausarbeitung von Statutenentwiirfen, Abord-
nung von Beamten unseres Amtes zu Statutenberatun-
gen im Schosse der Gemeindebehorden, Abhalten von
Vortrigen, die iiber das gesamte Gebiet der Arbeits-
losenversicherung orientieren sollen, oder zur Ver-
fligungsstellung von Vortragsmaterial zu.

Sowohl unsere Direktion wie auch unser Arbeitsamt
waren von allem Anfang an bestrebt, alle Anfragen so
ausfithrlich wie moglich zu beantworten, und den Ge-
meindebehérden so weit wie irgend moglich beizu-
stehen.

Wir mochten nicht unterlassen, festzustellen, dass
sich diese Unterstiitzung durch unsere Direktion und
durch unser Arbeitsamt nicht nur auf Gemeinden, die
sich mit der Errichtung von 6ffentlichen Arbeitslosen-
kassen befassen, oder solche Kassen bereits errichtet
haben, beschrinkt, sondern dass wir ebenso tatkriftig
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denjenigen Organisationen beistehen, die private Ar-
beitslosenkassen errichtet haben, oder sich mit der
Absicht tragen, solche zu errichten.

Nur wird hier unsere Mithilfe viel weniger verlangt,
weil die meisten Arbeitnehmer-Organisationen schon
seit Jahren ihre eigenen Arbeitslosenkassen besitzen,
und selber iiber grosse Erfahrungen auf dem Gebiete
der Arbeitslosenversicherung verfiigen.

Bei privaten, einseitigen Arbeitslosenkassen, wie
dies z. B. die Arbeitslosenkassen der Gewerkschaften
sind, kommt heute nur noch hie und da ein Ausbau
dieser Fiirsorgeeinrichtung in Frage.

2. ... favoriser I'établissement des dits réglements
par le moyen de circulaires explicatives aux
communes, sous le contrdle de 1'Office cantonal
du travail.

Diese Frage wird zum grossten Teil durch die Be-
antwortung von Frage 1 erledigt.

Eine weitergehende Forderung der Griindung von
Offentlichen Arbeitslosenkassen, als wie wir sie in der
Beantwortung von Frage 1 festgelegt haben, scheint
uns nicht zweckmiissig zu sein. Auf keinen Fall diir-
fen unsere Bestrebungen in der Arbeitslosenversiche-
rung dahin gehen, einseitig nur die Errichtung von
offentlichen Arbeitslosenkassen zu fordern. Die Ver-
mutung konnte dann sehr nahe liegen, dass wir mit-
helfen wiirden, die Entstehung von Konkurrenzgebil-
den gegeniiber den privaten Arbeitslosenkassen zu be-
giinstigen und das liegt nicht in unserer Absicht.

3. ... si le Conseil-exécutif admet que les com-
munes ont la compétence de déclarer obliga-
toire pour toute personne travaillant dans une
usine ou entreprise similaire l'affiliation & la
caisse communale de chomage.

Zur Beantwortung dieser Frage, die wir schon vor
ciniger Zeit mit der kantonalen Justizdirektion ein-
gehend besprochen, miissen wir etwas weiter aus-
holen.

Die von den Kantonen auf Grund des Bundes-
gesetzes iiber die Beitragsleistungen an die. Arbeits-
losenversicherung vom 17. Oktober 1924 getroffenen
gesetzgeberischen Massnahmen zum Schutze der ar-
beitenden Bevolkerung vor den wirtschaftlichen Fol-
gen der Arbeitslosigkeit lassen sich in drei Gruppen
einteilen.

Die erste Gruppe umfasst diejenigen Kantone, die
— wenigstens fiir einen Teil der Bevilkerung — den
Versicherungszwang gegen die Arbeitslosigkeit einge-
fithrt haben.

Vom Versicherungszwang ausgeschlossen sind in
der Regel:

a) die Beamten, Angestellten ynd festangestellten Ar-
beiter der Verwaltungep und Betriebe des Bundes,
des Kantons und der Gemeinden;

b) das festangestellte Personal der staatlich konzes-
sionierten Transportanstalten;

¢) die weiblichen hauswirtschaftlichen Angestellten;

d) die minnlichen und weiblichen Angestellten in
der Landwirtschaft;

e) die Heimarbeiter, deren Heimarbeit zeitlich unter
einem gewissen Hochstansatz und deren Verdienst
unter einem gewissen Betrag bleiben;

f) die Lehrlinge, deren Lohneinkommen unter einem
gewissen Ansatz bleiben;
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g) die unselbstindig erwerbstitigen Personen, deren
regelmiissiges Einkommen aus Erwerb und Ver-
mogen einen gewissen Betrag iiberschreitet.

Vielfach ist auch vorgesehen, weitere Personen-
gruppen von der Versicherungspflicht zu befreien,
wenn die Versicherung entbehrlich oder schwer durch-
fithrbar erscheint.

Die von der Versicherungspflicht entbundenen Per-
sonen konnen sich jedoch freiwillig bei einer Arbeits-
losenkasse versichern lassen, wenn sie die statutari-
schen Aufnahmebedingungen (Mindestalter, Arbeits-
fahigkeit usw.) erfillen.

Die zweite Gruppe umfasst diejenigen Kantone, die
sich auf die Subventionierung der Arbeitslosenkassen
beschrinken, dagegen in ihren gesetzlichen Erlassen,
die diese Subventionierung regeln, den Gemeinden
ihres Gebietes das Recht einrdumen, das Obligatorium
in der Arbeitslosenversicherung einzufithren und of-
fentliche Arbeitslosenkassen zu errichten.

So legt z. B. der ziircherische Gesetzesentwurf vom
22. Dezember 1926 iiber die Arbeitslosenversicherung
folgendes fest:

§ 2. Die politischen Gemeinden sind befugt, die
Arbeitslosenversicherung fiir einzelne Berufe
oder fiir alle Versicherungsfihigen bis zu
einer bestimmten Einkommensgrenze obli-
gatorisch zu erklidren, und

§ 17, Abs. 2. Gemeinden, welche in Anwendung
von § 2 die Arbeitslosenversicherung obliga-
torisch erklaren, sind verpflichtet, im Be-
diirfnisfall offentliche Kassen einzurichten.

Die dritte Gruppe bilden die Kantone mit den rei-
nen Subventionsgesetzen, die weder gegeniiber den Ge-
meinden noch den Kassen irgendeinen Zwang aus-
ithen. Sie stellen lediglich einige Bedingungen auf,
von deren Erfiillung die Beitragsleistung an die Ar-
beitslosenkassen abhiingig gemacht wird. Zu diesen
Kantonen zidhlt auch unser Kanton mit seinem Gesetz
vom 9. Mai 1926 betreffend die Beitragsleistung an die
Arbeitslosenkassen.

Die Frage von Herrn Grossrat Schlappach geht nun
dahin, ob auch den bernischen politischen Gemeinden
die Befugnis zustehe, den Versicherungszwang in Be-
zug auf die Versicherung gegen Arbeitslosigkeit ein-
zufithren, und zwar in dem Sinne, dass alle Arbeit-
nehmer, die in einer Fabrik oder einem #dhnlichen Be-
trieb arbeiten, verpflichtet werden konnen, sich der
Gemeindearbeitslosenkasse anzuschliessen.

Ob sich dieses Obligatorium zum Anschluss an die
Gemeindearbeitslosenkasse auch auf diejenigen Arbeit-
nehmer, die bereits einer privaten Arbeitslosenkasse
angehoren, ausdehnen soll, geht aus der vorliegenden
Anfrage von Herrn Grossrat Schlappach nicht hervor.
Wir denken jedoch nicht.

Wir stellen vorerst fest, dass weder das Bundes-
gesetz vom 17. Oktober 1924, noch unser bernisches
Gesetz vom 9. Mai 1926, die beide die Beitragsleistung
an die Arbeitslosenkassen regeln, die Frage des Ver-
sicherungszwanges in irgend einer Weise behandeln.
Vor allem, und das ist von ziemlicher Bedeutung, wird
die Einfithrung des Versicherungszwanges von keinem
dieser Gesetze ausgeschlossen.

Ebenso sind uns keine andern verfassungsrecht-
lichen oder gesetzlichen Bestimmungen bekannt, die
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die Einfilhrung des- Versncherungszwanges durch die
Gemeinden verbieten.

Es ist nun zu priifen, ob die Gememden, gestiitzt
auf die in Art. 2, Ziffer 3 des Gemeindegesetzes um-
schriebene Autonomie, berechtigt sind, ein Obligato-
rium in der Arbeitslosenversicherung einzufiihren.

Art. 2, Ziffer 3 des Gemeindegesetzes lautet:
«Der Gemeinde steht zu:

3. Die Durchfithrung von Aufgaben, welche die
Gemeinde im Interesse der dffentlichen Wohl-
fahrt durch ihre Reglemente oder Beschliisse
in den Bereich ihrer Wirksamkeit zieht. »

Es unterliegt nun sicherlich keinem Zweifel, dass
auch die Arbeitslosenversicherung eine Aufgabe dar-
stellt, welche die Gemeinde, gestiitzt auf die oben er-
wahnte Vorschrift, in den Bereich ihrer Wirksamkeit
ziehen kann.

Nun ist allerdings in der Praxis die Gemeindeauto-
nomie nie schrankenlos anerkannt worden. Fiir alle
wichtigeren Aufgaben, die der Staat den Gemeinden
zur freiwilligen Uebernahme iiberlassen hat, wurden
stets allgemeine Richtlinien fiir die Durchfiihrung er-
lassen und auch die Grenzen der Autonomie durch
Gesetz oder Dekret umschrieben. Wir denken hier an
die Krankenversicherung, an die Jugendfiirsorge usw.
Grundsitzlich ist also zu sagen, dass die Gemeinde-
autonomie den Gemeinden keine Befugnis zu schran-
kenlosen Eingriffen in die Privatsphire des einzelnen
Biirgers gibt. Die Freiheit des Biirgers darf auch in der
Arbeitslosenversicherung nicht allzu stark beschrinkt
werden.

Ein solcher ungebiihrlicher Eingriff wire nun zwei-
fellos die Ausdehnung des Versicherungszwanges auf
alle arbeitenden Biirger ciner Gemeinde. Soweit will
nun allerdings Herr Grossrat Schlappach nicht gehen,
sondern seine Frage geht, wie eingangs erwihnt, nur
dahin, ob die in einer Fabrik oder in einem &hnlichen
Betriebe beschiftigten Arbeiter gehalten werden kon-
nen, sich der Gemeindearbeitslosenkasse anzuschlies-
sen.

Der Versicherungszwang wiirde sich also nur auf
eine gewisse Berufs- und Personenkategorie ausdehnen.

Wir sind nun der Auffassung, dass die grundsitz-
liche Einfithrung des Verswherungszwa.nges fiir be-
stimmte Berufs- und Personenkategorien, wie z. B. fiir
die Arbeiter und Arbeiterinnen von Fabriken und &hn-
lichen Betrieben, sehr wohl zulidssig ist.

Als Korrektiv fiir die Einfithrung eines solchen
Obligatoriums wiirde sich immer Art. 4 unseres Ge-
setzes vom 9. Mai 1926 betreffend die Beitragsleistung
an die Arbeitslosenkassen auswirken, der festlegt, dass
der Regierungsrat iber die Beitragsberechtigung einer
Arbeitslosenkasse, die Hohe des jdhrlichen Staatsbei-
trages und die daran zu kniipfenden Bedingungen ent-
scheidet.

Diese Bestimmung bedingt, dass die Reglemente
und Statuten von Arbeitslosenkassen dem Regierungs-
rat des Kantons Bern zur Anerkennung zu unterbreiten
sind.

Bei der Priifung dieser Statuten oder Reglemente
wiirde dann wieder der Regierungsrat entscheiden, ob
ein allfilliges Versicherungsobligatorium nicht allzu
sehr die Freiheit des einzelnen Biirgers beemtrachtlgen
wiirde.
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Sollte dies der [Fall sein, so wiirde sich der Regic-
rungsrat erneut vorbehalten, den Umfang des Ver-
sicherungszwanges zu umschreiben und auch allfillige
Vorschriften zu erlassen, die fiir die richtige Anwen-
dung der Zwangsversicherung notwendig erscheinen.

Auf keinen Fall diirfte aber die Einfiihrung des
Versicherungszwanges dahin fiihren, die Versicherung
miisse ausschliesslich bei der Gemeindearbeitslosen-
kasse erfolgen.

Die Wahl der Kasse miisste immer freigestellt blei-
ben, und es miisste auch angenommen werden, dass
diejenigen Arbeiter, die sich bereits bei einer privaten
Arbeitslosenkasse gegen die wirtschaftlichen Folgen
von Arbeitslosigkeit versicherten, dem Versicherungs-
zwang Geniige geleistet haben.

Dagegen kénnte die Gemeinde eine bestimmte Frist
festsetzen, innert der sich alle versicherungspflich-
tigen Arbeiter einer Arbeitslosenkasse anschliessen
miissten.

Wiirde diese Frist unbeniitzt verstreichen, so konn-
ten dann die siumigen versicherungspflichtigen Per-
sonen zwangsliufig der Gemeindearbeitslosenkasse an-
geschlossen werden.

4. Le Conseil-exécutif estime-t-il, enfin, que si la
subvention communale en faveur d’'une caisse
publique est supérieure au minimum de 109/,
prévu a l'art. 5, alinéa 1 de la loi, cette aug-
mentation de subvention doive également étre
versée & d’autres caisses subventionnées par le
canton, lors méme que ces caisses sont de na-
ture privée?

Der Art. 5, Abs. 1, unseres Gesetzes lautet:

« An jede Kasse, fiir welche die Berechtigung
auf den kantonalen Beitrag anerkannt ist, hat
die Wohnsitzgemeinde ebenfalls einen Beitrag
von mindestens 109/, an die gemdss Statuten
ausbezahlten Taggelder zu leisten. »

Die Gemeinden konnen nach dieser Bestimmung,
die klar ist und an die wir uns halten miissen, nicht
verpflichtet werden, an private Kassen mehr als das
vorgeschriebene Minimum von 109/, zu leisten.

Da aber die privaten Arbeitslosenkassen, und zwar
inshesondere die der Gewerkschaften, zweifellos einer-
seits wichtige Triger der in unserm Kanton gesetzlich
geregelten Arbeitslosenversicherung sind, anderseits
wihrend der Krisenzeit und noch heute den Staat in
seiner Fiirsorgetitigkeit fiir die Arbeitslosen fiithlbar
entlastet haben und noch entlasten, wiirden wir es

ausserordentlich begriissen, wenn die Gemeinden iber

dieses gesetzliche Minimum von 109/, gehen wiirden.

Wohl aus den gleichen Erwigungen heraus haben
denn auch bereits mehrere Gemeinden eine hohere
Subventionierung der privaten Arbeitslosenkassen be-
schlossen, als es unser Gesetz vorschreibt.

So leisten die Gemeinden Bern, Biel, Briigg und
Herzogenbuchsee an die privaten Arbeitslosenkassen
200/,, wihrend die Gemeinde Bévilard 159/, und die
Gemeinde Nidau 259/, an die von privaten Arbeits-
losenkassen ausgerichteten Taggelder iibernehmen.

Die Mehrleistung der Gemeinde Herzogenbuchsece
ist vorlaufig auf das Jahr 1927 befristet.

Ebenso hat sich die Gemeinde Miinchenbuchsee auf
ein Gesuch hin einverstanden erklirt, der Arbeitslosen-
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kasse des Bau- und Holzarbeiterverbandes der Schweiz
bis 1. Mai 1927 einen Beitrag von 200/, an die von
dieser Kasse ausgerichteten Taggelder zu leisten.

Der Direktor des Innern:
Joss.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 19. Mai 1927.

Test. Der Stellvertreter des Staatsschreibers:

Brechbiihler.

Beschluss betreffend die Hauptrevision des Wirtschafts-
planes iiber die Staatswaldungen.

(Siehe Nr. 13 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Gemdiss Beschluss des Grossen Rates hat
alle 20 Jahre eine Hauptrevision und alle 10 Jahre
eine Zwischenrevision des Wirtschaftsplanes iiber die
Staatswaldungen stattzufinden zum Zwecke der Fest-
stellung, wie hoch der jihrliche Abgabesatz sein darf.
Der erste Wirtschaftsplan iiber die Staatswaldungen
im Kanton Bern ist im Jahre 1865 aufgenommen wor-
den. Die letzte Hauptrevision hat im Jahre 1905 statt-
gefunden; die letzte Zwischenrevision im Jahre 1916.
Ich mochte in kurzen Ziigen die wichtigsten Ergeb-
nisse der diesmaligen Revision dem Grossen Rate zur
Kenntnis bringen, wobei ich auf den ziemlich ein-
lisslichen Vortrag der Forstdirektion an den Regie-
rungsrat zuhanden des Grossen Rates hinweise.

Zunichst ist festzustellen, dass man allgemein vom
Kahlschlagbetrieb abgekommen ist und iiberall in un-
seren Staats- und Korporationswaldungen den Plenter-
betrieb einfiihrt, indem die Erfahrung und die genauen
Beobachtungen der eidgendssischen Versuchsanstalt
ergeben haben, dass mit diesem System entschieden
hohere Holzertrige herausgewirtschaftet werden kon-
nen. Ich stelle zweitens fest, dass der Abgabesatz in
den letzten 10 Jahren um etwa 25,000 Festmeter in
der Hauptnutzung und 53,000 Festmeter in der Zwi-
schennutzung tiberschritten worden ist. Diese Ueber-
schreitung ist zum guten Teil nicht gewollt; sie ist
bedingt durch Windfall und Schneedruck. Trotzdem
wir eine Ueberschreitung haben, konnen Sie kon-
statieren, dass eine ziemlich starke Zunahme des Holz-
vorrates stattgefunden hat. Zuniichst verweise ich auf
die Tabelle auf Seite 2, die iiber Arealfliche und
Grundsteuerschatzung Aufschluss gibt. Sie sehen, dass
der Staatsbesitz im Jahre 1865 10,000 ha betrug,
heute 13,300 ha. Der Zuwachs ist in der Hauptsache
auf Aufforstungen zuriickzufithren. Die Aufforstungen,
die man namentlich im Honegg-Gebiet zur Beruhigung
des Rothenbaches, der Zulg und der Emme, sowie
im Giirbegebiet gemacht hat, weisen eine bedeutende
Fliche auf. So z. B. sind an der Gurnigelkette allein
ungefihr 1000 ha aufgeforstet worden. In einem Ver-
zeichnis sind die wesentlichen Erwerbungen der letz-
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ten 10 Jahre aufgefiihrt. Sie geben zu weiteren Be-
merkungen nicht Anlass. Dagegen méchte ich darauf
hinweisen, dass die Grundsteuerschatzung in den ein-
zelnen Perioden gewaltig zugenommen hat. 1865 be-
trug sie rund 900 Fr. pro Hektare, nach der letzten
Schatzung vom Jahre 1923 rund 2000 Fr. Was hier
gilt von den Staatswaldungen, gilt natiirlich im gros-
sen und ganzen auch von den landwirtschaftlichen
Liegenschaften.

Was nun die Rendite anbetrifft, so sieht man, dass
bei der Grundsteuerschatzung von 16,5 Millionen, wie
sie im Jahre 1906 gewesen ist, die Rendite der Staats-
waldungen in den letzten 10 Jahren 6,30/, betragen
hat, nach Abzug aller Kosten, was eine durchaus giin-
stige Verzinsung darstellt. Die Kriegsjahre haben da
wacker mitgeholfen. Nachdem nun die Grundsteuer-
schatzung auf 25 Millionen erhéht worden ist, kann
die Rendite nicht entsprechend zunehmen, denn die
Baume wachsen deswegen nicht schneller. Es wird
jahrlich etwa eine Million Reinertrag herausgewirt-
schaftet. Eine sehr wichtige Tatsache ist die, dass der
Holzvorrat zugenommen hat, und zwar aus zwei Griin-
den. Erstens einmal haben wir mehr Fliche, und
zweitens haben wir grosse Aufforstungsflichen, die
vor 20 oder 10 Jahren sozusagen keinen nennenswerten
Holzvorrat gehabt haben und die nun ins Durch-
forstungsalter kommen und nach und nach Ertrige
liefern. Der Holzvorrat hat auch deshalb zugenommen,
weil man diesmal die Erhebungen eingehender ge-
macht hat. Daraus sieht man, dass der Jungwuchs
110/, ausmacht, Lattenholz 24 9/,, Bauholz 310/,, Sag-
holz zirka 220/), Starkholz iiber 52 cm Brustdurch-
messer 120/,. Wie stimmt nun das zusammen, dass
wir auf der einen Seite eine Uebernutzung von 78,000
Kubikmeter haben, auf der andern Seite eine Zunahme
des voraussichtlichen Vorrates um 670,000 Kubik-
meter? Das rithrt davon her, weil wir eben noch eine
sehr grosse Fliche von Jungwald haben, wo die Holz-
nutzung sehr gering ist, wo nun aber nach und nach
ein stirkeres Wachstum eintritt. Sie sehen aus der Ta-
belle, dass im Oberland der Vorrat pro Hektare von
183 auf 238, im Mittelland von 216 auf 258 m3 ge-
stiegen ist, wihrend im Jura eine kleine Verminderung
stattgefunden hat. Das riihrt davon her, weil wir im
Jura keine Jungwaldungen haben, aber noch viel
gleichaltrige Holzbestdnde, die infolge des Kahlschlag-
betriebes vor 50, 80 und 100 Jahren entstanden sind.
Da kommt es nun vor, dass man den Wald stirker
nutzen muss durch den Plenterbetrieb, damit man
eine natiirliche Verjingung herbeifithren kann. Auf
diese natiirliche Verjiingung legen wir grosses Ge-
wicht. Sie ist viel besser als die kiinstliche An-
pflanzung. Wir miissen dennoch Waldbaumschulen
unterhalten, um Ausbesserungen vorzunehmen, bei-
spielsweise um in reine Rottannenbestinde Buchen
oder Weisstannen zu bringen.

Nun méchte ich darauf hinweisen, dass die Staats-
forstverwaltung in einem Punkte nicht den Anforde-
rungen der modernen Forsttechnik entspricht. Der
Vorrat an Holz, trotzdem wir zugeben miissen, dass
die Staatswaldungen im allgemeinen sehr gut aus-
sehen, ist zu wenig gross, um wirklich den grossten
jahrlichen Zuwachs zu erzielen, der bei uns zwischen
10—12m3 pro Hektare in den tieferen Lagen anwach-
sen kann, in den Hoéhenlagen aber nur 3 m3 betrigt.
Nun lehrt die Erfahrung, und die Versuche bestitigen
es, dass eigentlich der grosste Zuwachs pro Hektare

217

stattfindet bei einem Holzvorrat von zirka 300—350
Festmeter. Der Zuwachs ist viel grosser, wenn man
iltere, mittlere und jiingere Biume hat, als wenn der
Bestand ein gleichaltriger ist. Was unserem Wald
noch fehlt, und was noch verbessert werden muss,
ist das, dass wir heute noch einen zu grossen Anfall
von Brennholz und von geringerem Bauholz und auf
der andern Seite einen zu kleinen Vorrat von Altholz
haben. Erst wenn der Vorrat da ist, kann jihrlich so
und soviel Altholz herausgenommen werden und wir
haben die beste Ausniitzung des Luftraumes und des
Bodens. Unsere Tendenz muss dahin gehen, moglichst
wertvolle Sortimente zu erzielen. Die Erfahrung lehrt
auch, dass Holz von guter Qualitit immer zu verhilt-
nismissig guten Preisen abgesetzt werden kann und
hiefiir auch eine gute Nachfrage vorhanden ist. Man
kann sagen, dass wir im Durchschnitt den Holzvorrat,
der das grosste Wachstum ermdoglicht, in unseren
Staatswaldungen nicht haben, trotzdem im grossen
und ganzen behauptet werden darf, dass die Staats-
waldungen gut aussehen und gut bewirtschaftet sind.
Das ist ein Fingerzeig auch fiir die Korporations- und
Privatwaldungen, dass man den grdssten Zuwachs hat,
wenn Bidume aller moglichen Altersstufen da sind,
und namentlich ein gewisser Vorrat von grossen Béu-
men und grossen Kronen.

Auf Tabelle 5 ist der Bruttoerlds, die Riist- und
Transportkosten und der Nettoerlos enthalten. Sie
sehen da, wie sehr diese Dinge Schwankungen unter-
worfen sind. Im Jahre 1906 betrug der Bruttoerlos fiir
Brennholz 14 Fr., fiir Bauholz 24 Fr. 50, der Durch-
schnittserlos 18 Fr. 50, die Riistkosten im Durch-
schnitt 3 Fr. Nehmen wir nun das Jahr 1919, wo ein
Rekord in bezug auf Holzpreise erreicht wurde, so
haben wir dort: Brennholz 31 Fr., Bauholz 74 Fr., mit
einem Durchschnitt von 47 Fr. Die Riistlohne sind um
‘das Dreieinhalbfache gestiegen beim Brennholz und
stark um das Doppelte beim Bauholz. Von jenem Jahre
an sind die Holzpreise langsam zuriickgegangen, aber
lange nicht in gleichem Verhiltnis sind die Riist-
kosten und Transportkosten gesunken, indem die Ar-
beitslohne ja nur eine bescheidene Verminderung er-
fahren haben.

Nun ist das Ergebnis des Wirtschaftsplanes das,
dass wir unsere Hauptnutzung, die bis dahin 48,700
Kubikmeter pro Hektare betragen hat, unbedenklich
um 5000 m3 erhdhen diirfen, dass aber dann die Zwi-
schennutzung eine erhebliche Reduktion erfahren soll.
Wir haben wihrend des Krieges sehr intensiv durch-
forstet, wir haben sehr viel Brennholz liefern miissen,
und haben die Preissituation ausgeniitzt, wie es iiber-
haupt die Tendenz der Staatsforstverwaltung ist, in
Jahren mit guten Holzpreisen mehr zu schlagen, in
Jahren mit sinkenden Preisen weniger. Wir schlagen
also eine Erhohung der Hauptnutzung um 5000 und
eine Erniedrigung der Zwischennutzung um 7000 m3
vor. Allein die 5000 m3 in der Hauptnutzung, die in
der Hauptsache Bau- und Sagholz bringen, sind mehr
wert als die 7000 m3 in der Zwischennutzung in Form
von Brennholz.

Nun einige Bemerkungen iiber das Rechnungs-
wesen der Forstdirektion. Der gesamte Holzerlds
kommt in den sogenannten Konto-Korrent der Forst-
direktion. An die Staatskasse wird jihrlich abgefiihrt
der Durchschnittspreis der letzten 10 Jahre, multipli-
ziert mit dem Abgabesatz. Wenn die Preise steigen,
entstehen Ueberschiisse, die in den Konto - Korrent
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gehen, und wenn die Preise sinken, fithren wir effektiv
an die Staatskasse mehr ab, als dem wirklichen Ertrag
des betreffenden Jahres entspricht. Ich mache auf die
Tabelle auf Seite 10 aufmerksam, wo Sie die gewal-
tigen Schwankungen im Ertrag sehen. Im Jahre 1905/
1906 hatten wir einen Rohertrag von 679,000 Fr., im
Jahre 1916/1917 einen solchen von 1,770,000 Fr., wo-
von 817,000 Fr. an die Staatskasse abgeliefert wurden.
Im Jahre 1919, bei einem Rohertrag von rund 2,5 Mil-
lionen, betrug die Ablieferung an die Staatskasse
968,000 Fr. Weiter unten sehen Sie, wie die Verhilt-
nisse sich dndern. Im Jahre 1921, wo die Holzpreise
den kolossalen Sturz erfahren haben, haben wir sozu-
sagen nichts geschlagen, um den Markt nicht zu be-
lasten. Der Rohertrag betrug nur 392,000 Fr.; an die
Staatskasse haben wir aber 953,000 Fr. abgeliefert.
Im letzten Jahre 1924/1925 war der Ertrag nach Wirt-
schaftsplan 944,000 Fr., widhrend wir 1,2 Millionen
abgeliefert haben. Bis zum Jahre 1930 sind wir nun
sehr stark' belastet durch die hohen Holzpreise der
Jahre 1918—1921. In den néchsten Jahren werden die
Ablieferungen an die Staatskasse wesentlich grdsser
sein als die Einnahmen aus dem Holz, und um an die
Staatskasse moglichst gleichmissige Ertrignisse ab-
liefern zu konnen, ist eben dieser Konto-Korrent ge-
schaffen worden.

Nun einige wenige Bemerkungen iiber die soge-
nannte Forstreserve, iiber welche immer noch un-
richtige Ansichten herrschen. Sie sehen, dass die
Forstreserve heute 1,565 Millionen betrigt, wihrend sie
effektiv 4,732 Millionen betragen sollte. Das riihrt da-
von her, weil eben zu gewissen Zeiten fiir gewisse
Zwecke Entnahmen aus der Forstreserve stattgefunden
haben. Auf Seite 10 unten sehen Sie den Reinertrag
nach dem Wirtschaftsbuch mit 21 Millionen und die
Ablieferung an die Staatskasse mit 16,2 Millionen. Die
Differenz von 4,7 Millionen rund ergibt die Forst-
reserve. Wenn man immer zufahren wiirde, wiirde die
Forstreserve sich nach und nach ausgleichen. Es ist
unrichtig, wenn man meint, man kdénne der Forst-
reserve ohne weiteres Geld entnehmen. Das kann sich
richen, indem dann eines schonen Morgens die Forst-
verwaltung nicht mehr imstande ist, an die Staatskasse
das abzuliefern, was eigentlich nach Grossratsbe-
schluss abgeliefert werden sollte. Deshalb sind wir
der Meinung, dass den Entnahmen aus der Forst-
reserve Einhalt getan werden sollte. Der heutige Be-
stand wird nicht geniigen, um die hohen Ablieferungen
bis zum Jahre 1930 ausfiihren zu konnen. Vom Jahre
1930 an nimmt der zehnjihrige Durchschnitt ab, weil
dann die billigeren Jahre stirker in Berechnung fallen.

Ich mochte beantragen, Sie mochten auf den Be-
schlussesentwurf in bezug auf die Hauptrevision des
Wirtschaftsplanes eintreten. Wir werden in der Detail-
beratung {iber die einzelnen Bestimmungen noch ganz
kurz referieren. Zu jeder weiteren Auskunft bin ich
ohne weiteres bereit. Ich modchte nur noch bemerken,
dass in den Kontokorrent einerseits die Einnahmen
kommen, wihrend ihm anderseits auch die Ausgaben
fir Riistkosten, Wegbauten usw. entnommen werden.

Schmutz, Priasident der Staatswirtschaftskommis-
sion. Ich mochte den Ausfithrungen des Herrn Forst-
direktors nur einige allgemeine Betrachtungen bei-
fiigen. Die Staatswirtschaftskommission hat sich mit
der Angelegenheit auf Wunsch der Regierung befasst,
wie es schon frither Aufgabe dieser Kommission war,
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dieses Geschift zu iberprifen. Die Kommission hat
die Prifung hauptsichlich nach zwei Richtungen aus-
gedehnt. In erster Linie suchte sie sich zu iiberzeugen,
ob nach dem neuen Wirtschaftsplan eine gute Pflege
und auch die ndtige Schonung des Waldes erreicht
wird, ob mit seiner Hilfe auch in qualitativer Hinsicht
ein Bestand erreicht wird, der zu moglichst hohen
Holzquantititen fithrt. Weiter musste man schauen,
ob die allgemeinen Staatsinteressen dabei zur Geltung
kommen. Die Interessen der Staatsverwaltung und der
Staatskasse verlangen, dass eine angemessene Ver-
zinsung des im Staatswald investierten Kapitals im
Grundsteuerschatzungswert von 25 Millionen garan-
tiert werde. Soweit wir Gelegenheit gehabt haben,
Staatswaldungen zu sehen, kénnen wir bestitigen, dass
die Bestinde iiberall sehr schon sind und dass die Be-
wirtschaftung eine den heutigen Anschauungen ent-
sprechende ist. Es darf gesagt werden, dass alle die-
jenigen Stiicke der Staatswaldungen, die schon lange
Zeit im Besitz des Staates sind, den privaten Wald-
besitzern der Umgebung als Muster und nachahmens-
wertes Beispiel fiir die Bewirtschaftung dienen kdn-
nen. Die mustergiiltige Bewirtschaftung unserer Staats-
waldungen hat dahin gefiihrt, dass auch private Wald-
besitzer ihren Waldungen eine bessere und aufmerk-
samere Pflege angedeihen lassen. Dazu hat das staat-
liche Forstpersonal direkt wesentlich beigetragen, in-
dem die Herren jederzeit bereit waren, durch Kurse
und Vortrige die Privatwaldbesitzer zu rationeller Be-
wirtschaftung ihrer Waldungen zu erziehen. Das ist
gerade fiir den Waldbau ausserordentlich wichtig, denn
FFehler in der Bewirtschaftung eines Waldes — man
denke nur an die Kahlschlidge, die gliicklicherweise
durch das eidgendssische Forstpolizeigesetz heute ver-
boten sind — haben oft bewirkt, dass auf verhiltnis-
missig giinstigem Terrain jahrzehntelang oder viel-
leicht ein Jahrhundert lang es nicht mehr mdglich war,
einen kraftigen und gesunden Waldbestand zu erzielen.
Das ist nicht gleich wie beim Wiesen- oder Ackerbau,
wo Fehler in der Bewirtschaftung schon im nichsten
Jahr wieder ausgemerzt werden konnen. Die grosse
Bedeutung einer richtigen Bewirtschaftung des Wal-
des zeigt sich besonders im Alpgebiet. Deshalb ist es
durchaus nicht zu verwerfen, dass der Staat an ver-
schiedenen Orten im Waldgebiet Waldbesitzer wird,
um den dortigen Privatwaldbesitzern nicht nur theo-
retischen, sondern auch praktischen Unterricht in der
richtigen Bewirtschaftung der Wilder zu geben. Eine
gute Bewirtschaftung des Waldes, besonders in den
Alpen, driangt sich auch auf mit Ricksicht auf den
grossen Einfluss auf die klimatischen Verhiltnisse
und mit Riicksicht auf den Charakter der Hochgebirgs-
waldungen als Schutzwaldungen. Nicht zuletzt aus
diesem Grunde habe ich personlich dem Ankauf des
Kileiwaldes, der in der letzten Session angefochten
worden ist, zugestimmt. Nebenbei méchte ich be-
merken, dass ich seither Gelegenheit gehabt habe, den
Kileiwald zu sehen. Ich war angenehm iiberrascht,
als ich konstatieren konnte, dass dort in grossen Tei-
len ein qualitativ sehr guter Holzbestand da ist, dass
Tannen vorhanden sind, wie wir sie nur selten in Alp-
waldungen antreffen, nicht nur in einzelnen, sondern
in Hunderten von Exemplaren. Aus diesen Griinden
kann man nicht von vornherein dagegen sein, wenn
der Staat, sofern eine Gelegenheit sich bietet, auch an
Orten, wo er bisher keinen Waldbesitz hatte, Wald-
stiicke kauft. Beobachtungen gerade im Alpgebiet ha-
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ben ergeben, dass heute an vielen Orten kahle Flichen
sind, wo frither noch ein gemischter Waldbestand ge-
wesen ist. Zeugen dafiir sind die heute faulenden
Wurzelstocke. Man muss sich fragen, ob es bei rich-
tiger und guter Bewirtschaftung nicht moglich ge-
wesen wire, an diesen Orten einen gewissen Wald-
bestand zu erhalten. Man kann beobachten, dass an
andern Orten an verhidltnismissig giinstigen Stellen
ein dichter Waldbestand ist, der aber, weil die Arbeit
sich nicht lohnt, nicht in richtiger Weise durchforstet
wird. Die Bestinde sind gleichaltrig, nach und nach
kommen an die Stimme Flechten und Moos und diese
Stimme sterben ab. Wenn nicht in richtiger Weise
Liicken geschaffen werden, so ist eine natiirliche
Verjiingung des Waldes unmoglich. Durch gut tber-
legte und rechtzeitige Durchforstung, auch wenn sie
vielleicht nicht direkt lohnend ist, wire es moglich,
dort einen gesunden Waldbestand erhalten zu kénnen.
Durchforstungen im Alpgebiet miissen von viel mehr
Ueberlegung geleitet sein als im Flachland, damit der
Wald seinen Charakter als Schutzwald nicht verliert.
Der Staat kann in der Bewirtschaftung seiner Alp-
waldungen mit gutem und richtigem Beispiel voran-
gehen. Man kann sagen, dass auch Korporationen und
einzelne Private durchaus gute Waldbewirtschafter
sind. Die Regel aber ist, dass gerade bei den Privaten
mehr der Bedarf an Holz ausschlaggebend ist, oder der
Geldmangel. Es wird soviel Holz geschlagen, als notig
ist. Das ist wichtiger als die Riicksicht auf den Wald
selbst. Der Staat kann gerade mit dem System der Be-
wirtschaftung und dem Mittel des Waldwirtschafts-
planes besonders darauf schauen, die Waldbestinde
schon und gleichmissig zu gestalten, damit sie sich
regelmissig verjiingen und den Charakter als Schutz-
wald behalten. Wenn einmal in einen Waldbestand
im Alpgebiet eine Liicke gerissen ist, so ist manch-
mal der ganze Waldkomplex verloren. Darunter lei-
den die daneben und darunter liegenden Weiden und
manchmal sogar die Gebdude. Darin liegt die grosse
Bedeutung eines richtigen Beispieles.

Die Allgemeinheit hat auch ein sehr grosses Inter-
esse an einer richtigen Bewirtschaftung unseres Wal-
des. Sie bewirkt, dass unsere Wilder zu einer hohen
Produktion gefithrt werden konnen, die der Allgemein-
heit den Vorteil bietet, dass jederzeit das notige Holz
zu verhiltnisméssig nicht allzuhohen Preisen im In-
nern des Landes erhiltlich ist. Allerdings muss man
zugeben, dass bei den Holzpreisen die Zollverhiltnisse
eine grosse Rolle spielen. Da ist es ein Akt der Ge-
rechtigkeit, dass man auch hier sagt, dass die Zolle so
hogh sein sollten, dass der Waldbesitzer, sei es nun der
Staat oder ein Privater, das Interesse an einer rich-
tigen Bewirtschaftung seines Waldbesitzes nicht ver-
lieren muss. Ich habe eingangs erwihnt, dass die
Bestrebungen bei der Forstverwaltung dahin gehen
miissen, die Bestinde in denjenigen Zustand iiberzu-
filhren, der fir die Zukunft die Abgabe derjenigen
Holzarten ermdoglicht, fiir welche der Absatz voraus-
sichtlich gut ist und die Preise angemessen sein wer-
den. Wenn ich von Holzarten rede, méchte ich bloss
einen Unterschied zwischen Brenn- und Nutzholz ma-
chen. Wir diirfen uns fragen, wie die Aussichten fir
Brennholz sind. Da die Kohlen voraussichtlich noch
billiger werden, da auch in rein lindlichen Gegenden,
sogar in solchen, wo Holz reichlich vorhanden und als
Wirmequelle billiger wire als Elektrizitat, der Elektri-
zitiitskonsum zunimmt, wird man in bezug auf die
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Brennholzpreise eher mit einem Riickgang als mit
einem Steigen rechnen miissen. Etwas giinstiger er-
scheinen die Aussichten fiir Nutzholz. Da werden wir
jedenfalls auch noch fiir eine weitere Zukunft mit
einem gleichmissigen Bedarf rechnen konnen. Ein
gewisser Verbrauch an Nutzholz, sei es zum Bauen
oder fiir die Industrie oder fiir das Gewerbe wird
zweifellos in Zukunft da sein. Da muss der Staat dar-
nach trachten, und der vorliegende Plan sucht das zu
ermdglichen, dass man das Holz in denjenigen Zu-
stand tberfithrt, der es ermdglicht, diejenigen Holz-
arten daraus zu nehmen, die Industrie und Gewerbe
notig haben. Man hat gesehen, dass es Jahre gegeben
hat, wo viel Brennholz aus Frankreich eingefiihrt
worden ist. Wir glauben, dass diese Zeit vorbei ist,
weil unser westlicher Nachbar sein kriegsbeschidigtes
Holz aus dem Elsass zum grossen Teil verwertet hat.
Im Gegensatz dazu hat Frankreich bedeutende Mengen
von Nutzholz bezogen, gerade aus dem Waadtland, und
man darf annehmen, dass auch spéter ein gewisser
Bedarf von Seite Frankreichs da ist, und dass es sich
diese Bezugsquelle werde sichern wollen.

Es scheinen also die Aussichten fiir Nutzholz nicht
ganz unglinstig zu sein. Dementsprechend stellt sich
die Staatsforstverwaltung mit ihrem neuen Wirtschafts-
plane ein. Es tritt allerdings eine Reduktion des Ab-
gabesatzes ein; bei nidherer Priifung ergibt sich aber,
dass die Reduktion auf Kosten der Zwischennutzung
geht, die hauptsiichlich aus Brennholz bestanden hat.
Es wird also weniger Brennholz und dafiir mehr Nutz-
holz geschlagen. Man darf hoffen, dass dadurch das
Gleichgewicht der Einnahmen trotz dem Ausfall im
Quantum erzielt wird.

Nun mochte ich noch ein paar Worte tiber die ein-
zelnen Bestimmungen des Wirtschaftsplanes sagen.
In der Hauptsache ist es bei der bisherigen Ordnung
der Dinge geblieben. Der Herr Forstdirektor hat schon
die Forstreserve erwahnt und ausgefiihrt, was fiir eine
Bewandtnis es damit habe. Der Grund, weshalb man
nicht einfach den Ertrag in die Staatskasse fliessen
lassen kann, ist bereits angegeben worden. Man will
mit diesem System ermdglichen, dass die Staatskasse
alljahrlich ungefibr den gleichen Betrag als Erlos aus
den Forsten beziehen kann. Das System hat sich be-
wihrt; wir haben keinen Grund, davon abzugehen.
Neu ist gegeniiber dem bisherigen Wirtschaftsplan,
dass 150,000 statt 75,000 Fr. fiir Wegbauten vorge-
sehen sind. Sie sehen, dass gerade in den letzten Jah-
ren wesentlich mehr als 150,000 Fr. fiir Wegbauten
aufgewendet worden sind. Der Grund mag darin
liegen, dass neue Waldungen angekauft, dass Auf-
forstungen gemacht worden sind. Man hat gefunden,
es sei angezeigt, den jihrlichen Kredit etwas zu er-
hohen. Wir haben doch die Hoffnung, dass wenn man
nach 10 Jahren diese 1,5 Millionen fiir Wegbauten
aufgewendet habe, es moglich sein sollte, im nidchsten
Wirtschaftsplan den durchschnittlichen Kredit fiir
Wegbauten etwas ermissigen zu konnen. Eine weitere
Neuerung ist die, dass die Aufforstungen, die lediglich
zu Verbauungszwecken aufgefithrt worden sind, nicht
in diese Forstrechnung einbezogen werden sollen. Die
Sache hat rein formellen Charakter, deshalb kann man
sehr wohl auch dieser neuen Bestimmung zustimmen.
Das sind die Bemerkungen zum neuen Waldwirtschafts-
plan. Die Staatswirtschaftskommission kann Thnen Zu-
stimmung zu demselben empfehlen.
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Kammermann. Als Privatwaldbesitzer bin ich der
Forstdirektion und ihren Organen dankbar fir die Auf-
stellung dieses Wirtschaftsplanes. Der Privatwaldbe-
sitzer wird diesen Wirtschaftsplan mit Wehmut an-
schauen, indem es ihm niemals moglich ist, aus seinem
Wald den Ertrag herauszubringen, wie das beim Staats-
wald der Fall ist. Wir wollen unseren Forstorganen
dankbar sein, dass sie uns in den letzten 20 Jahren
mit gutem Beispiel vorangegangen sind, und uns zei-
gen, wie man eigentlich auch den Privatwald behan-
deln sollte. Wir diirfen nicht vergessen, dass vor
langer Zeit die Maxime des Kahlschlages in die
Schweiz und auch in den Kanton Bern importiert
wurde. Damals haben die Forstbeamten mitgeholfen,
Kahlschldge durchzufithren. Aber gerade sie haben
zuerst eingesehen, dass der Kahlschlag eigentlich nicht
das Richtige ist, sondern dass man wieder zur natiir-
lichen Verjlingung zuriickkehren muss. Man hat so-
fort gesehen, dass mit dem Einsetzen der Kahlschlige
die Boden ausgetrocknet sind. Es war nicht von gutem,
dass die Flichen, wo Kahlschlidge stattgefunden hat-
ten, zu landwirtschaftlichen Zwecken gebraucht wor-
den sind. Nachher ist dann wieder Wald angepflanzt
worden, aber natiirlich mit mdglichst billigen Wald-
pflanzen. Es waren ausschliesslich Rottannenbestin-
de. Heute ist das Verhiltnis in unseren Privatwaldun-
gen so, dass wir Hunderte von Hektaren Rottannen-
waldungen haben, die die ersten 20 bis 25 Jahre schon
wachsen, aber nach 40 und 50 Jahren in eine Periode
des Stillstandes kommen. Das Schlimmste ist, dass
ein Grossteil der Stimme faul ist. Da sind uns nun
von den staatlichen Organen Ratschiige gegeben wor-
den. Die Oberforster haben sich bereit erklirt, Wald-
begehungen durchzufiihren, um die Leute aufzukliren,
wie sie die Schidden, die seinerzeit eingetreten sind,
wiederum heben konnen. Dafiir mochte ich der Forst-
direktion danken, dass sie den Oberfdrstern Weisung
gegeben hat, beim Einlangen solcher Anfragen die
Leute aufzukliren und die Massnahmen, die sie tref-
fen, um ihre Waldungen so gut als moglich zu verbes-
sern, zu unterstiitzen.

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan ist die Ab-
nutzung in keiner Weise iiberméssig. Wenn man grosse
Stiicke von Staatswaldungen kennt, muss man sagen,
dass der Zuwachs in den betreffenden Stiicken unbe-
dingt grésser ist, als er hier eingeschitzt wurde. Der
Private kann niemals auf den gleichen Satz abstellen,
wie das bei den Staatswaldungen moglich ist. Ich er-
innere mich noch sehr gut an die Zeit, wo seinerzeit
von unserem Forstdirektor der Ankauf der Diirrsriiti-
waldungen besprochen worden ist. Aus der Mitte des
Rates sind Vorwiirfe gemacht worden in dem Sinne,
dass man sagte, es sei doch nicht notig, dass die Forst-
direktion diese Waldungen kaufe. Wenn man auch ein
gewisses Museum anlegen wolle, so werde doch ein
grosser Geldverlust eintreten. Ich mochte den Herren
empfehlen, einmal zu sehen, wie seither die Tannen
im Dirrsritiwald gewachsen sind. Der Staat hat also
nicht etwa ein schlechtes Geschift gemacht. Der frii-
here Besitzer hiitte am liebsten, der Wald wire noch
sein Eigentum. Wir wollen uns aber gliicklich schitzen,
dass er dem Kanton Bern erhalten ist, weil sehr wahr-
scheinlich in Europa kein Waldstiick mit solchen
Riesentannen, und zwar mit wachsenden Tannen, mit
einem Zuwachs, wie er dort stattfindet, zu verzeich-
nen ist. Das erwéhne ich, um zu sagen, dass die Forst-
direktion und die iibrigen Forstorgane die Bewirtschaf-
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tung unserer Staatswaldungen richtig an die Hand ge-
nommen haben. Wir Private konnen nur wiinschen,
dass es moglich wire, unsere Parzellen heute auch
etwas besser zusammenzulegen, um nur anndhernd
den Satz herauszubringen, wie das beim Kanton der
FFall ist. Wenn ich mich recht erinnere, ist im Jahre
1840 ein Gesetz iber die Aufteilung des Waldes er-
lassen worden. Vor 1840 war der Wald Gemeingut.
Da haben wir nun ganz interessate Sachen erlebt. Man
hat heute Waldbesitzer, die Waldstreifen von 15—20
Meter Breite ihr eigen nennen, wo es einfach nicht ge-
lingt, auch wenn einer zum Walde Sorge tragen will
und wenn er sein Waldstiick in dhnlicher Weise be-
treiben will, wie die staatliche Forstverwaltung, einen
richtigen Betrieb durchzufiihren. Herr Weber, der Va-
ter des heutigen Nationalrates Weber, hat ein soge-
nanntes Flurgesetz im Rate zur Sprache gebracht. Dort
war eine Grundlage enthalten, gestiitzt auf welche man
mit Leichtigkeit nicht nur die Zusammenlegung von
Land, sondern auch die Zusammenlegung von Wald
hatte an die Hand nehmen konnen. Das Gesetz ist ver-
worfen worden. In der jiingsten Zeit hat der private
Waldbesitz eine einzige Forderung bekommen durch
den Beschluss des Bundesrates, wonach jeder, der dem
andern zuholzt, auch zur Rechenschaft gezogen wer-
den kann und zwar zivilrechtlich wegen Zufiigung von
Schaden. Die Kahlschlige bringen grosse Schidigun-
gen fir die betreffenden Eigentiimer, und nun sind wir
vom Bunde insoweit geschiitzt worden, dass eine Be-
willigung des betreffenden Forstkreises vorhanden sein
muss, wenn ein Kahlschlag stattfinden soll. Das ist in
unseren Kreisen sehr kritisiert worden, aber gerade
angesichts dessen, was uns der Waldwirtschaftsplan
lehrt, miissen wir sagen, dass es ein Gliick war, dass
diese Bestimmungen gekommen sind. Man hort hie
und da sagen, im Jahre 1840, bei Aufteilung des Wal-
des, habe der Private den besseren Teil erwdhlt und
der Kanton habe den Abfall nehmen miissen. Aber ge-
rade wenn man Begehungen macht, sieht man, dass
der Staat besser gefahren ist. Nun wollen wir uns
gliicklich schitzen, dass wir im Kanton Bern solche
Reserven haben. Ich mochte mich den lobenden Wor-
ten des Herrn Schmutz anschliessen. Ich teile auch
seine Auffassung beziiglich der Wegbaufrage. Wenn
Sie durch die Wilder gehen, seien es private oder
Staatswaldungen, so miissen Sie sagen, dass eine sol-
che Weganlage nicht verloren ist. Gerade dem Weg
nach haben wir die schonsten Exemplare und den
grossten Zuwachs, so dass es nicht nur fiir den Staat
zu empfehlen ist, die ndtigen Wegarbeiten besorgen
zu lassen, sondern auch fiir die Privatwaldbesitzer.
Die Burgerwaldungen von Bern sind nach dem glei-
chen Prinzip bewirtschaftet. Auch dort kénnen wir
Privatwaldbesitzer sicher alle zusammen lernen, und
es liegt im Interesse der ganzen Sache, dass man
von Seite des Staates und der Korporationen uns
den Weg fiir eine richtige Waldbewirtschaftung weist.
Ich empfehle ebenfalls Eintreten.

Portmann. Die freisinnig-demokratische Fraktion
hat im Mirz, als das Traktandum auf der Tagesordnung
stand, sowohl bei Herrn Regierungsrat Moser als beim
Ratsprisidenten das Ansuchen gestellt, man mdchte
die Behandlung des Geschiftes auf die gegenwirtige
Session verschieben. Unsere Fraktion musste Ver-
schiebung beantragen, weil sie keine Moglichkeit hatte,
das wichtige Geschift durchzuberaten. Wir hatten
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zufilligerweise keinen Vertreter in der Staatswirt-
schaftskommission und konnten daher die Angelegen-
heit erst spiter besprechen. Das ist nun geschehen,
und zwar unter dem Gesichtswinkel, dass wir suchen
sollten, den Wirtschaftserfolg bei Bewirtschaftung un-
serer Staatswaldungen im Laufe der niichsten Jahre
noch zu vermehren und zwar im Zusammenhang mit
den Wiinschen, die von der Sparkommission aufge-
stellt worden sind. Wir haben in unseren Kreisen den
Eindruck gehabt, dass man nicht nur bei den Aus-
gaben unseres Staatshaushaltes mit Einsparungen ope-
rieren kann, um zum Gleichgewicht des Finanzhaus-
haltes zu kommen, sondern dass man aus den werben-
den Betrieben unseres Staatshaushaltes einen grosse-
ren Nutzen herauswirtschaften sollte. Von diesem Ge-
sichtspunkte aus haben wir den Waldwirtschaftsplan
iberpriift. Wir konnten zuniichst die erfreuliche Fest-
stellung machen, dass die Forstdirektion dem Rate
eine ausserordentlich wertvolle Arbeit unterbreitet hat,
und dass in den Beschliissen, die heute zur Genehmi-
gung vorgelegt werden, ganz bedeutende Fortschritte
zu erkennen sind. Gerade bei den Wegbauten ist das
der Fall. Wir wiirden es gerne sehen, wenn im Sinne
einer Verselbstindigung und Rationalisierung der Ver-
waltung der Staatswaldungen noch ein Schritt weiter
gegangen werden konnte, und wir wiirden es insbhe-
sondere auch gerne sehen, wenn im Rechnungswesen
gewisse Aenderungen durchgefithrt werden konnten.
Wir haben mit grossem Vergniigen vom Herrn Forst-
direktor die Zusicherung bekommen, dass er die An-
regungen, die wir zusammengestellt und ihm- unter-
breitet haben, wohlwollend priifen will. Es wiirde uns
freuen, wenn im Verlauf der nichsten Jahre im Sinne
der Rationalisierung und Ertragssteigerung das eine
oder andere erreicht werden konnte, ebense im Sinne
einer zweckmissigen Anordnung des Finanzgebarens,
und wenn man bei der nichsten Rechnungsstellung
schon die Erfolge sehen konnte.

Ich mochte nicht weiter auf die Materie eintreten.
Ich habe den Eindruck bekommen, dass in Jagd- und
Forstangelegenheiten der Rat gern etwas verweilt; ich
mochte aber nicht weiter ausholen, da wir noch andere
Geschifte haben. Wir sind von Fraktionswegen be-
friedigt, wenn die Anregungen, die wir bereits der
Forstdirektion unterbreitet haben, wohlwollend gepriift
werden, und hoffen, dass in néchster Zeit dann auch
die eine oder andere verwirklicht werden kénne. Da
es sich um Angelegenheiten handelt, die innerhalb des
Wirtschaftsplanes geregelt werden konnen, knnen wir
uns mit den Erklirungen, die der Herr Forstdirektor
bereits privat gegeben hat, begniigen, indem wir an-
nehmen, dass er sie im Plenum gelegentlich wieder-
holen wird.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.

Ziffer 1.
Angenommen.
Besohluss:
1. Der jihrliche Abgabesatz an Hauptnutzung fiir

das erste Jahrzehnt, vom 1. Oktober 1925 bis
30. September 1935 wird festgesetzt auf 53,770
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Festmeter, mit Inbegriff des Astholzes; die
Zwischennutzung wird veranschlagt auf 7060
Festmeter, soll jedoch nach dem Bediirfnis der
Waldpflege erhoben werden.

Die Nutzungen verteilen sich in folgender
Weise auf die einzelnen Forstkreise:

Haupt- Zwischen-

Forstkreis nutzung nutzung Summa
Festmeter
I. Meiringen 1600 — 1600
II. Interlaken 1400 450 1900
III. Frutigen 550 40 590
IV. Zweisimmen 1450 180 1630
XIX. Spiez 550 150 700
V. Thun 2200 400 2600
VI. Sumiswald 3800 300 4100
VII. Kehrsatz 5300 1300 6600
VIII. Bern 5700 1200 6900
IX. Burgdorf 5400 800 6200
X. Langenthal 1780 540 2320
XI. Aarberg 4300 1200 5500
XII. Neuenstadt 3500 500 4000
XIII. Courtelary 170 —_ 170
XIV. Tavannes 1350 e 1350
XV. Moutier 4500 — 4500
XVI. Delémont 5850 — 5850
XVII. Laufon 1600 — 1600
XVIII. Porrentruy 2720 — 2720
Total Kanton 53,770 7060 60,830

Ziffer 2.
Angenommen.
Beschluss:

2. Ueber den Ertrag der Staatswaldungen wird ein
besonderes Konto - Korrent gefithrt, das den
erzielten Holzerlos ins Einnehmen und die
eigentlichen Wirtschaftskosten ins Ausgeben
bringt.

Aus dem Konto-Korrent wird der laufenden
Verwaltung der ihr zukommende normale Er-
trag jahrlich abgeliefert. Derselbe berechnet
sich durch Multiplikation des Abgabesatzes mit
dem jeweiligen mittleren Holzerlés per Fest-
meter der letzten 10 Jahre.

Alifallige Ueberschiisse des Konto-Korrents
sollen in erster Linie fiir die Bediirfnisse der
Staatswaldungen verwendet werden. (Art. 20
Forstgesetz.)

Ziffer 3.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Ziffer 3 sieht vor, dass in den Konto-Kor-
rent auch fallen die Kosten der Anlage und des Unter-
haltes der Wege, sowie anderer Meliorationen und dass
dafiir ein jihrlicher Kredit von 150,000 Fr. festgesetzt
ist, und dass die Summe der Forstverwaltung gutge-
schrieben und anderseits dem Konto-Korrent belastet
wird. Es ist schwer, jeweilen genau zu fixieren, wie-
viel man im einzelnen Jahr fiir Wegbauten ausglbt
Wir haben im einen Jahr mehr und im andern weniger
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Auslagen. Darum ist in Ziffer 3 ausdriicklich die Kom-
petenz enthalten, dass die Ausgabe im einzelnen Jahr
immerhin den zweifachen Betrag erreichen darf. Da-
fur sind in den andern Jahren Einsparungen zu voll-
ziehen.

Angenommen.
Beschluss:

3. In die Konto-Korrentrechnung fallen auch die
Kosten der Anlage und des Unterhalts der
Waldwege, sowie andere Meliorationen in den
Staatswaldungen.

Fiir das Dezennium vom 1. Oktober 1925
bis zum 30. September 1935 wird hiefiir ein
jahrlicher durchschnittlicher Kredit von Fr.
150,000 ausgesetzt.

Das Konto-Korrent wird fir die jeweiligen
Weg- und Meliorationskosten belastet. Die jahr-
liche Kreditsumme ist ihm zu gut und der lau-
fenden Verwaltung zur Last zu schreiben. Die
Ausgabe im Konto-Korrent darf ohue besondern
Beschluss des Grossen Rates den zweifachen
ordentlichen Jahreskredit nicht iibersteigen.

Ziffer 4.

~ Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Was die Wirtschaftskosten anbetrifft, so
werden dieselben wie bis anhin beim Budget einge-
reiht werden. Fiir grossere ausserordentliche Arbeiten
werden wir dem Grossen Rat spezielle Projekte zur
Genehmigung vorlegen.

Angenommen.
Beschluss:

4. Die laufenden Wirtschaftskosten kommen wie
bisher mit der jahrlichen Budgetvorlage zur
Bewilligung.

Fiir grossere, ausserordentliche Arbeiten wer-
den Einzelprojekte aufgestellt und dem Regie-
rungsrate, bezw. dem Grossen Rate zur Geneh-
migung vorgelegt.

Ziffer 5.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Es ist bereits erwihnt worden, dass man
gewisse Parzellen, die nur zu Verbauungszwecken auf-
geforstet worden sind, so z. B. im Lammbach- oder
Leimbachgebiet herausgenommen hat. Es ist nicht
richtig, mit solchen Sachen die Staatswaldungen zu
belasten. Man eroffnet eine spezielle Rubrik, um hier
die Unterhaltskosten zu verbuchen.

Angenommen.
Beschluss:

5. Diejenigen Erwerbungen von Liegenschaften,
die ausschliesslich zur Gewdisserkorrektion oder
zu Schutzwaldanlagen dienen und wéihrend
Jahrzehnten keinen Reinertrag abwerfen, wie
z. B. die Einzugsgebiete der Wildbédche bei
Brienz, des Leimbaches bei Frutigen, des Wet-
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terbaches bei Kandersteg, des Breit- und Schilt-
wanges im Eriz und andere analoge Grund-
stiicke, sind auf Rechnung des Kredites XIV C2,
Verbauungen von Wildbachen und Aufforstun-
gen, separat zu verwalten.

Ziffer 6.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Hier ist vorgesehen, dass nach 10 Jahren
eine Zwischenrevision stattfinden solle, die sich von
der Hauptrevision dadurch unterscheidet, dass die
Messungen einfacher gemacht werden.

Angenommen.
Beschluss:

6. Im Jahre 1935 soll eine Zwischen-Revision des
Wirtschaftsplanes iiber die Staatswaldungen
stattfinden, in der Weise, dass eine vollstindige
Neuaufnahme der pro 1925 ausgezdhlten Ab-
teilungen und Bestinde nach analogem Ver-
fahren vorzunehmen ist.

Moser, Forstdirektor,Berichterstatter des Regierungs-
rates. Ich mochte noch einige Bemerkungen zu den Aus-
fiihrungen des Herrn Grossrat Portmann machen. Zu-
nichst ist festzustellen, dass wir beziiglich der tech-
nischen Bewirtschaftung unseren Kreisforstern sehr
weitgehende Kompetenzen einrdumen. Man redet ihnen
nicht in die Holzanzeichnungen oder in die Kulturen
hinein. Die Kreisforster machen den Vorschlag, dort
und dort Holz zu schlagen. Sie bleiben entweder in-
nerhalb des Angabesatzes oder iiberschreiten ihn, wenn
es notig ist. Man wird das Holz aufschreiben, die Of-
ferten kommen zum Oberfoérster, der an die Forst-
direktion' Antrag stellt. Die Oberforster sind verant-
wortlich fiir den Betrieb. Die Wiinsche, die Herr Port-
mann geidussert hat, beziehen sich namentlich.guf ge-
wisse Aenderungen im Rechnungswesen. Ich' habe
mich ohne weiteres bereit erklirt, diese Wiinsche ent-
gegenzunehmen, indem ich jederzeit bereit bin, Ver-
besserungen eintreten zu lassen, wenn solche statt-
finden konnen. Wir sind in der Verwaltung nicht der
Auffassung, dass absolut nichts zu dndern sei. Auch
hier sind Fortschritte mdglich, und ich werde ohne
weiteres Hand dazu bieten, solche zu realisieren.

Schlussabstimmung.

Fir Annahme des Beschlusses-

entwurfes . Einstimmigkeit.

Vertagungsfrage.

Priisident. Wir sehen, dass sich die Beratung der
Geschifte etwas mehr in die Lénge zieht, als wir er-
wartet haben. Ich glaube nicht, dass wir mit heute
Abend fertig werden konnen und beantrage Ihnen da-
her, morgen noch Sitzung zu halten. (Zustimmung.)
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Staatswald ; Verkaauf.

Moser, Forstdirektor, Berichterstatter des Regie-
rungsrates. Der Regierungsrat bringt Ihnen ausnahms-
weise einen Antrag auf Verkauf eines Waldstiickes.
In der Sparkommission und auch in der Forstkommis-
sion, sowie hier im Grossen Rate, ist schon bemerkt
worden, es wire vielleicht am Platz, nicht immer nur
Wald anzukaufen, sondern bei Gelegenheit auch sol-
chen zu verkaufen. Im vorliegenden Fall handelt es
sich um einen kleinen Wald von 8 Hektaren, der in
der Gemeinde Affoltern im Emmental liegt. Wir haben
gefunden, diesen Wald kénne man gut verkaufen, in-
dem er fiir das Wasserregime keine Bedeutung hat,
und anderseits in einer Gegend liegt, wo wir sowieso
grosse Staatswaldungen besitzen.

Wir haben den Wald ausgeschrieben; es sind Of-
ferten eingelangt von der Gemeinde Affoltern und von
Privaten. Da mdchte ich feststellen, dass die Privaten
hohere Angebote gemacht haben. Art. 33 des Bundes-
gesetzes verbietet den Verkauf von o6ffentlichen Wal-
dungen an Private ohne spezielle Genehmigung durch
die Kantonsregierung. Nun hitte es sich doch etwas
eigentiimlich gemacht, wenn der Regierungsrat sich
selbst die Genehmigung gegeben hitte, Wilder zu par-
zellieren, Wir haben mit der Gemeinde Affoltern unter-
handelt. Schliesslich hat die Gemeinde ein Angebot
von 33,000 Fr. gemacht, wihrend unsere ‘Forderung
noch etwas hoher ging. Wir sind aber mit der Finanz-
direktion der Ansicht, dass mgn_den Wald um diese
Summe geben sollte. Die Gindsteuerschatzung be-
triagt 20,000 Fr. Es handelt sich um einen. Wald, der
vor etwa 50 Jahren kahlgeschlagen worden ist undsun
ein ganz verschiedenartiges Bild zeigt. Fine Partie ist
so, wie Herr Kammermann ausgefiihrt hat, ausschliess-
lich mit Rottannen besetzt, die alle ein schlechtes
Wachstum zeigen. Dort, wo Weisstannen und Buchen
sind, geht die Sache besser. Immerhin wird der Wald
nach einer gewissen Zeit in einen guten Zustand zu-
riickgefiihrt werden koénnen. Man sieht heute noch
deutlich die Nachteile des Kahlschlages, der seinerzeit
stattgefunden hat. Der durchschnittliche Ertrag der
letzte @ Jahre war 1200 Fr. Es resultiert also eine
Verzinsung von ungefihr 490/, wihrend wir fiir unser
Geld 59/, bezahlen miissen. Der Preis ist annehmbar
fiir die Gemeinde, aber auch fiir den Staat..Wir moch-
ten IThnen empfehlen, diesem Verkauf die Genehmigung
zu erteilen.

Weber, Berichterstatter der Staatswirtschaftskom-
mission. Wenn wir den Wiinschen, die aus der Mitte
des Grossen Rates gelegentlich gediussert worden sind,
nachkommen wollten, wenn wir Wald verkaufen woll-
ten, um die prekire Finanzlage des Kantons etwas zu
verbessern, so miisste man allerdings bei solchen
Waldverkdufen parzellieren, iiberhaupt alles machen,
um méglichst viel Geld zu losen. Dem widersetzt sich
nun aber das Bundesgesetz. Es verbietet das geradezu
und gibt nur in Ausnahmefiillen der Kantonsregierung
die Befugnis, Parzellierungen zu genehmigen. Es wiir-
de sich nicht gut machen, wenn der Kanton Bern, der
sonst in fortwirtschaftlichen Sachen auf der Hohe ist,
mit dem schlechten Beispiel einsetzen wiirde und den
Wald parzellieren wollte. Sicher wiirde sofort aus dem
Volke heraus eine Aktion eingeleitet werden, um die
Regierung aufzufordern, das nicht mehr zu machen.
So wird man Waldverkidufe nur dann und wann machen
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miissen. Die Staatswirtschaftskommission hat die Mei-
nung, man solle nicht grundsitzlich beschliessen, ob
man iiberhaupt Wald verkaufen wolle oder nicht, son-
dern von Fall zu Fall dariiber entscheiden.

Eine Delegation der Kommission hat die Wald-
parzelle besichtigt. Wir haben die Auffassung, dass die
Kaufsumme gerecht sei fiir die Gemeinde, annehmbar
fiir den Staat, und wir konnen aus diesem Grunde Ge-
nehmigung empfehlen, namentlich aber auch deshalb,
weil die Gemeinde Affoltern frither ein sogenanntes
Nutzungsrecht gehabt hat, fiir welches sie ausgekauft
worden ist und nun seither keine Waldungen mehr be-
sitzt.

Genehmigt.
Beschluss:

Der von der Forstdirektion vorgelegte Kauf-
vertrag zwischen dem Staate und der Einwohner-
gemeinde Affoltern vom 4. Februar 1927, wonach
der Staat letzterer den in ihrem Gemeindebezirk
liegenden Schweikwald im Halte von 880,33 a
zum zukiinftigen Eigentum iiberlisst, wird geneh-
migt. Der Kaufpreis betrigt 33,000 Fr., die Grund-
steuerschatzung 20,610 Fr.

Zwangsenteignung.

Hadorn, Prisident der Justizkommission. Die Ein-
wohnerbduert Kien-Aris, eine Unterabteilung der Biir-
gergemeinde Reichenbach bei Frutigen, stellt das Ge-
such um Erteilung des Rechtes zur Zwangsenteignung
fiir die Erstellung eines Weges von Kien nach Aris und
in die hintenliegenden Gemeinden und Waldgebiete.
Das Gesuch stellt fest, dass der Bau dieser Weganlage
absolut nétig ist. Es wird darauf hingewiesen, dass
die Wegverhiltnisse heute unzulinglich sind, dass eine
richtige Bewirtschaftung unter den heutigen Verhilt-
nissen fast nicht moglich ist. Die Einwohnerbduert
Kien-Aris hat mit den meisten Grundeigentiimern eine
giitliche Vereinbarung iiber die Abtretung des erforder-
lichen Landes zustande gebracht. Einzig mit drei
Grundbesitzern ist sie nicht einig geworden. Diese drei
widersetzen sich der Abtretung grundsitzlich. Die
Einwohnerbduert ist deshalb gendtigt, das Expropria-
tionsrecht zu begehren, um das erforderliche Terrain
zu bekommen.

Das kantonale Expropriationsgesetz vom Jahre 1868
stellt fest, dass die zwangsweise Entziehung oder Be-
schrinkung des Grundeigentums nur aus Griinden des
offentlichen Wohls stattfinden kann. Es stellt sich
also fiir den Grossen Rat in erster Linie die Frage, ob
das projektierte Werk als solches des offentlichen
Wohls angesprochen werden kann oder nicht. Nun ist
darauf hinzuweisen, dass sowohl Bund als Kanton fiir
dieses Projekt eine Subvention von je 259/, bewilligt
haben, dass auch die Einwohnergemeinde Reichenbach
bereits eine Subvention von 300/, gesprochen hat. Es
ist offensichtlich, dass durch diese Subventionsbe-
schliisse die Frage, ob es sich um ein Werk des dffent-
lichen Wohles handelt, bejaht worden ist. Sowohl die
Regierung als die Justizkommission sind der Meinung,
dass dem Gesuch entsprochen werden muss. Wir be-
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antragen Thnen Zustimmung zum Beschlussesentwurf,
durch welchen der Einwohnerbduert Kien-Aris das
nachgesuchte Expropriationsrecht erteilt wird.

Genehmigt.
Beschluss:

Gestiitzt auf das Gesuch vom 22. April 1927
wird der Einwohnerbduert Kien-Aris nach § 1 ff.
des Gesetzes vom 3. September 1868 iiber den
Entzug des unbeweglichen Eigentums das Recht
erteilt, das Land zwangsweise zu erwerben, das
notig ist, um den Weg von Kien nach Aris und
die Seitenwege von Aris nach Tiefenbach und
nach Riischigen zu erstellen.

Sanierung der Finanzlage und Elektrifikation
der DBern-Neuenburg-Bahn.

(Siehe Nr. 14 der Beilagen.)

Eintretensfrage.

Bésiger, Eisenbahndirektor, erster Berichterstatter
des Regierungsrates. Die Bern-Neuenburg-Bahn soll
zur Sicherung ihres Weiterbestehens eine Sanierung
erfahren, gleichzeitig soll die Leistungsfihigkeit des
Betriebes durch die Elektrifikation gehoben werden.
Die Wirkungen und Nachwirkungen des Krieges haben
die Betriebsrechnungen dieser Unternehmung sehr
nachteilig beeinflusst. Die Anschaffungskosten fiir
Verbrauchsmaterial, insbesondere fiir Kohle, hohe Lh-
ne, Kriegsteuerungszulagen, erhohte Unterhaltskosten
fiir die Bahnanlage haben in einer erdriickenden Weise
diese Bahn belastet, und dazu in einer Zeit, wo der
Verkehr zuriickging, wie wir das bei allen bernischen
Dekretshahnen leider konstatieren miissen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist folgendes
Bild auf: Im Jahre 1915 war noch ein Ueberschuss
der Einnahmen in der Héhe von 60,520 Fr. zu ver-
zeichnen. Im Jahre 1920 hingegen betrug der Ueber-
schuss der Ausgaben 559,101 Fr. Im Jahre 1921 war
immer noch ein Ausgabeniiberschuss von 526,450 Fr.
zu verzeichnen. Von da an trat eine langsame Besse-
rung ein, so dass der Ausgabeniiberschuss im Jahre
1924 nur noch 121,766 Fr. betrug. Im Jahre 1925
konstatierte man sogar einen Einnahmeniiberschuss
von 81,714 Fr. An diesem Ueberschuss ist namentlich
die landwirtschaftliche Ausstellung in Bern = 1925
schuld. Im Jahre 1926 hat sich das Bild wieder ver-
indert, wir haben neuerdings einen Ausgabeniiber-
schuss von 66,261 F'r. Der Abschluss des letzten Jah-
res ist somit um rund 148,000 Fr. ungiinstiger als
derjenige des Vorjahres. Das ist auf die Minderein-
nahmen von 108,500 Fr. und sodann auf die Ver-
zinsung der Schuld bei den Bundesbahnen fir die Be-
niitzung der Gemeinschaftshahnhofe zuriickzufiihren.
Der Passivsaldo pro 31. Dezember 1925 hat einen Be-
trag von 1,696,961 Fr. erreicht. Ende 1926 betrigt er
1,763,222 Fr. Unser Bericht stellt ab auf die Rechnung
des Jahres 1925. Seit dem Jahre 1919 hat das Bahn-
unternehmen den Zinsendienst einstellen miissen. Be-
ziiglich der 1I. Hypothek bestimmt eine Vereinbarung
mit den Glaubigern vom Mai 1907, dass eine Ver-

(19. Mai 1927.)

zinsung nur stattfinden soll, wenn die Betriebsergeb-
nisse der Bahn das gestatten. Bis heute konnte diese
Verzinsung nicht eintreten.

Nach der auf Ende des Jahres 1925 aufgestellten
Bilanz stehen den Aktiven im Betrage von ]6 994,756
Franken an Passiven gegeniiber:

Gesellschaftskapital, bestehend aus

12,000 Aktien & Fr. 500 = . . . Fr. 6,000,000
Feste Anleihen:
41/,0/,-Anleihen I. Hypothek . . . Fr. 6000 000
41/39/p-Anleihen II. Hypothek . . . » 1,280,000
Total Fr. 7 280 000
Schwebende Schulden:

Verfallene Obligationencoupons . . . Fr. 1,560,000
Nicht verfallene Ratenzinse . . . . » 60,000
Verschiedene Kreditoren . . . . . » 771,115,43(}
Total Fr. 2,795,430

Der Erneuerungsfonds hat eine Hohe von 919,326
Franken.

Fiir die Mitbeniitzung der Bahnhofe Bern, Kerzers
und Neuenburg schuldet die B.N. den S.B.B. den Be-
trag von 1,356,850 Fr. An diese Schuld ist die Sum-
me von 811,568 Fr. bezahlt worden. Die beziiglichen
Gutschriften stehen in den Passiven der Bilanz. Um
die Differenz, d. h. um den Betrag von 545,281 Fr.,
vermehrt sich nun der Passivsaldo der Gewinn- und
Verlustrechnung in der Bilanz des Jahres 1926. Dort
ist diese Differenz plus Zins zu den zu tilgenden Ver-
wendungen geschlagen, so dass diese letzteren auf
1,159,287 Fr. anwachsen.

Weitere Schuldposten der Bern-Neuenburg-Bahn
sind zu verzeichnen: Zugunsten der Kantonalbank von
Bern 240,000 Fr., der Kantonalbank Neuenburg 50,000
Franken. Diese beiden Posten sind Kredite fiir Be-
triebsbediirfnisse, die Zinsen sind stets reguliert wor-
den.

Fiir die Elektrifikation des Vorortsverkehrs sind
seinerzeit vom Staat Bern Vorschiisse geleistet worden
in der Hohe von 52,713 Fr., von der Gemeinde Bern
20,000 Fr.; die Zinsen sind beglichen worden, aber
die Abschlagszahlungen konnten nicht gemacht wer-
den. Dieses Guthaben soll anldsslich der Durchfiihrung
der Elektrifikation verrechnet werden. Ein &dhnliches
Verhiltnis besteht mit den B.K.W. Als Entschiddigung
tir Mitbeniitzung der durch die B.K.W. erstellten
Bahnstromleitung Miihleberg -Ausserholligen hat die
B.N. an die B.K.W. einen Betrag von 36,000 Fr. zu
bezahlen. Fiir diesen Betrag ist Stundung vereinbart
bis zum Zeitpunkt der Vollendung der Elektrifikation.
Endlich ist noch zu verzeichnen eine Forderung des
Kantons Bern fiir Ausgaben anlidsslich der Ausfiihrung
der Speiseleitung Miihleberg-Ausserholligen im Betrag
von 231,600 Fr. Es handelt sich da um Ausgaben fiir
Verlegung der eidgendssischen und der bahneigenen
Schwachstromleitungen, fiir Herstellung der Schalt-
station Ausserholligen, fiir Signal- und Sicherungs-
anlagen. Diese Summe ist nicht unter die Passiven
eingestellt; der Posten soll anlisslich der Abrechnung
iiber die Elektrifikation seine Bereinigung finden.

Nun die Sanierungsmassnahmen. Sie betreffen er-
stens die Tilgung des Passivsaldo-der Bilanz und die
Tilgung des Postens der zu amortisierenden Verwen-
dungen. Der Passivsaldo betrigt, wie bereits erwéhnt,
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auf Ende 1925 1,696,961 Fr. Dazu kommt die Differenz
zwischen dem Abrechnungssaldo und den Gutschriften
beziiglich Beniitzung der Gemeinschaftsbahnhife in
der Hohe von 545,281 Fr., ferner die Abschreibung
von Aufwendungen auf Oberbau 138,482 Fr., Abschrei-
bung des Postens zu tilgende Verwendungen 509,372
Franken. Die Summe der vorzunehmenden Abschrei-
bungen betrigt somit 2,890,098 Fr. Dazu kommt weiter
eine Abschreibung auf dem Material, namentlich auf
den Dampflokomotiven, die infolge der Elektrifikation
eintreten muss. Dieser Posten wird schitzungsweise
die Summe von 400,000 Fr. erreichen. Es sind also
3,29 Millionen zu tilgen. Das soll durch Abschreibung
des Aktienkapitals von 6 auf 2,4 Millionen geschehen.
Die Aktiondre miissen sich also mit einer Abstempe-
lung der Aktie von nominell 500 auf 200 Fr. einver-
standen erkliren. Der verbleibende Rest soll in Re-
serve gestellt werden; er betrigt etwa 309,000 Fr.,
gerechnet auf Ende 1925. Angesichts der Situation
Ende 1926 wird er nur noch etwas iiber 139,000 Fr.
betragen. Dem bisherigen Aktienkapital wird ein Pri-
orititsaktienkapital von 1,28 Millionen vorangestellt.

In zweiter Linie kommt die Verlingerung der An-
leihensdauer des Obligationenkapitals I. Hypothek.
Dasselbe betrigt 6 Millionen; davon besitzt der Staat
Bern 3,34, die Kantonalbank Neuenburg 2,16, der
Staat Neuenburg 0,35 und die Stadt Neuenburg 0,15
Millionen. Dieses Anleihen wiire riickzahlbar innert
eines Zeitraumes von 60 Jahren; die erste Jahresrate
war auf 1. April 1910 fillig. Im Jahre 1911 haben die
Inhaber der Obligationen sich mit einer Reduktion des
Zinsfusses von 41/, auf 40/, einverstanden erklirt,
ebenso mit einer Aufschiebung der Amortisation. Riick-
zahlungen waren bis heute unméglich. Das Bahnunter-
nehmen schligt vor, den Zinsfuss auf 39/, festzulegen
und mit der Riickzahlung am 1. April 1935 zu begin-
nen. Das bisherige Obligationenkapital I. Hypothek
riickt nun in den zweiten Rang. Vorgingig der Er-
fillung des Zinsendienstes sind Einlagen in den Er-
neuerungsfonds zu machen, sowie Zins und Amortisa-
tion fiir eine neu zu errichtende I. Hypothek aufzu-
bringen, spiter auch Verzinsung und Amortisation des
Elektrifikationskapitals.

Als dritter Punkt kommt die Regulierung der schul-
digen Obligationenzinsen der bisherigen I. Hypothek.
Ich habe schon erwihnt, dass der Zinsendienst im
Jahre 1919 eingestellt werden musste. Die Zinsen sind
bis Ende des Jahres 1925 auf 1,62 Millionen ange-
wachsen, davon sind bezahlt 0,21 Millionen, es ver-
bleiben 1,41 Millionen. Dafiir sollen Obligationen mit
Pfandrecht im zweiten Rang abgegeben werden, riick-
zahlbar in der Zeit vom 1. Januar 1945 bis 31. De-
zember 1975.

Ein vierter Punkt ist die Ordnung des Anleihens
II. Hypothek von 1,28 Millionen. Diese Forderung
wird in Priorititsaktien umgewandelt, die zu hochstens
49/, verzinslich sind.

Es folgt sodann die Konsolidierung der Bankschul-
den in der Hohe von 290,000 Fr. Hiefiir werden eben-
falls Obligationen II. Ranges offeriert, so dass das ge-
samte Obligationenkapital nunmehr 7,7 Millionen be-
tragt.

Fiir die Regulierung der Forderung der S.B.B. aus
der Beniitzung der Gemeinschaftshahnhofe in der Hohe
von 1,356,850 Fr. wird folgender Modus vorgeschlagen:
Der Betriebskostenanteil der B.N. am Bahnhof Bern
macht 356,849 Fr. aus. Bisher hat die B.N. von den
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S.B.B. hiefiir eine Vergiitung von 4!/,9/, bekommen.
Die Bundesbahnen sind nun einverstanden, dass dieser
Anteil zur teilweisen Kompensation ihrer Forderung
Verwendung findet. Die B.N. ist aber nicht in der
Lage, die Mittel fiir die Ablosung der Restschuld in der
Hohe von einer Million aufzubringen. Nun ist gliick-
licherweise der Kanton Bern Besitzer von Land im
Gebiete des Bahnhofes Bern. Nach einer vom Grossen
Rat heute zu genehmigenden Vereinbarung wird dieses
Land der S.B.B. zum Preise von 1,33 Millionen abge-
treten. Der iber eine Million hinausgehende Betrag
soll der Staatskasse direkt zufallen. Der Kanton Bern
stellt der B.N. zur Tilgung der vorhin genannten noch
restierenden Schuld von einer Million gegeniiber den
S.B.B. aus dem Erljs dieses Terrains eine Million zur
Verfiigung. Fiir diesen Betrag soll der Staat Bern eine
I. Hypothek auf das Unternehmen errichtet bekommen,
die zu 41/,9/, verzinslich ist. Die Riickzahlung soll
vom 1. Januar 1945 bis 31. Dezember 1975 nach einem
noch aufzustellenden Amortisationsplan durchgefiihrt
werden. Diese Landabtretung ist fir den Staat ein
gutes Geschiift. Es handelt sich um einen Verkauf
von 19,494 m? Terrain zum Preise von 67 Fr. pro m2.
Die S.B.B. mussten seinerzeit gewaltige Abtragungen
vornehmen und grosse Stiitzmauern bauen. Die da-
herigen Kosten miissen die S.B.B. selbstverstindlich
auf den Ankaufspreis schlagen.

Die Forderungen des Staates Bern, der Gemeinde
Bern und der B.K.W. aus der Elektrifikation werden
nicht im Sanierungsverfahren bereinigt, sondern diese
Betriige sollen anldsslich des Abschlusses der Elektri-
fikation verrechnet werden.

Mit der Sanierung soll die Frage der Auffrischung
des Rollmaterials ihre Ldsung finden. Es sollen 6—7
grosse, vierachsige Personenwagen und zwei dazu
dienende Gepickwagen im Kostenbetrage von 800,000
Franken angeschafft werden. Wie soll das Geld be-
schafft werden? Nachdem der Kanton Bern der B.N.
eine weitere Million kreditiert, sollten sich die {ibrigen
beteiligten Kantone im Verhiltnis der auf ihrem Ge-
biete liegenden Bahnkilometer auch an der Unter-
stiitzung der Bahn beteiligen. Unter Beriicksichtigung
des Umstandes, dass der Kanton Bern, auf dessen Ge-
biet 700/, des Geleises der B.N. liegen, eine Million
zur Verfiigung stellt, hitte Neuenburg mit 209/, der
Geleise einen Betrag von 285,000 Fr. und Freiburg mit
109/, der Geleise 140,000 Fr. aufzubringen, total 1,425
Millionen. Fiir diese Summe ist eine neue Hypothek
zu errichten. Nachdem die Million, die der Kanton
Bern der B.N. zur Verfiigung stellt, zur Ablésung der
Schuld gegeniiber der S.B.B. Verwendung findet, bleibt
ein Betrag von 425,000 Fr. zur Beschaffung des Roll-
materials. Weiter kann dafiir das Guthaben bei der
Lotschberghahn in der Hohe von 729,238 Fr. heran-
gezogen werden. Diese Summe vermindert sich aller-
dings noch um 210,000 Fr., indem die B.L.S. fiir die
B.N. einen Jahreszins von 38,59/, auf 6 Millionen
Obligationenkapital bezahlt hat. Es verbleibt noch
eine Forderung an die B.L.S. in der Hohe von 519,238
Franken, zusammen mit den vorhin erwihnten 425,000
Franken macht das annihernd 945,000 Fr. Die Kosten
fiir die Beschaffung des Rollmaterials betragen 800,000
Franken. Es bleibt eine Summe von etwas iiber 144,000
Franken fiir Unvorhergesehenes.

Nach durchgefiihrter Elektrifikation verschieben
sich die Sicherstellungen der verschiedenen Anleihen

57*
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um einen Rang, indem die Elektrifikationsanleihen in
den ersten Rang riicken.

Welches sind nun die Auswirkungen dieser Sanie-
rungsmassnahmen auf den Staat Bern? Der Staat Bern
ist am Aktienkapital mit 3,155 Millionen beteiligt. Die-
ses Aktienkapital wird um 609/, abgeschrieben, was
fiir den Kanton Bern einen Verlust von 1,893 Mil-
lionen zur Folge hat. Diesen Verlust haben wir schon
vorausgesehen. Der Staat Bern ist Besitzer von 3,34
Millionen des vierprozentigen Obligationenanleihens,
das bisher im ersten Rang stand. Er soll nun als Gliu-
biger dieser Obligationen seine Zustimmung zu einer
Reduktion des Zinsfusses auf 39/, geben, ferner die
Zustimmung zur Hinausschiebung des Termins fiir
den Beginn der Riickzahlung auf 1. April 1935. Im
weitern muss er sein Einverstindnis damit erkldren,
dass fir die aufgelaufenen Zinsen, an denen er mit
784,900 Fr. beteiligt ist, Obligationen im III. Rang aus-
gegeben werden. Am bisherigen Anleihen II. Ranges
im Betrage von 1,28 Millionen partizipiert der Staat
Bern mit einer Million. Fiir dieses Anleihen sollen
Priorititsaktien herausgegeben werden. Der Staat Bern
stellt, wie wir gehort haben, aus dem Erlos des abge-
tretenen Bahnhofareals den Betrag von einer Million
in Form eines neuen Obligationenanleihens II. Ranges
der B.N. zur Verfiigung. Es bleibt noch zu erwihnen,
dass die Kantonalbank fiir ihre Forderung mit Obliga-
tionen II. Ranges abgefunden wird, aber das betrifft
den Kanton Bern nur indirekt.

Nach Gutheissung dieser Sanierungsvorschlige er-
gibt sich vor der Elektrifikation folgender Kapitalaus-
weis:

Priorititsaktienkapital 1,28 Millionen, davon im Be-
sitz des Kantons Bern eine Million.

Stammaktienkapital 2,4 Millionen, davon im Besitz
des Staates Bern 1,262 Millionen.

Feste Anleihen:

Obligationen II. Ranges, verzinslich zu 41/,9/,
1,425 Millionen, davon im Besitz des Kantons Bern
1 Million.

Obligationen III. Ranges 7,700,000 I'r., davon im
Besitz des Kantons seine urspriingliche Beteiligung
am fritheren Anleihen mit 3,340,000 Fr. Dazu die auf-
gelaufenen Obligationenzinse von 784,900 Fr., total
4,124,900 Fr. Der I. Rang bleibt reserviert fiir das
Elektrifikationsanleihen.

Die hier festgehaltenen Auswirkungen der Sanie-
rungsmassnahmen ordnen in der Hauptsache bereits
bekannte Tatsachen. Die Einbusse auf dem Aktien-
kapital ist fiir uns soweit keine Ueberraschung mehr.
Zur Deckung dieses Verlustes und anderer Riick-
schlige, die uns noch aus den bernischen Dekrets-
bahnen erwachsen werden, hat der Kanton Bern s. Z.
in vorsorglicher Weise den sogenannten Eisenbahn-
amortisationsfonds geschaffen.

Und nun die Elektrifikation. Mit der Betriebseroff-
nung der Lotschbergbahn sind die Vorteile der elektri-
schen Zugsforderung zutage getreten. Bald darauf, als
Einwirkung des Krieges, brachten erhhte Kohlen-
preise namentlich den Dampfbahnen unertrigliche Be-
lastungen. Die Notwendigkeit der Elektrifikation
drangte sich auf. Infolge der Motion Michel wurde im
Oktober 1918 im bernischen Grossen Rat die Einfiih-
rung des elektrischen Betriebes auf den bernischen
Dampfbahnen behandelt. Die Beratung erfolgte damals
unter dem Drucke der berechtigten Befiirchtung, dass
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die Kohlenpreise weitere Erhohungen erfahren konn-
ten und dass spiter vielleicht weder Kohlen noch
Elektrifikationsmaterial vom Auslande her bezogen wer-
den konnten. So hat denn der Grosse Rat durch Be-
schluss vom 9. Oktober 1918 sich mit der Einfiihrung
des elektrischen Betriebes auf den bernischen Dekrets-
bahnen einverstanden erklirt und die Regierung be-
auftragt, die Ausfithrung dieser Arbeit an die Hand zu
nehmen. Durch die damaligen Beratungen und durch
diesen Beschluss hat der Grosse Rat den vorsorg-
lichen Massnahmen der damaligen Regierung, die im
Laufe des Jahres 1918 angeordnet worden und durch
den Ankauf von Elektrifikationsmaterial schon im Gang
gewesen waren, zugestimmt. Es ist also das Depot von
Elektrifikationsmaterial, das sich heute in Biimpliz be-
findet, seinerzeit unter Zustimmung oder im Auftrag
des Grossen Rates angelegt worden.

Die ersten Anstrengungen, die Bern-Neuenburg-Bahn
auf elektrischen Betrieb umzubauen, wurden im Jahre
1920 gemacht. Die Kosten zur Durchfiihrung des da-
maligen Projektes betrugen 11 Millionen Franken. In
einem #dhnlichen Verhéltnis, wie seither die Kohlen-
preise zurilickgegangen sind, ist auch ein Riickgang
der Erstellungskosten fiir elektrischen Betrieb zu ver-
zeichnen; sie werden heute noch auf 6,8 Millionen
veranschlagt.

Fiir den elektrischen Bahnbetrieb soll das System
des Einphasen-Wechselstromes zur Anwendung kom-
men, das zuerst bei der Lotschbergbahn und nachher
auch bei den Bundesbahnen eingefiihrt worden ist.
Das Elektrifikationsmaterial, das im Jahre 1918 und
in den zwei folgenden Jahren angekauft worden ist,
soll nun Verwendung finden, indem fiir einen Betrag
von 715,000 Fr. Eisenkonstruktionen, Fahrdraht, Iso-
latoren und andere Installationsgegenstinde dem Depot
in Biimpliz entnommen werden sollen. Der Ankaufs-
preis dieses Materials betrug seinerzeit zirka eine Mil-
lion; der heutige Marktpreis betrigt nur noch 515,000
Franken. Der Verlust, der fiir uns eintritt, betrigt
aber nicht die Differenz dieser zwei Summen, da wir
das Material, dank der Stellungnahme des jetzigen Fi-
nanzdirektors, um 200,000 Fr. besser verkaufen kon-
nen, als der heutige Marktwert desselben ausmacht.

Wie bisher fiir den Dampfbetrieb, so werden auch
fiir die elektrische Traktion die Anlagen in den Ge-
meinschaftsbahnhjfen benutzt werden. Die notwendige
elektrische Kraft soll aus dem Kraftwerk Miihleberg
bezogen werden; in Ausserholligen besteht bereits die
beziigliche Unterstation. Im Vertrag, der, vorbehiilt-
lich der heutigen Genehmigung durch den Grossen Rat,
mit den B.K.W. bereits abgeschlossen worden ist,
wird ein jihrlicher Minimalbezug von Kraft fiir 155,000
Franken vorgesehen. Aus dieser Elektrifikation er-
wichst also dem Kanton Bern indirekt eine schone Er-
hohung seiner Einnahmen.

Die Beschaffung der elektrischen Triebfahrzeuge
soll erfolgen durch Uebernahme von drei Lokomotiven
zu 1000 PS, die bis jetzt von der Betriebsgruppe der
Berner-Alpenbahnen gemietet wurden; ferner durch
Uebernahme einer Giiterlokomotive von 2000 PS aus
dem Besitz der Lotschbergbahn, die sich fiir die stei-
len Rampen dieser Bahn als zu leicht erwiesen hat,
sich aber auf den iibrigen Nebenbahnen gut verwenden
lasst; ferner durch drei neue Motorwagen zu 500 PS
und zwei neue Motorwagen zu 1500 PS. Vor diesen
Neuanschaffungen soll aber noch eine griindliche Prii-
fung stattfinden. Auf jeden Fall ist man bestrebt, sol-
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che Fahrzeuge zu beschaffen, die diesem modernen
Verkehr entsprechen. Es handelt sich hier in der
Hauptsache darum, kleinere und rasche Ziige, soge-
nannte Tramziige, zu fithren; hierauf ist bei Anschaf-
fung der Triebwagen Riicksicht zu nehmen. Durch die
Leistungsfihigkeit der leichten elektrischen Lokomo-
tiven, namentlich aber der Motorwagen, kdnnen die
Fahrleistungen der Bahn entsprechend den heutigen
Verkehrsanforderungen erhéht werden.

Die elektrische Traktion wird also eine Verbesse-
rung des Fahrplanes bringen. Ein Zug von Bern nach
Neuenburg, der auf allen Stationen hilt, braucht heute
zur Zuriicklegung dieser Strecke 1 Stunde und 25
Minuten. Nach durchgefiihrter Elektrifikation darf man
damit rechnen, dass diese Fahrzeit nur noch eina
Stunde betrdgt. Der Vorteil des elektrischen Betriebes
macht sich beim raschern An- und Abfahren und fer-
ner beim leichtern Ueberwinden der Rampen von Ross-
hiusern und St. Blaise geltend. Der elektrische Betrieb
wird den Schnellzugsverkehr zwischen Bern und
Neuenburg, der heute eine Stunde Fahrzeit erfordert,
in einer um 10 Minuten kiirzern Frist bewiltigen las-
sen. Diese Vorteile, wie auch die andern bekannten
allgemeinen Vorteile der Elektrifikation sind fir dic
Bern-Neuenburg-Bahn als Zufahrtslinie zum Ldtsch-
berg ausserordentlich wichtig. Diese einmal elektrifi-
zierte Zufahrtslinie zur Berner-Alpen-Bahn wird einst
noch weiter gewinnen, wenn auch die Anschlusslinie
durch den Neuenburger Jura dem elektrischen Betrieb
itbergeben werden kann. Vorab aber soll die Verwirk-
lichung des vorliegenden Projektes den Zweck ver-
folgen, dass nicht die Strecke Bern-Neuenburg abge-
fahren wird durch die Route Bern-Biel-Neuenburg,
die auf das Friihjahr 1928 hin elektrifiziert sein soll.

Die kurze Fahrzeit der Bahn, die Beschaffung von
neuem Personenrollmaterial, der angenehme Betrieb,
der erfahrungsgemiss mit der Elektrifikation eintritt,
wird neben der allgemeinen Verkehrszunahme und der
Zunahme aus der Erhohung der Anzahl Zugskilometer,
die, gestiitzt auf die Leistungsfihigkeit der neuen Be-
triebswagen, vorgesehen ist, eine Steigerung der Per-
sonenbeforderung in sich schliessen. Der Schitzung
der Betriebseinnahmen nach der Elektrifikation liegt
die Annahme zu Grunde, dass fiir den Personenverkehr
folgende Verkehrszunahmen eintreten werden: 79/,
wegen der allgemeinen Verkehrssteigerung, 590/, in-
folge der Mehrleistung der Bahn in Zugskilometern,
und 109/, infolge der Vorteile des elektrischen Be-
triebes. Auf dem Gepick-, Tier-, Giiter- und Post-
transport ist eine allgemeine Verkehrszunahme von
50/, in Rechnung gestellt. Die gestiitzt auf diese von
der Bahnunternehmung angenommenen Verkehrszu-
nahmen betragen insgesamt 326,900 Fr.

Beim elektrischen Betrieb lassen sich, gleichzeitig
mit den Mehreinnahmen, und zwar in der Hauptsache
beim Fahr- und Werkstittedienst, auch Ersparnisse
machen. Die Kosten fiir Material- und Kraftverbrauch,
sowie fiir den Unterhalt des Rollmaterials kénnen nach
Schitzung der Bahn eine Reduktion der Ausgaben von
zirka 400,000 Fr. einbringen.

Nach durchgefiihrter Sanierung und Elektrifikation
wird sich die Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt
gestalten:

Einnahmen. 1. Ueberschuss der Betriebseinnah-
men 877,500 Fr. 2. Ertrag der Wertbestinde 8000 Fr.
3. Zuschiisse aus Spezialfonds (das ist ein Zuriick-
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fliessen aus dem Erneuerungsfonds) 50,000 Fr., zu-
sammen 935,500 Fr.

Ausgaben. 1. Verzinsung der festen Anleihen: a) Elek-
trifikationsanleihen I. Ranges zu 4 9/, Zins 272,000 Fr.,
19/, Amortisation 68,000 Fr., zusammen 340,000 Fr.
b) Anleihen II. Ranges von 1,425,000 Fr. zu 4,59/,
64,125 Fr. c) Anleihen III. Ranges 7,700,000 Fr. zu
390/,231,000 Fr. 2. Einlagen in den Erneuerungsfonds:
a) auf den alten Anlagen 43,000 Fr., b) auf den neuen
elektrischen Anlagen 1590/, der Kapitalinvestierung
102,000 Fr., insgesamt 145,000 Fr. Total der Ausgaben
780,125 Fr. Es bleibt somit ein Aktivsaldo von 155,375
Franken.

Die vorhin bekannt gegebene Schitzung des mut-
masslich eintretenden Verkehrszuwachses und der da-
mit und den moglichen Einsparungen zusammen-
hiangende Ueberschuss der Betriebseinnahmen sind
moglicherweise etwas optimistisch gehalten. Mit Riick-
sicht aber auf den Aktivsaldo von 155,375 Fr. kann die
Rechnung auch dann noch im Gleichgewicht bleiben
und der Zinsendienst noch geleistet werden, wenn der
Ueberschuss der von der Bahnunternehmung angenom-
menen Betriebseinnahmen nicht vollstindig erreicht

‘wird.

Die Beschaffung des Elektrifikationskapitals von
6,8 Millionen Franken soll nach der geltenden Gesetz-
gebung zur Hilfte durch ein Bundesdarlehen erfolgen;
die andere Hilfte des Kapitals ist durch die Kantone
Bern, Freiburg und Neuenburg aufzubringen, wobei die
interessierten Gemeinden heranzuziehen sind. Die Be-
teiligung des Bundes ist an die Voraussetzung ge-
kniipft, dass durch die Einrichtung des elektrischen
Betriebes die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ge-
hoben werde. Daher wird der Bund, bevor er seine Zu-
stimmung zur Beteiligung an dieser Finanzierung gibt,
durch eine spezielle Kommission das ganze Geschift
priifen lassen. Vom Ergebnis dieser Priifung hingt es
dann ab, ob wir unsern Vorschlag verwirklichen kon-
nen oder nicht. Es besteht aber, nach unverbind-
licher Aussprache mit den Vertretern des eidgendssi-
schen Eisenbahndepartements, alle Aussicht, dass diese
Priifung fiir unser Projekt giinstig ausfallen wird.

An die Darlehensgewdhrung durch den Bund ist
die weitere Bedingung gekniipft, dass sich die Kan-
tone, eventuell gemeinsam mit ihren interessierten Ge-
meinden, mit einer gleich hohen Summe beteiligen wie
der Bund selbst.

Das bernische Gesetz betreffend Beteiligung des
Staates am Bau und Betrieb von Eisenbahnen vom 21.
Mirz 1920 sieht eine Beteiligung in Form von Aktien
oder in der Gewidhrung von Darlehen vor bis zu der
in Art. 18 gezogenen Grenze. Der Betrag der Gesamt-
leistung des Kantons und der bernischen Gemeinden
darf die Hilfte der Umwandlungskosten (Umwandlung
von Dampfbetrieb auf elektrischen Betrieb) nicht iiber-
schreiten. Wo sich die Finanzierung der Elektrifika-
tion gemeinsam mit dem Bund, d. h. nach Massgabe
des Bundesgesetzes vom 2. Oktober 1919, vollzieht,
wie es hier der Fall ist, hat die Beteiligung der Kan-
tone ebenfalls in privilegierter Darlehensform zu er-
folgen. Diese Beteiligung durch Gewidhrung von Obli-
gationen im I. Rang ist mit Riicksicht auf die Finanz-
lage des Kantons Bern entschieden die gegebene.

Die von den Kantonen Bern, Neuenburg und Frei-
burg gemiss dem heutigen Finanzierungsprogramm
zu iibernehmende Baukostenhiilfte von 3,400,000 Fr.
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soll sich nun auf die drei Kantone, gemessen an den
Zugskilometern auf den einzelnen Kantonsgebieten,
wie folgt verteilen: Bern 2,210,000 Fr., Neuenburg
850,000 Fr., Freiburg 340,000 Fr. Dabei ist zu sagen,
dass in der urspriinglichen Vorlage, wie sie uns von
der Bern-Neuenburg-Bahn unterbreitet worden war,
der Kanton Bern um 170,000 Fr. hoher eingestellt war,
gestiitzt auf die Annahme dass er 709/, der den drei
Kantonen zufallenden Betrfige ibernehmen sollte.
Durch Verhandlungen haben wir es aber dahin ge-
bracht, dass der dem Kanton Bern zufallende Betrao
um dlese 170,000 Fr. reduziert wurde.

Die Aufbrlnoung des dem Kanton Bern zufallenden
Anteils von 2,210,000 Fr. ist wie folgt beabsichtigt:
1. Beteiligung der bernischen Gemeinden mit minde-
stens 420,000 Fr. 2. Verrechnung bereits geleisteter
Arbeit gemiss Aufstellungen des Elektrifikations-Bu-
reaus der bernischen Dekretsbahnen: a) Speiseleitung
Miihleberg-Ausserholligen, inklusive drei Jahreszinse,
243,183 Fr. 25. b) Material fiir Elektrifikation Bern-
Biimpliz, abziiglich Zahlung der Stadt Bern, 24,633
Fr. 15. ¢) Kabel Bern-Ausserholligen 28,079 I'r. 91.
d) Bearbeitung von Material und Projektstudien 61,616
Fr. 85; zusammen 357,513 Fr. 16. 3. Zuhanden der
Bern-Neuenburg-Bahn angekauftes und bereitliegendes
Elektrifikationsmaterial 715,000 Fr. Wie bereits be-
merkt, verkaufen wir dieses Material um 200,000 Fr.
hoher, als der heutige Marktpreis betrigt.

Der Kanton Bern kann sich nun bloss unter der
Voraussetzung beteiligen, dass sich ebenfalls die
Landesgegenden entsprechend ihren Verhdltnissen zu
Beitragsleistungen bereit finden. Die Beteiligung der
interessierten bernischen Gemeinden mit minimal
420,000 Fr. an den Elektrifikationskosten soll sich in
folgender Weise verteilen: Einwohnergemeinde Bern
200,000 Fr. Dieser Betrag ist noch nicht endgiiltig be-
schlossen; es ist aber alle Aussicht vorhanden, dass
der Stadtrat in diesem Sinne beschliessen wird. Bur-
gergemeinde Bern 50,000 Fr., bereits beschlossen.
Frauenkappelen 14,000 Fr. zugemutet, 10,000 Fr. be-
schlossen. Miihleberg 42,000 Fr. zugemutet, 30,000 Fr.
beschlossen. Ferenbalm 11,000 Fr. zugemutet und be-
schlossen. Gurbrii 4000 Fr. zugemutet, 3000 Ir. be-
schlossen. Miintschemier 20,000 Fr. zugemutet, 16,000
Franken beschlossen. Ins 50,000 Fr. zugemutet und
beschlossen. Gampelen 36,000 Fr. zugemutet, 20,000
Franken beschlossen. Bei den hinterliegenden Gemein-
den handelt es sich um folgende Beitrige: Wileroltigen
4000 Fr. zugemutet und beschlossen. Golaten 3000 Fr.
zugemutet und beschlossen. Treiten 4000 Fr. zugemutet
und beschlossen. Tschugg wurde ein Beitrag von 4500
Franken zugemutet, es konnte sich aber bis jetzt noch
nicht dazu entschliessen. Gals, dem eine Beitrags-
leistung von 8000 Fr. zugemutet wurde, hat die Be-
teiligung abgelehnt. Von den den Gemeinden zuge-
dachten Beitrigen von minimal 420,000 Fr. sind also
bis heute 19,000 Fr. noch nicht gesichert. Es besteht
aber die Aussicht, dass noch weitere Gelder fliessen
werden. Unter anderem denkt man an eine Beitrags-
leistung der Strafanstalt Witzwil und an Beitriige von
Privaten. Man kann also der Bern- Neuenbura Bahn
die Versicherung abgeben, dass die den bernischen
Gemeinden zugemuteten Beitrige von 420,000 Fr. in
vollem Umfange geleistet werden. Es geht aus den be-
kanntgegebenen Zahlen hervor, dass sich die Landes-
gegend in durchaus iiblichem Masse an den Elektrifi-
kationskosten beteiligt.
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Dem Kanton Bern entsteht durch Zustimmung des
Grossen Rates zu diesem Vorschlag betreffend Sanie-
rung und Elektrifikation insgesamt eine neue Bar-
beteiligung von 388,000 Fr. Das ergibt sich aus der
vorhin bekanntgegebenen Zusammenstellung, wonach
die Barleistung des Staates Bern im Hochstbetrag
718,000 Fr. ausmacht, wovon die 330,000 Fr. in Ab-
rechnung kommen, die dem Staate durch Landabtre-
tung im Bahnhof Bern an die Bundesbahnen zufliessen.
Diese Barbeteiligung wird zu 49/, verzinst werden
und ausserdem soll eine Amortisation von 19/, statt-
finden. Dieser Zinsendienst ist allerdings noch nicht
endglltig geregelt. Wir werden die gleiche Verzinsung
erhalten, die die Bahn dem Bund gegeniiber, nach Ge-
wiahrung des beziiglichen Darlehens, zu leisten hat.

Die Verwirklichung dieses Projektes dient der Lan-
desgegend, aber in hohem Masse auch den Interessen
der Lotschbergbahn, der die elektrifizierte Bern-Neuen-
burg-Bahn vermehrten Verkehr zufithren wird. Im
ibrigen wird die Ausfithrung der Elektrifikation Arbeit
und Verdienstgelegenheit schaffen. Die vorgesehene
Sanierung, im Zusammenhang mit der projektierten
Elektrifikation, wird die Bern-Neuenburg-Bahn in ihrem
Bestreben, die Selbsterhaltung zu sichern, nur fordern.

Die Kantone Neuenburg und Freiburg haben die
ihnen zugedachten Beitragsleistungen anerkannt und
zugesichert; ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass
nun auch der Kanton Bern nicht zuriickhalten werde.

Ich unterbreite Ihnen namens der Regierung den
Antrag, es sei der heute morgen ausgeteilte Beschlus-
sesentwurf beziglich Sanierung und Elektrifikation
der Bern-Neuenburg-Bahn anzunehmen. Materiell ist
es derselbe Beschluss, wie Sie ihn im Anschluss an die
Vorlage der Regierung erhalten haben; nur ist er etwas
anders geordnet, indem nun eine Unterteilung in Mass-
nahmen zur Sanierung und Massnahmen zur Elektrifi-
kation stattgefunden hat und bei jeder Gruppe auf die
besondern Gesetzesbestimmungen verwiesen wird. So
herrscht nun noch grdssere Klarheit, als es nach dem
ersten Beschlussesentwurf der Fall war.

Nachdem ich mich iiber die Sanierung und die
Elektrifizierung gedussert habe, wird der Herr Finanz-
direktor Thnen noch Aufschluss geben iiber die Kom-
petenzfrage und iiber das Geschift der Abtretung des
Bahnhofareals im Hauptbahnhof Bern.

Herr Neuenschwander, I. Vizeprisident, tiber-
nimmt den Vorsitz.

Guggisberg, Finanzdirektor, zweiter Berichterstat-
ter des Regierungsrates. Nach der ausfiihrlichen Be-
richterstattung des Herrn Regierungspriisidenten bleibt
mir nur noch tibrig, im Auftrag der Regierung hier be-
sonders zwei Punkte zu behandeln. Der eine betrifft
den Verkauf von Land durch den Staat Bern an die
Bundesbahnen, der andere die Kompetenzfrage, die
Frage also, ob der Grosse Rat zustindig sei, das Ge-
schift zu verabschieden, oder ob nicht iiber den einen
oder andern Punkt der Vorlage noch eine Volksabstim-
mung notig sei.

Der Herr Regierungsprisident hat bereits, soweit
es wenigstens die Elektrifikation anbetrifft, verschie-
dene Gesetzesbestimmungen erwiihnt. Ich glaube, es
sei nicht notwendig, dass ich ihn in diesem Punkte er-
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ginze, indem die Rechtslage die ist, dass der Entscheid
tber die Elektrifikation eigentlich von der Eidgenos-
senschaft gefillt wird. Die Wirtschaftlichkeit der Un-
ternehmung wird vorerst noch durch eine eidgendssi-
sche Kommission untersucht werden, die dem Bundes-
rat Bericht zu erstatten hat, und dann geht das gesamte
Material an die Bundesversammlung. Deswegen kann
ich hier auf weitere Erklirungen von Seiten der Re-
gierung verzichten.

Etwas anderes ist es mit der Sanierung, weil einzig
und allein das kantonale Recht massgebend ist fiir
den Entscheid iiber die Frage, ob der Grosse Rat
kompetent ist, eine Sanierung endgiiltig zu beschliessen.

Im kantonalen Gesetz haben wir einen besondern
Abschnitt iiber die Sanierungsmassnahmen und finden
in den allgemeinen Bestimmungen einen Art. 36, der
sich ausspricht tber die Kompetenzen des Grossen
Rates bei der Sanierung. Dieser Art. 36 des Eisen-
bahnsubventionsgesetzes, der in verschiedenen Ab-
schnitten des Ihnen ausgeteilten Beschlussesentwurfes
erwihnt wird, driickt sich folgendermassern aus: « Der
Grosse Rat ist berechtigt, diejenigen Massnahmen zu
genehmigen, die notwendig sind, um die gestorten
finanziellen Verhiltnisse einer Eisenbahngesellschaft
zu ordnen. Er kann zu diesem Zwecke namentlich die
Zustimmung zur Herabsetzung des Aktienkapitals oder
zum Abschluss eines gerichtlichen oder aussergericht-
lichen Nachlassvertrages geben. »

Durch diese Bestimmungen wird dem Grossen Rat
eine sehr weitgehende Befugnis eingerdumt. Wenn Al 2
von der Herabsetzung des Aktienkapitals spricht, so
ist das lediglich eine beispielsweise Aufzdhlung, die
Anfithrung eines Falles, der fiir die Sanierung in Be-
tracht kommen kann, durch die man aber nicht andere
Massnahmen ausschliessen will. So hat, gestiitzt auf
diesen Art. 36, der Grosse Rat unzweifelhaft das
Recht, das Aktienkapital herabzusetzen, aber auch
innerhalb des Obligationenkapitals eine Verschiebung
vorzunehmen. Es ist lhnen vom Herrn Regierungs-
prisidenten auseinandergesetzt worden, dass das jetzi-
ge Obligationenkapital 1. Ranges nach der Sanierung
und der Elektrifikation in den III. Rang versetzt wird
und dass das jetzige Obligationenkapital II. Ranges
nicht in Obligationen spiteren Ranges versetzt, son-
dern in ein Priorititsaktienkapital umgewandelt wer-
den soll. In gleicher Weise kann der Grosse Rat ge-
miiss diesem Art. 36 die riickstindigen Zinse des Obli-
gationenkapitals I. Ranges mit diesem Kapital selbst
in den llI. Rang zuriickversetzen. Dies sind die Be-
schliisse, die Sie im gedruckten Entwurf unter dem
Abschnitt «Sanierung», lit. a, b, ¢ und d finden.

Es liegt mir nach dieser Feststellung nur noch ob,
iiber den Verkauf des Landes im Bahnhof Bern an die
S.B.B. und iiber die Million zu referieren, die der Kan-
ton Bern an das neue Anleihen der Bern-Neuenburg-
Bahn leisten soll.

Aus der Vorlage und aus dem heutigen Vortrag des
Herrn Regierungsprisidenten haben Sie vernommen,
dass mit der Sanierung und der Elektrifikation der B.N.
der Verkauf von Land durch den Staat an die S.B.B.
verbunden ist. Die Vornahme dieses Geschiiftes, im
Zusammenhang mit den zwei andern Massnahmen, er-
klirt sich dadurch, dass die Bern-Neuenburg-Bahn den
Bundesbahnen noch einen Betrag fiir die Mitbeniitzung
der Bahnhofe Bern, Kerzers und Neuenburg von etwas
iiber 1,3 Millionen schuldet und dass sie selbstver-
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stindlich wiinscht, auch diesen Posten bei Anlass der
Gesamtsanierung zu liquidieren. So ist man zu der
Losung gekommen, dass das Land im Bahnhof Bern,
das dem Staat Bern eigentiimlich zusteht, zur Tilgung
dieser Schuld verwendet werden soll. Man hitte ja
auch so vorgehen konnen, dass der Kanton Bern dieses
Land der B.N. verkauft hitte, die dann gegeniiber dem
Kanton zum Schuldner geworden wiire. Die Folge wire
aber die gewesen, dass die B.N. dieses Land neuerdings
den Bundesbahnen hitte verkaufen miissen, wodurch
die B.N. die Gldubigerin der S.B.B. geworden wiire und
auf diese Weise ihre Schuld gegeniiber den S.B.B. hiit-
te tilgen konnen. Auch diese Erledigung der Ange-
legenheit wire in der Kompetenz des Grossen Rates
gewesen. Das andere Vorgehen ist aber etwas ein-
facher, indem nur ein Verkauf notig wird und an
Stelle der Bundesbahnen nun der Staat Bern als Glidu-
biger der B.N. fiir eine Million Franken tritt und diese
Million durch die B.N. zur Verrechnung mit den Bun-
desbahnen verwendet wird. Aber abgesehen von dieser
Moglichkeit, das Verkaufsgeschidft im Bahnhof Bern
zu behandeln, ist zu bemerken, idass die Bundesbahnen
mit aller Bestimmtheit erklirten, sie werden das Land
im Bahnhof Bern dem Staat Bern nur abkaufen, wenn
es moglich sei, dadurch ihre Forderung gegeniiber der
B.N. zu liquidieren. So kamen wir dazu, diesen direk-
ten Verkauf vorzunehmen. Die Bundesbahnen erkliren
damit ihre Forderung gegeniiber der N.B. als getilgt;
dagegen ist nun letztere fiir eine Million zur Schuld-
nerin des Kantons Bern geworden.

Wie steht es hier mit der Kompetenz? Was den
Verkauf an sich betrifft, kann sich der Grosse Rat auf
eine Verfassungsbestimmung stiitzen. Art. 26, Ziffer
12, der Staatsverfassung gibt ihm das Recht zu Land-
verkdufen oder -Ankidufen, wenn der Verkaufs- oder
Ankaufspreis 10,000 Fr. iibersteigt. Bis zu einem Be-
trag von 10,000 Fr. ist der Regierungsrat zustindig,
dartiber hinaus der Grosse Rat, und zwar ohne Limi-
tierung nach oben. Dieser Verkauf kann also durch
den Grossen Rat ohne weiteres erledigt werden.

Frage: Wie verhilt es sich nun mit der Kaufrestanz
aus dieser ganzen Operation? Wenn man das Geschift
so betrachtet, dass man einfach an Stelle der Bundes-
bahnen die Bern-Neuenburg-Bahn als Schuldnerin
nimmt, so bleibt der Charakter der Forderung des
Kantons fiir den Kaufpreis derselbe und der Grosse
Rat hitte einfach zu erkldren, dass an Stelle der Bun-
desbahnen nun die B.N. fiir den Kaufpreis haftet. Da
der Grosse Rat die Kompetenz hat, diesen Verkauf zu
tiatigen, so hat er auch die Kompetenz, an Stelle des
wirklichen Kidufers einen andern Schuldner anzuneh-
men, hier also die B.N.

Wenn man aber dieser Argumentation nicht folgen
will, so ist der Grosse Rat auch nach dem Eisenbahn-
subventionsgesetz vom 21. Médrz 1920 zustdndig. Aus
dem bereits zitierten Art. 36 ist ersichtlich, dass der
Grosse Rat alle Massnahmen genehmigen kann, die im
Zusammenhang mit der Sanierung einer Bahn stehen.
Ich glaube, es liegt ein wesentlicher Unterschied darin,
ob der Kanton Bern ohne weiteres sich des Mittels
eines Darlehens bedient und aus seinem Vermogen
heraus der B.N. eine Million gibt, oder ob er sein Areal
im Bahnhof Bern verkauft, dieses Geschift in die
ganze Operation einschliesst und daraus ein neues
Darlehen gewiihrt, das dann in den II. Rang kommt.
Ich glaube also, man kann unzweifelhaft zur Beant-
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wortung der Kompetenzfrage den Art. 36 heranziehen
und erkidaren: Das ist eine Sanierungsmassnahme, die
mit der Tilgung der Schuld der B.N. gegeniiber den
S.B.B. im Zusammenhang steht; infolgedessen ist der
Grosse Rat dafiir zustindig.

Man kann aber noch weiter gehen und, wie Sie im
Beschlussesentwurf gesehen haben, auch Art. 24 des
Eisenbahnsubventionsgesetzes heranziehen, indem man
sagt: Das Anlagekapital der B.N. betrigt nun nach der
Bilanz vom 31. Dezember 1926 20,661,000 Fr. und be-
ziffert sich aus dem Baukonto mit 13 Millionen, aus
der Elektrifikation mit 6,8 Millionen und aus dem Be-
stand an Personen- und Gepidckwagen mit 800,000 Fr.
Dieses Anlagekapital bildet die Grundlage zur Berech-
nung der Limite, innerhalb der der Grosse Rat Zu-
schiisse gemiss Art. 24 des Eisenbahnsubventions-
gesetzes gewihren kann. Die Limite betrdgt nach
Art. 5 dieses Gesetzes 100/, des Anlagekapitals. Wenn
wir nun hier der B.N. eine Million als Darlehen ge-
wihren, so bleiben wir damit ohne weiteres innerhalb
der vom Gesetz gezogenen Grenze. Man konnte sogar
noch weiter gehen und nach den Ausfithrungen des
Herrn Regierungsprisidenten sagen, dass die ganze
effektive Leistung des Staates Bern an dieses Unter-
nehmen, nidmlich dieses Darlehen von einer Million
und dazu die 388,000 Fr. als Differenz aus den Bar-
leistungen des Staates von 718,000 Fr., minus die
330,000 Fr., die die Bundesbahnen dem Staat bar be-
zahlen, immer noch in den Rahmen des Art. 24 des
Gesetzes hineingeht.

Infolgedessen ist die Regierung zu dem Schlusse
gekommen, dass der Grosse Rat zustindig sei, sowohl
tir die Elektrifikation, wo eidgendssisches Gesetz mit
massgebend ist, als auch fiir die Sanierungsmassnah-
men gemiss Art. 36, in Verbindung mit Art. 24 des
Eisenbahnsubventionsgesetzes, ohne dass eine Volks-
abstimmung notwendig wird.

Nun noch ein paar Worte iiber die Zweckmissig-
keit und die Vorteile dieses Verkaufes von Land im
Bahnhofareal in Bern. Es ist in der Staatswirtschafts-
kommission angefragt worden, ob nicht der Preis, den
man von den Bundesbahnen dafiir bekommt, gemessen
am Preis, den sonst das Land in der Nihe des Bahn-
hofes Bern gilt, ein zu geringer sei. Darauf ist von
Seite der Regierung erwidert worden, dass diese Kri-
tik an und fiir sich berechtigt sei; man diirfe aber
nicht vergessen — ich glaube, es war der Herr Regie-
rungsprisident, der diese Ausfiihrungen machte —,
dass das Land den Bundesbahnen noch bis zum Jahr
1957 zu einem Preis von 21,500 Fr. verpachtet ist. Die
Bundesbahnen wiirden also dieses Land gar nicht kau-
fen, wenn sie nicht zugleich die erwidhnte Operation
mit der B.N. machen konnten. Wenn Sie dort hinten
an der Wand den Plan des Landes betrachten, das wir
den Bundesbahnen verkaufen wollen, so konnen Sie
feststellen, dass eigentlich schon seit Jahrzehnten Ge-
leise tiber dieses Land gelegt sind; es liegt zum Teil
im Perron 3, dann im Perron 4 und 5 und im Eilgut-
bahnhof. Also ist der Kanton objektiv gar nicht in der
Lage, iiber das Land anderswie zu verfiigen, als dass
er es den Bundesbahnen zum Betrieb des Bahnhofes
Bern zur Verfiigung stellt. Infolgedessen ist auch ein
ganz anderer Wertmesser an dieses Geschift zu legen,
als wenn man das Land freihdndig zum Verkauf brin-
gen konnte. Wenn wir durchschnittlich auch nur 66
Franken per m? daraus ldsen, so ist dieses Geschiift
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fiir den Kanton Bern doch nicht so nachteilig, weil wir
damit unzweifelhaft sofort eine bessere Verzinsung
erhalten. An Stelle des Landes, das fiir 21,000 Fr.
jahrlich verpachtet ist, tritt nun eine Forderung an die
B.N. im Betrage von einer Million, die in den II. Rang
zu stehen kommt und vielleicht zu 4,59/, zu verzinsen
sein wird, was uns 45,000 Fr. ausmacht. Ausserdem
erhalten wir aus diesem Verkauf eine Anzahlung von
den Bundesbahnen im Betrag von 330,000 Fr., mit der
wir unser Konto auf der Hypothekarkasse entlasten
werden, was fiir uns eine Ersparnis von rund 15,000
I'ranken im Jahr ausmacht. Somit ergibt sich ins-
gesamt eine jihrliche Einnahme von 60,000 Fr., also
gegeniiber dem bisherigen Verhiltnis mit dem Pacht-
zins von 21,000 Fr. eine Verbesserung um rund 39,000
I'ranken per Jahr.

Ich glaube also, dass das Geschift des Verkaufes
von Land, unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, nicht
s0 ungiinstig erscheint, wie wenn man lediglich auf die
Tatsache abstellt, dass um den Bahnhof Bern herum
sonst viel hohere Verkaufspreise gelost werden, als es
hier der Fall ist.

Was die Wirtschaftlichkeit der Sanierung, in Ver-
bindung mit der Elektrifikation, anbelangt, schliesse
ich mich den Ausfiihrungen des Herrn Regierungs-
prisidenten in dem Punkte an, dass eine gewisse op-
timistische Note i Vortrag des Regierungsrates vor-
handen ist. Wir sind aber bekanntlich in der Regierung
Optimisten und haben deshalb diesen Ton im Vortrag
zum Ausdruck gebracht. Hingegen ist in diesem Zu-
sammenhang doch auch zu betonen, dass die Irage
der Wirtschaftlichkeit nochmals von der Eidgenossen-
schaft gepriift wird; das Geschift geht zum genauen
Studium noch an die eidgendssische Elektrifikations-
kommission, dann an den Bundesrat und an die Bun-
desversammlung.

Was mir aber fiir den Grossen Rat des Kantons
Bern im vorliegenden Geschift das Ausschlaggebende
zu sein scheint, ist der Umstand, dass der Kanton aus
der Erledigung nach dem Vorschlag der Regierung
einen gewissen Vorteil gegeniiber der gegenwirtigen
Lage zieht. Diesen Vorteil erblicke ich nicht insbeson-
dere in dem Verkauf des Landes, unter etwelcher Ver-
besserung unserer Einnahmen, sondern darin, dass wir
die Arbeit, die der Kanton bis jetzt fiir die Elektrifika-
tion der B.N. aufgewendet hat, und auch das Material,
das er vor einigen Jahren fiir diese Bahn angekauft
hat, nun endlich verwenden konnen, dass also weiter-
hin weder das Material, noch die Arbeit brach liegen
bleiben, und dass wir innerhalb einer I. Hypotzek ge-
geniiber der B.N. im Umfang von etwas iiber einer
Million, Arbeit und Material zusammengerechnet, einen
zu 4,59/, wahrscheinlich jedoch zu 49/, verzinsbharen
und mit 19/, zu amortisierenden Titel bekommen, was
sich auch in der Staatsrechnung vorteilhaft bemerkbar
machen wird.

Es ist noch hervorzuheben, dass die Kantone
Neuenburg und Freiburg dem Kanton Bern in diesem
Geschift ein grosses Entgegenkommen gezeigt haben.
Als der Sprechende sein Amt antrat, kam er mitten in
die Verhandlungen hinein, da schon vorher mit den
beiden Kantonen verhandelt worden war. Es ist dann
der Regierung neuerdings gelungen, sowohl den Kan-
ton Freiburg als auch den Kanton Neuenburg zu einem
weitern Entgegenkommen gegeniiber dem Kanton Bern
zu veranlassen, und es scheint mir nun, um mit dem
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Herrn Regierungspriisidenten zu sprechen, dass der
Kanton Bern nicht zuriickstehen, sondern die Hand,
die I'reiburg und Neuenburg ihm bereits geboten haben,
ergreifen und zuschlagen sollte.

Zur Vorberatung der nachstehenden Geschiifte hat
das Bureau folgende

Kommissionen
bestellt:

Dekret betreffend Verstaatlichung der
Schnitzlerschule Brienz.

Herr Grossrat Fliick, Prisident,
Balmer, Vizeprisident,
Indermiihle (Bern),
Jobin,

Kastli,

Messerli,
Schletti,
Schreier,
Waegeli.

Gesetz iiber den Verkehr mit Motorfahr-
zeugen.

Herr Grossrat LLa Nicca, Prisident,
» » Glaser, Vizeprisident,
» » von Almen,

» » Baumgartner (Koniz),
» » Chopard,

» » Gniagi,

» » Held,

» » Hulliger,

» » Lardon,

» » Maitre,

» » Oldani,

» » Roth,

» » Schneeberger.
» » Ueltschi,

» » Zumstein.

Schluss der Sitzung um 5!/, Uhr.

Der Redaktcur:
Vollenweider.
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Sechste Sitzung.

Freitag, den 20. Mai 1927,
vormittags 81/, Uhr.

Vorsitzender: Prisident Gnéagi.

Der Namensaufruf verzeigt 164 anwesende Mit-
glieder. Abwesend sind 60 Mitglieder, wovon mit
Entschuldigung die Herren: Ackermann, Aebi, Balmer,
Berger, Beutler, Bueche, Choulat, Egger, Giorgio,
Gdockeler, Gressot, Grimm, von Griinigen, Hadorn, Held,
Hofer, Indermiihle (Thierachern), Jobin, Jossi, Kistli,
Keller, Lardon, Laur, Meier, Meusy, Minger, Mosimann,
Miihlemann, Miilchi, Miiller (Aeschi), Neuenschwander,
Niklaus, Oberli, Périat, Reichenbach, Reinmann, Spy-
cher, Strasser; ohne Entschuldigung abwesend sind
die Herren: Aeschlimann, von Almen, Arni, Bangerter,
Bechler, Bratschi (Reconvilier), Gobat, Grossenbacher,
Hurni, Leuenberger, Luterbacher, Liithi (Biel), Maitre,
Mani, Messerli, Monnier (Tramelan), Raaflaub, Scherz

(Reichenbach), Schlappach, Stauffer, Zurbuchen,
Ziircher.
Prisident. Ich mochte Sie darauf aufmerksam

machen, dass der Rat heute nicht sehr zahlreich ver-
treten ist, und Sie deshalb bitten, etwas auszuharren,
damit wir nicht wegen Beschlussunféhigkeit die Ver-
handlungen abbrechen miissen.

Tagesordnung :
Sanierung der Finanzlage und Elektrifikation der
Bern-Neuenburg-Bahn.
Fortsetzung.
(Siehe Seite 224 hievor.)
Biihler (Frutigen), Berichterstatter der Staatswirt-

.schaftskommission. Nach den sehr eingehenden Aus-

filhrungen seitens der beiden Herren Regierungsver-
treter konnte ich mich darauf beschrinken, hier einfach
die Erkldrung abzugeben, dass die Staatswirtschafts-
kommission einstimmig beschlossen hat, Ihnen Geneh-
migung dieses Geschéftes zu beantragen. Aber mit
Riicksicht auf die grosse Wichtigkeit desselben wird
der Grosse Rat wohl auch die Griinde kennen wollen,
die uns zu dieser Stellungnahme veranlasst haben. Ich
kann Sie versichern, dass die Kommission dieses nicht
sehr einfache Geschéft in ausserordentlich griindlicher
Art und Weise gepriift hat, einmal in bezug auf die
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Kompetenzfrage, sodann auch hinsichtlich der Frage
der Notwendigkeit und der Zweckmaissigkeit der durch-
zufiihrenden Massnahmen.

Die Beurteilung der Zustindigkeit des Grossen
Rates musste namentlich nach drei Richtungen hin
erfolgen. Einmal musste untersucht werden, ob der
Rat kompetent ist, den vorgesehenen Sanierungsmass-
nahmen seine Zustimmung zu geben; ferner musste
festgestellt werden, ob auch die Kompetenz des Rates
vorhanden ist zur Genehmigung des Kaufvertrages,
der zwischen dem Kanton Bern und den S. B. B. ab-
geschlossen worden ist; und endlich die dritte Frage,
ob die Beteiligung des Kantons am neuen Elektrifi-
kationsanleihen in der Kompetenz des Grossen Rates
liegt. Diese etwas heiklen Kompetenzfragen sind gestern
durch den Herrn Finanzdirektor sehr eingehend be-
handelt worden, sodass ich mich darauf beschrinken
will, die Erkldrung abzugeben, dass die Juristen in
der Staatswirtschaftkommission einig geworden sind
und dass hier also vollstindige Uebereinstimmung mit
der Auffassung der Regierung besteht.

Und nun zum Geschift selbst. In erster Linie muss
festgestellt werden, dass die gleichzeitige Behandlung
der drei Geschéfte: 1. Sanierung, 2. Ldsung des Ver-
hiltnisses mit den S. B. B. betreffend die Gemeinschafts-
bahnhéfe, 3. Elektrifikation, durchaus gegeben ist.
Diese Zusammenfassung in ein einziges Geschift ist
nicht nur zweckmissig, sodern unbedingt notwendig.
Zwischen den drei Geschiften bestehen enge Zusammen-
hiinge; denn ohne Sanierung ist die Elektrifikation
unmdéglich, und ohne Elektrifikation wire die Sanie-
rung zwecklos ; ohne Gewihrung des neuen Sanierungs-
anleithens von 1,425,000 Fr., an dem sich der Kanton
mit einer Million beteiligt, wire die Sanierung ausser-
ordentlich erschwert, und mit Riicksicht auf die Finanz-
lage des Staates wire die Beschaffung dieser Million
ohne Verkauf des Bahnhofareals an die Bundesbahnen
jedenfalls ausserordentlich schwierig.

Was die Sanierungsmassnahmen anbelangt, ist ein-
mal festzustellen, dass die schwierige Finanzlage der
B. N. wohl in erster Linie zurtickzufiihren ist auf die
Kriegswirkungen, auf die starke Steigerung der
Betriebsausgaben, teilweise bedingt durch die ausser-
ordentlich hohen Kohlenpreise wéhrend der Kriegs-
und Nachkriegszeit, und namentlich auf die Konkur-
renzierung durch andere Bahnen und speziell durch
das Automobil.

Bei der Beurteilung der Frage, ob es iiberhaupt
einen Zweck habe, die Sanierung durchzufiihren, wird
man sich Rechenschaft geben miissen, ob das Unter-
nehmen iiberhaupt lebensfihig ist, ferner dariiber, ob
die beteiligte Landesgegend ein grosses Interesse
an der Weiterfiihrung dieser Bahn hat. Sie sehen in
der Botschaft die Betriebsrechnung und kénnen nament-
lich konstatieren, dass in den letzten Jahren die Ein-
nahmen in sehr erfreulicher Weise zugenommen haben
— in unerfreulicher Weise allerdings auch die Aus-
gaben. Immerhin sehen wir, dass bei den Einnahmen
eine stetige Steigerung zu verzeichnen ist, wodurch,
von diesem Standpunkt aus betrachtet, die Lebens-
fihigkeit der Bahn ohne weiteres erwiesen ist.

Einen giinstigen Faktor bildet wohl die Beteiligung
der Kantone Neuenburg und Freiburg mit einer Summe
von 425,000 Fr. am Sanierungsanleihen. Dadurch wird
ermoglicht, das Rollmaterial aufzufrischen und neue
Personenwagen anzuschaffen. Wenn die Sanierung
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nicht durchgefithrt werden kann, so bleibt nichts
anderes iibrig als eine Stillegung des Betriebes, was
aber mit Riicksicht auf die Landesgegend wohl direkt
ausgeschlossen ist. HEs darf nicht vergessen werden,
dass der Kanton Bern an der Neubelebung dieser Linie
ein Interesse hat, weil die Bern-Neuenburg-Bahn doch
eine Zufahrtslinie zur Berner Alpenbahn ist. Sodann
werden die Bernischen Kraftwerke in die Lage ver-
setzt, Strom zu liefern und namentlich die Transformer-
gruppen auszufithren; also auch hier wieder ein in-
direktes Interesse des Staates.

Wenn die Bahn wieder lebensfihig gemacht wer-
den soll, muss eine weitgehende Sanierung durch-
gefiihrt werden, und zwar einmal in der Weise, dass
der grosse Passivsaldo von iiber 2 Millionen zum
Verschwinden gebracht wird. Ferner miissen die
in der Botschaft erwédhnten Abschreibungen vorge-
nommen werden, und die riickstéindigen Obligationen-
zinse geordnet werden. Es ist durchaus klar, dass der
grosse Abstrich am Aktienkapital erfolgen muss; denn
dieses ist es, das in erster Linie haftet. Wir erachten
den Abstrich auf 40°. als durchaus gegeben. Man
kann sich sogar fragen, ob man nicht noch weiter
hiatte gehen sollen, vielleicht auf 20°o oder sogar
noch tiefer. Immerhin denke ich, man kann es fir
diesmal bei diesem Abstrich bewenden lassen. Die
Kompetenz fiir diese Herabsetzung des Aktienkapitals
ist geordnet in Art. 36 des Eisenbahnsubventiongesetzes,
sodass man dariiber keine Worte mehr zu verlieren
braucht.

Die zweite Sanierungsmassnahme besteht darin,
dass das im I. Rang stehende Obligationenanleihen
von 6 Millionen Franken in den III. Rang versetzt
werden soll, dass der Zins von 4 auf 3 °/o herabgesetzt
und die Félligkeit des Anleihens hinausgeschoben
werden soll. Der Staat ist bei diesem Anleihen mit
3,340,000 Fr. beteiligt. Das sind die Papiere, die be-
kanntlich vor einigen Jahren von der Kantonalbank
tibernommen werden mussten. Ich mochte hier nur
feststellen, dass die Zuriickversetzung dieses im I. Rang
stehenden Obligationenkapitals in den III. Rang eine
Folge der Elektrifikation ist, indem die Finanzierung
sonst nicht moglich wire. Die Zinsfussreduktion auf
3% und das Hinausschieben des Filligkeitstermins
sind durchaus notwendige Sanierungsmassnahmen.

Was die Tilgung der riickstindigen Zinsen anbe-
trifft, ist zu bemerken, dass dies ohnehin ein durchaus
gefihrdeter Posten ist. Die B. N. wird diese riickstéin-
digen Zinsen nicht bezahlen kénnen. Wir bekommen
dafir nun Obligationen, die im III. Rang stehen, aller-
dings ein sehr zweifelhafter Posten. Immerhin wird
man sich mit der Ordnung dieser Dinge einverstanden
erkldren koénnen.

Auch die dritte Sanierungsmassnahme, die Um-
wandlung des bisher im II. Rang stehenden Hypothe-
karanleihens von 1,280,000 in Priorititsaktien, ist eine
Folge der Elektrifikation. Es ist durchaus richtig, dass
dieses Kapital Prioritidtencharakter enthilt und infolge-
dessen in den ersten Rang versetzt wird.

Betreffend den Landverkauf an die S.B. B. kann
ich Thnen mitteilen, dass die Staatswirtschaftskommis-
sion damit durchaus einverstanden ist; wir erachten
auch den Kaufpreis als angemessen. Dieser stellt sich
noch wesentlich giinstiger, als gestern mitgeteilt wor-
den ist, wenn man beriicksichtigt, dass dadurch der
langfristige Pachtvertrag mit den Bundesbahnen gelost
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werden kann. Die Million, die wir aus dem Verkauf
dieses Bahnareals zur Verfiigung der Bahn stellen, ist
im II. Range sichergestellt und wird zu 4,5 %o verzinst,
sodass man sagen kann, auch diese Anlage sei eine
gute. Dieser Verkauf des Bahnareals hat den weitern
Vorteil, dass nun endlich das unliebsame Verhiltnis
der Gemeinschaftbahnhofe gelost werden kann.

Was nun die Elektrifikation anbelangt, haben wir
die Auffassung, dass die Verteilung der Baukosten
richtig ist. Der Anteil der beteiligten Landesgegend
entspricht der bisherigen Uebung; immerhin geht sie
nicht iiber das in solchen Fillen tibliche Mass hinaus.
In der Vorlage sehen Sie, dass andere Landesgegenden,
z. B. das Gebiet der Schwarzenburg-Bahn, wesentlich
mehr geleistet haben; dort waren es 28°, wihrend
man hier nur 20° verlangt hat. Die Elektrifikation
war bekanntlich bereits im Jahre 1920 vorgesehen.
Damals stellten sich die Baukosten auf 11 Millionen,
wihrend sie heute 6,800,000 Fr. betragen werden.
Das Rohmaterial steht zur Verfligung; es war schon
fiir jenen Zeitpunkt angeschafft worden. Schon aus
diesem Grunde ist es durchaus richtig, nun an die
Blektrifikation heranzutreten. Die bereits mit den
B. K. W. abgeschlossenen Stromlieferungsvertrige
konnen als giinstig bezeichnet werden. Es ist eine
Minimalmiete von 155,000 Fr. vorgesehen, was eine
genaue Berechnung der Traktionskosten ermdglicht.
Wir haben die Auffassung, dass die Elektrifikation
in finanzieller und technischer Beziehung gut vor-
bereitet ist. Die Vorteile der Elektrifikation und des
elektrischen Betriebes sind Ihnen sehr wohl bekannt,
sodass ich nicht ndher darauf einzutreten brauche.
Sicher ist, dass eine Linie mit Dampfbetrieb heute
nicht mehr bestehen und namentlich gegeniiber den
andern Bahnen unter den heutigen Verhiltnissen nicht
konkurrieren kann.

Ueber die Frage der Wirtschaftlichkeit der Elek-
trifikation haben wir uns nicht auszusprechen; das
ist dann Sache der Bundesbehorden und der kompe-
tenten Kommission des Bundes. Die Staatswirtschafts-
kommission stimmt diesem Elektrifikationsprogramm
zu, in der Ueberzeugung, dass nur so ein rationeller
Weiterbetrieb der Bern-Neuenburg-Bahn erméglicht
wird.

Wenn die Staatswirtschaftskommission Ihnen dieses
Geschift empfiehlt, so geschieht es nicht etwa in der
Meinung und Ueberzeugung, dass damit die finan-
ziellen Verhiltnisse der Bahn fiir alle Zeiten geordnet
seien. Die Bilanz, die sich nach durchgefiihrter Elek-
trifikation und Sanierung ergibt, bietet durchaus kein
schones Bild. Wir haben immer noch Schulden: das
Aktienkapital von 3,680,000 Fr., das Obligationen-
kapital von 15,925,000 Fr. und verschiedene Schulden
mit 413,000 Fr. Auffallend ist da namentlich das
Verhiltnis zwischen Aktienkapital und Obligationen-
kapital. Bei Hisenbahnunternehmungen ist dieses Ver-
hiltnis gewohnlich wie 2 : 1, héchstens 1 : 1, wéhrend
wir hier nun '/« Aktienkapital und ®/s+ Obligationen-
kapital haben. Die Bilanz mag richtig sein, wenn es
gelingt, die Obligationenzinse herauszuwirtschaften,
namentlich fiir das im III. Rang stehende Obliga-
tionenanleihen von 7,700,000 Fr. Sollte dies aber nicht
moglich sein, dann wird nichts anderes tibrig bleiben,
als dass man im Laufe der nichsten Jahre eine zweite
Sanierung vornimmt. Ich glaube, es ist nétig, dies
hier zu bemerken, damit niemand der Ansicht ist, die
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Sache sei nun vollstindig in Ordnung. Wir befinden
uns in einer Zwangslage. Es handelt sich heute darum,
die Bahn zu sanieren und zu elektrifizieren; will man
das nicht, dann gibt es nichts anderes, als den Betrieb
einzustellen und das Unternehmen zu liquidieren.

Es bleibt noch ein Wort zu sagen iiber die neuen
Leistungen des Staates. Was der Staat bisher in dieser
Bahn investiert hatte, ist zu einem sehr grossen Teil
verloren. Nun handelt es sich darum, zu tberlegen,
was man neu in das Unternehmen stecken will. In
erster Linie ist zu sagen, dass sich der Kanton Bern
am Sanierungsanleihen von 1,425,000 Fr. mit einer
Million beteiligt; diese wird im II. Rang sichergestellt
und zu 4,5 % verzinst, sodass man sagen kann, es
handle sich hiebei um eine gute Anlage; eine Gefahr
besteht fiir diesen Posten absolut nicht. Die Leistung
des Kantons fiir die Elektrifikation besteht einmal
darin, dass er das Rohmaterial zur Verfiigung stellt.
Anderseits bekommen wir fiir diesen Posten Obliga-
tionen im I. Rang; die Barleistung des Staates be-
lauft sich auf 712,000 Fr. Von dieser Summe geht
allerdings noch ab der Mehrerlés aus dem Bahnareal
in Bern tiber den Betrag von einer Million hinaus,
also jene 330,000 Fr., sodass die wirkliche Barleistung
des Staates fiir die Elektrifikation 388,000 Fr. betrigt.
Sie sehen also, dass die neuen Leistungen des Staates
durchaus normal sind und zu keinen Bedenken Anlass
geben konnen.

Ich mochte Ihnen namens der einstimmigen Staats-
wirtschaftskommission Eintreten auf die Vorlage be-
antragen.

Schmid. Als Vertreter einer der an der Bahn ge-
legenen Gemeinden mdochte ich Ihnen den Antrag
der Regierung und der Staatswirtschaftskommission
bestens empfehlen. Ich will nicht auf die Einzelheiten
der Finanzierung und der Elektrifikation eintreten,
da dies durch den Sprecher des Regierungsrates und
denjenigen der Staatswirtschaftskommission in sehr
ausgiebiger und vorziiglicher Weise getan worden ist.
Nachdem nun die beiden Kantone Neuenburg und
Freiburg die ihnen im Finanzierungs- und Elektrifi-
kationsplan zugemuteten Beitrige zugesichert haben,
gleichfalls die interessierten Gemeinden unseres Kan-
tons, die gestern vom Sprecher der Regierung als
angemessen bezeichnet worden sind, finde ich, der
Grosse Rat konne nicht anders als nun diesem Finan-
zierungs- und HElektrifikationsprogramm der Bern-
Neuenburg-Bahn zustimmen. Es wire nicht zu ver-
stehen, wenn man heute diesem Unternehmen die
finanzielle Hiilfe versagen wollte, nachdem es seiner-
zeit durch die Unterstiitzung von Staat und Gemeinden
und von anderer Seite zustande gekommen ist.

Schon 1920/21 wurden Anstrengungen gemacht,
um die Bahn zu elektrifizieren. Allein die Ausfiihrung
scheiterte an der damaligen scharfen Wirtschaftskrisis,
namentlich an den sehr hohen Baukosten. Heute ist
die Situation insoweit eine andere, als diese Baukosten
von 11 Millionen auf 6,800,000 Fr. herabgedriickt
werden konnten. Ein weiteres Moment, das heute fiir
die Elektrifikation spricht, ist die Tatsache, dass die
Bundesbahnen die Strecken Bern-Biel-Neuenburg-
Yverdon und Bern-Freiburg-Lausanne-Genf teilweise
schon heute, teilweise in den nichsten Jahren dem
elektrischen Betrieb tbergeben werden. Wenn in
diesem Ring von elektrischen Bahnen noch eine solche
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mit Dampfbetrieb bestiinde, dann wirde sie vom
Verkehr einfach abgeschnitten werden. Es muss frei-
lich gesagt werden, dass die Opfer, die der Kanton
und die interessierten Gemeinden fiir dieses Unter-
nehmen bringen miissen, sehr gross sind. Diese Auf-
wendungen werden aber kompensiert durch die volks-
wirtschaftliche Bedeutung, die dem Unternehmen zu-
kommt. Ich glaube, die Sanierung und die Elektri-
fikation sei gleichsam ein Ausgangspunkt in der ber-
nischen Eisenbahnpolitik. Man mag diese Politik kri-
tisieren, wie man will, so muss man doch auch sagen,
dass sie der Allgemeinheit, namentlich der bernischen
Volkswirtschaft, grosse Dienste geleistet hat. Wie
stiinde es heute speziell um die Gegend von Kerzers
bis Neuenburg, und welche Verhéltnisse hitten wir
besonders wihrend des Krieges gehabt, wenn die
Bahn seinerzeit nicht erstellt worden wire? Wir wissen,
welch grosse Rolle die Lebensmittelversorgung vom
grossen Moos her, namentlich aus unserer Staats-
domine Witzwil, gespielt hat. Was seinerzeit fiir die
Bahn aufgewendet worden ist, das ist dann auf diesem
Wege dem Staat wiederum zugute gekommen. Die
bernische Eisenbahnpolitik hat also eine Belebung
der Volkswirtschaft mit sich gebracht, ein Aufblithen
von Handel, Industrie und Landwirtschaft. Ich méchte
Ihnen deshalb empfehlen, bei der Behandlung dieser
Frage grossziigig zu sein. In all den grossen Fragen,
die je im Kanton Bern erledigt wurden, war man
grossziigig; ich mochte Ihnen empfehlen, es auch hier
zu sein, indem Sie den Beschlussesentwurf annehmen,
unter gleichzeitiger Verdankung der wohlwollenden
Behandlung dieser Frage durch die Regierung.

Jakob. Ich mochte vorab feststellen, dass es heute
vom Regierungsratstisch aus etwas anders tont als
noch vor wenigen Jahren, wo man erklirte, all die
Bahnen, die in Zukunft nicht rentieren, miissten ein-
fach stillgelegt werden. Die Regierung ist ziemlich
rasch eines Bessern belehrt worden, indem sich all-
enthalben die an den kleinern Bahnunternehmungen
beteiligten Gemeinden zur Wehre gesetzt haben, so-
dass selbst die kleinsten Bahnen heute weiter betrieben
werden. Deshalb mochte ich dem heutigen Projekt
auch keine Opposition machen, sondern einige Be-
merkungen zum dritten Teil der Vorlage, zur Elek-
trifikation anbringen.

Vorher noch eine Feststellung zum ersten Punkt,
der Sanierung. Ich habe die Ueberzeugung, dass man
heute mit Fug und Recht in der Abschreibung des
Aktienkapitals weitergehen sollte. Man will es offen-
bar nicht tun, um dadurch nicht das Staatsvermogen
herabsetzen zu miissen. Nach meinem Dafiirhalten
wird aber die Bern-Neuenburg-Bahn im Staatshaus-
halt des Kantons Bern auch in Zukunft keine Rolle
spielen, so wenig als bis dahin. Wir werden auch
nach dieser Sanierung mit der B. N. rechnen miissen
wie mit den tbrigen Dekretsbahnen. Das ist Kklar,
wenn wir uns nur umsehen, wie heute diejenigen
Dekretsbahnen dastehen, die noch vor wenigen Jahren
ziemlich hohe Dividenden ausbezahlt haben — ich
erinnere nur an die Emmenthal-Bahn — und die
heute auf Tod und Leben zu kimpfen haben, da
alle Untersuchungen und alle Sanierungsmassnahmen
es bis dahin nicht fertig gebracht haben, diese Bahnen
wieder zu neuem Leben zu erwecken. Diese Ver-
hiltnisse sind auf die Konkurrenz der Automwobile
zurlickzufiihren. Ich bedaure, dass in der Botschaft
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tiber diese Autokonkurrenz nichts gesagt worden ist,
da sie doch sicher bei der Bern-Neuenburg-Bahn
eine wichtige Rolle spielt.

Der Giiterverkehr auf der B. N. betrifft fast aus-
schliesslich die Domidne Witzwil und die landwirt-
schaftlichen Gegenden. Da haben wir einmal den
Bezug von Produkten wie Diing- und Futtermittel,
anderseits dann die Spedition der Produkte aus diesen
Doménen. Wenn wir aber zusehen, wie heute nament-
lich von Ins weg abwiirts die Automobile nach allen
Richtungen, bis nach Neuenburg, Chaux-de-Fonds und
Biel, mit 5—10 Tonnen beladen und mit Anhéngern
versehen verkehren, so werden wir jedenfalls nicht
erwarten koénnen, dass durch den Giiterverkehr die
B. N. stark fruktifiziert werden kann. Auch wenn die
Einnahmen noch etwas steigern werden, so ergibt
sich doch, wie sich das bei den andern kleinern
Bahnen zeigt, eine schlechte Rendite. So haben Sie
letztes Jahr beschlossen, durch eine Subvention es
der Biel-T#uffelen-Ins-Bahn zu ermoglichen, den Aus-
bau bis zum Bahnhof Biel herbeizufiihren. Diese Bahn
hat heute einen bedeutend grossern Giiterverkehr,
weil nun die Giiter von Biel aus nach Ins usw. ge-
fiihrt werden koénnen, wihrend sie frither von der
Ostschweiz her iiber Kerzers nach Ins usw. gelangen
mussten. Und dennoch macht die Biel-Té4uffelen-Ins-
Bahn schlechte Geschifte, weil sie diese Giter mit
Riicksicht auf das Automobil zu ganz niedrigen
Preisen fithren muss. Also trotz erhohten Verkehrs
eine schlechte Rendite. In Anbetracht dessen hitten
wir ganz gut die Abschreibung noch tiefer herab
vornehmen konnen; es hat keinen grossen Zweck,
non-valeurs im Staatsbudget weiterzufiihren. Ich
mochte durchaus keine Bahnunternehmung in ihrem
volkswirtschaftlichen Wert zuriicksetzen; aber wenn
man doch einmal diese Operation machen muss, dann
hitte man sie auch gleich griindlicher vornehmen
sollen.

Beziiglich der Elektrifikation wird heute erklirt,
man habe dadurch, dass man sie 1920 nicht ausge-
fihrt habe, 5 Millionen erspart, indem sie damals
11,56 Millionen gekostet hiitte, heute nur noch etwas
iiber 6 Millionen. Es liesse sich noch ein Fragezeichen
dazu setzen, ob das wirklich alles Ersparnisse waren.
Damals war das sédmtliche Material vorhanden, auch
eine grosse Anzahl von Holzmasten, die heute zum
grossten Teil zugrunde gegangen sind, sowohl die in
Nidau als auch die in Moudon. Ich habe bei einer
frithern Diskussion schon betont, dass dieses Material
fir den Staat ein totes Kapital sein werde. Freilich
ist das Material, soweit man es nicht an andere Unter-
nehmungen verkaufen konnte, noch vorhanden; aber
der grosste Teil der Holzmasten ist nicht mehr ver-
wertbar; man hitte sie schon vor lédngerer Zeit als
Brennmaterial verkaufen sollen.

Die Verschleppung dieser Elektrifikation erfolgte
nicht mit Riicksicht auf die Elektrifikationsarbeiten
selber, sondern weil damals die Lokomotiven viel zu
viel gekostet hitten. Die B. N. hatte die Lokomo-
tiven {ibrigens schon bestellt, sie wurden ihr dann
aber von der Lotschbergbahn abgenommen.

Durch die Elektrifikation soll nun versucht werden,
die Bundesbahnen zu konkurrenzieren. Da hitte man
aber die Dekretsbahnen elektrifizieren sollen, ehe die
Bundesbahnen es taten; es wird nicht mehr méglich
sein, der elektrisch gefiihrten Linie Bern-Biel-Neuen-
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burg Konkurrenz zu machen, auch wenn man auf
der B. N. die Fahrzeit noch verkiirzt. Die Bundes-
bahnen sind imstande, heute, wo noch der Dampf-
betrieb besteht, die Fahrzeit fiir die Strecke Bern-
Biel-Neuenburg auf 1 Stunde und 5 Minuten herab-
zusetzen. Wenn man nun auch glaubt, auf der elek-
trisch betriebenen Linie Bern-Neuenburg die Fahrzeit
bis auf eine Stunde reduzieren zu konnen, so ist dem
gegeniiber zu bemerken, dass nach durchgefiihrter
Blektrifikation der Strecke Bern-Biel-Neuenburg die
Fahrzeit noch bedeutend erméssigt werden kann, schon
deswegen, weil die Bundesbahnen auf dieser Strecke
heute mit 85 km und spéter mit 90 km fahren werden,
wihrend die fiir die B. N. vorgesehenen Motorwagen
bloss eine Geschwindigkeit von 75 km erlauben werden,
die Lokomotiven eine solche von 60 km. Ich glaube
deshalb nicht an diese Konkurrenzierung.

Ausserdem wird diese Konkurrenz immer abhéngig
sein von der Verkehrsteilung, und diese liegt in den
Hinden der S. B. B. und nicht der B. N.; gleich ver-
hilt es sich iibrigens auch bei der B. L. S. Es zeigt
sich heute, dass die B. N. keine Zufahrtslinie zum
Lotschberg ist, wie man gemeinhin glaubt; denn die
Leute, die von Paris herkommen, steigen zum grossen
Teil in Neuenburg um und fahren iiber Biel weiter,
weil die B. N. am Morgen einen Schuellzug fiihrt, der
fast auf allen Stationen hilt, sodass die Reisenden es
vorziehen, auf dem Wege iber Biel nach Bern zu
gelangen. Wenigstens bis letzten Herbst war dies der
Fall. Aus diesem Grunde glaube ich nicht an die
Konkurrenz gegeniiber den Bundesbahnen, weder in
betriebstechnischer Hinsicht, noch in Hinsicht auf die
6konomischen Betriebsergebnisse.

Nun wird geltend gemacht, man kénnte vermehrte
Vorortszlige einfiihren. Das betrifft nun aber eine
Linie, die parallel zur Bundesbahn féhrt, namlich die
Strecke Bern-Biimpliz. Aber auch die Bundesbahnen
gehen darauf aus, einen vermehrten Vorortsverkehr
einzufiihren, und zwar nicht nur auf der Strecke
Bern-Biimpliz, sondern allgemein von den gréssern
Stiddten aus, namentlich auch in Ziirich, um auf diese
Weise ihr Betriebsergebnis zu verbessern.

Ich komme deshalb zu dem Schluss, dass fiir die
bernische Regierung und den Grossen Rat, wenn sie
aus diesen Verhiltnissen herauskommen wollen, nichts
anderes iibrig -bleibt, als mit den Bundesbahnen in
Verhandlungen zu treten, damit diese uns die Lasten
der B. N. und der B. L. S. abnehmen. Nun verzogert
man die Geschichte wieder, im Glauben, spéter infolge
der durchgefiihrten Elektrifikation aus der B. N. etwas
mehr l6sen zu koénnen, weil sie dann auch bessere
Betriebsergebnisse herauswirtschaften werde. Mass-
gebend wird aber immer das Rechnungsgesetz sein,
um den Preis der B. N. zu bestimmen, und ich bin
der Ueberzeugung, dass durch die Elektrifikation der
B. N. ihre Rendite nicht besser wird und wir spéter
daraus nicht mehr losen konnen, als wenn wir sie
heute dem Bund anhédngen wiirden. Ich gebe zu, dass
die Bundesbahnen nicht so leicht bereit sein werden,
einer Bahn wieder aufzuhelfen, die am Sterben ist.
Und doch kann man auf einen Fall hinweisen, wo
das auch schon geschehen ist. Der Kanton Neuenburg
hat es seinerzeit verstanden, seine iiberaus teure und
in einem iiberaus bedenklichen Zustand sich be-
findende Linie der J. N. dem Bund anzuhingen.
Wenn das méglich war, sollte der Kanton Bern auch
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einmal den Schritt wagen, um zu sehen, ob da nicht
etwas zu erreichen wire. Nur so kénnen wir endlich
von diesen Lasten befreit werden und bei den Steuern,
die immer wieder in diese Bahnen gesteckt werden
miissen, einen Abbau vornehmen.

Ryter. Der Sprechende hat schon 1922 auf die
Dringlichkeit der Elektrifikation der B. N. verwiesen
und seither noch unter zwei oder drei Malen betont,
wenn diese Bahn weiter existieren solle, sei ihre
Elektrifikation dringend notwendig, einmal mit Riick-
sicht auf das vorhandene Material, sodann mit Riick-
sicht auf die zu erwartende Verkehrssteigerung. Ferner
habe ich verschiedentlich, wie es soeben mein Vor-
redner getan hat, auf die Frage der Verkehrsteilung
hingewiesen. Man kann nun einmal nicht in Abrede
stellen, dass der grosse Kanton Bern, der auch seinen
Teil an den eidgendssischen Lasten trigt, sich von
den Bundesbahnen immer und immer wieder iiber’s
Ohr hauen ldsst. Ich habe Ihnen seinerzeit ausein-
andergesetzt, dass auch die Lotschbergbahn an diesen
Verhiltnissen nicht ganz unschuldig war, indem sie
begonnen hatte, in der Verkehrsteilung Wege zu be-
schreiten, die man nicht ganz als loyal bezeichnen
kann. Die Bundesbahnen haben dann dort einge-
griffen und die Sache tatsichlich auf die Spitze ge-
trieben, sodass ganz ungesunde Verhéltnisse entstanden
sind. Es ist doch ein Unding, wenn alle Heu- und
Strohwagen von Locle und Pontarlier in Neuenburg
abgehiéngt und iiber Biel geleitet werden, statt den
direkten Weg mit der B. N. zu nehmen. Es wire
Pflicht unserer Vertreter in der Regierung oder im
Bundeshaus, einmal in der Bundesversammlung auf
diese Zustéinde hinzuweisen und eine Aenderung zu
verlangen. Das betrifft Ubrigens nicht nur die B. N.;
in gleicher Weise leidet sicher auch die B. L. S.

In bezug auf die Elektrifikation hitte ich noch
einige Worte beizufiigen in einer Angelegenheit, bei
der wir allerdings etwas skeptisch geworden sind; es
betrifft das Verhiltnisse, die wir auch schon beim
Thuner Schiffskanal und beim Oberhasliwerk zur
Sprache gebracht haben. Heute ist der Moment da,
wo bei den Bundesbabhnen ein Abbau in der Elektri-
fikation stattfindet; es stehen massenhaft verfiigbare
Krifte da. Wir héren, dass fir die Arbeiten dieser
Art, also gegenwirtig fir die Elektrifikation der B. N.
ein Massenangebot sich geltend mache, nicht etwa
nur von Seite der Arbeiter, sondern auch der Unter-
nehmer. Wenn nun die Leute, die iiber Studien und
Kenntnisse, tiber Arbeiter und Material in grossem
Masse verfiigen, sich gegenseitig unterbieten, so kommt
neuerdings die Gefahr, dass die Arbeiten zu Bedin-
gungen vergeben werden, die keinen richtigen Arbeits-
lohn mehr gestatten. Man kann schon sagen, die Bahn
sei daran interessiert, die Arbeit so billig als moglich
zu vergeben; aber volkswirtschaftlich ist es nun ein-
mal nicht richtig, die Arbeit an Unternehmer zu ver-
geben, die ihren Arbeitern einen Lohn bezahlen, der
einem nicht einmal eine richtige Existenz erméglicht.
Ich muss da neuerdings auf die Zustdnde beim Ober-
hasliwerk erinnern. HEs ist emporend, wie gegenwirtig
Tag fir Tag Transporte: von italienischen Arbeitern
hertiberkommen, wihrend es keinem einzigen Schwei-
zer moglich ist, in Italien Arbeit zu suchen, geschweige
denn solche anzunehmen. Da sollte denn doch einmal
Remedur geschaffen werden. Man wird kaum behaup-
ten wollen, bei der Elektrifikation der B. N. seien
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Spezialarbeiten auszufiihren, weshalb man einen Trupp
Saisonarbeiter aus Italien heriiberholen miisse. Ich
glaube, die dafiir notwendigen Leute stehen hier im
Lande selbst zur Verfiigung. Und sicher gibt es auch
noch seriose bernische Firmen, die bereit sind, mit
einem stindigen Trupp geiibter Arbeiter die Arbeit
zu {lbernehmen, sodass man alle Garantie fir eine
richtige Ausfilbrung hat.

Zum Schluss noch einige allgemeine Bemerkungen
zu den Sparmassnahmen. Als Eisenbahner, der mehr
als 20 Jahre schon im Betrieb steht, halte ich es fir
meine Pflicht, auf Verhiltnisse aufmerksam zu machen,
in denen man zu weit geht. Das ist in erster Linie
bei der Streckenbegehung der Fall. Friher war es
oberstes Gebot bei jeder Eisenbahnunternehmung, dass
vor dem Verkehren des ersten Friithzuges die Strecke
begangen werden musste, um die Betriebssicherheit
zu kontrollieren, um Deformationen am Geleise oder
am Geleiseunterhalt rechtzeitig feststellen zu konnen.
Frither war es auch oberstes Gebot, dass jeder Ueber-
gang mit etwelchem Verkehr bewacht sein musste.
Das ist heute anders. Wir haben zwar die Genug-
tuung, sagen zu konnen, dass man bei uns in diesen
Sparmassnahmen weniger weit gegangen ist als bei
den Bundesbahnen. Aber leider sanktioniert das Eisen-
bahndepartement alle Massnahmen, die in dieser Rich-
tung gehen. So konnten Sie in der gestrigen Tages-
presse lesen, dass der erste Morgenzug in Interlaken
bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof ein Fuhrwerk
iiberfahren hat. Das Pferd musste sofort abgetan wer-
den, der Fuhrmann wurde verletzt, wihrend zwei
weitere Personen rechtzeitig abspringen konnten. Fast
alle Tage kann man davon lesen, dass bei unbewachten
Uebergingen entweder ein Automobil tiberfahren wor-
den oder sonstwie ein grosseres oder kleineres Ungliick
vorgekommen sei. Ich glaube bestimmt, dass in diesen
Binsparungen nun die Grenze des Erlaubten erreicht
worden ist. Ich mdchte aber noch auf einen andern
Umstand aufmerksam machen und schitze mich tber-
aus gliicklich, dass unsere Verwaltung dabei noch
nicht soweit gegangen ist wie die Bundesbahnver-
waltung. Meines Erachtens wire es die Pflicht, auch
im Nationalrat darauf aufmerksam zu machen. Wir
haben den bedauerlichen Zustand, dass im internatio-
nalen Bahnhof Brig nicht einmal mehr. ..

Priisident. Ich mochte Sie bitten, nicht zu weit
auszuholen, da der Herr Baudirektor um 10 Uhr ver-
reisen muss. Das alles gehort eigentlich nicht zum
Thema. (Widerspruch bei den Sozialdemokraten.)

Ryter. Was ich noch iiber die Eisenbahnen im
allgemeinen zu sagen habe, ist so wichtig, dass man
es hier vorbringen muss. Ich will nur noch auf die
Frage der Visiteure aufmerksam machen. Es kommt
vor, dass auf dem Bahnhof Bern internationale Ziige
ankommen, ohne dass ein Visiteur da ist, sodass ander-
weitig beschiftigtes Personal die Bremsprobe machen
muss. Und nun kommt es sogar im internationalen Bahn-
hof Brig soweit, dass die Bundesbahnen nicht einmal
mehr einen Visiteur zur Verfiigung haben. Ich bedaure,
hier die Feststellung machen zu miissen, dass gerade
gestern wieder ein Unfall auf der Létschberglinie
passiert ist, der katastrophale Folgen hitte haben
konnen, nicht nur in bezug auf Materialschaden, son-
dern auch auf Menschenleben. Man sollte doch ein
Menschenleben héher einschitzen, als dass man mit
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Riicksicht auf die Wirschaftlichkeit der Unternehmun-
gen die Sparmassnahmen aufs dusserste treibt. Es ist
nur einem gliicklichen Umstand zu verdanken, dass
bei der gestrigen Zugsentgleisung kein grosserer Scha-
den entstanden ist. Die Ursache war ein Raddefekt,
den man, wenn man die Wagen zu verschiedenen
Malen visitert hiitte, friither hitte entdecken miissen.
Wenn mit den Sparmassnahmen so weitergefahren
wird, dann wird in kurzer Zeit der gute Ruf unserer
Eisenbahnen aufs Spiel gesetzt. Auf diesen Punkt
aufmerksam zu machen, hielt ich gerade im Anschluss
an die Frage der Elektrifikation der Bern-Neuenburg-
Bahn fur notwendig.

Fell. Von Seite des Herrn Eisenbahndirektors ist
darauf hingewiesen worden, dass die Wirtschaftlich-
keit der Elekrifikation der Bern-Neuenburg-Bahn noch
durch eine Kommission tiberpriift werden miusse. Ich
glaube aber, diese Kommission wird nicht viel Neues
herausbringen, sondern ungefihr das feststellen, was
wir heute schon wissen, und sie wird jedenfalls auch
nicht mehr viel anderes herausbringen wollen. Ich bin
iiberzeugt, dass in fahrplantechnischer Beziehung noch
sehr viel zur Gesundung der Zufahrtslinien zum Lotsch-
berg herausgeholt werden konnte, wenn man das an
massgebender Stelle, ndmlich beim Bund, wiinschte.
Tagtédglich konnen wir konstatieren, dass der gesamte
Verkehr aus bernischen Gebieten systematisch iiber
Basel geleitet wird, trotzdem man dort Ueberlastungen
hat und sagt, dass das Personal nicht ausreiche und
der Bahnhof uberfiillt sei. Wer mit der Spedition zu
tun hat, weiss, dass ein gewisses System darin liegt,
die bernischen Zufahrtslinien abzuwiirgen. Oft hat man
sich schon gefragt, warum unsere bernische Regierung,
die in gewissen Fragen sicher ihren Einfluss geltend
zu machen versteht, hier nicht schon lange angesetzt
hat. Das wird nicht leicht sein, ich gebe es zu; denn
der Bund wird sich bis aufs dusserste wehren, weil
es fur ihn eine Existenzfrage ist. Hr will natiirlich
nicht zusehen, wie die Konkurrrenz ihm auf den Leib
riickt. Aber wenn es nur noch daran fehlt, dass unsere
Vertreter in den Behérden und speziell unsere bernische
Regierung einmal auftritt, um zu erkldren, was sich
gehort, so liesse sich da noch verschiedenes heraus-
holen. Wir wissen, dass beispielsweise auch beim Post-
transport nach dem Ausland &hnliche Verhiltnisse
bestehen. Wir haben zwei Ausfallstore, die eine gute
Verbindung nach Frankreich und England ermdglichen,
die aber sozusagen nicht ausgeniitzt werden ; alles wird
via Basel geleitet, und unsere bernischen Verkehrsinter-
essenten stehen diesem Zustand gleichgiiltig gegentiber,
wihrend Basel und Genf sich sehr geschickt zu wehren
wissen und Erfolge davontragen. Bei uns riihrt sich
scheinbar niemand. Ich weiss nicht, ist das Interesse
dafiir nicht vorhanden, oder fehlt es an den Leuten.
Es gentgt nicht, dass wir hier sagen, die Bahnen
rentieren nicht, man sollte dieses und jenes tun; es
ist auch notwendig, dass die massgebenden Instanzen
einmal einen Anlauf nehmen und bei den Behérden
energisch vorgehen.

Von Herrn Jakob ist gesagt worden, das einzig
richtige wire der Uebergang dieser Bahn an den
Bund. Das stimmt, und wenn einmal diese Frage
gelost wire, dann wiirde auch die andere ihre Erle-
digung finden; wenn einmal die Bern-Neuenburg-Bahn
Bundesbahn wire, dann brauchten wir uns iiber solche
Zustande nicht mehr zu beklagen, da der Bund sofort
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andere Massnahmen ergreifen wiirde. Um aber die
Bahn dem Bund abzutreten, wie es andere Kantone
auch getan haben, wird man beim Bund anders auf-
treten miissen. Neuenburg und Aargau haben in dieser
Hinsicht vieles vollbracht, bei uns aber ist offenbar
noch nichts gegangen. Ich weiss nicht, ob man es
nicht tun will oder ob man den richtigen Mut
dazu nicht aufbringt. Sicher aber ist, dass weite
Kreise sich heute fragen, warum sich unsere Instanzen
noch so passiv verhalten und sich als « quantité négli-
geable » behandeln lassen.

Dass dem so ist, konnen Sie beispielsweise in der
Reklame der auslindischen Reisebureaux, die von
den Bundesbahnen unterhalten werden, konstatieren.
Da wird der Verkehr in Prospekten auf andere Linien
geleitet, die bernischen Zufahrtslinien aber werden
zum Teil nicht einmal erwéhnt. Das sollte die bernische
Regierung nicht mehr so ohne weiteres hinnehmen,
sondern sollte den bernischen Einfluss, den boden-
stindigen Geist, der so viel geriihmt wird, und die
bernische Zihigkeit zum Ausdruck bringen, damit
etwas geht.

Priisident. Nun wéren wir gliicklich bei einer
grossen Diskussion gelandet und erértern Dinge, die
nicht hieher gehoren. (Doch, doch! bei den Sozial-
demokraten.) Wenn man solche Fragen in Form einer
Motion vorbringen wiirde, liessen sie sich dort griind-
lich diskutieren.

Sehmutz. Ich werde besorgt sein, mich nicht wieder
der gleichen Gefahr auszusetzen wie gestern, wo ich
Gelegenheit hatte, vom Vorsitzenden einen Riiffel ein-
zustecken. (Heiterkeit.) Ich mochte mich nur zu einigen
Bemerkungen des Herrn Jakob #ussern. Er hat auf
die Automobilkonkurrenz verwiesen, die an der schlech-
ten Rentabilitdt der B. N. mit schuld sei. Der Haupt-
punkt aber, der Umstand, der zum grossten Teile
schuld daran ist, dass unsere Bahnen in diese Situa-
tionen hineingekommen sind, wird gerade von den
Vertretern des Personals geflissentlich verschwiegen.
Is ist das Arbeitszeitgesetz bei den Transportanstalten,
das fiir unsere Eisenbahnen geradezu zum Verhingnis
geworden ist. Eih weiterer Grund, warum die Renta-
bilitét bei vielen unserer Bahnen keine gute ist, sind
die allzugrossen Anspriiche der betreffenden Landes-
gegend in Bezug auf Zugsdichtigkeit. Es sollte nicht
vorkommen, wie wir es auch schon erfahren haben,
dass Ziige gefithrt werden, in denen vielleicht kein
einziger Passagier mitfihrt.

Mit Bezug auf das Elektrifikationsmaterial, das nun
zur Verwendung kommen soll, hat Herr Jakob be-
merkt, dass man den Beitrag des Staates hoher ein-
stellen sollte, indem grossere Verluste auf dem Material
zu verzeichnen sind. Das ist ohne weiteres zugegeben.
Der Staat hat dieses Material in dem Moment ange-
schafft, als die Preise am allerh6chsten waren, aber
der Grosse Rat hat ihm seinerzeit den Auftrag dazu
gegeben. Der Minderwert dieses Materials, das heute
nun zur Verwendung gelangen soll, betrigt etwas
iiber 300,000 Fr. Dieser Betrag wire also, wenn man
so will, zu den effektiven Zuschiissen des Staates an
die Elektrifikation hinzuzurechnen. Die Verluste auf
dem gesamten Material sind wesentlich grosser. Hin
Teil dieses Materials konnte anderwirts Verwendung
finden, und den Rest werden, wie uns zugesichert
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wird, die Bundesbahnen abnehmen. Die Verluste auf
dem bei der B. N. zur Verwendung gelangenden Mate-
rial werden etwas tliber 300,000 Fr. betragen. Immer-
hin ist die Differenz zwischen den damaligen und den
heutigen Kosten der Elektrifikation eine so grosse,
dass wir froh sein konnen, dass die Ausfiihrung der
Arbeit bis auf den heutigen Tag verschoben wurde.

Im iibrigen mochte ich bestétigen, was schon Herr
Biihler gesagt hat: Wir sind in einer Zwangslage.
Wenn man im Interesse der Landesgegend den Betrieb
der B. N. aufrechterhalten will, gibt es keinen andern
Ausweg, wir miissen in diesen sauren Apfel beissen
und der Vorlage zustimmen.

Roth. Gestatten Sie auch einem Oberaargauer, ein
paar Worte tiber das vorliegende Geschift zu verlieren,
wobei ich gleich bemerken will, dass wir gliicklicher-
weise im Oberaargau keine solchen Geschifte dem
Kanton Bern zu prisentieren haben. Man ist dort
etwas vorsichtiger zu Werke gegangen, wihrend wir
das Gefiithl haben, dass hier das Vorgehen ein allzu
optimistisches gewesen ist. Man hitte gut getan, etwas
zuzuwarten und das Vorrecht, diese Linie zu erstellen,
der}? Bunde zu tberlassen, ebenso bei der Liétschberg-
bahn.

Nun mdéchte ich einige Fragen stellen. Auf Seite 2
der Vorlage werden in der Gewinn- und Verlust-
rechnung von 1915 an die Betriebsiiberschiisse ange-
fuhrt; ich bin aber nicht klar dariiber, ob dort die
Obligationenzinse abgezogen worden sind oder nicht.
So wird z. B. fiir 1915 ein Einnahmeiiberschuss von
60,000 Fr., fir das folgende Jahr ein solcher von
91,000 Fr. verzeichnet.

Eine weitere Frage betrifft das Rollmaterial. Der
Bericht scheint mir da etwas kompliziert zu sein;
ich hatte die grosste Mithe, mich zurecht zu finden.
Bs heisst, die zweiachsigen Personenwagen seien zu
leicht und konnten fiir den gewdhnlichen Zugsdienst
nicht mehr verwendet werden, sodass man neues Roll-
material anschaffen miisse. Es ist mir unverstindlich,
wieso man gleich zu Beginn dieses Bahnbetriebes so
leichte Wagen angeschafft hat, so dass man heute
schon an eine Erneuerung des Materials denken muss.
Wenn es sich vielleicht auch mit den Lokomotiven
so verhidlt, dann mochte ich anfragen, ob nicht die
Lotschbergbahn mit ihrem eigenen Rollmaterial diesen
Betrieb iibernehmen konnte, statt dass die B. N. auf
eigene Rechnung neue Maschinen anschaffen muss,
die nach einigen Jahren auch wieder nichts mehr
taugen.

In der Bilanz per 31. Dezember 1925 wird der
Baukonto der Bahn mit 13,417,691 Fr. 56 eingestellt.
Ich mochte den Herrn Eisenbahndirektor anfragen,
wie dabei die Bauten eingestellt sind, ob dabei Ab-
schreibungen berticksichtigt sind oder ob das ungefihr
den Wert der vollen Baukosten reprisentiert. Sind fir
diesen Fall Reserven vorhanden, oder besteht nur
gerade der Erneuerungsfonds?

Zur Frage der Elektrifikation. Heute wurde be-
merkt, man sollte daran treiben, dass der Bund mog-
lichst rasch diese Bahn tibernehme. Da md&chte ich
nun die Frage stellen, ob es in diesem alle nicht
sicher besser wire, die Bahn heute dem Bund zu
einem billigeren Preis zu iiberlassen. Ich habe sogar
sagen hoéren, man habe die Bahn dem Bund schenken,
also ohne Entschidigung abtreten wollen, er habe
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aber dieses Anerbieten ausgeschlagen. Ich wiinsche
Auskunft, ob es sich wirklich so verhilt. Ich finde,
es wire in den letzten Jahren der geeignete Moment
da gewesen, dem Bund die Bahn zu verkaufen; er
hitte sie dann in dem Zeitpunkt elektrifizieren kénnen,
der ihm passend schien. Wie wir heute die Bahn
elektrifizieren und also neues Kapital hineinwerfen,
dann muss man sich fragen, ob der Bund sie nach
einigen Jahren noch anzukaufen wiinscht. Es wiirde
mich interessieren, zu vernehmen, was fur Verhand-
lungen bisher mit dem Bund hiertiber schon statt-
gefunden haben, welches Ergebnis sie hatten und wie
die weitern Aussichten sind.

Ich gebe zu, wie es auch schon gesagt worden
ist, dass wir uns heute in einer Zwangslage befinden,
indem wir nichts anderes machen konnen, als was
uns von der Regierung vorgeschlagen wird. Jedenfalls
aber ist es ein schlechtes Geschift, und es wird beim
Volk einen schlechten Eindruck machen, wenn es
sieht, dass man seinerzeit im Kanton Bern zu optimi-
stisch, zu schneidig vorgegangen ist, so dass heute nun
der Kanton schwer darunter leiden muss und schwere
Einbusse erleidet.

Klening. Anschliessend an das Votum des Vor-
redners muss ich bemerken, dass die Erstellung der
Bern-Neuenburg-Bahn jedenfalls nicht zu friith in
Angriff genommen wurde. Wir dirfen nicht vergessen,
dass dadurch ein grosser Landkomplex, das Grosse
Moos, der Kultur erschlossen wurde. Weiter ist auch
nicht zu vergessen, dass die angrenzenden Gemeinden
seinerzeit betriichtliche Opfer fir die Entsumpfung
des Grossen Mooses gebracht hatten, sodass es nur
recht und billig war, der Landesgegend durch Er-
stellung einer Bahn entgegenzukommen.

Herr Roth hat bemerkt, die Sanierung der B. N.
bedeute fiir den Kanton Bern ein schlechtes Geschift.
Ich glaube das nicht. Wir haben schon verschiedene
andere bernische Dekretsbahnen saniert, aber noch
bei keiner hatte der Kanton Bern einen so grossen
wirtschaftlichen Vorteil wie gerade bei der B. N. Sie
horen jeweilen bei Behandlung des Staatsverwaltungs-
berichtes, welch grosses Interesse die bernische Staats-
kasse daran hat, dass die Rentabilitit der Straf-
anstalt Witzwil aufrechterhalten werden kann; Jahr
fiir Jahr wirtschaftet diese Domine fiir den Kanton
Bern einen grossen Reingewinn heraus. Ich erinnere
nur daran, dass dieser Reingewinn in den Jahren
1918 und 1919 fast eine Million betragen hat, die
der Staatskasse zugute gekommen ist. So hat der
Kanton Bern indirekt ein grosses Interesse daran,
dass die Bahn saniert und der Betrieb derselben weiter-
hin aufrechterhalten werden kann. Selbstverstidndlich
kommt es auch der ganzen anstossenden Landes-
gegend zugute, wenn die Bahn fiir den Verkauf der
landwirtschaftlichen Produkte benutzt werden kann.
Ich mochte Thnen daher wirmstens empfehlen, dem
Antrag der Regierung und der Staatswirtschafts-
kommission zuzustimmen.

Dietrich. Ich mdochte hier weder von der Ent-
sumpfung, noch von der Strafanstalt Witzwil reden.
In seinem gestrigen Votum hat der Herr Baudirektor
erklirt, eine der Ursachen fur die schlechte Lage der
B. N. seien die hohen Léhne, und Herr Schmutz hat
vorhin erkldrt, eine andere Ursache sei das Arbeits-
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zeitgesetz. Das mdchte ich richtigstellen. Ich nehme
an, dass die Lohne bei der B. N. nicht zu grosse
sind und dass das Personal sie wirklich verdient,
so dass es nicht wohl angebracht ist, die allzu hohen
Lohne des Personals an der gegenwirtigen schlechten
Finanzlage der Bahn schuld zu geben. Aber auch
das Arbeitszeitgesetz wird bei der B. N. nicht derart
angewendet, dass man etwa sagen koénnte, darin liege
die Schuld. Wir begriissen es, dass die heutige Direk-
tion nun den Willen hat, in dieser Frage mit dem
Personal zu verkehren. Das Personal ist diesen Friih-
ling angefragt worden, ob es nicht 8'/z Stunden
arbeiten wollte, und es hat ohne weiteres zugestimmt.
Es ist nicht so auf den Buchstaben des Arbeitszeit-
gesetzes eingeschworen, dass man ihm etwa solche
Vorwiirfe machen koénnte. So verhilt es sich auch
mit den hohen Lohnen. Es ist noch keiner unter dem
Personal zum Milliondr geworden; aber wir miissen
feststellen, dass ein Angestellter, wenn er in seiner
Familie lingere Krankheitsfille hat, an die Opfer-
willigkeit seiner Kollegen appellieren muss und dass
das Personal ihn durch das Ergebnis von Sammel-
listen unterstiitzen muss.

Bs ist auch vom Verkehrswesen gesprochen worden.
Die S. B. B. haben im Ausland ihre Agenturen, die
die Fremden, welche unser Oberland besuchen wollen,
veranlassen, ihre Reise ins Oberland nicht etwa tber
die B.N. und die B. L. S. nach Interlaken zu machen;
sie fiihren sie vielmehr von Paris tiber Basel und
Luzern nach Interlaken und von da dann nicht etwa
tiber Thun-Bern-Neuenburg nach Paris und London
zuriick, sondern wiederum {iber Luzern und Basel.
Da sollten die Behorden, deren Aufgabe es ist, iiber
dem Wohl und Wehe der bernischen Dekretsbahnen
zu wachen, ein offenes Auge behalten und vielleicht
auch Agenturen im Ausland schaffen, die die Fremden
dann nicht nur iiber die S. B. B., sondern auch mit
der B. L. S. ins Oberland und zuriick fiihren. Man
moge also nicht immer nur einseitig auf das Personal
driicken und dafiir die Fehler, die von andern Leuten
begangen werden, iibersehen. (Bravo.)

Abrecht. Da der Herr Eisenbahndirektor ohnehin
eine Anzahl Fragen zu beantworten hat, mochte ich
auch noch deren zwei beifiigen; da ist einmal eine
rechtliche und sodann eine wegen der finanziellen
Rekonstruktion der Bern-Neuenburg-Bahn,

In rechtlicher Beziehung steht die Kompetenz des
Grossen Rates nicht so unzweifelhaft fest. Es sind
verschiedene Massnahmen, die in dieser Vorlage in
die Kompetenz des Grossen Rates gelegt werden. Da
ist einmal Ziffer 1 des Beschlussesentwurfes. Die
Regierung stiitzt sich hier auf Art. 36 des Eisen-
bahnsubventionsgesetzes, und nach meinem Dafiir-
halten mit Recht. Fiir die in Ziffer 2 genannte Trans-
aktion wird zur Begrindung der Kompetenz der
Art. 26, Ziffer 12, der Staatsverfassung angerufen.
Ich glaube auch dies ist zutreffend. Aber nun be-
ruft man sich zur Begriindung der Kompetenz fiir
das Darlehen von einer Million, wie es in Ziffer 3
aufgefiihrt wird, auf den Art. 24 und sodann auf
den Art. 36 des Eisenbahnsubventionsgesetzes. Es ist
das auch aus den Ausfithrungen des Finanzdirektors
hervorgegangen, indem er sagte, wenn Art. 24 zur
Begrundung der Kompetenz des Grossen Rates nicht
genligen wiirde, dann koénne man sich doch ganz
sicher auf Art. 36 berufen.
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Ich halte eine solche Argumentation nicht fiir
zutreffend. Die Frage stellt sich nicht so: Bildet der
Art. 24 die gesetzliche Grundlage zur Kompetenz des
Grossen Rates, ja oder nein? — das brauchen wir
eigentlich nicht weiter zu untersuchen; denn auch,
wenn es nicht so wire, dass dieser Art. 24 gentgt,
hitten wir auf alle Fille noch den Art. 36 des nidm-
lichen Gesetzes zur Verfiigung. Nein. Ich glaube,
Art. 36 hat einen ganz andern Sinn, als wie er ihm
durch die Anrufung in Ziffer 3 beigelegt wird. Sein
Sinn ist zweifellos der, dass der Grosse Rat kom-
petent sein soll, in allen denjenigen Féllen und zu
allen denjenigen Massnahmen zuzustimmen, die not-
wendig sind, um bei den bereits bei Eisenbahnunter-
nehmungen investierten Kapitalien Verdnderungen
vorzunehmen. Art. 24 dagegen hat eine ganz andere
Bedeutung. Er sagt, unter welchen Bedingungen der
Kanton weiterhin einer notleidenden Eisenbahnunter-
nehmung beispringen kann. Art. 24 hat also einen
ganz bestimmten Tatbestand im Auge, er stellt ganz
bestimmte Voraussetzungen auf. Beide Artikel haben
das gemeinsam, dass sie sich in der ndmlichen Rich-
tung bewegen und die Sanierung notleidender Eisen-
bahnen zum Zwecke haben. Allein Art. 24 stellt ganz
bestimmte Voraussetzungen auf, er ist eine Spezial-
bestimmung, die jedenfalls dem Art. 36 vorangeht.
Wenn nun eine Spezialbestimmung, wie sie in Art. 24
fiir neue Darlehen aufgestellt ist, existiert, so wird
man nicht argumentieren konnen, dass nachher in
einer generellen Bestimmung diese Spezialbestimmung
auch noch enthalten sei oder wiederholt werde.

Mit der Berufung auf Art. 36 kann man also jeden-
falls die Kompetenz des Grossen Rates fiir die Be-
willigung des Darlehens, wie sie in Ziffer 3 des Be-
schlussesentwurfes enthalten ist, nicht begriinden. Die
Frage stellt sich dort vielmehr so: Sind die Voraus-
setzungen, wie sie der Art. 24 aufstellt, im vorliegen-
den Falle erfillt oder nicht? Denn zur Begriindung
der Kompetenz kann ausschliesslich Art. 24 heran-
gezogen werden, und dieser sagt nun, dass der Kanton
neue Vorschiisse bewilligen konne, deren Gesamt-
betrag 10°%o des im Sinne von Art. 5 festgesetzten
Anlagekapitals nicht iiberschritten werden diirfe. Das
ist nun der springende Punkt in der ganzen Ange-
legenheit. Es muss also untersucht werden, ob diese
Million 10° des Anlagekapitals, wie es in Art. 5
niher umschrieben ist, nicht iibersteigt. Dariiber sind
wir noch vollstindig im unklaren, weshalb ich um
Aufschluss tiber diesen Punkt bitten muss. Wenn
man die einzelnen Posten, wie sie in der Bilanz auf-
gestellt sind, durchgeht und daraus und tberhaupt
aus den in der ganzen Vorlage enthaltenen Angaben
das Anlagekapital zu konstruieren sucht, so kénnen
einem da schon gewisse Zweifel aufsteigen. Es ist
nicht mdoglich, an Hand der Vorlage das Anlage-
kapital auch nur einigermassen annihernd zu kon-
struieren. Dies in rechtlicher Beziehung.

Dann eine weitere Anfrage. Wie verhidlt es
sich mit dem Guthaben, das die B. N. gegeniiber
der Berner Alpenbahn-Gesellschaft im Betrage. von
729,000 Fr. hat, einem Guthaben, das bekanntlich in
der Rekonstruktion insofern von grosser Bedeutung
ist, als es die hauptsichlichste Unterlage zur Be-
schaffung des Rollmaterials bilden soll. Da stellt sich
nun die Frage: Ist die Berner Alpenbahn-Gesellschaft,
selbst ein notleidendes Bahnunternehmen, tberhaupt
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in der Lage, diesen Betrag der Bern-Neuenburg-Bahn
zur Verfiigung zu stellen? Dies sind meine beiden
Anfragen.

v. Steiger. Es lohnt sich schon, tiber die Frage,
die Herr Abrecht aufwirft, zwei Worte zu verlieren,
umso mehr, als sie in der Staatswirtschaftskommission
genau in gleicher Weise behandelt worden sind. Ich
weiss aus den Beratungen der Strafprozessordnung
her, dass Herr Abrecht sich die Sachen sehr sorg-
filtig ansieht, und kann ihm sagen, dass genau die
gleichen Fragen, die er hier aufwirft, auch in der
Staatswirtschaftskommission behandelt worden sind
und dass wir von der Gruppierung, wie sie der Be-
schlussesentwurf der Botschaft enthielt und wie sie
offenbar von der Bahngesellschaft aufgestellt worden
war, gar nicht etwa entziickt waren, indem wir das
Gefiihl hatten, sie trage unsern staatsrechtlichen An-
schauungen nicht Rechnung, auch wenn sie sie nicht
direkt verletzte.

Man kann der Meinung sein, Art. 36 sei nicht
weiter auszulegen als Art. 24 des Hisenbahnsubven-
tiongesetzes, obwohl nach dem Tagblatt des Grossen
Rates der heutige Herr Bundesrat Scheurer erklirte:
Wenn wir eine Sanierung durchfithren, so muss man
ganz sicher rechnen, dass verschiedene Kategorien in
Frage kommen: Abschreibung des Aktienkapitals,
Umgruppierung des Obligationenkapitals, Zinsenstun-
dung, Mittel fiir die Sanierung selber, und ein Kapitel
gang fiir sich, die Elektrifizierung. Und nun muss man

hier auseinanderhalten — das hat Herr Grimm in der
Staatswirtschaftskommision getan, und nach meiner
Meinung ganz mit Recht —, dass von der Summe,

die man zur Verfiigung stellt, der grossere Teil fiir
die Elektrifikation gebraucht wird, der kleinere Teil
dagegen fiir die Sanierung, sodass, wenn man die
Aufwendungen nach Prozentsitzen gruppiert, die
Kompetenz auf alle Félle gegeben ist. Wenn wir nach
dem Art. 24 die Ausrechnung vornehmen, so hat das,
was wir fiir die eigentliche Sanierung zur Verfiigung
stellen miissen, auf alle Félle Platz. Es wire zweck-
missig gewesen, wenn man in der Botschaft eine
schematische Zusammenstellung vorgenommen hiitte,
sodass wir hitten sehen konnen: Hiefiir ist soviel
notig, hiefiir soviel. Heute muss der Grosse Rat das
gefiihlsméssig tun, denn die Sanierung greift in die
Elektrifikation tiber und umgekehrt; deshalb lisst
sich die Sache nicht genau auf den Rappen ausein-
anderhalten.

Nun haben wir in der Bilanz fiir 1926 ein Baukonto,
welches in erster Linie das Anlagekapital bildet, von
13 Millionen, sodass wir nur 40 oder 50 %o zur Sanie-
rung der Bahn verwenden, den iibrigen Teil dagegen
fuir die Elektrifikation. Da wird sich auch Herr Abrecht
iiberzeugen konnen, dass die Vorschriften des Art. 24
erfillt sind, weil der iibrige Teil der Aufwendungen
auf das Konto der Elektrifikation entfillt. Ich muss
offen bekennen, dass ich mich durchaus der Gruppie-
rung angeschlossen habe, die nach dem Votum des
Herrn Grimm in der Staatswirtschaftskommission vor-
genommen wurde, weil das die richtigere Verteilung ist.

Vom Standpunkt der Kompetenz aus ist es ent-
schieden kein erfreuliches Geschift, das wir da gut-
zuheissen haben. Anderseits aber wissen wir, dass es
eine verniinftige Handlung ist und wir dem Staat und
dem Volk damit eine Wohltat erweisen, wenn wir den
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Beschluss gutheissen. Wir haben also keinen Grund,
die Verantwortung dafiir nicht iibernehmen zu wollen.
Sobald man die Sache so verteilt, dass ein Teil der
Aufwendungen gemiss Art. 24 geregelt wird und der
andere Teil nach Art. 36, so lisst sich die Sache ohne
weiteres zur Genehmigung empfehlen, namentlich nach
der neuen Gruppierung des Beschlussentwurfes, die
wir vorgenommen haben, weil uns der erste Text
nicht besonders klar schien.

Bisiger, Eisenbahndirektor, erster Berichterstatter
des Regierungsrates. Sie werden gestatten, dass ich
auf die verschiedenen Fragen, die hier gestellt worden
sind, kurz antworte.

Es ist bemerkt worden, man hitte das Aktien-
kapital noch weiter abschreiben sollen. Darauf ist zu
erwidern, dass schon jetzt das Verhiltnis zwischen
Aktienkapital und Obligationenkapital nicht giinstig ist;
es wiirde noch ungiinstiger, wenn man das Aktien-
kapital weiter abschreiben wollte. Im iibrigen hat das
auf den Zinsendienst absolut keinen Einfluss, da sich
der Zinsendienst namentlich vom Obligationenkapital
her geltend macht.

Was das Wagenmaterial betrifft, ist zu sagen, dass
auch die Technik Fortschritte macht. Wenn man der
Bahn vermehrten Personenverkehr zufiihren will, muss
man auf der Héhe bleiben und das Material immer
den neuesten Anforderungen entsprechend einrichten.
Das kann nicht allein durch den Unterhalt geschehen,
sondern es muss ab und zu eine Erneuerung vorge-
nommen werden, zu welchem Zwecke wir einen Er-
neuerungsfonds geschatfen haben. Die Abschreibungen,
die zur Beschaffung von Hinterlagen gemacht werden,
um einmal das Bahnmaterial erneuern zu konnen,
erfolgen nach dem eidgendssischen Rechnungsgesetz.
Die Bahnen sind gehalten, ihre Abschreibungen genau
nach diesem Rechnungsgesetz vorzunehmen und einen
Erneuerungsfonds zu schaffen.

Betreffend den Schuldposten der Létschbergbahn,
auf den aufmerksam gemacht wurde, ist zu sagen,
dass die Bahnunternehmungen stetsfort miteinander
im Rechnungsverhiltnis stehen, namentlich fiir die
Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, zum Teil auch
wegen der Gemeinschaftsbahnhofe. Hier kommt nun
nicht speziell ein Gemeinschaftsbahnhof in Frage,
offenbar also der andere Faktor.

Herr Roth hat sich nach der Beschaffung neuer
Triebfahrzeuge erkundigt. Ich habe Ihnen schon
gestern mitgeteilt, dass drei Lokomotiven aus der Be-
triebsgruppe der Berner Alpenbahn-Gesellschaft be-
zogen werden; fernerhin habe ich mitgeteilt, dass man
eine vierte, eine Giiterlokomotive von 200 Pferde-
kriften, die heute im Besitz der Loétschbergbahn ist,
in Zukunft auf der Bern-Neuenburg-Bahn werde
laufen lassen. Damit ist also erfiillt, was Herr Roth
anregen wollte; man sucht das Rollmaterial, das man
heute schon besizt, innerhalb der bernischen Dekrets-
bahnen méglichst auszuniitzen.

Der Zinsendienst ist seit 1919 eingestellt, was ich
in meinen Ausfiihrungen ebenfalls schon bekannt ge-
geben habe.

Zu der heute geiibten Kritik muss ich folgendes
feststellen: Es niitzt jedenfalls wenig mehr, heute zu
sagen, was man vor so und soviel Jahren hiitte tun
sollen und was nicht. Besser, als einem frithern Stinder
nachgehen zu wollen, ist es, heute alle Massnahmen
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zu ergreifen, um von uns abzulenken, was Schaden
bringen kann, und neu zu ordnen, was anders geordnet
werden muss.

Ich habe nicht die hohen Léhne kritisiert, sondern
nur darauf hingewiesen, dass seinerzeit als Auswirkung
des Krieges hohere Kosten fiir den Ankauf von Ma-
terialien entstanden seien, hohere Lohne ausbezahlt
werden mussten, auch Kriegsteuerungszulagen usw.,
alles Tatsachen, die sich nicht in Abrede stellen lassen
und die bewirkt haben, dass die finanzielle Lage der
Bahn sich verschlechtert hat.

Bs wurde auch auf die Zustinde beim Oberhasli-
werk hingewiesen und geltend gemacht, dass dort
unertrigliche Arbeitsverhiltnisse bestiinden. Dieser Be-
hauptung muss ich entgegentreten. Die Kraftwerke
Oberhasli haben sich alle Miihe gegeben, sehr gute
Arbeitsverhiltnisse zu schaffen. Sie haben alle Mass-
nahmen getroffen zur guten Unterbringung der Arbei-
ter; es wurden Spitiler und Krankenstuben eingerich-
tet; man ist besorgt fiir gute Verpflegung der Arbeiter,
wobel namentlich die Institution « Volksdienst » dafiir
besorgt ist, dass billige und zweckmissige Nahrungs-
mittel verabreicht werden. Den ganzen Winter hin-
durch hat man ungefihr 400 Arbeiter beschiftigt. Es
wird aber immer nétig sein, ausser unsern einheimi-
schen Arbeitern noch einige Auslidnder beizuziehen,
da gewisse Mineur- und Maurerarbeiten von unsern
Landesansiissigen allein nicht ausgefiihrt werden kon-
nen. Ich selber wirke bei jeder Gelegenheit dahin, dass
man die Arbeiten im Oberhasli an einheimische Unter-
nehmer vergibt, und sorge auch jederzeit dafiir, dass
moglichst viele einheimische Arbeiter verwendet wer-
den. Ich muss aber auch sagen, dass sie einem mit-
unter davon laufen, weil sie nicht gewohnt sind, diese
und jene Arbeiten zu verrichten. Daher wird es not-
wendig, auch eine gewisse Anzahl Auslinder zu be-
schiftigen.

Die auf den bernischen Dekretsbahnen durchge-
fiihrten Sparmassnahmen sind nicht derart, dass da-
durch etwa die Sicherheit des Betriebes gefihrdet
wiirde. Wenn Unfille vorgekommen sind, so ist das
sehr bedauerlich; sie konnen aber auch dann vor-
kommen, wenn man alle Massnahmen zur Sicherung
getroffen hat.

Es wurde das Verhalten der bernischen Regierung
zum Bund beanstandet. Ich verweise darauf, dass sich
gerade der Bund an der Elektrifikation der B. N. in
ganz erheblichem Masse beteiligt, ndmlich mit 3,4 Mil-
lionen, wihrend der Kanton selbst neu in dieses Ge-
schift nur 388,000 Fr. hineinwirft. Ueberdies kann der
Kanton nun bei diesem Anlass alle in den frithern
Jahren gemachten Vorarbeiten und alles friither an-
schaffte Material, das bisher brach lag, verwenden und
erhilt dafiir in Zukunft Zins und Amortisation. Uebri-
gens haben wir dieses frither angekaufte Material nicht
zum heutigen Marktpreis weitergegeben, sondern daraus
200,000 Fr. mehr gelost.

Was den Riickkauf der B. N. durch den Bund
anbetrifft, ist zu sagen, dass dieser berechnet wird
gestiitzt auf die kommerziellen Grundlagen. Hitten
wir unmittelbar nach dem Krieg diesen Riickkauf
forcieren wollen, so hitte sich die Tatsache, dass unsere
Bahnen im Krieg sehr gelitten hatten, jedenfalls sehr
unangenehm ausgewirkt; der Erlos aus unsern Bahnen
wire ein geringer gewesen. Ich halte es fiir grund-
sitzlich richtig, dass man zuerst eine bessere finanzielle
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Situation herbeizufiihren trachtet, bevor man an den
Ruckkauf herantritt. Die Massnahmen, deren Durch-
fithrung wir Ihnen heute vorschlagen, bringen gerade
eine Verbesserung in den Verhiltnissen der B. N. Die
Vorbereitungen zum Riickkauf lassen sich nicht gut
in der Ratsstube besprechen; das sind etwas delikate
Sachen, die man besser im Stillen behandelt, als dass
hier des langen und breiten dariiber gesprochen wird.
Ich glaube, die Abtretung der Bahn an die S. B. B.
wird sicher nicht geférdert, wenn man hier im Rat
eine grosse Diskussion dariiber walten lésst.

Beziiglich der Verkehrsteilung bestehen Vertriige,
die auf der eidgendssischen Gesetzgebung basieren.
Diese Gesetzgebung bestimmt, dass der Verkehr iiber
die kiirzeste Route zu leiten ist, wenn nicht gewich-
tige Griinde der Bundesbahnen dagegen sprechen.
Gestiitzt hierauf erfolgte seinerzeit zwischen dem Bund
und der Berner Alpenbahn, auch mit der Bern-Neuen-
burg-Bahn, eine Verkehrsteilung, laut welcher diese
Bahnen dem Bund ein Drittel des Reingewinnes
miissen zukommen lassen. Ich kann Ihnen aber mit-
teilen, dass die bernische Eisenbahndirektion schon
mehrmals und erst kiirzlich wieder mit aller Energie
Anstrengungen gemacht hat, um diesen Verkehrs-
teilungsvertrag zu revidieren, da nach meiner Auf-
fassung die Umstéinde, die bei Abschluss dieser Ver-
trige vorlagen, sich inzwischen geéindert haben. Bei
Eroffnung der Lotschbergbahn sah man die Zukunft
optimistisch an, man rechnete mit einem grossen Ver-
kehr zu hohen Tarifen. Der Verkehr ist noch grosser
geworden, als man damals berechnet hatte, aber die
Tarife sind zuriickgegangen. Auf jeden Fall ist die
Situation heute eine andere als damals, weshalb es
angezeigt ist, eine Revision der Vertrige vorzunehmen.
Bei der Lotschbergbahn sind gegenwiirtig Arbeiten
im Gang, die diese Revision herbeifiihren sollen.

Betreffend die Zufahrtslinien zum Léotschberg kann
ich Thnen bekannt geben, dass die bernische Eisen-
bahndirektion vor drei Jahren grosse und erfolgreiche
Anstrengungen unternommen hat, um zu veranlassen,
dass in das erste Elektrifikationsprogramm der Bundes-
bahnen auch die Linie Bern-Biel-Delsberg aufge-
nommen wurde. Hs besteht heute bei den Bundes-
bahnen die Absicht, nach Ausfithrung der Arbeiten
dieses ersten Programmes eine Pause eintreten zu
lassen. Gegen diese Absicht sind die bernische Eisen-
bahndirektion und der Regierungsrat energisch auf-
getreten durch eine Hingabe an den Bund, worin wir
verlangten, dass unmittelbar anschliessend an diese
erste Bauetappe mit der Elektrifikation weitergefahren
werde und dass man dann in erster Linie die Strecken
Basel-Delsberg und Delsberg-Delle, ferner Bern-Luzern
und die Briinigbahn in Angriff nehme. Es entspricht
also nicht den Tatsachen, wenn hier behauptet wird,
es geschehe nichts von Seiten der Regierung zur
Verbesserung der Verhiltnisse bei den Zufahrtslinien
zum Létschberg.

Wir haben beim Bund weitere Begehren gestellt
zur technischen Verbesserung der Zufahrtslinien zum
Lotschberg. So haben wir unter Geltendmachung der
Interessen des Juras ein zweites Geleise zwischen
Miinster und Delsberg verlangt, ferner eine Doppel-
spur zwischen Biel und Bern. Im iibrigen darf man
als bekannt annehmen, dass die bernische Eisenbahn-
direktion sich jedes Jahr sehr stark um die Ver-
besserung des Fahrplanes kiimmert; namentlich haben
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wir immer eine Verbesserung in der Behandlung der
durchgehenden Linien, insbesondere der Zufahrts-
linien zum Lotschberg, verlangt. Ferner unterstiitzen
wir die Bestrebungen der Stadt Bern, das Geleise in
Bern aus der Lorraine wegzubringen und an die
Engehalde hiniiber zu verlegen und iiberhaupt in
Bern bessere Bahnhofverhiltnisse zu bekommen. In
gleichem Sinne sind wir vorstellig geworden, es sollten
Abkirzungskurven eingelegt werden, namentlich eine
solche im Wyler, wodurch die Léotschbergroute noch
um einige Kilometer verkiirzt werden kann. Das alles
sind Massnahmen zur Verbesserung der Verhiltnisse
bei unsern bernischen Dekretsbahnen, speziell unserer
Berner-Alpenbahn.

Es wurde geriigt, dass vom Kanton Bern aus
keine Propaganda im Ausland fiir unsere Dekrets-
bahnen gemacht werde. Ich kann Ihnen mitteilen,
dass gerade unlingst Herr Direktor Volmar von der
Berner-Alpenbahn in Paris und London war und alle
dortigen Verkehrsbureaux und Eisenbahndirektionen
aufgesucht hat, um geschiftliche Beziehungen mit
ihnen anzubahnen und sie zu veranlassen, den Ver-
kehr méglichst nach dem Kanton Bern zu leiten. Vor
einem Jahr hielt sich der Direktor der Montreux-
Oberland - Bahn, Herr Dr. Zehnder, wihrend drei
Monaten in Amerika auf, wo er fast jeden Tag einen
Vortrag hielt, nicht etwa nur iiber die Montreux-
Oberland-Bahn, sondern auch iiber die bernischen
Dekretsbahnen und speziell die Berner Alpenbahn.
Er hat auf diese Weise sehr viele geschiftliche Be-
ziehungen mit Reiseagenturen und Eisenbahndirek-
tionen angekniipft, und ich kann feststellen, dass sich
dieses Jahr bereits eine Auswirkung dieses Besuches
in Amerika geltend macht, namentlich auf der Mon-
treux-Oberland-Bahn. Ueberdies unterhilt die Berner
Alpenbahn einen speziellen Propagandadienst, durch
den der Verkehr in vermehrtem Masse auf diese
Bahnen gelenkt werden soll.

Ich darf also wohl behaupten, dass sowohl die
bernische Eisenbahndirektion, als auch die Direk-
tionen all unserer verschiedenen Bahnen, als auch
der Regierungsrat, stets bemiiht sind, bessere Ver-
hiltnisse auf den Dekretsbahnen herbeizufiihren, den
Verkehr zu mehren und mit dem Bund in ein besseres
Verhiltnis zu kommen.

Guggisberg, Finanzdirektor, zweiter Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Grossrat Abrecht ist auf die
Frage zuriickgekommen, ob der Grosse Rat kompetent
sei, dieses Geschift endgiiltig zu verabschieden, oder
ob nicht noch eine Volksabstimmung .nétig sei. Er
hat die Kompetenz des Grossen Rates bejaht in bezug
auf die Sanierungsmassnahmen im allgemeinen, auch
in bezug auf den Verkauf des Landes im Bahnhof
Bern, hat sie aber bezweifelt, soweit es die Beteili-
gung an dem neu zu schaffenden Obligationenkapital
II. Ranges in Verbindung mit den Kantonen Neuen-
burg und Freiburg betrifft. Es ist mir durchaus ver-
standlich, dass aus der Mitte des Grossen Rates diese
Frage nochmals aufgerollt worden ist. Es ist zuzu-
geben, dass nach dieser Richtung die Gesetzgebung
jedenfalls deswegen nicht ganz so klar ist, weil man
ein Geschift von der Natur, wie es heute dem Grossen
Rat unterbreitet wird, wohl kaum vorausgesehen hat.
Man darf nicht ausser acht lassen, dass es sich hier
nicht nur um eine Sanicrung und auf der andern
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Seite um eine Elektrifikation handelt, sondern dass
auch noch ein Kaufsgeschift in die ganze Operation
hineinspielt, dem iibrigens auch Herr Abrecht zu-
stimmt und von dem er ohne weiteres sagt, dass der
Grosse Rat zu seiner Erledigung kompetent sei. Dieser
Verkauf von Land im Bahnhof Bern spielt einerseits
in die Sanierungsaktion hinein, indem der B. N. eine
Schuld gegeniiber der S. B. B. abgenommen wird.
Die B. N. schuldet heute den Bundesbahnen iiber
1,3 Millionen Franken aus der Mitbeteiligung an drei
Bahnhéfen. Die Bundesbahnen erkldren: Wir tilgen
diese Forderung gegeniiber der B. N. durch Ueber-
nahme des Landes im Bahnhof Bern (also ist dies
eine Sanierungsmassnahme); wir streichen die Schuld
der B. N.,, wenn uns der Kanton Bern dieses Land
verkauft. Der Kanton Bern tut dies und der Grosse
Rat stimmt zu.

Das ist nun das Eigenartige bei diesem Handel;
er wickelt sich nicht im Rahmen der frithern derartigen
Geschifte ab, wo man einfach sagen konnte: Sanie-
rung hier, Elektrifikation dort. Der Landverkauf spielt
insoweit auch in die Elektrifikation hinein, als wir
erkliren: Wir kleiden nun diese Kaufrestanz in die
Form eines Anleihens II. Ranges, wobei die Kantone
Freiburg und Neuenburg mit 400,000 Fr. beteiligt
sind, Summen, die von diesen beiden Kantonen bar
bezahlt werden miissen, wihrend der Kanton Bern
keine Barleistung zu machen hat. Ich glaube, man
darf also doch den Art. 36 des Eisenbahnsubventions-
gesetzes anrufen; denn es handelt sich hier um eine
Sanierungsmassnahme in Verbindung mit dem Kauf,
wenigstens dem Wortlaut nach. Der Wortlaut dieses
Art. 36 heisst: «Der Grosse Rat ist berechtigt, die-
jenigen Massnahmen zu genehmigen, die notwendig
sind, um die gestérten finanziellen Verhiltnisse einer
Eisenbahngesellschaft zu ordnen. »

Das ist, wie ich schon gestern erkldrt habe, eine
sehr weitgehende Kompetenz des Grossen Rates. Ich
glaube aber, auch wenn man in die damalige Gesetzes-
beratung zuriickgreift, aus den Jahren 1919 und 1920
die Ausfiithrungen des damaligen Finanzdirektors und
des Prasidenten der grossriatlichen Kommission ver-
folgt, so ist ersichtlich, dass man diesen Art. 36 ab-
sichtlich so aufgenommen hat, um gerade derartigen
Verhiltnissen gerecht werden zu konnen, wie sie sich
in unvorhergesehener Weise ereignen kénnen bei der
Sanierung, vielleicht in Verbindung mit der Elektri-
fikation. Man sagte sich, es miisse die Mdglichkeit
geschaffen werden, dass der Grosse Rat in solch un-
vorhergesehenen Fillen die Kompetenz zur Regelung
der Dinge habe.

Ich habe gestern schon bemerkt, man kénnte die
Frage aufrollen, ob der Grosse Rat kompetent sei,
wenn man aus dem Staatssickel neu eine Million
herausnehmen wollte. Aber das ist hier nicht der
Fall, diese Million steht mit dem Kauf im Zusammen-
hang. Staatswirtschaftskommission und Regierung sind
der Auffassung, dass man sich auch auf den Art. 24
berufen konne; denn das Anlagekapital betridgt 20 Mil-
lionen, 10%o davon sind 2 Millionen; wir konnen also
innerhalb dieser Grenze von 2 Millionen ohne weiteres
Beschliisse fassen, vorausgesetzt, dass man die fritheren
Leistungen des Staates mit einrechnet. Zudem kann
man hier so rechnen, dass man sagt: Elektrifikations-
und Sanierungsmassnahmen bilden eine Einheit; sie
sind im vorliegenden Falle durch das Kaufsgeschift
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so innig verbunden, dass man sie nicht trennen kann;
man rechnet also eins ins andere und kommt auf
jene 388,000 Fr., wobei man, auch wenn man alle
bisherigen Leistungen einbezieht, auf jeden Fall inner-
halb der Limite von 10°b gemiss Art. 24 bleibt.

Ich mochte den Ausfithrungen des Herrn Grossrat
v. Steiger zustimmen, wonach sich die Staatswirt-
schaftskommission sehr eingehend mit der Sache be-
fasst hat. Auch ich bin der Meinung, dass man es
mit diesen Kompetenzen nicht etwa leicht nehmen
darf. Denn wir sind dem Volke gegeniiber schuldig,
zu wachen, dass ihm nicht Entscheidungen entzogen
werden, die ihm durch Verfassung und Gesetz tiber-
tragen sind. Wenn man aber der Auffassung ist, dass
der Grosse Rat, gestiitzt auf das Gesetz, wirklich die
Kompetenz hat, den Entscheid zu treffen, dann soll
er diese Kompetenz auch fiir sich in Anspruch. nehmen.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.

Detailberatung.

I. Sanierung. Ziffer 1.

Angenommen.

Beschluss:

I. Sanierung.

1. Folgenden Vorschligen zur Sanierung der
Finanzlage der Bern-Neuenburg-Bahn wird, soweit
sie den Kanton betreffen, gestiitzt auf Art. 36
des Gesetzes vom 21. Mirz 1920 betreffend die
Beteiligung des Staates am Bau und Betrieb von
Eisenbahnen (E.S.G.), zugestimmt:

a) Herabsetzung des Stammaktienkapitals von
6,000,000 Fr. auf 2,400,000 Fr. vermittelst Ab-
schreibung jeder Stammaktie von nom. 500 Fr.
auf 200 Fr.

b) Versetzung des Obligationenanleihens bisher
I. Hypothek von 6,000,000 Fr. in den III. Rang,
unter Herabsetzung des festen Zinsfusses von
4°6 auf 3°% und Hinausschiebung des Be-
ginnes der planmaissigen Riickzahlungen auf
den 1. April 1935.

c) Tilgung der riickstindigen Zinsen des hievor
erwihnten Obligationenanleihens bisher I. Hy-
pothek ‘durch Ausfolgung von im III. Rang
hypothekarisch sichergestellten Obligationen.

Die Riickzahlung soll in der Zeit vom
1. Januar 1945 bis 31. Dezember 1975 nach
einem noch aufzustellenden Amortisationsplan
erfolgen.

d) Umwandlung des bisherigen Anleihens II. Hy-
pothek vom Jahre 1907 im Betrage von
1,280,000 Fr. in Prioritidtsaktien.

Ziffer 2.

Angenommen.
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Beschluss :

2. Der Vereinbarung zwischen der General-
direktion der Schweizerischen Bundesbahnen in
Bern und der Direktion der Bern-Neuenburg-Bahn
in Bern vom 7. Oktober 1926 wird gestiitzt auf
Art. 26, Ziffer 12 St. V. die Genehmigung erteilt.
Der Regierungsrat wird damit ermichtigt, das
dem Staate Bern gehdrende Bahnhofareal im
S. B. B.-Hauptbahnhof riickwirkend auf den
1. Januar 1925 gegen eine Entschiddigung von
Fr. 1,330,000 den Schweizerischen Bundesbahnen
kauflich abzutreten. Es betrifft dies einen Teil
der Parzelle 1. 384 im Halte von 10,413 m?, so-
wie die Parzelle II. 385 im Halte von 8761 m*
und den Anteil an einem Strassenstiick mit 320 m?.
Der Fliacheninhalt betrigt somit insgesamt 19,494
m?® und die Grundsteuersatzung Fr. 246,700.

Ziffer 3.

Abreeht. Die Ausfiihrungen des Herrn Finanz-
direktors vermdgen mich nicht ganz zu befriedigen.
Zweifellos ist, dass eins ins andere tibergreift. Allein
es ist durchaus nicht notwendig, dass das Kaufge-
schift mit der S. B. B. mit dieser Vorlage verquickt
wird. Es ist folgendes auseinanderzuhalten: Die Trans-
aktion mit den S. B. B. ist ein Kaufgeschift; der
Staat Bern verkauft den S. B. B. so und soviele m?®
Land und bekommt dafiir 1,3 Millionen Franken. Mit
Bezug auf die B. N. ist die rechtliche Situation die,
dass es sich hier um eine Schuldiibernahme handelt.
Der Kanton Bern iibernimmt an Stelle der B. N. die
Verpflichtung, den S. B. B. eine Schuld zu tilgen, und
zwar vereinbaren die Parteien, dass die Tilgung dieser
Forderung erfolgen soll unter Verrechnung des Ver-
kaufspreises aus dem Land. Diese beiden Dinge sind
auseinanderzuhalten.

Aber nun scheint mir die Anrufung sowohl des
Art. 24 als auch des Art. 36 sich gegenseitig auszu-
schliessen. Wir miissen uns klar werden, was diese
Million ist. Ist sie ein Betriebsvorschuss im Sinne des
Art. 24 des Eisenbahnsubventionsgesetzes? Wenn ja,
dann kann sie sicher nicht auch noch eine Sanierungs-
massnahme im Sinne von Art. 36 des nidmlichen
Gesetzes sein. Ist aber umgekehrt die Gewihrung
dieser Million. eine Massnahme im Sinne von Art. 36,
dann kann man sich nicht gleichzeitig auf Art. 24
berufen. Art. 24 ist eine Spezialbestimmung, Art. 36
aber nicht; jedenfalls wird in Art. 36 nicht nochmals
wiederholt, was schon in einer Spezialbestimmung
ausgefiihrt worden ist. Wir miissen uns also schon
mit Riicksicht auf die Konsequenzen dariiber im klaren
sein, welcher Natur diese Million ist, ob ein Betriebs-
vorschuss im Sinne von Art. 24 des Gesetzes oder
nicht. Ist sie ein solcher Betriebsvorschuss, dann hat
der Kanton der Bahn gegentiber seine Verpflichtungen
erfiillt; mit andern Worten, die Bahn kann nicht ein
zweites Mal an den Kanton gelangen mit dem Be-
gehren um Gewidhrung eines Betriebsvorschusses.
Wenn dies aber nicht zutrifftt, wenn man diese Mil-
lion als eine Massnahme im Sinne von Art. 36 auf-
fassen will, dann kann die Bahn ein zweitesmal
kommen und nun noch einen Betriebsvorschuss ge-
miss Art. 24 verlangen. Ich glaube, diese Million ist
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an und fir sich ein Betriebsvorschuss; sie dient ja
auch zu Aufwendungen, die fiir den Betrieb gemacht
worden sind, ndmlich fir die gemeinsame Beniitzung
der Bahnhofe in Bern, Kerzers und Neuenburg. Man
muss sich hierliber im klaren sein schon der Konse-
quenzen halber.

Wenn nun der Regierungsrat sagt, dass diese Mil-
lion ohne weiteres innerhalb die Limite von 10%
des Anlagekapitals falle, so ist dic Kompetenz des
Grossen Rates fir das vorliegende Geschift auch
sofort, gegeben, wir brauchen dariiber nicht mehr zu
rechten. Allein das ist vorliufig eine blosse Behauptung.
Mich hitte interessiert, zu vernehmen, wieviel das
Anlagekapital der B. N. ausmacht, um priifen zu
kénnen, ob diese Million noch innerhalb des Maxi-
mums von 10°% Platz hat. Das ist der springende
Punkt, wenn man den Art. 24 anrufen will; dariiber
sind wir aber vollstindig im unklaren. Wenn es zu-
trifft, dass mit dieser Million die Grenze von 10°bo
im Sinne von Art. 24 nicht iiberschritten wird, dann
konnen wir uns ohne weiteres auf den Art. 24 stiitzen,
und ich wirde dann beantragen, im Beschlussesent-
wurf die zweite Berufung auf Art. 36 zu streichen
und einfach zu sagen: «Der Staat Bern beteiligt sich
mit Fr. 1,000,000 an dem insgesamt Fr. 1,425,000 be-
tragenden neuen Anleihen der Bahngesellschaft ge-
stutzt auf Art. 24 E.S. G.»> Wir haben gar nicht
notig, doppelt zu ndhen; man kann aber im vor-
liegenden Falle auch nicht doppelt nihen, weil es
sich um zwei ganz verschiedene Dinge handelt.

Dabei mochte ich noch folgendes bemerken: Wenn
man dann priift, ob die Million innerhalb der Maximal-
grenze von 10°6 Platz hat, wire immer noch die
Frage aufzuwerfen, wie es sich mit dem Betrag von
246,000 Fr. verhilt, den die B. N. der Kantonalbank
schuldet, und ob nicht eventuell auch dieser Betrag
als Betriebsvorschuss im Sinne von Art. 24 ange-
sprochen werden miisste.

Guggisberg, Finanzdirektor, zweiter Berichterstatter
des Regierungsrates. Wir miissen in dieser Sache
zu einem Schluss kommen. Ich habe schon gestern
in lingerem Votum iiber diese Frage referiert und
vorhin wieder erklirt, das Geschift sei ein eigenartiges,
indem es aus dem bisherigen Rahmen der Sanierungs-
und Elektrifikationsbeschliisse des Grossen Rates heraus-
fallt. Es ist nicht so, wie Herr Abrecht sagt, dass man
das Kaufgeschaft aus dem Ganzen herausnehmen und
sagen kann, es sei aus diesem Verkauf von Land an
die Bundesbahnen ein Geschéft fiir sich zu machen.
Die Bundesbahnen erkldren, sie kaufen das Land nur,
wenn sie dadurch ihre Forderung gegeniiber der B. N.
tilgen konnen; daher miissen wir diesen Verkauf ins
ganze Geschift hineinnehmen; denn wir sanieren die
Verhiltnisse der Bern-Neuenburg-Bahn und beschlies-
sen dann gestitzt darauf die Elektrifikation. Wir
konnen also nicht den einen Handel ganz fiir sich
nehmen, sondern miissen Riicksicht nehmen auf die
Bedingungen der Bundesbahnen, die uns gestern noch
durch Herrn Regierungsrat Merz als conditio sine qua
non bezeichnet wurden. Diese Bedingung der Bundes-
bahnen spielt also sowohl in die Sanierung als auch
in die Elektrifikation hinein, und darum glaube ich,
dass man den Art. 36 hier ebenfalls erwihnen kann.

Ich habe schon bemerkt, dass die Anrufung von
Art. 24 auch deswegen zutrifft, weil wir nach der
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Bilanz, wie sie wahrscheinlich auf 31. Dezember 1927
aufgestellt werden soll — was hier vorliegt ist eine
alte Bilanz — ein Anlagekapital von 20,6 Millionen
haben werden, nidmlich Baukonto 13 Millionen, Elek-
trifikation 6,8 Millionen, Beschaffung von Personen-
und Gepidckwagen gemiss Voranschiag 800,000 Fr.
Herr Abrecht wird mit mir einverstanden sein, dass
man nach Art. 5 des Eisenbahngesetzes diese Aktiven
als Anlagekapital ansprechen darf; denn es heisst dort:
« Als Anlagekapital im Sinne dieses Gesetzes gilt der-
jenige Betrag, der fiir den Bau der Bahn, die Be-
schaffung des Rollmaterials und fiur die Schaffung
eines Betriebsfonds fiir die auf bernischem Gebiet
liegende Strecke vorgesehen ist. > Nach dem Vortrag
entfillt auf den Kanton Bern ungefihr 70 %% der ge-
samten Strecke. Wenn man nun diese 10 %6 nach der
bernischen Strecke der B. N. berechnet, so bleibt die
Million, die man im II. Rang gibt, innerhalb der 10 %b.

Nach Auffassung der Staatswirtschaftskommission
schafft das Gesetz von 1920 eine vollstindig neue Lage;
wir konnen also von 1920 an neu rechnen. Seit diesem
Jahre sind aber der Bahn noch keine Vorschiisse ge-
macht worden; infolgedessen bleiben wir innerhalb
der Kompetenz von 10 °%. Ich glaube, nach diesen
Erkldrungen sollte sich Herr Abrecht zufrieden geben
kénnen.

Abrecht. Ich bedaure lebhaft, aber ich bin noch
nicht ganz befriedigt. (Heiterkeit.; Wenn man das
kiinftige Anlagekapital von 6,8 Millionen noch hinzu-
rechnet, dann allerdings fillt der Beschluss zweifellos
noch innert die Kompetenzgrenze. Aber ich glaube
nun nicht, dass man als Anlagekapital auch noch
kiinftige Aufwendungen fiir den Bahnunterhalt mit-
rechnen kann; das geht zu weit. Wenn der Herr
Finanzdirektor die Erklirung abgeben kann, dass nach
dem heutigen Anlagekapital die maximale Grenze von
10 %o nicht tberstiegen wird, danu ist die Sache ohne
weiteres klar. Wenn man die Praxis einschlagen wollte,
dass man auch kiinftige Aufwendungen ins Anlage-
kapital hineinrechnen kann, dann wiirden sofort alle
notleidenden Bahnunternehmungen, die ihre 10 %o be-
reits bezogen haben, kommen und erklidren: Wir wiin-
schen noch diese und jene Aufwendung zu machen, es
liegen bereits Projekte dafir vor, dann belduft sich das
Anlagekapital auf so und soviel, wir haben also die
Maximalgrenze von 10 °/o an Betriebsvorschiissen noch
nicht erreicht! Ich glaube, die Konsequenz aus einer
derartigen Auffassung wire fiir den Kanton Bern eine
unabsehbare.

v. Steiger. Ich glaube, wir sollten uns nicht allzu-
sehr in Spitzfindigkeiten verlieren. Wir haben nicht
auf die zukiinftige Bilanz abgestellt, sondern auf die
Botschaft, wo auf Seite 2 der Baukonto der Bahn mit
13 Millionen angegeben ist, und zwar auf 31. Dezem-
ber 1925 und nicht 1926. Das ist nicht der Liquida-
tionswert, sondern das Anlagekapital, das drin steckt.
Schon diese Bilanz von 1925 geniigt als Grundlage
fir unsern Beschluss. Wenn man sich dann noch die
Basis fir 1926 geben liess, so nicht etwa, um die
rechtliche Grundlage zu verschieben, sondern um zu
zeigen, wie notwendig es sei, die Bahn zu sanieren,
da die Verhiltnisse im Grunde noch schlechter sind,
als sie aus dieser Bilanz hervorgehen. Aber am An-
lagewert #ndert das nichts.
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Es wurden Aussetzungen an diesem Verkaufs-
geschift gemacht. Wenn man im Sanierungsstadium
ist, kommandiert man nicht mehr einseitig. Wir stehen
hier einem Glaubiger, den Bundesbahnen, gegeniiber
und missen im Grunde froh sein, die Bedingungen so
unter Dach zu bringen, wie sie bekannt gegeben worden
sind. Wenn wir zu stolz sein wollen, dann wird « Muni
b6s» und der Handel kommt ungiinstiger heraus. Die
Kombination mit dem Landverkauf ist darauf zuriick-
zufiithren, dass die Bundesbahnen diese Bedingungen
gestellt haben, tiber die wir eigentlich noch froh sein
missen. So hingt in der Tat der Landverkauf mit
der ganzen Sanierung zusammen, auch wenn er juri-
stisch betrachtet etwas ganz anderes ist.

Was den Art. 36 des Eisenbahnsubventionsgesetzes
betrifft, habe ich persénlich die Auffassung vertreten,
wir sollten die Gesetzesartikel lieber gleich im Ingress
erwiahnen, weil wir sie doch alle anrufen miissen,
wihrend dann Herr Grimm befunden hat, man wolle
die Sache bei den einzelnen Gruppen spezialisieren.
Wenn man, wie Herr Abrecht und ich, auf dem Boden
steht, der Art. 24 geniige, so kann es uns gleichgiiltig
sein, ob Art.36 auch noch mitgenommen wird oder
nicht. Herr Abrecht als Jurist wird sich auch sagen:
Sicher ist sicher! Wenn nun noch Art. 36 erwihnt
ist, sehe ich die Notwendigkeit nicht ein, ihn zu strei-
chen. Aber auch wenn Herr Abrecht mit seinem
Streichungsantrag siegt, dndert das nichts an der
Sache. Was Herr Abrecht hier eigentlich will, ist eine
Art Rechtsverwahrung fiir die' Zukunft, damit er,
wenn wiederum ein solcher Fall kommt, erkliren
kann: Ich habe hier nicht gebundene Hinde.

Guggisberg, Finanzdirektor, zweiter Berichterstatter
des Regierungsrates. Herr Abrecht verwundert sich
dariiber, dass man das neue Anlagekapital fiir die
Elektrifikation mit 6,8 Millionen ebenfalls zugrunde
legt und mit einschliesst fiir die Berechnung gemiss
Art. 5 des Hisenbahnsubventionsgesetzes. Ich glaube,
das darf hier geschehen; denn die Wertgrenze des
Art. 10 bemisst sich nach dem Anlagekapital. Wenn
hier der Grosse Rat beschliesst, sich unter Vorbehalt
der Zustimmung der Eidgenossenschaft mit 2,2 Mil-
lionen zu beteiligen, und zum Schluss noch die Be-
dingung daran kniipft, dass die Beschlussfassung
tiberhaupt nur in Kraft treten solle, wenn auch alle
uibrigen Beteiligten zustimmen, so darf man doch das
als Anlagekapital dieser Rechnung zugrunde legen.
Die iibrigen Beteiligten sind die Kantone Freiburg
und Neuenburg, die Eidgenossenschaft und die ver-
schiedenen interessierten Gemeinden des Kantons Bern.
Wenn alle diese im gleichen Sinn Beschluss gefasst
haben, dann treten die Verpflichtungen des Staates
Bern in Kraft; wir haben dann 2,2 Millionen in die
Elektrifikation zu stecken, die Eidgenossenschaft 3,4
Millionen usw. Infolgedessen diirfen wir dann doch
mit dem neuen Anlagekapital rechnen, wenn es sich
darum handelt, fiir das Elektrifikationskapital den
Rang zu schaffen. Nach eidgendssischen Vorschriften
muss es in den I. Rang kommen ; infolgedessen miissen
wir mit dem neuen Anleihen in den II. Rang riicken.
Das alles ist derart miteinander verkniipft, dass man
nicht eines vom andern trennen kann. So kommt man
in der Bilanz auf 31. Dezember 1926 auf ein Anlage-
kapital von 20 Millionen und da geht ohne Zweifel
unsere Million gut hinein.
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Dies ist aber auch der Fall nach den Ausfiihrungen
des Sprechers der Staatswirtschaftskommission, des
Herrn v. Steiger, wenn man nur das alte Anlage-
kapital berechnet, gemiss der Auffassung der Staats-
wirtschaftskommission, der sich der Regierungsrat an-
geschlossen hat und wonach man seit 1920 vollsténdig
neu rechnen kann. Denn unter dem neuen Gesetz hat
die B. N. noch gar keine Vorschiisse bezogen.

Abstimmung.

Fir den Antrag Abrecht. Minderheit.

Beschluss:

3. Der Staat Bern beteiligt sich mit 1,000,000 Fr.
an dem insgesamt 1,425,000 F'r. betragenden neuen
Anleihen der Bahngesellschaft gestiitzt auf Art.24
und 36 E. 8. G. Die Riickzahlung dieses Anleihens
soll in der Zeit vom 1. Januar 1945 bis 31. De-
zember 1975 nach einem noch aufzustellenden
Amortisationsplan vorgenommen werden. Das
Anleihen erhilt einen festen Zinsfuss von 4%/2 %
und wird im II. Rang hypothekarisch sicherge-
stellt.

Die 1,000,000 Fr. werden zur Verfiigung ge-
stellt aus dem Verkauf des dem Staate Bern ge-
horenden Bahnhofareals im S.B. B. Hauptbahnhof
an die Schweizerischen Bundesbahnen.

II. Elektrifikation. Ziffer 1.

Angenommen.

Beschlnss:

1. Der Grosse Rat des Kantons Bern gibt im
Sinne von Art. 20 E. S. G. dem Bunde gegeniiber
die Erklirung ab, dass er sich mit einem Dar-
lehen von 2,210,000 Fr. an der Elektrifikation
beteiligt. Im bernischen Beteiligungsbetrage von
2,210,000 Fr. ist inbegriffen die Verrechnung
bereits geleisteter Vorarbeiten, sowie die Aus-
lagen des Kantons Bern anlisslich der Ausfithrung
der Speiseleitung Miihleberg-Ausserholligen, fiir
die Erstellung des Kabels Bern-Ausserholligen
und die Elektrifikation der Strecke Bern-Biimpliz
im Gesamtbetrage von 357,000 Fr. Ebenso ist
inbegriffen die Lieferung, bezw. Verrechnung
des vom Staate Bern zuhanden der Bern-Neuen-
burg-Bahn angekauften Elektrifikations-Materials
im Betrage von 715,000 Fr.

Ziffer 2.
Angenommen.

Besehluss:

2. Der Kanton Bern iibernimmt die ihm aus
dieser Erklirung entstehende Leistung gemiiss
Art. 17 und 19 des E. S. G. Das Darlehen von
2,210,000 Fr. ist im 1. Rang hypothekarisch sicher-

245

zustellen, in Konkurrenz zum Elektrifikations-
darlehen des Bundes, der Kantone Neuenburg,
Freiburg und der beteiligten Gemeinden jihrlich
mit 1% zu amortisieren und mit dem némlichen
festen Zinsfuss auszustatten, den die Eidgenossen-
schaft fur die von ihr zu gewihrende Darlehens-
hilfte von 3,400,000 Fr. festsetzen wird.

Ziffer 3.
Angenommen.

Beschluss:

3. Der Grosse Rat erachtet im Sinne von
Art. 21 E. S, G. die Beteiligung der Landesgegend
mit einem Beitrag von mindestens 420,000 Fr.
an die Elektrifikationskosten als den Verhiltnissen
entsprechend. Dieser Betrag ist auf der dem
Kanton Bern zufallenden Darlehenssumme anzu-
rechnen. Die Beitrige der Gemeinden sind im
gleichen Sinne zu behandeln, wie die Leistungen
des Kantons.

Ziffer 4.
Angenommen.

Beschluss:

4. Dieser Beschluss tritt nur in Wirksamkeit,
wenn alle iibrigen Beteiligten die ihnen zuge-
muteten Leistungen zu iibernehmen beschlossen
haben.

Schlussabstimmung.

Fir Annahme des Beschlussesent-

wurfes . Einstimmigkeit.

Strafnachlassgesuehe.

(Siehe Nr. 15 der Beilagen.)

Woker, Berichterstatter der Justizkommission. Die
Justizkommission stimmt auf der ganzen Linie den
gedruckten Antrigen der Regierung zu. Wir haben
uns letzten Freitag mit einer ganzen Reihe von Einzel-
fillen befasst und dabei speziell den Fall 2 zuriick-
gelegt. Das Material, das wir inzwischen eingeholt
haben, hat nun aber ergeben, dass der Antrag des
Regierungsrates unbedingt richtig ist, weshalb wir
ihm auch in diesem Falle zustimmen. Ich méchte Sie
bitten, den Antrégen der Regierung Ihre Genehmigung
zu erteilen.

Simtliche Strafnachlassgesuche werden stillschwei-
gend nach den iibereinstimmenden Antrigen des Re-
gierungsrates und der Justizkommission erledigt.

Tagblatt des Grossen Rates. — Bulletin du Grand Conseil. 1927. 62
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Motion des Herrn Grossrat Hinni (Grossaffoltern) be-
treffend die stenerrechtliche Einschdtzang der Was-
serkrifte.

(Seihe Seite 9 hievor.)

Hénni (Grossaffoltern). Meine Motion hat folgen-
den Wortlaut: «Die Regierung wird eingeladen, die
Frage zu priifen und dem Grossen Rat Bericht und
Antrag einzubringen, ob sie es nicht als angezeigt er-
achtet, im Zwischenrevisionsverfahren oder auf andere
ihr geeignet erscheinende Art und Weise die heutigen,
dusserst ungleichartigen Grundsteuerschatzungen der
Wasserkrifte auf eine einheitliche Grundlage zu brin-
gen.»

Bei Anlass der Hauptrevision der Grundsteuer-
schatzungen im Jahre 1920 wurden auch die Wasser-
krifte neu bewertet. Die vor dieser Revision giiltigen
Schatzungssummen betrugen 600—8C0 Fr.; neu einge-
schitzt wurden die Wasserkrifte mit 1200—1600 Fr.
Gegen diese Neubewertung durch die Veranlagungs-
behorden wurden eine ganze Anzahl Rekurse einge-
reicht, und zwar vornehmlich von den grossen Wasser-
werken, den Elektrizititswerken, grossen Fabrikanla-
gen usw. Um diese Rekurse zur Entscheidung zu
bringen, musste die kantonale Rekurskommission von
Fachleuten Expertengutachten ausarbeiten lassen. So
hat beispielsweise Herr Direktor Marti in Langenthal
ein Gutachten ausgefertigt, damit die Verhiltnisse bei
den Bernischen Kraftwerken beurteilt werden konnten.
Ich mochte auf diese Gutachten nicht eintreten, da
uns dies zu weit fithren wiirde, sondern will nur das
Resultat bekannt geben. Herr Direktor Marti kam nach
sehr eingehender Untersuchung zu dem Schluss, dass
die Festsetzung der effektiven Pferdekraft auf 900 Fr.
Grundsteuerschatzung’ ungefihr das Richtige sei, wo-
bei er betonte, dass dies jedenfalls hoch genug ge-
griffen sei. Die Gesamterhebungen, die die Rekurs-
kommission in dieser Sache machen liess, fiihrten sie
dazu, in ihrem Entscheid auf diese 900 Fr. abzustellen.
Der Handel wurde von der Steuerverwaltung an das
Verwaltungsgericht weitergezogen, der Entscheid wur-
de aber dort bestitigt, und damit ist die Schitzung von
900 Fr. bei den B.K.W. in Kraft erwachsen. Das
hatte bei diesem grossen Unternehmen, das mit sehr
modernen Maschinen ausgeriistet ist, selbstverstind-
lich eine Verringerung des Steuerkapitals um einige
hunderttausend Franken zur Folge.

Wie verhdlt es sich nun anderwirts? Ausser den
B.K.W. gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Wasser-
krifte. Weitaus der grosste Teil davon hat aber nicht
rekurriert, sondern gutgliubig die Taxation von 1400
und 1500 Fr. akzeptiert. Nun hat man aber doch das
Gefiihl, dass diese 900 Fr. eine gewisse Norm dar-
stellen. Wenn nun aber ein Werk wie die B. K.W., das
die effektive Pferdekraft besser ausniitzen kann als ein
kleines Unternehmen, etwa eine kleine Sige oder eine
Knochenstampfe, ihre Pferdekrifte um 500—600 Fr.
niedriger versteuern muss, so kommt einem das als
eine Ungerechtigkeit vor.

Interessant sind in dieser Beziehung die Verhilt-
nisse in Burgdorf. Dort besteht ein ganzes, ziemlich
kompliziertes Netz von Gewerbekanilen, die fast aus-
schliesslich von der Emme gespeist werden. Diesem
Netz von Kanilen sind 20 konzessionierte Wasser-
werke mit ihren Betrieben angeschlossen. Der grosste
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dieser Betriebe weist 97 Pferdekrifte auf, der kleinste
deren 2. Sicher aber sind die Verhiltnisse unter all
diesen Betrieben gleichartige, die Bedingungen sind
tiberall dieselben. 12 davon haben rekurriert, der Re-
kurs wurde ihnen zugesprochen, sie versteuern die
Wasserkraft mit 900 Fr. Die 8 weitern aber haben
nicht rekurriert, und sind also zu 1400 Fr. eingeschiitzt.
So kommt es, dass heute der eine die Steuer von 900 Fr.
bezahlt, sein Nachbar am gleichen Wasser von 1400
Franken. Nun scheint es, dass auch die iibrigen Inter-
essenten in Burgdorf den « Rank » gefunden haben. In
der letzten Woche sind ndmlich drei weitern die Re-
kurse zugesprochen worden. Sie machten geltend, es
seien seit der letzten Hauptrevision andere Verhilt-
nisse eingetreten. Das trifft auch zu. Es sind inzwi-
schen grosse Quellen, die vormals in die Emme flossen,
zum Zwecke der Trinkwasserversorgung abgeleitet
worden; aus diesem Grunde wurde den dreien, die re-
kurriert hatten, der Rekurs zugesprochen. Die iibri-
gen b werden jedenfalls nicht mehr lange auf sich war-
ten lassen, sondern ebenfalls Rekurs einreichen.

I'ir Burgdorf wire also die Geschichte erledigt,
nicht aber fiir die Wasserwerkbesitzer im Lande he-
rum. Da scheint uns nun doch, man sollte etwas tun
konnen. Als einmal die Entscheide der Rekurskom-
mission und deren Bestitigung durch das Verwaltungs-
gericht im Lande herum bekannt wurden, liefen noch
eine ganze Anzahl von Rekursen ein, jedoch zu spit;
die Rekurskommission konnte materiell nicht mehr
auf die Sache eintreten; denn in den weitaus meisten
Fillen hatten die tatsichlichen Verhiltnisse seit der
Hauptrevision nicht gedndert. Die Rekurse mussten
also abgewiesen werden. Man kann es daher vom
Standpunkt dieser Leute aus begreifen, dass sie aufge-
bracht sind und dass man in den Rekursen und be-
sonders nach deren Erledigung Spriiche lesen kann,
in denen behauptet wird, dass die Herren in Bern der
Staatsverfassung und damit dem Grundsatz der Gleich-
heit vor dem Gesetz nichts mehr nachfragen.

Ich bin nicht der Einzige in der Rekurskommission,
der deshalb zur Auffassung gekommen ist, es sollte da
etwas gedndert werden. Schon im Bericht von 1923
sagt die Rekurskommission, nachdem sie sich iiber den
Rekurs der B.K.W. ausgesprochen hat: «Da, wo die
bei der Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen an-
genommenen Ansitze auf dem Rekursweg nicht ange-
fochten worden sind, bestehen dieselben noch heute in
Kraft, und es ergeben sich daraus Unstimmigkeiten,
die zu zahlreichen Rekursen gefiihrt haben. Es wire
demnach auch hier eine Neuordnung am Platz, die
sich schon mit Riicksicht auf die bundesrechtlich be-
stehenden Einschrinkungen fiir die Besteuerung der
Wasserkrifte durch die Kantone aufdringt.»

So hat also die Rekurskommission schon vor eini-
gen Jahren darauf hingewiesen, dass da etwas gehen
miisse. Beispielsweise hatte in Burgdorf sowohl die
Steuerkommission als auch der Gemeinderat die Auf-
fassung, das bedeute eine Ungerechtigkeit in der Ein-
schiatzung der Wasserkrifte, weshalb sie die Sache
von sich aus regeln wollten. Die Steuerverwaltung
hat sich aber dagegen aufgelehnt und dabei Recht be-
kommen.

Es handelt sich vor allem um die Frage, was zu
geschehen hat bei der Unmenge kleiner Wasserwerk-
besitzer mit ihren unzureichenden Anlagen, die viel
mehr bezahlen miissen als die grossen Bernischen
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Kraftwerke. Eine Hauptrevision findet normalerweise
alle 10 Jahre statt, also 1930 wiederum; ob aber die
Revision wirklich auf diesen Zeitpunkt hin zustande
kommt oder ob es nicht von jetzt an noch 6, 8 oder
10 Jahre lang geht, wissen wir nicht. Wie konnte man
nun vorher schon Abhiilfe schaffen? Ich will mich
nicht als Gesetzesausleger produzieren; aber ich glau-
be, wenn die Regierung den Willen hat, hier einen Weg
zu suchen, wird sie ihn auch finden. Fiir mich liegt die
Hauptfrage darin, ob man eine Hauptrevision vorneh-
men kann, ohne das gesamte Grundsteuerkapital ein-
zubeziehen, ob es also moglich ist, eine Hauptrevision
nur auf einzelne Dinge auszudehnen, z. B. nur auf die
Wasserkrifte. Vielleicht gibt es noch einen andern
Weg. Ich mochte der Regierung absolut keine Vor-

schriften machen; es wiirde mich aber freuen, wenn
sie erkliren konnte, sie wolle einen Weg suchen, um
diesen Zustand der Ungerechtigkeit zu beseitigen. Das
wire im Interesse des ganzen Volkes.

Ich habe es vermieden, auf Details einzutreten. Ich
wollte auch nicht das umfangreiche Gutachten zur
Verlesung bringen. Wer sich dafiir interessiert, kann
es bei der Rekurskommission einsehen. Aber etwas
muss in dieser Sache geschehen.

Baumgartner (Koniz). In erster Linie mochte ich
diese Motion warm unterstiitzen. Sodann mdochte ich
auf eine weitere Ungenauigkeit hinweisen, die in der
Praxis wiederum in eine Ungerechtigkeit ausartet. Es
ist das die Behandlung der Wasserkrifte in steuer-
rechtlicher und namentlich auch in grundbuchtechni-
scher Hinsicht. Meine Ausfithrungen werden also auch
noch die Justizdirektion interessieren.

Im Gemeindegrundsteuerregister sind die Wasser-
krifte in den betreffenden Grundstiickblittern aufge-
tragen, wie man sie jetzt nennt; frither hiessen sie
Parzellen. Dort wird die Grundsteuerschatzung der
Wasserkrifte zum Grundbesitz aufgetragen und dazu
gezihlt. Nun kommt aber der Amtsschreiber und er-
klart: Diese Grundsteuerschatzung der Wasserkrafte
geht uns nichts an, die tragen wir auf dem betreffen-
den Grundbuchblatt nicht auf! Als Begriindung hiefiir
wird gewdhnlich angegeben, es stiinden diesen Wasser-
werken keine belasteten Grundstiickblitter gegeniiber,
daher sei es grundbuchtechnisch unmoglich, sie auf-
zutragen. Das hat zur Folge, dass man plotzlich zwei
Grundsteuerschatzungen fir die gleiche Sache hat, die
beide amtlichen Charakter haben und als amtliche Be-
scheinigung hinausgegeben werden.

Wie Sie durch meinen Vorredner vernommen ha-
ben, variiert die Schitzung zwischen 900 und 1200
Franken. Hat einer 10 Pferdekrifte, so bewegt sich
die Schatzung sofort zwischen 9000 und 12,000 Fr.
Dabei handelt es sich um Leute, die im Lande herum
zerstreut sind, um viele hunderte von kleineren ge-
werblichen Betrieben. Es ist nun unlogisch, dass man
von zwei Amtsstellen fiir die gleiche Sache ungleiche
Bescheinigungen erhélt. Der Besitzer muss die Steuer
bezahlen von der Grundsteuerschatzung, wie sie im
Steuerregister steht. Wenn er nun bei der Hypothekar-
kasse eine erste Hypothek aufnehmen will, so setzt der
Grundbuchfiihrer eine Bescheinigung hin, die besagt,
dass die Schitzung des Gemeindesteuerregisterfiihrers
falsch sei, weil das Grundbuch hiefiir massgebend sei.
Er setzt die Grundsteuerschatzung um den Betrag
herunter, den die Wasserkrifte aufweisen. Wenn nun
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der Betriebsinhaber glaubte, er bekomme im vollen
Umfang der zwei Drittel dieser Schatzung eine billige
erste Hypothek, dann ist er enttiuscht, indem er keine
erste Hypothek in erhoffter Hohe erhilt, sondern eine
teure zweite erwerben muss oder sich dann eben in
seinen Betriehsmitteln energisch einzuschrinken hat,
was ihn in finanzielle Schwierigkeiten bringen kann.

Allerdings ist diese Materie in der Verordnung zum
kantonalen Grundbuch und in der Einfilhrung des
schweizerischen Grundbuches einigermassen geordnet,
aber in sehr unklarer Weise. Art. 41 erklirt: « Fir Ge-
baulichkeiten aller Art, die auf fremdem Grund und
Boden stehen und nicht Fahrnisbauten sind, wie Alp-
hiitten, Stille, Speicher und dergleichen, sind von Am-
tes wegen selbstindige und dauernde Baurechte auf
besondern Grundbuchblittern einzutragen, sofern
Grundpfandrechte auf denselben haften ...» usw.

Art. 42 sagt: «In gleicher Weise ist die Eintragung
von Wasserrechtsverleihungen, die verpfindet sind,
vorzunehmen. Die Eintragung erfolgt auf Grundlage
der Konzessionsurkunde und des Wasserrechts - Ka-
tasters. »

Diese beiden Artikel stecken beziiglich der Aus-
arbeitung der Materie noch in den Kinderschuhen. Sie
beziehen sich mehr auf die grossen Etablissemente;
dort kann man sich die Wasserrechtskonzession be-

'schaffen. Die kleinen Leute dagegen, die auf unsere

Biche angewiesen sind, haben die notwendige Grund-
lage dafiir nicht. Darum sind diese zwei Artikel
in den meisten Fillen auch nicht anwendbar, was
zur Folge hat, dass die gesetzliche Regelung, wie sie
vorgesehen ist, fiir diese Leute nicht zur Anwendung
kommen kann. Sie sehen ja, wie unklar der Artikel
abgefasst ist: «... die verpfindet sind ...» erst dann
kann man ein selbstindiges Grundbuchblatt anlegen;
aber die Leute konnen ja diese Wasserrechte nicht ver-
pfanden, weil sie nicht im Grundbuch stehen. Weiter
ist dann die Rede von den Konzessionsurkunden. Die
Leute sind aber nicht orientiert dariiber, es gibt ihnen
zu viel Umstidnde, bis sie endlich zu ihrer Konzessions-
urkunde kommen, weshalb diese Bestimmung praktisch
keinen grossen Wert hat.

Ich mochte deshalb im Anschluss an die Ausfiih-
rungen des Herrn Motiondrs den Wunsch aussprechen,
dass auch diese Frage einer ndhern Priifung und einer
Losung entgegengefiihrt werden moge.

Guggisberg, Finanzdirektor, Berichterstatter des
Regierungsrates. Die Anregungen und Wiinsche des
Herrn Grossrat Baumgartner beruhen auf einer Kritik,
die mir bisher nicht bekannt war. Ich kann deshalb
heute auch nicht niher darauf eintreten, will mich
aber verpflichten, der Regierung, und namentlich dem
Justizdirektor, unter dessen Obhut die Fiithrung der
Grundbuchblitter steht, von den Beschwerden Kennt-
nis zu geben. Vielleicht ist dann Herr Baumgartner so
freundlich, mit dem Herrn Justizdirektor personlich
einmal dariiber zu sprechen. Wenn diese ungleich-
artige Fithrung in den Grundsteuerregistern und den
Grundbuchblittern in der Praxis zu Schwierigkeiten
fiihrt, namentlich bei der Gew#dhrung von Hypotheken,
dann zweifle ich nicht daran, dass der Herr Justiz-
direktor Hand bieten wird, um diese Verordnung abzu-
#ndern und klarer zu fassen.

Die Motion des Herrn Hinni ist von sehr grosser
Tragweite und von Wichtigkeit, hauptsichlich deshalb,
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weil, wenn man die Zusicherung fiir eine Revision
dieser Grundsteuerschatzungen gibt, man damit eigent-
lich in das ganze System eingreift, auf dem unser Ge-
setz beruht, das System der Grundsteuerschatzungen,
die auf eine unbestimmte Frist unabidnderlich gelten
sollen. Der Herr Motionir hat bereits gesagt, dass
diese Grundsteuerschatzungen ibungsgemiiss fiir einen
Zeitabschnitt von 10 Jahren Geltung haben sollen,
wobei es dem Grossen Rat oder einer Gesetzesabinde-
rungsvorlage vorbehalten wird, die niichste Haupt-
revision auf einen andern Zeitpunkt zu verschieben.
Der Grundsatz aber ist der, dass die einmal gesetz-
miissig zustande gekommene Grundsteuerschatzung
auf eine unbestimmte Zeit hinaus unabinderlich
ist.

Das ist nun fiir den Fiskus nicht nur von Vorteil,
sondern ebenso von Nachteil; auch der Staat kann
nichts daran indern, die Schatzungen sind fiir ihn
verbindlich. es sei denn, dass diese oder jene vom Ge-
setz erwithnte Voraussetzung die Moglichkeit der Ab-
inderung bringt. Es besteht nun die Gefahr, wenn
man bloss ein bestimmtes Objekt, die Wasserkrifte,
herausnimmt, nicht aber den Grund und Boden zu-
gleich einer Hauptrevision unterziehen will, dass den-
noch die Frage der Hauptrevision iberhaupt aufgerollt
wird; man kann nicht wohl eine Kategorie heraus-
greifen, ohne zugleich das Thema der Gesamtrevision
der Grundsteuerschatzung anzutdnen.

Es ist zuzugeben, und die Regierung wie der Spre-
chende halten mit ihrem Urteil dariiber nicht zurtck,
dass tatsidchlich eine Ungleichheit besteht. Dieser un-
gleiche Zustand riihrt daher, dassdie kantonale Grund-
steuerschatzungskommission 1919 Weisungen erteilt
hat, dass man bei den Wasserkriften eine Schatzung
vorzunehmen habe, die in den meisten Fillen 900 Fr.
iiberstieg. Die Gemeindesteuerschatzungskommissionen
haben diese Weisungen akzeptiert und die Schatzungen
entsprechend vorgenommen. Hat einer 1919 oder 1920
gegen seine Einschatzung nicht rekurriert, so bleibt
diese nun in Kraft, bis das Gesetz wieder die Moglich-
keit einer Abdnderung gibt, d. h. bis zur ndchsten Haupt-
revision. Wer aber rekurriert hat, der hatte damit auch
Erfolg, wie es vom Herrn Motiondr geschildert wurde,
indem, gestiilzt auf Gutachten, auch solche des kan-
tonalen Wasserrechtsamtes, die Rekurskommission und
das Verwaltungsgericht die Wasserkrifte endgiiltig auf
900 Fr. eingeschiitzt haben, was das Minimum dessen
bedeutet, was im Vermogenssteuerdekret vorgesehen
ist.

So haben wir nun den merkwiirdigen Zustand, dass
derjenige, der nicht Rekurs ergriffen hat, nicht nur
auf 1200 Fr., sondern unter Umstinden auf 1400 Fr.
eingeschitzt ist, wihrend ein anderer, der rekurriert
hat, nun so glicklich war, seine Wasserkrifte seit
1919 oder 1920 im Betrag von 900 Fr. versteuern zu
konnen. Das ist ein Zustand, der vom Einzelnen als
eine Unbilligkeit und als eine Ungerechtigkeit em-
pfunden werden muss, dariiber gibt es gar nichts zu
diskutieren. Die Frage ist nur die: Kann man nach
dem gegenwirtigen Gesetz diesen Zustand dndern?

Der Herr Motiondr hat bereits durchblicken lassen,
dass er sich nicht dariiber aussprechen will, welchen
Weg die Regierung dabei beschreiten solle. Ich nehme
an, er tut das deswegen, weil, cbwohl er die Sache
sehr eingehend studiert hat, er bis jetzt eben auch
keinen Weg gefunden hat. Auch wir sind bis jetzt
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nicht gescheiter geworden. Immerhin wollen wir die
Motion zur Prifung entgegennehmen. Wenn es irgend-
wie moglich ist, diese Ungleichheit beim gegenwirtigen
Zustand zu beseitigen, ohne den gesetzlichen Boden
zu verlassen, vielleicht durch eine Dekretsinderung,
dann wird die Regierung das gerne tun. Aber wir
miissen uns immerhin die Folgen dieses Vorgehens
vor Augen halten. Solche Sachen konnen wir nicht
durch eine verschiedene Behandlung ausgleichen las-
sen, namentlich nicht durch behdrdliche Verfiigungen,
weil im Moment, wo man dem einen nachgibt, eine
noch grossere Ungerechtigkeit gegeniiber den andern
entsteht. Die gesetzliche Grundlage ist von vornherein
nicht geeignet fiir eine solche Aenderung, weil wir
im allgemeinen nur die Hauptrevision kennen. Ausser-
dem kennen wir noch zwei Abdnderungsarten, die Zwi-
schenrevision und die Abéinderung der Schatzung im
FFalle verinderter Verhiltnisse. Die letztere Moglich-
keit, eine Grundsteuerschatzung zu berichtigen, hat
aber zur Voraussetzung, dass beim einzelnen Objekt
eine Verinderung eingetreten ist, so dass die Ein-
schatzungsbehorde annehmen muss, die Grundsteuer-
schatzung sei davon betroffen worden. Da kann der
Eigentiimer nun verlangen, dass die Gemeindesteuer-
schatzungskommission sein Objekt neu schitzt. Ist er
damit nicht einverstanden, so kann er den Rekursweg
beschreiten, und die Rekurskommission, eventuell auch
noch das Verwaltungsgericht, haben zu entscheiden.
Oder man kann das Zwischenrevisionsverfahren be-
schreiten. Das ist aber nach dem Gesetz nur fiir ort-
lich begrenzte Gebiete moglich, wobei sich das Re-
visionsverfahren dann auf sidmtliche Objekte dieses
Gebietes zu beziehen hat, auf Grund und Boden und
Wasserkriifte. Das geschieht, wenn in einer Gemeinde
eine allgemeine Verdnderung der Verhiltnisse einge-
treten ist, die es rechtfertigt, in dieser Gemeinde eine
Revision der Schatzungen vorzunehmen. Dieses Zwi-
schenrevisionsverfahren soll also nicht auf einzelne
Objekte abstellen, sondern auf eine ortliche Abgren-
zung. Das sind die beiden einzigen Moglichkeiten der
Abiénderung der Schatzungen, wobei im einen Fall ein
Rekurs moglich ist, im andern nicht.

Auch durch einen Rekurs kann man nun keine
neuen Verhéltnisse herbeifiihren, weil der Rekurs nur
moglich ist, wenn durch die Grundsteuerschatzungs-
kommission eine neue Einschatzungshandlung vorge-
nommen worden ist. Gegen die in den Jahren 1919
und 1920 vorgenommenen Einschatzungen ist heute
natiirlich ein Rekurs nicht mehr moglich, da alle Fri-
sten lingst abgelaufen sind. Das Verwaltungsgericht
hat denn auch im Jahre 1924 einen nachtriglich ein-
gereichten Rekurs dieser Art abgewiesen.

In einer spitern Berichterstattung iiber die Priifung
der Motion wird dann die Frage zu erdrtern sein, auf
welchem Wege, wenn ein solcher iiberhaupt moglich
ist, eine Aenderung des gegenwirtigen Zustandes her-
beigefiihrt werden kann. Besteht aber keine derartige
Moglichkeit, so miissen sich die Betroffenen vergegen-
wirtigen, dass dieser rechtsungleiche Zustand mehr auf
ihr eigenes Verhalten als auf eine ungleiche Anwendung
des Gesetzes zuriickzufiihren ist. Er beruht auch nicht
auf einer ungleichen Behandlung der einzelnen Steuer-
pflichtigen; die Ungleichheit ist nicht etwa dadurch
zustandegekommen, dass eine ungleiche Rechtsanwen-
dung vorliegt, sondern eben durch ein verschiedenes
Verhalten der Grundsteuerpflichtigen im Gebrauch.
eines Rechtes, das ihnen das Gesetz selber gibt; ein
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Teil von ihnen hat vom Rekursrecht Gebrauch ge-
macht, die tibrigen nicht. Solche ungleichartige Zu-
stinde konnen immer resultieren, wenn ein gesetz-
liches Verfahren mit Rechtsmitteln verbunden ist und
nun bloss die einen von diesem Rechtsmittel Gebrauch
machen, indem sie sich an die Oberinstanzen wenden
und diese nicht der gleichen Auffassung sind wie die
frithern Instanzen.

Die Regierung lidsst durch mich erkldren, dass sie
die Motion zur Priifung entgegennimmt und dass es ihr
Wille ist, eine Aenderung zu schaffen, wenn dies
moglich ist, ohne dass man mit gesetzlichen Bestim-
mungen in Konflikt kommt. Sie wiinscht daher, dass
man ihr die Priifung dieser Moglichkeiten iiberldsst.

Die Motion wird, weil von keiner Seite bestritten,
stillschweigend erheblich erklért.

Eingegangen ist ein
Schreiben

von Herrn Scherrer, alt Gerichtspriasident in Lau-
fen, worin dieser verlangt, es sei ihm als gewesenem
Staatsbeamten ausnahmsweise die Mitgliedschaft bei
der bernischen Hiilfs- und Pensionskasse zu gestatten,
wie wenn er bei deren Inkrafttreten noch im Staats-
dienst gestanden hitte, und ihm infolgedessen von jetzt
an die beziigliche Rente auszurichten.

Geht an die Regierung.
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Prisident. Damit sind wir am Schluss unserer
Verhandlungsliste angelangt. Alle Geschifte, die be-
reit waren, sind erledigt.

Mit heute lduft auch die Amtsperiode des Spre-
chenden als Prisident des Grossen Rates ab. Es ist
mir eine angenehme Pflicht, Thnen, werte Kollegen,
noch den besten Dank auszusprechen fiir die gute
Unterstiitzung, die ich bei Ihnen gefunden habe in
meinem Bestreben, moglichst intensive Arbeit zu lei-
sten. Falls ich den einen oder andern unter Ihnen
irgendwie verletzt haben sollte, mochte ich nachtrig-
lich noch um Entschuldigung bitten. Meinen besten
Dank spreche ich auch noch dem Herrn Staatsschreiber
aus; er hat mir immer hiilfsbereit zur Seite gestanden.

Ich erklire Sitzung und Session fiir geschlossen
und wiinsche Thnen gute Heimkehr. (Beifall.)

Schluss der Sitzung und der Session um 11 Uhr.

Der Redalkteur:

Vellenweider.

63*






	Ordentliche Frühjahrssession

